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1 Vorbemerkung 

1.1 Gegenstand der Bemerkungen 

Der Bundesrechnungshof hat bedeutsame Prüfungs-
ergebnisse in Bemerkungen zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung zusammengefaßt. In die Bemerkun-
gen sind Ergebnisse der Vorprüfung einbezogen. 

Die Bemerkungen sind nicht auf ein Haushaltsjahr 
beschränkt (s. § 97 Abs. 3 BHO). Das gilt auch für die 
Feststellungen zur Haushalts- und Vermögensrech-
nung des Bundes für das Haushaltsjahr 1991 
(vgl. Nr. 2), die besondere Bedeutung für die Entschei-
dung über die Entlastung haben. Die Bemerkungen 
erfassen Prüfungsergebnisse so zeitnah wie mög-
lich. 

Über inzwischen ausgeräumte Beanstandungen be-
richtet der Bundesrechnungshof dann, wenn die ihnen 
zugrundeliegenden Sachverhalte Aufschluß über die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung in bestimmten 
Bereichen geben oder den Sachverhalten beispiel-
hafte Bedeutung zukommt. 

In besonderen Abschnitten berichtet der Bundesrech-
nungshof über seine Beratungstätigkeit (vgl. Nrn. 82 
bis 93) und über die Beratungstätigkeit des Präsi-
denten des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauf-
tragter für Wi rtschaftlichkeit in der Verwaltung 
(vgl. Nr. 94). 

Außerdem wird zur Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages und des Bundesrates über bedeutsame 
Fälle, in denen die Verwaltung Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes gefolgt ist, in einer Kurzfas-
sung berichtet (vgl. Nrn. 95 bis 114). 

Die Bundesministerien und die betroffenen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts hatten Gele-
genheit, zu den ihre Geschäftsbereiche berührenden 
Sachverhalten Stellung zu nehmen. Im übrigen sind 
die Prüfungsfeststellungen in der Regel schon vorher 
mit den geprüften Stellen erörtert worden. Soweit 
anderes nicht ausdrücklich erwähnt ist, kann davon 
ausgegangen werden, daß über die dargestellten 
Sachverhalte Meinungsverschiedenheiten nicht be-
stehen. Soweit die betroffenen Stellen abweichende 
Auffassungen hinsichtlich der Würdigung vorge-
bracht haben, kommt dies in den Bemerkungen zum 
Ausdruck. 

1.2 Politische Entscheidungen 

Politische Entscheidungen als solche im Rahmen des 
geltenden Rechts unterliegen nicht der Beurteilung 
durch den Bundesrechnungshof. Prüfungserkennt-
nisse, die die Voraussetzungen oder Auswirkungen 
derartiger Entscheidungen betreffen, können aber 
eine Überprüfung durch die zuständigen Stellen 
gerechtfertigt erscheinen lassen; insoweit hält es der 

Bundesrechnungshof für geboten, hierüber oder über 
die Umsetzung derartiger Entscheidungen zu berich-
ten. 

Zum einen kommt er dabei dem gesetzlichen Auftrag 
nach, in seinen Bemerkungen mitzuteilen, welche 
Maßnahmen für die Zukunft empfohlen werden (§ 97 
Abs. 2 Nr. 4 BHO), zum anderen trägt er dem Wunsch 
des Parlamentes Rechnung, „den Haushaltsausschuß 
und die zuständigen Fachausschüsse laufend über 
Prüfungsergebnisse zu unterrichten, die zu Empfeh-
lungen für gesetzgeberische Maßnahmen geführt 
haben und für anstehende Gesetzesvorhaben von 
Bedeutung sind" (s. z. B. Beschlußempfehlung des 
Haushaltsausschusses zur Jahresrechnung 1989 und 
zu den Bemerkungen 1991 — Drucksache 12/2810 
S. 2 zu B). 

1.3 Prüfungsumfang und Prüfungsrechte 

1.3.1 Allgemeines 

1.3.1.1 

Die Prüfung des Bundesrechnungshofes erstreckt sich 
auf alle Einzelpläne des Bundeshaushaltsplanes, Son-
dervermögen des Bundes, insbesondere Deutsche 
Bundesbahn, Deutsche Reichsbahn und Deutsche 
Bundespost, bundesunmittelbare und sonstige juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts und die Betäti-
gung des Bundes bei privatrechtlichen Unterneh-
men. 

1.3.1.2 

Der Bundesrechnungshof setzt für seine Prüfungstä-
tigkeit Schwerpunkte und macht von der Möglichkeit 
Gebrauch, seine Prüfungen auf Stichproben zu 
beschränken (§ 89 Abs. 2 BHO). Auch unter Einbezie-
hung der Kapazität der Vorprüfungsstellen kann 
damit nur ein geringer Teil des ständig wachsenden 
Prüfungsstoffes erfaßt werden. Die Tatsache, daß 
einige Ressorts in diesen Bemerkungen umfangrei-
cher, andere dagegen weniger oder gar nicht behan-
delt werden, läßt nicht den Schluß zu, daß die Ressorts 
unterschiedliches Gewicht auf die Einhaltung der für 
die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden 
Vorschriften und Grundsätze gelegt haben. Aller-
dings bemüht sich der Bundesrechnungshof, im Ver-
lauf größerer Zeitabschnitte alle wesentlichen Berei-
che der Haushalts- und Wirtschaftsführung zu erfas-
sen und die Stichproben so auszuwählen, daß sie ein 
aussagekräftiges Bild des jeweiligen Teilbereichs ver-
mitteln. Die Berichterstattung über mehrere Jahre 
hinweg läßt eher erkennen, wie sich die Haushalts-
und Wirtschaftsführung des Bundes insgesamt ent-
wickelt hat. 
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1.3.1.3 

Nach § 79 Abs. 4 Nr. 2 BHO regelt das Bundesmini-
sterium der Finanzen (Bundesministerium) das Nä-
here über die Einrichtung der Bücher und Belege im 
Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof. Unter 
den Regelungsbereich des § 79 BHO fallen auch alle 
automatisierten Verfahren des Haushalts-, Kassen-
und Rechnungswesens, insbesondere für die Berech-
nung und Festsetzung von Zahlungen, Bewirtschaf-
tung von Haushaltsmitteln, Erteilung von Kassen-
anordnungen, Zahlbarmachung, Buchführung und 
Rechnungslegung. Dies gilt auch für alle Verfahren 
außerhalb der Bundesverwaltung, mit denen Bundes-
mittel bewirtschaftet werden. Bei diesen Verfahren 
prüft der Bundesrechnungshof, ob die Vollständig-
keit, Transparenz und Richtigkeit der Buchführung 
sowie die Nachprüfbarkeit der Entscheidungen ein-
schließlich der Verantwortlichkeiten gewährleistet 
sind. 

1.3.1.4 

Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung — zum Teil in abgegrenzten 
Bereichen — der juristischen Personen des privaten 
Rechts u. a. dann, wenn eine Prüfung durch ihn 
vereinbart ist (§ 104 Abs. 1 Nr. 3 BHO) oder wenn sie 
nicht Unternehmen sind und in ihrer Satzung mit 
Zustimmung des Bundesrechnungshofes eine Prü-
fung vorgesehen ist (§ 104 Abs. 1 Nr. 4 BHO). Solche 
Prüfungsrechte bestehen gegenwärtig in einigen 
Fällen. 

1.3.2 Finanzkontrolle bei privatrechtlichen Trägern, 
die öffentliche Aufgaben wahrnehmen 

In zunehmendem Umfang werden öffentliche Aufga-
ben, die bisher der Bund einschließlich seiner Sonder-
vermögen wahrgenommen hat, auf privatrechtlich 
organisierte Träger verlagert, deren Anteilseigner der 
Bund oder seine Sondervermögen sind. Das Bundes-
ministerium und der Bundesrechnungshof haben im 
Juni 1993 dem Rechnungsprüfungsausschuß des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
darüber berichtet, welche Auswirkungen dies auf die 
Prüfungsmöglichkeiten des Bundesrechungshofes 
und die Ausübung der parlamentarischen Finanzkon-
trolle hat und welche Maßnahmen aus ihrer Sicht 
erforderlich sind, um eine umfassende Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung dieser Unterneh-
men sicherzustellen. 

Nach Erörterung im Ausschuß hat dieser am 
1. Juli 1993 beschlossen, daß zur Wahrung der Erfor-
dernisse der parlamentarischen Finanzkontrolle bei 
privatrechtlichen Trägern, die öffentliche Aufgaben 
des Bundes wahrnehmen, umgehend gesetzliche 
Regelungen getroffen werden müssen. Das Bundes-
ministerium wurde aufgefordert, hierzu Vorschläge 
unter Beteiligung des Bundesrechnungshofes zu erar-
beiten und dem Ausschuß bis September 1993 vorzu-
legen. Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bun-
destages wird die Beratung sodann fortsetzen. 

1.3.3 Prüfung der Verwendung von Fraktionszuschüssen 
durch den Bundesrechnungshof 

In der Vergangenheit gab es Meinungsunterschiede, 
wie die Fraktionszuschüsse rechtlich zu qualifizieren 
sind und wie weit das Prüfungsrecht des Bundesrech-
nungshofes bei den Fraktionen reicht. Um ein prag-
matisches Vorgehen zu ermöglichen, wurde Mitte des 
Jahres 1980 in einem Schriftwechsel zwischen dem 
Präsidenten des Deutschen Bundestages und dem 
Präsidenten des Bundesrechnungshofes die Aus-
übung des Prüfungsrechtes geregelt. Ferner wurde 
die Zweckbestimmung der Fraktionszuschüsse ab 
dem Haushaltsplan 1981 in — allerdings haushalts-
rechtlich unverbindlichen — Erläuterungen beschrie-
ben. 

Grundlage der Prüfungen durch den Bundesrech-
nungshof waren nach dem Inhalt des Schriftwechsels 
Verwendungsnachweise, die auf einem vom Bundes-
rechnungshof vorgeschlagenen und von den Fraktio-
nen weiterentwickelten Kontenrahmen beruhten. Mit 
den Verwendungsnachweisen sollte belegt werden, 
daß die öffentlichen Haushaltsmittel nur im Rahmen 
der Zweckbestimmung ausgegeben wurden. 

Der Bundesrechnungshof hat entsprechend der 
getroffenen Regelung in der Folgezeit bei allen Frak-
tionen geprüft. Er hat dabei den Besonderheiten der 
Aufgaben der Fraktionen Rechnung getragen. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 
13. Juni 1989 (BVerfGE 80, 188 ff., sogenanntes 
Wüppesahl-Urteil) stellt das umfassende Prüfungs-
recht des Bundesrechnungshofes auf verfassungs-
rechtlicher Grundlage klar: „Der verfassungsrechtli-
che Prüfungsauftrag des Bundesrechnungshofes (Ar-
tikel 114 Abs. 2 GG) umfaßt die Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Verwendung von Fraktionszu-
schüssen nach den gleichen verfassungsrechtlichen 
und haushaltsrechtlichen Maßstäben wie andere Etat-
mittel auch" (S. 214 a. a. O.). 

Danach ist der Schriftwechsel aus dem Jahre 1980 
insoweit überholt, als die Prüfung durch den Bundes-
rechnungshof nicht von der Vorlage von Verwen-
dungsnachweisen abhängig gemacht werden darf 
und sich nicht auf die Prüfung der den Nachweisen 
zugrundeliegenden Vorgänge aus der Vergangenheit 
beschränkt. Dies bedeutet auch, daß bei den Fraktio-
nen gegenwartsnah und rechnungsunabhängig ge-
prüft werden kann; auch Querschnittsprüfungen sind 
möglich. 

Auf Vorschlag der Fraktionen von CDU/CSU, SPD 
und F.D.P. im Deutschen Bundestag sind ab dem 
Haushalt 1991 im Vorwort zum Einzelplan 02 die 
Stellung der Fraktionen und in den Erläuterungen zu 
Kapitel 02 01 Titel 684 01 deren Aufgaben in Anleh-
nung an das Urteil näher beschrieben worden. Die 
Fraktionen haben ferner einen gemeinsamen Entwurf 
eines Sechzehnten Gesetzes zur Änderung des Ab-
geordnetengesetzes (Fraktionsgesetz), Drucksache 
12/4756, eingebracht, der zur Zeit in den Ausschüssen 
beraten wird. 

Der Bundesrechnungshof begrüßt grundsätzlich die 
Absicht, eine gesetzliche Grundlage für die Finanzie

-

rung der Fraktionen aus staatlichen Mitteln zu schaf- 
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fen. Dies gilt auch hinsichtlich der in § 52 des 
Gesetzentwurfes vorgesehenen klarstellenden Rege-
lung für die Rechnungsprüfung: 

„ (1) Der Bundesrechnungshof prüft die Rechnung 
sowie die den Fraktionen nach § 49 Abs. 1 zur 
Verfügung gestellten Geld- und Sachleistungen 
auf ihre wirtschaftliche und ordnungsgemäße 
Verwendung gemäß § 50 Abs. 1. 

(2) Bei der Prüfung ist der Rechtsstellung und den 
Aufgaben der Fraktionen Rechnung zu tragen. 
Die politische Erforderlichkeit einer Maßnahme 
der Fraktionen ist nicht Gegenstand der Prü-
fung. " 

Bedenken hat der Bundesrechnungshof anläßlich der 
parlamentarischen Beratungen des Gesetzentwurfes 
jedoch gegen die Aussage in der Begründung zu § 52 
vorgebracht, daß die „Vorschriften (der Bundeshaus-
haltsordnung) über die Prüfungskompetenzen des 
Bundesrechnungshofes nicht unmittelbar anwendbar 
sind". Der Bundesrechnungshof sieht darin einen 
Widerspruch zu der zitierten Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichtes (S. 214 a. a. O.). Er hat im 
übrigen darauf hingewiesen, daß — im Einklang mit 
dieser Entscheidung — einschlägige Ländergesetze 
oder Gesetzentwürfe die §§ 94 bis 99 der Haushalts-
ordnung ausdrücklich für entsprechend anwendbar 
erklären (z. B. das Bayerische Fraktionsgesetz, das 
Niedersächsische Abgeordnetengesetz und der Ent-
wurf eines Gesetzes über die Rechtsstellung und 
Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Land-
tag). 

Der Bundesrechnungshof geht ferner davon aus, daß 
die Formulierung in der Begründung zu § 52 (Druck-
sache 12/4756 S. 9) über den Vorbehalt eines „prü-
fungsfreien Arkanbereichs", der sich auf die Willens-
bildung und die Entscheidung der Frage beziehen 
soll, „ob eine — gesetzlich zulässige — Aufgaben-
wahrnehmung im Einzelfall politisch erforderlich ist 
oder nicht", zu keiner Einschränkung seines Prü-
fungsrechtes führt. Er wird wie bisher die Besonder-
heiten der Fraktionsaufgaben berücksichtigen. Politi-
sche Entscheidungen als solche im Rahmen des gel-
tenden Rechtes unterliegen nicht seiner Beurteilung 
(vgl. Bemerkungen des Bundesrechnungshofes in 
den vergangenen Jahren, zuletzt 1992 Drucksache 
12/3250, und in diesen Vorbemerkungen Nr. 1.2). Das 
gilt auch für politische Entscheidungen der Fraktio-
nen. 

1.3.4 Prüfung der Verwendung der Aufwendungen 
für die Beschäftigung von Mitarbeitern 
nach § 12 Abs. 3 Abgeordnetengesetz 
durch den Bundesrechnungshof 

Haushaltsmittel für die Beschäftigung persönlicher 
Mitarbeiter von Abgeordneten gibt es seit dem 
Jahre 1969. Jedem Abgeordneten stand damals ein 
Betrag von monatlich 1 500 DM zur Verfügung. Der 
Monatsbetrag ist bis zum Jahre 1993 auf 12 960 DM 
angestiegen. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die 
Zahl der beschäftigten Mitarbeiter von 398 auf 4 130, 
der Gesamtansatz des Titels von 4 Mio. DM auf 
142,9 Mio. DM. 

Der Bundesrechnungshof hat im Jahre 1992 in diesem 
Bereich geprüft, konnte sich dabei aber nur auf 
anonymisierte Unterlagen stützen; die Vorlage weite-
rer, nicht anonymisierter Unterlagen lehnte die Ver-
waltung des Deutschen Bundestages (Verwaltung) 
ab. Aufgrund von Vorbehalten aus dem parlamenta-
rischen Bereich verwehrte sie ihm, im einzelnen zu 
prüfen, ob die Mittel nach den haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen und entsprechend den „Ausführungs-
bestimmungen für den Ersatz von Aufwendungen, die 
den Mitgliedern des Deutschen Bundestages durch 
die Beschäftigung von Mitarbeiter(innen)n entste-
hen, " verwendet worden sind. 

Die Vorbehalte heben im wesentlichen darauf ab, die 
Mitglieder des Deutschen Bundestages unterlägen 
bei der Verwendung der Mitarbeiterpauschale keiner 
Prüfung durch den Bundesrechnungshof. Die Mitar-
beiterpauschale sei Teil der in § 12 Abs. 3 des Gesetzes 
über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deut-
schen Bundestages (Abgeordnetengesetz) geregelten 
Amtsausstattung. Die Verwendung der Mittel sei wie 
die Verwendung der anderen Bestandteile der Amts-
ausstattung durch Artikel 38, 48 Abs. 3 GG geschützt 
und falle allein in den politischen Verantwortungsbe-
reich der Mitglieder des Deutschen Bundestages. Eine 
Prüfung durch den Bundesrechnungshof komme in 
diesem Bereich deshalb insgesamt nicht in Betracht. 

Zulässig sei nur eine Prüfung bei der Verwaltung, 
soweit diese z. B. in die Auszahlung oder Bereitstel-
lung der Amtsausstattung einbezogen sei. Diese Prü-
fung könne sich nur auf Fragestellungen erstrecken, 
die im Zusammenhang mit „administrativen" Vor-
gängen stünden. 

Die Verwaltung hat mitgeteilt, sie sehe in Abstim-
mung mit den zuständigen Gremien des Deutschen 
Bundestages gegenwärtig keine Veranlassung, von 
dieser Auffassung abzuweichen. Im Hinblick auf die 
mögliche Realisierung der Vorschläge der Unabhän-
gigen Kommission zur Überprüfung des Abgeordne-
tenrechtes werde die Frage des Umfangs und der 
Grenzen der Prüfungsbefugnisse des Bundesrech-
nungshofes gegenüber den Abgeordneten grundsätz-
lich erörtert werden müssen. Die Verwaltung hat 
vorgeschlagen, dieses Ergebnis abzuwarten. 

Der Bundesrechnungshof hält die von der Verwaltung 
dargelegten Einschränkungen der Haushaltskon-
trolle für nicht vereinbar mit seinem in Artikel 114 
Abs. 2 GG verfassungsrechtlich garantierten Prü-
fungsauftrag. Er will keineswegs den Kernbereich der 
Freiheit des Mandats und der dazu gewährten Amts-
ausstattung antasten. Soweit aber Haushaltsmittel 
zweckbestimmt für die Beschäftigung von Mitarbei-
tern gegeben werden, muß der Bundesrechnungshof 
nachprüfen können, ob diese Mittel auch zweckent-
sprechend verwendet wurden. Ihm müssen die Unter-
lagen offengelegt werden, über die die Bundestags-
verwaltung als auszahlende Stelle verfügt und die sie 
für sachgerechte Entscheidungen nach dem gelten-
den Recht benötigt. 

Der Bundesrechnungshof hält es für seine Pflicht, 
auch im Rahmen dieses Berichtes darauf aufmerksam 
zu machen, daß er seinem verfassungsmäßigen Prü-
fungsauftrag hinsichtlich der Haushalts- und Wirt- 
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schaftsführung des Bundes nicht in der gebotenen 
Weise nachkommen kann, wenn ihm nur anomymi-
sierte Unterlagen zur Verfügung stehen. 

1.3.5 Prüfung des Beitragseinzuges 
für die Rentenversicherungsträger 
und die Bundesanstalt für Arbeit 

Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) haben es dem 
Bundesrechnungshof verwehrt, bei ihnen zu Fragen 
des Einzugs der Beiträge zur Rentenversicherung und 
zur Bundesanstalt für Arbeit Erhebungen nach § 91 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BHO anzustellen. Zur Durchset-
zung dieses Erhebungsrechtes und damit verbunde-
ner Einsichts- und Auskunftsrechte (§ 95 BHO) hat der 
Bundesrechnungshof im Dezember 1991 in zwei Fäl-
len und danach in einem weiteren Fall den Rechtsweg 
beschritten. Für Streitigkeiten über Prüfungs- und 
Erhebungsrechte des Bundesrechnungshofes der in 
Betracht kommenden Art ist nach der Rechtsprechung 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

Inzwischen hat in einem Fall das Gericht der Klage des 
Bundesrechnungshofes und dem Antrag auf Erlaß 
einer einstweiligen Anordnung stattgegeben. Der 
Bundesrechnungshof hat daraufhin Erhebungen 
durchgeführt. Gegen die erstinstanzliche Entschei-
dung sind von der beklagten AOK Rechtsmittel ein-
gelegt worden. 

In einem weiteren Fall hat das Gericht dem Antrag auf 
Erlaß einer einstweiligen Anordnung nicht stattgege-
ben. Der Bundesrechnungshof hat gegen diese Ent-
scheidung Beschwerde eingelegt. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß des Haushaltsaus-
schusses hat in seinem Beschluß vom 21. Januar 1993 
die Bedeutung der Prüfung der Beitragseinnahmen 
bei den Sozialversicherungsträgern unterstrichen, da 
Mängel im Beitragseinzug unmittelbar zu einer 
zusätzlichen Belastung des Bundeshaushaltes führen, 
aus dem die erforderlichen Zuschüsse an die Bundes-
anstalt für Arbeit und an die gesetzlichen Rentenver-
sicherungsträger geleistet werden müssen. 

1.4 Beratungstätigkeit 

Neben seinen Prüfungsaufgaben übt der Bundesrech-
nungshof Beratungsfunktionen für die Regierung und 
insbesondere gegenüber dem Parlament aus (§§ 88 
Abs. 2 BHO, 1 Satz 2 BRHG). Diese Aufgabe erfüllt er 
vor allem auf zwei Wegen: 

— im Rahmen der jährlichen Aufstellung des Bundes-
haushaltes und 

— in Form von Berichten zu finanziell bedeutsamen 
Einzelmaßnahmen oder zu Sachverhalten, bei 
denen ein Informationsbedürfnis der Entschei-
dungsträger besteht. 

Der Bundesrechnungshof nimmt an den Verhandlun-
gen des Bundesministeriums mit den Resso rts über die 
Haushaltsvoranschläge auf Referatsleiterebene und 
an den Berichterstattergesprächen zur Vorbereitung 
der Verhandlungen des Haushaltsausschusses des 

Deutschen Bundestages teil und bringt dabei Prü-
fungserkenntnisse in die Haushaltsberatungen ein. 
Außerdem nimmt der Bundesbeauftragte für Wi rt

-schaftlichkeit in der Verwaltung umfänglich zu IT

-

Rahmenkonzepten Stellung, die Grundlage für die 
Bewilligung von Haushaltsmitteln für die Datenverar-
beitung sind. 

Im Jahre 1992 hat der Bundesrechnungshof neben 
zahlreichen Stellungnahmen für den Rechnungsprü-
fungsausschuß 33 Berichte dem Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages (mit damaligem Unter-
ausschuß Treuhandanstalt) oder den Berichterstattern 
zugeleitet; ein Teil der Berichte ist Gegenstand der 
Erörterung in dem Abschnitt über die Beratungstätig-
keit des Bundesrechnungshofes (vgl. Nrn. 82 bis 
93). 

1.5 Weiterverfolgung früherer 
Prüfungsfeststellungen 

Der Bundesrechnungshof behält im Auge, welche 
Maßnahmen die geprüften Stellen aufgrund seiner 
Prüfungsfeststellungen getroffen haben, um Mängel 
abzustellen oder Verfahren zu verbessern. Er unter-
sucht, ob die vom Parlament erteilten Auflagen von 
der geprüften Stelle erfüllt werden, und führt nach 
einiger Zeit Kontrollprüfungen durch, ob die zugesag-
ten Verbesserungen eingetreten sind. Dadurch wird 
den Erfordernissen einer zukunftsorientierten Finanz-
kontrolle Rechnung getragen und der Umsetzung von 
Prüfungserkenntnissen Nachdruck verliehen. Ein 
Beispiel hierzu enthält Nr. 28. 

In seinen Bemerkungen 1983 (Drucksache 10/574) 
hatte der Bundesrechnungshof beanstandet, daß 
Gebühren und Entgelte im Bereich einer technisch

-

wissenschaftlichen Anstalt nicht kostendeckend fest-
gesetzt worden waren. Der Deutsche Bundestag hat 
daraufhin die Bundesregierung aufgefordert, Gebüh-
ren und Entgelte entsprechend den Empfehlungen 
des Bundesrechnungshofes festzusetzen und zu erhe-
ben sowie diese ständig kostendeckend anzupassen. 
Das Bundesministerium hat diesen Beschluß wegen 
dessen grundsätzlicher Bedeutung zum Anlaß ge-
nommen, die obersten Bundesbehörden daran zu 
erinnern, daß Gebühren und Entgelte grundsätzlich 
kostendeckend festzusetzen seien. Der Bundesrech-
nungshof ist dieser Frage erneut bei verschiedenen 
Stellen nachgegangen und berichtet über das Ergeb-
nis seiner Feststellungen in den Nrn. 8, 26, 27, 33 
und 69. 

1.6 Tätigkeit des Bundesrechnungshofes 
in den neuen Bundesländern 

Prüfungen des Bundesrechnungshofes im Gebiet der 
neuen Bundesländer betrafen Entscheidungen der 
Ressorts mit Bezug auf dieses Gebiet, Entwicklungen 
in den neuen Bundesländern auf dem Wege zur 
Rechts- und Verwaltungseinheit sowie die Tätigkeit 
neuer mit der Einheit zusammenhängender Sonder-
vermögen und juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts (Treuhandanstalt, Fonds „Deutsche Einheit", 
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Kreditabwicklungsfonds). Dabei ist der Bundesrech-
nungshof von der besonderen Situation in den neuen 
Bundesländern ausgegangen und hat seine Prüfun-
gen insbesondere darauf ausgerichtet, Erkenntnisse 
zur Beratung der zuständigen Stellen zu gewinnen. Im 
Hinblick auf diesen Schwerpunkt hat er die Berichte 
über solche Ergebnisse unter Nrn. 87 bis 93 zusam-
mengefaßt. Über die Ergebnisse seiner Prüfungstätig-
keit bei der Treuhandanstalt berichtet der Bundes-
rechnungshof in den Nrn. 13, 76 bis 81. 

1.7 Zusammenarbeit mit anderen 
Prüfungseinrichtungen 

1.7.1 

Der bilaterale Erfahrungsaustausch zwischen dem 
Bundesrechnungshof und ausländischen Finanzkon-
trollbehörden ist fortgeführt worden. 

Schwerpunkt der bilateralen Beziehungen ist zur Zeit 
der Erfahrungsaustausch mit Rechnungskontrollbe-
hörden der ehemals sozialistischen und neuen Staaten 
Mittel- und Osteuropas. Der Aufbau einer wirksamen 
staatlichen Finanzkontrolle in diesen Ländern ist 
wesentlicher Teil der Reformen von Wirtschaft und 
Verwaltung. Der Bundesrechnungshof unterstützt die 
Bundesregierung bei ihren Maßnahmen für entspre-
chende Reformen auf dem Gebiet der staatlichen 
Finanzkontrolle durch Beratungstätigkeit und durch 
Fortbildungsseminare. Zusätzlich zu Ungarn ist im 
Jahre 1992 die Zusammenarbeit mit der Tschechi-
schen und Slowakischen Republik hinzugekommen. 

Im November 1992 fand in Königswinter eine vom 
Bundesrechnungshof organisierte internationale Ta-
gung statt, auf der Parlamentsabgeordneten und 
Rechnungshofspräsidenten aus 14 Staaten Mittel- und 
Osteuropas Gelegenheit gegeben wurde, fachliche 
Anregungen für eine Reform der staatlichen Finanz-
kontrolle in ihren Ländern zu erhalten und damit zum 
Aufbau eines für einen demokratischen Staat unver-
zichtbaren modernen Finanzkontrollsystems beizu-
tragen. 

Im September 1993 findet ein Fortbildungsseminar für 
Prüfer der Rechnungshöfe von Polen und Estland 
statt. 

1.7.2 

Die im Rahmen der INTOSAI und EUROSAI entwik-
kelten engen bilateralen Beziehungen zu Rechnungs-
höfen anderer Staaten sind auch weiterhin Grundlage 
für abgestimmte Erhebungen von internationalen 
Rüstungsvorhaben. So hat der Bundesrechnungshof 
zusammen mit der französischen Cour des Comptes 
und dem britischen National Audit Office örtliche 
Erhebungen im Programmbüro für die multilaterale 
Entwicklung des Panzerabwehr-Lenkwaffensystems 
PARS 3 durchgeführt. Ferner prüft der Bundesrech-
nungshof gemeinsam mit den Rechnungshöfen der 
beteiligten Staaten und dem Internationalen Rech-
nungsprüfungsamt der NATO begleitend die Ent-
wicklung des neuen europäischen Jagdflugzeuges. 

Über Probleme bei der Finanzierung dieses Flugzeu-
ges informiert der Bundesrechnungshof in Nr. 85. 

In den zurückliegenden Jahren hatte der Bundesrech-
nungshof im übrigen bereits gemeinsam mit dem 
amerikanischen General Accounting Office das Flug-
körper-Abwehrsystem RAM sowie die Munitionent-
wicklung MLRS-TGW (Multiple Launch Rocket 
System — Terminal Guidance Warhead) geprüft 
(s. a. Bemerkungen 1992 Drucksache 12/3250 
Nr. 1.6.2). 

Weitere gemeinsame Prüfungen von internationalen 
Rüstungsvorhaben im Laufe des Jahres 1993 sind 
vorgesehen. 

1.7.3 

Die Prüfung der Finanzmittel der EG obliegt dem 
Rechnungshof der EG in Luxemburg, der nach den im 
Dezember 1991 getroffenen Beschlüssen des EG

-

Gipfels in Maastricht künftig den Rang eines Gemein-
schaftsorgans erhalten soll. 

Der Bundesrechnungshof arbeitet mit dem Rech-
nungshof der EG und den Rechnungshöfen der EG

-

Mitgliedstaaten im sogenannten „Kontaktausschuß" 
der Präsidenten zusammen. Dabei haben bisher Fra-
gen der Prüfung von Einnahmen und Ausgaben der 
EG in den Mitgliedstaaten im Vordergrund gestan-
den. Die beteiligten Rechnungshöfe bemühen sich auf 
diesem Gebiet um eine Harmonisierung der Prüfungs-
befugnisse und um eine Angleichung der Prüfungs-
verfahren und -methoden. 

Im Jahre 1989 befaßten sich die Präsidenten der 
Rechnungshöfe der EG und ihrer Mitgliedstaaten auf 
der Konferenz in Den Haag mit den Auswirkungen 
des gemeinsamen Binnenmarktes auf die externe 
Finanzkontrolle. Sie verabschiedeten eine Resolution, 
in der sie u. a. betonten, daß „in Fällen, in denen die 
Prüfungsrechte von nationalen Rechnungshöfen hin-
ter denen des Rechnungshofes der EG zurückbleiben, 
die Prüfungsrechte der nationalen Rechnungshöfe 
denen des Europäischen Rechnungshofes angegli-
chen werden sollen" . 

Nach dem Vertrag über die Europäische Union 
(Maastrichter Vertrag) soll in Artikel 188 c EG-Vertrag 
dem Europäischen Rechnungshof die Aufgabe über-
tragen werden, eine Erklärung über die Zuverlässig-
keit der Rechnungsführung sowie über die Rechtmä-
ßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegen-
den Vorgänge abzugeben. Diese Erklärung wird auch 
eine Aussage darüber erfordern, inwieweit die natio-
nalen Rechnungshöfe bei ihrer externen Finanzkon-
trolle gleiche Prüfungsrechte haben und mit gleicher 
Intensität prüfen können. Festzustellende Ungleich-
heiten werden die Notwendigkeit der Forderung von 
Den Haag nach Angleichung der Prüfungsrechte 
verdeutlichen. Die zuständigen Bundesministerien 
sollten die erforderlichen Maßnahmen einleiten, um 
auf dieses Ziel hinzuwirken. 
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1.7.4 

Der Bundesrechnungshof unterstützt die Entwick-
lungszusammenarbeit der Bundesregierung durch 
Veranstaltung von Seminaren im Inland, die Entsen-
dung von Fachreferenten auf dem Gebiet der staatli-
chen Finanzkontrolle zu Seminaren im Ausland sowie 
durch die Aufnahme von Praktikanten aus Kontrollbe-
hörden des Auslandes. In der Vergangenheit lag ein 
Schwerpunkt dieser Fortbildungsmaßnahmen auf der 
Zusammenarbeit mit den Rechnungshöfen Latein-
amerikas. Inzwischen stehen die Maßnahmen für die 
Kontrollbehörden in den ehemals sozialistischen Staa-
ten Mittel- und Osteuropas (vgl. Nr. 1.7.1) sowie nach 
einem entsprechenden Regierungsabkommen mit der 
Volksrepublik China die Fortbildung von Führungs-
kräften der chinesischen Rechnungskontrollbehörde 
im Vordergrund. 

1.8 Mitwirken des Bundesrechnungshofes bei der 
Prüfung von internationalen Einrichtungen und 
bei der Finanzkontrolle der Vereinten Nationen 

1.8.1 

Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied einer 
Vielzahl von internationalen (zwischenstaatlichen) 
Einrichtungen. Im Haushaltsjahr 1992 waren im Bun-
deshaushaltsplan Ausgaben an inter- und supra-
nationale Organisationen (ohne EG) in Höhe 
von 6,6 Mrd. DM vorgesehen. Die Prüfungsrechte des 
Bundesrechnungshofes als Organ der nationalen 
Finanzkontrolle beschränken sich auf die Zahlung der 
Mittel an die internationalen Organisationen und auf 
die Ausübung der Mitgliedsrechte des Bundes durch 
die zuständigen Bundesministerien in den Gremien 
dieser Organisationen. Dagegen unterliegt die Ver-
wendung der Mittel durch die internationalen Orga-
nisationen nicht der Prüfung durch die nationalen 
Rechnungshöfe, sondern der Kontrolle durch die 
jeweiligen externen Prüfungsorgane der Organisatio-
nen. 

Der Bundesrechnungshof stellt in vielen Fällen haupt

-

oder nebenamtliche Prüfer für die Prüfungsorgane 
internationaler Einrichtungen. Er bemüht sich, dies 
insbesondere für die Prüfung solcher Organisationen 
zu erreichen, die für den Bundeshaushalt von finan-
ziellem Gewicht sind und bei denen die Prüfung auch 

der Wirtschaftlichkeit von besonderer Bedeutung 
ist. 

Im Jahre 1993 sind ein Mitglied des Bundesrech-
nungshofes als hauptamtliches Mitglied und zwei 
weitere Beamte als hauptamtliche Prüfer beim Inter-
nationalen Rechnungsprüfungsamt der NATO tätig. 
Nebenamtlich wirken Beamte des Bundesrechnungs-
hofes u. a. mit bei der Prüfung der Westeuropäischen 
Union (WEU), des Europäischen Zentrums für mittel-
fristige Wettervorhersage (ECMWF), des Deutsch

-

Französischen Forschungsinstituts Saint Louis (ISL) 
und des Deutsch-Französischen sowie des Deutsch

-

Polnischen Jugendwerks. 

Über das Ergebnis ihrer Prüfung berichten die Prü-
fungseinrichtungen unmittelbar den aus Vertretern 
der Regierungen der Mitgliedstaaten bestehenden 
Lenkungsgremien der betreffenden internationalen 
Organisationen. 

1.8.2 

Die Bundesrepublik Deutschland ist mit einem Bei-
tragsanteil von rd. 9 v. H. nach den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, Japan und Rußland der viertgrößte 
Beitragszahler der Vereinten Nationen (VN). Der 
Präsident des Bundesrechnungshofes war von 1989 
bis 1992 Mitglied des dreiköpfigen Board of Auditors 
der VN; er wurde bei seiner Prüfung von Prüfungsbe-
amten des Bundesrechnungshofes und zweier Lan-
desrechnungshöfe sowie von Mitarbeitern einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft unterstützt. Er hat am 
30. Dezember 1992 dem Haushaltsausschuß des Deut-
schen Bundestages seinen abschließenden Bericht 
über die Prüfung der VN vorgelegt und zugleich 
Maßnahmen zur Verbesserung des Finanzkontrollsy-
stems der VN vorgeschlagen. 

Der Bericht wurde im März 1993 vom Rechnungsprü-
fungsausschuß des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages beraten. Die Bundesregierung soll 
bis Ende Juli 1994 über die bis dahin erzielten 
Ergebnisse berichten. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuß hat die Bundesregierung gebeten, zusammen 
mit anderen wichtigen Geberländern in den zuständi-
gen Gremien der VN darauf hinzuwirken, daß die im 
Bericht empfohlenen Maßnahmen verwirklicht wer-
den. 
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2 Feststellungen zur Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes 
für das Haushaltsjahr 1991 

2.1 Entlastung für das Haushaltsjahr 1990 

Für das Haushaltsjahr 1990 haben der Bundesrat am 
6. November 1992 (Plenarprotokoll 648 S. 560) und 
der Deutsche Bundestag am 24. Juni 1993 (Plenarpro-
tokoll 12/166 S. 14340 bis 14347 i. V. m. Drucksache 
12/5171) der Bundesregierung gemäß Artikel 114 GG 
i. V. m. § 114 BHO Entlastung erteilt. 

2.2 Haushaltsführung im Haushaltsjahr 1991 

Grundlage für die Haushaltsführung des Bundes im 
Haushaltsjahr 1991 war das Haushaltsgesetz vom 
27. Juni 1991 in der Fassung des Nachtragshaushalts-
gesetzes vom 20. Dezember 1991. Dieses Gesetz 
stellte die Einnahmen und Ausgaben auf 410,332 Mrd. 
DM fest (Haushalts-Soll 1991). 

Für die Einnahmen ohne Kredite und Münzeinnah-
men waren im Soll 347,7 Mrd. DM 1 ) vorgesehen. 
Dieser Betrag wurde im Ist-Ergebnis (348,6 Mrd. DM) 
um 0,3 v. H. überschritten; im Vorjahr waren es 
1,4 v. H. Die Steigerungsrate der Ist-Einnahmen 
gegenüber dem Vorjahr betrug 5,0 v. H. 

Die Ist-Ausgaben ohne haushaltstechnische Verrech-
nungen und durchlaufende Mittel beliefen sich auf 
401,8 Mrd. DM. Sie haben das Soll (410,3 Mrd. DM) 
um 2,1 v. H. unterschritten; im Vorjahr waren es 
4,0 v. H. Die Ist-Ausgaben erhöhten sich gegenüber 
dem Vorjahr um 5,7 v. H. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Bundes im Haus-
haltsjahr 1991 haben sich im Vergleich zu den Vor-
jahren deutlich erhöht. Dies ist insbesondere darauf 
zurückzuführen, daß der Bundeshaushalt 1991 als 
erster gesamtdeutscher Haushalt mit dem Bundes-
haushalt 1990 verglichen wird, der den Haushalt der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik nur 
für das zweite Halbjahr 1990 erfaßt (vgl. dazu Druck-
sache 12/3250 Nr. 2.2). Die Ausgaben, die der Bund 
für die neuen Bundesländer leistete, beliefen sich 
nach den Angaben des Bundesministeriums der 
Finanzen (Bundesministerium) auf rd. 75 Mrd. DM. 

Die Entwicklung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausga-
ben (ohne Münzeinnahmen, Haushaltskredite, haus-
haltstechnische Verrechnungen und durchlaufende 
Mittel) ist für die Jahre 1983 bis 1993 in dem Schau-
bild 1 dargestellt; für das Jahr 1993 wurden die Zahlen 
des Haushaltsplans einschließlich Nachtragshaushalt 
zugrunde gelegt. 

1 ) Die nachfolgenden Zahlen sind durchweg gerundet 

2.3 Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 1991 

Das Bundesministerium hat dem Deutschen Bundes-
tag und dem Bundesrat am 16. April 1993 über alle 
Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 1991 zur 
Entlastung der Bundesregierung Rechnung gelegt 
(Drucksache 12/4764). Nach der Regelung im Grund-
gesetz (Artikel 114 Abs. 1) hätte die Rechnungsle-
gung im Laufe des Jahres 1992 vorgenommen werden 
müssen. 

Schon bei der Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 
1990 hatte das Bundesministerium die verfassungs-
mäßigen Fristen nicht eingehalten. Der Bundesrech-
nungshof hat davon abgesehen, dies in den Bemer-
kungen 1992 zu beanstanden, weil die Haushaltsfüh-
rung im Haushaltsjahr 1990 infolge der deutschen 
Einigung mit besonderen Problemen verbunden war 
(Drucksache 12/3250 Nr. 2.2 und 2.3). 

Das Bundesministerium wird dafür zu sorgen haben, 
daß die verfassungsrechtlichen Vorgaben für die 
Rechnungslegung in Zukunft wieder beachtet wer-
den. 

2.3.1 

Aus der Sicht des Bundesrechnungshofes sind fol-
gende Feststellungen in der Haushaltsrechnung 1991 
für die Entlastung der Bundesregierung von besonde-
rer Bedeutung: 
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2.3.1.1 

Das kassenmäßige Jahres- und Gesamtergebnis 
schließt für das Haushaltsjahr 1991 mit Ist-Einnahmen 
und Ist-Ausgaben in Höhe von 402,331 Mrd. DM 
ausgeglichen ab (Nr. 2.1.1 der Haushaltsrechnung). 
Der Ausgleich wird durch den Vermerk bei Kapitel 
32 01 zugelassen, wonach Einnahmen aus Kreditauf-
nahmen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht 
und am Anfang des folgenden Haushaltsjahres einge-
hende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugun-
sten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht 
oder umgebucht werden dürfen. Im Haushaltsjahr 
1991 wurde zum Ausgleich des kassenmäßigen Jah-
resergebnisses bei Kapitel 32 01 Titel 325 11 ein 
Betrag von 9,436 Mrd. DM in das Haushaltsjahr 1992 
umgebucht; aus dem Haushaltsjahr 1990 wurde ein 
Betrag von 30,225 Mrd. DM übernommen. 

2.3.1.2 

Die Finanzierungsübersicht des Nachtrags zum 
Gesamtplan sah einen Finanzierungssaldo von 62,632 
Mrd. DM vor. Infolge von Mehreinnahmen (0,869 
Mrd. DM) und Minderausgaben (8,562 Mrd. DM) 
verringerte sich dieser Betrag um 9,432 Mrd. DM 2 ) 
auf 53,200 Mrd. DM (Nr. 2.1.2 der Haushaltsrech-
nung). 

2.3.1.3 

Bedeutende Mehreinnahmen gegenüber dem Soll 
ergaben sich vor allem beim Solidaritätszuschlag zur 
Einkommensteuer (1 776 Mio. DM), beim Solidaritäts-
zuschlag zur Körperschaftsteuer (1 339 Mio. DM) 
sowie bei den Einnahmen aus der Auflösung von 
Rücklagen des ehemaligen Bereichs „Kommerzielle 
Koordinierung" (850 Mio. DM). Die größten Minder-
einnahmen lagen beim Solidaritätszuschlag zur Lohn-
steuer (3 321 Mio. DM) und bei der Ablieferung der 
Deutschen Bundespost (1 960 Mio. DM); die Einnah-
men aus Krediten vom Kreditmarkt waren um 9,7 Mrd. 
DM geringer als das Haushalts-Soll. 

Bedeutende Minderausgaben sind bei den Verstär-
kungsmitteln für die Personalausgaben der Haupt-
gruppe 4 (3 150 Mio. DM), bei den Zuschüssen an die 
Bundesanstalt für Arbeit (1 275 Mio. DM) sowie bei 
den Zinsen für Bundesanleihen (1 002 Mio. DM) 
entstanden. Die größten Mehrausgaben wurden beim 
Vorruhestandsgeld für Empfänger in den neuen Bun-
desländern (1 294 Mio. DM), beim Zuschuß des Bun-
des an die knappschaftliche Rentenversicherung in 
den neuen Bundesländern (787 Mio. DM) sowie bei 
den Vergütungen der Angestellten im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums der Verteidigung (721 
Mio. DM) geleistet. 

Die Abweichungen vom Haushalts-Soll sind im ein-
zelnen unter Nr. 3.5 des Abschlußberichts sowie unter 
Nr. 4.7 und 4.8 der Übersichten zur Haushaltsrech-
nung dargestellt. 

2) Einschließlich Saldo der durchlaufenden Mittel (1,2 Mio. 
DM) 

2.3.1.4 

Im Haushaltsjahr 1991 wurden über- und außerplan-
mäßige Ausgaben in Höhe von 1,7 Mrd. DM geleistet. 
Auf überplanmäßige Ausgaben entfielen 1 670,409 
Mio. DM, auf außerplanmäßige Ausgaben 30,134 Mio. 
DM. Der Gesamtbetrag entspricht rd. 0,4 v. H. des 
Haushalts-Solls in Höhe von 410,3 Mrd. DM. 

Die Haushaltsüberschreitungen waren um 1,246 Mrd. 
DM höher als im Vorjahr. Überplanmäßige Ausgaben 
wurden insbesondere für Erstattungen bei der Aus-
fuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus den 
neuen Bundesländern (574 Mio. DM bei Kapitel 10 04 
Titel 683 21) und für die bilaterale finanzielle Zusam-
menarbeit mit Entwicklungsländern (240 Mio. DM bei 
Kapitel 23 02 Titel 866 01) geleistet. Außerplanmä-
ßige Ausgaben von mehr als 10 Mio. DM entstanden 
bei der Abwicklung von Maßnahmen zur Stützung des 
Exports der Wirtschaft der Deutschen Demokrati-
schen Republik in RGW-Staaten (12 Mio. DM bei 
Kapitel 09 02 Titel 683 02). Die Haushaltsüberschrei-
tungen sind im einzelnen in Nr. 3.4 und Nr. 4.1 der 
Haushaltsrechnung dargestellt. Sie konnten durch 
Einsparungen (Minderausgaben) bei anderen Ausga-
ben gedeckt werden. 

Von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
wurden in 65 Fällen insgesamt 180,1 Mio. DM ohne 
Einwilligung des Bundesministeriums geleistet, und 
zwar bei 16 Einzelplänen (im Vorjahr bei 16 Einzel-
plänen 15,4 Mio. DM). Weitere Einzelheiten sind in 
der Übersicht 1 dargestellt. 

Übersicht 1 

Zahl 
der 

Posten 

in 
Mio. DM 

Bundesministerium 
für Familie und Senioren 	 3 84,638 
Allgemeine Finanzverwaltung 	 2 43,807 
Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung 	 4 35,375 
Bundesministerium für Verkehr . 7 10,945 
Bundesministerium des Innern . 	 16 1,325 
Bundesministerium 
für Gesundheit 	  7 1,322 

39 177,412 
10 weitere Einzelpläne 	 26 2,686 

65 180,098 

In 46 der 65 Fälle handelt es sich nach der Jahresrech-
nung um Posten, die erst bei oder nach Rechnungsab-
schluß festgestellt wurden (im Vorjahr 37 von insge-
samt 52). In neun Fällen (Gesamtvolumen rd. 53,4 Mio. 
DM; dies sind 29,6 v. H. von 180,1 Mio. DM) hat das 
Bundesministerium in der Haushaltsrechnung bestä-
tigt, daß es bei rechtzeitiger Vorlage des Antrags seine 
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Einwilligung nach Artikel 112 GG gegeben hätte. In 
27 Fällen betrugen die Überschreitungen im einzel-
nen weniger als 10 000 DM. Neun Vorgänge wurden 
als Vorgriffe behandelt. Die über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben wurden in den angesprochenen 65 
Fällen zum überwiegenden Teil (etwa 80 v. H. des 
Gesamtbetrags von 180 Mio. DM) aufgrund gesetzli-
cher Verpflichtungen geleistet (z. B. Leistungen nach 
dem Bundeserziehungsgeldgesetz in Höhe von 75,8 
Mio. DM bei Kapitel 18 03 Titel 681 01). In anderen 
Bereichen wurde von der Verwaltung kein unabweis-
bares Bedürfnis für die geleisteten Ausgaben darge-
legt. Beispiele dafür sind überplanmäßige Ausgaben 
für 

— Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, die für 
die Durchführung eines bestimmten Auftrages im 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ge-
sundheit eingestellt wurden (rd. 16 000 DM bei 
Kapitel 15 06 Titel 427 22, ohne Titelansatz für das 
Haushaltsjahr 1991), 

— Reisekostenvergütung für Inlandsdienstreisen 
beim Bundesministerium für Familie und Senioren 
(rd. 80 000 DM bei einem Ansatz von 170 000 DM 
bei Kapitel 18 01 Titel 527 01), 

- Beauftragung freiberuflich Tätiger im Geschäfts

-

bereich des Bundesministeriums für Verkehr (rd. 
1,3 Mio. DM bei einem Ansatz von 6 Mio. DM bei 
Kapitel 12 03 Titel 526 64) und 

— im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des 
Innern für die Förderung der Forschung im Bereich 
der innerdeutschen Aufgaben (rd. 400 000 DM bei 
einem Ansatz von 5,8 Mio. DM bei Kapitel 06 03 
Titel 685 03). 

Der Rechnungsprüfungsausschuß des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages hat in der Ver-
gangenheit wiederholt gerügt, daß einzelne Ressorts 
überplanmäßige Ausgaben ohne die erforderliche 
Einwilligung des Bundesministeriums geleistet haben 
(vgl. zuletzt Kurzprotokoll der Sitzung am 16. Januar 
1992, S. 23 bis 26). Im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des automatisierten Verfahrens für das Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen (vgl. Nr. 2.5) 
sollte dem Anliegen des Ausschusses stärker Rech-
nung getragen werden, über die haushaltsrechtliche 
Ermächtigung hinausgehende Ausgaben zu vermei-
den. 

2.3.1.5 

Im Haushaltsjahr 1991 waren folgende globale Min-
derausgaben veranschlagt: 

Kapitel 14 02 Titel 972 01 1 000 000 000 DM 
Kapitel 30 01 Titel 972 01 220 000 000 DM 
Kapitel 31 01 Titel 972 01 50 000 000 DM 
Kapitel 60 02 Titel 972 07 7 630 000 000 DM 
Kapitel 60 07 Titel 972 01 415 000 000 DM 

9 315 000 000 DM 

Sie wurden innerhalb der Einzelpläne des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung, für Forschung und Tech-
nologie und für Bildung und Wissenschaft erwirtschaf-
tet. Für den Einzelplan 60 (Allgemeine Finanzverwal-
tung) wurden die globalen Minderausgaben im Rah-
men des Gesamthaushalts erbracht. Einzelheiten sind 
aus dem Vorwort der betreffenden Einzelpläne in der 
Haushaltsrechnung ersichtlich. 

2.3.1.6 

Die in das Haushaltsjahr 1992 übertragenen Ausgabe-
reste belaufen sich auf insgesamt 9,365 Mrd. DM; 
darin sind Vorgriffe in Höhe von 15,004 Mio. DM 
enthalten. Die Ausgabereste betragen 2,3 v. H. (im 
Vorjahr 0,9 v. H.) der Ist-Ausgaben. 

Der Restebestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
5,888 Mrd. DM erhöht; die Einzelheiten ergeben sich 
aus der vom Bundesministerium für die Haushalts-
jahre 1988 bis 1992 erstellten Übersicht (Nr. 4.9 zur 
Haushaltsrechnung). 

2.3.1.7 

Nach der Anlage zur Haushaltsübersicht standen dem 
Bund im Haushaltsjahr 1991 Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen 
Haushaltsjahren zur Leistung von Ausgaben führen 
können, in Höhe von insgesamt 69,224 Mrd. DM zur 
Verfügung. Nach einer aufgrund der Ressortmeldun-
gen vom Bundesministerium erstellten Übersicht 
waren diese Verpflichtungsermächtigungen (ein-
schließlich der über- und außerplanmäßigen) zum 
Jahresende 1991 in Höhe von 50,273 Mrd. DM in 
Anspruch genommen worden. 

Die Rechnungslegung wurde in diesem Bereich nicht 
durchgeführt; sie wurde so lange zurückgestellt, bis 
die Buchung der Inanspruchnahme von Verpflich-
tungsermächtigungen in einem automatisierten Ver-
fahren möglich ist (vgl. Nr. 2.5). 

2.3.2 

Das Bundesministerium hat der Haushaltsrechnung 
unter Nr. 4.2 eine Übersicht über die Einnahmen und 
Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen 
beigefügt (§ 85 Nr. 2 BHO; vgl. auch Nr. 2.2.1 der 
Vermögensrechnung). Über die Sondervermögen 
Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn wird 
nachstehend im einzelnen unter Nrn. 3.3.3 und 
Nrn. 49 bis 63 berichtet; über die Deutsche Bundespost 
unter Nrn. 64 his 71. Auf die Sondervermögen „Kre-
ditabwicklungsfonds", Fonds „Deutsche Einheit" und 
das ERP-Sondervermögen wird unter Nr. 3.3 einge-
gangen. 
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2.3.2.1 

Zu weiteren Sondervermögen, die in unmittelbarer 
Bundesverwaltung stehen, ist zu bemerken: 

2.3.2.1.1 

Aufgrund des Gesetzes über den Lastenausgleich ist 
ein Sondervermögen Ausgleichsfonds gebildet wor-
den. Das Sondervermögen weist bei einem Jahres-
überschuß von 44,4 Mio. DM nach der Vermögens-
rechnung zum 31. Dezember 1991 ein Vermögen von 
778,7 Mio. DM aus, dem Schulden von 24,8 Mio. DM 
gegenüberstehen (im Vorjahr betrugen der Jahres-
überschuß 33,1 Mio. DM, das Vermögen 806,9 Mio. 
DM und die Schulden 28,2 Mio. DM). 

Über Prüfungen dieses Ausgleichsfonds ist zuletzt in 
den Bemerkungen 1986 (Drucksache 10/6138 Nr. 38) 
berichtet worden. 

2.3.2.1.2 

Das Sondervermögen Ufi-Abwicklungserlös ist zur 
Förderung der Filmwirtschaft gegründet worden. Es 
weist zum 31. Dezember 1991 bei einem Einnahmen-
überschuß von 3,4 Mio. DM einen Bestand von 31,0 
Mio. DM (im Vorjahr 27,6 Mio. DM) aus. 

Über Prüfungen dieses Sondervermögens ist zuletzt in 
den Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 
1979 vom 28. September 1981 (Drucksache 9/978 
Nr. 11.2) berichtet worden. 

2.3.2.1.3 

Für den Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkoh-
leneinsatzes ist ein gesondertes Entlastungsverfahren 
vorgesehen. Für dieses Sondervermögen ist dem Bun-
desministerium für Wirtschaft für das Wirtschaftsjahr 
1991 vom Bundesrat am 12. Februar 1993 (Plenarpro-
tokoll 652 S. 56) und vom Deutschen Bundestag am 
17. Juni 1993 (Plenarprotokoll 12/163 S. 13991) Entla-
stung erteilt worden. 

Der Ausgleichsfonds weist zum 31. Dezember 1991 
einen Fehlbetrag von 15,5 Mio. DM aus, der durch 
einen Kassenverstärkungskredit ausgeglichen wurde. 
Die Verbindlichkeiten des Ausgleichsfonds betrugen 
zu diesem Zeitpunkt rd. 1,7 Mrd. DM für Kreditver-
schuldung und rd. 2,6 Mrd. DM für vorgetragene 
Zahlungsverpflichtungen. Das Fondsdefizit belief sich 
somit insgesamt auf rd. 4,3 Mrd. DM. 

Über die Finanzlage des Ausgleichsfonds hat der 
Bundesrechnungshof den Deutschen Bundestag, den 
Bundesrat und die Bundesregierung mit Bericht vom 
1. September 1988 nach § 99 BHO unterrichtet (Druck-
sache 11/2858). 

2.3.2.1.4 

Der Ausgleichsfonds für überregionale Maßnahmen 
zur Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, 
Beruf und Gesellschaft weist zum 31. Dezember 1991 
bei einem Einnahmenüberschuß von 1,8 Mio. DM 
(ohne Entnahmen aus der Rücklage) einen Endbe

-

stand von 987,9 Mio. DM aus. Im Vorjahr ergab sich 
ein Ausgabenüberschuß von insgesamt 66,9 Mio. DM 
und ein Endbestand von 954,6 Mio. DM. 

Über Prüfungen dieses Sondervermögens ist zuletzt in 
den Bemerkungen 1988 (Drucksache 11/3056 Nr. 63) 
berichtet worden. 

2.3.2.1.5 

Das Sondervermögen „Entschädigungsfonds" ist auf-
grund des Einigungsvertrages (Artikel 41 Abs. 1) zum 
1. August 1991 errichtet worden; es wird vom Bundes-
amt zur Regelung offener Vermögensfragen auf Wei-
sung und unter Aufsicht des Bundesministeriums 
verwaltet. Der Entschädigungsfonds hat die Rechte 
und Verpflichtungen übernommen, die sich für den 
Bund aus dem Vermögensgesetz ergeben; das Vermö-
gensgesetz regelt die Art und Weise der Rückgabe 
von Vermögenswerten, die in der Deutschen Demo-
kratischen Republik entschädigungslos enteignet 
wurden. 

Die notwendigen gesetzlichen Regelungen zur Höhe 
der Entschädigung, zu ihrer Bemessungsgrundlage 
und ihrer Finanzierung sollen in einem Entschädi-
gungs- und Ausgleichsleistungsgesetz getroffen wer-
den; der entsprechende Gesetzentwurf der Bundes-
regierung liegt dem Deutschen Bundestag vor (Druck-
sache 12/4887). 

Im Vorgriff auf das geplante Gesetz wurde eine 
„ Vorabregelung" zur Auszahlung von staatlich ver-
walteten Guthaben, die an den Staatshaushalt der 
Deutschen Demokratischen Republik abgeführt wur-
den und für die bei Kreditinstituten keine Deckungs-
mittel mehr vorhanden sind, getroffen. Für die „ Vor-
abregelung" wurde dem Entschädigungsfonds im 
Jahre 1991 ein Betrag von 30 Mio. DM zur Auszahlung 
durch die Bundesländer aus dem Bundeshaushalt 
zugeführt (Kapitel 60 03 Titel 685 01). Diese Mittel 
dienten der Zwischenfinanzierung ;  sie sind zu gege-
bener Zeit vom Entschädigungsfonds an den Bundes-
haushalt zurückzuzahlen. 

Das Sondervermögen hat zum 31. Dezember 1991 
Rücklagen in Höhe von 98,8 Mio. DM ausgewiesen, 
die im wesentlichen zweckgebunden waren. 

Seit dem Jahre 1992 wird die „Vorabregelung" durch 
Bereitstellung von Mitteln unmittelbar aus den Ein-
nahmen des Entschädigungsfonds weitergeführt. Im 
Jahre 1992 wurden den Ländern für diesen Zweck rd. 
36,1 Mio. DM zur Verfügung gestellt. Der Entschädi-
gungsfonds insgesamt soll aus eigenen Einnahmen 
ohne Bundeszuschüsse finanziert werden. 

2.3.2.2 

Zu Sondervermögen, die von Stellen außerhalb der 
Bundesverwaltung verwaltet werden, ist zu bemer-
ken: 

2.3.2.2.1 

Das Zweckvermögen bei der Deutschen Siedlungs- 
und Landesrentenbank hatte Ende 1991 einen 
Bestand von 3,3 Mrd. DM (im Vorjahr 3,4 Mrd. DM). 
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Das darin zum 31. Dezember 1991 nachgewiesene 
Vermögen des Bundes betrug rd. 1,9 Mrd. DM. 

Über Prüfungsergebnisse bei diesem Sondervermö-
gen ist zuletzt in den Bemerkungen 1990 (Drucksache 
11/7810 Nr. 14) berichtet worden. 

2.3.2.2.2 

Das Zweckvermögen bei der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank weist zum 31. Dezember 1991 einen 
Bestand von 125,7 Mio. DM aus. 

2.3.2.2.3 

Das Treuhandvermögen für den Bergarbeiterwoh-
nungsbau wird von sechs Treuhandstellen verwaltet 
(im Jahre 1991 noch von fünf). Es weist zum 31. De-
zember 1991 einen Bestand von 2,5 Mrd. DM aus. 

2.3.2.2.4 

Die Einnahmen und Ausgaben des „Bergmannssied-
lungsvermögens" sind in der vom Bundesministerium 
aufgestellten Übersicht nicht ausgewiesen. Das 
Gesetzgebungsverfahren zur Auflösung des Sonder-
vermögens wurde eingeleitet. 

2.3.2.2.5 

Beim Revolving Fonds und beim Freistellungs-Fonds 
handelt es sich um Treuhandvermögen, die durch 
Vertrag vom 12. Dezember 1974, geändert am 24. Juni 
1986, zwischen dem damaligen Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit und der Bank für 
Sozialwirtschaft gebildet wurden. Der Bestand dieser 
Treuhandvermögen belief sich am 31. Dezember 1991 
auf 274,6 Mio. DM (im Vorjahr 253,9 Mio. DM). 

Die Treuhandvermögen wurden vom Bundesministe-
rium in der Haushaltsrechnung (Nr. 4.2.1.17) und in 
der Vermögensrechnung (Nr. 2.2.1.18) als Sonderver-
mögen ausgewiesen, obwohl Sondervermögen nur 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes gebildet 
werden können. 

2.3.3 

Das Bundesministerium führt die Gästehaus Peters-
berg GmbH in der Übersicht über den Jahresabschluß 
bei Bundesbetrieben, die der Haushaltsrechnung 
unter Nr. 4.3 beigefügt ist (§ 85 Nr. 3 BHO). Die 
Gesellschaft ist jedoch kein Bundesbetrieb (§§ 26, 74 
BHO), sondern ein privatrechtliches Unternehmen, an 
dem der Bund — wenn auch als alleiniger Gesellschaf-
ter — beteiligt ist (§ 65 BHO). Die Gästehaus Peters-
berg GmbH hat als juristische Person des privaten 
Rechts selbständig Rechte und Pflichten; für ihre 
Verbindlichkeiten haftet den Gläubigern nur das 
Gesellschaftsvermögen (§ 13 GmbHG). Diese Eigen-
schaften sind Bundesbetrieben fremd. 

Bei den Bundesbetrieben, die in der Übersicht zutref-
fend aufgeführt sind, wurden zum Jahresende 1991 
folgende Betriebsergebnisse ausgewiesen: 

2.3.3.1 

Die Maschinenzentrale Kiel-Wik versorgt die Kaser-
nenanlagen und schwimmenden Einrichtungen — 
neben gewerblichen und privaten Abnehmern — in 
Kiel mit Strom, Dampf, Warm- und Kaltwasser. Sie 
arbeitet nicht mit der Absicht, Gewinne zu erwirt-
schaften und verzeichnet einen Verlust von 1 848 DM 
bei einem Betriebskapital von 4,5 Mio. DM. 

2.3.3.2 

Die Wasserwerke Oerbke beliefern seit Kriegsende 
außer den militärischen Anlagen des NATO-Trup-
penlagers Fallingbostel die Stadt Fallingbostel sowie 
die Orte Ostenholz, Oerbke, Bockhorn und Westen-
holz mit Wasser. Sie erwirtschafteten einen Gewinn 
von 195 000 DM bei einem Betriebskapital von 1,6 
Mio. DM. 

2.3.3.3 

Die Wirtschaftsbetriebe Meppen bewirtschaften die 
Sicherheitszonen auf dem Schieß- und Erprobungs-
platz Meppen. Sie wiesen zum Ende des Wirtschafts-
jahres am 30. Juni 1991 bei einem Betriebskapital von 
8,9 Mio. DM einen Bilanzverlust von 419 477 DM aus. 
Der im Landwirtschaftsjahr 1990/1991 eingetretene 
Verlust ist durch einen Zuschuß des Bundes aus Kapi-
tel 08 07 Titel 682 02 in Höhe von 394 000 DM und 
Mitteln des Betriebes abgedeckt worden. 

2.3.3.4 

Das Westvermögen wurde noch vom Deutschen Reich 
der Deutschen Bau- und Grundstücks-Aktiengesell-
schaft zur treuhänderischen Verwaltung übertragen. 
Das Vermögen umfaßt gegenwärtig rd. 10 480 Wohn-
einheiten, die jeweils etwa zur Hälfte in den Jahren 
1922/1924 und nach dem 2. Weltkrieg unter Einsatz 
von Wohnungsfürsorge- und öffentlichen Mitteln 
errichtet wurden. Der Wohnungsbestand dient der 
Unterbringung von Bediensteten der öffentlichen 
Hand, insbesondere von Bundesbediensteten. Das 
Westvermögen erzielte einen Jahresüberschuß von 
6,3 Mio. DM bei einem Treuhandkapital von 116,8 
Mio. DM. 

2.3.3.5 

Zum Aufgabenbereich der Bundesdruckerei gehört 
die Herstellung von Druckerzeugnissen für den Bund 
und die Länder, die für die Ausübung hoheitlicher 
Aufgaben benötigt werden. Zur Erfüllung dieser Auf-
gaben sind Betriebe eingerichtet worden, und zwar 
die Zentrale in Berlin und die Zweigbetriebe Neu

-

Isenburg und Bonn. Die Bundesdruckerei verzeichnet 
einen Bilanzgewinn von 50,8 Mio. DM bei einem 
Eigenkapital von 399,7 Mio. DM (ohne Rücklagen, 
Gewinnvortrag und Bilanzgewinn). 
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2.3.3.6 

Die Kleiderkasse für die Bundeswehr hat die Auf-
gabe, die zweckentsprechende Verwendung der 
Bekleidungsentschädigung (Kapitel 14 11 Titel 
516 02) und damit die Versorgung der Selbsteinklei-
der der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes 
mit vorschriftsmäßiger Dienstkleidung zu angemesse-
nen Preisen sicherzustellen. Sie weist einen Fehlbe-
trag von rd. 85 000 DM bei Umsatzerlösen (Rohge-
winn) von rd. 6,8 Mio. DM sowie anderen Erträgen von 
rd. 804 000 DM aus. 

2.3.3.7 

Von den insgesamt acht behördeneigenen Kantinen 
in den Geschäftsbereichen der Bundesministerien der 
Finanzen, für Wirtschaft sowie für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten haben drei Kantinen Über-
schüsse erzielt (insgesamt rd. 13 000 DM), fünf Kanti-
nen haben Verluste erwirtschaftet (insgesamt rd. 
41 000 DM). 

2.3.4 

In der Vermögensrechnung hat das Bundesministe-
rium den Bestand des Vermögens und der Schulden 
zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 1991 
sowie die Veränderungen während des Jahres nach-
zuweisen (§ 86 BHO). Zum Vermögen des Bundes 
gehören die in seinem Eigentum stehenden Sach- und 
Geldwerte einschließlich der geldwerten Rechte und 
Forderungen. 

Im Zusammenhang mit den nachgewiesenen Darle-
hensforderungen (Nr. 4.2 der Vermögensrechnung) 
erinnert der Bundesrechnungshof an folgenden Sach-
verhalt: 

Im Jahre 1975 gewährte der Bund der Bundesanstalt 
für Arbeit (Bundesanstalt) zur Sicherung ihrer Zah-
lungsfähigkeit ein Darlehen in Höhe von 2,45 Mrd. 
DM (§§ 187, 220 Arbeitsförderungsgesetz AFG —). 
Im Jahre 1984 zahlte die Bundesanstalt einen Betrag 
von rd. 0,21 Mrd. DM zurück. Den weitergehenden 
Anspruch auf Rückzahlung des Restbetrages aus dem 
Darlehen (rd. 2,24 Mrd. DM), den die Bundesregie-
rung geltend gemacht hat, bestreitet die Bundesan-
stalt. 

Die unterschiedlichen Rechtsauffassungen von Bun-
desregierung und Bundesanstalt können nach Ansicht 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung im Zuge der Neuregelung der Defizithaftung 
des Bundes für die Bundesanstalt (§ 187 AFG) geklärt 
werden. Die Umsetzung dieser Ansicht in eine Geset-
zesinitiative wurde bisher nicht eingeleitet, obwohl 
der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auf-
grund der Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
zur Bundeshaushaltsrechnung 1975 (Drucksache 
8/1164 Teil II Nr. 10 his 12), zur Bundeshaushaltsrech-
nung 1980 (Drucksache 9/2108 Nr. 82.2.0) und der 
Bemerkungen 1985 (Drucksache 10/4367 Nr. 80.6) 
wiederholt aufgefordert hat, eine Lösung der ange-
sprochenen Probleme herbeiführen (Plenarprotokolle 
8/163 S. 13070 und 10/222 S. 17169). 

2.4 Ordnungsmäßigkeit der Rechnung 
(Mitteilung nach § 97 Abs. 2 Nr. 1 BHO) 

Der Bundesrechnungshof und die Vorprüfungsstellen 
haben die vom Bundesministerium für das Haushalts-
jahr 1991 gelegte Rechnung unter Ordnungsmäßig-
keitsgesichtspunkten geprüft. Sie haben keine Ab-
weichungen zwischen den Beträgen festgestellt, die 
in der Haushaltsrechnung und der Vermögensrech-
nung sowie in den Büchern aufgeführt sind. Dies gilt 
auch für die Rechnungen der Sondervermögen. 

Soweit die Einnahmen und Ausgaben stichproben-
weise geprüft wurden, waren diese im allgemeinen 
ordnungsgemäß belegt. Wegen der Belege zu den 
Ausgaben für die Beschäftigung von Mitarbeitern der 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages (Kapitel 
02 01 Titel 411 03) wird auf die Feststellungen unter 
Nr. 1.3.4 verwiesen. Besondere Prüfungserkennt-
nisse, die der Bundesrechnungshof bei der Prüfung 
der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes 
gewonnen hat, werden in den nachfolgenden Teilen 
dieser Bemerkungen dargestellt (s. Nr. 4 ff.). 

2.5 Einsatz der Datenverarbeitung im Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen 

Das Bundesministerium arbeitet seit der Haushalts-
rechtsreform an der Entwicklung eines automatisier-
ten Verfahrens für das Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen (HKR-Verfahren). Ziel des HKR-Verfah-
rens ist es, 

— das Haushalts- und Kassenwesen neuzeitlichen 
Anforderungen anzupassen, 

— die Buchführung zu vereinfachen, 

— das Berichtswesen zu verbessern und 

— die Rechnungslegung zu beschleunigen. 

Ferner soll mit der automatisierten Buchung von 
Verpflichtungen zu Lasten des laufenden und der 
kommenden Haushaltsjahre eine größere Durchsich-
tigkeit des Haushaltsablaufes ermöglicht werden. 

Der Bundesrechnungshof hat über das HKR-Verfah-
ren bereits in den Bemerkungen 1989 (Drucksache 
11/5383 Nr. 1.8) berichtet. Er hat seine Prüfungser-
kenntnisse in den Bemerkungen 1991 (Drucksache 
12/1150 Nr. 2.11) und 1992 (Drucksache 12/3250 
Nr. 2.12) fortgeschrieben. 

Nach der Planung des Bundesministeriums im Jahre 
1989 sollte die Einführung des HKR-Verfahrens mit 
Ablauf des Jahres 1990 abgeschlossen werden. Nach 
Darstellung des Bundesministeriums waren die orga-
nisatorischen Schwierigkeiten, die sich im Zusam-
menhang mit der deutschen Einigung ergaben, und 
die notwendige Ausdehnung auf das Beitrittsgebiet 
Anlaß für eine Verschiebung des Einführungstermins 
auf den 1. Januar 1992. Bei der Beratung der Berner-
kungen 1991 im Rechnungsprüfungsausschuß des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
kündigte das Bundesministerium im Januar 1992 an, 
das HKR-Verfahren werde zum 1. Januar 1993 einge-
führt werden (vgl. Kurzprotokoll der 11. Sitzung S. 22). 
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Dieses Ziel konnte bisher insbesondere in folgenden 
wesentlichen Teilbereichen verwirklicht werden: 

— Das Teilverfahren „Wiederkehrende Zahlungen" 
wurde bereits im Jahre 1988 in Betrieb genommen. 
Dabei handelt es sich um ein Verfahren, in dem 
Haushaltsmittel ausgezahlt werden, die in regel-
migen Zeitabständen in gleichbleibenden Teilbe-
trägen an einen Empfangsberechtigten zu leisten 
sind. 

— In dem Teilverfahren „Zentrale Zahlung" werden 
unbare Auszahlungen zentral von der Bundes-
hauptkasse im Datenträgeraustauschverfahren 
mit der Landeszentralbank Bonn abgewickelt. Die 
Datenträger werden zuvor vom Bundesamt für 
Finanzen aufgrund der von den Bundeskassen 
übertragenen Daten erstellt. In dem Teilverfahren 
wird maschinell geprüft, ob bei dem betroffenen 
Titel oder für das Objekt Mittel in ausreichender 
Höhe zur Verfügung stehen (Verfügbarkeitskon-
trolle). Fehlende Mittel führen zur Zurückweisung; 
die Zahlung wird nicht geleistet. Mit der Einfüh-
rung des Teilverfahrens „Zentrale Zahlung" hat 
das Bundesministerium am 1. April 1992 begon-
nen ;  im Oktober 1992 waren alle Bundeskassen 
angeschlossen. 

— Die Voraussetzungen für die Buchung eingegan-
gener Verpflichtungen im automatisierten Verfah-
ren hat das Bundesministerium mit Beginn des 
Jahres 1993 geschaffen. Damit wird in Zukunft 
auch die Rechnungslegung in diesem Bereich (§ 80 
Abs. 2 BHO) möglich sein. 

Auf die Bereiche der Buchführung und der Rech-
nungslegung ist das HKR-Verfahren bisher noch nicht 
ausgedehnt worden; hier wird seit dem Jahre 1978 ein 
Datensammelsystem eingesetzt, das zum 1. Januar 
1995 auf das HKR-Verfahren umgestellt werden soll. 
Das Bundesministerium wird dafür zu sorgen haben, 
daß dieser Termin eingehalten wird. 

2.6 Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen, 
Gesamtverschuldung 

Die dem Bundesministerium im Jahre 1991 zur Dek-
kung von Ausgaben, zur Tilgung und zur Marktpflege 
zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen 
waren zum 31. Dezember 1991 wie folgt in An-
spruch genommen (Nr. 3.3 der Vermögensrechnung) 
(s. Übersicht 2): 

Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächti-
gung zur Deckung von Ausgaben gemäß § 2 Abs. 1 
Haushaltsgesetz 1991 stand im Haushaltsjahr 1992 
zunächst noch zur Verfügung (§ 18 Abs. 3 BHO), und 
zwar in Höhe von 45,259 Mrd. DM (Unterschiedsbe-
trag zwischen 61,657 Mrd. DM und 16,398 Mrd. DM in 
Übersicht 2). Das Bundesministerium hat im Februar 
1992 von der nicht in Anspruch genommenen Kredit-
ermächtigung 20 Mrd. DM in Abgang gestellt, so daß 
im Haushaltsjahr 1992 nur noch 25,259 Mrd. DM 
verfügbar waren. 

Über die Ermächtigung nach § 2 Abs. 2 Haushaltsge

-

setz 1991 hinaus wurden aufgrund des § 1 Abs. 2 
Reichsschuldenordnung Tilgungskredite in Höhe von 

Übersicht 2 

Ermächti- in 
gungs- Anspruch 
betrag genommen 

in Mrd. DM 

Restlicher Ermächtigungs- 
betrag aufgrund des Haus- 
haltsgesetzes 1990 	 21,251 21,251 

Zur Deckung von Ausgaben 
(§ 2 Abs. 1 
Haushaltsgesetz 1991) 	 61,657 16,398 

Zur Tilgung (§ 2 Abs. 2 
Haushaltsgesetz 1991) 	 90,374 90,374 

Zur Tilgung aufgrund 
von § 1 Abs. 2 
Reichsschuldenordnung 	 0,037 0,037 

Vorgriffsermächtigung 
gemäß § 2 Abs. 3 
Haushaltsgesetz 1991 	 16,413 9,436 

Zur Marktpflege (§ 2 Abs. 5 
Haushaltsgesetz 1991) 	 46,011 0,406 

Gesamtermächtigung 	 235,743 137,902 

Bereits 1990 aufgenommen 	 –15,846 

Bruttokreditaufnahme 1991 3 ) 	 122,056 

3 ) In kapitalmarktmäßiger Abgrenzung 

0,037 Mrd. DM (Vorjahr 0,517 Mrd. DM) aufgenom-
men, die zur Finanzierung der Einlösung von vorzeitig 
zurückgegebenen Bundesschatzbriefen (1991: 5,2 
Mrd. DM ;  1990: 13,4 Mrd. DM) erforderlich wurden. 

Die in Anspruch genommene Vorgriffsermächtigung 
gemäß § 2 Abs. 3 Haushaltsgesetz 1991 in Höhe von 
9,436 Mrd. DM, über die die Übergangsfinanzierung 
der Haushaltsjahre 1991/1992 abgewickelt wurde, ist 
auf die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 1992 
anzurechnen (§ 2 Abs. 3 Satz 2 Haushaltsgesetz 
1991). 

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für den 
Ankauf von Schuldtiteln des Bundes im Wege der 
Marktpflege (§ 2 Abs. 5 Haushaltsgesetz 1991) wurde 
im Jahre 1991 in Höhe des Saldos zwischen den 
Einnahmen und Ausgaben bei der Marktpflege (0,406 
Mrd. DM) beansprucht. 

Nach § 3 des Haushaltsgesetzes 1991 war das Bundes-
ministerium zur Aufnahme von Kassenverstärkungs-
krediten in Höhe von 32,827 Mrd. DM (bis zur Höhe 
von 8 v. H. der Summe des Haushalts) ermächtigt. 
Nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 BHO konnte diese 
Ermächtigung — jeweils nach Rückzahlung vorher in 
Anspruch genommener Kassenverstärkungskredite 
— wiederholt in Anspruch genommen werden. 

Aus der Übersicht des Bundesministeriums über die 
zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel 
der Bundeshauptkasse aufgenommenen Kredite 
(Nr. 4.11 der Haushaltsrechnung) geht hervor, daß an 
56 Tagen (im Vorjahr an 57 Tagen) Kassenverstär- 
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kungskredite in Anspruch genommen wurden; der 
Höchstbetrag belief sich auf 6,768 Mrd. DM (im 
Vorjahr 6,187 Mrd. DM), das sind 1,7 v. H. der Summe 
des Haushalts (im Vorjahr 1,6 v. H.). Die Buchkredite 
der Deutschen Bundesbank, die nach § 20 Abs. 1 
Nr. 1 a des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank 
auf 6 Mrd. DM begrenzt sind, waren mit 9,0 bis 9,25 
v. H. zu verzinsen. Die Zinssätze für die bei Kreditin-
stituten aufgenommenen Kassenverstärkungskredite 
betrugen zwischen 4,0 und 9,15 v. H. An Zinsen für 
Kassenverstärkungskredite mußten insgesamt 38,5 
Mio. DM (im Vorjahr 17,8 Mio. DM) gezahlt werden. 
Der Buchkredit der Deutschen Bundesbank wies am 
31. Dezember 1991 keinen Bestand aus. 

2.6.1 

Die im Haushaltsplan in der Fassung des Nachtrags-
haushaltsgesetzes 1991 veranschlagte Nettokredit-
aufnahme in Höhe von 61,657 Mrd. DM wurde um 
9,629 Mrd. DM unterschritten. Einzelheiten sind in der 
Übersicht 3 dargestellt: 

Übersicht 3 

Ermächti

-

gungs

-

betrag 

1 	in 
Anspruch 

genommen 

in Mrd. DM 

Bruttokreditaufnahme in ka- 
pitalmarktmäßiger Abgren- 
zung (vgl. Übersicht 2) 	 122,056 

Im Haushaltsjahr 1990 auf- 
genommen 
(§ 72 Abs. 6 BHO 4 ) 	  30,225 

Auf das Haushaltsjahr 1992 
übertragen 
(§ 72 Abs. 6 BHO 4 ) 	  - 9,436 

Bruttokreditaufnahme 
in haushaltsmäßiger 
Abgrenzung 	 198,079 142,845 

Tilgungen aus Kreditmarkt- 
mitteln 
(einschließlich Marktpflege) -136,422 - 90,817 5 ) 

Nettokreditaufnahme 
1991 in haushaltsmäßiger 
Abgrenzung 	 61,657 52,028 

4) In Verbindung mit dem Haushaltsvermerk bei Kapitel 
32 01 

5) Mehreinnahmen aus der Abführung des Bundesbankge-
winns in Höhe von 1,265 Mrd. DM waren zur Tilgung fälliger 
Schulden zu verwenden (§ 2 Abs. 2 Satz 2 Haushaltsgesetz 
1991), so daß insgesamt 92,082 Mrd. DM getilgt wurden 

2.6.2 

Am Ende des Haushaltsjahres 1991 betrug die 
Gesamtverschuldung des Bundes (ohne Sonderver

-

mögen) 586,493 Mrd. DM (s. Nr. 3.2 der Vermögens

-

rechnung). Sie setzt sich aus folgenden Beträgen 
zusammen: 

Übersicht 4 

in Mrd. DM 

Finanzkredite 	  586,389 

Verbindlichkeiten 
aus der Investitionshilfe-Abgabe 	 0,079 

Schuldmitübernahme 
Ausgleichsfonds 	  0,025 

586,493 Gesamtverschuldung 	 

Die Entwicklung der Finanzkredite (ohne Sonderver-
mögen) in den Jahren 1953 bis 1993 zeigt das Schau-
bild 2. Die Zahlen für die Jahre 1953 bis 1992 wurden 
dem statistischen Teil zum Jahresbericht 1992 der 
Bundesschuldenverwaltung (S. 39 ff.) entnommen; für 
das Jahr 1993 wurde der Unterschiedsbetrag zwi-
schen der geplanten Nettokreditaufnahme von 67,6 
Mrd. DM und den zur Tilgung zu verwendenden 
Mehreinnahmen (6,1 Mrd. DM) aus der Abführung 
des Bundesbankgewinns hinzugerechnet. 

Schaubild 2 

Entwicklung der Finanzkredite des Bundes 
(ohne Sondervermögen) von 1953 bis 1993 

2.7 Abführungen der Deutschen Bundesbank 

Die Deutsche Bundesbank hat im Haushaltsjahr 1991 
von dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1990 
(9,113 Mrd. DM) 8,265 Mrd. DM an den Bund abge-
führt; davon wurden 1,265 Mrd. DM zur Schuldentil-
gung verwendet. Im Haushaltsjahr 1992 betrug die 
Abführung an den Bund 14,464 Mrd. DM (davon 7,464 
Mrd. DM zur Schuldentilgung) und im Haushaltsjahr 
1993 13,092 Mrd. DM (davon 6,092 Mrd. DM zur 
Schuldentilgung). 
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Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 1997 geht 
die Bundesregierung davon aus, daß Gewinnabliefe-
rungen der Deutschen Bundesbank in Höhe von 
jeweils 7 Mrd. DM zur Ausgabenfinanzierung ver-
wendet werden können. Die Entwicklung der Bun-
desbankgewinne seit dem Jahre 1981 ist in der 
Übersicht 5 dargestellt; sie macht deutlich, daß die 
Bundeseinnahmen insoweit erheblichen Schwankun-
gen unterliegen. 

Die Übersicht 5 zeigt ferner die Auswirkungen einer 
gesetzlichen Regelung, die erstmals in das Haushalts-
gesetz 1989 (§ 2 Abs. 2 Satz 2) übernommen wurde; 
nach dieser Regelung werden die über den Haushalts-
ansatz hinausgehenden Mehreinnahmen aus der 

Gewinnabführung nicht zur Ausgabenfinanzierung, 
sondern zur Tilgung fälliger Schulden verwendet. 
Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Föderalen 
Konsolidierungsprogramms (Artikel 38 FKPG) wer-
den die jährlichen Einnahmen aus dem Bundesbank-
gewinn ab dem Jahre 1995 dem Erblastentilgungs-
fonds zugeführt, soweit sie 7 Mrd. DM übersteigen. 

Der Einfluß, den der als Einnahme im Bundeshaus-
haltsplan veranschlagte Anteil des Bundes am Rein-
gewinn der Deutschen Bundesbank (Kapitel 60 02 
Titel 121 04) auf die Höhe der Nettokreditaufnahme 
hatte und haben wird, wird ebenfalls in der Über-
sicht 5 deutlich. Zum Vergleich ist darin auch die 
Summe der Ausgaben für Investitionen dargestellt. 

Übersicht 5 

Gewinnablieferung Deutsche Bundesbank 

Nettokredit

-

aufnahme 
Ausgaben 

für Investitionen Verwendung zur Verwendung 
Haushaltsjahr. Ausgaben- zur Schulden- Insgesamt 

 

Finanzierung tilgung 6 ) 

in Mrd. DM 

1981 37,4 2,3 - 2,3 30,7 

1982 37,2 10,5 - 10,5 32,2 

1983 31,5 11,0 - 11,0 31,5 

1984 28,3 11,4 - 11,4 33,8 

1985 22,4 12,9 - 12,9 33,7 

1986 22,9 12,7 - 12,7 33,3 

1987 27,5 7,3 - 7,3 33,8 

1988 35,4 0,2 - 0,2 33,4 

1989 19,2 5,0 5,0 10,0 36,2 

1990 7 ) 46,7 7,0 3,0 10,0 45,0 

1991 52,0 7,0 1,3 8,3 61,5 

1992 38,6 7,0 7,5 14,5 65,8 

1993 8 ) 67,6 7,0 6,1 13,1 67,9 

19949) 67,5 7,0 64,8 

1995 10) 67,0 7,0 69,0 

1996 10 ) 48,0 7,0 66,0 

1997 10 ) 38,0 7,0 66,0 

6) Autgrund § 2 Abs. 2 Satz 2 der Haushaltsgesetze seit dem Jahre 1989 
7) Einschließlich Abschnitt B des Bundeshaushalts 
8) Haushaltsplan 1993 einschließlich Nachtragshaushalt; zur Höhe der Gewinnablieferung der Deutschen Bundesbank vgl. 

Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbank für das Jahr 1992 
') Regierungsentwurf des Haushalts 1994 

10 ) Finanzplan 1993 his 1997 
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3 Feststellungen zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Bundes 

Die finanzwirtschaftliche Entwicklung in den Haus-
haltsjahren 1991 bis 1994 ist in der Ubersicht 6 
dargestellt. Die Zahlen sind entnommen aus der 
Haushaltsrechnung 1991, aus den vom Bundesmini-
sterium bekanntgegebenen Abschlußzahlen für das 
Jahr 1992, aus dem Haushaltsplan 1993 (einschließ-
lich Nachtragshaushalt) sowie aus dem Haushaltsent-
wurf 1994, der von der Bundesregierung am 13. Juli 
1993 beschlossen wurde. 

Die Bundesregierung hat in dem Haushaltsgesetzge-
bungsverfahren für das Jahr 1993 angekündigt, den 
im November 1990 beschlossenen „finanzpolitischen 
Konsolidierungskurs" konsequent einzuhalten. Sie 
hat dargelegt, daß „eine langfristig die Finanzierung 
des Aufbaus in den jungen Bundesländern tragende 
Wirtschaftsentwicklung" nur gelingen könne, wenn 
die von ihr „für den öffentlichen Gesamthaushalt 
definierte Konsolidierungslinie in allen Haushalten, 
d. h. insbesondere auch in den Haushalten der alten 
Bundesländer und ihrer Gemeinden, konsequent 
durchgesetzt" werde. Für die Haushaltsplanung des 
Bundes wurden folgende Eckwerte festgelegt: 

- Der Anstieg der Bundesausgaben wurde bis zum 
Jahre 1996 auf durchschnittlich 2,3 v. H. pro Jahr 
begrenzt. 

- Die Nettokreditaufnahme sollte bis zum Jahre 
1996 auf deutlich unter 25 Mrd. DM zurückgeführt 
werden. 

Nach der derzeitigen Finanzplanung werden die 
Bundesausgaben indessen im Haushaltsjahr 1993 um 
7,3 v. H. ansteigen; im Haushaltsjahr 1994 um 4,4 v. H. 
Die Obergrenze der Nettokreditaufnahme wurde für 
das Haushaltsjahr 1993 auf 67,6 Mrd. DM festgelegt; 
für das Haushaltsjahr 1994 sind 67,5 Mrd. DM vorge-
sehen. Nach dem neuen Finanzplan beläuft sich die 
Nettokreditaufnahme für das Jahr 1995 auf 67,0 Mrd. 
DM, für das Jahr 1996 auf 48,0 Mrd. DM und für das 
Jahr 1997 auf 38,0 Mrd. DM. 

3.1 Verfassungsrechtliche Kreditobergrenze 

Das Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber, im 
Haushaltsplan grundsätzlich nicht mehr an Krediten zu 
veranschlagen, als für Investitionen ausgegeben wer-
den soll (Artikel 115 Abs. 1 GG). Mit dieser Kreditober-
grenze soll der haushaltswirtschaftliche Vorgriff auf 
künftige Einnahmen „jedenfalls dadurch begrenzt 
werden, daß der Kredit nur im Umfang der Ausgaben 
mit zukunftsbegünstigendem Charakter in Anspruch 
genommen werden darf". Auf dieses „Grundelement 
der alten Deckungsregel" hat das Bundesverfassungs-
gericht in einem Urteil vom 18. April 1989 ausdrücklich 
hingewiesen (vgl. BVerfGE 79, 311 ff., 334). 

Im Haushaltsjahr 1991 lagen die im Haushaltsplan 
veranschlagten Einnahmen aus Krediten um 4,3 Mrd. 
DM unter der Summe der veranschlagten Ausgaben 
für Investitionen (66,0 Mrd. DM). Damit wurde die 
Kreditobergrenze eingehalten. Im Ist-Ergebnis lag die 
Nettokreditaufnahme um 9,5 Mrd. DM unter der 
Summe der als investiv ausgewiesenen Ausgaben von 
61,5 Mrd. DM. 

• In dem Verfahren, das der Berichterstattung des 
Bundesrechnungshofes im Jahre 1992 vorangegan-
gen ist, hat das Bundesministerium zu den finanzwirt-
schaftlichen Auswirkungen der hohen Staatsver-
schuldung folgendes erklärt: „Mittelfristig führt der 
Bund seine Nettokreditaufnahme wieder entschei-
dend zurück: 1993 sind nur noch 38 Mrd. DM geplant, 
bis 1996 soll die Neuverschuldung auf 22 Mrd. DM 
zurückgeführt werden. Damit sichert der Bund lang-
fristig seinen haushaltspolitischen Spielraum". Zur 
Kreditobergrenze hat die Bundesregierung im 
Finanzplan des Bundes 1992 bis 1996 ausgeführt: „Die 
investiven Ausgaben bewegen sich weiter auf hohem 
Niveau. Sie erreichen 1992 mit rd. 68 Mrd. DM ihren 
bisher höchsten Stand. Während des gesamten 
Finanzplanungszeitraums wird die Nettokreditauf-
nahme weit unter der Summe der Investitionsausga-
ben liegen ;  die Grenze des Artikels 115 Abs. 1 Satz 2 
GG wird also in jedem einzelnen Planungsjahr deut-
lich unterschritten" (vgl. Finanzbericht 1993, S. 12). 

Übersicht 6 

1991 11 ) 1992 12 ) 1993 13 ) 1994 14 ) 

Soll Ist Soll Ist Soll Soll 

in Mrd. DM 

Ausgaben 	  410,3 401,8 425,1 427,2 458,1 478,4 
davon für Investitionen 	 66,0 61,5 68,6 65,8 67,9 64,8 
Zinsen 15) 	  42,5 39,5 44,2 43,7 45,7 53,4 

Einnahmen 	  347,7 348,5 383,7 387,8 389,7 410,3 
Finanzierungssaldo 	 62,6 53,2 41,4 39,4 68,4 68,1 
Nettokreditaufnahme 	 61,7 52,0 40,5 38,6 67,6 67,5 

11) Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben sind bereinigt 
12) Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben sind bereinigt 
13) Haushaltsplan 1993 einschließlich Nachtragshaushalt 
14) Regierungsentwurf des Haushaltsplans 1994 
15) Ab 1993 einschließlich Ausgaben für die Kreditbeschaffung 
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Diese für die Finanzplanung maßgebenden Zielvor-
stellungen wurden im Nachtragshaushalt 1993 und im 
Haushaltsentwurf für das Jahr 1994 nicht verwirklicht. 
Die im Nachtragshaushalt 1993 vorgesehene Netto-
kreditaufnahme übersteigt den Ansatz, mit dem die 
Bundesregierung noch im August 1992 plante, um 
29,6 Mrd. DM ;  sie liegt damit nur noch um 0,3 Mrd. 
DM unter der Summe der für Investitionen veran-
schlagten Ausgaben. Im Haushaltsentwurf für das 
Jahr 1994 hat die Bundesregierung die in ihrer vor-
jährigen Finanzplanung angesetzte Nettokreditauf-
nahme (29,3 Mrd. DM) auf mehr als den doppelten 
Betrag erhöht, nämlich um 38,2 Mrd. DM auf 67,5 
Mrd. DM; gleichzeitig sollen die für Investitionen 
veranschlagten Ausgaben im Vergleich zum Haus-
haltsjahr 1993 um 3,1 Mrd. DM auf 64,8 Mrd. DM 
gesenkt werden. Damit wird die Kreditobergrenze um 
2,7 Mrd. DM überschritten. 

Das Grundgesetz läßt eine Überschreitung der Kredit-
obergrenze nur im Ausnahmefall zu, um eine Störung 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abzu-
wehren (Artikel 115 Abs. 1 Satz 2 GG). Das Bundes-
verfassungsgericht hat in dem bereits angesproche-
nen Urteil ausgeführt, diesem Regelungskonzept 
liege „ersichtlich die Vorstellung zugrunde, daß eine 
an der Nachfrage ansetzende Beeinflussung der wirt-
schaftlichen Konjunktur durch die staatliche Haus-
haltspolitik möglich und geboten erscheint" (vgl. 
BVerfG a. a. O., S. 335). Die erhöhte Kreditaufnahme 
müsse „nach Umfang und Verwendung geeignet sein, 
die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts abzuwehren" . Dabei müßten die Ursachen der 
Störung mit in Betracht gezogen werden ;  der „ Um-
stand, daß bei Ausgleich eines vorhandenen Haus-
haltsdefizits im Wege der Ausgabenkürzung oder 
Steuererhöhung ein weiterer Abschwung droht", sei 
allein noch kein ausreichender Grund für die Über-
schreitung der Kreditobergrenze. Vielmehr müßten 
„andere haushalts- und finanzpolitische Maßnah-
men" hinzutreten, um eine Wiederholung oder Ver-
schärfung der haushaltswirtschaftlichen Lage in den 
folgenden Jahren — etwa durch Anwachsen des 
Schuldensockels — zu verhindern (BVerfG a. a. O., 
S. 339, 340). 

Die Abwägung, welche haushalts- und finanzpoliti-
schen Maßnahmen zur Störungsabwehr geeignet 
sind, ist eine „politische Aufgabe des Haushaltsge-
setzgebers, die er auch politisch zu verantworten hat" 
(vgl. BVerfG a. a. O., S. 342). Bei der Wahrnehmung 
dieser Aufgabe steht ihm ein „Einschätzungs- und 
Beurteilungsspielraum" zu; der „Publizitätspflicht für 
den Haushalt" entsprechend trägt er jedoch die Dar-
legungslast dafür, daß die Voraussetzungen für die 
Überschreitung der Kreditobergrenze vorliegen (vgl. 
BVerfG a. a. O., S. 343, 344). Diese Darlegungspflicht 
wurde in der Bundeshaushaltsordnung normiert (§ 18 
Abs. 1 Satz 2 BHO); sie obliegt bei der Vorbereitung 
der gesetzgeberischen Entscheidung der Bundesre-
gierung. Demnach hat die Bundesregierung entspre-
chend ihrem Initiativrecht im Haushaltsgesetzge-
bungsverfahren auch die „begründete Prognose" dar-
zulegen, „daß und wie durch die erhöhte Kreditauf-
nahme" das Ziel, die Störung des gesamtwirtschaftli

-

chen Gleichgewichts abzuwehren, erreicht werden 
kann (vgl. dazu BVerfG a. a. O., S. 345). 

In der Vorlage des Haushaltsentwurfs 1994 hat die 
Bundesregierung zur Überschreitung der Verschul-
dungsgrenze des Artikels 115 GG ausgeführt: 

„ 1994 liegt die Nettokreditaufnahme von 67,5 Mrd. 
DM um 2,7 Mrd. DM über den im Haushaltsplan 
veranschlagten Ausgaben für Investitionen. Dies ist 
zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichts nach Artikel 115 Abs. 1 Satz 2 
GG erforderlich. 

Im Jahr 1994 wird voraussichtlich vor allem das 
Beschäftigungsziel deutlich verfehlt. Die Arbeitslo-
sigkeit hat sich in ganz Europa rezessionsbedingt 
stark erhöht. Die Zahl der Arbeitslosen wird in 
Deutschland voraussichtlich trotz des erwarteten 
wirtschaftlichen Wiederaufschwungs auf 3,7 Millio-
nen steigen. Aufgrund der ungünstigeren gesamt-
wirtschaftlichen Perspektive mußten die Planan-
sätze der Steuereinnahmen gegenüber der letzten 
Steuerschätzung für das Jahr 1994 um 23,5 Mrd. DM 
zurückgenommen werden. 

Mit dem Regierungsentwurf für den Bundeshaus-
halt 1994 sind als Ausgleich für die hohen Einnah-
meausfälle und Zusatzausgaben Haushaltsentla-
stungen von über 20 Mrd. DM verbunden.. Die 
Konsolidierungsmaßnahmen tragen einerseits zur 
Begrenzung der Neuverschuldung und zum Abbau 
des mittelfristigen Defizits bei; andererseits dämp-
fen sie die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen 
Nachfrage. Eine Nettokreditaufnahme 1994 auf 
Vorjahresniveau ist bei den gegenwärtigen Eck-
werten das Optimum im dargestellten Zielkonflikt. 
Wenn dabei die Nettokreditaufnahme die Summe 
der Investitionsausgaben überschreitet, ist dies not-
wendig und gerechtfertigt, um eine Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abzuweh-
ren." 

In dem weiteren Haushaltsgesetzgebungsverfahren 
für das Jahr 1994 wird vom Parlament zu entscheiden 
sein, ob die Bundesregierung damit ihre Darlegungs-
pflicht bereits vollständig erfüllt hat und ob ihre 
Ausführungen „aufgrund der vorliegenden wirt-
schaftlichen Daten und vor dem Hintergrund der 
Aussagen der gesetzlich verankerten Organe der 
finanz- und wirtschaftspolitischen Meinungs- und 
Willensbildung (Finanzplanungsrat, Konjunkturrat, 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung, Deutsche Bundesbank) 
und der Auffassungen in Volkswirtschaftslehre und 
Finanzwissenschaft nachvollziehbar und vertretbar" 
sind (vgl. BVerfG a. a. O., S. 344). Der Bundesrech-
nungshof sieht unter Berücksichtigung seiner Aufga-
benstellung von einer Wertung ab. 

Die Entwicklung der für Investitionen ausgewiesenen 
Ausgaben im Verhältnis zur Nettokreditaufnahme ist 
für die Jahre 1984 bis 1994 im Schaubild 3 (s. nächste 
Seite) dargestellt; dabei wurden bis zum Jahre 1992 
die Ist-Zahlen und für die Jahre 1993 und 1994 die in 
der Übersicht 6 dargestellten Soll-Zahlen zugrunde 
gelegt. 
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Schaubild 3 

Entwicklung der Investitionen im Verhältnis 
zur Nettokreditaufnahme 

3.2 Auswirkungen der Staatsverschuldung 

Der Bundesrechnungshof hat sich seit seinen Berner-
kungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1980 vorn 
21. September 1982 mit den finanzwirtschaftlichen 
Auswirkungen der hohen Staatsverschuldung befaßt 
und darauf hingewiesen, daß die hohen Zinsverpflich-
tungen den Handlungsspielraum des Bundes immer 
stärker einengen (vgl. Drucksache 9/2108 Nr. 2.18.3 
und Bemerkungen 1992, Drucksache 12/3250 
Nr. 2.14.5). Diese Entwicklung hat sich fortgesetzt. 
Der Anteil der Zinsausgaben an den Gesamtausgaben 
des Bundes (Zinslastquote) wird nach den Zahlen der 
derzeitigen Finanzplanung der Bundesregierung im 
Zeitraum 1992 bis 1997 von 10,2 v. H. (Ist) auf 13,8 
v. H. (Planung) steigen, der Anteil der Zinsausgaben 
an den Steuereinnahmen (Zins-Steuer-Quote) von 
12,4 v. H. (Ist) auf 15,8 v. H. (Planung). 

Die weitere Entwicklung der Zinslastquote und der 
Zins-Steuer-Quote nach den Zahlen der Finanzpla-
nung ist in dem Schaubild 4 dargestellt; dabei wird die 
tendenziell ansteigende relative Belastung des Bun-
deshaushalts mit Zinsausgaben deutlich. Das Absin-
ken der Zinslastquote im Haushaltsjahr 1990 ist im 
wesentlichen auf den hohen Anstieg der einigungsbe-
dingten Gesamtausgaben des Bundes zurückzufüh-
ren. Der Bundesrechnungshof weist besonders darauf 
hin, daß die Zins-Steuer-Quote in der Zukunft weiter 
steigen wird, obwohl für die Jahre ab 1994 und 
insbesondere 1995 erhebliche Steuererhöhungen vor-
gesehen sind. 

Die absoluten Zahlen, die der Zinslastquote und der 
Zins-Steuer-Quote zugrunde liegen, ergeben sich aus 
der Übersicht 7; dabei enthalten die Ausgaben für 
Zinsen nicht die Zinsverpflichtungen der Sonderver-
mögen. 

Schaubild 4 

Verhältnis der Zinsausgaben zu den 
Gesamtausgaben und zu den Steuereinnahmen 

Übersicht 7 

Gesamt-  Ste uer- Zinsen 16) 

Haus 
ausgaben ein 

nahmen Betrag in v. H. der 
halts- - - 

jahr Gesamt- Steuer- 
in Mrd. DM aus- ein- 

gaben nahmen 

1981 233,0 180,5 18,0 7,7 10,0 

1982 244,6 183,1 22,1 9,0 12,1 

1983 246,7 190,3 26,6 10,8 14,0 

1984 251,8 197,2 27,8 11,0 14,1 

1985 257,1 206,3 29,2 11,3 14,1 

1986 261,5 208,9 30,3 11,6 14,5 

1987 269,0 217,0 31,0 11,5 14,3 

1988 275,4 220,3 32,3 11,7 14,7 

1989 289,8 247,1 32,1 11,1 13,0 

1990 17 ) 380,2 277,5 34,9 9,2 12,6 

1991 401,8 317,9 39,5 9,8 12,4 

1992 427,2 352,9 43,7 10,2 12,4 

1993 18 ) 458,1 356,1 45,7 10,0 12,8 

1994 19 ) 478,4 377,9 53,4 11,2 14,1 

1995 20 ) 479,0 384,1 57,1 11,9 14,9 

1996 2 e) 489,0 414,8 62,1 12,7 15,0 

1997 20 ) 500,0 436,0 69,1 13,8 15,8 

16) Lt. Kapitel 32 05, cl. h. ohne Ausgaben aus Anlaß der 
Beschaffung von Kreditmitteln aus Kapitel 32 03 (bis 1992) 
und Schuldendienstleistungen aus Kapitel 32 09; ab 1993 
einschließlich Ausgaben für die Kreditbeschaffung 

17 ) Einschließlich Abschnitt B des Bundeshaushalts 
I 1 ) Haushaltsplan 1993 einschließlich Nachtragshaushalt 
I") Regierungsentwurf des Haushaltsplans 1994 
2 ") Finanzplan 1993 his 1997 
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Zu dem starken Anstieg der Folgekosten der staatli-
chen Verschuldung trägt auch bei, daß die Schulden 
des Bundes bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
letztlich nicht getilgt werden; die fälligen Tilgungen 
werden vielmehr im wesentlichen durch neu aufge-
nommene Kredite finanziert. Dies führt im Ergebnis 
dazu, daß heute und in Zukunft Zinsen auch für solche 
Kredite gezahlt werden, deren Gegenwert ganz oder 
teilweise schon nicht mehr vorhanden ist. Die Zinsver-
pflichtungen haben eine Größenordnung erreicht, die 
die Sorge begründet, daß die Kreditaufnahme in ihrer 
Funktion als Instrument zur Finanzierung zusätzlicher 
Investitionen zunehmend eingeschränkt wird. Das 
Schaubild 5 macht die kontinuierlich ansteigende 
Belastung des Bundeshaushalts mit Zinsverpflichtun-
gen im Vergleich zu Investitionen und Nettokreditauf-
nahme deutlich (vgl. dazu auch Schaubild 3). Das 
Gesamtdeckungsprinzip als haushaltsrechtlicher 
Grundsatz (§ 8 BHO) steht einer solchen vergleichen-
den Betrachtungsweise nicht entgegen. 

Schaubild 5 

Entwicklung Investitionen, 
Nettokreditaufnahme und Zinsen 

Das Bundesministerium hat — wie bereits im vergan-
genen Jahr — die Ansicht vertreten, daß „die gegen-
wärtige Zinsbelastung des Bundeshaushalts zu einem 
wesentlichen Teil Folge des hohen Schuldenaufbaus 
in den 70er und frühen 80er Jahren ist und darüber 
hinaus auf der erheblichen einigungsbedingten Bela-
stung des Bundes ab 1990 beruht". Weiter hat es dazu 
ausgeführt: 

„Der weitere Anstieg der Nettokreditaufnahme in 
den Jahren 1993 und 1994 ist in der außerordentli-
chen schwachen Konjunktur begründet (tiefste 
Rezession seit der Nachkriegszeit). Ohne das mit 
dem Haushaltsentwurf 1994 eingebrachte Spar-
und Konsolidierungsprogramm mit einem Haus-
haltsentlastungsvolumen von rd. 21 Mrd. DM würde 
die Nettokreditaufnahme von rd. 67 Mrd. DM 1993 
auf über 90 Mrd. DM in 1994 steigen. 1995 wird die 
Nettokreditaufnahme nochmals das Vorjahresni-
veau erreichen, weil der Bund zur Neuordnung des 

bundesstaatlichen Finanzausgleichs erhebliche La-
sten übernommen hat. Bis 1997 wird die Nettokre-
ditaufnahme auf 38 Mrd. DM zurückgeführt wer-
den. " 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die Pro-
bleme, die mit der notwendigen Finanz- und wirt-
schaftspolitischen Zielsetzung verbunden sind, die 
Nettokreditaufnahme zurückzuführen, gleichzeitig 
aber die Konjunktur zu beleben und die strukturellen 
Schwächen im Osten Deutschlands zu beseitigen. Zu 
dem Hinweis auf die Finanzpolitik der 70er und 
frühen 80er Jahre weist er auf die Feststellungen des 
Bundesverfassungsgerichts hin, der Haushaltsgesetz-
geber könne und müsse „jeweils von den konkret für 
ihn gegebenen Bedingungen ausgehen und sein Han-
deln danach einrichten. Gibt es Versäumnisse frühe-
rer Haushaltsgesetzgeber, muß er mit deren Folgen 
leben" (BVerfG a. a. O., S. 340). 

3.3 Schulden der Sondervermögen 

Das Ermessen bei der politischen Entscheidung über 
die Höhe der staatlichen Kreditaufnahme wird nicht 
nur durch die Obergrenze des Artikels 115 GG 
beschränkt. Das Grundgesetz verpflichtet Bund und 
Länder darüber hinaus, „ bei ihrer Haushaltswirtschaft 
den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts Rechnung zu tragen" (Artikel 109 
Abs. 2 GG). Von dieser Vorschrift geht eine Regulie-
rungsfunktion aus, die nach den Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerichts in dem bereits angespro-
chenen Urteil eine weitere Einschränkung des finanz-
politischen Ermessensspielraums zur Folge hat: Die 
Bundesregierung hat die Aufgabe, bei ihrer Haus-
haltswirtschaft zu verhindern, daß sich „ein stetig 
wachsender Schuldensockel bildet, der schließlich die 
Fähigkeit des Staatshaushalts, auf die Probleme der 
Gegenwart und der Zukunft zu reagieren, in Frage 
stellt" (BVerfGE 79, 311 ff., 355, 356). 

Der Bundesrechnungshof hat in den Bemerkungen 
1992 ausgeführt, daß die Verfassungsvorschriften zur 
staatlichen Kreditaufnahme an Wirkung verlieren, 
wenn der Bund zusätzliche Kredite über Sonderver-
mögen aufnimmt oder im Bereich der mittelbaren 
Staatsverwaltung Kreditermächtigungen erteilt, die 
ihn letztlich belasten (Drucksache 12/3250 Nr. 2.14.4). 
Eine Gegenüberstellung der Neuverschuldung allein 
im Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung mit 
den im Bundeshaushaltsplan veranschlagten Gesamt-
ausgaben für Investitionen bildet keine ausreichende 
Grundlage dafür, die Vorbelastungen des Bundes für 
die Zukunft angemessen und umfassend zu bewer-
ten. 

Auch die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Monats-
bericht Mai 1993 zur „Bedeutung von Nebenhaushal-
ten im Zuge der deutschen Einigung" dargelegt, daß 
„ Neben- oder Sonderhaushalte, die spezielle wirt-
schafts- und finanzpolitische Aufgaben erfüllen, stark 
an Gewicht gewonnen haben" . Der Bundesrech-
nungshof ist mit der Deutschen Bundesbank der 
Auffassung, daß „im Umfeld des traditionellen Bud-
gets ein kompliziertes Finanzgeflecht innerhalb der 
Staatsspähre entstanden ist, das wachsende Belastun- 
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gen des öffentlichen Gesamthaushalts" in sich birgt 
und dem „Anliegen besserer Transparenz" entgegen-
steht (Monatsbericht Mai 1993, S. 43 und 57). 

Das Schaubild 6 macht deutlich, daß die Entwicklung 
der Finanzkredite (Schaubild 2) nur als Teil der 
finanziellen Belastungen zu verstehen ist, die den 
Handlungsspielraum des Bundes bei seiner Haus-
halts- und Wirtschaftsführung einengen. 

Das Bundesministerium hat die Auffassung vertreten, 
„die Entscheidung, befristet außerhalb des Haushalts 
Sondervermögen oder sonstige Instrumente im 
Bereich der mittelbaren Staatsverwaltung einzurich-
ten" , sei „vor dem Hintergrund der erheblichen, 
einigungsbedingten Aufgaben begründet" . Es führt 
dazu aus: 

„Die Errichtung des Fonds „Deutsche Einheit", des 
Kreditabwicklungsfonds, der Treuhandanstalt und 
ab 1994 bzw. 1995 die Schaffung des Bundeseisen-
bahnvermögens sowie des Erblastentilgungsfonds 
(ELF) beruhen auf wohlüberlegten Entscheidungen 
des Gesetzgebers. Über die finanzielle Entwicklung 
dieser Sondervermögen und der Treuhandanstalt 
wird der Öffentlichkeit exakt Rechnung gelegt. Im 
übrigen sind die genannten Sondervermögen 
Bestandteil des öffentlichen Gesamthaushaltes. 

Der Fortbestand des Fonds „Deutsche Einheit" und 
die Errichtung des ELF sowie des Bundeseisen-
bahnvermögens ist auch damit begründet, daß die 
in diesen Sondervermögen zusammengefaßten 
Schulden langfristig getilgt werden sollen. Späte-
stens ab 1996 ist keines dieser Sondervermögen 
mehr zur Neuverschuldung berechtigt. Zins- und 
Tilgungszuschüsse erfolgen aus dem Bundeshaus- 

halt. Der Vorwurf des BRH der mangelnden Trans-
parenz ist nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil, 
würden die Schulden von ELF und des Bundesei-
senbahnvermögens eingegliedert, wäre ihre Til-
gung für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar. 
Die Bundesbank hat in ihrem Monatsbericht Mai 
1993 die Schaffung des ELF ausdrücklich gewürdigt 
und anerkannt. " 

Der Bundesrechnungshof hält daran fest, daß die fi-
nanzwirtschaftlichen Vorbelastungen für die Zukunft 
nur dann angemessen und umfassend bewertet wer-
den können, wenn die Verschuldung des Bundes und 
deren Folgekosten zusammenfassend — also unter 
Einschluß der Sondervermögen — dargestellt werden. 
Im Falle einer solchen Zusammenschau würde sich 
die Entwicklung der Zinsquoten (s. Nr. 3.2) noch 
ungünstiger darstellen. Aus der Verschuldung der 
nachfolgend genannten Sondervermögen ergeben 
sich für den Bund folgende finanzielle Belastungen 
(netto, also beim Fonds „Deutsche Einheit" ohne 
Erstattungen der Länder für den Schuldendienst und 
beim Kreditabwicklungsfonds ohne Erstattungen der 
Treuhandanstalt für Zinsleistungen) (s. Übersicht 8). 

Bezieht man die vorstehenden Schuldendienstver-
pflichtungen bei der Berechnung der Zins-Steuer-
Quote mit ein, würde diese bis zum Jahre 1997 nicht 
„nur" auf 15,8 v. H. (vgl. Übersicht 7), sondern auf 
eine Größenordnung von 24 v. H. ansteigen 24 ). 

24 ) Bei dieser Rechnung ist berücksichtigt, daß in den in 
Übersicht 8 aufgeführten Beträgen, heim Fonds „Deutsche 
Einheit" und beim Erblastentilgungsfonds nicht nur Zinsen, 
sondern in geringem Umfang auch Tilgungsleistungen ent-
halten sein können 
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Übersicht 8 

1992 (Ist) 1993 1994 1995 1996 1997 

in Mrd. DM 

Fonds „Deutsche Einheit" 
(netto) 	  2,6 3,8 4,5 2,7 2,7 2,7 
Kreditabwicklungs- 
fonds 22 ) 	  7,6 6,5 6,0 — — — 
Erblastentilgungs- 
fonds 23 ) 	  — — — 27,7 29,1 29,0 
Bundeseisenbahn- 
vermögen 	  — — 5,3 6,0 6,5 6,5 

Zusammen 	 10,2 10,3 15,8 36,4 38,3 38,2 

22) Der Kreditabwicklungsfonds geht ab dem Jahre 1995 in dem Erblastentilgungsfonds auf 
23) Ohne etwaige Mittel aus Mehreinnahmen des Bundesbankgewinns und aus der Privatisierung des Wohnungsbestandes in den 

neuen Bundesländern 

3.3.1 

Das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidie-
rungsprogramms (FKPG) sieht vor, die am 31. Dezem-
ber 1994 aufgelaufene Verschuldung des Kreditab-
wicklungsfonds und der Treuhandanstalt — voraus-
sichtlich rd. 350 Mrd. DM — auf ein neues Sonderver-
mögen „Erblastentilgungsfonds" zu übertragen. Au-
ßerdem soll der Erblastentilgungsfonds vom 1. Juli 
1995 an einen Teil der Altverbindlichkeiten der Woh-
nungswirtschaft in den neuen Bundesländern in Höhe 
von rd. 31 Mrd. DM übernehmen. Die von dem neuen 
Sondervermögen ab Ende 1995 zu verzinsenden und 
zu tilgenden Schulden werden nach den Berechnun-
gen und Schätzungen des Bundesministeriums rd. 390 
Mrd. DM betragen. 

Zur Erfüllung der daraus resultierenden Schulden-
dienstverpflichtungen erhält der Fonds Zuführungen 
aus dem Bundeshaushalt. Abweichend von dem 
ursprünglichen Konzept des Einigungsvertrages 
brauchen die neuen Bundesländer nicht die Hälfte der 
Schulden des Kreditabwicklungsfonds und der Treu-
handanstalt zu übernehmen. 

Der Erblastentilgungsfonds soll zur Erfüllung seiner 
Zins- und Tilgungsverpflichtungen Mittel aus dem 
Bundeshaushalt 

— in Höhe von 7,5 v. H. der übernommenen Verbind-
lichkeiten und 

— in Höhe der Einnahmen aus dem Bundesbank-
gewinn erhalten, die den Betrag von 7 Mrd. DM 
übersteigen. 

Außerdem soll ein Teil der Erlöse aus der Privatisie-
rung des Wohnungsbestandes in den neuen Bundes-
ländern an den Fonds abgeführt werden. Darüber 
hinaus wird der Fonds ermächtigt, Kredite zur Tilgung 
von Schulden aufzunehmen. Das Sondervermögen 
soll nach Tilgung seiner Verbindlichkeiten aufgelöst 
werden. Anders als beim Fonds „Deutsche Einheit" 
beteiligen sich die Bundesländer nicht an der Finan-
zierung der Ausgaben des Erblastentilgungsfonds. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes beste-
hen im Hinblick auf den Grundsatz der Vollständig-
keit und Einheitlichkeit des Haushaltsplans (Arti-
kel 110 Abs. 1 GG) Bedenken dagegen, daß die 
Abwicklung der vereinigungsbedingten Lasten von 
der Abwicklung der unmittelbaren Schuldendienst-
verpflichtungen des Bundes haushaltswirtschaftlich 
abgetrennt wird. Er regt an, die insoweit vorgesehene 
haushaltsmäßige Darstellung zu überprüfen. 

3.3.2 

Über das Sondervermögen Fonds „Deutsche Einheit" 
sollen bis zum Jahre 1994 insgesamt 160,705 Mrd. DM 
— davon 95 Mrd. DM im Wege der Kreditaufnahme 
finanziert — zum Ausgleich der Haushalte im Beitritts-
gebiet geleistet werden. Im Haushaltsjahr 1991 wur-
den Fondsmittel in Gesamthöhe von 35 Mrd. DM — 
davon 31 Mrd. DM kreditfinanziert — als allgemeine 
Finanzzuweisungen an die neuen Bundesländer ein-
schließlich Berlin (für den Ostteil der Stadt) überwie-
sen. 

Vom Jahre 1992 an betragen die jährlichen Fondslei-
stungen 

— 33,9 Mrd. DM (davon 24 Mrd. DM kreditfinanziert) 
für das Jahr 1992, 

— 35,2 Mrd. DM (davon 15 Mrd. DM kreditfinanziert) 
für das Jahr 1993 und 

— 34,6 Mrd. DM (davon 5 Mrd. DM kreditfinanziert) 
für das Jahr 1994. 

Die neuen Bundesländer leiten 40 v. H. der ihnen 
zufließenden Fondsleistungen an ihre Gemeinden 
(Gemeindeverbände) weiter. Die Verbindlichkeiten 
des Fonds beliefen sich am 31. Dezember 1991 auf 
50,9 Mrd. DM (Nr. 2.2.1.11 der Vermögensrech-
nung). 

Der Fonds erhält zur Abdeckung seiner Schulden

-

dienstverpflichtungen Zuschüsse aus dem Bundes

-

haushalt, deren Höhe im Regelfall 10 v. H. der vom 
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Fonds jeweils bis zum Ende des Vorjahres insgesamt 
in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 
beträgt. Die Einzelheiten sind in § 6 Abs. 2 des 
Gesetzes über den Fonds „Deutsche Einheit" (Fonds-
gesetz) geregelt. Die alten Bundesländer (Berlin für 
den Westteil der Stadt) beteiligen sich bis zum Jahre 
1994 zu 50 v. H. an den vom Bund im Regelfall zu 
leistenden Schuldendienstzuschüssen zu Lasten ihres 
Anteils an der Umsatzsteuer (vgl. § 1 des Gesetzes 
über den Finanzausgleich zwischen Bund und Län-
dern). Nach der vorgesehenen Neuregelung des 
Finanzausgleichs wird der Bund vom Jahre 1995 an 
um rd. 2,1 Mrd. DM jährlich bei den Schuldendienst-
zuschüssen an den Fonds zu Lasten der alten Bundes-
länder entlastet. Die Zahlen in der Übersicht 8 geben 
die Nettobelastung des Bundes wieder, also ohne die 
Leistungen der Länder für den Schuldendienst. 

Das Fondsgesetz bestimmt nicht den Zeitpunkt, zu 
dem das Sondervermögen aufgelöst wird. Nach Aus-
laufen der Fondsleistungen an die neuen Bundeslän-
der im Jahre 1994 werden die Schulden des Fonds 
nach Angaben des Bundesministeriums Ende 1994 rd. 
93,2 Mrd. DM betragen. Die daraus folgenden Schul-
dendienstverpflichtungen (Zinsen und Tilgung) sind 
vom Jahre 1995 an durch die vorgenannten Schulden-
dienstzuschüsse so lange zu finanzieren, bis die Schul-
den des Fonds getilgt sind. Die Tilgungsdauer wird im 
wesentlichen von der Entwicklung der Kapitalmarkt-
zinsen abhängen, weil die Fondsschulden nur in dem 
Maße getilgt werden können, in dem die Schulden-
dienstzuschüsse (10 v. H. der am 31. Dezember 1994 
in Anspruch genommenen Kreditermächtigung von 
rd. 95 Mrd. DM) nicht für die Zahlung von Zinsen 
benötigt werden. 

3.3.3 

Im Rahmen der Bahnstrukturreform ist vorgesehen, 
das bahnnotwendige Vermögen der Sondervermögen 
„Deutsche Bundesbahn" und „Deutsche Reichsbahn" 
auszugliedern und unentgeltlich der neu zu gründen-
den Deutsche Bahn Aktiengesellschaft zu übertragen; 
die zinspflichtigen Verbindlichkeiten der beiden Bah-
nen — angenommen mit 70,4 Mrd. DM am 31. Dezem-
ber 1993 — sollen dagegen dem verbleibenden „Bun-
deseisenbahnvermögen" zugeordnet werden. Die 
Schuldendienstverpflichtungen werden durch ent-
sprechende Zinsdiensthilfen aus Haushaltsmitteln des 
Bundes gedeckt (vgl. Übersicht 8). Für die Jahre 1994 
und 1995 soll das Bundeseisenbahnvermögen außer-
dem ermächtigt werden, sich bis zur Höhe von jeweils 
9,5 Mrd. DM neu zu verschulden; ab dem Jahre 1996 
soll der nicht durch Einnahmen gedeckte Finanzbe-
darf des Bundeseisenbahnvermögens ausschließlich 
durch Leistungen aus dem Bundeshaushalt finanziert 
werden. Eine Tilgung der Altschulden ist ab dem 
Jahre 1998 vorgesehen. 

Aus der Sicht des Bundesrechnungshofes erschwert 
die Abwicklung der Bahnschulden außerhalb des 
Bundeshaushalts den Überblick über die Gesamtver-
schuldung des Bundes und deren Folgekosten, weil 
die Ausgaben für den Schuldendienst nur teilweise im 
Bundeshaushaltsplan sichtbar werden. Die Bahn-
strukturreform hätte die Gelegenheit geboten, die 

Altschulden der bisherigen Sondervermögen Deut-
sche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn als 
Schulden des Bundes zu übernehmen und damit zu 
mehr Transparenz beizutragen. Darüber hinaus 
begegnet die für die Jahre 1994 und 1995 vorgese-
hene Nettokreditaufnahme des Bundeseisenbahnver-
mögens Bedenken, da dieses nicht über nennens-
werte eigene Einnahmen zur Bedienung der daraus 
resultierenden Schuldendienstverpflichtungen ver-
fügt und die Folgekosten den Bundeshaushalt bela-
sten. 

3.3.4 

Die Fondsmittel des ERP-Sondervermögens dienen 
seit Abschluß der Wiederaufbauphase nach dem 
Zweiten Weltkrieg der allgemeinen Förderung von 
Investitionsvorhaben der deutschen Wirtschaft, insbe-
sondere des Mittelstandes. Diesem Zweck stehen 
verschiedene Darlehensprogramme zur Verfügung, 
aus denen zinsgünstige und langlaufende Investi-
tionskredite vergeben werden. 

Mit der deutschen Vereinigung wurde das Kreditge-
schäft des ERP-Vermögens stark erweitert. Der jährli-
che Umfang der ERP-Darlehensprogramme hat sich 
seit dem Jahre 1989 fast verdreifacht und betrug im 
Jahre 1992 mehr als 12 Mrd. DM. Am Jahresende 1992 
erreichte der Schuldenstand des Sondervermögens 
einen Betrag von 24,35 Mrd. DM; der Wirtschaftsplan 
für das Jahr 1993 enthält eine Kreditermächtigung von 
9,63 Mrd. DM. Der Bund hat im Haushalt 1993 
(einschließlich Nachtragshaushalt) neue Verpflich-
tungsermächtigungen für Zinszuschüsse an das ERP

-

Sondervermögen in Höhe von 3,6 Mrd. DM veran-
schlagt. Die daraus mögliche Darlehensvergabe und 
zusätzlich erforderliche Neuverschuldung führt dazu, 
daß der Schuldenstand des ERP-Sondervermögens bis 
zum Jahre 1996 auf über 50 Mrd. DM anwachsen und 
sich damit gegenüber Ende 1992 noch einmal verdop-
peln wird. 

Der Bund hat seit Anfang des Jahres 1993 eine 
unmittelbare Haftung für die Verbindlichkeiten des 
ERP-Sondervermögens übernommen. Sie dient dazu, 
die Anleihen des ERP-Sondervermögens denen des 
Bundes gleichzustellen und damit die Kosten der 
Kreditaufnahme zu senken und notwendige Auf wen-
dungen für die Zinsverbilligung einzusparen. Auf-
grund der Haftung der Hausbanken und der vom 
Bund mit der Durchführung der Programme beauf-
tragten Hauptleihinstitute für ERP-Kredite (Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, Deutsche Ausgleichsbank) ist 
mit einer Inanspruchnahme des Bundes aus seiner 
unmittelbaren Haftung nicht zu rechnen. 

Weiterhin kann seit dem Jahre 1992 auf Antrag der 
Hausbank für ERP-Kredite in den neuen Bundeslän-
dern eine Haftungsfreistellung in Höhe von 40 v. H. 
gewährt werden. Dazu bilden die Hauptleihinstitute 
einen „Risikofonds", aus dem eventuelle Haftungs-
fälle bedient werden. Sollte es zu Haftungsfällen 
kommen, deren Umfang über den Bestand des Risiko-
fonds hinausgeht, können die Hauptleihinstitute den 
Bund direkt in Anspruch nehmen. Der Bund hat den 
Hauptleihinstituten hierfür einen Garantierahmen in 
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Höhe von 1,5 Mrd. DM eingeräumt, der im Rahmen 
der Globalermächtigung für binnenwirtschaftliche 
Maßnahmen nach § 10 Haushaltsgesetz 1992 abge-
deckt wurde. 

Bezogen auf das Entlastungsjahr ist folgendes zu 
bemerken: Der Vermögensbestand zum 31. Dezem-
ber 1991 betrug 19,3 Mrd. DM (im Vorjahr 18,1 Mrd. 
DM). Die Verbindlichkeiten beliefen sich insgesamt 
auf 16,4 Mrd. DM (im Vorjahr 9,5 Mrd. DM). 

3.4 Konvergenzkriterien des Maastrichter 
Vertrages 

Den von der Finanzwirtschaft des Bundes gesetzten 
Rahmenbedingungen kommt bei der Fortentwicklung 
der europäischen Integration erhebliche Bedeutung 
zu. Der in Maastricht beschlossene Vertrag über die 
Europäische Union wird die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft verpflichten, übermäßige 
öffentliche Defizite zu vermeiden und den öffentli-
chen Schuldenstand zu begrenzen (Artikel 104c EG-
Vertrag). Als „übermäßig" in diesem Sinne wird ein 
geplantes oder tatsächliches Defizit angesehen, das 
im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in Markt-
preisen die Grenze von 3 v. H. überschreitet; als 
Referenzwert für die Begrenzung des Schuldenstan-
des im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt wird ein 
Betrag von 60 v. H. angesehen. Der Begriff „öffent-

lich" erfaßt den staatlichen Bereich einschließlich der 
Sozialversicherungsträger in der Abgrenzung der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, in der Bun-
desrepublik Deutschland also auch den Haushaltsbe-
reich von Ländern und Gemeinden. 

„Eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen 
Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen Haushaltslage 
ohne übermäßiges Defizit" in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft ist eines der Konvergenz-
kriterien für die Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (Artikel 109j EG-Vertrag). 

Im Haushaltsjahr 1992 betrug die Quote des öffentli-
chen Defizits in der Bundesrepublik Deutschland 
bereits 2,8 v. H., der Bruttoschuldenstand der öffentli-
chen Haushalte 44,9 v. H. im Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt (vgl. Geschäftsbericht der Deutschen 
Bundesbank 1992 S. 80). Nach den der Steuerschät-
zung zugrundeliegenden gesamtwirtschaftlichen 
Vorausschätzungen (Projektionen) und den vom Bun-
desministerium mitgeteilten Zahlen werden die Quo-
ten im Haushaltsjahr 1993 für das öffentliche Defizit 
4,0 v. H. und für den öffentlichen Schuldenstand 48,0 
v. H. und im Haushaltsjahr 1994 3,5 v. H. und 54,0 
v. H. betragen. Diese Zahlen unterstreichen nach 
Auffassung des Bundesrechnungshofes die Notwen-
digkeit von Maßnahmen zur Konsolidierung des Bun-
deshaushalts. 
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Besondere Prüfungsergebnisse 

Bundeskanzleramt 
(Einzelplan 04) 

4 Politische Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" 
des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung 
(Kapitel 04 03 Titelgruppe 03) 

4.0 

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung hat Maßnahmen zur Politischen Öffentlich-
keitsarbeit „Ausland" unzulänglich abgewickelt. 

4.1 

Der Bundesrechnungshof hat die Politische Öffent-
lichkeitsarbeit „Ausland" (Haushalts-Soll 1993, Titel-
gruppe 03, rd. 91 Mio. DM) geprüft. Bei seiner 
umfangreichen Prüfung hat er insbesondere festge-
stellt, daß 

— die Bestimmungen über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge häufig nicht beachtet wurden 
(s. Nr. 4.2), 

— die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Besu-
cherprogrammes bei Erarbeitung von Zielvorga-
ben höher sein könnten (s. Nr. 4.3), 

— Zahlungen geleistet wurden, obwohl der Vertrags-
partner nicht alle vereinbarten Gegenleistungen 
erbrachte (s. Nr. 4.4), 

— die Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt 
verbesserungsbedürftig ist (s. Nr. 4.5). 

Im einzelnen: 

4.2 Vergabe von Aufträgen für die Politische 
Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" 

4.2.1 

Aufträge zur Herstellung von Druckschriften, Filmma-
gazinen und Dokumentarfilmen vergab das Presse-
und Informationsamt der Bundesregierung (Presse-
amt) fast ausschließlich im Wege der Freihändigen 
Vergabe. Allein für Druckschriften und audiovisuelle 
Medien sind im Haushaltsplan 1993 rd. 43 Mio. DM 
vorgesehen. 

Bei einzelnen periodischen Druckschriften kam es 
über Jahrzehnte hinweg zu jährlich sich wiederholen-
den Freihändigen Vergaben auf der Grundlage von 
Selbstkosten. Die dazu erforderliche Prüfung der 

Angemessenheit der Angebote fand in den letzten 
Jahren nicht statt. 

4.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß das 
Presseamt während vieler Jahre gegen die einschlä-
gigen haushaltsrechtlichen und vergaberechtlichen 
Bestimmungen verstoßen hat, indem es die Leistun-
gen nicht stärker dem Wettbewerb (Öffentliche, 
zumindest aber Beschränkte Ausschreibung) unter-
worfen und die Angebote unzureichend geprüft hat. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Presseamt empfoh-
len, den Fehlentwicklungen bei der Auftragsvergabe 
vor allem im Druckschriftenbereich durch angemes-
sene organisatorische und personelle Maßnahmen 
Rechnung zu tragen. 

4.2.3 

Das Presseamt hat die Auffassung vertreten, bei 
Herstellung und Vertrieb von Zeitschriften habe es 
sich in der Vergangenheit nicht um marktgängige 
Leistungen gehandelt, da für diese Leistungen kein 
allgemeiner Bedarf bestanden habe. Erst im Laufe 
einer langjährigen Entwicklung seien zusätzliche 
geeignete Anbieter auf dem Markt aufgetreten. 

Die beanstandete ungenügende Auseinandersetzung 
mit der Angemessenheit der Preise hat das Presseamt 
mit einer angespannten Personalsituation seit Ende 
1989 begründet. Da es sich um Fortsetzungen schon 
länger bestehender Aufträge gehandelt habe, seien 
die Prüfungen und Bewertungen auf der Basis von 
vorangegangenen Kalkulationen aber verantwortlich 
wahrgenommen worden. 

Das Presseamt hat mitgeteilt, die Freihändige Ver-
gabe sei seit Ende 1992 eingestellt. Es beabsichtige, 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge eine zentrale 
Stelle für Grundsatzfragen des Vergabe- und Preis-
rechts einzurichten, um die strikte Beachtung aller 
einschlägigen Vergabe- und Preisvorschriften zu 
gewährleisten. Weiterhin hat es auf bereits im vergan-
genen Jahr aufgenommene Fortbildungsmaßnahmen 
für das betroffene Personal hingewiesen. 
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4.2.4 

Der Bundesrechnungshof hält die Begründung des 
Presseamtes für die langjährigen Freihändigen Ver-
gaben der Herstellung und des Vertriebs von Produk-
ten für unzutreffend. Selbst wenn in den fünfziger 
Jahren die Freihändige Vergabe noch vertretbar 
gewesen sein sollte, so hatte sich diese Marktsituation 
nach Auffassung des Bundesrechnungshofes bereits 
seit vielen Jahren gewandelt. 

Die Erklärungen des Presseamtes zur unterlassenen 
Prüfung der Angemessenheit der Preise überzeugen 
den Bundesrechnungshof nicht. Die von ihm eingese-
henen Unterlagen belegen, daß nicht nur vorüberge-
hend, sondern während mehrerer Jahre Aufträge 
ohne Prüfung der Angemessenheit der Preise erteilt 
wurden. 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die Absicht, künftig 
das Vergabe- und Preisrecht zu beachten. Der Plan 
des Presseamtes, eine zentrale Stelle des Vergabe-
und Preisrechts einzurichten, ist dann zweckdienlich, 
wenn dies im Rahmen der Zusammenlegung mehre-
rer Dienstleistungsbereiche in einer zentralen Verga-
bestelle für die Durchführung aller Auftragsvergaben 
des Presseamtes geschieht. Nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofes lassen sich die hierfür ggf. 
notwendigen Personalressourcen im Rahmen der vor-
handenen Stellen und Planstellen des Amtes gewin-
nen. 

4.3 Besucherprogramm 

4.3.1 

Die Konzeption der Politischen Öffentlichkeitsarbeit 
„Ausland" mißt dem Besucherprogramm (Haushalts-
volumen 1993 rd. 12 Mio. DM) zur Kontaktpflege mit 
wichtigen Zielgruppen und Multiplikatoren im Aus-
land hohe Bedeutung bei. Den Besuchsreisen liegen 
Teilnehmervorschläge der Auslandsvertretungen zu-
grunde. Mit der Durchführung werden Inter Nationes 
und sonstige Zuwendungsempfänger beauftragt. 
Dem Regelwerk für die Durchführung der Programme 
fehlt eine differenzierte Ziel- und Zweckbestimmung, 
insbesondere nach regionalen, thematischen und ziel-
gruppenbezogenen Kriterien. 

4.3.2 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes ist die 
Wirksamkeit des Besucherprogrammes durch das 
Fehlen klarer Zielvorgaben für die programmatische 
Durchführung beeinträchtigt worden. Darüber hinaus 
fehlt eine Erfolgskontrolle. Der Bundesrechnungshof 
hat empfohlen, bald eine Konzeption für das Besu-
cherprogramm mit Themenstellungen, einer Ziel-
gruppenausrichtung und mit anschließender Erfolgs-
kontrolle zu erstellen. 

4.3.3 

Das Presseamt hat gemeint, der Bundesrechnungshof 
habe das Programm nur partiell untersucht. Nach 
Auffassung des Presseamtes ist eine differenzierte 
Ziel- und Zweckbestimmung des Besucherprogram-
mes, insbesondere gegliedert nach regionalen, the-
matischen und zielgruppenbezogenen Kriterien, we-
der möglich noch zweckmäßig. Statt dessen komme es 
darauf an, die individuellen Wünsche des Besuchers 
im Rahmen der Vorbereitung durch den Presserefe-
renten vor Ort zum Gestaltungsprinzip des Besucher

-

programmes zu machen. 

Das Presseamt hat eingeräumt, daß eine längerfristige 
Erfolgskontrolle fehlt. Es hat seine Absicht mitgeteilt, 
im Rahmen des Besucherprogrammes Richtlinien auf 
der Grundlage der vom Bundesrechnungshof im Prü-
fungsverfahren genannten Kriterien zu erlassen. 

4.3.4 

Der Bundesrechnungshof hat das Besucherprogramm 
nicht nur partiell, sondern auf der Grundlage von 
Stichproben insgesamt unter Einschluß der konzeptio-
nellen Grundlagen, der einzelnen Titelansätze und 
der Abgrenzung des Programmes zu vergleichbaren 
Maßnahmen geprüft. Der Bundesrechnungshof bleibt 
bei seiner Auffassung, daß es zweckmäßig und erfor-
derlich ist, für das Besucherprogramm eine differen-
zierte Ziel- und Zweckbestimmung vorzugeben. Das 
ist eine entscheidende Voraussetzung auch für eine 
Erfolgskontrolle. Die Ankündigung des Presseamtes, 
Richtlinien über die Förderung der Zuwendungsemp-
fänger aufgrund der Kriterien des Bundesrechnungs-
hofes zu entwickeln, ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. In seiner Stellungnahme weist das Amt 
selbst darauf hin, daß die Voraussetzungen und 
Instrumente der Politischen Öffentlichkeitsarbeit 
„Ausland" entsprechend den spezifischen regionalen 
und anderen Gegebenheiten zu entwickeln sind. 

4.4 Zahlungen ohne vollständige Gegenleistung 

4.4.1 

Seit vielen Jahren besteht ein alljährlich erneuertes 
Vertragsverhältnis zwischen dem Presseamt und 
einer Presseagentur. Diese ist zur Verbreitung von 
Nachrichten, die Deutschland betreffen, an einen 
möglichst großen Empfängerkreis im Ausland sowie 
zum Erhalt und bedarfsweisen Ausbau ihres Aus-
landskorrespondentennetzes verpflichtet. Das Presse-
amt zahlt an die Agentur einen sogenannten „Selbst-
kostenfestpreis-Anteil", der seit dem Jahre 1989 
unverändert 11,25 Mio. DM beträgt (zum Vergleich: 
im Jahre 1985 9,43 Mio. DM). Die Zahlungen des 
Presseamtes sollen die Agentur in die Lage versetzen, 
„die ins Ausland ausgestrahlten Nachrichten zu Prei-
sen anzubieten, die die Kosten einschließlich der 
technisch notwendigen Relais- und Sendekosten nicht 
decken, und dazu beitragen, den von der Agentur 
ausgestrahlten Nachrichten eine möglichst große Ver- 
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breitung im Ausland zu sichern" . Außerdem ist ver-
einbart, daß die von der Agentur bestellten Auslands-
korrespondenten verpflichtet sind, „die Auslandsver-
tretungen der Bundesrepublik Deutschland in den 
Kreis ihrer Informationstätigkeit einzubeziehen" . 

Die Agentur lehnt entgegen den vertraglichen Rege-
lungen die Lieferung von Nachrichtendiensten ab, 
wenn durch den Erlös kein angemessener Deckungs-
beitrag zu den Fixkosten erzielt wird. Die Akten des 
Presseamtes enthalten mehrfach Hinweise, daß am 
Bezug der Nachrichtendienste interessierte ausländi-
sche Medien nicht in der Lage waren, die von der 
Agentur geforderten Preise aufzubringen. Auslands-
vertretungen, die gebeten hatten, über die Meldun-
gen der Agentur aus dem jeweiligen Land unterrichtet 
zu werden, wurden auf „Selektionsdienste" der 
Agentur verwiesen, die gegen ein zusätzliches Entgelt 
bezogen werden könnten. 

4.4.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß we-
sentliche Vertragsleistungen von der Agentur nicht 
erbracht werden. Außerdem hat er Bedenken gegen 
die pauschale Festsetzung der Zahlungen des Presse-
amtes erhoben, die eher einer allgemeinen Subven-
tion mit dem Risiko von Mitnahmeeffekten als einem 
Entgelt für konkrete Leistungen entsprechen. Der 
Bundesrechnungshof hat empfohlen, einer gezielten 
und befristeten Nachfrageförderung in den Ländern, 
die für die Politische Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" 
von entsprechender Bedeutung sind, den Vorzug zu 
geben. 

4.4.3 

Das Presseamt hat die Auffassung vertreten, es sei ein 
„gewichtiges Anliegen deutscher Politik" und liege 
„im nachhaltigen Interesse der Bundesrepublik", den 
Agenturvertrag in der bisherigen Weise fortzusetzen. 
Die Forderung, das vereinbarte Entgelt jeweils einer 
meßbaren oder zählbaren Leistung zuordnen zu kön-
nen, würde die politische Dimension verkennen, die 
der Vereinbarung zugrunde liege. Auf die Beanstan-
dungen des Bundesrechnungshofes hinsichtlich der 
unzureichenden Vertragserfüllung ist das Presseamt 
nicht eingegangen. 

Das Presseamt hat ferner die Meinung vertreten, daß 
die Agentur das „Auslandsgeschäft" aufgrund der 
hohen Kosten und geringen Erträge nicht ohne den 
Beitrag des Presseamtes aufrechterhalten könne. 

Das Presseamt hat eingeräumt, daß die Nutzung der 
Nachrichtendienste der Agentur durch Medien im 
Ausland vergleichsweise gering sei, obgleich die 
Anzahl der Auslandskunden seit dem Jahre 1985 habe 
verdoppelt werden können. Es hat in diesem Zusam-
menhang darauf hingewiesen, daß seine Zahlungen 
an die Agentur im gleichen Zeitraum nur um 25 v. H. 
gestiegen seien. 

4.4.4 

Der Bundesrechnungshof bezweifelt nicht, daß eine 
möglichst weite Verbreitung von Nachrichten aus 
deutscher Sicht ein wichtiges Ziel der Politischen 
Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" sein kann. Die 
Ansicht des Presseamtes, wonach diesem politischen 
Interesse besonders durch die derzeitige Vertragsge-
staltung entsprochen werde, überzeugt indessen 
nicht. Der Bundesrechnungshof hält an seiner Auffas-
sung fest, daß der Vertrag mit der Agentur ungeeignet 
ist, das vorgegebene Ziel in wirtschaftlicher Weise zu 
erreichen. Hinzu kommt, daß der Vertrag von der 
Agentur in wesentlichen Teilen gar nicht erfüllt 
wird. 

Bei der Gegenüberstellung der im Ausland anfallen-
den Kosten und Erträge berücksichtigt das Presseamt 
nicht, daß der weitaus größte Teil dieser Kosten für die 
Korrespondentenplätze entsteht. Diese werden aber 
für die Beschaffung von Meldungen aus der jeweili-
gen Region unterhalten, die dann überwiegend als 
(Auslands-)Nachrichten an die inländischen Kunden 
der Agentur (vielfach zugleich Gesellschafter) ver-
kauft werden. Die mit dem Verkauf der Nachrichten-
dienste im Ausland erwirtschafteten Deckungsbeiträ-
ge subventionieren somit die Inlandspreise. 

Die auch vom Presseamt festgestellte geringe Nut-
zung der Nachrichtendienste durch ausländische 
Medien ließe sich wesentlich steigern, wenn die 
Agentur — wie auch im Vertrag vorgesehen — ihre 
Nachrichten an entsprechende Interessenten in Län-
dern, die für die Politische Öffentlichkeitsarbeit „Aus-
land" bedeutsam sind, auch dann liefern würde, wenn 
im Einzelfall nur ein relativ geringer Deckungsbeitrag 
zu den Fixkosten erzielt werden kann. 

Die Steigerung der Anzahl der Auslandskunden hätte 
dem Anstieg des Selbstkostenfestpreises nicht nur 
entgegenwirken, sondern zu dessen Senkung führen 
müssen, weil die zusätzlich entstandenen Kosten 
(überwiegend Vertriebskosten) vergleichsweise un-
bedeutend sind. 

Der Bundesrechnungshof ist auch weiterhin der 
Ansicht, daß der bestehende Vertrag nicht ungeprüft 
weitergeführt, sondern — ggf. zugunsten einer geziel-
ten Förderung — geändert werden sollte. 

4.5 Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt 

4.5.1 

Der Organisationserlaß des Bundeskanzlers vom 
18. Januar 1977 verpflichtet das Presseamt, die Politi-
sche Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" „im Zusammen-
wirken mit dem Auswärtigen Amt wahrzunehmen" 

Zur Koordinierung seiner Beteiligung an der Politi-
schen Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" hat das Aus-
wärtige Amt in seinem Leitungsstab eine Arbeitsein-
heit eingerichtet. Erst seit Herbst 1991 besteht für 
diese Arbeitseinheit des Auswärtigen Amtes die Mög-
lichkeit, an den wöchentlich stattfindenden Bespre-
chungen der Auslandsabteilung des Presseamtes teil- 
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zunehmen. In den Jahren 1990 und 1991 gab es nur 
sehr wenige Arbeitskontakte mit dem Presseamt. 

Das Presseamt kann andererseits auf die konzeptio-
nell-organisatorischen Fragen, wie z. B. der Einrich-
tung von Informationszentren in ausländischen 
Hauptstädten, kaum Einfluß nehmen. 

Zwischen dem Presseamt und der im Auswärtigen 
Amt für die auswärtige Kulturarbeit zuständigen 
Abteilung bestehen lediglich informatorische Kon-
takte. 

4.5.2 

Der Bundesrechnungshof hat, ohne die politische 
Entscheidung über die Zuständigkeit des Presseamtes 
für die Politische Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" in 
Frage zu stellen, die Auffassung vertreten, daß die 
derzeitige Aufgabenteilung eine optimale Zusam-
menarbeit und Abstimmung zwischen den beiden 
Behörden erforderlich macht, die zumindest in der 
Vergangenheit nicht gesichert war. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Presseamt und dem 
Auswärtigen Amt auch nahegelegt, über die bereits 
bestehenden informatorischen Arbeitsbeziehungen 
hinaus eine inhaltliche Abstimmung der Politischen 
Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" mit der Auswärtigen 
Kulturpolitik anzustreben, da die Politische Öffent-
lichkeitsarbeit „Ausland" und die Pflege kultureller 
Beziehungen im internationalen Bereich eng mitein-
ander verbunden sind. 

4.5.3 

Das Presseamt hat seine nach seiner Auffassung 
bestehende ausschließliche Zuständigkeit für die Poli-
tische Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" betont und die 
Einbindung des Auswärtiges Amtes mit Sachgründen 
erklärt. Es hat vorgetragen, daß die Zusammenarbeit 
mit dem Auswärtigen Amt in den Bereichen der 
Politischen Öffentlichkeitsarbeit und der Kulturpolitik 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich intensiviert 
worden sei. Es hat darauf verwiesen, daß seit dem 
Wechsel in der Leitung der Auslandsabteilung Ende 
1991 eine regelmäßige Beteiligung des Leiters der im 
Auswärtigen Amt für Politische Öffentlichkeitsarbeit 
„Ausland" zuständigen Stabsstelle an den wöchentli-
chen Besprechungen der Auslandsabteilung möglich 
sei. 

Das Presseamt hat geltend gemacht, daß im Rahmen 
der auswärtigen Kulturpolitik inzwischen regelmäßig 
Arbeitsgespräche auf Leitungsebene und zwischen 
den Grundsatzreferaten stattfänden. 

Das Presseamt hat bestätigt, daß es bisher auf 
bestimmte konzeptionelle Fragen (z. B. Einrichtung 
der Informationszentren) nur geringen Einfluß habe 
nehmen können. 

4.5.4 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die sowohl seit 
Ende 1991 als auch im Zusammenhang mit seiner 
Prüfungstätigkeit unternommenen Anstrengungen 
des Presseamtes, seine Zusammenarbeit mit dem 
Auswärtigen Amt in den Bereichen der Politischen 
Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" und der Kulturarbeit 
zu intensivieren. Er hält jedoch den Hinweis für 
notwendig, daß der Organisationserlaß des Bundes-
kanzlers vom 18. Januar 1977 für die Wahrnehmung 
der Politischen Öffentlichkeitsarbeit „Ausland" eine 
Mitwirkung des Auswärtigen Amtes, also keine aus-
schließliche Zuständigkeit des Presseamtes vorsieht. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sollten 
die Beziehungen zwischen beiden Behörden in einer 
Weise institutionalisiert werden, daß ihr Funktionie-
ren nicht von den Entscheidungen der handelnden 
Personen abhängig ist. Dies gilt auch für die notwen-
dige inhaltliche Abstimmung von Politischer Öffent-
lichkeitsarbeit „Ausland" und auswärtiger Kulturar-
beit. 

4.6 Schlußbemerkung 

Das Presseamt hat im Frühjahr 1992 eine neue Kon-
zeption der Politischen Öffentlichkeitsarbeit „Aus-
land" erarbeitet, die die Konzeption aus dem Jahre 
1985 ablöst. In die Neukonzeption sind auch außen-
politische Vorstellungen des Auswärtigen Amtes ein-
geflossen. Neue konzeptionelle Überlegungen erge-
ben sich z. B. bei der regionalen Schwerpunktbildung 
mit den mittel- und osteuropäischen Staaten und bei 
der Koordination mit Bundesländern und Kommunen. 
Außerdem soll die Wirkung der Politischen Öffentlich-
keitsarbeit „Ausland" durch Erfolgskontrollen ver-
stärkt untersucht werden. 

Der Bundesrechnungshof sieht in der Neukonzeption 
eine wichtige Grundlage für die Politische Öffentlich-
keitsarbeit „Ausland". Einzelheiten des Konzeptes 
und dessen Umsetzung sind Gegenstand eines noch 
nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahrens. 

5 Beteiligung an einem Vertriebsunternehmen 

5.0 

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung ist seit dem Jahre 1968 alleiniger Gesellschaf-
ter eines Filmvertriebsunternehmens, dessen 
Hauptaufgabe heute in dem Versand von Druck-
schriften im Inland besteht. Da das Vertriebsunter-
nehmen weitgehend marktgängige Leistungen 
erbringt, hält der Bundesrechnungshof die Prüfung 
einer Privatisierung des Unternehmens für ange-
zeigt. 
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5.1 

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung (Amt) erwarb im Jahre 1967 beide Geschäftsan-
teile von je nominell 10 000 DM an einem Filmver-
triebsunternehmen. Nach mehreren Kapitalerhöhun-
gen beträgt heute der Gesellschaftsanteil 500 000 DM 
(100 Prozent-Anteil). Inzwischen verlagerte sich die 
Haupttätigkeit dieses Unternehmens auf den Vertrieb 
von Druckschriften im Inland. Der Filmvertrieb 
beschränkt sich heute auf den Auslandsversand. 

Die Kosten und Leistungen des Vertriebsunterneh-
mens wurden bisher keinem wirksamen Wettbewerb 
ausgesetzt. Das Vertriebsunternehmen bezieht seine 
Einnahmen weitgehend aus einer Finanzierung durch 
das Amt auf der Grundlage eines Wirtschaftsplanes 
(Tätigkeitszuschuß), der für das Jahr 1992 rd. 
7 Mio. DM vorsah. Mit dem Tätigkeitszuschuß werden 
die Kosten des Vertriebsunternehmens einschließlich 
eines Gewinnanteils vom Amt erstattet. Diese Finan-
zierungsart führte u. a. zu einer annähernden Ver-
doppelung des Eigenkapitals auf insgesamt rd. 
1 Mio. DM. 

Das Bundesministerium der Finanzen hatte bei der 
Vorbereitung seiner Kabinettvorlage „Verringerung 
von Beteiligungen und Liegenschaften des Bundes" 
vom Mai 1992 u. a. eine Prüfung der Möglichkeiten 
einer Privatisierung dieses Vertriebsunternehmens 
vorgesehen. Ohne eine Prüfungsgrundlage vorzule

-

gen, erklärte das Amt gegenüber dem Bundesministe-
rium der Finanzen, daß ein Bundesinteresse an dem 
Fortbestehen dieser Beteiligung vorhanden sei. 

5.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Beteiligung des 
Amtes an dem Vertriebsunternehmen überprüft und 
beanstandet, daß Maßstäbe zur Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit der Beteiligung weitgehend fehlen. Das 
Amt hat keine marktgerechte Bezahlung der Leistun-
gen des Vertriebsunternehmens nachweisen können. 
Insbesondere hat das Amt das Vertriebsunternehmen 
nicht dazu veranlaßt, sich regelmäßig und in ausrei-
chendem Umfang an Ausschreibungen Dritter (insbe-
sondere privater Auftraggeber) zu beteiligen. Inso-
weit sind ausreichende Vergleichsmaßstäbe zur Beur-
teilung der Leistungsfähigkeit des Vertriebsunterneh-
mens nicht vorhanden. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Amt ferner vorge-
halten, daß es nicht sorgfältig geprüft hat, ob die 
Aufgaben des Vertriebsunternehmens privatisiert 
werden könnten. Dies zeigt sich auch daran, daß es im 
Mai 1992 ohne eingehende Prüfung und Begründung 
gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen 
erklärt hat, daß ein wichtiges Bundesinteresse an der 
Beteiligung bestehe, nachdem es zunächst im Jahre 
1991 gegenüber diesem Ministerium eine Überprü-
fung seiner Beteiligung an dem Vertriebsunterneh-
men zugesagt hatte. 

Da das Vertriebsunternehmen weitgehend marktübli

-

che Leistungen erbringt, hat der Bundesrechnungshof 

mittelfristig eine Privatisierung des Vertriebsunter-
nehmens empfohlen. Nach seiner Auffassung könnte 
bis dahin der größte Teil der Vertriebsaufträge vom 
Amt, im Rahmen von Ausschreibungsverfahren unter 
Beteiligung des Vertriebsunternehmens, neu verge-
ben werden. Im Vorgriff auf die erforderliche Privati-
sierung und im Hinblick auf die weitere Geschäftspo-
litik des Vertriebsunternehmens sollte das Amt nach 
Ansicht des Bundesrechnungshofes prüfen, ob schon 
jetzt sein Kapital bis zur Höhe des Stammkapitals 
vermindert werden kann. 

5.3 

Das Amt und der Aufsichtsrat des Vertriebsunterneh-
mens, der sich ausschließlich aus Bediensteten des 
Amtes zusammensetzt, haben die Auffassung vertre-
ten, daß eine Privatisierung derzeit nicht möglich sei. 
Eine Privatisierung sei nur dann sinnvoll, wenn sie zu 
einer dauerhaften finanziellen Entlastung des Bundes 
führen würde. Um diese Frage entscheiden zu kön-
nen, halte es das Amt für unerläßlich, ein Gutachten 
einer unabhängigen Unternehmensberatung oder 
Treuhandgesellschaft einzuholen, in dem die Vor-
und Nachteile einer ganzen oder teilweisen Veräuße-
rung der Gesellschaftsanteile dargestellt werden. 
Aufbauend auf den Ergebnissen dieses Gutachtens 
werde das Amt dann eigene konzeptionelle Vorstel-
lungen zur Privatisierung des Vertriebsunternehmens 
entwickeln. 

Auch die Frage, ob das Eigenkapital bis zur Höhe des 
Stammkapitals reduziert werden sollte, könne erst 
nach Vorliegen des Gutachtens beantwortet werden. 
Gleichwohl will das Vertriebsunternehmen aufgrund 
eines Aufsichtsratsbeschlusses nach Mitteilung des 
Amtes in allernächster Zeit das Eigenkapital zur 
Anmietung eines zusätzlichen Gebäudes und damit 
zusammenhängender Investitionen verwenden. 

Das Amt hat eine Privatisierung insbesondere deshalb 
abgelehnt, weil viele seiner Aufträge aus verschiede-
nen Gründen nicht marktgängig seien. Außerdem 
müsse das Vertriebsunternehmen auch bei marktgän-
gigen Aufträgen einen gewissen Anteil behalten, um 
die bestehenden Kapazitäten auslasten zu können. Im 
personellen Bereich könnten die Kapazitäten auch 
nicht willkürlich herauf- und heruntergefahren wer-
den. Schließlich müsse das Vertriebsunternehmen für 
den arbeitsaufwendigen Versand einer breiten 
Palette von Broschüren des Amtes und der Ressorts 
eine bestimmte personelle, räumliche und maschi-
nelle Ausstattung vorhalten. Ein wichtiges Bundesin-
teresse an dem Vertriebsunternehmen bestehe daher 
weiter. 

Nach Auffassung des Amtes habe sich die Wettbe-
werbsfähigkeit des Vertriebsunternehmens auch da-
durch dokumentiert, daß es mit Erfolg an Ausschrei-
bungen mit Beteiligung Dritter teilnehme. Auch bei 
der nunmehr vom Amt eingeleiteten Ausschreibung 
des Bulletinversandes und bei einem öffentlichen 
Teilnahmewettbewerb für den Auslandsversand 
werde sich das Vertriebsunternehmen mit Angeboten 
beteiligen. 
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5.4 

Der Bundesrechnungshof teilt die Auffassung des 
Amtes nicht, daß eine Privatisierung des Vertriebsun-
ternehmens noch nicht möglich sei. Die Bereitschaft 
des Amtes, durch einen unabhängigen Gutachter die 
Vor- und Nachteile einer ganzen oder teilweisen 
Veräußerung der Gesellschaftsanteile untersuchen zu 
lassen, wird vom Bundesrechnungshof begrüßt. Er 
hält aber eine Konzeption des Amtes zur Privatisie-
rung des Vertriebsunternehmens auch im Hinblick 
auf die gezielte Aufgabenstellung des Gutachters, die 
insbesondere die gleichsam institutionalisierte Finan-
zierung (Tätigkeitszuschuß) sowie die Ausschreibung 
der Leistungen der bisherigen Aufgabengebiete 
berücksichtigt, für notwendig. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrates, die durch ihre Stellung im Amt maß-
geblichen Einfluß auch auf die Gesellschafterver-
sammlung haben, sollten bei den anstehenden kon-
zeptionellen Überlegungen die Interessen des Amtes 
stärker zur Geltung bringen. 

Das Vertriebsunternehmen erbringt nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes generell marktgängige 
Leistungen. Einzelne Auftragsarten mit speziellen 
Anforderungen des Amtes können Grund für eine 
Preisdifferenzierung sein, die aber an deren generel-
ler Marktgängigkeit nichts ändern. 

Das Amt hat nicht darlegen können, welcher Teil der 
Kapazität nach Art und Umfang von dem Vertriebs-
unternehmen für das Amt vorgehalten werden muß, 
weil es hierfür am Markt keinen geeigneten Anbieter 
gebe. 

Wegen des breiten Angebotes an Vertriebsunterneh-
men geht der Bundesrechnungshof davon aus, daß 
auch andere Unternehmen die amtsspezifischen Ver-
triebsleistungen, ggf. im Einzelfall zu Spitzenlastprei-
sen, übernehmen könnten. Dadurch könnten aber die 
erheblichen Kosten der Kapazitätsvorhaltung in dem 
Vertriebsunternehmen entfallen, die auf eine Spitzen-
last des Amtes ausgelegt ist. 

Im Zusammenhang mit der Privatisierung können sich 
auch Anreize zu einer besseren Kapazitätsauslastung 
durch Aufträge von Dritten ergeben, die durch die 
gegenwärtige Anbindung an das Amt für das Ver-
triebsunternehmen nicht in diesem Umfang bestehen. 
Damit wäre die Auslastung der Kapazität des Ver-
triebsunternehmens keine Aufgabe des Amtes 
mehr. 

Der Bundesrechnungshof kann in der Vorhaltung von 
Kapazitäten für marktgängige Leistungen kein wich- 

tiges Interesse des Bundes an der Beteiligung erken-
nen. 

Der Bundesrechnungshof hält die Gründe, die das 
Amt gegen die Auflösung des thesaurisierten Eigen-
kapitalanteils zugunsten der Bundeskasse vorge-
bracht hat, nicht für stichhaltig. Unabhängig vom 
Ergebnis des Privatisierungsgutachtens ist durch den 
Verbleib dieses nicht betriebsnotwendigen Eigen-
kapitalanteils in dem Vertriebsunternehmen ein 
finanzieller Nachteil für den Bund gegeben. Die 
Vorhaltung des thesaurisierten Eigenkapitals für die 
kurzfristige Anmietung neuer Räume überzeugt nicht, 
weil dieser für das Vertriebsunternehmen bedeutsa-
men Maßnahme keine ausreichenden Planungsunter-
lagen zugrunde liegen. Zu den bestehenden Kapazi-
tätsproblemen des Vertriebsunternehmens entstün-
den dadurch betrieblich nicht notwendige weitere 
Kapazitäten, die den Handlungsspielraum für eine 
Privatisierung einschränken. 

Der Hinweis des Amtes auf die Teilnahme des Ver-
triebsunternehmens an Ausschreibungen mit Beteili-
gung Dritter ist insofern kein Nachweis für die Wett-
bewerbsfähigkeit des Vertriebsunternehmens, als die 
Erlöse aus dem Broschürenvertrieb für Dritte in den 
letzten Jahren im Verhältnis zu dem Tätigkeitszu-
schuß zunehmend geringer geworden sind. Ob sich 
hieran etwas durch die vom Bundesrechnungshof 
angeregte Ausschreibung des Bulletinversandes und 
des Auslandsversandes ändern wird, bleibt abzuwar-
ten. 

5.5 

Der Bundesrechnungshof regt an, daß das Amt das 
Vertriebsunternehmen möglichst bald privatisiert, da 
das Unternehmen fast ausschließlich marktgängige 
Leistungen erbringt. Auf jeden Fall sollte der Grund-
vertrag zwischen dem Vertriebsunternehmen und 
dem Amt und die damit zusammenhängende gleich-
sam institutionelle Finanzierung in der Form eines 
Tätigkeitszuschusses aufgehoben werden. Unabhän-
gig davon sollte bereits jetzt sichergestellt wer-
den, daß das Vertriebsunternehmen neben Versand-
aktivitäten für das Amt einen maßgeblichen 
Anteil von Aufträgen Dritter auf Vollkostenbasis 
übernimmt, damit der Nachweis der Wettbewerbs-
fähigkeit des Vertriebsunternehmens erbracht wer-
den kann. 
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Auswärtiges Amt 
(Einzelplan 05) 

6 Zuschlag zum Ausstattungsbeitrag gemäß 
§ 12 Abs. 1 Satz 4 Auslandsumzugs-
kostenverordnung 
(Kapitel 05 01 Titel 453 01) 

6.0 

Nach der Auslandsumzugskostenverordnung er-
höht sich der Ausstattungsbeitrag für den Berech-
tigten um 20 v. H., soweit die oberste Dienstbe-
hörde besondere Verpflichtungen der dienstlichen 
Repräsentation anerkannt hat. Das Bundesministe-
rium zahlt den Zuschlag zum Ausstattungsbeitrag 
grundsätzlich an alle ins Ausland versetzten oder 
abgeordneten Bediensteten einer Auslandsvertre-
tung, obwohl dies nur bei Personen in bestimmten 
Funktionen gerechtfertigt ist. 

6.1 

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Auslandsumzugs-
kostenverordnung (AUV) vom 4. Mai 1991 (BGBl. I 
S. 1072) erhalten die dort genannten Personen bei der 
ersten Verwendung im Ausland einen Ausstattungs-
beitrag. Damit werden die sich aus der dienstlichen 
Stellung im Ausland ergebenden besonderen Anfor-
derungen, u. a. hinsichtlich der Ausstattung der Woh-
nung und der Kleidung, abgegolten. Dieser Beitrag 
erhöht sich nach Satz 4 der Vorschrift für den Berech-
tigten um 20 v. H., soweit die oberste Dienstbehörde 
„besondere Verpflichtungen der dienstlichen Reprä-
sentation" anerkannt hat. 

Das Bundesministerium wendet — anders als das 
Bundesministerium der Verteidigung — die Vorschrift 
dahingehend an, daß grundsätzlich allen ins Ausland 
versetzten oder abgeordneten Beamten sowohl des 
höheren als auch des gehobenen, mittleren und ein-
fachen Dienstes sowie den vergleichbaren Angestell-
ten und Arbeitern, die im Ausland einen eigenen 
Hausstand einrichten, als Angehörige einer Auslands-
vertretung eine „besondere Verpflichtung der dienst-
lichen Repräsentation" obliegen soll und damit auch 
der erhöhte Ausstattungsbeitrag nach § 12 Abs. 1 
Satz 4 AUV zu zahlen ist. Maßgebend für diese 
Entscheidung sei § 14 Abs. 3 des Gesetzes über den 
Auswärtigen Dienst (GAD) vom 30. August 1990 
(BGBl. I S. 1842) gewesen. Danach seien alle Mitar-
beiter des Auswärtigen Dienstes im Ausland ver-
pflichtet, die notwendigen Kontakte zu pflegen und zu 
fördern. Eine Einschränkung hat das Bundesministe-
rium lediglich für solche Bedienstete für erforderlich 
gehalten, die im Ausland — bis zu einem Jahr — 
ausschließlich für Sicherheitsaufgaben eingesetzt und 
amtlich untergebracht sind. Für den erhöhten Ausstat-
tungsbeitrag hat das Bundesministerium im Jahre 
1992 rd. 0,7 Mio. DM ausgegeben. 

6.2 

Der Bundesrechnungshof hat diese Handhabung 
beanstandet, weil 

— der Ausstattungsbeitrag nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
und 2 AUV dem repräsentativen Ausstattungsauf-
wand bereits Rechnung trägt, 

— besondere Verpflichtungen der dienstlichen Re-
präsentation, wie sie der eindeutige Wortlaut des 
§ 12 Abs. 1 Satz 4 AUV fordert, in der Regel mit 
herausgehobenen Funktionen verbunden sind, 

— nach der offiziellen Begründung § 12 Abs. 1 Satz 4 
AUV daher „den Mehrbedarf von Personen in 
bestimmten Funktionen" berücksichtigt und „vor-
rangig unter Berücksichtigung der Dienststellung 
und Aufgaben des Berechtigten" gewährt wird, 

— nicht alle ins Ausland entsandten Bediensteten 
repräsentativem Ausstattungsaufwand aus beson-
derer Verpflichtung der dienstlichen Repräsenta-
tion nachkommen müssen und allein die Zugehö-
rigkeit zu einer Auslandsvertretung nicht die 
generelle Anerkennung besonderer Verpflichtun-
gen der dienstlichen Repräsentation durch das 
Bundesministerium als oberste Dienstbehörde 
rechtfertigt. 

6.3 

Das Bundesministerium hat dazu ausgeführt, es könne 
sich der Auslegung des Bundesrechnungshofes zu 
§ 12 Abs. 1 Satz 4 AUV, nach der der Zuschlag in Höhe 
von 20 v. H. zum Ausstattungsbeitrag lediglich Perso-
nen in bestimmten Funktionen gezahlt werden soll, 
nicht anschließen; es halte daher an der am 8. Juli 1991 
getroffenen Entscheidung fest. Zur Klarstellung ver-
weise es auf die Entstehungsgeschichte zu § 12 Abs. 1 
Satz 4 AUV im Laufe der dreijährigen Ressortverhand-
lungen. Dabei sei mit dem Bundesministerium des 
Innern und dem Bundesministerium der Finanzen 
Einvernehmen erzielt worden, daß hinsichtlich des 
Auswärtigen Amtes der erhöhte Ausstattungsbeitrag 
grundsätzlich an alle Bedienstete, die ins Ausland 
versetzt oder abgeordnet werden, gezahlt werden 
sollte, da schon das GAD die „besondere Verpflich-
tung der dienstlichen Repräsentation" fordere. Dies 
komme auch in der amtlichen Begründung zu § 12 
Abs. 1 Satz 4 AUV zum Ausdruck; danach heiße es: 
„ Satz 4 berücksichtigt den Mehrbedarf von Personen 
in bestimmten Funktionen, etwa als Angehöriger 
einer Auslandsvertretung oder als Offizier der Bun-
deswehr" . 

Besondere Verpflichtungen der dienstlichen Reprä

-

sentation nach § 12 Abs. 1 Satz 4 AUV oblägen allen 
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Angehörigen einer Auslandsvertretung, da diese nach 
§ 14 Abs. 3 GAD zur Pflege notwendiger Kontakte 
verpflichtet seien. Die Bedenken des Bundesrech-
nungshofes könnten sich allenfalls gegen § 7 Abs. 3 
und § 14 Abs. 3 GAD richten, die die generelle 
Verpflichtung aller ins Ausland entsandten Bedien-
steten des Bundesministeriums zur Pflege notwendi-
ger Kontakte beinhalten. 

6.4 

Die Ausführungen des Bundesministeriums sind nicht 
geeignet, die Beanstandungen des Bundesrechnungs-
hofes auszuräumen. 

6.4.1 

Der Bundesrechnungshof beanstandet nicht die end-
gültige Fassung des § 12 AUV, sondern die Auslegung 
durch das Bundesministerium. 

Die Gewährung eines Zuschlages nach Satz 4 kommt 
danach nur in Betracht, soweit die oberste Dienstbe-
hörde „besondere" Verpflichtungen der dienstlichen 
Repräsentation anerkannt hat. Nach dem Wortlaut der 
Vorschrift genügt eine allgemeine Verpflichtung zur 
dienstlichen Repräsentation nicht; vielmehr müssen 
besondere — bei dem übrigen vom Anwendungsbe-
reich des § 12 AUV erfaßten Personenkreis nicht 
bestehende — Verpflichtungen der dienstlichen 
Repräsentation vorliegen. 

Nach der amtlichen Begründung zu § 12 Abs. 1 Satz 4 
AUV obliegt diese besondere dienstliche Repräsenta-
tionsverpflichtung nur „Personen in bestimmten 
Funktionen". Die Verwendung des Begriffes „Funk-
tion" schließt nicht aus, daß die besondere dienstliche 
Verpflichtung auch für einzelne Mitglieder einer 
bestimmten Gruppe anerkannt wird. 

Soll die besondere Verpflichtung zur dienstlichen 
Repräsentation allerdings pauschal auf eine be-
stimmte Berufsgruppe (z. B. Angehörige einer Aus-
landsvertretung) angewandt werden, ist es erforder-
lich, daß bei jedem Mitglied dieser Gruppe die beson-
deren Verhältnisse, die den Zuschlag begründen, 
vorliegen. 

Dies ist nicht bei allen Bediensteten des Bundesmini-
steriums im Ausland der Fall. 

6.4.2 

Soweit das Bundesministerium die „besondere Ver-
pflichtung der dienstlichen Repräsentation" nach § 12 
Abs. 1 Satz 4 AUV mit der generellen „ Verpflichtung 
zur Pflege notwendiger Kontakte" nach § 14 Abs. 3 
GAD gleichsetzt, vermag diese Betrachtungsweise 
den Bundesrechnungshof nicht zu überzeugen. 

Der Ausstattungsbeitrag für Angehörige des Auswär-
tigen Dienstes orientiert sich für alle Auslandsmit-
arbeiter bereits an den für diese Gruppe höheren 
Auslandszuschlägen und honoriert damit den allge-
meinen Ausstattungsbedarf auch für Kontaktpflege. 

Die sich auf diese Verpflichtung stützende gleichfalls 
allgemeine Anerkennung von „besonderen dienstli-
chen Repräsentationspflichten" führt mithin zur dop-
pelten Berücksichtigung eines Tatbestandes mit der 
Folge zweifacher finanzieller Abgeltung durch die 
generelle Erhöhung des Ausstattungsbeitrages um 
20 v. H. 

Dies ist mit der Verordnung nicht beabsichtigt, die 
auch für andere Ressorts (z. B. Bundesministerium der 
Verteidigung) anzuwenden ist. Die unterschiedliche 
Höhe des Ausstattungsbeitrages nach § 12 Abs. 1 
Satz 1 und 2 einerseits und Satz 4 andererseits muß bei 
allen Ressorts gleichermaßen nach den in der Verord-
nung bestimmten Abgrenzungskriterien vorgenom-
men werden. 

6.4.3 

Das ebenfalls um eine Stellungnahme gebetene Bun-
desministerium der Verteidigung hat dem Bundes-
rechnungshof im Juli 1992 mitgeteilt, vom Wortlaut 
des § 12 Abs. 1 Satz 4 AUV wäre es seines Erachtens 
nicht gedeckt, in seinem Geschäftsbereich den 
Zuschlag zum Ausstattungsbeitrag wegen besonderer 
Verpflichtungen der dienstlichen Repräsentation 
ohne Einzelprüfung pauschal bestimmten Personen-
kreisen zu zahlen. Es stimme der Auffassung des 
Bundesrechnungshofes zu, daß der anläßlich der 
ersten Verwendung im Ausland gezahlte Ausstat-
tungsbeitrag auf der Grundlage des § 12 Abs. 1 Sätze 1 
bis 3 AUV dem allgemeinen repräsentativen Ausstat-
tungsaufwand bereits Rechnung trägt. Der Zuschlag 
nach § 12 Abs. 1 Satz 4 AUV komme im Bereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung insoweit nur 
bei besonderen Verpflichtungen der dienstlichen 
Repräsentation in Betracht, wie sie in der Regel mit 
herausgehobenen Funktionen verbunden seien. Bis-
her habe es derartige Verpflichtungen für bestimmte 
Funktionen noch in keinem Fall anerkannt. In seinem 
Hause werde noch geprüft, für welche Dienstposten 
im Ausland die Voraussetzungen zutreffen, wobei 
dies vorrangig unter Berücksichtigung der Dienststel-
lung und der Aufgaben beurteilt werde. 

6.4.4 

Ferner hat auch das Bundesministerium der Finanzen 
in seiner Stellungnahme zu § 12 AUV im Juli 1992 dem 
Bundesrechnungshof mitgeteilt, es halte eine Ausdeh-
nung der Regelung auf alle Beschäftigten des Auswär-
tigen Amtes nicht für sachgerecht; es teile insofern die 
Auffassung des Bundesrechnungshofes. 

6.5 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß das Bundes-
ministerium seine Interpretation des § 12 Abs. 1 Satz 4 
AUV korrigiert, seine bisherige Praxis ändert und 
künftig besondere Verpflichtungen der dienstlichen 
Repräsentation nur bei Personen in bestimmten Funk-
tionen anerkennt und damit auch eine gleichmäßige 
Behandlung in allen Ressorts sicherstellt. 



Drucksache 12/5650 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

7 Beschaffung von Informationstechnik beim 
Auswärtigen Amt 
(Kapitel 05 01 Titelgruppe 01 und 03) 

7.0 

Bedeutende Projekte, die der Verbesserung der 
Text- und Datenkommunikation im Auswärtigen 
Dienst dienen sollten, mußten nach langjähriger 
erfolgloser Entwicklung abgebrochen werden. 
Planung und Durchführung dieser Projekte wiesen 
Mängel auf. Dem Bund entstanden Aufwendungen 
von mehr als 6 Mio. DM, denen kein entsprechen-
der Nutzen gegenübersteht. 

7.1 

Das Bundesministerium will mit aufeinander abge-
stimmten Vorhaben der Informations- und Kommuni-
kationstechnik den weltweiten Austausch von Text 
und Daten im Auswärtigen Dienst verbessern. Meh-
rere über einen langen Zeitraum laufende Projekte 
führten bisher nicht zum Ziel: 

7.1.1 

So sollte das im Jahre 1983 begonnene Projekt „Lo-
kales Kommunikationssystem im Auswärtigen Amt" 
die im Jahre 1972 eingerichtete zentrale Telexvermitt-
lung ersetzen und mit neuer Kommunikationstechnik 
den Austausch von Dokumenten ermöglichen, die 
neben Text auch Bilder enthalten können. Das Bun-
desministerium hatte das umfangreiche Projekt nicht 
in Teilprojekte aufgegliedert. Bei der Systemausle-
gung und der Personaleinsatzplanung für das Projekt 
sind nicht alle Aspekte der späteren Nutzung und der 
vorgesehenen Weiterentwicklung des Systems be-
rücksichtigt worden. Im Laufe der Entwicklung wur-
den die Anforderungen an das System geändert und in 
der Endphase das eigene, die Entwicklung beglei-
tende Personal vermindert. Zudem erkannte das Bun-
desministerium wesentliche Mängel des auftragneh-
merseitigen Vorgehens nicht rechtzeitig. 

Im Jahre 1991 brach das Bundesministerium das 
Projekt ab, da der Auftragnehmer auch nach mehrma-
liger Vertragsverlängerung kein einsatzfähiges Sy-
stem zur Abnahme bereitstellen konnte. Der Auftrag-
nehmer zahlte die an ihn geleisteten Vorauszahlun-
gen zuzüglich Verzinsung zurück und zusätzlich die 
vereinbarte Vertragsstrafe in Höhe von 3,5 Mio. DM. 
Dem Bundesministerium entstanden Aufwendungen 
von rd. 10 Mio. DM für Unterstützungsleistungen von 
Dritten und eigenes Personal sowie durch anteiligen 
Nutzungsausfall des neu erstellten Fernmeldegebäu-
des. 

7.1.2 

Ein weiteres Projekt sollte die Ausstattung der 
Arbeitsplätze mit Informationstechnik (IT) in den 
Auslandsvertretungen und in der Zentrale verbes-
sern. Das Bundesministerium führte die Ausschrei

-

bung zur Beschaffung von vernetzten Bereichsrech-
nern im Jahre 1988 durch, ohne die geforderten 
Eigenschaften umfassend festgelegt zu haben. In der 
Einführungsphase bot das Bundesministerium den 
Nutzern nur geringe Unterstützung. Mangelnde Nut-
zerakzeptanz der neuen Technik war die Folge. Nach-
dem sich zeigte, daß der Auftragnehmer die Anforde-
rungen an das System nicht erfüllen würde, brach das 
Bundesministerium im Jahre 1989 die Ausstattung mit 
Bereichsrechnern ab. 

Bei dem Nachfolgeprojekt ging das Bundesministe-
rium dazu über, seine Kommunikations-Infrastruktur 
stufenweise auf der Basis von Personalcomputer

-

Netzen neu aufzubauen. Auch für dieses Projekt gab 
es keine genaue Definition der vorgesehenen Ausstat-
tungsstufen; ebenso fehlten bedarfsgerechte Zeitpla-
nungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. 

7.1.3 

Die projektübergeifende Koordinierung von IT-Pla-
nung und IT-Beschaffung im Bundesministerium 
wurde nicht nach einheitlichen Maßstäben und nicht 
umfassend wahrgenommen. Referatsübergreifende 
Regelungen und Hilfsmittel für ein Projektmanage-
ment bestanden nicht. 

7.2 

Der Bundesrechnungshof hat bereits in Prüfungsmit-
teilungen aus den Jahren 1987 und 1988 beanstandet, 
daß für die Ausstattung der Zentrale und der Aus-
landsvertretungen mit Einrichtungen der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik eine ausrei-
chende Bedarfsanalyse fehlte und der Nachweis der 
Wirtschaftlichkeit einzelner Vorhaben nicht erbracht 
war. Er hat in seiner erneuten Prüfung weiter darauf 
hingewiesen, daß das Bundesministerium die Projekte 
nicht ihrer Bedeutung und ihrem Umfang entspre-
chend vorbereitet hat. Die Maßnahmen haben sich 
vornehmlich auf die Absicherung durch juristisch 
einwandfreie Vertragsgestaltung beschränkt. Nach 
Auffassung des Bundesrechnungshofes ist dies bei 
Projekten mit hohen Entwicklungsanteilen nicht aus-
reichend. Das Bundesministerium hat versäumt, ein 
dem gestiegenen Umfang des Einsatzes der IT ange-
messenes Projektmanagement zu schaffen. Erfolgs-
kontrollen bei den Projekten wurden zudem 
erschwert, da die Ziele zu Beginn nicht ausreichend 
präzise festgelegt wurden. Auch wenn die unmittel-
baren Vertragsausgaben an den Bund zurückfließen, 
entstehen durch Projektbegleitkosten finanzielle 
Nachteile. Allein bei dem Projekt „Lokales Kommuni-
kationssystem" entstanden dadurch Aufwendungen 
von mehr als 6 Mio. DM, denen kein bleibender 
Nutzen für das Bundesministerium gegenübersteht. 
Das Bundesministerium verfügt auch nach neunjähri-
ger Entwicklungszeit über kein Kommunikationssy-
stem, das seinen Bedürfnissen gerecht wird. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministe

-

rium empfohlen, die Koordination der Projekte zu 
verbessern, Richtlinien für die Durchführung der Pro- 
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jekte zu erlassen und die Erfolgskontrollen zu verstär-
ken. 

7.3 

Das Bundesministerium hat die Auffassung vertreten, 
daß für das Scheitern des Projektes „Lokales Kommu-
nikationssystem" die Nichterfüllung der Vertrags-
pflichten durch den Auftragnehmer maßgeblich war. 
Es habe dies nicht zu vertreten. Aufgrund der Erfah-
rungen aus früheren Projekten sei ein Generalunter-
nehmer mit der schlüsselfertigen Erstellung beauf-
tragt worden. Die Komplexität, Realisierungs- und 
Terminschwierigkeiten seien im Verlauf der Entwick-
lung von diesem unterschätzt worden. Mängel im 
Systementwurf von Unterauftragnehmern seien we-
der für das Bundesministerium noch den Auftragneh-
mer erkennbar gewesen. Neben den vertraglichen 
hätten auch fachliche Grenzen der Einflußnahme des 
Bundesministeriums auf den Auftragnehmer bestan-
den. Die Kontrollen im Projektverlauf hätten sich 
daher auf angemessene Stichproben durch den beauf-
tragten Fachberater beschränkt. 

Bezüglich der Aufwendungen meint das Bundes-
ministerium, daß durch den Wegfall des Kaufpreises 
für das Projekt „Lokales Kommunikationssystem" 
(35 Mio. DM), zukünftiger Wartungskosten (rd. 
3,5 Mio. DM jährlich) und anfallender Zinslasten, die 
sich aus der Kreditaufnahme des Bundes für den Kauf 
ergeben hätten, sowie der gezahlten Vertragsstrafe 
nicht nur kein Schaden, sondern eine Ersparnis ein-
getreten sei. 

Bei dem Vorhaben Bereichsrechner hat das Bundes-
ministerium eingeräumt, daß beim damaligen Stand 
der Technik sein Wunsch, die umfangreichen Nutzer-
forderungen schnell zu verwirklichen, aus heutiger 
Sicht zu ehrgeizig und nicht realistisch war. Bei der 
Ausschreibung habe sich gezeigt, daß die Bieter seine 
relativ weitgehenden Forderungen mit marktverfüg-
barer Hard- und Software nicht erfüllen konnten. Da 
aber ein ausreichender Teil der Forderungen beim 
ausgewählten Bieter schon entwickelt gewesen sei, 
habe es mit der Installation begonnen. Es sei davon 
ausgegangen, daß qualitative Verbesserungen sich 
mit dem weiteren Ausbau einstellen würden. Der 
deutsche Auswärtige Dienst befinde sich hier in einem 
Wettbewerb mit anderen Auswärtigen Diensten, die 
ihrerseits ihre Kommunikation beschleunigten und 
teilweise schon seit Jahren über eine umfangreiche 
interne Vernetzung verfügten. 

Im Hinblick auf die gestiegenen personellen Anforde-
rungen bei der Projektbearbeitung wolle das Bundes-
ministerium seine technische Sachkunde für die 
Steuerung von Projekten der IT ausbauen. 

Es werde den Empfehlungen des Bundesrechnungs-
hofes zur Verbesserung der Bearbeitung und der 
Koordination der Projekte folgen. So sei bei der 
laufenden Vernetzung der Arbeitsplätze inzwischen 
konzeptionell weitergearbeitet worden. Die Konfigu-
rationen und Entwicklungsphasen seien festgelegt 
worden. Weitere Vernetzungsstufen sollten durch 
Bedarfsuntersuchungen vorbereitet werden. 

Die Aufgaben der projektübergreifenden Koordina-
tion und die Zusammenarbeit der Beteiligten wolle es 
im Zusammenhang mit der Erarbeitung der vom 
Bundesrechnungshof empfohlenen Projektrichtlinie 
neu regeln. 

7.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß die bisherige Vorgehensweise des Bundes-
ministeriums für umfangreiche IT-Projekte nicht 
geeignet war. Die Projekte waren zu anspruchsvoll, 
und das Bundesministerium verließ sich zu sehr auf 
die Zusagen der Bieter. Der Bundesrechnungshof 
verkennt nicht, daß das Bundesministerium durch 
seine Vertragshandhabung weitergehende Nachteile 
für den Bund vermieden hat. Der Hinweis des Bun-
desministeriums auf den Wegfall der für die geschei-
terten Projekte vorgesehenen Mittel ist jedoch nicht 
geeignet, die nunmehr nutzlosen Ausgaben in den 
Projekten zu rechtfertigen. 

Die gescheiterten Projekte zeigen, daß bei Verträgen 
mit umfangreichem Entwicklungsanteil der Beherr-
schung der technischen und zeitlichen Risiken eine 
hohe Bedeutung zukommt. Das Bundesministerium 
muß vermehrt eigene Anstrengungen zur Verringe-
rung der Realisierungsrisiken unternehmen. 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die Absicht des 
Bundesministeriums, die Projektbearbeitung und 
-koordinierung entsprechend seinen Empfehlungen 
zu verbessern. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung der Projekte beobachten. 

8 Visaerteilung bei Vertretungen des Bundes 
im Ausland 
(Kapitel 05 03) 

8.0 

Die Prüfung der Visaanträge durch die Vertretun-
gen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland 
ist lückenhaft und erleichtert damit mißbräuch-
liche Einreisen. Die Gebühren für die Erteilung der 
Visa sind nicht kostendeckend. 

8.1 

Die Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland 
im Ausland (Auslandsvertretungen) sind für die Visa-
erteilung im Ausland zuständig. Im Jahre 1990 erteil-
ten sie rd. 2,5 Millionen Visa. 

Die Antragsteller legen Visaanträge bei den Aus-
landsvertretungen vor und müssen ihre Angaben im 
Antrag glaubhaft machen. Die Auslandsvertretungen 
prüfen die Anträge. Durch Anfrage im Ausländerzen-
tralregister beim Bundesverwaltungsamt in Köln 
(Zentralregister) können sie feststellen, ob dort 
Erkenntnisse über den Visumantragsteller vorhanden 
sind (z. B. ausgewiesener Ausländer, abgelehnter 



Drucksache 12/5650 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Asylbewerber, Straftäter). Auslandsvertretungen mit 
geringem Visaaufkommen sind nicht an das Abf rage

-

verfahren beim Zentralregister angeschlossen und 
prüfen statt dessen anhand von Sichtvermerkssperr-
liste, Fahndungsbuch und eigenen Unterlagen. Erst 
nach Prüfung aller Angaben sollten sie über die 
Erteilung oder das Versagen der Visa entscheiden. 
Die Auslandsvertretungen führen die Visaanträge in 
einem Visaregister. Nach der Ausländerdateienver-
ordnung sind Einträge ein Jahr nach Ablauf des 
zuletzt erteilten Visums (§ 7) bzw. fünf Jahre nach der 
letzten Versagung eines Visums (§ 8) aufzubewah-
ren. 

Für die Bearbeitung und Ausfertigung der Visa erhe-
ben die Auslandsvertretungen Gebühren nach der 
Gebührenverordnung zum Ausländergesetz und Aus-
lagen nach dem Auslandskostengesetz. In Einzelfäl-
len kann die Gebühr ermäßigt oder erlassen werden 
(Gebührenverordnung zum Ausländergesetz §§ 9 und 
10). Die Gebühren sind nach den Erlassen des Bun-
desministeriums der Finanzen zur Aufstellung der 
Haushaltsvoranschläge kostendeckend festzusetzen. 
Im Jahre 1992 beliefen sich die Einnahmen aus der 
Erteilung von Visa und der Ausstellung von Pässen auf 
rd. 41 Mio. DM (Kapitel 05 03 Titel 111 01). Allein die 
Personalkosten des Bundesministeriums für die Visa

-

stellen der Auslandsvertretungen bewegen sich in 
dieser Höhe. Hinzu kommen aber noch erhebliche 
Sach- und Personalkosten bei anderen Behörden 
(Bundesverwaltungsamt, Ausländerbehörden, Ar-
beitsämter). 

8.2 

Der Bundesrechnungshof hat das Verfahren der Visa-
erteilung bei der Zentrale des Bundesministeriums 
und zwei Auslandsvertretungen geprüft. Er hat bean-
standet, daß die Prüfung der Visaanträge durch die 
Auslandsvertretungen unzureichend ist. 

So wird z. B. ein erheblicher Anteil der Visaantragstel-
ler im Zentralregister nicht überprüft (im Jahre 1990: 
London 63 v. H., Neu-Delhi 36 v. H., Teheran 35 v. H., 
Ankara 18 v. H.). Ausgewiesene Ausländer, abge-
lehnte Asylbewerber oder gesuchte Straftäter können 
so ggf. legal einreisen. Bei begründetem Verdacht 
sind nach einem Erlaß des Bundesministeriums auch 
die in der Bundesrepublik Deutschland wohnhaften 
Gastgeber des Visumantragstellers im Zentralregister 
zu überprüfen. Da dies im formalisierten und den 
Auslandsvertretungen vorgegebenen Verfahren der 
Visaerteilung nicht vorgesehen ist, können beispiels-
weise Asylbewerber als Gastgeber auftreten und 
weitere Asylbewerber nachziehen. Die Auslandsver-
tretungen melden außerdem erkannte Einreisehin-
dernisse nicht an das Zentralregister. Mit einer Mel-
dung wäre gewährleistet, daß das Einreisehindernis 
auch bei einem weiteren Antrag desselben Antrag-
stellers an einer anderen Auslandsvertretung bekannt 
wird und berücksichtigt werden kann. 

Darüber hinaus sieht es das gegenwärtige Verfahren 
nicht vor, daß die in den Auslandsvertretungen vorlie-
genden früheren Visaanträge des gleichen Antrag-
stellers bei der Entscheidungsfindung herangezogen 

werden, obwohl die Daten über Erteilung oder Versa-
gung von Visa innerhalb der in der Ausländerdateien-
verordnung genannten Fristen vorliegen. Nach einem 
abgelehnten Antrag zu einem Verwandtenbesuch 
kann daher möglicherweise ein Visum für einen 
Messebesuch oder ein Durchreisevisum beantragt 
werden, ohne daß die vorherige Ablehnung erkannt 
und bei der Entscheidung berücksichtigt wird. 

In welchem Umfang in der Folge der unzureichenden 
Prüfungen bei den Auslandsvertretungen unberech-
tigte Visa erteilt wurden und inwiefern dadurch der 
Visamißbrauch (z. B. durch Schwarzarbeit oder Asyl-
mißbrauch) begünstigt wurde, ist nicht abzuschätzen. 
Eine Erfassung und Auswertung erfolgt beim Bundes-
ministerium nicht. 

Der Bundesrechnungshof hat ferner beanstandet, daß 
die nach der Gebührenverordnung zum Ausländerge-
setz erhobenen Gebühren nicht kostendeckend sind. 
Sie decken knapp die Personalkosten der Visastellen 
der Auslandsvertretungen und leisten keinen Beitrag 
zu den darüber hinaus entstehenden Kosten. Im 
internationalen Vergleich sind die Gebühren so nied-
rig (Frankreich und die Niederlande erheben etwa das 
Dreifache der deutschen Gebühren), daß im Zuge 
der europäischen Harmonisierung allein aus Kosten-
gründen eine zunehmende Verschiebung des Visa-
aufkommens zu deutschen Visastellen zu befürchten 
ist. 

8.3 

Das Bundesministerium hat entgegnet, daß es in 
Sorge um das Ansehen der Bundesrepublik Deutsch-
land im Ausland bei der Weiterentwicklung des Ver-
fahrens die Schnelligkeit der Visaerteilung in den 
Vordergrund gestellt habe, um Warteschlangen vor 
den Auslandsvertretungen abzubauen. Dies habe 
man insbesondere durch die Einführung IT-gestützter 
Verfahren erreichen wollen. Bedauerlicherweise 
seien aber bisher die Teile des Visaverfahrens, die 
eine fachlich bedeutsame Unterstützung der Prüfung 
und Entscheidungsfindung darstellten, noch nicht 
entwickelt worden. 

Das Bundesministerium hat bestätigt, daß bei weitem 
nicht alle Visaanträge im Zentralregister abgefragt 
werden. In den übrigen Fällen würden die Sichtver-
merkssperrliste, das Fahndungsbuch und eigene 
Warnlisten konsultiert. Es seien aber Verbesserungen 
erreicht worden. So seien in den letzten zwölf Mona-
ten in Teheran nur 60 von 60 000 Visa nicht im 
Zentralregister überprüft worden. 

Die gebotene Verknüpfung eines Visumantrages mit 
vorhergehenden Anträgen desselben Antragstellers 
sei wegen anders gesetzter Prioritäten zurückgestellt 
worden. Sie soll bei der künftigen Programmentwick-
lung zur automatischen Abfrage und Datenübermitt-
lung berücksichtigt werden. 

Das Bundesministerium hält die derzeitigen Gebüh-
ren für „ hoch genug". Zwar dienten die Gebühren der 
Kostendeckung, sie müßten aber auch den örtlichen 
Verhältnissen in den Herkunftsländern angepaßt sein 
und dürften keinen prohibitiven Charakter haben. Die 
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Höchstgrenze sei mit 50 DM im Ausländergesetz 
festgeschrieben. Das Bundesministerium hat um 
einen präzise aufgeschlüsselten Berechnungsmodus 
zur Feststellung der Kosten für ein Visum gebeten. 

8.4 

Die Ausführungen des Bundesministeriums überzeu-
gen nicht. 

Der Bundesrechnungshof anerkennt das Bemühen 
um kurze Wartezeiten. Das darf aber nicht Anlaß sein, 
möglichen Mißbräuchen nicht hinreichend entgegen-
zuwirken. Die Verfahren der Visaerteilung sind so zu 
gestalten, daß die wesentlichen, bei der Entscheidung 
zu berücksichtigenden Erkenntnisse aus Zentralregi-
ster und Visaregister einbezogen werden. Die Über-
prüfung der Anträge anhand der Sichtvermerkssperr-
liste, des Fahndungsbuches und eigener Warnlisten 
kann wegen geringerer Aktualität und Vollständig-
keit die Qualität einer Abfrage im Zentralregister 
nicht ersetzen. Zur Vermeidung mißbräuchlicher Visa 
ist auch das Visaregister regelmäßig einzusehen. Der 
Bundesrechnungshof begrüßt, daß die Botschaft in 
Teheran in jüngster Zeit die Visaanträge fast vollstän-
dig im Zentralregister überprüft. Das Bundesministe-
rium hat damit einen ersten Schritt zu einer angemes-
senen Prüfung der Visaanträge gemacht. 

Bundesministerium des Innern 
(Einzelplan 06) 

9 Finanzierung des Internationalen 
Suchdienstes in Arolsen 
(Kapitel 06 40 Titel 684 08) 

9.0 

Der Internationale Suchdienst in Arolsen hat 
wesentliche im Zuwendungsbescheid festgelegte 
Auflagen außer acht gelassen. Das Bundesministe-
rium ist seiner Verpflichtung zur Prüfung der 
Verwendungsnachweise nicht nachgekommen. 

9.1 

Der Internationale Suchdienst in Arolsen (Suchdienst) 
hat die Aufgabe, Unterlagen über Deutsche und 
Nichtdeutsche, die in nationalsozialistischen Konzen-
trations- oder Arbeitslagern gefangengehalten, oder 
über Nichtdeutsche, die infolge des Zweiten Weltkrie-
ges verschleppt worden sind, zu sammeln, zu ordnen, 
aufzubewahren und Regierungen und interessierten 
Einzelpersonen zugänglich zu machen. Er steht auf-
grund internationaler Abkommen unter der Leitung 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. 

Das Bundesministerium fördert den Suchdienst insti-
tutionell im Wege der Vollfinanzierung. Es erfüllt 

Die Gebühren für die Erteilung von Visa sind kosten-
deckend festzusetzen. Dafür sollte das 
Bundesministerium zunächst die Kosten ermitteln. 
Dabei sind neben den reinen Personalkosten der 
Auslandsvertretungen auch die Personalkosten der 
anderen beteiligten Stellen sowie die Sachkosten 
einzubeziehen. Das Bundesministerium wurde dar-
auf hingewiesen, daß dies im Wege einer einfachen 
Kostenrechnung mit regelmäßiger Anpassung ge-
schehen könne. Bei einer Kostenunterdeckung wäre 
zunächst der gesetzliche Rahmen auszuschöpfen, 
danach ggf. eine Anpassung der Obergrenze herbei-
zuführen. Im Hinblick auf den wachsenden Andrang 
nach deutschen Visa hat eine Anhebung der Visage-
bühren nach Auffassung des Bundesrechnungshofes 
keinen „prohibitiven" Charakter, zumal in begründe-
ten Fällen die Gebühr ermäßigt oder erlassen werden 
kann. 

8.5 

Das Bundesministerium wird sein Visaverfahren so 
weiterzuentwickeln haben, daß ein Mißbrauch so weit 
wie möglich ausgeschlossen wird. Die Kostendeckung 
der erhobenen Gebühren sollte sichergestellt wer-
den. 

damit eine Verpflichtung, die die Bundesrepublik 
Deutschland mit dem Ende des Besatzungsregimes im 
Jahre 1955 im Vertrag zur Regelung aus Krieg und 
Besatzung entstandener Fragen (BGBl. II 1955 S. 441) 
eingegangen ist. Danach hat sie die Fortführung der 
seinerzeit vom Internationalen Suchdienst der Alliier-
ten Hohen Kommission durchgeführten Arbeiten zu 
gewährleisten. 

Der Bundesrechnungshof hat die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Suchdienstes geprüft. Er hat 
erhebliche Verstöße gegen die Bestimmungen für 
Zuwendungen festgestellt, die im folgenden an eini-
gen kennzeichnenden Beispielen dargestellt werden. 
Auch ist das Bundesministerium seiner Verpflichtung 
zur Prüfung der jährlichen Verwendungsnachweise 
nicht nachgekommen. 

9.2 

9.2.1 

Der Suchdienst leistete erhebliche Vorauszahlungen 
auf bestellte Waren und Dienstleistungen, ohne daß 
hierzu Verpflichtungen bestanden oder besondere 
Umstände dies gerechtfertigt hätten. So zahlte er für 
eine DV-Anlage im Dezember 1989 rd. 125 000 DM, 
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obwohl die Lieferung erst im August 1990 erfolgte. Für 
ein im Februar 1991 geliefertes Microfiche-Aufnah-
mesystem überwies der Suchdienst schon im Dezem-
ber 1990 rd. 95 000 DM. Zur Herstellung einer Bro-
schüre zahlte er im Dezember 1990 und im Januar 
1991 zu Lasten der Haushaltsmittel 1990 insgesamt rd. 
74 000 DM. Die Broschüre ist aber erst Anfang des 
Jahres 1993 gedruckt worden. 

Für Buchbindearbeiten zahlte der Suchdienst im 
Dezember 1990 18 800 DM auf ein Notaranderkonto, 
obgleich abzusehen war, daß die Arbeiten aus beim 
Suchdienst liegenden Gründen erst später begonnen 
werden konnten. Die Buchbindearbeiten wurden im 
August und Oktober 1992 ausgeführt. Der Suchdienst 
zahlte an ein Reisebüro im November 1989 rd. 
25 300 DM und im Dezember 1990 nochmals rd. 9 300 
DM. Damit kaufte er während des jeweils folgenden 
Jahres Flugscheine für Dienstreisen. Der Suchdienst 
unterhielt mit diesen Zahlungen über die Jahre 1990 
und 1991 außerhalb der Haushaltsrechnung ein rela-
tiv hohes Guthaben, das erst zum Jahresende 1991 
vollständig aufgebraucht war. 

9.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Zahlungen vor Fäl-
ligkeit als Verstoß gegen die Bestimmungen über die 
Verwendung von Zuwendungen beanstandet. Das 
Verhalten des Suchdienstes hat im Ergebnis zumin-
dest zu vermeidbaren Zinsbelastungen des Bundes-
haushaltes geführt. Zudem wurde durch die den 
Auszahlungsbelegen beigefügten Rechnungen über 
„erbrachte Leistungen" der Eindruck vermittelt, die 
noch nicht gelieferten Waren und Dienstleistungen 
seien bereits ordnungsgemäß eingegangen. Als 
besonders schwerwiegenden Verstoß gegen die 
Nachweispflicht hat der Bundesrechnungshof die im 
Verwendungsnachweis unterlassene Darstellung der 
Guthaben auf dem Notaranderkonto und bei dem 
Reisebüro angesehen. 

9.2.3 

Das Bundesministerium hat den Feststellungen nicht 
widersprochen, jedoch auf beim Suchdienst seinerzeit 
bestehende Arbeitsüberlastung und Unkenntnisse 
des Haushaltsrechtes hingewiesen. Der Suchdienst 
habe nach eingehender Erörterung inzwischen zuge-
sichert, künftig keine Vorauszahlungen mehr zu lei-
sten. Ein finanzieller Schaden sei nicht entstanden. 
Die Broschüre und die Buchbindearbeiten seien zu 
Preisen von 1990 ausgeführt worden. Die Guthaben 
seien inzwischen zweckentsprechend verwendet und 
Restbeträge im Haushalt vereinnahmt worden. 

9.2.4 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes recht-
fertigen weder besondere Arbeitsbelastung noch 
unzureichende Kenntnisse des Haushaltsrechtes die 
festgestellten Zahlungen im „Dezemberfieber" vor 
Fälligkeit. Dem Suchdienst ging es ganz offensichtlich 

darum, gegen Ende des Haushaltsjahres Haushalts-
mittel nicht verfallen zu lassen. Das Bundesministe-
rium läßt bei seiner Bewertung im übrigen die durch 
die Vorauszahlungen entstandene Zinsbelastung für 
aufgenommene Kredite außer acht. Außerdem 
bestand ein erhebliches Lieferrisiko. Das Bundesmini-
sterium wird sich künftig regelmäßig davon zu über-
zeugen haben, daß der Suchdienst keine vorzeitigen 
Zahlungen mehr leistet. Bei Wiederholungen ist auch 
über Konsequenzen nachzudenken. 

9.3 

9.3.1 

Der Suchdienst beschaffte hochwertige Geräte, ohne 
den Bedarf nachvollziehbar zu ermitteln. Die Geräte 
wurden teilweise nicht genutzt. So erwarb der Such-
dienst zur Ablichtung von Dokumenten jeweils Ende 
der Jahre 1989 und 1990 für insgesamt rd. 93 000 DM 
zu der bereits vorhandenen Schrittschaltkamera neun 
weitere, ohne darzulegen, wofür diese benötigt wer-
den. Zwei der Geräte lagerten Mitte des Jahres 1991 
noch originalverpackt beim Suchdienst. 

Ferner kaufte der Suchdienst in den Jahren 1989 und 
1990 zwei Microfiche-Aufnahmesysteme zum Stück-
preis von je 103 500 DM abzüglich von je 20 000 DM 
für die Inzahlungnahme der Altgeräte. Gleichzeitig 
schloß er für jedes System einen Wartungsvertrag 
über jährlich 13 500 DM bzw. 16 800 DM zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Auch hier fehlten 
bedarfsbegründende Unterlagen. Unmittelbar nach 
Inbetriebnahme des im Jahre 1990 bestellten Systems 
ordnete die Geschäftsleitung an, das im Jahre 1989 
gelieferte System stillzulegen und den betreffenden 
Wartungsvertrag zu stornieren. Dieses Gerät war auch 
zweieinhalb Jahre später noch nicht wieder in 
Betrieb. 

9.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Beschaffung von 
Geräten über den Bedarf hinaus als Verstoß gegen das 
Gebot sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsfüh-
rung beanstandet. 

9.3.3 

Das Bundesministerium hat eingewandt, die vom 
Suchdienst mit den Haushaltsvoranschlägen jeweils 
vorgelegte Bedarfsplanung sei in den letzten Jahren 
infolge gestiegenen Arbeitsanfalles in kurzer Zeit 
hinfällig geworden. Bei den Schrittschaltkameras, die 
ohnehin hätten beschafft werden müssen, habe der 
Suchdienst eine kurzfristige Überkapazität in Kauf 
genommen, um bei Bedarf sofort vor Ort Dokumente 
ablichten zu können. Im Vorfeld sei nicht bekannt 
gewesen, wie viele Dokumente zu welchem Zeitpunkt 
bereitgestellt würden. Der Suchdienst habe inzwi-
schen eine Kamera dem Deutschen Roten Kreuz 
(DRK) zur Verfügung gestellt, eine weitere solle als 
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Austauschgerät bei Ausfall einer der übrigen acht 
vorgehalten werden. 

Das Microfiche-Aufnahmesystem habe wegen not-
wendiger Umsetzungen von Personal in andere Auf-
gabenbereiche vorübergehend stillgelegt werden 
müssen. Das Gerät werde jedoch benötigt. Außerdem 
würden durch das Ruhen des Wartungsvertrages 
16 000 DM pro Jahr eingespart. 

Das Bundesministerium hat sich darüber hinaus auf 
den Suchdienst bindende Beschlüsse berufen, wo-
nach trotz des gestiegenen Anfrageeinganges die 
Bereiche Sammeln, Ordnen und Aufbewahren, denen 
die in Rede stehenden Beschaffungen zuzuordnen 
seien, nicht vernachlässigt werden dürften. 

9.3.4 

Die Ausführungen des Bundesministeriums sind nicht 
geeignet, die Beanstandungen des Bundesrechnungs-
hofes auszuräumen. Zahlen, die die Notwendigkeit 
der Beschaffungen belegen, wurden auch jetzt nicht 
vorgelegt. Der Kauf der Kameras hätte zumindest 
solange zurückgestellt werden müssen, bis Klarheit 
über die Zahl der zu verarbeitenden Dokumente 
bestand. Für die Aufnahmesysteme belegen die vom 
Suchdienst veröffentlichten Zahlen über gefertigte 
Microfiches, daß selbst in Zeiten, in denen noch kein 
Personal für andere Arbeiten abgezogen war, nicht 
einmal ein Gerät zu 50 v. H. ausgelastet war. Der 
Suchdienst hätte deshalb und erst recht unter dem 
Druck des Personalengpasses zumindest auf die 
Ersatzbeschaffung eines zweiten Systems verzichten 
müssen. Eine Vernachlässigung seines Auftrages 
wäre daraus nicht erwachsen, da die über den Bedarf 
beschafften Geräte ohnehin nicht wirtschaftlich ein-
gesetzt werden konnten. Die durch das Ruhen des 
Wartungsvertrages mögliche Ersparnis wurde nicht 
realisiert, da die Wartungskosten in den folgenden 
Wirtschaftsplänen unverändert veranschlagt und an-
erkannt wurden. Die Hingabe der Kamera an das DRK 
ist durch den Zuwendungszweck nicht gedeckt. 

Das Bundesministerium wird die Auslastung der 
Geräte untersuchen und ggf. weitere Aussonderun-
gen vornehmen lassen müssen. Es wird künftig darauf 
zu achten haben, daß Beschaffungen nur auf der 
Grundlage von aktuellen Bedarfsuntersuchungen 
erfolgen. 

9.4 

9.4.1 

Die in Nr. 9.2 und 9.3 beispielhaft dargestellten nicht 
gerechtfertigten Ausgaben konnten auch deshalb 
geleistet werden, weil der Suchdienst in den Jahren 
1989 und 1990 überplanmäßig bewilligte Personalmit-
tel für Sachausgaben verwendet hat. So wurden 
ausweislich der Verwendungsnachweise die Ansätze 
für Sachausgaben einschließlich Investitionen im 
Jahre 1989 um fast 0,9 Mio. DM oder 79 v. H. und im 
Jahre 1990 um rd. 0,6 Mio. DM oder 62 v. H. über-
schritten. 

Zur Deckung wurden fast ausschließlich Minderaus-
gaben bei den Personalausgaben herangezogen, und 
zwar in Höhe von 57 v. H. bzw. 75 v. H. der zur 
Bewältigung der steigenden Auskunftsersuchen zu-
sätzlich bewilligten Personalmittel. 

9.4.2 

Der Bundesrechnungshof hat die ohne Zustimmung 
des Bundesministeriums vorgenommene Umwid-
mung der überplanmäßig bewilligten Personalmittel 
als Verstoß gegen die Auflage im Zuwendungsbe-
scheid und gegen allgemeine Grundsätze der Haus-
haltsführung beanstandet. 

Auch hat der Suchdienst mit der Verwendung von 
Teilen dieser Personalmittel für nicht gerechtfertigte 
Vorauszahlungen und unnötige Beschaffungen gegen 
das Gebot wirtschaftlicher und sparsamer Wirtschafts-
führung verstoßen. Die Umwidmungen begründen 
zudem Zweifel, daß bei der Beantragung der über-
planmäßigen Mittel die Notwendigkeit der Ausgaben 
mit der erforderlichen Sorgfalt geprüft wurde. 

9.4.3 

Das Bundesministerium beruft sich bei der Umwid-
mung der Haushaltsmittel auf eine im Jahre 1960 
zwischen dem seinerzeit zuständigen Bundesministe-
rium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschä-
digte und dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz getroffene Vereinbarung, wonach die Titel des 
Haushaltsplanes erforderlichenfalls gegenseitig dek-
kungsfähig sind. Der Suchdienst sei eben nicht wie ein 
sonstiger institutionell geförderter Zuwendungsemp-
fänger nach deutschem Recht zu behandeln. Die 
Vereinbarung habe den Charakter einer internationa-
len Vereinbarung und sei somit höherrangig als natio-
nale Vorschriften. Eine Änderung könne als un-
freundlicher Akt ausgelegt werden und sei außenpo-
litisch nicht opportun. 

Der Suchdienst könne auch nicht dafür kritisiert 
werden, daß er die ihm bewilligten Mittel verausgabt 
habe, da der Gesamtansatz nie überschritten worden 
sei. Im übrigen habe die unübersehbare Arbeitsent-
wicklung in den Jahren 1989 und 1990 eine verläß-
liche Ausgabenschätzung trotz sorgfältiger Prüfung 
unmöglich gemacht. 

9.4.4 

Die Aussage des Bundesministeriums zum Sondersta-
tus des Suchdienstes trifft nur insoweit zu, als diesem 
von der Bundesregierung die erforderlichen Aufwen-
dungen zu erstatten sind und keine Auflagen für die 
durch internationale Verträge übertragenen Aufga-
ben gemacht werden können. Zu der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung hat das Bundesministerium der 
Finanzen bereits im Jahre 1988 klargestellt, daß der 
Suchdienst trotz Sonderstatus institutionell geförder-
ter Zuwendungsempfänger des Bundes und deshalb 
in gleicher Weise wie die übrigen nationalen Zuwen- 



Drucksache 12/5650 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

dungsempfänger zu behandeln sei. Es kann auch im 
Interesse einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung 
und deren Kontrolle nicht hingenommen werden, daß 
der Suchdienst über die ihm zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel völlig frei verfügt und Ausgaben 
tätigt, deren Notwendigkeit im Rahmen der Wirt-
schaftsplanverhandlungen nicht geprüft wurde. 

Der Suchdienst hätte die nicht benötigten Personal-
mittel dem Haushalt wieder zuführen müssen, zumal 
ihm aufgrund der Erlasse zur Aufstellung der Haus-
haltsvoranschläge und der Wirtschaftsplanverhand-
lungen bekannt war, daß es Ziel der Bundesregierung 
war, die Ausgaben des Bundes zu begrenzen und zu-
sätzliche Mittel für Personal nur bei unabweisbarem 
Bedarf zu bewilligen. 

Das Bundesministerium hat künftig sicherzustellen, 
daß dem Suchdienst bei der Aufstellung des Wirt-
schaftsplanes die Deckungsfähigkeit lediglich in dem 
bei institutionell geförderten Zuwendungsempfän-
gern sonst üblichen Umfang zugestanden wird, und 
daß der Suchdienst Auflagen im Zuwendungsbe-
scheid erfüllt. 

9.5 

9.5.1 

Der Bundesrechnungshof hat in diesem Zusammen-
hang auch beanstandet, daß das Bundesministerium 
Mitte 1991 die Verwendungsnachweise für die Jahre 
1986 bis 1990 noch nicht geprüft hatte. Zumindest 
hätte es die Ansätze im Wirtschaftsplan mit den 
Ist-Ausgaben des Verwendungsnachweises verglei-
chen müssen. 

9.5.2 

Die Prüfung der Verwendungsnachweise habe nach 
Aussage des Bundesministeriums nicht durchgeführt 
werden können, da das zuständige Fachreferat seit 
dem Jahre 1988 wegen der sprunghaft gestiegenen 
Zahl der Aussiedler überlastet gewesen sei. Den 
Gründen für eventuell festgestellte Abweichungen 
zwischen Soll- und Ist-Ergebnissen hätte deshalb 
auch nicht nachgegangen werden können. Nunmehr 
sei sichergestellt, daß die Verwendungsnachweise 
zeitnah geprüft würden. 

9.5.3 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hätte 
das Bundesministerium auch bei knapper Personal-
ausstattung die Verwendungsnachweise eines Zu-
wendungsempfängers, dem jährlich mehr als 
15 Mio. DM und wiederholt überplanmäßige Mittel 
bewilligt werden, zumindest überschlägig zeitnah 
prüfen müssen. Eine solche Prüfung wäre vor allem im 
Zusammenhang mit der Bewilligung von überplan-
mäßigen Mitteln erforderlich gewesen. Möglicher-
weise hätten dadurch zumindest im Jahre 1990 Mehr-
ausgaben vermieden werden können. 

Für die Zukunft erwartet der Bundesrechnungshof, 
daß die Verwendungsnachweise, wie vom Bundes-
ministerium angekündigt, zeitnah geprüft werden. 

10 Verordnung über die Reisekostenvergütung 
bei Auslandsdienstreisen 

10.0 

Das Bundesministerium hat die Verordnung über 
die Reisekostenvergütung bei Auslandsdienstrei-
sen neu gefaßt und hierbei insbesondere die Fest-
setzung der Reisekostenvergütung nach Reiseko-
stenstufen aufgegeben. Die Entscheidung über den 
Wegfall der Reisekostenstufen hätte dem Gesetz-
geber vorbehalten bleiben müssen. 

Die Erhebungen zur Ermittlung der Übernach-
tungs- und Verpflegungskosten wurden weder 
sachgerecht vorbereitet und durchgeführt, noch 
wurden die Erhebungsergebnisse von einer kom-
petenten Stelle überprüft. Die Neuregelungen 
haben deshalb zu unangemessen hohen Pauschbe-
trägen bei den Auslandstage- und Auslandsüber-
nachtungsgeldern geführt. 

10.1 Ausgangslage 

Nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) erhalten 
Dienstreisende zur Abgeltung der dienstlich veran-
laßten Mehraufwendungen eine Reisekostenvergü-
tung, die u. a. ein — nach Reisekostenstufen gestaf-
feltes — Tage- und Übernachtungsgeld umfaßt. Das 
Tagegeld beträgt bei eintägigen Dienstreisen zwi-
schen 25 und 31 DM, bei mehrtägigen Dienstreisen 
zwischen 33 und 46 DM. Das Übernachtungsgeld wird 
in Höhe zwischen 28 und 39 DM gewährt. 

Diese Beträge werden dem Dienstreisenden ohne 
Nachweis (pauschal), darüber hinausgehende Kosten 
unter bestimmten Voraussetzungen gegen Nachweis 
erstattet. 

Das Bundesministerium ist ermächtigt, durch Rechts-
verordnung abweichende Vorschriften über die Rei-
sekostenvergütung bei Auslandsdienstreisen zu erlas-
sen, soweit die besonderen Verhältnisse bei diesen 
Reisen es erfordern. 

Aufgrund dieser Ermächtigung hat das Bundesmini-
sterium die Verordnung über die Reisekostenvergü-
tung bei Auslandsdienstreisen (Auslandsreisekosten-
verordnung — ARV — vom 21. Mai 1991, BGBl. I 
S. 1140) neu gefaßt und rückwirkend zum 1. Januar 
1991 in Kraft gesetzt. Abweichend von den Regelun-
gen des BRKG und der bisherigen ARV hat das 
Bundesministerium u. a. auf die Unterteilung in Rei-
sekostenstufen, auf eine entsprechende Kürzung 
der Tagegelder bei eintägigen Dienstreisen sowie 
auf eine Zuschußmöglichkeit beim Tagegeld verzich-
tet. 

Die Höhe der für die einzelnen Länder geltenden 
Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder 
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wird auf der Grundlage jährlicher Erhebungen, die 
durch die Auslandsvertretungen des Auswärtigen 
Amtes vorgenommen werden, vom Bundesministe-
rium festgesetzt. 

Die Neuregelungen haben überwiegend zu einer 
deutlichen Erhöhung der Auslandstage- und Aus-
landsübernachtungsgeldsätze und damit zu Mehrko-
sten geführt; darüber hinaus haben sie auch Steuer-
mindereinnahmen beim Bund und bei den Bundes-
ländern zur Folge gehabt, da die erhöhten Sätze der 
ARV — wie bereits in der Vergangenheit — für die 
steuerlichen Pauschbeträge übernommen wurden. 

Mit dem Gesetz über die Feststellung des Bundes-
haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 1993 (§ 4 
Abs. 11) hat der Gesetzgeber die Geltung der ARV für 
Dienstreisen in Länder der EG und innerhalb dieser 
Länder aufgehoben und bestimmt, daß sich die Reise-
kostenvergütung nach dem BRKG richtet. Für diese 
Länder wurden damit die Reisekostenstufen wieder 
eingeführt und die pauschal gewährten Tage- und 
Übernachtungsgeldsätze erheblich vermindert. 

Die durch die verschiedenen Änderungen hervorge-
rufene Entwicklung der bei mehrtägigen Dienstreisen 
pauschal erstatteten Tagegelder am Beispiel des 
Hauptreiselandes Belgien — für Bedienstete der Rei-
sekostenstufe A (Besoldungsgruppen A 1 bis A 10) 
und der Reisekostenstufe C (Besoldungsgruppen 
A 16, B 2 bis B 11) — zeigt nachfolgende Grafik: 

Tagegeldpauschale Belgien 1990 bis 1993 

*) Erhöhung aufgrund der jährlichen Erhebungen durch die 
Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amtes 

Hieraus wird ersichtlich, daß die Tagegeldpauschale 
zunächst für alle Dienstreisenden auf ein hohes 
Niveau angehoben und durch den Gesetzgeber für 
das Jahr 1993 — nach Reisekostenstufen getrennt — 
deutlich zurückgeführt wurde. 

Der Bundesrechnungshof befaßt sich nachfolgend mit 
den wesentlichen Neuregelungen. Wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung des Vorganges hält es der 
Bundesrechnungshof für geboten, ausführlicher zu 
berichten. 

10.2 Verfahren zur Erhebung und Festsetzung 
der Tage- und Übernachtungsgelder 

10.2.1 

Die Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amtes 
haben die Verpflegungs- und Übernachtungskosten 
für das Jahr 1991 im jeweiligen Land ermittelt. In die 
Erhebungen sollten jeweils drei bis fünf Einrichtun-
gen einbezogen werden; die den Erhebungen zugrun-
deliegenden Unterlagen (Hotelprospekte, Speisekar-
ten) sollten bei den Auslandsvertretungen verbleiben. 
Die Verpflegungskosten sollten die Preise für Früh-
stück, eine warme Hauptmahlzeit und eine kleine 
warme oder kalte Hauptmahlzeit (z. B. Tellergericht 
oder Pizza) einschließlich Getränken sowie bei Län-
dern mit tropischem Klima zusätzliche Getränke ent-
halten. 

In den für die Auslandsvertretungen bestimmten Hin-
weisen des Bundesministeriums wurde u. a. ausge-
führt: 

„Bei der Erhebung werden Mittelklasse-Hotels 
nach internationalem Standard herangezogen. 
Diese Hotels sollten sich in der näheren Umgebung 
der Stelle am Geschäftsort befinden, die die Dienst-
reisenden üblicherweise dienstlich aufsuchen . . . 
Bei der einen warmen Hauptmahlzeit (Mittagessen) 
ist eine Kantine oder ein Kasino zu berücksichtigen, 
wenn erfahrungsgemäß eine größere Anzahl von 
Dienstreisenden diese Einrichtungen nutzen; dies 
kann auch für die zweite Hauptmahlzeit gel-
ten... 

Die Hauptmahlzeit sollte sich am „gutbürgerli-
chen" 3-Gang-Menü orientieren, muß sich aber 
naturgemäß an den landesüblichen oder internatio-
nal üblichen Besonderheiten ausrichten ... " 

Die Auslandsvertretungen haben aus den jeweils in 
einer Stadt ermittelten höchsten und niedrigsten 
Beträgen einen Mittelwert errechnet und diesen als 
Erhebungsergebnis ausgewiesen. Soweit für ein Land 
mehrere Erhebungsbogen aus verschiedenen Städten 
vorlagen, wurde das arithmetische Mittel der errech-
neten Beträge gebildet. Innerhalb eines Landes waren 
in verschiedenen Städten häufig Preisunterschiede 
von über 100 v. H. feststellbar. 

Auf dieser Basis hat das Bundesministerium die Tage-
und Übernachtungsgelder festgesetzt. 

Für die Gebiete oder Länder, in denen nicht erhoben 
wurde (z. B. Sudan, Gambia, Afghanistan, Liechten-
stein, Vatikanstadt), war das Auslandstage- und Über-
nachtungsgeld von Luxemburg maßgebend. 

10.2.2 

Bereits vor Erlaß der ARV hatte der Bundesrech-
nungshof Bedenken gegen den Verordnungsentwurf 
geltend gemacht und insbesondere die Höhe der 
Tage- und Übernachtungsgeldsätze als zu großzügig 
bemessen angesehen. Das Bundesministerium hat 
sodann nach rd. zehnwöchiger Anwendung der ARV 
die Pauschbeträge für das Übernachtungsgeld um 
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25 bis 40 v. H. gekürzt. Übernachtungskosten zwi-
schen dem neuen und dem bisherigen Pauschbetrag 
konnten nur noch gegen Beleg, darüber hinausge-
hende Kosten mit einer zusätzlichen Begründung, 
erstattet werden. 

Da hierdurch die Bedenken des Bundesrechnungsho-
fes nicht ausgeräumt wurden, hat er das Erhebungs-
verfahren überprüft und festgestellt, daß die Hinweise 
des Bundesministeriums teilweise nicht beachtet, teil-
weise unterschiedlich ausgelegt und angewandt wur-
den. So haben die Auslandsvertretungen bei der 
Ermittlung der Übernachtungskosten z. B. neben ein-
fach ausgestatteten „2-Sterne-Häusern" auch Hotels, 
die in offiziellen Reiseführern mit „5-Sterne-Luxus" 
(z. B. London) aufgeführt sind und bei der Ermittlung 
der Kosten für das Mittagessen z. B. à la carte-Essen 
(Suppe, Hauptgericht und Nachspeise) bis zu 137 DM 
(z. B. Neapel), in die Erhebungen einbezogen. 

Die ermittelten Werte waren teilweise selbst von den 
zuständigen Auslandsvertretungen nicht mehr nach-
zuvollziehen oder beruhten lediglich auf nicht doku-
mentierten Erfahrungen der Bediensteten. 

Der Bundesrechnungshof hat die Ansicht vertreten, 
daß die festgestellten Mängel und die erforderlichen 
„Modifizierungen bei den Übernachtungsgeldern" 
hätten vermieden werden können, wenn das Bundes-
ministerium 

— das Erhebungsverfahren ausreichend vorbereitet 
und sachkundige Stellen einbezogen, 

— die Vorgaben und Hinweise (z. B. Mittelklasse

-

Hotel, gutbürgerliches 3-Gang-Menü) ausrei-
chend präzisiert sowie statistisch-methodische 
Grundsätze und den Grundsatz der Sparsamkeit 
berücksichtigt und 

— die Erhebungen unter Einbeziehung einer sach-
kundigen Stelle überprüft hätte. 

Für eine sachgerechte Überprüfung der Erhebungser-
gebnisse wäre es insbesondere erforderlich gewesen, 
daß alle den Erhebungen zugrundeliegenden Unter-
lagen übersandt worden und nicht bei den Auslands-
vertretungen verblieben wären. 

Im Hinblick auf die Festsetzung der Tage- und Über-
nachtungsgelder hat der Bundesrechnungshof insbe-
sondere bemängelt, daß der für eine Stadt festgestellte 
Betrag nicht auf der Basis aller ermittelten und 
gewichteten Beträge, sondern lediglich auf der Basis 
des jeweils höchsten und niedrigsten Betrages errech-
net und auch in den Ländern, in denen ein erhebliches 
Preisgefälle feststellbar war, nur ein für das ganze 
Land geltender Durchschnittswert gebildet wurde. 
Ein auf diese Weise gebildeter Durchschnittssatz 
spiegelt die tatsächlichen Verhältnisse nicht wider 
und reicht daher häufig in den teuren Städten nicht 
aus, die Kosten zu decken, ist aber gemessen an den 
Kosten in den preiswerten Städten zu hoch. 

Dieses Verfahren ist auch deshalb anzuzweifeln, da es 
bei den Übernachtungskosten zur Folge hat, daß dem 
Dienstreisenden bei preiswerten Unterkünften stets 
der Differenzbetrag zwischen den tatsächlich entstan-
denen Kosten und dem hohen Pauschbetrag verbleibt, 

während der Bund in teuren Unterkünften auch die 
über dem Pauschbetrag liegenden Kosten erstattet. 

Als unverständlich hat der Bundesrechnungshof auch 
die Regelung angesehen, bei Reisen in Länder, in 
denen keine Erhebungen durchgeführt worden sind, 
das Auslandstage- und Übernachtungsgeld von 
Luxemburg zugrunde zu legen. 

10.2.3 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministe-
rium empfohlen, die festgestellten Schwachstellen zu 
beheben und insbesondere 

— Übernachtungskosten grundsätzlich nur gegen 
Beleg zu erstatten, ggf. einen Pauschbetrag auf 
wesentlich niedrigerem Niveau festzusetzen, 

— beim Tagegeld die Pauschbeträge so zu bemessen, 
daß den Bediensteten bei Beachtung des Sparsam-
keitsgrundsatzes die dienstlich veranlaßten Mehr-
aufwendungen abgegolten werden, und eine 
Zuschußmöglichkeit (gegen Beleg) für die Dienst-
reisenden vorzusehen, die Kantinen, Kasinos oder 
einfache Restaurants nicht nutzen können, 

— bei erheblichen Preisabweichungen innerhalb 
eines Landes ggf . unterschiedliche Pauschsätze 
auszuweisen, 

— das Erhebungsverfahren unter Beteiligung einer 
sachkundigen Stelle neu zu gestalten und eine 
Kontrolle der Erhebungsergebnisse vorzusehen. 

10.2.4 

Die Feststellungen und Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofes sind durch die Kürzung der Über-
nachtungsgeldpauschalen sowie insbesondere durch 
die Entscheidung des Gesetzgebers, für Dienstreisen 
in Länder der EG und innerhalb dieser Länder das 
BRKG anzuwenden, und durch die daraus resultieren-
den ersten Erkenntnisse bestätigt worden. Obgleich 
die Dienstreisenden bei Reisen in die EG-Länder 
derzeit deutlich geringere Tagegelder erhalten, wer-
den selbst bei mehrtägigen Dienstreisen überwiegend 
nur geringe Zuschüsse gewährt. 

10.2.5 

Das Bundesministerium hat mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1992 die Pauschbeträge des Übernachtungsgel-
des weiter vermindert (auf rd. 50 v. H.) und Mitte 1993 
angekündigt, ähnlich wie beim Übernachtungsgeld 
auch beim Tagegeld einen reduzierten Pauschbetrag 
sowie gesonderte Beträge für Orte, in denen die 
Kosten — im Vergleich zum Landesdurchschnitt — 
besonders hoch sind, vorzusehen. Auch hat das Bun-
desministerium unter Berücksichtigung der Feststel-
lungen des Bundesrechnungshofes und unter Beteili-
gung des Statistischen Bundesamtes den Erhebungs-
bogen und die Hinweise überarbeitet und zugesagt, 
Plausibilitätsprüfungen der Erhebungsergebnisse 
durch diese Behörde vornehmen zu lassen. 
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10.3 Tagegelder bei eintägigen Dienstreisen 

10.3.1 

Das Auslandstagegeld für Auslandsdienstreisen, die 
nicht länger als einen Kalendertag dauern, beträgt 
abweichend von den Regelungen des BRKG 90 v. H. 
des Auslandstagegeldes (§ 3 Abs. 1 Satz 2 ARV). Bei 
eintägigen Dienstreisen im Inland wird demgegen-
über — gestaffelt nach Reisekostenstufen — ein zwi-
schen 25 und 33 v. H. reduziertes Tagegeld gewährt 
(§ 9 Abs. 1 BRKG). Die Kürzung beim Inlandstagegeld 
wird damit begründet, daß der Dienstreisende erfah-
rungsgemäß bei eintägigen Dienstreisen mindestens 
eine Mahlzeit zu Hause einnimmt. 

10.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Kürzung nur auf 
90 v. H. als zu gering beanstandet, da sie zu unange-
messen hohen Tagegeldern und zu einer Ungleichbe-
handlung vergleichbarer Sachverhalte geführt hat. Es 
ist unverständlich, daß ein Dienstreisender der Reise-
kostenstufe A für eine eintägige Dienstreise von mehr 
als zwölf Stunden z. B. von Bonn nach München ein 
Tagegeld von 25 DM, von Bonn nach Luxemburg 
dagegen nach der ARV von rd. 113 DM erhalten 
hat. 

10.3.3 

Die Auffassung des Bundesrechnungshofes wird auch 
hier durch die seit Anfang 1993 geltenden Regelun-
gen für Reisen in Länder der EG bestätigt. Obgleich 
bei einer eintägigen Dienstreise z. B. nach Brüssel der 
Tagegeldsatz von rd. 86 DM auf 25 DM (Reisekosten-
stufe A) bzw. 28 DM (Reisekostenstufe B) vermindert 
worden ist, werden nach Mitteilung einzelner Behör-
den nur in Ausnahmefällen Zuschüsse zum Tagegeld 
beantragt. 

Die Problematik wird an nachfolgendem Schaubild 
(Reisekostenabrechnungen eines Dienstreisenden 
— Reisekostenstufe A — über eintägige Dienstreisen 
in der Zeit zwischen 1990 und 1993 nach Brüssel) 
deutlich: 

10.3.4 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, die Rege-
lung zu überprüfen und das Tagegeld für eintägige 
Auslandsdienstreisen deutlich zu vermindern. 

10.3.5 

Das Bundesministerium hat mit Wirkung vom 1. Juli 
1993 die ARV geändert und das Auslandstagegeld bei 
eintägigen Auslandsdienstreisen auf 70 v. H. des 
Auslandstagegeldes gesenkt. 

10.4 Wegfall der Reisekostenstufen 

10.4.1 

Wie erwähnt, ist das Bundesministerium ermächtigt, 
für Auslandsdienstreisen vom BRKG abweichende 
Vorschriften zu erlassen, soweit die besonderen Ver-
hältnisse bei diesen Reisen es erfordern (§ 20 Abs. 3 
BRKG). 

Das Bundesministerium hat aufgrund dieser Bestim-
mung die bisher vorhandene und im BRKG vorgese-
hene Unterscheidung nach Reisekostenstufen mit der 
Begründung aufgegeben, daß die Delegationsunter-
bringung im Ausland zum Regelfall geworden sei und 
daher die dienstreisebedingten Verpflegungs- und 
Übernachtungskosten identisch seien (amtliche Be-
gründung zu § 3 ARV). Auf Nachfrage hat das 
Bundesministerium dem Bundesrechnungshof mitge-
teilt, daß der Begriff „Delegationsreise" im Sinne der 
Richtlinien der Bundesregierung vom 7. Juni 1971 
(GMBl. 1971 S. 279) auszulegen und demgemäß von 
einer Delegationsunterbringung dann auszugehen 
sei, „wenn die Delegation geschlossen in einem Hotel 
oder einer ähnlichen Unterkunft untergebracht 
wird". 

10.4.2 

Der Bundesrechnungshof hat bei seinen Erhebungen 
festgestellt, daß Delegationsreisen in obigem Sinne im 
Ausland lediglich einen geringen Bruchteil am 
Gesamtreisevolumen ausmachen und damit die vor-
gebrachten Gründe für den Wegfall der Reisekosten-
stufen nicht stichhaltig sind. Er hat die Ansicht vertre-
ten, daß das Bundesministerium die durch den 
Gesetzgeber vorgegebenen Schranken nicht berück-
sichtigt hat, da weder die in der amtlichen Begrün-
dung dargestellten besonderen Verhältnisse vorgele-
gen haben, noch — diese Verhältnisse unterstellt —
die vom Gesetz abweichende Regelung erforderlich 
gewesen ist, da bereits nach den vorhandenen Bestim-
mungen Mitglieder einer Delegation im Einzelfall 
einheitlich abgefunden werden konnten. 

Darüber hinaus ist nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes eine einheitliche Dienstreisevergütung 
für alle Bediensteten auch deshalb problematisch, 
weil durch die grundsätzliche Regelung im BRKG der 
Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck kommt, den 
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unterschiedlichen Lebensverhältnissen der Bedien-
steten durch die Reisekostenstufen Rechnung zu tra-
gen. 

Die Entscheidung über den Wegfall der Reisekosten-
stufen hätte daher dem Gesetzgeber vorbehalten 
bleiben müssen. 

10.4.3 

Der Bundesrechnungshof hat es für erforderlich 
gehalten, den alten Rechtszustand wiederherzustel-
len oder eine Entscheidung des Gesetzgebers über 
den Wegfall der Reisekostenstufen herbeizuführen. 

10.4.4 

Das Bundesministerium hat ausgeführt, daß die „vor-
genommene Fixierung auf Delegationsreisen nach 
den Richtlinien vom 7. Juni 1971" zu kurz greife und 
nach dem Willen des Verordnungsgebers der zu 
erfassende Personenkreis weiter zu ziehen sei. 

Darüber hinaus handele es sich bei § 20 Abs. 3 BRKG 
um eine „offene Ermächtigungsnorm", so daß die 
Beanstandung des Bundesrechnungshofes nicht zu-
treffe. 

Ungeachtet dessen beabsichtige es, im Zuge der 
Novellierung des BRKG auch die bisherige Unter-
scheidung nach Reisekostenstufen zu überprüfen. 

10.4.5 

Der Bundesrechnungshof hält die Auffassung des 
Bundesministeriums für nicht zutreffend. Da mit der 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
der Verwaltung grundsätzlich dem Gesetzgeber vor-
behaltene Rechtsetzungsbefugnisse eingeräumt wer-
den, hat der Verordnungsgeber Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der Ermächtigung sorgfältig zu beachten. 
Hierbei hat er insbesondere das Vorliegen der Vor-
aussetzungen für eine vom Gesetz abweichende 
Regelung umfassend und schlüssig darzulegen und 
entsprechend zu dokumentieren. 

Das Bundesministerium hat die Fixierung des Begrif-
fes „Delegationsunterbringung" selbst vorgenom-
men, seiner amtlichen Begründung zugrunde gelegt 
und dies in seiner ersten Stellungnahme dem Bundes-
rechnungshof gegenüber auch entsprechend darge-
legt. Die zur Begründung unterstellten „besonderen 
Verhältnisse" liegen jedoch — wie die Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes gezeigt haben — nicht 
vor. 

Vor Wegfall der Reisekostenstufen für Dienstreisen 
ins Ausland hätte daher die grundlegende Vorschrift 

im BRKG geändert werden müssen. Hierdurch wäre 
auch die jetzige, unbefriedigende Lösung vermieden 
worden. Für Dienstreisen im Inland sowie in Länder 
der EG und innerhalb dieser Länder gelten die Reise-
kostenstufen, während sie für Dienstreisen in die 
übrigen Länder abgeschafft worden sind. 

Das Bundesministerium bleibt weiterhin aufgefordert, 
die Reisekostenstufen im Ausland wieder einzufüh-
ren, da eine Entscheidung des Gesetzgebers nicht 
vorliegt. 

10.5 Abschließende Würdigung 

10.5.1 

Die jetzt getroffenen und beabsichtigten Änderungen 
des Auslandsreisekostenrechtes entsprechen weitge-
hend den Empfehlungen des Bundesrechnungshofes. 
Die Beanstandungen, daß das Bundesministerium die 
ARV vom 21. Mai 1991 nicht ausreichend vorbereitet 
hat und daß die Entscheidung über den Wegfall der 
Reisekostenstufen dem Gesetzgeber hätte vorbehal-
ten werden müssen, bleiben jedoch bestehen. 

Auch ist es dem Bundesrechnungshof unverständlich, 
daß das Bundesministerium den Empfehlungen nicht 
eher nachgekommen ist, obwohl der Bundesrech-
nungshof ihm gegenüber bereits vor Erlaß der ARV 
Bedenken geltend gemacht hatte und ihm die Ergeb-
nisse seiner Prüfung bereits im Januar 1992 mitgeteilt 
hat. 

Durch die Anfang 1992 erfolgte weitere Reduzierung 
der Übernachtungspauschbeträge ist zwar sicherge-
stellt, daß insoweit Überzahlungen weitgehend ver-
mieden werden, doch machen die bisherigen Ergeb-
nisse bei Reisen in Länder der EG deutlich, daß die 
Tagegeldpauschalen noch immer überhöht sind. 

10.5.2 

Das Bundesministerium bleibt aufgefordert, 

— die beabsichtigten Änderungen alsbald vollstän-
dig umzusetzen, 

— bei Festhalten am Wegfall der Reisekostenstufen 
eine Entscheidung des Gesetzgebers herbeizufüh-
ren oder den alten Rechtszustand wiederherzustel-
len und 

— künftig kostenwirksame Neuregelungen sorgfälti-
ger vorzubereiten. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
— auch im Hinblick auf die steuerlichen Pauschbe-
träge und deren Auswirkungen auf die Steuereinnah-
men — weiter beobachten. 
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11 Personalkostenzuschüsse des Bundes an 
Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen in den neuen Bundesländern 
(Kapitel 60 03 Titel 547 04) 

11.0 

Der Bund gewährt Personalkostenzuschüsse an 
Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Ein-
richtungen in den neuen Bundesländern. Das 
Zuschußverfahren hat sich als fehlerträchtig erwie-
sen. Es sind vermeidbare Mehrausgaben in erheb-
lichem Umfang geleistet worden. 

11.1 

Der Bund gewährt nach den vom Bundesministerium 
erlassenen „Richtlinien für die Gewährung von Perso-
nalkostenzuschüssen an Gemeinden und andere 
öffentlich-rechtliche Einrichtungen in den neuen Bun-
desländern" in der Fassung vom 12. Dezember 1991 
(Richtlinie) Personalkostenzuschüsse für Bedienstete 
in den neuen Bundesländern. Mit der Durchführung 
der Maßnahmen ist das Bundesverwaltungsamt 
beauftragt. 

Empfänger der Zuschüsse sind Gemeinden und 
Gemeindeverbände, kommunale Verwaltungsge-
meinschaften, kommunale Spitzenverbände und an-
dere öffentlich-rechtliche Einrichtungen, ferner Ge-
sellschaften des Privatrechts, deren Geschäftskapital 
mehrheitlich von Kommunen gehalten wird und die 
Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen, sowie 
Handwerkskammern. Die Zuschüsse sollen es den 
Einrichtungen in den neuen Bundesländern erleich-
tern, qualifizierte Mitarbeiter aus dem bisherigen 
Bundesgebiet zum Aufbau der öffentlichen Verwal-
tung zu beschäftigen. Die Berufung in ein kommuna-
les Wahlamt ist der Beschäftigung von Mitarbeitern 
gleichgestellt. 

Für Beschäftigte, die ihre Ausbildung oder berufliche 
Befähigung in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik erworben haben, wird der Zuschuß nicht gezahlt. 
Dies gilt auch für Beschäftigte aus den alten Bundes-
ländern, „deren Ausbildung und berufliche Erfahrung 
sich nicht grundsätzlich von der in den neuen Bundes-
ländern erworbenen unterscheidet". 

Der Personalkostenzuschuß besteht in der Regel aus 
den sogenannten Erstattungsbezügen, pauschalierten 
Aufwandsentschädigungen, Trennungsgeld ein-
schließlich Reisebeihilfen für Familienheimfahrten 
und — im Falle der Beschäftigung von Angestellten — 
aus pauschalen Beträgen zur Abgeltung von Arbeit-
geberbeiträgen zur Sozialversicherung. 

11.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Durchführung der 
Maßnahmen beim Bundesverwaltungsamt und bei 
34 Gemeinden und Landkreisen unterschiedlicher 
Größe in den Ländern Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern geprüft. Mitte 1992 gab es in den 
neuen Bundesländern insgesamt rd. 1 200 Förderfälle. 
Davon wurden 309 geprüft. Über die Hälfte dieser 
Einzelfälle war zu beanstanden. 

Im März 1993 war die Zahl der Förderfälle bereits auf 
rd. 2 500 angestiegen. 

11.2.1 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
lagen in rd. 17 v. H. der geprüften 309 Fälle die 
Voraussetzungen für die Gewährung der Personal-
kostenzuschüsse nicht vor. In die Maßnahmen wurden 
z. B. Zoodirektoren, Theaterintendanten, Pflege-
dienstleiter und Küchenmeister einbezogen, die auf-
grund ihrer Ausbildung und bisherigen Tätigkeit 
kaum einen Beitrag zum Aufbau einer öffentlichen 
Verwaltung leisten konnten. Auch die übertragene 
Funktion, z. B. Bewirtschaftung einer Stadthalle oder 
Einsatz als Musiklehrer, diente in zahlreichen Fällen 
nicht dem Förderzweck. Teilweise lagen auch die 
persönlichen Qualifikationsvoraussetzungen für die 
übertragene Aufgabe nicht vor. 

11.2.2 

Die Erstattungsbezüge errechnen sich grundsätzlich 
aus der Differenz zwischen den Bezügen in den alten 
und neuen Bundesländern, wobei Beförderungsge-
winne nicht berücksichtigt werden. 

Die Berechnung und Festsetzung der Erstattungsbe-
züge durch das Bundesverwaltungsamt wies zahlrei-
che Mängel auf. So wurde statt des für Beamte 
geltenden Besoldungsrechtes das für Angestellte 
bestehende Tarifrecht angewandt und umgekehrt. 
Vielfach wurde die Vergütung (West) zu hoch ange-
setzt. Es wurden Zahlungen aus der vorhergehenden 
Verwendung, z. B. Dienstaufwandsentschädigungen 
oder Berlin-Zulagen, unzulässigerweise in die Be-
rechnung der Erstattungsbezüge einbezogen. 

11.2.3 

Die Richtlinien sehen auch für Mitarbeiter der Kom-
munalverwaltungen eine pauschalierte Aufwands-
entschädigung nach den Regelungen für in den neuen 
Bundesländern tätige Bundesbedienstete vor. 

Das Bundesministerium hat eine niedrigere Auf-
wandsentschädigung für Mitarbeiter, die täglich in 
ihre Wohnung im bisherigen Bundesgebiet zurück-
kehren, im Jahre 1990 wegfallen lassen. Seitdem wird 
auch in diesen Fällen die volle Aufwandsentschädi-
gung gezahlt. Damit erhielt ein Personenkreis die 
volle Aufwandsentschädigung, der nur in geringerem 
Maße den Belastungen, die eine Tätigkeit und die 
Lebensumstände in den neuen Bundesländern mit 
sich bringen, ausgesetzt ist. 

Der Bundesrechnungshof hat vorgeschlagen, mit 
sofortiger Wirkung wieder einen verminderten 
Satz für tägliche Pendler einzuführen. 

11.2.4 

Sofern bei Angestellten die Vergütung (Ost) unter der 
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze der Sozialver-
sicherung bleibt, wird den Gemeinden pauschal ein 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung in Höhe von 
200 DM monatlich gezahlt. 
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Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
erhält das Bundesverwaltungsamt von Über- und 
Unterschreitungen der Beitragsbemessungsgrenzen 
meist keine Kenntnis, weil Zuschußempfänger keine 
entsprechende Mitteilung machen. 

In anderen Fällen beachtete das Bundesverwaltungs-
amt bei der Festsetzung von Personalkostenzuschüs-
sen nicht, daß die Beitragsbemessungsgrenze von 
vornherein überschritten war oder — bei Beamten — 
keine Sozialversicherungsbeiträge abzuführen waren 
und zahlte den Anteil zu Unrecht. 

In mehreren Fällen behielten Kommunen den für sie 
bestimmten pauschalierten Zuschuß zum Arbeitge-
berbeitrag zur Sozialversicherung nicht ein, sondern 
zahlten ihn den Bediensteten aus. 

Der Bundesrechnungshof hat vorgeschlagen, die Pau-
schale vollständig entfallen zu lassen. 

11.2.5 

Das Personalkostenzuschußverfahren erfordert beim 
Bundesverwaltungsamt und bei den Zuschußempfän-
gern einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungs-
aufwand. Ursächlich dafür ist, daß der Zuschuß für die 
speziellen Verhältnisse jedes Einzelfalles berechnet 
werden muß. Im übrigen ist das Verfahren in hohem 
Maße fehlerträchtig, weil z. B. die Empfänger der 
Erstattungsbezüge Bezügeänderungen aufgrund des 
Besoldungs-, Tarif- und Sozialversicherungsrechtes, 
die sich auf die Höhe der Erstattungsbezüge auswir-
ken, dem Bundesverwaltungsamt in der Regel nicht 
mitteilen. 

11.3 

Das Bundesministerium hat in seiner Stellungnahme 
den vom Bundesrechnungshof dargelegten Sachver-
halt als im allgemeinen zutreffend bezeichnet und 
darüber hinaus ausgeführt: 

11.3.1 

Angesichts der begrenzten Haushaltsmittel sei es 
erforderlich geworden, einen schärferen Maßstab bei 
der Auswahl der zu fördernden Verwaltungsfachleute 
anzulegen. In einem Rundschreiben vom 6. Oktober 
1992 an alle Landkreise und kreisfreien Städte in den 
neuen Bundesländern sei darauf aufmerksam ge-
macht worden, daß nur noch Anträge zur Verstärkung 
derjenigen kommunalen Verwaltungsbereiche mit 
Zuschüssen gefördert werden könnten, die für den 
Aufbau der Verwaltung von besonderer Bedeutung 
seien. 

11.3.2 

Die pauschalierte Aufwandsentschädigung sei nicht 
nur ein materieller Ausgleich für besondere Aufwen-
dungen, die mit dem Einsatz in den neuen Bundeslän-
dern verbunden sei. Sie solle auch der Motivation 

dienen. Deshalb sei eine Minderung für tägliche 
Pendler nicht ohne weiteres angezeigt. Eine Minde-
rung sei auch nicht für Bundesbedienstete vorgese-
hen, die als Tagespendler bei einer Dienststelle des 
Bundes oder im Wege der Abordnung bei einer 
Dienststelle eines Landes in den neuen Bundeslän-
dern tätig seien. Eine Absenkung im laufenden Haus-
haltsjahr sei zudem aus Rechtsgründen (Veranschla-
gung im Haushaltsplan, Richtlinien) nicht möglich. 
Allerdings führe die geltende Regelung aufgrund 
bestehender Zufälligkeiten des öffentlichen Ver-
kehrsnetzes in Einzelfällen zu ungerechtfertigten 
Ergebnissen. Es werde deshalb geprüft, ob durch eine 
Änderung der Richtlinie über die Gewährung einer 
pauschalierten Aufwandsentschädigung Abhilfe ge-
schaffen werden könne. 

11.3.3 

Die Pauschale zur Abgeltung von Arbeitgeberbeiträ-
gen zur Sozialversicherung will das Bundesministe-
rium zum 1. Januar 1994 wegfallen lassen. Wegen der 
zunehmenden Angleichung der Vergütungen in den 
neuen Bundesländern an die Westbezüge verliere 
diese an Bedeutung. 

11.3.4 

Die Kritik des Bundesrechnungshofes an dem hohen 
Verwaltungsaufwand zur Berechnung der individuel-
len Erstattungsbezüge hält das Bundesministerium für 
zutreffend. Es beabsichtige daher, diesen durch eine 
Pauschalierung zu senken und die Richtlinien zum 
1. Januar 1994 zu ändern. Das Bundesverwaltungsamt 
bereite ein entsprechendes Berechnungsmodell vor. 

11.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt auch nach der Stel-
lungnahme des Bundesministeriums bei seiner Kritik. 
Er berücksichtigt dabei, daß das Bundesverwaltungs-
amt bei der Durchführung der Verwaltungshilfe auf 
die gewissenhafte Mitwirkung der Kommunen in den 
neuen Bundesländern angewiesen ist, deren Mit-
arbeit aber zumindest im Anfang des Aufbaus der 
kommunalen Verwaltungen teilweise noch sehr feh-
lerträchtig war. Der Bundesrechnungshof schätzt die 
vermeidbaren Mehrausgaben des Bundes bei der 
gesamten Fördermaßnahme für den Zeitraum von rd. 
2,5 Jahren auf mindestens 20 Mio. DM. 

11.4.1 

Das Bundesverwaltungsamt hätte Personalkostenzu-
schüsse nicht gewähren dürfen, wenn sich aus den 
vorgelegten Anträgen ergab, daß die Voraussetzun-
gen nicht gegeben waren. Das Bundesministerium ist 
zwar auf die Kritik des Bundesrechnungshofes an dem 
geförderten Personenkreis nicht eingegangen, es hat 
aber durch sein Rundschreiben an die Landkreise und 
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kreisfreien Städte auf eine Beschränkung der Förde-
rung im Sinne des Förderzweckes hingewirkt. 

11.4.2 

Die Ausführungen des Bundesministeriums, weshalb 
für tägliche Pendler eine Kürzung der pauschalierten 
Aufwandsentschädigung „nicht angezeigt" sei, über-
zeugen den Bundesrechnungshof nicht. Der Hinweis 
auf andere Empfängergruppen ist schon deswegen 
nicht angebracht, weil für alle die Aufwandsentschä-
digung nach derselben Richtlinie gezahlt wird, so daß 
für alle die Frage nach der Kürzung zu stellen wäre. 
Auch die angeführten Rechtsgründe stützen nicht die 
Ansicht des Bundesministeriums. Die Bewilligung von 
Mitteln im Haushaltsplan begründet für Dritte keine 
Ansprüche; die Richtlinien können vom Bundesmini-
sterium geändert werden. Der Bundesrechnungshof 
erwartet, daß das Bundesministerium die Pauschale 
für Tagespendler unverzüglich, aber spätestens ab 
1. Januar 1994 kürzt. 

11.4.3 

Die Absicht des Bundesministeriums, die Pauschale 
zur Abgeltung des Arbeitgeberbeitrages zur Sozial

-

versicherung entfallen zu lassen, entspricht der Anre-
gung des Bundesrechnungshofes. 

11.4.4 

Der Bundesrechnungshof hält es für sachgerecht, 
daß das Bundesministerium den unverhältnismäßig 
hohen Verwaltungsaufwand des Personalkosten-
zuschufiverfahrens durch ein Pauschalierungsver-
fahren vermindern will. Er rät allerdings davon 
ab, in die Pauschalen — wie von dem Bun-
desministerium angekündigt — Dienstzeit- und Le-
bensaltersstufen einzubeziehen, weil sich dies 
von der aufwendigen individuellen Berechnung 
der Erstattungsbezüge kaum unterscheiden wür-
de. 

11.5 

Der Bundesrechnungshof wird die Durchführung der 
Fördermaßnahme weiter beobachten. 

Bundesministerium der Justiz 
(Einzelplan 07) 

12 Abwicklung des Patentamtes 
der Deutschen Demokratischen Republik 
durch das Deutsche Patentamt 

12.0 

Im Zuge der Auflösung des Patentamtes der Deut-
schen Demokratischen Republik wurde die Dienst-
stelle Berlin des Deutschen Patentamtes organisa-
torisch ausgebaut und personell auf mehr als das 
Dreifache verstärkt. Die Organisation weist erheb-
liche Mängel auf. Der Umfang des Personalzu-
wachses entspricht nicht dem tatsächlichen Be-
darf. 

12.1 

Mit Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen 
Demokratischen Republik zur Bundesrepublik 
Deutschland wurde das Deutsche Patentamt mit Sitz 
in München und einer Dienststelle in Berlin alleinige 
Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes. Durch Verfügung des Bundesmini-
steriums wurde das Patentamt der Deutschen Demo-
kratischen Republik aufgelöst und seine Abwicklung 
dem Präsidenten des Deutschen Patentamtes über

-

tragen. Die Dienststelle Berlin wurde organisa-
torisch ausgebaut. Insbesondere wurde neben dem 
Patentbereich in München ein weiterer in Berlin 
geschaffen, der auf Dauer mit dem Patentbereich 
in München zusammengelegt werden soll. Während 
die Münchener Patentprüfer alle Neuanmeldun-
gen bearbeiten, sind die Berliner Patentprüfer im we-
sentlichen zuständig für die Abwicklung der vom 
Patentamt der Deutschen Demokratischen Repu-
blik übernommenen Patentanmeldungen und Patente 
sowie für die Bearbeitung nachträglicher Anträge 
hierzu. 

Die Dienststelle Berlin wurde als Hauptabteilung 
ausgestaltet. Die Zahl ihrer Planstellen/Stellen wurde 
für die Bewältigung einigungsbedingter Aufgaben 
von 180 um 408 auf 588 erhöht. 

12.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Abwicklung 
des Patentamtes der Deutschen Demokratischen 
Republik geprüft und erhebliche organisatori-
sche und personalwirtschaftliche Mängel festge-
stellt: 
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12.2.1 

Hinsichtlich der Organisation hat er beanstandet, 
daß 

— die Frage, ob die Dienststelle Berlin fortbestehen 
muß oder die Aufgaben nicht insgesamt zentral in 
München wahrgenommen werden sollten, nicht 
untersucht wurde, 

— für die Zusammenführung der beiden Patentberei-
che kein Lösungskonzept erarbeitet wurde, 

— die Arbeitsteilung zwischen den Patentprüfern in 
München und Berlin keine Auslastung der Berliner 
Patentprüfer gewährleistet, weil die Altbestände 
aus der Zeit vor dem 3. Oktober 1990 bis Ende 1992 
im wesentlichen abgearbeitet waren und die 
Anzahl der nachträglichen Anträge zu den Altbe-
ständen bisher weit hinter den Erwartungen 
zurückgeblieben ist. 

12.2.2 

Zur Personalausstattung hat der Bundesrechnungshof 
das Bundesministerium aufgefordert, das Stellensoll 
der Dienststelle Berlin entsprechend dem tatsächli-
chen Bedarf zu verringern. Darüber hinaus hat er 
gebeten, durch Haushaltsvermerk „künftig wegfal-
lend" (sogenannter kw-Vermerk) sicherzustellen, daß 
Planstellen/Stellen, die nach Wegfall von Aufgaben 
künftig nicht mehr benötigt werden, entfallen. 

Der Bundesrechnungshof hat ferner darauf hingewie-
sen, daß der Abbau des Personalüberhanges organi-
satorische Konsequenzen für die Dienststelle Berlin 
erforderlich machen wird. Nach einer Straffung der 
Aufbauorganisation wird auch die Ausgestaltung als 
Hauptabteilung zu überprüfen sein. 

12.3 

Das Bundesministerium hat die Aufrechterhaltung der 
Dienststelle Berlin mit ihrer Bedeutung als Informa-
tionszentrum für die Region Berlin/Brandenburg, mit 
der langjährigen Tradition des Standortes Berlin und 
mit der beengten Raumsituation in München begrün-
det. Nach seiner Meinung hätte — um die mit der 
Abwicklung verbundenen Aufgaben zu überneh-
men — eine neue Hauptabteilung in Berlin gegründet 
werden müssen, wenn im Zeitpunkt der Wiederverei-
nigung keine Dienststelle Berlin vorhanden gewesen 
wäre. Nach Auffassung des Bundesministeriums steht 
einer zentralen Aufgabenwahrnehmung in München 
inzwischen auch der Beschluß der Unabhängigen 
Föderalismuskommission entgegen, demzufolge die 
Dienststelle Berlin nach Thüringen verlagert werden 
soll. 

Zur Zusammenführung der beiden Patentbereiche in 
München und Berlin hat das Bundesministerium dar-
auf hingewiesen, daß zwischenzeitlich geplant sei, 
den Prüferbereich der Dienststelle Berlin durch 
Umsetzungen nach München bis Ende 1996 schritt-
weise zu verkleinern und schließlich vollständig auf-
zulösen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt sei für eine Auslastung der 
Berliner Patentprüfer dadurch Sorge getragen, daß sie 
Recherchen nach § 7 Gebrauchsmustergesetz und 
Recherchen im russischen Prüfstoff für Neuanmeldun-
gen in ausgewählten Technikbereichen durchführten 
sowie die Patentverwaltungsabteilung in schwierigen 
Rechtsnachfolgeverfahren unterstützten. 

Das Bundesministerium hat eingeräumt, daß die Per-
sonalausstattung der Dienststelle Berlin des Deut-
schen Patentamtes übersetzt ist. Der Umfang der zu 
übernehmenden Aufgaben und die Zahl der notwen-
digen Planstellen/Stellen hätten im Zeitpunkt der 
Abwicklung nur geschätzt werden können. Dabei 
hätte von unzuverlässigen Grunddaten ausgegangen 
und insbesondere eine sehr schwierige Prognose der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Beitrittsgebiet vor-
genommen werden müssen. Der tatsächlichen Ent-
wicklung werde aber durch Stellenabbau Rechnung 
getragen. So werde sich die Anzahl der einigungsbe-
dingten Planstellen/Stellen bis Ende 1993 vorwiegend 
im Patentprüferbereich, aber auch in anderen Orga-
nisationseinheiten um insgesamt 72 (einschließlich 
Einsparung gemäß § 22 Abs. 1 Haushaltsgesetz 1993) 
vermindert haben. Darüber hinaus seien für den 
gesamten Patentprüferbereich in München und Berlin 
sowie für alle anderen Organisationseinheiten der 
Dienststelle Berlin Personalbedarfsprüfungen einge-
leitet worden. Vorbehaltlich ihrer Ergebnisse könnten 
im Zuge der Aufstellung des Haushalts 1995 folgende 
Vermerke im Patentprüferbereich ausgebracht wer-
den: 15 Prüferstellen kw 31. Dezember 1995, 25 Prü-
ferstellen kw 31. Dezember 1996, die restlichen Prü-
ferstellen kw 31. Dezember 1997 (ggf. abzüglich eines 
Mehrbedarfs einigungsbedingter Dauerauf gaben). 
Auch in der Patentverwaltung könnten in den Jahren 
1995 bis 1997 12 Planstellen/Stellen entfallen. Stellen-
kürzungen in anderen Bereichen seien noch nicht 
absehbar. Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 
1994 enthielt keine Einsparungsvorschläge. 

12.4 

Der Bundesrechnungshof hat keine Einwände gegen 
die Übertragung der Abwicklungsaufgaben auf die 
im Zeitpunkt der Wiedervereinigung vorhandene 
Dienststelle Berlin. Er beanstandet aber, daß trotz der 
veränderten politischen Verhältnisse und des Fortfalls 
der Gründe, die vor dem Beitritt der Deutschen 
Demokratischen Republik für eine „Berlinpräsenz des 
Bundes" sprachen, zu keinem Zeitpunkt geprüft 
wurde, ob eine Zweigstelle des Amtes auf Dauer 
notwendig ist. Eine solche Bedarfsprüfung hat sich 
nach Auffassung des Bundesrechnungshofes auch 
durch den Verlagerungsbeschluß der Unabhängigen 
Föderalismuskommission nicht erübrigt. 

Hinsichtlich der beiden nebeneinander existierenden 
Patentbereiche erwartet der Bundesrechnungshof, 
daß die zwischenzeitlich entwickelten Vorstellungen 
zur Umsetzung der Patentprüfer in ein Gesamtkon-
zept mit detaillierten Planungen eingegliedert wer-
den, das auch die Verlagerung des Patentverwal-
tungsbereiches und des Prüfstoffes nach München 
umfaßt. 
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Der Bundesrechnungshof erkennt die Übertragung 
von zusätzlichen Aufgaben auf die Berliner Patent-
prüfer zum Zwecke ihrer Auslastung als vorüber-
gehende Lösung zwar an. Die Tätigkeiten im Ge-
brauchsmuster- und Patentverwaltungsbereich sind 
jedoch patentprüferfremd und bestätigen, wie der 
bisherige Abbau von Prüferstellen, daß ein einigungs-
bedingter Dauerbedarf an Patentprüfern allenfalls in 
geringem Umfang besteht. Um so notwendiger ist es, 
unverzüglich und nicht erst im Haushalt 1995 kw-
Vermerke in diesem Bereich auszubringen. Die 
Gesamtzahl der vom Bundesministerium in Aussicht 
gestellten kw-Vermerke für Prüferstellen und die über 
drei Jahre verteilten Wirksamkeitszeitpunkte erschei-
nen bis zum Vorliegen weiterer Erkenntnisse aus der 
Personalbedarfsprüfung vertretbar. 

Der Bundesrechnungshof hält es für möglich und 
geboten, auch im Patentverwaltungsbereich und in 
anderen Organisationseinheiten der Dienststelle Ber-
lin bereits im Haushalt 1994 kw-Vermerke auszubrin-
gen. Das Bundesministerium der Finanzen hat sich 

dieser Auffassung angeschlossen. Es hat das Bundes-
ministerium aufgefordert, ein Konzept für den Stellen-
abbau zu erarbeiten und dabei die Planstellen/Stellen 
anzugeben, die bereits im Haushalt 1994 in Abgang 
gestellt werden oder einen präzisen kw-Vermerk 
erhalten können. In den sich anschließenden Ver-
handlungen wurde Einigung darüber erzielt, daß im 
Haushaltsjahr 1994 drei Stellen entfallen und 52 Plan-
stellen/Stellen mit dem Vermerk „kw bei Freiwerden, 
spätestens 31.12.1995" versehen werden. Diesem 
ersten Schritt soll die Ausbringung weiterer kw

-

Vermerke im Haushaltsjahr 1995 folgen. 

12.5 

Der Bundesrechnungshof wird den Stellenabbau in 
der Dienststelle Berlin weiter verfolgen. Er wird die 
Fortsetzung der eingeleiteten Personalbedarfsprüfun-
gen und die Umsetzung ihrer Ergebnisse beobach-
ten. 

Bundesministerium der Finanzen 
(Einzelplan 08) 

13 Rechts- und Fachaufsicht des 
Bundesministeriums der Finanzen 
über die Treuhandanstalt 

13.0 

Das Bundesministerium hat für die Wahrnehmung 
der Rechts- und Fachaufsicht auf wichtigen Feldern 
erforderliche eigene Erhebungen nicht durchge-
führt, notwendige Zustimmungsvorbehalte nicht 
rechtzeitig und nicht in ausreichendem Umfang 
erlassen und die Beachtung seiner Weisungen 
nicht überwacht. 

13.1 

Der Bundesrechnungshof hat die Wahrnehmung der 
Rechts- und Fachaufsicht durch das Bundesministe-
rium über die Treuhandanstalt geprüft. Dabei hat er 
vor allem untersucht, nach welchen Grundsätzen das 
Bundesministerium die Aufsicht wahrnimmt, inwie-
weit es hinreichend zuverlässig informiert ist und 
welche Maßnahmen es hierzu ergreift. 

13.1.1 

Das Bundesministerium ist seit dem Wirksamwerden 
der Vereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 für 
die Rechts- und Fachaufsicht über die Treuhandan-
stalt zuständig (vgl. Artikel 25 Abs. 1 Satz 3 des 
Einigungsvertrages), wobei es die Fachaufsicht im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und dem jeweils betroffenen Bundesministe-

rium ausübt. Die Wahrnehmung der Aufsicht wurde 
beim Bundesministerium zunächst einer Unterabtei-
lung zugewiesen. Im Januar 1991 ging diese Aufgabe 
auf die neugegründete Abteilung VIII über. Der 
Personalbestand dieser Abteilung wurde von anfäng-
lich etwas mehr als 20 Mitarbeitern auf etwa 80 Be-
dienstete Anfang 1993 erhöht, die weitaus überwie-
gend mit der Wahrnehmung der Rechts- und Fachauf-
sicht über die Treuhandanstalt und anderen damit 
zusammenhängenden Aufgaben beschäftigt sind, wie 
der Vorbereitung der Teilnahme des Vertreters des 
Bundesministeriums an Sitzungen des Verwaltungs-
rates und anderer Gremien oder der Vorbereitung von 
Entscheidungen (§ 65 Abs. 3 BHO) bei der Privatisie-
rung von Unternehmen der Treuhandanstalt und der 
Mitwirkung an Gesetzesvorhaben mit unmittelbarem 
oder mittelbarem Bezug zur Treuhandanstalt. Das 
Bundesministerium bedient sich auch externer Gut-
achter und verschiedener Gremien, die es in gewich-
tigen Einzelfällen und größeren speziellen Problem-
feldern beratend unterstützen (z. B. bei Sanierungs-
konzepten, bei der Vergabe von Krediten und Bürg-
schaften und bei Überprüfungen der Bilanzen von 
Beteiligungsunternehmen der Treuhandanstalt). 

13.1.2 

Von Beginn seiner Aufsichtstätigkeit an war das 
Bundesministerium bestrebt, der Treuhandanstalt 
möglichst viel Bewegungsspielraum zu lassen, um das 
Tempo der Privatisierung nicht zu beeinträchtigen. 
Das Bundesministerium entschied sich deshalb für 
eine „mittelbare, abgestufte Aufsichtsführung". Bei 
dieser Konzeption ging das Bundesministerium davon 
aus, daß es umfassend und rechtzeitig durch die 
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Treuhandanstalt über das operative Geschäft der 
Treuhandanstalt und die Entwicklung ihrer Ablauf-
und Aufbauorganisation informiert werde und daß es 
durch die Arbeit mittelbarer Aufsichtsinstrumente 
(z. B. verschiedene Gutachterausschüsse, Verwal-
tungsrat mit Fachausschüssen) entlastet werde. Die 
Aufsichtskonzeption des Bundesministeriums sah 
außerdem die Einflußnahme auf die Entscheidungs-
abläufe und auf grundsätzliche Entscheidungskrite-
rien vor und ging von dem Funktionieren interner 
Kontrollmechanismen der Treuhandanstalt aus. Ein-
zelmaßnahmen des Bundesministeriums sollten da-
nach auf große und grundsätzliche Fälle beschränkte 
Ausnahmen bleiben. Das Bundesministerium schal-
tete sich dementsprechend in das operative Geschäft 
der Treuhandanstalt nur in Einzelfällen ein. 

Der Informationsfluß aus der Treuhandanstalt an das 
Bundesministerium war nach den Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes bis in das Jahr 1993 unein-
heitlich; der Informationsstand des Bundesministeri-
ums wies auf verschiedenen Feldern immer wieder 
Lücken auf. So hielt der für die Abteilung VIII zustän-
dige beamtete Staatssekretär noch im Juni 1992 in 
einem Schreiben an die Treuhandanstalt die Bitte für 
erforderlich zu veranlassen, daß die Abteilung VIII 
seines Hauses über alle sich abzeichnenden wichtigen 
Entscheidungen der Treuhandanstalt rechtzeitig un-
terrichtet werde. Der Vertreter des Bundesministeri-
ums im Verwaltungsrat stimmte bei Entscheidungen 
über Privatisierungseinzelfälle nach Angaben des 
Bundesministeriums teilweise ab, ohne daß dem Bun-
desministerium vorher die notariellen Verträge (ein-
schließlich Anlagen) von der Treuhandanstalt über-
mittelt worden waren. Auch für seine Entscheidungen 
im Rahmen der Beteiligung gemäß § 65 Abs. 3 BHO 
bei der Privatisierung eines großen Unternehmens 
legte das Bundesministerium unzureichende und zu 
spät übermittelte Unterlagen zugrunde; dies wurde 
auch innerhalb des Bundesministeriums beim Geneh-
migungsverfahren beklagt. Der Bundesrechnungshof 
hat darüber in den Bemerkungen 1992 (Drucksache 
12/3250 Nr. 54) berichtet. 

Das Bundesministerium erfuhr erst nachträglich durch 
die Prüfungstätigkeit des Bundesrechnungshofes da-
von, daß Bonuszahlungen in erheblicher Höhe für das 
Jahr 1991 an Führungskräfte der Treuhandanstalt 
gezahlt wurden. Der Grundsatzbeschluß der Treu-
handanstalt vom Frühjahr 1992 über die Einführung 
des Bonussystems für die Führungskräfte der Treu-
hand-Liegenschaftsgesellschaft wurde dem Bundes-
ministerium erst im August 1992 bekannt; über Prä-
mienleistungen in Niederlassungen der Treuhandan-
stalt Ende 1992 an Mitarbeiter unterhalb der Füh-
rungsebene wurde das Bundesministerium erst durch 
die Prüfungstätigkeit des Bundesrechnungshofes un-
terrichtet. 

Auf eine Anfrage des Bundesrechnungshofes nach 
Regelungen zu Gehältern und Ruhestandsbezügen 
von Führungskräften in Beteiligungsunternehmen 
der Treuhandanstalt im August 1992 übersandte das 
Bundesministerium im Dezember 1992 kommentarlos 
einen „Leitfaden" der Treuhandanstalt, der schon 
äußerlich als bloßer Arbeitsentwurf erkennbar war, 
nach Eingang der Anfrage des Bundesrechnungsho-

fes datierte und der Treuhandanstalt als interne 
Arbeitshilfe dienen sollte. Noch Anfang 1993 stellte 
das Bundesministerium eigene Beurteilungen nicht 
an. 

Die Zahl der vielfältigen privatrechtlichen Gründun-
gen von Tochtergesellschaften der Treuhandanstalt 
und ihrer Niederlassungen sowie die Art ihrer 
Geschäftstätigkeit waren dem Bundesministerium bis 
Ende Januar 1993 nicht bekannt, obwohl es in allen 
Fällen nach der BHO seine Zustimmung hätte erteilen 
müssen; dies war offenbar teilweise nicht beachtet 
worden. 

Eigene Aufsichtsprüfungen des Bundesministeriums 
in der Treuhandanstalt und in den Unternehmen der 
Treuhandanstalt waren konzeptionell nicht vorgese-
hen und wurden nicht vorgenommen. Noch Anfang 
1993 wertete das Bundesministerium Revisionsbe-
richte nicht systematisch aus. Soweit das Bundesmini-
sterium die Berichte des Bundesrechnungshofes bear-
beitete, zog es gegenüber der Treuhandanstalt häufig 
keine fachaufsichtlichen Konsequenzen. Die Argu-
mente der Treuhandanstalt zu den Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes wurden schlicht übernom-
men, auch wenn sie erkennbar unzulänglich waren. 
Eine aufsichtsrechtliche Weiterverfolgung von Vor-
gängen unterblieb; die weitere Behandlung wurde 
der Treuhandanstalt überlassen. 

13.2 

Der Bundesrechnungshof hat den vom Bundesmini-
sterium im Januar 1992 festgelegten konzeptionellen 
Ansatz der „mittelbaren, abgestuften Aufsichtsfüh-
rung " und seine Aufsichtsziele in Anbetracht des zur 
Verfügung stehenden Personals im Grundsatz als 
vertretbar angesehen. Er beanstandet jedoch, daß sich 
das Bundesministerium nicht nachhaltig und nicht 
eigenständig um die Realisierung bemüht hat. 

Vor allem hat es dem Bundesministerium an eigenen 
Erkenntnissen gefehlt, in welchen Bereichen es unter 
dem Blickwinkel seiner politischen und finanziellen 
Verantwortung gegenüber der Treuhandanstalt nicht 
rechtzeitig und nicht zuverlässig unterrichtet wurde. 

Das Bundesministerium hat keine klaren eigenen 
Vorstellungen gehabt, für welche Tätigkeitsbereiche 
der Treuhandanstalt wegen deren politischer oder 
finanzieller Bedeutung grundsätzliche Aufsichtsvor-
behalte hätten erlassen werden müssen und was 
Gegenstand eigener Aufsichtserhebungen und syste-
matischer Vollzugsüberwachung hätte sein sollen. So 
hat es in organisatorischen und personellen Fragen 
grundsätzlicher Art (z. B. Gründungen von Tochterge-
sellschaften, Gehälter von Führungskräften) wesentli-
che Informationen zu spät erhalten und die Treuhand-
anstalt insoweit sich selbst überlassen; ferner hat es für 
politisch und finanziell wichtige Entscheidungsf elder 
nur vereinzelt Vorgaben getroffen oder Regelungen 
veranlaßt. Zum Teil hat es Weisungen erst auf Ersu-
chen des Parlamentes erlassen (z. B. zu grundsätz-
lichen Gehalts- und Versorgungsangelegenheiten), 
obwohl Weisungen aufgrund mehrmaliger parlamen- 
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tarischer Erörterungen der Probleme auch ohne Auf-
forderung angezeigt gewesen wären. 

Das Funktionieren der Kontrollsysteme sollte ein 
wesentliches Element der „mittelbaren, abgestuften 
Aufsichtsführung" des Bundesministeriums sein. 
Durch den praktisch völligen Verzicht auf eigene 
Aufsichtsprüfungen und Vollzugsüberwachung hat 
sich das Bundesministerium der Notwendigkeit ent-
zogen, eigene Erkenntnisse über die Leistungsfähig-
keit der Entscheidungs- und Kontrollverfahren in der 
Praxis der Treuhandanstalt zu gewinnen. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministe-
rium empfohlen, die Art der Informationsgewinnung 
zu überprüfen, grundsätzliche Regelungen für das 
Berichtswesen unter Beachtung der Erfordernisse 
einer angemessenen Aufsicht einzuführen und seine 
Beteiligung in für den Bund politisch oder sonst 
finanziell bedeutsamen Fragen — unbeschadet von 
Regelungen der BHO — vorzusehen; dies sollte im 
Vollzug überwacht werden. Dabei sollte das Bundes-
ministerium in angemessenem Umfang eigene Auf-
sichtserhebungen im Tätigkeitsbereich der Treu-
handanstalt durchführen. 

13.3 

Das Bundesministerium hat den Auffassungen des 
Bundesrechnungshofes widersprochen. Es verfüge für 
alle drei Aufgaben der Treuhandanstalt (Privatisie-
rung, Sanierung und Abwicklung) über ein „dichtes 
Informations- und Einflußnetz", das weit über ein 
normales monatliches Berichtswesen — wie es die 
Treuhandanstalt ohnehin vorsehe — hinausgehe. Es 
habe alle verfügbaren und allgemeinen Informatio-
nen von der Treuhandanstalt sowie in wichtigen 
Punkten ergänzend alle erforderlichen Daten und 
sonstigen Angaben erhalten. Die zur Informationsbe-
schaffung genutzten Erkenntnisquellen hätten sich 
insgesamt als Basis der Aufsichtstätigkeit bewährt; 
dies schließe einzelne Defizite und unterschiedliche 
Wertungen im Einzelfall darüber nicht aus, welche 
Informationen die Treuhandanstalt dem Bundesmini-
sterium unaufgefordert zukommen lassen müsse. 

Die vom Bundesministerium installierten Informa-
tions- und Kontrollmechanismen hätten intensiv 
gegriffen. Seine Vorgaben hätten sich vor allem auf 
Vorgänge von großer finanzieller Tragweite konzen-
triert. Dabei müsse jedoch berücksichtigt werden, daß 
die Komplexität der Aufgaben der Treuhandanstalt es 
vielfach nicht zulasse, von vornherein klare Entschei-
dungsgrundlagen vorzugeben. Das Bundesministe-
rium hätte zwar behutsam, aber in hinreichendem 
Maße Vorbehalte für Bereiche von politischer und 
finanzieller Bedeutung gegenüber der Treuhandan-
stalt erteilt und sei zu deren Überwachung im Rahmen 
der bisher genutzten Erkenntnisquellen in der Lage 
gewesen. 

Die Personalausstattung mit rd. 80 Mitarbeitern ließe 
die vom Bundesrechnungshof erwartete Prüfung 
anhand regelmäßiger und punktueller eigener Auf-
sichtserhebungen nicht zu. Dazu sei die Arbeitsbela-
stung der Abteilung zu groß. Diese müsse neben der 

Rechts- und Fachaufsicht im engeren Sinne eine 
Vielzahl anderer treuhandbezogener Aufgaben wahr-
nehmen, wie die Mitwirkung und Vorbereitung von 
die Treuhandanstalt betreffenden politischen Ent-
scheidungen in der wöchentlich tagenden „ Chef

-BK-Runde", die Mitwirkung (teilweise Federführung) 
bei der Gesetzgebung mit unmittelbarem oder mittel-
barem Bezug zur Treuhandanstalt, die Berichterstat-
tung für den Unterausschuß bzw. den Ausschuß 
„Treuhandanstalt" des Deutschen Bundestages und 
die Beantwortung einer hohen Zahl von parlamenta-
rischen Anfragen sowie Eingaben und Petitionen aus 
der Bevölkerung. 

Das Bundesministerium habe von Anfang an ein 
besonderes Augenmerk auf den Aufbau der Innenre-
vision gerichtet und deren Ausbau nachhaltig unter-
stützt. Es sei ihm jedoch nicht erforderlich und ange-
sichts seiner Personalsituation auch nicht als erfolg-
versprechender Ansatz erschienen, die Herausgabe 
aller treuhandinternen Revisionsberichte zu verlan-
gen. Entscheidend sei gewesen und bleibe, diese 
Unterlagen in begründeten Fällen einsehen zu kön-
nen. Darüber hinaus habe es sich bei einzelnen Fällen, 
in denen es die Untersuchung durch die Revision 
veranlaßt habe, laufend über die Prüfungstätigkeit 
unterrichten lassen und das weitere Vorgehen mit der 
Treuhandanstalt abgestimmt. 

Mit Schreiben vom 30. September 1991 habe das 
Bundesministerium festgelegt, daß vor der Gründung 
von unmittelbaren Beteiligungen der Treuhandan-
stalt, auf die Aufgaben der Treuhandanstalt verlagert 
werden sollen, die haushaltsrechtliche Einwilligung 
des Bundesministeriums nach § 65 BHO einzuholen 
sei. Im Mai 1993 solle ein Abgleich zwischen dem 
Bundesministerium und der Treuhandanstalt über die 
Art der Geschäftstätigkeit privatrechtlicher Gründun-
gen von Tochtergesellschaften der Treuhandanstalt 
und ihrer Niederlassungen stattfinden. 

13.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die be-
grenzte Personalausstattung des Bundesministeriums 
und die Komplexität der Aufgaben der Treuhandan-
stalt, die nur eine eingeschränkte Rechts- und Fach-
aufsicht ermöglichen. 

Dennoch hält der Bundesrechnungshof eigene Auf-
sichtserhebungen des Bundesministeriums in Form 
von stichprobenweisen Kontrollen zumindest in den 
Bereichen für notwendig, in denen die Informationen 
der Treuhandanstalt nach den Erfahrungen des Bun-
desministeriums nicht ausreichen, nicht hinreichend 
verläßlich oder bei denen eigene Interessen der Treu-
handanstalt zu vermuten sind. Dies gilt insbesondere 
für die Bereiche, in denen sich die Unterrichtung des 
Bundesministeriums z. B. in parlamentarischen Erör-
terungen als unzureichend erweist oder in denen 
Feststellungen der internen und externen Kontroll-
organe fachaufsichtliche Maßnahmen angezeigt er-
scheinen lassen. Mit Informationen aus den betroffe-
nen Bereichen der Treuhandanstalt allein und ohne 
eigene Erkenntnisse des Bundesministeriums bleiben 
die Eindrücke des Bundesministeriums unzureichend. 
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Auch die bei der Treuhandanstalt installierten Infor-
mationsmechanismen können punktuelle eigene 
fachaufsichtliche Erhebungen des Bundesministeri-
ums nicht ersetzen, wie die Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes bei seinen exemplarischen Prü-
fungen gezeigt haben. Das Bundesministerium hätte 
für eigene Erhebungen Personal einsetzen können, 
zumal es auf diese Weise anderweitigen Arbeitsanfall, 
z. B. infolge unzulänglicher Sachverhaltsaufklärung 
notwendige mehrmalige Berichterstattung über vom 
Parlament erörterte Probleme, erspart hätte. Im übri-
gen gilt es zu bedenken, daß die Führungsebene der 
Treuhandanstalt im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium bis Ende Juni 1991 von der Haftung selbst 
für grob fahrlässiges Handeln befreit war und 
anschließend bis Ende 1993 für Schäden aus einfacher 
Fahrlässigkeit befreit ist, was besondere Aufsichts-
maßnahmen des Bundesministeriums erforderlich 
macht. 

Der Bundesrechnungshof vermag auch nicht nachzu-
vollziehen, daß das Bundesministerium ausreichend 
allgemeine Zustimmungsvorbehalte in politisch oder 
finanziell wichtigen Bereichen (z. B. in grundsätzli-
chen organisatorischen und personalwirtschaftlichen 
Angelegenheiten, in gesamtwirtschaftlich bedeuten-
den Punkten des Vertragsmanagements) erteilt habe 
und die Treuhandanstalt aus eigenem Antrieb das 
Bundesministerium in derartigen Fällen grundsätzlich 
frühzeitig genug einschalte. Ein Reagieren z. B. erst 
nach mehreren parlamentarischen Erörterungen und 
entsprechenden Ersuchen aus diesem Bereich wird 
der politischen und finanziellen Verantwortung des 
Bundesministeriums nicht gerecht. 

Der Bundesrechnungshof sieht außerdem in einer 
stichprobenweisen Überwachung inhaltlicher und 
verfahrensmäßiger Vorgaben durch das Bundesmini-
sterium einen unverzichtbaren Bestandteil einer 
angemessenen Aufsicht. Dies gilt insbesondere für die 
Bereiche, in denen das Bundesministerium bei seinen 
Zustimmungsvorbehalten nur einen begrenzten Ein-
druck über die Verfahrensweise der Treuhandanstalt 
hat (z. B. bei Privatisierungsvorgängen gemäß § 65 
Abs. 3 BHO), in denen das Parlament Vorbehalte 
beschließt und Maßnahmen der Fachaufsicht für 
angezeigt hält (vgl. Nr. 13.2) oder in denen das 
Bundesministerium Hinweise von den Kontrollorga-
nen erhält, daß seine fachaufsichtlichen Weisungen 
nicht hinreichend beachtet werden. 

Die Auffassung des Bundesministeriums, es reiche 
eine Einsichtnahme in Revisionsberichte in begrün-
deten Fällen aus, vermag der Bundesrechnungshof 
vor allem wegen der fehlenden eigenen Eindrücke 
des Bundesministeriums über die Tätigkeit der Treu-
handanstalt so nicht zu teilen. Die vom Bundesmini-
sterium verfolgte „mittelbare, abgestufte Aufsichts-
führung" bedarf einer weitergehenden Auswertung 
von Erkenntnissen der internen Revision der Treu-
handanstalt, mit der sich das Bundesministerium 
einen Überblick über die Qualität und den Erfolg die-
ses Kontrollsystems verschaffen müßte. 

In Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung 
und der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der 
Tätigkeit der Treuhandanstalt empfiehlt der Bundes-
rechnungshof, daß das Bundesministerium seine Auf-

sichtsführung in den dargelegten Punkten ergänzt. 
Nur so kann das Bundesministerium seiner Verant-
wortung auch gegenüber dem Parlament gerecht 
werden. 

14 Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
(Kapitel 08 09) 

14.0 

Für die Bundesmonopolverwaltung für Brannt-
wein sind im Bundeshaushalt seit der Wiederver-
einigung mehr Stellen ausgewiesen, als sie selbst 
für erforderlich gehalten hatte. Nach Feststellun-
gen des Bundesrechnungshofes waren bis zum 
Haushaltsjahr 1993 142,5 Planstellen/Stellen in 
den Haushalt eingestellt, für die keine Dienst-
posten eingerichtet waren. 

Das Bundesministerium hat 15 Planstellen/Stellen 
mit der allgemeinen Einsparungsauflage des § 22 
Haushaltsgesetz 1993 verrechnet. Nach dem Regie-
rungsentwurf für das Jahr 1994 sollen weitere 
98 Stellen bei dem Kapitel der Bundesmonopolver-
waltung zugunsten von zusätzlichen Stellen bei 
anderen Kapiteln im Einzelplan 08 eingespart wer-
den. Der Bundesrechnungshof sieht hierin keine 
echten Einsparungen, wie sie u. a. der Haushalts-
gesetzgeber gewollt hat. 

14.1 

Der Bundesrechnungshof prüft querschnittsmäßig die 
organisatorischen Auswirkungen der Deutschen Ein-
heit bei Bundesoberbehörden. Hierbei hat er auch die 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Bundes-
monopolverwaltung) untersucht. 

Der Bundeshaushalt wies für die Bundesmonopolver-
waltung (Kapitel 08 09) nach der Wiedervereinigung 
insgesamt 721 Planstellen und Stellen (Stellen) aus. 
Die Stellen werden im Bundesministerium der Finan-
zen bewirtschaftet. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Bundesmonopolverwaltung bis zum Zeitpunkt der 
Prüfung im August 1992 keinen genauen Überblick 
über die ihr zur Verfügung stehenden Stellen hatte. 
Sie ging selbst bis dahin nur von einem Stellenbestand 
von 578,5 Stellen aus, 142,5 weniger als im Haushalts-
plan veranschlagt waren, und hatte auch nur für 578,5 
Stellen Dienstposten eingerichtet. 

14.2 

Das Bundesministerium bestreitet nicht die Feststel-
lungen zum damaligen Zeitpunkt. Es hält nunmehr 
insgesamt 608 Stellen für erforderlich. Die Zahl 
ergebe sich nach Angaben der Bundesmonopolver-
waltung aus einem inzwischen gestiegenen Personal-
bedarf. Dieses Stellensoll hat sie auch dem Entwurf 
eines Geschäftsverteilungsplanes zugrunde gelegt. 
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Von den im Haushaltsplan ausgewiesenen 721 Stellen 
hat das Bundesministerium 15 Stellen aus dem Kapitel 
der Bundesmonopolverwaltung im Rahmen der Erfül-
lung der Einsparungsauflagen gemäß § 22 Haushalts-
gesetz 1993 in diesem und anderen Kapiteln seines 
Einzelplanes abgebaut. 

Weitere 98 Stellen werden im Regierungsentwurf für 
1994 im Kapitel 08 09 nicht mehr veranschlagt. Die 
Kabinettsvorlage zum Haushalt 1994 (Personalliste B) 
weist allerdings aus, daß diese Stellen zum Ausgleich 
für neue Stellen im Einzelplan 08 verwendet werden 
sollen. 

14.3 

Der Bundesrechnungshof nimmt zur Kenntnis, daß 
das Bundesministerium die Anzahl der Stellen im 
Kapitel 08 09 deutlich reduziert. 

In seinem Erlaß zur Aufstellung der Haushaltsvoran-
schläge für das Haushaltsjahr 1994 hatte es festgelegt, 
daß ein Stellenmehrbedarf durch Umsetzungen im 
Einzelplan auszugleichen ist. Dementsprechend wird 
in der Kabinettsvorlage des Bundesministeriums zum 
Haushalt 1994 die Zahl der zusätzlichen Stellen für 
den gesamten Bundeshaushalt mit den eingesparten 

Stellen verglichen. Sinn dieser Maßnahme ist es, 
zusätzlichen Stellenbedarf durch Umsetzungen aus-
zugleichen. 

Eine stellen- und belastungsneutrale Lösung ist aber 
nicht mehr gegeben, wenn Stellen umgesetzt werden, 
für die bisher keine Ausgaben anfielen, aber in 
Zukunft anfallen werden. Zudem hätte das Bundes-
ministerium nicht benötigte Stellen zurückgeben 
müssen (§ 6 BHO). 

Der Bundesrechnungshof geht weiterhin davon aus, 
daß es nicht Wille des Gesetzgebers ist, allgemeine 
Einsparungsauflagen bei Stellen zu erbringen, die 
schon früher nicht besetzt und für die noch nicht 
einmal Dienstposten eingerichtet waren. 

Diesem Grundgedanken entspricht es auch, wenn das 
Bundesministerium in seinem Erlaß zur Haushaltsfüh-
rung 1993 u. a. ausgeführt hat, daß mit kw-Vermerken 
versehene Stellen, die im Jahre 1993 wegfallen, nicht 
auf die Einsparungsauflage angerechnet werden dür-
fen, es sich also um echte Einsparungen handeln 
muß. 

Das Bundesministerium sollte sicherstellen, daß künf-
tig Einsparungen aus tatsächlich in Anspruch genom-
menen Stellen erbracht werden. 

Bundesministerium für Wirtschaft 
(Einzelplan 09) 

15 Überwachung von bedingt rückzahlbaren 
Zuschüssen 
(Kapitel 09 02) 

15.0 

Die Überwachung von bedingt rückzahlbaren 
Zuschüssen durch das Bundesministerium ist unzu-
reichend. Nach einer durch den Bundesrechnungs-
hof ausgelösten Überprüfung eines Förderpro

-
grammes stellte das Bundesministerium bei einem 
Zuwendungsempfänger in 13 Fällen fest, daß die 
Bedingungen für eine Rückzahlung eingetreten 
waren. Der Zuwendungsempfänger zahlte inzwi-
schen über 10 Mio. DM an den Bund zurück. 

15.1 

Das Bundesministerium gewährte aufgrund seiner 
„Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
des Bundes zur Förderung von Erstinnovationen und 
der hierzu erforderlichen Entwicklung im Steinkoh-
lenbergbau der Bundesrepublik Deutschland" vom 
6. Juli 1973, neugefaßt am 1. Dezember 1977, bedingt 
rückzahlbare Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Im 
Zeitraum von 1974 bis 1986 wurden über 400 förde-
rungswürdige Vorhaben mit rd. 600 Mio. DM anteilig 
finanziert. Die Richtlinien sahen die Rückzahlung der 

Zuwendung vor, wenn der Zuwendungsempfänger 
Ergebnisse des geförderten Vorhabens verwertete 
oder verwerten ließ. Die Rückzahlungsverpflichtung 
umfaßte einen Zeitraum von zehn Jahren. Das Pro-
gramm lief am Ende des Jahres 1986 aus. 

Mit der Durchführung des Programmes und der Über-
prüfung einer eventuellen Rückzahlung der Mittel 
hatte das Bundesministerium einen Projektträger 
beauftragt. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hatten 
die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu prü-
fen und waren verpflichtet, zur Verwertung der 
Ergebnisse des Vorhabens Stellung zu nehmen. Die 
Berichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ent-
hielten durchweg das Testat, eine wirtschaftliche 
Verwertung der Ergebnisse des Vorhabens im Sinne 
der Richtlinien sei nicht erfolgt. Bis zum Jahre 1992 
war es lediglich in zwei Fällen zu einer Rückzahlung 
gekommen. 

15.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Überwachung der 
bedingt rückzahlbaren Zuschüsse geprüft und be-
zweifelt, daß es nur in zwei Fällen zu einer Verwer-
tung von Ergebnissen gekommen sein soll, obwohl 
Unternehmen in weiteren Fällen ausweislich der 
Aktenunterlagen Patente angemeldet und Lizenzein-
nahmen erzielt hatten. Er hat darüber hinaus bean- 
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standet, daß weitere Maßnahmen und Vorkehrungen 
für eine Überwachung der wirtschaftlichen Verwer-
tung nach Abschluß der Prüfungen durch die Wirt-
schaftsprüfer nicht vorgesehen waren. Noch im Ver-
lauf der Prüfung des Bundesrechnungshofes veran-
laßte das Bundesministerium daraufhin den Projekt-
träger, eine abschließende Erklärung abzugeben, daß 
in keinen weiteren Fällen eine Verwertung der Ergeb-
nisse erzielt worden sei. 

15.3 

Das Bundesministerium hat dem Bundesrechnungs-
hof mitgeteilt, daß der Projektträger die Vorhaben 
nochmals überprüft und festgestellt habe, daß ein 
Zuwendungsempfänger in 13 Fällen Ergebnisse ver-
wertet hatte. Aufgrund der vom Zuwendungsempfän-
ger vorgelegten Unterlagen habe das Bundesministe-
rium Rückzahlungsansprüche in Höhe von insgesamt 
10,3 Mio. DM einschließlich Zinsen geltend gemacht. 
Der Betrag sei inzwischen an den Bund erstattet 
worden. 

15.4 

Der Bundesrechnungshof hält die Überwachung von 
bedingt rückzahlbaren Zuschüssen durch das Bun-
desministerium grundsätzlich für unzureichend. Es 
sind keine Vorkehrungen getroffen, die eine Über-
prüfung innerhalb des Rückzahlungszeitraumes ge-
währleisten. Das Bundesministerium wird aufgefor-
dert, bei allen Förderprogrammen, die eine Rück-
zahlung der Zuwendungen vorsehen, sicherzustel-
len, daß Rückzahlungsansprüche geltend gemacht 
werden. 

16 Eigenkapitalhilfe und ERP-Förderung 
in den neuen Bundesländern 
(Kapitel 09 02 Titel 662 61 
Kapitel 6 Titel 868 01 ERP-Wirtschaftsplan 1991 
Kapitel 1 Titel 862 01 ERP-Wirtschaftsplan 1992) 

16.0 

Das Verhalten einzelner Kreditinstitute bei der 
Vergabe von Krediten im Rahmen der Eigenkapi-
talhilfe- und ERP-Förderung durch das Bundesmi-
nisterium in den neuen Bundesländern führte dazu, 
daß Existenzgründer finanziell benachteiligt wur-
den. Die Begleitung von Existenzgründungen mit 
angespannter Ertragslage durch die Kreditinstitute 
war häufig unzureichend. Die ordnungsgemäße 
Durchführung der Programme durch die Kredit-
institute war nicht immer gewährleistet. 

16.1 

Das Eigenkapitalhilfe-Programm hat zum Ziel, in den 
neuen Bundesländern Vorhaben zur Schaffung einer 

nachhaltig tragfähigen Vollexistenz mit Darlehen zu 
fördern und die Eigenkapitalbasis von Existenzgrün

-

dern durch zusätzliches Risikokapital zu verbreitern. 
Die Deutsche Ausgleichsbank (Ausgleichsbank) ge-
währt dazu unter Einschaltung von Kreditinstituten 
(Hausbanken) antragstellenden Existenzgründern 
Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren, darunter 
10 Jahre tilgungsfrei und 3 Jahre zinslos. Die Eigen-
kapitalhilfe-Darlehen sind durch eine Ausfallgarantie 
des Bundes in voller Höhe abgesichert. Vom Beginn 
des Jahres 1990 bis zum 30. Juni 1992 hat die 
Ausgleichsbank 76 935 Antragstellern in den neuen 
Bundesländern Eigenkapitalhilfe-Darlehen in einem 
Gesamtumfang von 5,5 Mrd. DM zugesagt. Im Bun-
deshaushalt waren zur Zinsverbilligung und Absiche-
rung von Darlehensausfällen im Jahre 1992 insgesamt 
700 Mio. DM und sind im Jahre 1993 insgesamt 
900 Mio. DM veranschlagt. 

Mit der Förderung aus dem ERP-Sondervermögen 
sollen Investitionen zur Existenzgründung über zins-
verbilligte Darlehen mit tilgungsfreien Zeiträumen 
finanziert werden. Diese ERP-Existenzgründungsdar-
lehen werden grundsätzlich von der Ausgleichsbank 
über Kreditinstitute (Hausbanken) vergeben. Die 
Hausbanken übernehmen die volle Haftung für die 
ERP-Kredite. Auf Antrag können sie in den neuen 
Bundesländern eine Haftungsfreistellung in Höhe von 
40 v. H. erhalten. Vom Beginn des Jahres 1990 bis zum 
30. Juni 1992 sagten die Hausbanken ERP-Kredite in 
einer Gesamthöhe von 10 Mrd. DM für 95 651 Exi-
stenzgründungen in den neuen Bundesländern und 
im Ostteil von Berlin zu. 

16.2 

Die Ausgleichsbank hatte im Jahre 1991 bei 30 Haus-
banken die ordnungsgemäße Verwendung von aus-
gezahlten ERP-Krediten untersucht und dabei zahl-
reiche Mängel festgestellt. Die Ausgleichsbank erör-
terte die Beanstandungen mit den Hausbanken. In der 
überwiegenden Zahl der Fälle erfolgte eine Bereini-
gung. Die Ausgleichsbank verstärkte darüber hinaus 
ihre Schulungsaktivitäten, in die mehr als 300 Haus-
banken einbezogen waren. Das Bundesministerium 
teilte dem Bundesrechnungshof mit, daß nach den 
umfangreichen Schulungsprogrammen der Aus-
gleichsbank „derartige Pannen" seit Ende des Jahres 
1991 bei zahlreichen Bankenprüfungen nicht mehr 
festgestellt worden seien. 

16.3 

Der Bundesrechnungshof hat in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1992 die Förderung mit Eigenkapitalhilfe-
und ERP-Darlehen in den neuen Bundesländern bei 
insgesamt 28 Existenzgründern und deren Hausban-
ken geprüft. Dabei zeigte sich, daß weiterhin wesent-
liche Mängel bestanden: 
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— Aufgrund langer Bearbeitungszeiten bei den 
Hausbanken dienten die Förder-Darlehen häufig 
dazu, Zwischenfinanzierungen der Hausbanken 
abzulösen. In einem Fall leitete die Hausbank den 
im Oktober 1990 gestellten Kreditantrag erst im 
Mai 1991 an die Ausgleichsbank weiter. Diese 
konnte die beantragten Darlehen erst im Juni 1991 
bewilligen. Der Existenzgründer mußte daher das 
Investitionsvorhaben in der Zeit vom Oktober 1990 
bis März 1991 mit teureren Dispositions- und 
Zwischenkrediten zu Zinssätzen zwischen 11 und 
12 v. H. finanzieren. Die zögerliche Bearbeitung 
wurde insbesondere bei Anträgen mit hohen Dar-
lehensbeträgen festgestellt. 

— Die Begleitung der Existenzgründungen durch die 
Hausbanken war häufig unzureichend. Die den 
Hausbanken übermittelten „Betriebswirtschaftli-
chen Auswertungen" waren oft nicht aussagefähig 
oder unvollständig. Dennoch beschränkten sich 
die Hausbanken häufig darauf, diese für die Beur-
teilung der Entwicklung der Existenzgründung 
wesentlichen Informationen entgegenzunehmen 
und abzuwarten. In keinem der vom Bundesrech-
nungshof überprüften Fälle setzten sie sich bei 
Unternehmen mit angespannter Ertragslage mit 
dem Existenzgründer in Verbindung, um die Ursa-
chen zu erörtern und eventuell erforderliche Maß-
nahmen einzuleiten. In mehreren Fällen gaben die 
Hausbanken an, daß ihr Engagement „Prioritäten" 
unterliege, und daß dabei die ERP- oder Eigenka-
pitalhilfe-Fälle im Hinblick auf ihr Volumen nicht 
an erster Stelle stünden. 

— In mehreren Fällen waren die Hausbanken ihren in 
den „Einschaltbedingungen für Kreditinstitute" 
festgelegten Informationspflichten gegenüber der 
Ausgleichsbank nicht nachgekommen. Zum Teil 
war schon ein Konkursverfahren über das Vermö-
gen des Darlehensnehmers eingeleitet oder die 
Gesamtvollstreckung beantragt, ohne daß die Aus-
gleichsbank hierüber informiert war. In einem Fall 
erfuhr die Ausgleichsbank erst durch den Bundes-
rechnungshof, daß der Existenzgründer den 
Betrieb aufgegeben hatte. 

— Die ordnungsgemäße Abwicklung der Programme 
durch die Hausbanken war nicht immer gewähr-
leistet. Die bestimmungsgemäße Verwendung der 
Kredite konnte bei den Hausbanken wegen feh-
lender oder nur unvollständig vorliegender Nach-
weise gar nicht oder nur zum Teil nachvollzogen 
werden. 

Bei einer Hausbank entsprachen die Darlehens-
verträge nicht den „Allgemeinen Bedingungen" 
für ERP-Darlehen. 

Verträge enthielten Zinsänderungsklauseln, ob-
wohl der Zinssatz für die volle Kreditlaufzeit fest 
vorgegeben ist. 

16.4 

Die Ausführung des Bundesministeriums, die von der 
Ausgleichsbank festgestellten Mängel seien bei zahl-
reichen Prüfungen von Hausbanken seit Ende des 
Jahres 1991 nicht mehr festgestellt worden, vermag 
der Bundesrechnungshof somit nicht zu bestätigen. 

Für Existenzgründungen in den neuen Bundeslän-
dern spielen die Hausbanken eine entscheidende 
Rolle, da nur sie den direkten Kontakt zu den Existenz-
gründern haben. Die Hausbanken sollten bemüht 
sein, die Darlehensanträge zügig zu bearbeiten, um 
auf diese Weise die Existenzgründer finanziell zu 
entlasten und den Aufbauprozeß in den neuen Bun-
desländern in stärkerem Maße zu unterstützen. 

Die Begleitung der Existenzgründungen durch die 
Hausbanken ist bei Unternehmen mit angespannter 
Ertragslage verbesserungsbedürftig. Es ist nicht hin-
nehmbar, wenn Hausbanken nur abwarten, ob sich 
ein Fall wieder zum Besseren wendet. Insbesondere 
ist die Ausgleichsbank in kritischen Fällen zu infor-
mieren, da der Bund bei Eigenkapitalhilfe-Darlehens-
ausfällen in voller Höhe haftet und die Hausbanken 
bei ERP-Darlehen eine Haftungsfreistellung von 
40 v. H. beantragen können. Schließlich muß die 
ordnungsgemäße Abwicklung der Förderprogramme 
entsprechend den Richtlinien sichergestellt sein. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
aufgefordert, darauf hinzuwirken, daß die festgestell-
ten Mängel künftig vermieden werden. Hierzu sollten 
Schulungen und Bankenprüfungen fortgesetzt, die 
Informationspflicht der Hausbanken konkretisiert und 
die Hausbanken zu einer ordnungsgemäßen Durch-
führung der Programme angehalten werden. Schließ-
lich könnten begleitende Schulungs- und Beratungs-
programme, die aus dem Einzelplan des Bundesmini-
steriums bezuschußt werden, mit der ERP- und Eigen-
kapitalhilfe-Förderung stärker verbunden werden. 
Der Bundesrechnungshof hat darüber hinaus empfoh-
len, daß die Ausgleichsbank den Hausbanken eine 
Liste mit wiederkehrenden Mängeln zur Verfügung 
stellt. 

16.5 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, es unterstütze 
das Anliegen des Bundesrechnungshofes, die Förde-
rung des Existenzgründungsgeschehens durch geeig-
nete Maßnahmen zu verbessern. 

16.6 

Das Bundesministerium bleibt aufgefordert, die vom 
Bundesrechnungshof vorgeschlagenen Maßnahmen 
in die Förderpraxis umzusetzen und sich dafür einzu-
setzen, daß die Hausbanken ihr Engagement bei 
Existenzgründungen in den neuen Bundesländern 
verstärken. Der Bundesrechnungshof wird die weitere 
Entwicklung beobachten. 
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17 Gemeindekreditprogramm der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau 
(Kapitel 60 04 Titel 661 02) 

17.0 

Das Gemeindekreditprogramm der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, mit dem in den Jahren 1988 bis 
1990 kommunale Investitionen durch zinsverbil-
ligte Kredite in Höhe von insgesamt 15 Mrd. DM 
verstärkt werden sollten, war mit zahlreichen Män-
geln behaftet. Die Vergabebestimmungen und die 
Abwicklung waren unzureichend. Mitnahme-
effekte entstanden, da Kommunen ihre Vorhaben 
in vielen Fällen auch ohne den Kredit durchgeführt 
hätten. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau zahlte 
den Kreditnehmern in erheblichem Umfang zins-
verbilligte Darlehen zu einem Zeitpunkt aus, zu 
dem sie für die geförderten Vorhaben noch nicht 
benötigt wurden. Sie veranlaßte die Kreditnehmer, 
höhere Kredite als beantragt aufzunehmen, mit der 
Folge, daß kommunale Eigenmittel und Anteile 
aus Landesfördermitteln verringert oder ge-
schont wurden. Bei der Förderung von Vorha-
ben zur vorläufigen Unterbringung von Aus-
und Übersiedlern war es in das Ermessen der 
Kreditnehmer gestellt, wann und wie die Kre-
dite verwendet wurden. Die ordnungsgemäße 
Durchführung des Programmes  war nicht sicherge-
stellt. 

17.1 Vorbemerkung 

Auf Beschluß der Bundesregierung vom 2. Dezember 
1987 beauftragte das Bundesministerium die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW), zur Verstärkung und 
Verstetigung der Investitionen, verteilt über die Jahre 
1988 bis 1990, insgesamt 15 Mrd. DM an zinsverbil-
ligten Darlehen für kommunale Sachinvestitionen 
bereitzustellen. Die im Sommer 1990 abgeschlossene 
Förderung sollte sich vorrangig auf die Erschließung 
von Gewerbeflächen, die Stadt- und Dorferneuerung 
und Maßnahmen für den Umweltschutz erstrecken. 
Das Bundesministerium und die KfW schlossen am 
22. Dezember 1987 einen Vertrag zur Abwicklung des 
Programmes, dem als Anlage die Vergabebestim-
mungen beigefügt waren. Der Bund erstattet der KfW 
aus dem Bundeshaushalt die zur Zinsverbilligung 
erforderlichen Mittel von insgesamt 2,65 Mrd. DM. Sie 
werden seit dem Jahre 1991 jährlich im Bundeshaus-
halt veranschlagt; die Zahlungen werden noch bis 
zum Jahre 2000 andauern. 

Mit dem KfW-Gemeindekreditprogramm verfolgte 
die Bundesregierung das Ziel, im Rahmen ihrer mit-
telfristig angelegten Wirtschafts- und Finanzpolitik 
zur Überwindung einer national und international 
unbefriedigenden Konjunkturlage ein dauerhaftes, 
inflationsfreies Wachstum zu erzeugen. Das Gemein-
dekreditprogramm war ein Bestandteil von Maßnah-
men, die die Bundesregierung seinerzeit zur Konjunk-
turbelebung einsetzte. Nachdem sich die Kreditnach-
frage im Verlauf des ersten Programmjahres vermin-
dert hatte, wurden die Konditionen verändert und der 

Verwendungszweck erweitert; insbesondere wurden 
auch Investitionen zur vorläufigen Unterbringung von 
Aus- und Übersiedlern einbezogen, um die Gemein-
den bei der Bewältigung der damit verbundenen 
Probleme zu unterstützen. 

17.2 Zusätzlichkeit der Maßnahmen 

17.2.1 

In den Vergabebestimmungen für das erste Pro-
grammjahr war festgelegt, daß nur zusätzliche Maß-
nahmen, die sonst nicht durchgeführt würden, geför-
dert werden sollten. Nachdem zu Programmbeginn 
häufig geäußert worden war, das Programm werde 
erhebliche Mitnahmeeffekte auslösen, wies das Bun-
desministerium mehrfach auf die Zusätzlichkeit als 
Fördervoraussetzung hin. So betonte es u. a. in einer 
Antwort auf die Frage eines Abgeordneten des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages vom 
14. Januar 1988, die KfW habe in den Vergabebestim-
mungen festgelegt, daß nur zusätzliche Investitionen 
gefördert würden. Sie werde darauf achten, daß diese 
Voraussetzung erfüllt werde. In zwei weiteren Schrei-
ben an ein Landesministerium und einen Landkreis 
wiederholte das Bundesministerium im August und 
Dezember 1988, daß die Zusätzlichkeit wesentliche 
Bewilligungsvoraussetzung sei, da mit dem Gemein-
dekreditprogramm Investitionen initiiert werden soll-
ten. Ansonsten käme es zu Mitnahmeeffekten, die 
förder- und haushaltspolitisch nicht vertretbar seien. 
Nach dem Grundsatz der Subsidiarität dürften aus 
öffentlichen Mitteln keine Vorhaben finanziert wer-
den, die auch ohne Förderung durchgeführt würden. 
In einem Gespräch zwischen der KfW und dem 
Bundesministerium war dementgegen am 10. Dezem-
ber 1987 schon festgelegt worden, daß die KfW die 
Voraussetzung der Zusätzlichkeit von Investitionen 
flexibel handhaben werde, „um dem tatsächlichen 
Planungs- und Entscheidungsverhalten der Kommu-
nen Rechnung zu tragen" 

17.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß eine 
Reihe von Kommunen in ihren Kreditanträgen im 
ersten Jahr der Förderung die Frage nach der Zusätz-
lichkeit der Maßnahme verneinten und angaben, daß 
sie die Investition auch ohne den zinsverbilligten 
Kredit der KfW durchführen würden. Nach Rückspra-
che mit den Antragstellern veränderte die KfW die 
Angaben in den Förderanträgen, damit die Vorausset-
zungen für die Förderung erfüllt erschienen; auf den 
Anträgen wurde vermerkt, daß die Beantwortung der 
Frage nach der Zusätzlichkeit von „Nein" in „Ja" 
abgeändert wurde. Die Prüfung des Bundesrech-
nungshofes ergab jedoch, daß die ursprünglichen 
Angaben der Kommunen zutrafen; vielfach lagen 
Beschlüsse der entsprechenden kommunalen Gre-
mien vor, nach denen die Verwaltung beauftragt 
wurde, Kredite aus Landesfördermitteln oder auf 
dem Kapitalmarkt zu beschaffen und in diesem 
Zusammenhang auch bei der KfW anzufragen. We-
gen der günstigeren Konditionen entschieden sich 
die Kommunen dann in der Regel für den KfW

-

Kredit. 
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17.2.3 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß auf-
grund der Verfahrensweise der KfW die ordnungsge-
mäße Durchführung des Programmes nicht gewähr-
leistet war. Das Kriterium der Zusätzlichkeit von 
Maßnahmen war nach den Vergabebestimmungen 
unabdingbar für die Förderung und Voraussetzung 
dafür, unerwünschte Mitnahmeeffekte zu vermeiden. 
Die Beschlüsse der Kommunen belegen, daß die 
Maßnahmen auch ohne den KfW-Kredit durchgeführt 
worden wären. 

Der Bundesrechnungshof hat daher auch bezweifelt, 
daß das Programm eine nachhaltige Verstärkung der 
kommunalen Investitionen bewirkte. 

17.2.4 

Das Bundesministerium hat entgegnet, angesichts der 
üblichen mehrperiodischen Planungs- und Entschei-
dungsfristen der Kommunen sei die Zusätzlichkeit der 
mitfinanzierten Investitionen „modifiziert" gesehen 
und behandelt worden. Beabsichtigt gewesen sei die 
Steigerung der gesamten Investitionstätigkeit der 
Gemeinden, die auch als gegeben angesehen werden 
sollte, wenn das Streichen oder Verschieben bereits 
geplanter Vorhaben verhindert oder Maßnahmen 
vorgezogen wurden. Positive Wirkungen seien vom 
Gemeindekreditprogramm auch deshalb ausgegan-
gen, weil Investitionen durchgeführt wurden, die 
zwischenzeitlich mit geringerer Priorität versehen 
worden waren. Mit der KfW sei „diese sachgerechte 
Interpretation so besprochen worden. " Die auf dem 
Antragsformular gestellte Frage nach der Zusätzlich-
keit sei von den Gemeinden in Unkenntnis dieser 
Tatsache häufig „unrichtig" beantwortet worden. 
Soweit die KfW die Kommunen bei der Auslegung des 
Grundsatzes der Zusätzlichkeit beraten habe, sei dies 
aus Sicht des Bundesministeriums nicht zu beanstan-
den. Dies habe mit dazu beigetragen, daß das bei 
Eröffnung des Programmes befürchtete weitere Weg-
brechen der kommunalen Investitionstätigkeit unter-
blieb. 

17.2.5 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß die dargestellte Auslegung des Grundsatzes 
der Zusätzlichkeit nicht dem Programmziel entsprach 
und unerwünschte Mitnahmeeffekte auslöste, weil 
damit fast jede Maßnahme der Kommunen förderwür-
dig wurde. Keinesfalls lag das Kriterium der Zusätz-
lichkeit dann vor, wenn eine Kommune aufgrund von 
Beschlüssen der entsprechenden Gremien ihre Ver-
waltung aufgefordert hatte, die Kredite aus Landes-
fördermitteln zu beantragen oder auf dem Kapital-
markt aufzunehmen. In diesen Fällen bewirkte der 
aus dem Bundeshaushalt zinsverbilligte KfW-Kredit 
keine Verstärkung der kommunalen Investitionen, 
sondern erleichterte lediglich deren Finanzierung und 
schonte den Einsatz eigener oder anderer öffentlicher 
Fördermittel, z. B. aus den Landeshaushalten. 

Das Bundesministerium bleibt aufgefordert, bei künf-
tigen Programmen die Förderkriterien so zu bestim-
men, daß Mitnahmeeffekte vermieden werden und 
die KfW anzuhalten, seine Vorgaben einzuhalten. 

17.3 Höhe des Kreditbetrages und 
Auszahlungsverfahren 

17.3.1 

Nach den Vergabebestimmungen konnte der KfW

-

Kredit für ein Vorhaben in der Regel bis zu zwei 
Dritteln des Investitionsbetrages ausmachen. Ferner 
war festgelegt, daß die Kreditnehmer das Darlehen 
nach Beginn der Maßnahme in einer Summe abrufen 
konnten. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die KfW 
die 2/3-Förderung nicht auf das einzelne Investitions-
vorhaben, sondern auf die Summe aller von einem 
Antragsteller angegebenen Vorhaben bezog, obwohl 
dies in den Vergabebestimmungen nicht vorgesehen 
war. Antragsteller, die Kredite für mehrere Vorhaben 
einzeln beantragt hatten, forderte die KfW auf, ihre 
Vorhaben in einem Antrag zusammenzufassen. In 
vielen Fällen änderte sie den Kreditantrag oder faßte 
ihn neu auf einer Kopie des Antrages, auf dem sie 
zuvor die ursprünglichen Angaben zur Finanzierung 
entfernt hatte, und veranlaßte Antragsteller, die einen 
KfW-Kredit unter zwei Drittel ihrer Gesamtinvestition 
beantragt hatten, die Zwei-Drittel-Grenze auszu-
schöpfen oder für ein einzelnes Vorhaben zu über-
schreiten und entsprechend den vorgesehenen Ein-
satz von eigenen und anderen Mitteln abzusenken. So 
wurde z. B. ein Antragsteller, der für seine Gesamtin-
vestition von 44 Mio. DM einen KfW-Kredit von 
26 Mio. DM beantragt hatte, von der KfW veranlaßt, 
den Kredit auf 30 Mio. DM zu erhöhen. 

Der Bundesrechnungshof hat ferner festgestellt, daß 
die KfW nach der Zusammenfassung mehrerer Vorha-
ben die Summe der Kredite schon dann auszahlte, 
wenn nur eines dieser Vorhaben begonnen war, in 
einem Fall z. B. für 20 Vorhaben. 

Die Prüfung des Bundesrechnungshofes hat außer-
dem ergeben, daß in den Kreditanträgen ausgewie-
sene Maßnahmen sich häufig erheblich verzögerten 
oder aufgegeben wurden. Die schon vereinnahmten 
Kreditmittel wurden dann zunächst für andere als die 
angegebenen Zwecke eingesetzt. In einem Fall hatte 
die KfW selbst dem Kreditnehmer vorgeschlagen, den 
Kredit für andere Vorhaben zu verwenden, nachdem 
er mitgeteilt hatte, daß er ein Fördervorhaben aufge-
geben hatte. 

Schließlich wurden bei Rückforderungen nicht ver-
wendeter Kredite die Zinsvergünstigungen nicht 
zurückgefordert. Zusätzliche Zinsen für die Zeit von 
der Auszahlung der Kredite bis zur zweckgerechten 
Verwendung wurden nicht verlangt. 
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17.3.2 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wider-
sprach es dem Programmziel, wenn die KfW durch die 
Zusammenfassung mehrerer Anträge und entspre-
chende Beratung die Zwei-Drittel-Grenze für ein-
zelne Vorhaben überschritt und damit gleichzeitig die 
Kommune veranlaßte, den Einsatz eigener oder ande-
rer Mittel abzusenken. 

Der Bundesrechnungshof hat aus haushaltsrechtli-
chen Gründen auch das Auszahlungsverfahren bean-
standet, weil Kreditmittel nicht nach Vorhabensfort-
schritt und sogar für noch nicht begonnene Vorhaben 
zur Verfügung gestellt wurden und der Bund deshalb 
seine Zinszuschüsse aus dem Bundeshaushalt früher 
als nötig leisten mußte. Schließlich gibt es für den 
Bundesrechnungshof keine Rechtfertigung dafür, daß 
Kreditnehmer den Zinsvorteil behalten können, wenn 
der Kredit nicht benötigt und zurückgezahlt wird. 

17.3.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, die Programm-
bedingungen hätten sich an denen der Eigenmittel

-

programme der KfW orientiert, die nicht aus öffentli-
chen Mitteln finanziert werden. Damit habe das 
Bundesministerium eine schnelle, weiträumig grei-
fende, unbürokratische und verwaltungskostengün-
stige Wirschaftsförderung erwartet. Die haushalts-
rechtlichen Rahmenbedingungen seien auf solche 
Vorgaben an die KfW beschränkt worden, die für eine 
ordnungsgemäße Abwicklung für unerläßlich gehal-
ten wurden. Daher habe auch nichts gegen die 
Zusammenfassung mehrerer Projekte einer Ge-
meinde in einer Kreditzusage gesprochen. Die KfW 
habe den Kreditnehmern angeboten, den maximalen 
Finanzierungsanteil auszuschöpfen, damit sie ihre 
sonstigen Mittel für andere Maßnahmen nutzen konn-
ten. Der durchschnittliche Finanzierungsanteil habe, 
auf das gesamte Programm bezogen, bei knapp 
53 v. H. gelegen; insoweit sei die Beratung durch die 
KfW nicht programmwidrig gewesen. 

Das Bundesministerium hat ferner mitgeteilt, die Aus-
zahlung in einer Summe nach Beginn des Vorhabens 
habe dem mit der KfW ausdrücklich vereinbarten 
„einfachen" Auszahlungsverfahren entsprochen, das 
bei den sonstigen KfW-eigenen Programmen ange-
wandt wird. Das Verfahren sei für den Bund, die KfW 
und die Kreditnehmer von Vorteil gewesen; insbeson-
dere vermeide es für die KfW und den Kreditnehmer 
einen hohen Arbeitsaufwand, der bei einer Auszah-
lung in Teilbeträgen anfalle. Das Bundesministerium 
hat eingeräumt, daß eine Auszahlung in Teilbeträgen 
hätte vereinbart werden können, wenn dies aus haus-
haltsrechtlichen Gründen für zwingend erforderlich 
gehalten worden wäre. Eine Rückforderung der Zins-
differenz bei Rückzahlung des Kredites sei in Abstim-
mung zwischen Bundesministerium und KfW mit den 
Kreditnehmern vertraglich nicht vereinbart worden, 
weil dies nicht mehr mit der Geschäftsgrundlage zu 
vereinbaren gewesen wäre, möglichst wenig von 
eingespielten Verfahrensweisen bei KfW-Eigenpro-
grammen abzuweichen. 

17.3.4 

Die Ausführungen des Bundesministeriums vermö-
gen den Bundesrechnungshof nicht zu überzeugen. Er 
bleibt bei seiner Auffassung, daß es nicht Aufgabe der 
KfW sein konnte, die Kommunen zu veranlassen, 
mehr zinsverbilligte Kreditmittel als ursprünglich 
beantragt in Anspruch zu nehmen und damit eigene 
oder andere Mittel zu schonen. Die Begründung der 
KfW, der maximale Finanzierungsanteil sei den Kom-
munen angeboten worden, damit sie ihre sonstigen 
Mittel für andere Maßnahmen nutzen konnten, recht-
fertigt ihr Vorgehen nicht, weil eine allgemeine 
Finanzierungsförderung nicht Gegenstand des Pro-
grammes war. 

Auch der Hinweis des Bundesministeriums auf die 
Vorteile des Auszahlungsverfahrens kann die Beden-
ken des Bundesrechnungshofes nicht ausräumen. Er 
bleibt bei seiner Auffassung, daß dieses Verfahren 
nicht den haushaltsrechtlichen Bestimmungen ent-
sprach und eine Auszahlung in Teilbeträgen nach 
Vorhabensfortschritt notwendig gewesen wäre, wie 
dies vom Bundesministerium auf Einwirken des Bun-
desrechnungshofes im übrigen auch im Gemeinde-
kreditprogramm in den neuen Bundesländern festge-
legt worden ist. 

Das Bundesministerium bleibt aufgefordert, bei künf-
tigen Programmen die Verträge mit der KfW so 
auszugestalten, daß bei einer Zinsverbilligung aus 
dem Bundeshaushalt die entsprechenden haushalts-
rechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Dies 
beinhaltet auch die Rückforderung von Zinsvergün-
stigungen bei einer Rückzahlung der Kreditmittel und 
die Erhebung von zusätzlichen Zinsen für die Zeit der 
anderweitigen Verwendung der Kredite. 

17.4 Förderung der vorläufigen Unterbringung von 
Aus- und Übersiedlern 

17.4.1 

Ein knappes Jahr nach Programmbeginn wurde aus 
dem Gemeindekreditprogramm für die Förderung 
von Investitionen zur vorläufigen Unterbringung von 
Aus- und Übersiedlern ein Betrag in Höhe von 
1 Mrd. DM vorgesehen, der später auf 1,6 Mrd. DM 
erhöht wurde. Während bei den anderen Förderzwek-
ken in der Regel die Fördergrenze bei zwei Dritteln 
der Gesamtkosten lag und eine Zinsvergünstigung bis 
zu 2 v. H. gewährt wurde, war bei Investitionen zur 
vorläufigen Unterbringung von Aus- und Übersied-
lern eine Kreditfinanzierung bis zu 100 v. H. mit einer 
Zinsverbilligung bis zu 4 v. H. möglich. Ferner waren 
fünf tilgungsfreie Jahre vorgesehen. Kredite für die-
sen Verwendungszweck wurden zu den gleichen 
Bedingungen und mit den gleichen Auflagen, die für 
die Kommunen galten, auch privaten Investoren 
gewährt, die jedoch zusätzlich eine Bürgschaft des 
Landes vorlegen mußten, ehe der Kredit ausgezahlt 
wurde. Über die Kreditanträge entschied die KfW, 
während die weitere Abwicklung der Deutschen Aus-
gleichsbank oblag. Insgesamt wurden für diesen Ver-
wendungszweck knapp 1,4 Mrd. DM bewilligt; davon 
entfielen rd. 400 Mio. DM auf private Investoren. 
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17.4.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Vergabebestimmungen unzureichend und keine Ein-
zelheiten zur Durchführung der Maßnahmen festge-
legt waren. Der Kreditnehmer hätte bereits die Vor-
aussetzung für die Auszahlung des ohnehin bis zu 
100 v. H. finanzierten Objektes erfüllt, wenn er auch 
nur einen Aussiedler für einen Tag untergebracht 
hätte. Private Kreditnehmer äußerten gegenüber den 
Beauftragen des Bundesrechnungshofes ihr Erstau-
nen, wie leicht man an die zinsverbilligten Kredite 
gelangen konnte. Ein privater Investor, der zinsverbil-
ligte Kredite in Höhe von 7 Mio. DM erhalten hatte, 
beabsichtigte, alle geförderten Objekte in Kürze zu 
veräußern, weil er nach Ablauf der zwei- und dreijäh-
rigen Mietverträge nicht mehr mit der vorher kalku-
lierten Rendite von 30 v. H. pro Jahr rechnen konnte. 
Teilweise war schon in den Darlehensanträgen eine 
— ohne zeitliche Angabe — spätere Umwandlung für 
andere Zwecke, z. B. gewerbliche Nutzung oder Ver-
kauf, vorgesehen. Ein anderer privater Investor 
konnte den im August 1990 erhaltenen zinsverbillig-
ten Kredit in Höhe von 5 Mio. DM wegen unvorher-
gesehener Verzögerungen seines Vorhabens über 
mehr als ein Jahr nicht zweckgerecht einsetzen. Er 
legte fast den gesamten Betrag als Festgeld an und 
erzielte Zinsüberschüsse von über 100 000 DM. Für 
die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckgerechten 
Verwendung des Kredites wurden zusätzliche Zinsen 
nicht erhoben. In einem dritten Fall hatte ein privater 
Investor zwar ein Vorhaben aufgegeben, seinen Ende 
des Jahres 1990 ausgezahlten Kredit in Höhe von 
400 000 DM im März 1993 aber noch immer nicht 
zurückgezahlt. 

Obwohl das Programm seit drei Jahren abgeschlossen 
ist und die Deutsche Ausgleichsbank in einer Reihe 
von Fällen die Verwendungsnachweise angemahnt 
hat, lagen diese zum Zeitpunkt der Prüfung noch 
immer nicht vollständig vor. 

Der Bundesrechnungshof hat weiterhin bemängelt, 
daß aufgrund der unzureichenden Vergabebestim-
mungen nicht sichergestellt war, daß die bewilligten 
Kreditmittel in Höhe von insgesamt rd. 1,4 Mrd. DM 
zweckentsprechend und wirtschaftlich eingesetzt 
wurden. Insbesondere wenn es sich um Vorhaben 
privater Unternehmen handelte, konnte z. B. bei 
schon von vornherein gemischt genutzten Objekten 
nicht nachvollzogen werden, für welche Ausgaben 
die Kreditmittel im einzelnen verwandt worden sind. 
Soweit Kredite an Bauunternehmer gewährt wurden, 
war nicht feststellbar, inwieweit die Eigenleistungen 
exakt angegeben wurden oder bei verflochtenen 
Unternehmen eine korrekte Abrechnung erfolgte. 
Schließlich hat der Bundesrechnungshof beanstandet, 
daß über den Bundeshaushalt zinsverbilligte Kredite 
dem Kreditnehmer erhalten blieben, wenn die geför-
derten Objekte nicht mehr ihrem Förderzweck ent-
sprechend genutzt würden. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
aufgefordert, die Deutsche Ausgleichsbank zu veran-
lassen, daß sie insbesondere bei den privaten Kredit-
nehmern prüft, ob die Mittel zweckgerecht verwendet 
worden sind. 

17.4.3 

Das Bundesministerium hat entgegnet, daß wegen der 
drängenden Probleme der Kommunen, Aus- und 
Übersiedler unterzubringen, das Antragsverfahren 
und die Abwicklung der Vorhaben wie im übrigen 
KfW-Gemeindekreditprogramm ablaufen sollten. 
Verantwortlich für die sorgfältige Durchführung des 
Programmes seien die Darlehensnehmer (Kommu-
nen); im Falle der Einschaltung privater Investoren sei 
die Verantwortung auf die jeweiligen Bürgen verla-
gert worden, die für die Rückzahlung der Darlehen 
einzustehen und insbesondere auch für die Einhal-
tung des Verwendungszweckes Sorge zu tragen hat-
ten. Deshalb wären als Bürgen ausschließlich die 
Bundesländer oder ihre landeseigenen Banken und 
die Kommunen zugelassen worden. 

Das Bundesministerium hat eingeräumt, daß die Mög-
lichkeit bestanden habe, die Kreditmittel zu erhalten 
und sie erst in einem späteren Zeitpunkt für den 
vorgesehenen Verwendungszweck einzusetzen. 
Durch den obligatorischen Verwendungsnachweis sei 
aber letztendlich die zweckentsprechende Verwen-
dung der Mittel gewährleistet. Um eine mißbräuchli-
che Verwendung der Mittel auszuschließen, sei das 
Bundesministerium bereit, die Deutsche Ausgleichs-
bank zu veranlassen, alle privaten Kreditnehmer 
nochmals auf die Notwendigkeit zweckentsprechen-
der Verwendung und die Voraussetzungen für eine 
Rückzahlung hinzuweisen. 

17.4.4 

Die Ausführungen des Bundesministeriums vermö-
gen den Bundesrechnungshof nicht zu überzeugen. 
Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die drängen-
den Unterbringungsprobleme der Kommunen. Sie 
rechtfertigen jedoch nicht, die Verwendung der zins-
verbilligten Kredite in das Ermessen des Kreditneh-
mers zu stellen. Die sorgfältige Durchführung des 
Programmes konnte auch von den Bürgen nicht 
sichergestellt werden, weil die Vergabebestimmun-
gen unzulänglich waren. Darüber hinaus ist nicht 
vertretbar, daß ein Kreditnehmer zu Lasten des Bun-
deshaushaltes durch die zinsverbilligten Kredite 
zusätzliche Einnahmen erzielt, die in keinem Zusam-
menhang mit dem Förderzweck stehen, und daß 
zusätzliche Zinsen bei anderweitiger Verwendung 
der Kredite nicht verlangt wurden. Es ist auch nicht 
hinnehmbar, dem Kreditnehmer die Zinsvorteile zu 
belassen, wenn er die Objekte nicht mehr zweckent-
sprechend nutzt. Schließlich sollte durch die Vergabe-
bestimmungen der zweckentsprechende Einsatz der 
Mittel überprüfbar sein. 

Das Bundesministerium bleibt aufgefordert, künftig 
die Vergabebestimmungen bei der Gewährung von 
zinsverbilligten Krediten so zu gestalten, daß die 
geschilderten Mängel vermieden werden. Außerdem 
sollten die Verwendungsnachweise insbesondere der 
privaten Kreditnehmer einer intensiven Prüfung 
unterzogen werden. 
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17.5 Abschließende Würdigung der Durchführung 
des Programmes 

Das Bundesministerium hat bei den Beanstandungen 
des Bundesrechnungshofes immer wieder darauf ver-
wiesen, daß sich die Durchführung des Programmes 
an den Bedingungen orientiert habe, die die KfW bei 
ihren eigenen Programmen anwendet, die nicht aus 

öffentlichen Mitteln finanziert werden. Da die KfW als 
öffentlich-rechtliches Institut in überwiegendem Ei-
gentum des Bundes auch ihre eigenen Programme im 
Interesse des Bundes durchzuführen hat, ist das Bun-
desministerium aufgefordert zu prüfen, ob die dabei 
angewandten Verfahrensweisen im Hinblick auf die 
dargestellten Mängel beim Gemeindekreditpro-
gramm angemessen und vertretbar sind. 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
(Einzelplan 11) 

18 Erprobung neuer Wege in der 
Arbeitsmarktpolitik 
(Kapitel 11 12 Titel 685 01) 

18.0 

Das Bundesministerium fördert seit Mitte der acht-
ziger Jahre ein experimentelles Programm „Erpro-
bung neuer Wege in der Arbeitsmarktpolitik". Da 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse in ein 
arbeitsmarktpolitisches Folgeprogramm und in die 
„Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeits-
lose " eingeflossen sind und dort weiter entwickelt 
werden, sollte geprüft werden, ob das experimen-
telle Programm auslaufen kann. 

18.1 

Das Bundesministerium fördert aufgrund der ange-
spannten Arbeitsmarktlage seit Mitte der achtziger 
Jahre ein zeitlich befristetes arbeitsmarktpolitisches 
Programm „Erprobung neuer Wege in der Arbeits-
marktpolitik" . Dafür standen bis zum Jahre 1992 
jährlich 3,5 Mio. DM zur Verfügung. Im Bundeshaus-
haltsplan 1993 wurde der Haushaltsansatz auf 
5 Mio. DM erhöht. 

Ziel des vom Bundesministerium selbst durchgeführ-
ten Programmes ist es, auf der Grundlage von Modell-
projekten Beschäftigungsinitiativen über das her-
kömmliche Instrumentarium des Arbeitsförderungs-
gesetzes (AFG) hinaus zu erproben. Deshalb sollte im 
Wege experimenteller Arbeitsmarktpolitik nach Lö-
sungsansätzen gesucht werden. Die Förderung war 
zunächst auf Projekte für Jugendliche und junge 
Erwachsene beschränkt und wurde im Jahre 1988 auf 
arbeitsmarktpolitische Projekte erweitert, die Arbeits-
plätze für schwervermittelbare Arbeitslose schaffen 
und zusätzliche Wege zu beruflicher Qualifizierung 
aufzeigen sollten. 

18.2 

Das Bundesministerium hat aus diesem Programm 
gewonnene Erfahrungen im Jahre 1989 in ein der 
Bundesanstalt für Arbeit (Bundesanstalt) übertrage-

nes Folgeprogramm für „Maßnahmen für besonders 
beeinträchtigte Langzeitarbeitslose und andere 
schwervermittelbare Arbeitslose" — sogenanntes 
786 Mio. DM-Programm (Kapitel 11 12 Titel 685 02) — 
einfließen lassen. Außerdem stellte das Bundesmini-
sterium der Bundesanstalt im Rahmen der „Aktion 
Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose " (Kapi-
tel 11 12 Titel 684 01) 2,15 Mrd. DM zur Verfügung. 
Davon dürfen bis zu 200 Mio. DM als Lohnkostenzu-
schüsse für von der Bundesanstalt zu entwickelnde 
Modellvorhaben zur Wiedereingliederung besonders 
schwer vermittelbarer Langzeitarbeitsloser verwen-
det werden. 

Sowohl das 786 Mio. DM-Programm als auch die 
„Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeits-
lose" finden auch in den neuen Bundesländern 
Anwendung. Das Bundesministerium plante daher, 
das Programm „Erprobung neuer Wege in der 
Arbeitsmarktpolitik" auslaufen zu lassen. Entgegen 
dieser Absicht wurde das Programm jedoch fortge-
führt und mit dem erhöhten Haushaltsansatz auf die 
neuen Bundesländer ausgedehnt. 

18.3 

Der Bundesrechnungshof hält die Fortführung des 
Programmes für nicht notwendig, weil dessen Zielset-
zung und Ergebnisse das Folgeprogramm und die 
Entwicklung von Modellmaßnahmen der Bundesan-
stalt maßgeblich beeinflußt haben. Er ist der Meinung, 
daß das Folgeprogramm, die Mittel für die Entwick-
lung von Modellmaßnahmen und die Vorschriften des 
AFG ausreichen, um Arbeitslose bedarfsgerecht wie-
der in den Arbeitsmarkt einzugliedern. 

18.4 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, das Programm 
sei neu konzipiert worden und sehe die 

— Verknüpfung von Arbeitsmarkt- und Strukturpoli-
tik auf regionaler Ebene, 

— Unterstützung von Arbeitslosen und von Arbeitslo-
sigkeit Bedrohten bei der Gründung selbständiger 
Existenzen, 
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— Befähigung von besonders beeinträchtigten Ar-
beitslosen zur Eingliederung in die Arbeitswelt 

vor. 

Mittel würden nur für solche Projekte vergeben, die 
direkt oder über den Weg einer beratenden und 
koordinierenden Begleitung zu einer Wiedereinglie-
derung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt führten. 
Dies könne durch Gründung selbständiger Exi-
stenzen, durch Schaffung neuer Beschäftigungsberei-
che in Gebieten mit einseitiger Industriestruktur oder 
durch den Aufbau kooperativer Betriebe zur Ent-
wicklung von Energie- und Umwelttechnik unter 
Einbeziehung vorhandener Fachleute erreicht wer-
den. 

Das Bundesministerium hat darauf hingewiesen, daß 
das Programm nicht das Ziel verfolge, eine Chancen-
verbesserung auf dem allgemeinen — ersten — 
Arbeitsmarkt zu erreichen. Der Unterschied zu dem 
Folgeprogramm liege in der Eigeninitiative der an den 
Modellprojekten Beteiligten und der Bedeutung für 
die neuen Bundesländer. 

Es hat weiter ausgeführt, daß Instrumente, die allein 
die Benachteiligtenförderung zum Ziel haben, nicht 
mehr ausreichend seien. Das Folgeprogramm sehe 
jedoch Zuwendungen für Beschäftigungsprojekte vor, 
die dazu beitragen, Personen, die länger als zwei 
Jahre arbeitslos und zusätzlich schwer vermittelbar 
sind, in das Arbeitsleben einzugliedern. Das Folge-
programm stelle somit ausschließlich auf die Benach-
teiligtenförderung ab. 

Außerdem würden Förderungsmöglichkeiten nach 
dem AFG bei den Projekten vielfach nicht grei-
fen. 

Das Programm könne im übrigen schon deshalb nicht 
auslaufen, weil dies nicht den Vorstellungen des 
Haushaltsausschusses und des Ausschusses für Arbeit 
und Sozialordnung des Deutschen Bundestages ent-
spreche, die den Schwerpunkt der Ausgaben in die 
neuen Bundesländer verlegen wollten. 

18.5 

Die Darlegungen des Bundesministeriums haben die 
Bedenken des Bundesrechnungshofes nicht ausge-
räumt. 

Die neuen Schwerpunkte des Programmes sind wenig 
präzise formuliert, so daß eine Abgrenzung zum 
Folgeprogramm und zu den zu entwickelnden 
Modellmaßnahmen nicht deutlich wird. So soll z. B. 
auch die Bundesanstalt aus den bereitgestellten 
200 Mio. DM Modelle entwickeln, die neue Wege in 
der Arbeitsmarktpolitik aufzeigen. Die Neukonzep-
tion für das Programm „Erprobung neuer Wege in der 
Arbeitsmarktpolitik" sieht Maßnahmen auch in Berei-
chen vor, in denen die Bundesanstalt Maßnahmen 
nach dem AFG und nach der „Aktion Beschäftigungs-

hilfen für Langzeitarbeitslose" durchführt, so z. B. 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Gewährung 
von Lohnkostenzuschüssen. Wesentliche neue Wege 
in der Arbeitsmarktpolitik sind damit nicht erkenn-
bar. Deren Erprobung würde zudem voraussetzen, 
daß bereits vorhandene Programme zur Problem-
lösung nicht ausreichen und deshalb zu ergänzen wä-
ren. 

Im übrigen bestehen gegen die vom Bundesministe-
rium verfolgte Förderung Bedenken, weil sie nach 
seiner eigenen Einlassung nicht auf eine Chancenver-
besserung zur Rückkehr auf den allgemeinen Arbeits-
markt ausgerichtet ist. 

Die Auffassung des Bundesministeriums, daß die 
Förderungsmöglichkeiten nach dem AFG nicht grei-
fen, kann nicht geteilt werden. Erst die Finanzierung 
der Personalkosten aus Mitteln für Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen nach dem AFG oder nach der 
„Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeits-
lose" ermöglichen die Durchführung des Program-
mes. 

Schließlich trifft es nicht zu, daß nach dem Folgepro-
gramm und der „Aktion Beschäftigungshilfen für 
Langzeitarbeitslose" ausschließlich benachteiligte 
Arbeitslose gefördert werden. Vielmehr werden auch 
Personen erfaßt, die von Langzeitarbeitslosigkeit 
bedroht sind. Darüber hinaus wird das Ziel verfolgt, 
Dauerarbeitsplätze zu schaffen. 

Der Bundesrechnungshof ist sich bewußt, daß politi-
sche Entscheidungen als solche von der Finanzkon-
trolle nicht erfaßt werden. Gleichwohl hält er es nach 
dem Ergebnis seiner Prüfung für angezeigt, seine 
Erkenntnisse den mit der politischen Entscheidung 
Befaßten vorzutragen und darauf hinzuweisen, daß 
den politischen Vorgaben in ausreichender Weise 
entsprochen sein dürfte, weil sowohl nach dem 
786 Mio. DM-Programm als auch im Rahmen der 
„Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeits-
lose" in dem erforderlichen Umfang Modellmaßnah-
men durchgeführt werden können. Ein drittes Pro-
gramm erscheint somit entbehrlich. Der Bundesrech-
nungshof empfiehlt daher zu überdenken, ob neben 
den beiden finanziell umfänglich ausgestatteten Pro-
grammen ein weiteres Programm für Modellmaßnah-
men fortgeführt werden soll. Nach seiner Meinung 
darf bei der Entscheidung nicht unberücksichtigt 
bleiben, daß die Durchführung des Programmes durch 
das Bundesministerium die Erledigung nichtministe-
rieller Aufgaben bedeutet, so z. B. die Prüfung von 
Einzelanträgen, die Erteilung von Bewilligungsbe-
scheiden und die Kontrolle der Verwendungsnach-
weise. Dadurch wird nicht unerheblicher Verwal-
tungsaufwand verursacht. Außerdem besitzt das Bun-
desministerium selbst nicht die Praxisnähe wie die 
Bundesanstalt, so daß die Gefahr fehlerhafter Ent-
scheidungen und Bewertungen größer ist als bei der 
Bundesanstalt. 
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19 Anrechnung von Einkommen auf 
Hinterbliebenenrenten 
(Kapitel 11 13) 

19.0 

Die Rentenversicherungsträger können bei der 
Anrechnung von Einkommen auf Renten wegen 
Todes nicht gewährleisten, daß selbständig tätige 
und abhängig beschäftigte Hinterbliebene gleich-
behandelt werden. Die Einkommen der Selbständi-
gen werden unzureichend ermittelt. Das Bundes-
ministerium hat bisher eine mögliche Verordnung 
zur Feststellung von Arbeitseinkommen für die 
gesetzliche Rentenversicherung nicht erlassen und 
damit insbesondere nicht festgelegt, welche Be-
träge als steuerliche Vergünstigungen dem Ar-
beitseinkommen hinzuzurechnen sind. Besonders 
deutlich wird dieser Mangel bei nicht buchfüh-
rungspflichtigen Landwirten. 

19.1 

Erwerbseinkommen von Berechtigten, das mit einer 
Hinterbliebenenrente zusammentrifft, wird auf die 
Rente angerechnet (§ 97 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetz-
buch — SGB — VI). 

Erwerbseinkommen ist u. a. das Arbeitseinkommen 
(§§ 18a Abs. 1 Nr. 1, 18a Abs. 2 SGB IV). Das ist der 
nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschrif-
ten des Einkommensteuerrechtes ermittelte Gewinn 
aus einer selbständigen Tätigkeit (§ 15 Satz 1 SGB IV). 
Bei seiner Ermittlung sind steuerliche Vergünstigun-
gen unberücksichtigt zu lassen (§ 15 Satz 2 SGB IV). 
Damit soll die Gleichbehandlung mit abhängig 
Beschäftigten sichergestellt werden. 

Die Bundesregierung ist ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung zu bestimmen, wie das Arbeitseinkommen 
zu ermitteln und zeitlich zuzurechnen ist (§ 17 Abs. 1 
Nr. 2 SGB IV). Sie hat jedoch von ihrem Verordnungs-
recht bisher nur für die Bestimmung des Arbeitsent-
geltes bei nichtselbständig Tätigen Gebrauch ge-
macht. Für Selbständige gibt es eine ergänzende 
Regelung nicht. 

19.2 

Der Bundesrechnungshof hat bei der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte (BfA) in 122 Fällen sowie 
bei zwei Landesversicherungsanstalten (LVA) in ins-
gesamt 160 Fällen die Einkommensanrechnung auf 
Renten wegen Todes bei selbständig tätigen Hinter-
bliebenen untersucht. Er hat festgestellt, daß die 
Gleichbehandlung von Selbständigen und Arbeitneh-
mern nicht sichergestellt ist. 

Während bei abhängig Beschäftigten die ohne weite-
res feststellbaren Arbeitsentgelte von den Arbeitge-
bern laufend mitgeteilt und unmittelbar auf die Ren-
ten angerechnet werden können, gaben sich die 
Rentenversicherungsträger bei den Arbeitseinkom

-

men Selbständiger mit Schätzungen zufrieden; steu-
erliche Vergünstigungen, die den Gewinn gemindert 
hatten, haben sie nicht hinzugerechnet. 

19.2.1 

Der Berechtigte hat das zu berücksichtigende Ein-
kommen nachzuweisen (§ 18c Abs. 1 SGB IV). 
Obwohl in erster Linie der Einkommensteuerbescheid 
als Beweismittel im Sinne des § 21 SGB X in Betracht 
kommt (vgl. Begründung zu § 18c Abs. 1 SGB IV in 
Drucksache 10/2677 S. 47), stellten die geprüften 
Rentenversicherungsträger an den Nachweis des Ar-
beitseinkommens unterschiedliche Anforderungen. 
So hat die BfA wie auch eine LVA auf die Vorlage von 
Einkommensteuerbescheiden in der Regel verzichtet, 
während die andere LVA das anzurechnende Arbeits-
einkommen durchweg anhand des Einkommensteu-
erbescheides feststellte. 

Von den für die Jahre 1989 und 1990 angerechneten 
Arbeitseinkommen hatten die BfA und eine LVA in 
der überwiegenden Zahl der Fälle Arbeitseinkommen 
aufgrund einer Schätzung der Berechtigten oder 
deren Steuerberater oder nach den Angaben in der 
Einkommensteuererklärung oder in der Gewinn- und 
Verlustrechnung festgestellt. Im Anschluß an die 
Erhebungen des Bundesrechnungshofes hat die BfA 
in 50 ausgewählten Fällen Steuerbescheide angefor-
dert. In 28 Fällen war das Arbeitseinkommen unzu-
treffend erklärt. In 25 v. H. der fehlerhaften Fälle 
zahlte die BfA dem hinterbliebenen Ehegatten wegen 
des zu niedrig festgestellten Arbeitseinkommens eine 
zu hohe Rente wegen Todes. 

Ferner haben die geprüften Anstalten Steuerbe-
scheide teilweise falsch ausgewertet. Fehler entstan-
den z. B., wenn der Einkommensteuerbescheid meh-
rere Einkunftsarten enthielt. In einzelnen Fällen ent-
nahmen die Rentenversicherungsträger das anzu-
rechnende Einkommen der Summenspalte des Ein-
kommensteuerbescheides und übersahen, daß der 
Nachweis auch Einkunftsarten auswies, die nicht zum 
Arbeitseinkommen nach § 15 SGB IV zählen. In 
anderen Fällen wurde das zu versteuernde Einkom-
men (d. h. die um alle Werbungskosten, persönliche 
Aufwendungen und gesetzliche Freibeträge gekürz-
ten Einkünfte) zugrunde gelegt. 

Zu den Schwierigkeiten bei der Auswertung der 
Steuerbescheide kam die Notwendigkeit der Hinzu-
rechnung steuerlicher Vergünstigungen. Damit wa-
ren die Sachbearbeiter überfordert, denn sie hätten 
Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Anla-
geverzeichnisse anfordern und auswerten müssen. 
Dazu haben sie nicht einmal den Versuch unternom-
men. 

Die Anwendung des § 15 SGB IV in der jetzigen 
Fassung erfordert Kenntnisse des Steuerrechte. Die 
Sachbearbeiter der Rentenversicherungsträger besit-
zen diese steuerrechtlichen Kenntnisse mangels ent-
sprechender Ausbildung nicht. 
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19.2.2 

Die Hinzurechnung steuerlicher Vergünstigungen 
zum regelmäßigen Bruttoeinkommen Selbständiger 
ist insbesondere von Bedeutung bei nicht buchfüh-
rungspflichtigen Landwirten, deren Gewinn durch 
Schätzung nach Durchschnittssätzen ermittelt wird 
(§ 13 a Einkommensteuergesetz). Steuerliche Vergün-
stigungen lassen sich bei diesem Personenkreis über-
haupt nicht erkennen, da sie in die Schätzung einge-
flossen sind. Auch erfaßt die Gewinnermittlung nach 
Durchschnittssätzen lediglich 50 bis 70 v. H. des 
tatsächlichen Gewinns (vgl. Beschlußempfehlung und 
Bericht des Finanzausschusses zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuregelung der Einkommensbesteue-
rung der Land- und Forstwirtschaft vom 14. Februar 
1980, Drucksache 8/3673 S. 13). Auf diese Weise 
werden steuerliche Subventionen von rd. 440 Mio. 
DM jährlich gewährt (13. Subventionsbericht der 
Bundesregierung vom 11. November 1991, Drucksa-
che 12/1525 S. 156). Diese steuerlichen Vergünstigun-
gen zugunsten der Land- und Forstwirte wirken sich 
bei der Einkommensanrechnung für die Rentenversi-
cherung erneut aus. 

19.3 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
aufgefordert, für die Umsetzung der in § 15 Satz 2 
SGB IV geregelten Ermittlung des Arbeitseinkom-
mens durch die Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung Sorge zu tragen. Hierzu müßten insbeson-
dere die sachbearbeitenden Stellen fortgebildet wer-
den, damit sie die anzufordernden Informationen 
sachgerecht verarbeiten können. 

Darüber hinaus sollte den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung durch eine klarstellende Verord-
nung der Bundesregierung auf der Grundlage des § 17 
Abs. 1 Nr. 2 SGB IV bei der Einkommensanrechnung 
geholfen werden. 

Weiterhin hat der Bundesrechnungshof angeregt, die 
Art der Gewinnermittlung bei Landwirten zu überprü-
fen. Der Berechnung des Einkommens sollte ein 
Gewinn zugrunde gelegt werden, der dem tatsächli-
chen Betriebsergebnis näher kommt. Dies hat das 
Bundesministerium z. B. im Referentenentwurf eines 
Agrarsozialreformgesetzes 1994 (ASRG 1994) für den 
Bereich der Alterssicherung der Landwirte vorgese-
hen. Diese Regelung könnte in das SGB IV übernom-
men werden. 

19.4 

Das Bundesministerium hat die Beurteilung durch den 
Bundesrechnungshof geteilt. Es hat jedoch keine 
Möglichkeit gesehen, die festgestellten Schwierigkei-
ten auf dem Verordnungswege zu beheben, da für die 
Einkommensermittlung der selbständig Tätigen der 
nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschrif-
ten des Einkommensteuerrechtes ermittelte Gewinn 
unter Hinzurechnung steuerlicher Vergünstigungen 
zugrunde zu legen sei. Diese gesetzliche Grundlage 
könne eine Verordnung nicht ändern. 

Das Bundesministerium beabsichtige deshalb, den 
gesetzgebenden Körperschaften die Streichung des 
§ 15 Satz 2 SGB IV vorzuschlagen. Um einen Aus-
gleich für den Vorteil zu schaffen, der den Selbstän-
digen bei der Einkommensermittlung für die Hinter-
bliebenenrente zugute kommt, sei vorgesehen, den 
Kürzungsfaktor in § 18b Abs. 5 Nr. 1 SGB IV bei 
Selbständigen von 35 auf 30 v. H. zu senken (der 
Kürzungsfaktor bei der Berechnung des anzurech-
nenden Einkommens berücksichtigt pauschal, daß 
Sonderausgaben, Werbungskosten und andere per-
sönliche Aufwendungen im Erwerbseinkommen noch 
enthalten sind). 

Für die nicht buchführungspflichtigen Landwirte hat 
das Bundesministerium in Aussicht gestellt, die im 
Entwurf des ASRG 1994 vorgesehene besondere Ein-
kommensermittlung auch bei der Ermittlung des 
anzurechnenden Einkommens im Rahmen von § 18b 
SGB IV heranzuziehen, sobald dieser Entwurf von den 
parlamentarischen Gremien verabschiedet sein 
werde. 

19.5 

19.5.1 

Der Bundesrechnungshof hält die vom Bundesmini-
sterium erwogenen Maßnahmen im Grundsatz für 
vertretbar. Die Streichung des § 15 Satz 2 SGB IV wäre 
eine angemessene Lösung der festgestellten Schwie-
rigkeiten der Rentenversicherungsträger bei der Be-
rechnung des Arbeitseinkommens, sofern ein entspre-
chender Ausgleich sichergestellt wird. Der Lösungs-
vorschlag des Bundesministeriums geht insoweit in 
die richtige Richtung, als eine Ermäßigung des Kür-
zungsfaktors zu einer Erhöhung des Anrechnungsbe-
trages führen würde. 

Auch könnte der nach einkommensteuerrechtlichen 
Maßstäben ermittelte Gewinn damit ohne Schwierig-
keiten aus dem Steuerbescheid entnommen werden. 

Bei der Ermittlung des Einkommens der Landwirte 
sollte in jedem Fall gewährleistet sein, daß die den 
Land- und Forstwirten gewährten steuerlichen Ver-
günstigungen sich bei der Einkommensanrechnung 
nicht erneut auswirken. 

19.5.2 

Unabhängig davon sollte das Bundesministerium 
auch für Selbständige von der Verordnungsermächti-
gung des § 17 Abs. 1 SGB IV Gebrauch machen und 
festlegen, wie das Arbeitseinkommen zu ermitteln 
und zeitlich zuzurechnen ist. Für eine solche Verord-
nung wäre entgegen der Auffassung des Bundesmini-
steriums selbst nach einer Streichung des § 15 Satz 2 
SGB IV noch Bedarf. So wäre z. B. klarzustellen, 
welche Anforderungen an den Nachweis der Einkom-
menshöhe zu stellen sind. 

Zur Verbesserung der Arbeitsqualität sollte das Bun-
desministerium darauf hinwirken, daß bei den Ren-
tenversicherungsträgern die für die Einkommensan-
rechnung erforderlichen steuerrechtlichen Kennt-
nisse verfügbar sind. 
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20 Renten wegen Berufsunfähigkeit an 
freigestellte Betriebsratsmitglieder 
(Kapitel 11 13) 

20.0 

Die Bundesknappschaft zahlte in den Jahren 1986 
bis 1990 an rd. 90 Versicherte, die als Betriebsräte 
in Bergbaubetrieben tätig waren, eine Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, weil sie in 
ihrem alten Beruf unter Tage aus medizinischen 
Gründen nichtmehr einsatzfähig waren. Sie waren 
aber bereits wegen ihrer Betriebsratstätigkeit voll-
ständig von der Arbeit freigestellt. Diese Personen 
erhielten entsprechend der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichtes neben der Rente weiterhin 
das bisherige Gehalt als Bergmann, ggf. einschließ-
lich Untertagezulage und Bergmannsprämie. Das 
Bundesministerium hat über Jahre hinweg auf eine 
sachgerechte Regelung nicht hingewirkt. 

20.1 

In der gesetzlichen Rentenversicherung haben Ren-
ten wegen verminderter Berufs- oder Erwerbsfähig-
keit (§§ 43, 44 Sozialgesetzbuch — SGB — VI) 
Lohnersatzfunktion. Sie sollen das durch Krankheit 
oder Behinderung wegfallende Arbeitsentgelt bzw. 
Arbeitseinkommen ersetzen. Gleichwohl gibt es Fall-
gestaltungen, bei denen eine Rente wegen Berufs-
oder Erwerbsunfähigkeit zu einem Arbeitseinkom-
men/-entgelt hinzutreten kann, ohne daß die Rente zu 
kürzen wäre. Diese Fälle sind im wesentlichen eine 
Folge der seit dem Jahre 1961 zu diesen Vorschriften 
ergangenen Rechtsprechung des Bundessozialgerich-
tes. 

Danach ist Arbeitsentgelt neben dem Rentenbezug 
u. a. dann unbeachtlich, wenn der Berechtigte nach 
medizinischer Beurteilung in seinem bisherigen Beruf 
nicht mehr ausreichend einsatzfähig ist und ein Beruf, 
auf den er verwiesen werden könnte, bzw. eine 
Teilzeitbeschäftigung nicht zur Verfügung stehen, 
oder wenn der Berechtigte das Arbeitsentgelt „auf 
Kosten seiner Gesundheit" erzielt. 

20.2 

Die Vorprüfungsstelle des Bundesversicherungsam-
tes hat bei der Bundesknappschaft festgestellt, daß 
diese Mitte des Jahres 1990 an rd. 90 Versicherte 
Renten wegen verminderter bergmännischer Berufs-
fähigkeit (§ 45 SGB VI) oder Berufsunfähigkeit (§ 43 
SGB VI) gezahlt hat, obwohl die Rentenempfänger 
weiterhin das ungekürzte Gehalt eines Bergmannes 
aus ihrem früheren Beruf, ggf. einschließlich Berg-
mannsprämie und Untertagezulage, erhielten. Diese 
Versicherten konnten zwar ihrer früheren Beschäfti-
gung unter Tage aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr nachgehen, waren aber bereits wegen ihrer 
Betriebsratstätigkeit vollständig von der Arbeit freige-
stellt. 

Die Rentenhöhe betrug im Durchschnitt der Jahre 
1986 bis 1990 bei verminderter bergmännischer 
Berufsfähigkeit rd. 970 DM, bei den Fällen der Rente 
wegen Berufsunfähigkeit rd. 1 820 DM monatlich. Der 
Gesamtaufwand für die Rentenzahlungen betrug 
rd. 3 Mio. DM. 

Nach Mitteilung der Bundesknappschaft bezogen im 
Juni 1993 noch 47 freigestellte Betriebsratsmitglieder 
neben ihrem Gehalt gleichzeitig Renten wegen Min-
derung der Erwerbsfähigkeit. Vergleichbare Fälle 
werden auch bei anderen Rentenversicherungsträ-
gern vorliegen. Damit sind diese Sachverhalte auch 
weiterhin finanziell bedeutsam. 

20.3 

Die Praxis der Bundesknappschaft ist auf der Grund-
lage der ständigen Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichtes nicht zu beanstanden. So steht der Bezug 
von Lohn einer gleichzeitigen Rentenzahlung in die-
sen Fällen nicht entgegen, da eine Verweisung auf die 
Tätigkeit als Betriebsrat nicht möglich ist (Urteil des 
Bundessozialgerichtes vom 9. Februar 1961, BSGE 14 
S. 19 ff. sowie Urteil vom 23. Oktober 1973, Soziale 
Sicherung 1973 S. 379). Auch eine Einkommensan-
rechnung findet bei dieser Rentenart nicht statt. 

Der Bundesrechnungshof hält es nicht für sachge-
recht, daß die Bundesknappschaft an freigestellte 
Betriebsratsmitglieder Knappschaftsrenten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit zahlen muß und die 
Rente zum bisherigen vollen Gehalt als Bergmann, 
ggf. einschließlich Zulagen, zusätzlich gewährt wird. 
Er hat deshalb das Bundesministerium aufgefordert, 
dafür zu sorgen, daß ein Rentenbezug neben dem 
vollen bisherigen Arbeitslohn ausgeschlossen ist. 

20.4 

Das Bundesministerium hat eingeräumt, daß das 
Recht der Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit grundlegend reformbedürftig sei. Auch der 
geschilderte Sachverhalt sei ihm bekannt. Nach der 
derzeitigen Rechtslage gebe es keine Möglichkeit, 
entsprechende Rentenzahlungen auszuschließen. 

Eine Neuregelung sei derzeit nicht durchführbar, weil 
im Zusammenhang mit der Herstellung der Deut-
schen Einheit vordringliche Aufgaben anstünden. Es 
sehe auch keine Möglichkeit einer teilweisen Ände-
rung der §§ 43, 44 SGB VI. 

20.5 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß das 
Bundesministerium auf die längst erforderliche Neu-
regelung alsbald hinwirken sollte. Der Hinweis auf die 
Mehrbelastungen durch die Herstellung der Deut-
schen Einheit rechtfertigt nicht, daß das Bundesmini-
sterium trotz Kenntnis der nicht vertretbaren Folgen 
von Fällen der geschilderten Art über Jahre hinweg 
untätig geblieben ist. 
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Die geschilderte Praxis ergab sich aus der Rechtspre-
chung seit dem Jahre 1961. Reformwünsche zum 
Recht der verminderten Erwerbsfähigkeit waren 
bereits im Jahre 1977 Gegenstand parlamentarischer 
Überlegungen. Damals hat der Deutsche Bundestag 
die Bundesregierung aufgefordert, Vorschläge für 
Rechtsänderungen zur Vermeidung unangemessener 
Auswirkungen der Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichtes zu machen (Drucksache 8/337 S. 11 
Nr. 3 b und Plenarprotokoll 8/27). 

Gerade in der derzeitigen finanziellen Situation, in 
der öffentliche Leistungen daraufhin überprüft wer-
den sollen, ob sie in vertretbarem Umfang gewährt 
werden, ist eine Regelung geboten, die die geschil-
derten Folgen beseitigt. Dabei kommt u. a. in 
Betracht, erzieltes Einkommen zu einem bestimmten 
Teil auf die Renten wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit anzurechnen, oder solche Renten nur insoweit 
zu zahlen, als auch tatsächlich die Erwerbstätigkeit 
gemindert ist. 

21 Berechnung der Rentenhöhe 
nach dem Rentenreformgesetz 1992 
(Kapitel 11 13) 

21.0 

Bei der Ermittlung der Entgeltpunkte zur Berech-
nung der Rentenhöhe haben die Rentenversiche-
rungsträger der Arbeiter und der Angestellten 
Rentenberechtigte besser gestellt, als nach dem 
Gesetz gerechtfertigt. Die angewandten Berech-
nungsverfahren führten außerdem im Bundesge-
biet — je nach örtlicher Zuständigkeit — zu teil-
weise erheblich unterschiedlichen Rentenzahlbe-
trägen. 

21.1 

Durch das Rentenreformgesetz 1992 wurde als ein 
Merkmal der Rentenberechnung der Begriff der per-
sönlichen Entgeltpunkte (§§ 64 Nr. 1, 66 Sozialgesetz-
buch — SGB — VI) eingeführt. Die Entgeltpunkte sind 
der individuelle Berechnungsfaktor für die Berech-
nung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Sie ersetzen den bisherigen Begriff der 
Werteinheiten. Sie werden für jede rentenrechtliche 
Zeit ermittelt und addiert. Das ergibt die Summe der 
Entgeltpunkte, die den beitragsbezogenen Faktor der 
Rente darstellt. 

21.2 

Der Bundesrechnungshof hat bei der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte (BfA) und bei drei Lan-
desversicherungsanstalten (LVAen) geprüft, wie sich 
die neue Rentenberechnung nach dem SGB VI aus-
wirkt und inwieweit die angewandten Verfahren zu 
einheitlichen Ergebnissen führen. 

21.3 

Dabei stellte der Bundesrechnungshof fehlerhafte und 
uneinheitliche Rechtsanwendung fest. Im einzelnen: 

21.3.1 

Bei der Wiederherstellung von Versicherungsunterla-
gen nach dem SGB VI erkennen Rentenversiche-
rungsträger Zeiten entgegen der gesetzlichen Rege-
lung als nachgewiesen an, wenn lediglich der zeitli-
che Umfang, nicht aber das beitragspflichtige Arbeits-
entgelt bekannt ist. Diese Zeiten werden mit unge-
kürzten — statt um ein Sechstel gekürzten — Tabel-
lenwerten bewertet. 

Darüber hinaus werden die in den alten Bundeslän-
dern nach dem Jahre 1949 zurückgelegten Zeiten, für 
die Versicherungsunterlagen nicht vollständig sind, 
nicht mit den nach dem SGB VI vorgesehenen Entgel-
ten, sondern mit den höheren Tabellenwerten zum 
Fremdrentenrecht bewertet. 

Der Bundesrechnungshof hat die Rechtsanwendung 
als fehlerhaft und die dadurch verursachte Besserstel-
lung von Versicherten als ungerechtfertigt beanstan-
det. Er hat das Bundesministerium aufgefordert, 
gegenüber den Rentenversicherungsträgern klarzu-
stellen, daß zum Nachweis von Beitragszeiten der 
Zeitraum und die Höhe der Zahlungen gehören. Fehlt 
einer der beiden Nachweise, ist nur von glaubhaft 
gemachten Beitragszeiten auszugehen und der Tabel-
lenwert um ein Sechstel zu kürzen. Ferner ist sicher-
zustellen, daß die Tabellen zum SGB VI angewendet 
werden. 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, daß es dem 
Gesetzgeber in Kürze Regelungen vorschlagen 
werde, die klarstellen sollen, was unter „nachgewie-
senen" Beitragszeiten zu verstehen sei und mit wel-
chen Werten diese bei der Berechnung von Renten zu 
berücksichtigen seien. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Vorstellungen 
im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden. 

21.3.2 

Die BfA bewertet Pflichtbeiträge wegen des Bezuges 
von Übergangs- und Unterhaltsgeld grundsätzlich als 
Zeiten der Berufsausbildung und hebt sie damit auf 
90 v. H. des Durchschnittsverdienstes aller Versicher-
ten an, sofern sich aus den gezahlten Pflichtbeiträgen 
kein höherer Wert ergibt. Sämtliche Pflichtbeitrags-
zeiten, denen eine Berufsausbildung im weitesten 
Sinne zugrunde liegt (z. B. Sprachkurse für Aussied-
ler, Meisterlehrgänge), werden so in die Höherbewer-
tung für Berufsausbildungszeiten mit einbezogen. Die 
LVAen erkennen solche Beitragszeiten dagegen nur 
dann rentenerhöhend an, wenn der Versicherte das 
Vorliegen einer Berufsausbildung in diesem weiten 
Sinne ausdrücklich geltend macht und nachweist. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß das 
unterschiedliche Verfahren die Versicherten der BfA 
gegenüber denen der LVAen verfahrensmäßig und 
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damit vielfach auch im Ergebnis besserstellt. Darüber 
hinaus ist unter Berufsausbildung der Erwerb berufli-
cher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im 
Rahmen betrieblicher Berufsbildung zu verstehen (§ 7 
Abs. 2 SGB IV, § 70 Abs. 3 Satz 2 SGB VI). Deshalb 
können schulische Maßnahmen wie z. B. Sprachkurse 
nicht als Berufsausbildung angesehen und rentener-
höhend berücksichtigt werden. Zahlungen von Unter-
haltsgeld betreffen somit teilweise keine Berufsaus-
bildung im gesetzlichen Sinne. 

Das Bundesministerium hat dem Bundesrechnungs-
hof grundsätzlich zugestimmt und angekündigt, die 
Angelegenheit eingehend zu überprüfen und mit den 
Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger und 
der Bundesanstalt für Arbeit zu erörtern. 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß in Zukunft die 
unterschiedlichen Verfahren der BfA und der LVAen 
bei Bezug von Übergangs- und Unterhaltsgeld ange-
glichen werden. 

21.3.3 

Das SGB VI enthält im Gegensatz zur Rechtslage vor 
dem 1. Januar 1992 keine Umrechnungsvorschrift 
für freiwillige Wochenbeiträge. Die Rentenversiche-
rungsträger verteilen diese Beiträge unterschiedlich. 
Sie werden 

— gleichmäßig auf das Jahr verteilt, 

— auf jede zweite Woche angerechnet, 

— gleichmäßig auf die Zeiten verteilt, in denen Bei-
tragsmarken nicht genau zugeordnet werden kön-
nen, 

— am Jahresanfang gebündelt. 

Daraus ergeben sich in jedem Fall der Anrechnung 
freiwilliger Wochenbeiträge Unterschiede in der 
monatlichen Rentenhöhe. Der Bundesrechnungs-
hof stellte bei seiner Prüfung Unterschiede bis zu 
rd. 80 DM monatlich fest. 

Der Bundesrechnungshof hat die unterschiedliche 
Rechtsanwendung beanstandet und das Bundesmini-
sterium aufgefordert sicherzustellen, daß gleiche 
Sachverhalte einheitlich behandelt werden. 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, der Verband 
Deutscher Rentenversicherungsträger habe zur Ver-
einheitlichung der Rentenberechnung einen Vor-
schlag vorgelegt, der noch im einzelnen beraten 
werden müsse. 

Das Beratungsergebnis bleibt abzuwarten. 

22 Zahlung von Renten in das Ausland durch 
Scheckversendung 
(Kapitel 11 13) 

22.0 

Beim Auslandszahlungsverkehr des Postrenten

-

dienstes wurde über Jahre nicht geprüft, ob die 
beauftragten Banken erhaltene Deckungsmittel für 

Rentenscheckzahlungen vollständig für Auszah-
lungen benötigt haben. So blieb unbemerkt, daß 
sich bei beauftragten Geldinstituten im Laufe der 
Jahre Millionenbeträge aus Mitteln der gesetzli-
chen Rentenversicherung angesammelt hatten, 
weil Rentenschecks nicht eingelöst worden waren. 
Aufgrund der Prüfung des Bundesrechnungshofes 
sind von einem Geldinstitut zwischenzeitlich über 
10 Mio. DM zurückgefordert worden; über die 
Zahlung von Zinsen wird noch verhandelt. Bei 
einer zweiten Bank, die Beträge zurückbehalten 
hat, wurden Forderungen noch nicht geltend ge-
macht. 

22.1 

Die Träger der Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten zahlen laufende Geldleistungen im Ren-
tendienst der Deutschen Bundespost Postdienst aus. 
Bei Auslandsrentenzahlungen in bestimmte Länder 
werden Geldinstitute von der Post beauftragt, Schecks 
zu versenden. Die Deckungsmittel hierfür erhalten die 
Geldinstitute mit dem Auftrag. Wegen fehlender 
Abrechnungskontrollen blieb unbemerkt, daß Ren-
tenempfänger Schecks nicht immer eingelöst hatten. 
Zumindest zwei der beauftragten Geldinstitute be-
hielten die nicht verbrauchten Deckungsmittel ein, 
ohne die Rentenversicherungsträger davon zu unter-
richten. Dem Bundesrechnungshof wurde aus einer 
internen Abrechnung einer der beiden Banken 
bekannt, daß sich dort in den Jahren 1974 bis 1983 
bereits rd. 2,1 Mio. DM an Deckungsmitteln für nicht 
eingelöste Rentenschecks angesammelt hatten. 
Nachdem diese Beträge nicht zurückgefordert wor-
den waren, hatte die Bank vorübergehend erwogen, 
die zurückbehaltenen Rentengelder ihrer eigenen 
Unterstützungskasse zuzuführen. 

22.2 

Der Bundesrechnungshof hat im Juli 1992 und im 
Februar 1993 gegenüber der für den Auslandsrenten

- dienst zuständigen Generaldirektion der Deutschen 
Bundespost Postdienst (Generaldirektion) beanstan-
det, daß die Abrechnungen nicht regelmäßig kontrol-
liert werden, und darauf gedrängt, die nicht ver-
brauchten Beträge einschließlich Zinsen von dem 
Geldinstitut zurückzufordern. Das Bundesministe-
rium hat er aufgefordert, bei den Rentenversiche-
rungsträgern darauf hinzuwirken, daß noch ausste-
hende Restforderungen sowie Ansprüche auf ange-
messene Verzinsung geltend gemacht werden. Die 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und das 
Bundesversicherungsamt hat er unterrichtet. 

Zur Vermeidung künftiger Probleme bei der Abrech-
nung nicht eingelöster Auslandsschecks hat der Bun-
desrechnungshof beim Bundesministerium angeregt, 
bei Zahlungen durch Scheckübersendung wirksame 
Abrechnungskontrollen in die Bestimmungen zum 
Rentenzahlverfahren aufzunehmen. 
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22.3 

22.3.1 

Die Generaldirektion hat sich zunächst außerstande 
gesehen, Forderungen gegenüber der betroffenen 
Geschäftsbank geltend zu machen. Sie hat die Auffas-
sung vertreten, daß die Rentenversicherungsträger 
ihrer Zahlungspflicht bereits durch die Schecküber-
sendung genügt hätten. Insofern führe die Geldrück-
gabe in diesen Fällen zu „einer ungerechtfertigten 
Bereicherung der Rentenversicherungsträger" . Au-
ßerdem seien die Ansprüche verjährt. 

Die Generaldirektion hat ihre Rechtsauffassung im 
Februar 1993 geändert und mitgeteilt, ihr sei nunmehr 
der festgestellte Betrag von 2,1 Mio. DM für die 
Jahre 1974 bis 1983 von der betroffenen Bank zur 
Rückzahlung übermittelt worden. Die Höhe der Rest-
forderung aus nicht eingelösten Schecks müsse noch 
festgestellt werden. 

22.3.2 

Das Bundesministerium hat sich erstmals im Mai 1993 
geäußert, nachdem der Bundesrechnungshof den Ent-
wurf dieser Bemerkung übersandt hatte. Es hat mit-
geteilt, daß 

— die betroffene Bank aufgrund einer nochmaligen 
Überprüfung anstelle der 2,1 Mio. DM für die Jahre 
1974 bis 1983 rd. 3,4 Mio. DM erstatten werde 
und 

— für die Jahre 1984 bis 1991 ein Betrag von rd. 
6,9 Mio. DM ermittelt und dem Postrentendienst 
zur Verfügung gestellt wurde. 

Lediglich die Frage der Verzinsung sei noch offen. 
Diese werde derzeit mit allen Beteiligten erörtert. Auf 
zwischenzeitliche Sachstandsberichte habe man ver-
zichtet, da „die Dinge bis zuletzt im Fluß" gewesen 
seien. 

Weiter solle durch eine Verordnung über den Postren-
tendienst nach § 120 Sozialgesetzbuch VI sicherge-
stellt werden, daß Beträge aus nicht eingelösten 
Schecks den Rentenversicherungsträgern gutge-
bracht werden. 

22.4 

Der Bundesrechnungshof hat daraufhin die General-
direktion aufgefordert mitzuteilen, welche Beträge 
per Scheck von einzelnen Banken ins Ausland gezahlt 
wurden und wie hoch jeweils die Rückflüsse waren. 

Aus der Antwort ergab sich, daß zumindest eine 
weitere Bank nicht eingelöste Scheckbeträge eben-
falls nicht erstattet hat, obwohl sie unter allen beauf-
tragten Banken die größten Summen per Scheck 
ausgezahlt hatte. Die Höhe der zurückgehaltenen 
Gelder ist noch nicht bekannt. 

22.5 

Der Bundesrechnungshof hatte das Bundesministe-
rium aufgefordert, darauf hinzuwirken, daß die Gene-
raldirektion aus den seit dem Jahre 1974 zurückgehal-
tenen Beträgen Zinsen verlangt, die schätzungsweise 
rd. 7 Mio. DM betragen. Aufgrund des nunmehr 
bekannt gewordenen Sachverhaltes hat er das Bun-
desministerium ferner gebeten, darauf hinzuwirken, 
daß Forderungen einschließlich Verzinsung auch 
gegenüber der zweiten Bank beziffert und geltend 
gemacht werden. Außerdem ist zu prüfen, ob noch 
weitere Geldinstitute nicht verbrauchte Deckungs-
mittel für Auslandsrentenzahlungen zurückzahlen 
müssen. 

Das Bundesministerium sollte die beabsichtigte Ver-
ordnung möglichst kurzfristig in Kraft setzen und 
damit sicherstellen, daß die beauftragten Banken 
nicht ausgegebene Rentengelder herausgeben. 

23 Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

23.0 

Bei der Nachversicherung von versicherungsfreien 
Beschäftigten, die ohne Anspruch oder Anwart-
schaft auf Versorgung aus dem öffentlichen Dienst 
ausgeschieden waren, wurden die Rentenversiche-
rungsbeiträge in der Regel nach dem gesetzlichen 
Fälligkeitstag gezahlt. Öffentlich-rechtliche Ar-
beitgeber genügten ihrer Beitragszahlungspflicht 
grundsätzlich erst nach Ablauf eines Jahres, oft-
mals zwei und mehr Jahre nach Fälligkeit. Regel-
mäßig verspätete Beitragszahlungen wurden ins-
besondere bei der Nachversicherung ausgeschie-
dener Soldaten auf Zeit festgestellt. Den Renten-
versicherungsträgern entstanden hierdurch erheb-
liche Zinsnachteile. 

Das Bundesministerium hat nicht ausreichend dar-
auf hingewirkt, daß die Nachversicherungsbei-
träge rechtzeitig an die Rentenversicherungsträger 
gezahlt werden. 

23.1 

Zahlreiche öffentlich-rechtliche Arbeitgeber kommen 
seit Jahren ihrer Verpflichtung, ohne Anspruch oder 
Anwartschaft auf Versorgung ausgeschiedene Be-
amte, Richter, Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und 
sonstige Beschäftigte in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung nachzuversichern, häufig nur mit erheblicher 
Verzögerung nach dem gesetzlichen Fälligkeitstag 
nach. 

Die Rentenversicherungsträger hatten deshalb in der 
Vergangenheit das Bundesministerium wiederholt, 
zuletzt in den Jahren 1983 und 1984, um Abhilfe 
gebeten. Das Bundesministerium erörterte das Zah-
lungsverhalten der Dienstherren mit den hauptsäch-
lich betroffenen Bundesministerien der Finanzen, der 
Verteidigung und für Post und Telekommunikation 
und teilte danach dem Verband Deutscher Rentenver- 
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sicherungsträger e. V. mit, die Angelegenheit werde 
bei Eingliederung des Rentenversicherungsrechtes in 
das Sozialgesetzbuch wieder aufgegriffen. Zugleich 
setzte es sich dafür ein, daß bei fehlender Mitwirkung 
der Nachzuversichernden die Dienstherren die für die 
Nachversicherung erforderlichen Daten unmittelbar 
bei der Datenstelle der Rentenversicherung einholen 
können. Eine grundsätzliche Verbesserung hinsicht-
lich der Pünktlichkeit der Zahlungen geschuldeter 
Nachversicherungsbeiträge wurde dadurch nicht 
erreicht. 

Der Bundesrechnungshof stellte bei der Prüfung eines 
bundesunmittelbaren Rentenversicherungsträgers 
und zweier landesunmittelbarer Rentenversiche-
rungsträger fest, daß für ausgeschiedene Beamte 
zahlreicher Dienstherren, insbesondere für aus der 
Bundeswehr ausgeschiedene Soldaten auf Zeit, die 
Nachversicherungsbeiträge mit erheblicher Verzöge-
rung eingegangen waren. Die beiden für die Nachver-
sicherung zuständigen Wehrbereichsgebührnisämter 
überwiesen die Beiträge häufig erst nach Ablauf eines 
Jahres, oftmals zwei und mehr Jahre nach Fälligkeit. 
Die Auswertung von 922 Nachversicherungsfällen 
durch die vom Bundesrechnungshof geprüften Ren-
tenversicherungsträger ergab, daß das Wehrbereichs-
gebührnisamt III in 29 v. H., das Wehrbereichsge-
bührnisamt V in 95 v. H. der Fälle die Nachversiche-
rungsbeiträge erst mehr als ein Jahr nach Fälligkeit 
zahlten. Den Rentenversicherungsträgern entstanden 
dadurch erhebliche Zinsnachteile. 

Aufgrund der Beanstandungen und auf Anregung des 
Bundesrechnungshofes führten die Rentenversiche-
rungsträger Betriebsprüfungen bei öffentlich-rechtli-
chen Arbeitgebern zur Verbesserung des Beitragsein-
gangs durch. Im Bereich des Wehrbereichsgebührnis-
amtes III wurde dabei festgestellt, daß 

— ab April 1992 wegen bereits zu einem großen Teil 
verausgabter Haushaltsmittel des Bundesministe-
riums der Verteidigung die laufenden Nachversi-
cherungsverfahren nicht mehr unverzüglich nach 
dem Ausscheiden oder dem Wegfall des Aufschub-
grundes abgewickelt werden konnten, 

— am 31. Januar 1993 deshalb insgesamt fast 20 000 
Fälle unerledigt waren, 

— die im ersten Quartal 1993 dem Wehrbereichsge-
bührnisamt III zur Verfügung gestellten Haushalts-
mittel in Höhe von 75 Mio. DM für die Abwicklung 
der rückständigen Nachversicherungsfälle keines-
falls ausreichten. 

In einem Ressortgespräch im Januar 1993, bei dem die 
Prüfungsmitteilung des Bundesrechnungshofes erör-
tert wurde, erklärte ein Vertreter des Bundesministe-
riums der Verteidigung, daß Haushaltsmittel für die 
Nachversicherung in Höhe von 1,5 Mrd. DM fehl-
ten. 

23.2 

Der Bundesrechnungshof hat die verspätete Zahlung 
der Nachversicherungsbeiträge durch die öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber beanstandet: 

23.2.1 

Das Bundesministerium der Verteidigung ist vom 
Bundesrechnungshof aufgefordert worden, durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß bei der 
Nachversicherung von Soldaten der Bundeswehr die 
Wehrbereichsgebührnisämter künftig ihrer Beitrags-
zahlungspflicht rechtzeitig nachkommen. 

23.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
gebeten, darauf hinzuwirken, daß die öffentlich

-

rechtlichen Arbeitgeber in Bund und Ländern die 
Nachversicherungsbeiträge rechtzeitig zahlen. Die 
Änderungen im Nachversicherungsrecht (Dynamisie-
rung der Beitragsbemessungsgrundlagen nach § 181 
Abs. 4 Sozialgesetzbuch — SGB — VI) durch das am 
1. Januar 1992 in Kraft getretene SGB VI — Gesetzli-
che Rentenversicherung — allein können die Arbeit-
geber nicht ohne weiteres dazu bringen, fällige Nach-
versicherungsbeiträge pünktlich zu zahlen. Das Bun-
desministerium sollte das Zahlungsverhalten der 
Dienstherren konkret beobachten. 

23.3 

23.3.1 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat auf die 
Beanstandung des Bundesrechnungshofes mitgeteilt, 
die Gründe für die Verzögerung seien vielgestaltig. So 
lägen häufig die für eine rasche Bearbeitung des 
Einzelfalles erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig 
vor. In anderen Fällen erweise sich eine frühe Bear-
beitung als wenig zweckmäßig, wenn nicht ausge-
schlossen werden könne, daß der Betreffende inner-
halb der gesetzlichen Fristen eine erneute versiche-
rungsfreie Tätigkeit aufnehmen werde. Daß es in 
jährlicher Betrachtung zwischen Aufkommen und 
Erledigungen regelmäßig zu Abweichungen komme, 
habe seine Ursache insbesondere darin, daß die 
Bearbeitungskapazitäten der Wehrbereichsgebühr-
nisämter bei rd. 35 000 Nachversicherungsfällen im 
Jahr aufgrund der besonderen Spezialisierung der 
zuständigen Bearbeiter kurzfristig nicht beliebig ver-
änderbar seien. Zudem könne bei der frühzeitigen 
Festlegung der Haushaltsmittelansätze der tatsäch-
liche Bedarf nicht exakt vorherbestimmt werden — 
mit der Folge auch zu knapper Dotierung des entspre-
chenden Titels. 

Zu den Feststellungen eines Rentenversicherungsträ-
gers beim Wehrbereichsgebührnisamt III hat das Bun-
desministerium der Verteidigung ausgeführt, die 
besondere beitragsrechtliche Regelung im SGB VI — 
Gesetzliche Rentenversicherung — habe bei der 
Nachversicherung von bis Ende 1991 ausgeschiede-
nen Personen eine Beitragszahlung bis Ende März 
1992 ohne Dynamisierung der Nachversicherungs-
beiträge zugelassen. Aus diesem Grunde sei ein 
großer Teil der für das Jahr 1992 zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel bereits im ersten Quartal 
1992 verausgabt worden. Aus den geringeren Zahlun- 
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gen in der Zeit von April bis Dezember 1992 könne 
nicht gefolgert werden, daß insgesamt zu wenig 
Haushaltsmittel eingeplant gewesen seien. Entgegen 
der früheren Äußerung bei der Ressortbesprechung 
treffe es nicht zu, daß derzeit 1,5 Mrd. DM für die 
Nachversicherung fehlten. Hierfür wäre Vorausset-
zung, daß in rd. 50 000 Fällen die Beitragszahlung 
fällig und die notwendigen Vorarbeiten zur Zahlbar-
machung abgeschlossen wären. Das sei jedoch in 
diesem Umfang bei weitem nicht der Fall. 

23.3.2 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, daß die Ren-
tenversicherungsträger — der Anregung des Bundes-
rechnungshofes entsprechend — künftig die Nachver-
sicherung bei den Dienstherren prüfen würden. Die 
von einer Landesversicherungsanstalt bei Prüfung des 
Wehrbereichsgebührnisamtes III aufgedeckten Män-
gel hätten ihm Veranlassung gegeben, das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung um Abhilfe zu bitten. 

23.4 

Der Bundesrechnungshof hält es im Interesse der 
Gleichbehandlung aller Arbeitgeber und wegen der 
finanziellen Auswirkungen bei den Rentenversiche-
rungsträgern nicht für hinnehmbar, wenn öffentlich-
rechtliche Arbeitgeber Nachversicherungsbeiträge 
fortgesetzt mit erheblicher Verzögerung nach Fällig-
keit zahlen. 

23.4.1 

Das Argument des Bundesministeriums der Verteidi-
gung, die festgestellten Verzögerungen beruhten u. a. 
darauf, daß für die Bearbeitung erforderliche Anga-
ben nicht rechtzeitig vorgelegen hätten, überzeugt 
nicht, da in den geprüften Fällen die ausgeschiedenen 
Soldaten bereits eine versicherungspflichtige Tätig-
keit aufgenommen hatten, so daß die entsprechenden 
Angaben verfügbar waren. 

Die Auffassung, eine zu frühe Bearbeitung von Nach-
versicherungsfällen erweise sich wegen möglicher 
erneuter versicherungsfreier Tätigkeit als wenig 
zweckmäßig, ist mit geltendem Nachversicherungs-
recht nicht vereinbar. Soweit das Bundesministerium 
der Verteidigung vorgetragen hat, Bearbeitungska-
pazitäten seien kurzfristig nicht beliebig veränderbar 
und der tatsächliche Bedarf an Haushaltsmitteln 
könne nicht exakt vorherbestimmt werden, ist auf 
seine Verantwortung hinzuweisen, für die erforder-
liche Zahl von Bearbeitern und eine angemessene 
Veranschlagung Sorge zu tragen. 

Auch wird durch seine Ausführungen nicht widerlegt, 
daß im Jahre 1992 insgesamt zu wenig Haushaltsmit-
tel eingeplant waren. Der Hinweis, ein großer Teil der 
für das Jahr 1992 veranschlagten Haushaltsmittel sei 
bereits im ersten Quartal verausgabt worden, sowie 
der Bearbeitungsrückstand am Ende des Jahres 1992 
zeigen vielmehr, daß die für eine gesetzmäßige 

Durchführung der Nachversicherung benötigten 
Haushaltsmittel nicht in vollem Umfange zur Verfü-
gung standen, auch wenn der derzeitige Fehlbetrag 
geringer sein sollte als die von einem Vertreter des 
Bundesministeriums der Verteidigung im Januar 1993 
genannten 1,5 Mrd. DM. Ausgehend von 20 000 
unerledigten Fällen in einem der beiden zuständigen 
Wehrbereichsgebührnisämter schätzt der Bundes-
rechnungshof, daß bei der Erledigung von Nachversi-
cherungen insgesamt ein Rückstand von bis zu 40 000 
Fällen und dadurch — bei einem durchschnittlichen 
Nachversicherungsbetrag von 30 000 DM — eine 
Haushaltslücke in einer Größenordnung von über 
1 Mrd. DM besteht. 

23.4.2 

Das Bundesministerium hat zwar das Bundesministe-
rium der Verteidigung aufgefordert, in seinem 
Bereich für ausreichende Haushaltsmittel zur recht-
zeitigen Zahlung der Nachversicherungsbeiträge zu 
sorgen, jedoch ohne Erfolg. Die übrigen betroffenen 
Bundesressorts und die Länder wurden noch immer 
nicht unterrichtet. Die Anregung des Bundesrech-
nungshofes, im Hinblick auf die am 1. Januar 1992 
eingetretenen Änderungen im Nachversicherungs-
recht das Zahlungsverhalten der Arbeitgeber zu 
beobachten, hat es nicht aufgegriffen. 

23.5 

Das Bundesministerium sollte darauf hinwirken, daß 
die Nachversicherungsbeiträge von den öffentlich

-

rechtlichen Arbeitgebern bei Fälligkeit an die Renten-
versicherungsträger gezahlt werden. Es wird die 
Beitragszahlung im Rahmen der Nachversicherung 
erneut mit dem Bundesministerium der Verteidigung, 
aber auch mit allen anderen betroffenen Bundesres-
sorts und den obersten Verwaltungsbehörden der 
Länder alsbald auch mit dem Ziel hinreichender 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln erörtern müs-
sen. 

24 Vergütungen für Bedienstete 
der Sozialversicherungsträger 
in den neuen Bundesländern 

24.0 

Die Sozialversicherungsträger in den neuen Bun-
desländern zahlten ihren Tarifbediensteten in den 
Jahren 1991 und 1992 Vergütungen, die deutlich 
über denen für den übrigen öffentlichen Dienst in 
den neuen Bundesländern lagen. Dieses Verhalten 
steht mit der anzustrebenden Einheitlichkeit des 
Tarifgefüges im öffentlichen Dienst nicht im Ein-
klang. 
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24.1 

Die Tarifbediensteten von Bund, Ländern und 
Gemeinden, für die der Bundes-Angestelltentarifver-
trag-Ost, Manteltarifvertrag für Arbeiter-Ost und ver-
gleichbare Tarifverträge gelten, erhalten Vergütung 
in Höhe eines bestimmten Vom-Hundert-Satzes der 
West-Vergütung. Der Satz betrug ab 

— 1. Juli 1991: 60 v. H. 

— 1. Mai 1992: 70 v. H. 

— 1. Dezember 1992: 74 v. H. 

Seit dem 1. Juli 1993 beläuft er sich auf 80 v. H. 

Die Träger der gesetzlichen Kranken- und Unfallver-
sicherung in den neuen Bundesländern hatten bereits 
zum 1. Januar 1991 und die Landesversicherungsan-
stalten zum 1. April 1991 die 60 v. H.-Regelung 
tariflich vereinbart. Die Träger zahlen teils seit dem 
1. Januar 1992 (Kranken- und Unfallversicherung 
sowie Landesversicherungsanstalt Brandenburg), 
teils seit dem 1. April 1992 (Bundesknappschaft und 
übrige Landesversicherungsanstalten in den neuen 
Bundesländern) (mindestens) 75 v. H. der West-Ver-
gütung. Die Bundesknappschaft gewährt die erhöh-
ten Bezüge als übertarifliche, abschmelzbare Zulage; 
sie beziffert die durch die Erhöhung anfallenden 
Ausgaben ohne die Arbeitgeberanteile zur Sozialver-
sicherung mit rd. 800 000 DM monatlich. Die jährliche 
Zuwendung („ 13. Monatsgehalt") für die Jahre 1991 
und 1992 wurde von den Landesversicherungsanstal-
ten übertariflich in Höhe von 100 v. H. anstelle der 
tarifvertraglich vorgesehenen 75 v. H. gezahlt. 

Die gegenüber den allgemeinen Tarifverträgen des 
öffentlichen Dienstes erhöhten Vergütungen wurden 
im wesentlichen mit der Konkurrenzsituation der 
Träger untereinander begründet. Im den neuen Bun-
desländern gebe es einen erheblichen Mangel an 
qualifizierten Sozialversicherungsfachangestellten. 
Ein Träger, der hinter der Tarifentwicklung der ande-
ren Träger zurückbleibe, habe mit großen personellen 
Schwierigkeiten zu rechnen. 

Die Maßnahmen wurden teilweise mit Kenntnis und 
Billigung der zuständigen Aufsichtsbehörden des 
Bundes und der Länder durchgeführt. Das Bundesver-
sicherungsamt hat die Bezügeerhöhung bei der Bun-
desknappschaft aufsichtsrechtlich nicht beanstan-
det. 

24.2 

Der Bundesrechnungshof hat die auf Bundesebene 
zuständigen Ressorts (Bundesministerien für Arbeit 
und Sozialordnung, für Gesundheit, des Innern und 
der Finanzen) auf die Gefahren dieser Entwicklung 
für das Tarifgefüge des öffentlichen Dienstes in den 
neuen Bundesländern hingewiesen und sie aufgef or-
dert, darauf hinzuwirken, daß das Tarifgefüge der 
Sozialversicherungsträger nicht von dem des übrigen 
öffentlichen Dienstes abweicht. 

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, daß 
bedeutsame, mit Mehrausgaben in zweistelliger Mil

-

lionenhöhe verbundene Abweichungen der Sozial-
versicherungsträger vom allgemeinen Tarifrecht des 
öffentlichen Dienstes auf Bundesebene nicht nur mit 
den fachlich zuständigen Ressorts erörtert, sondern 
auch dem Bundesministerium des Innern und dem 
Bundesministerium der Finanzen mitgeteilt werden. 
Den für das öffentliche Tarifrecht und die öffentlichen 
Finanzen verantwortlichen Bundesministerien müsse 
so die Gelegenheit gegeben werden, aus grundsätzli-
cher Sicht zumindest Stellung zu ausgabewirksamen 
Maßnahmen zu nehmen, die der grundsätzlich anzu-
strebenden Einheitlichkeit des Tarifgefüges im öffent-
lichen Dienst in wesentlichem Umfang zuwiderlau-
fen. 

24.3 

Das Bundesministerium des Innern und das Bundes-
ministerium für Gesundheit haben auf Überlegungen 
innerhalb der Bundesregierung hingewiesen, den 
auch von ihnen für unberechtigt gehaltenen zuneh-
menden Abweichungen der Sozialversicherungsträ-
ger vom allgemeinen Tarifrecht des öffentlichen 
Dienstes mittels einer gesetzlichen Regelung entge-
genzutreten. 

Dies wird auch vom Bundesministerium der Finanzen 
unterstützt. In der gesetzlichen Regelung solle darauf 
hingewirkt werden, tarifliche Vereinbarungen der 
Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände an das 
Einvernehmen des jeweiligen Fachministeriums und 
des jeweils für das Dienstrecht zuständigen Ministeri-
ums zu binden. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat weiter aus-
geführt, daß eine Präjudizierung des übrigen öffentli-
chen Dienstes durch das Tarifrecht der Sozialversi-
cherungsträger insbesondere in einer Phase der Kon-
solidierung der öffentlichen Haushalte nicht hinge-
nommen werden könne. 

Auf die Anregung des Bundesrechnungshofes, die 
Fachressorts sollten die Bundesministerien des Innern 
und der Finanzen bei bedeutsamen Abweichungen 
unterrichten, hat das Bundesministerium des Innern 
die Bundesministerien für Arbeit und Sozialordnung 
und für Gesundheit gebeten, entsprechend zu verfah-
ren. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
hat erwidert, der Entscheidung des Bundesversiche-
rungsamtes, die Erhöhung der Vergütung bei der 
Bundesknappschaft nicht zu beanstanden, könne es 
aus rechtlichen Gründen nicht entgegentreten. 

24.4 

24.4.1 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die von den Bun-
desministerien des Innern, für Gesundheit und der 
Finanzen mitgeteilten Überlegungen, wenigstens für 
die Zukunft Abweichungen des Tarifrechtes der So-
zialversicherungsträger vom allgemeinen Tarifrecht 
entgegenzutreten. Neben einer möglichen gesetzli- 
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chen Regelung sieht er insbesondere in der „Gemein-
samen Erklärung der Regierungen des Bundes und 
der Länder über eine gemeinsame, stabilitätskon-
forme Steuerung der Personalkosten im öffentlichen 
Dienst" vom 1. Juli 1977/25. Juni 1992 ein geeignetes 
Instrument, mit dem die Bundesregierung darauf 
hinwirken kann, daß kostenwirksame tarifrechtliche 
Maßnahmen nicht nur auf der Ebene des Bundes, der 
Länder und Kommunen, sondern auch der mittelbaren 
Staatsverwaltung von den Regierungen mit dem Ziel 
einer möglichst einvernehmlichen Meinungsbildung 
koordiniert werden. 

24.4.2 

Die Erwiderung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung wird der vom Bundesrechnungs-
hof aufgegriffenen Frage nicht gerecht. Die Aufsichts-
behörden hätten nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes gegen das Tarifgebaren der Sozialversi-
cherungsträger unverzüglich einschreiten können 
und müssen. Nach der sozialgerichtlichen Rechtspre-
chung ist es einem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber 
auch im Rahmen seiner Selbstverwaltung nicht frei-
gestellt, ohne Rücksicht auf die Verhältnisse im übri-
gen öffentlichen Dienst Vergütungen zu zahlen. 
Soweit von einer „Konkurrenzsituation" als Begrün-
dung für die Vergütungserhöhungen gesprochen 
werden kann, war diese selbst geschaffen und damit 

Bundesministerium für Verkehr 
(Einzelplan 12) 

25 Eingruppierungen während der 
Einarbeitungszeit 

25.0 

Angestellten der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung des Bundes und im Verwaltungsdienst der 
Deutschen Reichsbahn werden höherwertige Tä-
tigkeiten ganz überwiegend ohne angemessene 
Einarbeitungszeit übertragen. Dadurch werden sie 
sofort höhergruppiert, obwohl zu Beginn der 
Tätigkeit die geforderte Arbeitsleistung nicht voll 
erbracht werden kann. Dieses Verfahren führt zu 
vermeidbaren Mehrausgaben. 

25.1 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß Ange-
stellten der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des 
Bundes und im Verwaltungsdienst der Deutschen 
Reichsbahn höherwertige Tätigkeiten ganz überwie-
gend ohne Einarbeitungszeit übertragen worden sind. 
Die Verwaltungen haben nicht geprüft, ob die Ange-
stellten die neuen Anforderungen schon von Anfang 
an in vollem Umfang erfüllten. Dadurch wurden diese 

vermeidbar. Im übrigen bedarf es im Hinblick auf die 
allgemeine Arbeitsmarktlage in den neuen Bundes-
ländern keiner weiteren Lohnanreize zum Zwecke 
der Personalgewinnung, insbesondere nicht im öffent-
lichen Dienst. Es kann auch nicht Sinn einer überta-
riflichen Bezahlung sein, sich die Fachkräfte gegen-
seitig abzuwerben. 

Dem Bundesrechnungshof geht es wegen der auf 
Bund und Länder verteilten Aufsichtszuständigkeiten 
für die Sozialversicherung in erster Linie darum, die 
Notwendigkeit eines abgestimmten Handelns auf 
Bundesebene aufzuzeigen. Hierzu besteht nicht 
zuletzt deshalb Anlaß, weil der Bund den Trägern der 
Sozialversicherung jährlich Zuschüsse in Milliarden-
höhe gewährt. 

24.4.3 

Die zuständigen Bundesressorts — insbesondere das 
für die Bundesfinanzierung der Sozialversicherungs-
träger haushaltsrechtlich verantwortliche Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung — sollten 
unverzüglich darauf hinwirken, dem Tarifgebaren der 
Sozialversicherungsträger mit den gebotenen Mitteln, 
beispielsweise durch Erteilung entsprechender Wei-
sungen gegenüber dem Bundesversicherungsamt, 
und ggf. auch mit gesetzlichen Maßnahmen zu begeg-
nen. 

sofort höhergruppiert oder erhielten eine entspre-
chende Zulage. 

Innerhalb eines repräsentativen Erhebungszeitrau-
mes von einem Jahr wurden in der Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes (alte Bundeslän-
der) in über 60 v. H. der geprüften Fälle keine ange-
messenen Einarbeitungszeiten festgestellt. Im Ver-
waltungsdienst der Deutschen Reichsbahn ist in der 
Regel auf Einarbeitungszeiten verzichtet worden. 

So hatte die Deutsche Reichsbahn einem bis dahin als 
Maschinenbauingenieur tätigen Angestellten (Ver-
gütungsgruppe III des Tarifvertrages für die Ange-
stellten der Deutschen Reichsbahn, AnTV-DR; ent-
spricht Vergütungsgruppe III Bundes-Angestelltenta-
rifvertrag, BAT) den Dienstposten eines Abteilungs-
leiters im Personalwesen (Vergütungsgruppe I a) 

 übertragen. Die neue Tätigkeit konnte der Bedien-
stete aufgrund fehlender Fachkenntnisse nicht von 
Beginn an vollwertig ausüben. Dennoch ist ihm die 
höherwertige Tätigkeit ohne zeitliche Einschränkung 
mit der Folge übertragen worden, daß er arbeitsver-
traglich von Anfang an Vergütung nach Vergütungs-
gruppe I a AnTV-DR erhielt. Hierbei wurden zwei 
Vergütungsgruppen „übersprungen" . 

In einem weiteren Fall hatte die Wasser- und Schiff

-

fahrtsverwaltung einem bis dahin in der Wasserstra- 
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ßenüberwachung eingesetzten Bediensteten (Vergü-
tungsgruppe V b BAT) als höherwertige Tätigkeit die 
Leitung des Sachbereiches Organisation, Personal, 
Haushalt trotz noch fehlender Fachkenntnisse und 
einschlägiger Erfahrungen mit sofortiger Wirkung 
übertragen. Dadurch erhielt er von Anfang an — unter 
„Überspringen" einer Vergütungsgruppe — eine Ver-
gütung nach Vergütungsgruppe IV a BAT. 

25.2 

Der Bundesrechnungshof hat diese Verfahrensweise 
beanstandet, weil sie mit dem Tarif- und Haushalts-
recht nicht vereinbar ist. Es widerspricht den tarif-
rechtlichen Vorschriften über die Eingruppierung und 
dem haushaltsrechtlichen Grundsatz, wonach nur die 
zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes notwendigen 
Ausgaben zu tätigen sind, daß einem auf einen 
höherwertigen Dienstposten berufenen Angestellten 
ungeachtet noch fehlender Fachkenntnisse und ein-
schlägiger beruflicher Erfahrungen der höherwertige 
Dienstposten ausdrücklich übertragen und damit die 
dieser Tätigkeit entsprechende Vergütungsgruppe 
oder Zulage Inhalt des Arbeitsvertrages wird. Der 
Angestellte wird insoweit für Leistungen bezahlt, die 
er (noch) nicht erbringen kann. 

25.2.1 

Nach § 22 BAT (und der entsprechenden Vorschrift 
des § 13 AnTV-DR) ist der Angestellte in der Vergü-
tungsgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkma-
len die gesamte, von ihm nicht nur vorübergehend 
auszuübende Tätigkeit entspricht. Die auszuübende 
Tätigkeit ist der ganze Aufgabenkreis, der dem Ange-
stellten vom Arbeitgeber im Rahmen des Direktions-
rechtes übertragen ist. Hierbei hat der Arbeitgeber zu 
berücksichtigen, ob die neue Tätigkeit den Kräften 
und Fähigkeiten des Angestellten entspricht und ihm 
auch im übrigen zuzumuten ist. Der Angestellte 
seinerseits muß sich darauf einstellen, daß ihm ggf. 
zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen während 
einer Einarbeitungszeit vermittelt werden. Dies 
gewinnt dann Bedeutung, wenn der Angestellte für 
die neue Tätigkeit qualifizierte Fachkenntnisse benö-
tigt oder Leitungsfunktionen wahrzunehmen hat. 

25.2.2 

Diese tarifrechtlichen Anforderungen können nach 
allgemeiner Lebenserfahrung nicht von Angestellten 
erfüllt werden, die in einem für sie neuen Arbeitsge-
biet eingesetzt werden und zunächst einer Einarbei-
tungszeit bedürfen. Während dieser Einarbeitungs-
zeit sollten dem Bediensteten nur diejenigen Tätigkei-
ten übertragen werden, die auch seinen dabei zusätz-
lich erworbenen Fachkenntnissen entsprechen. Da-
nach bestimmt sich die tarifgerechte Eingruppierung. 
Daneben ist festzuhalten, welche Gründe einer höhe-
ren Eingruppierung noch entgegenstehen. 

Wird dem Angestellten nach Ablauf der Einarbei

-

tungszeit der gesamte Aufgabenkreis übertragen, ist 

er in die Vergütungsgruppe eingruppiert, deren tarif-
liche Wertigkeit der Aufgabenkreis erfüllt. 

25.3 

Das Bundesministerium hat erwidert, die Forderung 
nach angemessenen Einarbeitungszeiten ließe sich 
aus tatsächlichen und tarifrechtlichen Gründen nicht 
in allen Fällen realisieren. 

In tatsächlicher Hinsicht sei es häufig wegen des 
Zuschnittes des Dienstpostens, der geringen Personal-
ausstattung oder der Arbeitsbelastung der Vorgesetz-
ten nicht möglich, eine verminderte Leistung während 
der Einarbeitung anderweitig aufzufangen. Vielmehr 
müßten sich die Angestellten die benötigten neuen 
Fachkenntnisse durch Bearbeitung der zu erledigen-
den Einzelfälle aneignen, wodurch eine sofortige 
(höhere) Eingruppierung unvermeidlich sei. 

Darüber hinaus stünden auch teilweise tarifrechtliche 
Gründe einer niedrigeren Eingruppierung während 
der Einarbeitungszeit entgegen. So knüpfe z. B. das 
Tarifmerkmal „Schwierigkeit und Bedeutung der 
Tätigkeit" an die Anforderung des Dienstpostens und 
nicht an die individuelle Qualifikation der Angestell-
ten an, so daß sich in diesem Fall auch bei probeweiser 
Übertragung während der Einarbeitungsphase be-
reits die höhere Eingruppierung ergebe. 

Gleichwohl hat das Bundesministerium mitgeteilt, es 
beabsichtige im Rahmen der vorstehenden Überle-
gungen in einem generellen Erlaß näher „einzugren-
zen" , in welchen Fällen während der Einarbeitungs-
zeit eine niedrige Eingruppierung in Betracht kom-
men kann. 

Der Vorstand der Deutschen Reichsbahn ist grund-
sätzlich bereit, die Forderung des Bundesrechnungs-
hofes umzusetzen. 

25.3.1 

Die Erwiderung des Bundesministeriums wird der 
Kritik des Bundesrechnungshofes nicht gerecht. Das 
Bundesministerium ist — wie die übrige Bundesver-
waltung — durch das Bundesministerium des Innern 
bereits mit Rundschreiben vom 9. August 1985 auf die 
tarifgerechte Eingruppierung von Angestellten, die 
sich in der Einarbeitung befinden, hingewiesen wor-
den. Wird ein Angestellter auf einem Arbeitsplatz erst 
eingearbeitet oder erprobt, müssen nach diesem 
Rundschreiben in einem Vermerk die Gründe festge-
halten werden, die einer höheren Eingruppierung 
noch entgegenstehen, z. B. daß wegen der Einarbei-
tung oder Erprobung selbständige Leistungen noch 
nicht zu erbringen sind oder eine besondere Verant-
wortung mit der Ausübung der Tätigkeit noch nicht 
verbunden ist. 

Die tarifrechtlichen Vorbehalte des Bundesministeri-
ums sind insbesondere unter Berücksichtigung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung im Zusammen-
hang mit dem Direktionsrecht, der Zumutbarkeit von 
Tätigkeitsübertragungen und zur tarifgerechten Ein-
gruppierung nicht begründet. So ist die Auffassung 
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des Bundesministeriums zu den Anforderungen des 
Tarifmerkmales „Schwierigkeit und Bedeutung der 
Tätigkeit" unzutreffend. Nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichtes betrifft die 
geforderte „Schwierigkeit der Tätigkeit" in erster 
Linie die fachlichen Anforderungen an die Qualifika-
tion des Angestellten; die zusätzlich verlangte „Be-
deutung" zielt auf deren Wirkungsgrad ab. 

Auch ist die Mehrbelastung des vorhandenen Perso-
nals und der betreffenden Vorgesetzten durch die 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter schließlich nicht 
anders zu werten als diejenige, die beispielsweise 
durch einen längeren Krankheitsausfall eines Bedien-
steten entsteht. Unabhängig davon ist gerade die 
notwendige Anleitung, Aufsicht und Kontrolle neuer 
Dienstposteninhaber wesentlicher Inhalt einer jeden 
Vorgesetztenfunktion. 

25.3.2 

Das Bundesministerium und der Vorstand der Deut-
schen Reichsbahn sollten der Übertragung höherwer-
tiger Tätigkeiten in der Regel eine angemessene 
Einarbeitungs- und Erprobungszeit vorausgehen las-
sen, um leistungsgerecht zu vergüten. Hierdurch 
könnten im übrigen nicht erforderliche Ausgaben in 
Höhe von etwa 2,5 Mio. DM jährlich vermieden 
werden. 

26 Erhebung von Schiffahrtsabgaben 
(Kapitel 12 03) 

26.0 

Die Einnahmen durch Schiffahrtsabgaben decken 
die Ausgaben des Bundes für die Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung nur zu einem geringen Teil. 
Der Deckungsgrad verschlechtert sich ständig. 
Allein durch Anpassung der Schiffahrtsabgaben an 
die allgemeine Kostenentwicklung hätten im Jahre 
1990 etwa 20 Mio. DM zusätzlich eingenommen 
werden können. 

26.1 

Die Bundesrepublik Deutschland erhebt an den abga-
bepflichtigen Binnenwasserstraßen des Bundes Schiff-
fahrtsabgaben im wesentlichen in Form von Befah-
rungsabgaben, Schleusengebühren und Brückengel-
dern auf der Grundlage von Tarifen, die das Bundes-
ministerium festlegt. 

Im „Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem 
Gebiet der Binnenschiffahrt" aus dem Jahre 1955 
wurden keine Regelungen bezüglich der Festsetzung 
und Erhebung der Schiffahrtsabgaben getroffen. Ein 
Entwurf einer Gesetzesnovelle der Bundesregierung 
aus dem Jahre 1980 (Drucksache 8/3795) sah u. a. vor, 
für die Festsetzung und Erhebung der Schiffahrtsab-
gaben zeitgemäße Rechtsgrundlagen zu schaffen. Das 
Bundesministerium sah von einer Weiterverfolgung 
dieser Gesetzesvorschrift ab, da ein Bundesland „die 

Aufnahme solch präziser und enger materieller Krite-
rien verlangt habe, daß ihm (dem Bundesministerium) 
kein eigener gestalterischer Raum mehr geblieben 
wäre" , 

Den Ausgaben des Bundes für die Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung von rd. 2,4 Mrd. DM im Jahre 
1992 standen im selben Jahr Einnahmen in Höhe von 
323 Mio. DM gegenüber. Von diesen Einnahmen 
entfielen rd. 153 Mio. DM auf Schiffahrtsabgaben. 

Vom Jahr 1980 bis zum Jahre 1990 stiegen die 
Ausgaben des Bundes für die Binnenschiffahrt um 
etwa 30 v. H. Die Einnahmen erhöhten sich in diesem 
Zeitraum um etwa 20 v. H. Der Deckungsgrad ver-
schlechterte sich von 16,7 v. H. auf 15,4 v. H. Insbe-
sondere durch den Nachholbedarf der neuen Bundes-
länder dürfte er im Jahre 1994 unter 12 v. H. liegen. 
Die durch Schiffahrtsabgaben erzielten Einnahmen 
erhöhten sich vom Jahr 1980 bis zum Jahre 1990 wie 
die Gesamteinnahmen um etwa 20 v. H. Eine Anpas-
sung der Schiffahrtsabgaben an die allgemeine 
Kostenentwicklung hätte allein im Jahre 1990 Mehr-
einnahmen von etwa 20 Mio. DM erbracht. 

26.2 

Der Bundesrechnungshof hat, gestützt auf Erhebun-
gen der Vorprüfungsstellen, beanstandet, daß eine 
gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Schiff-
fahrtsabgaben bisher nicht geschaffen wurde. 

Der niedrige Deckungsgrad hätte nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes Anlaß für eine über die 
Kostensteigerung hinausgehende Anhebung der 
Schiffahrtsabgaben sein müssen. Statt dessen hat die 
Politik des Bundesministeriums zu einer kontinuierli-
chen Verschlechterung des Deckungsgrades geführt. 
Der Bundesrechnungshof hält eine Trendumkehr für 
erforderlich. 

26.3 

Das Bundesministerium hat sich bereit erklärt, eine 
neue, zeitgemäße Rechtsgrundlage für die Erhebung 
von Schiffahrtsabgaben im Rahmen einer Ergänzung 
des Binnenschiffahrtsaufgabengesetzes zu schaffen. 

Es hält aber eine deutliche Erhöhung der Schiffahrts-
abgaben aus verkehrspolitischen Gründen für nicht 
vertretbar. Sie würde eine Verkehrsverlagerung aus-
lösen und damit letztendlich zu Einnahmeverlusten 
des Bundes führen. Hohe Investitionen in die Bundes-
wasserstraßen würden dadurch entwertet werden. 
Zielsetzung des Bundesministeriums sei, die freien 
Kapazitäten der Wasserwege zu nutzen, um Ver-
kehrsengpässen auf anderen Verkehrswegen entge-
genzuwirken. Beispielhaft hat das Bundesministerium 
einen Vorgang aus dem Jahre 1988 angeführt, bei 
dem Transporte von 2 Mio. t der Binnenschiffahrt 
ersatzlos entzogen worden seien. Dem Bundeshaus-
halt sei ein Einnahmeausfall von rd. 2 Mio. DM 
entstanden. Das Bundesministerium habe durch eine 
Modifizierung der Schiffahrtsabgabensätze zu einer 
Transportkostensenkung beitragen können mit dem 



Drucksache 12/5650 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Ergebnis, daß die Transporte auf die Bundeswasser-
straßen zurückverlagert und hierfür seit dem Jahre 
1990 Schiffahrtsabgabeneinnahmen von 700 000 DM/ 
Jahr erreicht worden seien. 

Die besondere Situation der Binnenschiffahrt sei vor 
allem durch eine unzureichende Transportnachfrage 
und ein hohes Schiffsraumangebot gekennzeichnet. 
Zudem könnten bei der Abgabenfestsetzung auch die 
Untersuchung des Güterverkehrs hinsichtlich Luft-
verschmutzung, Unfälle, Lärm-, Boden- und Wasser-
belastung nicht unberücksichtigt bleiben. Die Werte 
dafür seien nach einer Untersuchung bei der Binnen-
schiffahrt am günstigsten. Letztendlich müsse auch 
die Zielsetzung des Bundesverkehrswegeplanes 1992 
gewürdigt werden, der neben dem Verkehrsträger 
Schiene dem Verkehrsträger Binnenschiffahrt eine 
hohe Priorität einräume. 

26.4 

Der Bundesrechnungshof begrüßt die Absicht des 
Bundesministeriums, eine Rechtsgrundlage für die 
Erhebung von Schiffahrtsabgaben zu schaffen. Die 
übrigen Darlegungen des Bundesministeriums kön-
nen nicht überzeugen. 

Überkapazitäten insbesondere im Massengüterbe-
reich sind in gleichem Maße auch bei den Deutschen 
Bahnen gegeben. Eine Verkehrsverlagerung auf-
grund höherer Schiffahrtsabgaben auf die Deutschen 
Bahnen hätte deren bessere Auslastung zur Folge. Die 
Transporte, die das Bundesministerium durch Redu-
zierung der Schiffahrtsabgaben auf 700 000 DM — auf 
ein Drittel der ursprünglichen Höhe — dem Wasser-
weg wieder zuführte, hatten bei der Deutschen Bun-
desbahn zu Einnahmen von rd. 8 Mio. DM geführt. 
Dabei hatte die Deutsche Bundesbahn aufgrund der 
Wettbewerbssituation erhebliche Zugeständnisse 
machen müssen. 

Ebensowenig überzeugt der Hinweis, daß hohe Inve-
stitionen in die Bundeswasserstraßen durch den Ver-
kehrsrückgang entwertet würden, den angemessene 
Schiffahrtsabgaben zur Folge hätten. Der Bundes-
rechnungshof ist der Auffassung, daß grundsätzlich 
Investitionen dem Verkehr anzupassen sind und nicht 
der Verkehr mit Mitteln des Steuerzahlers den Inve-
stitionen. 

Auch der Bundesverkehrswegeplan 1992 kann die 
seit vielen Jahren ungünstige Entwicklung des 
Kostendeckungsgrades nicht rechtfertigen, zumal er 
dem Verkehrsträger Schiene keine geringere Priorität 
einräumt. 

In der Untersuchung, auf die sich das Bundesministe-
rium beruft, wird die Binnenschiffahrt hinsichtlich der 
Luftverschmutzung durch den Gütertransport gering-
fügig schlechter eingeschätzt als die Bahn. Die Beein-
trächtigung von Wasser und Boden sehen die Verfas-
ser bei Binnenschiffahrt und Bahn als so gering an, daß 
sie bei der Ermittlung der den Verkehrsträgern bis-
lang nicht angelasteten Kosten unberücksichtigt 
bleibt. Deutlich höher werden bei der Bahn die 
Unfallfolgekosten, insbesondere aber die Lärmkosten 
eingeschätzt. Die Berücksichtigung dieser Kosten 

würde die Bahntarife um weit weniger als 10 v. H. 
erhöhen. Deshalb können auch die Belange des 
Umweltschutzes nicht rechtfertigen, daß die Binnen-
schiffahrtswege der Wirtschaft zu einem Bruchteil der 
tatsächlichen Kosten zu Lasten des Bundes überlassen 
werden. 

Durch die ständig zunehmende Subventionierung der 
Binnenschiffahrt wird das Bundesministerium seiner 
Gesamtverantwortung für alle Verkehrsträger nicht 
gerecht, da sie die Deutschen Bahnen zu einem 
ruinösen Wettbewerb zwingt. Geringe Transportko-
sten verringern zudem die Investitionsbereitschaft der 
Wirtschaft in Zweigwerke und schaffen zusätzlichen 
Verkehr. Nicht zuletzt werden dem Bund erhebliche 
Einnahmen vorenthalten, für die er die entsprechen-
den Vorleistungen erbracht hat. 

Der Bundesrechnungshof hält es für unverzichtbar, 
die Schiffahrtsabgaben so zu erhöhen, daß sich der 
Deckungsgrad stetig verbessert. Ziel sollte — wie 
auch bei den anderen Verkehrsträgern — eine ange-
messene Beteiligung an den Wegekosten sein. 

27 Gebühren für Amtshandlungen 
von Sonderstellen 
(Kapitel 12 03) 

27.0 

Die Gebühren für Amtshandlungen der Sonder-
stellen „Schiffsuntersuchungskommission und 
Schiffseichamt" wurden seit dem Jahre 1974 nicht 
mehr erhöht. Der Kostendeckungsgrad verschlech-
terte sich auf nunmehr unter 40 v. H. 

27.1 

Dem Bund obliegen auf dem Gebiet der Binnenschiff-
fahrt u. a. die Schiffseichung — insbesondere die 
Vermessung des Schiffes und Berechnung seiner 
Tragfähigkeit — und die Ausstellung von Befähi-
gungszeugnissen und von Bescheinigungen über 
Bau, Ausrüstung, Bemannung und Betrieb von Was-
serfahrzeugen auf den Bundeswasserstraßen. Mit der 
Wahrnehmung dieser Aufgaben sind elf Sonderstel-
len „Schiffsuntersuchungskommission und Schiffs-
eichamt" betraut. Sie erheben für ihre Amtshandlun-
gen Gebühren, die in einer vom Bundesministerium 
erlassenen Kostenverordnung festgelegt sind. 

Das Bundesministerium hatte im Jahre 1974 die 
Gebühren durch eine Neufassung der Kostenverord-
nung erhöht. In den Folgejahren wurde die Kosten-
verordnung mehrfach, u. a. durch die Aufnahme 
neuer Gebührentatbestände, fortgeschrieben. Eine 
Anhebung der Gebühren unterblieb. Deshalb ver-
schlechterte sich bei steigenden Kosten der Kosten-
deckungsgrad ständig auf nunmehr deutlich unter 
40 v. H. Allein in einem Jahr hätten durch die Erhe-
bung kostendeckender Gebühren rd. 3 Mio. DM 
zusätzlich eingenommen werden können. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/5650 

27.2 

Der Bundesrechnungshof hat, gestützt auf Erhebun-
gen der Vorprüfungsstellen, beanstandet, daß das 
Bundesministerium die ständige Verschlechterung 
des Kostendeckungsgrades bei den Sonderstellen 
entgegen den Vorgaben des Deutschen Bundestages 
und des Bundesministeriums der Finanzen seit Jahren 
hinnimmt. 

27.3 

Das Bundesministerium hat erklärt, daß es eine Anhe-
bung der Gebühren um durchschnittlich 50 v. H. für 
vertretbar halte, und auf einen entsprechenden Ent-
wurf einer Neufassung der „Kostenverordnung für 
Amtshandlungen der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiff-
fahrt" (Kostenverordnung) verwiesen, der dem Bun-
desministerium der Finanzen im April 1993 mit der 
Bitte übersandt worden sei, das Einvernehmen zu 
erklären. Der Kostendeckungsgrad werde nach 
Ablauf eines Jahres erneut geprüft. 

Kostendeckung sei aber nicht zu erreichen. Die erfor-
derlichen Amtshandlungen könnten in allen Ver-
tragsstaaten der „Mannheimer Akte" (Rheinuferstaa-
ten) vorgenommen und müßten gegenseitig aner-
kannt werden. Gegenüber den benachbarten Ver-
tragsstaaten habe die Bundesrepublik Deutschland 
hinsichtlich der Gebühren für diese Amtshandlungen 
ein überproportional hohes Kostenniveau mit der 
Folge, daß viele Untersuchungen von deutschen 
Schiffen allein aus Kostengründen im Ausland vorge-
nommen würden. Dies liege weder im sicherheits-
technischen Interesse des Bundes noch im personal-
wirtschaftlichen Interesse der deutschen Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung. Bemühungen um eine interna-
tionale Kostenangleichung seien in den letzten Jahren 
verstärkt worden; die Kostenunterschiede hätten aber 
noch nicht ganz abgebaut werden können. 

27.4 

Der Bundesrechnungshof erkennt an, daß das Bun-
desministerium im Sinne der Prüfungsfeststellungen 
nunmehr tätig geworden ist, sieht in dem Entwurf der 
Neufassung der Kostenverordnung aber nur einen 
ersten Schritt zu einer sachgerechten Gebührenpoli-
tik, deren Ziel die Kostendeckung ist. 

Das Bundesministerium hat den Verzicht auf kosten-
deckende Gebühren nicht überzeugend begründet. 
Die in den einzelnen Vertragsstaaten durchgeführten 
Untersuchungen und Prüfungen werden gegenseitig 
anerkannt. Das personalwirtschaftliche Interesse der 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung ist zwar verständ-
lich, an Dienstposten unwirtschaftlicher Einrichtun-
gen sollte aber dennoch auf Dauer nicht festgehalten 
werden. 

Die Sonderstellen sind grundsätzlich nur zu rechtfer-
tigen, wenn sie sich im Wettbewerb behaupten. 
Ansatzpunkt muß das „überproportional hohe Kosten-
niveau" sein, dessen Gründe zu ermitteln und dessen 

Ursachen zu beseitigen sind. Die im Jahre 1993 in 
Kraft getretene Verwaltungsvorschrift, durch die der 
Aufgabenvollzug der Sonderstellen gestrafft und ver-
einheitlicht werden soll, bildet dafür einen geeigneten 
Rahmen. 

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, daß 
alle Rationalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft 
und auf dieser Grundlage kostendeckende Gebühren 
angestrebt werden. 

28 Bemerkungen früherer Haushaltsjahre; 
Abstufung von Bundesstraßen 
(Kapitel 12 10) 

Bemerkungen 1986 
— Drucksache 10/6138 Nr. 16 — 

28.0 

Aufgrund früherer Prüfungsfeststellungen des 
Bundesrechnungshofes ermittelte das Bundesmini-
sterium 2 900 km Bundesstraßen, die in unmittelba-
rer Nähe parallel zu Autobahnen verlaufen und 
deshalb nicht mehr dem weiträumigen Verkehr 
dienten. Sie sollten in die sich aus dem Landesrecht 
ergebende Straßenklasse abgestuft werden. Bis 
zum 31. Dezember 1992 war die Abstufung erst für 
600 km vollzogen. Hingegen wurden 360 km ohne 
nähere Prüfung in den Bedarfsplan 1992 übernom-
men und für einen Ausbau vorgesehen. 

28.1 

Der Bundesrechnungshof hatte in den Bemerkungen 
1986 beanstandet, daß 3 500 km Bundesstraßen, die in 
unmittelbarer Nähe parallel zu Autobahnen verlaufen 
und deshalb die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 
Bundesfernstraßengesetz, dem weiträumigen Ver-
kehr zu dienen, nicht mehr erfüllten, nach Fertigstel-
lung der jeweiligen Autobahn nicht in die sich aus 
dem Landesrecht ergebende Straßenklasse abgestuft 
worden waren. 

Das Bundesministerium hatte den Ausführungen des 
Bundesrechnungshofes im Grundsatz zugestimmt. Es 
hatte nach eigener Prüfung eine entbehrliche 
Gesamtstrecke von 2 900 km ermittelt und die Länder 
am 15. Mai 1987 aufgefordert, 1 500 km alsbald 
abzustufen. 

Im übrigen hatte es mitgeteilt, daß davon 1 400 km 
Straßen entweder im Bedarfsplan 1986 als Neu- oder 
Ausbaumaßnahmen enthalten seien oder es sich um 
Straßen im Zonenrandgebiet (rd. 500 km) handele. 
Das Bundesministerium hatte vorgeschlagen, diese 
anläßlich der Aufstellung des Bundesverkehrswege

-

planes 1992 in die Überprüfung des Bedarfsplanes 
einzubeziehen. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß des Haushaltsaus

-

schusses des Deutschen Bundestages hatte in seiner 
Sitzung am 21. Mai 1987 von der Bemerkung des 
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Bundesrechnungshofes und den Erklärungen des 
Bundesministeriums zustimmend Kenntnis genom-
men. Er hatte das Bundesministerium gleichzeitig und 
erneut am 3. Februar 1988 „ersucht, bis zur nächstjäh-
rigen Beratung der Bemerkungen des Bundesrech-
nungshofes über das Erreichte zu berichten" (Plenar-
protokoll 11/31 S. 2097 ff. i. V. m. Drucksache 11/831 
zu Nr. 16). 

Das Bemühen des Bundesministeriums zeigte in den 
Folgejahren nicht den angestrebten Erfolg. Bis zum 
31. Dezember 1992 wurden insgesamt nur 600 km 
abgestuft und für weitere 140 km die Abstufungsver-
fahren eingeleitet. Damit war seine Erklärung vom 
15. Mai 1987, 1 500 km alsbald abzustufen, nur knapp 
zur Hälfte erfüllt. Darüber hinaus könnten rd. 500 km 
Straßen abgestuft werden, nachdem die Vorzugsstel-
lung des Zonenrandgebietes entfallen ist. 

Von den weiteren rd. 900 km, die anläßlich des 
Bundesverkehrswegeplanes 1992 in die Überprüfung 
einbezogen werden sollten, hat das Bundesministe-
rium rd. 360 km Bundesstraßen mit einem veran-
schlagten Bauvolumen von rd. 2,6 Mrd. DM in den 
Bedarfsplan 1992 übernommen. 

28.2 

Der Bundesrechnungshof vertritt die Auffassung, daß 
Straßen, die die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 
Bundesfernstraßengesetz nicht mehr erfüllen, nicht 
für einen Neu- oder Ausbau zu Lasten des Bundes 
vorgesehen werden dürfen. Das Bundesministerium 
hätte dem Parlament den Aus- und Neubau dieser 
Abschnitte nicht vorschlagen dürfen. 

28.3 

Das Bundesministerium hat dazu mitgeteilt, daß nicht 
begonnene Projekte des „vordringlichen Bedarfs" des 
Bedarfsplanes 1986 mit gleicher Bewertung in den 
Bedarfsplan 1992 übernommen worden seien. Über 
die Abstufung der zugehörigen Bundesstraßenab-
schnitte solle nach Fertigstellung der Projekte ent-
schieden werden. 

Projekte der Stufe „Planungen" des Bedarfsplanes 
1986 sowie Neuanmeldungen der Länder seien in den 
neuen Bedarfsplan ausnahmsweise übernommen 
worden, sofern das jeweilige Land den Nachweis 
der Fernverkehrsrelevanz im Einzelfall erbringen 
konnte. 

Die im ehemaligen Zonenrandgebiet liegenden 
Abschnitte sollten sofort abgestuft werden, sofern sie 
nicht parallel zu solchen Autobahnen verlaufen, deren 
Ausbau im Bedarfsplan 1992 als Maßnahme des 
„vordringlichen Bedarfs" oder als „Projekt Deutsche 
Einheit" vorgesehen sei. In diesen Fällen solle über 

die Abstufung der Parallelbundesstraßen erst nach 
dem Ausbau der Autobahnen entschieden werden. 

Schließlich sei in zwei Fällen die Kapazität der Auto-
bahnen ungenügend, so daß die Parallelbundesstra-
ßen noch weiträumigen Verkehr aufzunehmen hät-
ten, so daß sie vorerst nicht abzustufen seien. 

28.4 

Der Bundesrechnungshof stimmt mit den Vorstellun-
gen des Bundesministeriums hinsichtlich der Vorge-
hensweise bei autobahnparallelen Bundesstraßen im 
ehemaligen Zonenrandgebiet überein. Von dem Vor-
behalt einer späteren Abstufungsentscheidung sind 
rd. 250 km der insgesamt 500 km betroffen. 

Die weiteren Ausführungen des Bundesministeriums 
überzeugen den Bundesrechnungshof hingegen 
nicht. 

Die Übernahme von noch nicht begonnenen Projek-
ten auf parallel zur Autobahn verlaufenden Bundes-
straßen vom Bedarfsplan 1986 in den Bedarfsplan 
1992 ist unbegründet. 

Streckenabschnitte, deren Bedeutung für den weit-
räumigen Verkehr im Jahre 1986 dem Grunde nach 
verneint worden war, dürften nicht ohne nähere 
Prüfung schon deshalb in den Bedarfsplan 1992 über-
nommen werden, weil sie früher mit „vordringlich" 
bewertet waren oder das betreffende Bundesland eine 
Bedeutung für den weiträumigen Verkehr aner-
kennt. 

Mangelnde Kapazität einer Autobahn rechtfertigt 
nicht das Vorhalten einer parallel verlaufenden Bun-
desstraße. Nach den Erfahrungen des Bundesrech-
nungshofes werden solche Bundesstraßen vom weit-
räumigen Verkehr nicht angenommen, weil ihre 
Benutzung wegen der zahlreichen Ortsdurchfahrten 
und höhengleichen Kreuzungen keine Fahrzeitge-
winne gegenüber der Autobahn erwarten läßt und 
einen geringeren Grad an Verkehrssicherheit ge-
währleistet. 

Nach allem wären unter Berücksichtigung der 250 km 
Vorbehaltstrecken im ehemaligen Zonenrandgebiet 
und der bereits abgestuften 600 km von den vorgese-
henen 2 900 km noch 2 050 km alsbald abzustufen. 
Dadurch würde der Bundeshaushalt um rd. 
40 Mio. DM jährlich für ersparte Unterhaltungskosten 
entlastet. Außerdem könnten rd. 2,6 Mrd. DM wäh-
rend der Ausführungszeit des Bedarfsplanes 1992 
eingespart werden, wenn die in ihm enthaltenen 
362 km autobahnparallelen Bundesstraßen nicht zu 
Lasten des Bundes ausgebaut würden. 

Das Bundesministerium wird dem Vollzug der Abstu-
fungsmaßnahmen gegenüber den Ländern weiteren 
Nachdruck verleihen müssen. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 
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Bundesministerium der Verteidigung 
(Einzelplan 14) 

29 Umrüstung des Schützenpanzers BMP-1 
(Kapitel 14 15 verschiedene Titel) 

29.0 

Das Bundesministerium hat Schützenpanzer der 
ehemaligen Nationalen Volksarmee für eine zeit-
lich begrenzte Nutzung umrüsten lassen, ohne 
zuvor den Bedarf kritisch zu ermitteln. Trotz der 
hohen Umrüstungskosten entsprechen die Schüt-
zenpanzer wegen der erheblichen Nutzungsein-
schränkungen für Fahrzeug, Bewaffnung und 
Munition nur bedingt den Ausbildungs- und Ein-
satzgrundsätzen der Panzergrenadiertruppe. In-
zwischen ist der Schützenpanzer vollständig aus 
der Nutzung genommen worden. 

Bei einem Verzicht auf die Nutzung hätten Ausga-
ben in Höhe von rd. 30 Mio. DM vermieden werden 
können. 

29.1 

Das Bundesministerium entschied im Januar 1991, 
763 Schützenpanzer BMP-1 der ehemaligen Nationa-
len Volksarmee vorübergehend — d. h. bis zum vor-
aussichtlichen Zulauf des Schützenpanzers Marder 2 
ab dem Jahre 1996 — in den neuen Bundesländern 
weiter zu nutzen. Davon sollten 178 Fahrzeuge der 
Ausbildung dienen, 52 vorübergehend stillgelegt und 
533 langzeitgelagert werden. Die Entscheidung stand 
unter dem Vorbehalt, daß die Funktions- und 
Betriebssicherheit für die zugehörige Übungsmuni-
tion erklärt und durch eine Umrüstung der Fahrzeuge 
den „unverzichtbaren Sicherheitsbestimmungen" ent-
sprochen werden könnte. 

Für die Umrüstung veranschlagte das Bundesministe-
rium in den Haushalten 1991 bis 1993 insgesamt 
36,6 Mio. DM. Darin waren Ausgaben für die Bedarfs-
instandsetzung sowie Entwicklung, Umrüstung und 
Fertigung der Munition nicht enthalten. Das Bundes-
amt für Wehrtechnik und Beschaffung (Bundesamt) 
schloß am 12. März 1991 mit einem Unternehmen 
einen Vertrag über die Umrüstung von drei Truppen-
versuchsmustern mit einer Option auf Umrüstung 
weiterer 100 Fahrzeuge (Los 1). 

Bereits Ende März 1991 stand fest, daß aufgrund 
technischer Mängel die Funktions- und Betriebssi-
cherheit der Übungsmunition nicht erklärt werden 
konnte. Das Bundesministerium entschied deshalb am 
15. April 1991, für die Kanone des Schützenpanzers 
80 000 Übungsgranaten technisch ändern und 3 Mil-
lionen Stück Maschinengewehrmunition für das Bord

-

MG fertigen zu lassen. Dafür sah es zusätzlich rd. 
12,8 Mio. DM vor. 

Anfang Mai 1991 konnte für den umgerüsteten Schüt-
zenpanzer BMP-1 die Funktions- und Betriebssicher-
heit sowie die Truppenverwendbarkeit nur unter 
Auflagen erklärt werden. Es ergaben sich insbeson-
dere die folgenden Nutzungseinschränkungen: 

— Der Schützenpanzer war zum Betrieb im öffentli-
chen Straßenverkehr nicht zugelassen. Die Fahr-
geschwindigkeit war auf 40 km/h beschränkt. 

— Das Panzerabwehr-Lenkflugkörper-System konn-
te aus Sicherheitsgründen nicht genutzt werden. 
Die Kampfentfernung gegen gepanzerte Ziele war 
deswegen von 2 000 m auf 600 m am Tag oder 
400 m in der Nacht herabgesetzt. 

— Die Kanone konnte Gefechtsmunition unter Hin-
nahme eines Restrisikos nur im Verteidigungsfall 
verschießen. Ihre Ladeautomatik war aus Sicher-
heitsgründen ausgebaut worden. 

— Mit den Gewehren der Schützen konnte nicht aus 
den Schießluken geschossen werden. 

— Der „ aufgesessene Kampf " war nicht möglich. 

Das Bundesamt übte trotz dieser bekannten Nut-
zungsbeschränkungen im Mai 1991 die Option für das 
Los 1 (100 Fahrzeuge) aus. 

Das Heeresamt schlug dem Bundesministerium im 
Juli 1991 vor, von den 533 langzeit zu lagernden 
Schützenpanzern BMP-1 die 316 zunächst für die 
Aufwuchsbataillone vorgesehenen Fahrzeuge nicht 
umzurüsten. Das Bundesministerium hielt jedoch an 
der Zahl von 763 umzurüstenden Schützenpanzern 
fest. 

Mitte Oktober 1991 schloß das Bundesamt darauf-
hin einen Vertrag über die Umrüstung weiterer 
500 Schützenpanzer BMP-1 als Los 2 und erteilte 
einem Heeresinstandsetzungswerk den Auftrag, zu-
sätzlich die restlichen 160 Fahrzeuge umzurüsten. Im 
Juli 1992 reduzierte das Bundesministerium die 
Anzahl der insgesamt umzurüstenden Schützenpan-
zer BMP-1 auf 670 Stück, stellte die Umrüstung im 
Heeresinstandsetzungswerk ein und stattete zwei 
Bataillone mit dem Schützenpanzer Marder 1 aus der 
vorhandenen Umlaufreserve aus. 

Das Bundesministerium entschied schließlich im 
Januar 1993 im Rahmen der weiteren Reduzierung 
des Heeresumfanges, die Schützenpanzer BMP-1 
wieder vollständig aus der Nutzung zu nehmen und 
die Panzergrenadierverbände einheitlich mit dem 
vorhandenen Schützenpanzer Marder 1 auszustatten. 
Die bis dahin vorgenommene Umrüstung, die Muni-
tionsentwicklungs- und Beschaffungsvorhaben sowie 
alle weiteren ausgabenverursachenden Maßnahmen 
wurden eingestellt. Dies entspricht den Empfehlun-
gen des Bundesrechnungshofes vom Dezember 1992. 
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Bis zu seiner Einstellung waren für das auf annähernd 
50 Mio. DM veranschlagte Projekt rd. 30 Mio. DM 
ausgegeben worden; rd. 20 Mio. DM wurden nicht 
verausgabt. 

29.2 

Der Bundesrechnungshof hat den Entscheidungsab-
lauf zur Nutzung des Schützenpanzers BMP-1 bean-
standet. Er hat bemängelt, daß das Bundesministe-
rium seiner Entscheidung weder eine kritische Ana-
lyse des Bedarfes noch ein sorgsames Abschätzen von 
Kosten und Nutzen für die vorgesehene nur vorüber-
gehende Verwendung des BMP-1 vorangehen ließ 
und dabei auch Alternativen — wie die später vorge-
nommene Ausrüstung zweier Bataillone mit Schüt-
zenpanzern Marder 1 aus der Umlaufreserve — nicht 
vorausschauend einbezogen hatte. Er hat ferner dar-
auf hingewiesen, daß mit den umgerüsteten Schüt-
zenpanzern BMP-1 wegen der Nutzungseinschrän-
kungen der Auftrag der Panzergrenadiertruppe nur 
sehr bedingt hätte erfüllt werden können. Der Bun-
desrechnungshof hat weiter beanstandet, daß das 
Bundesministerium mit der Umrüstung der Schützen-
panzer BMP-1 begonnen hatte, bevor der eigene 
Vorbehalt zur Funktions- und Betriebssicherheit für 
die Übungsmunition ausgeräumt war. 

Der Bundesrechnungshof hat das Ergebnis der Umrü-
stung im Verhältnis zu den veranschlagten Haushalts-
mitteln in Höhe von insgesamt rd. 50 Mio. DM für nicht 
angemessen erachtet und darüber hinaus den Wert 
der Ausbildung an diesem Gerät und seiner Bewaff-
nung in Frage gestellt. 

Bei einem sachlich gebotenen Verzicht auf die Nut-
zung hätten die Ausgaben für die Umrüstung in Höhe 
von rd. 30 Mio. DM vermieden werden können. 
Aufgrund seiner Erkenntnisse über die erheblichen 
Nutzungseinschränkungen des Schützenpanzers 
hätte das Bundesministerium diese Ausgaben zumin-
dest durch eine frühere Einstellung der Umrüstung 
geringer halten können. 

29.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, mit der Über-
nahme von 763 Schützenpanzern BMP-1 habe eine 
— bis zum damals geplanten Zulauf des Schützenpan-
zers Marder 2 — bestehende Ausrüstungslücke ge-
schlossen und zugleich ein Großgerät der ehemaligen 
Streitkräfte des beigetretenen Teiles Deutschlands 
sinnvoll — zumindest übergangsweise — weiter 
genutzt werden sollen. 

Das Bundesministerium hat zwar die erheblichen 
Nutzungseinschränkungen des Schützenpanzers 
BMP-1 sowie seiner Bewaffnung und Munition einge-
räumt, Es habe diese jedoch wegen der vorgesehenen 
begrenzten Nutzungsdauer für hinnehmbar gehalten 
und alle Forderungen der Bedarfsträger als erfüllt 
angesehen. 

Dem Vorschlag des Heeresamtes, auf die Umrüstung 
der Schützenpanzer BMP-1 der Aufwuchsbataillone 

zu verzichten, habe nach „eingehender Prüfung" 
nicht gefolgt werden können, weil damit die Konzep-
tion „Kaderung und rascher Aufwuchs" nicht zu 
realisieren gewesen wäre. Deshalb habe zum damali-
gen Zeitpunkt an der Umrüstung aller 763 Schützen-
panzer festgehalten werden müssen. 

Das Bundesministerium teilte weiter mit, es stehe mit 
einem verbündeten Staat in Verhandlung, die bisher 
umgerüsteten Schützenpanzer BMP-1 zum Preis der 
Umrüstungskosten abzugeben. 

29.4 

Die Stellungnahme des Bundesministeriums hat die 
Bedenken des Bundesrechnungshofes nicht ausge-
räumt. Für die Übernahme als Großgerät der ehema-
ligen Streitkräfte des beigetretenen Teiles Deutsch-
lands erscheint der Schützenpanzer BMP-1 ungeeig-
net, da seine Kampfkraft, insbesondere seine Panzer-
abwehrfähigkeit, Feuer- und Stoßkraft sowie die 
Überlebensfähigkeit erheblich vermindert war. 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß der Bedarf für die Schützenpanzer und 
mögliche Alternativen nicht sorgfältig und voraus-
schauend ermittelt wurden. So hätte dem Vorschlag 
des Heeresamtes zumindest teilweise dadurch ent-
sprochen werden können, daß die Zahl der langzeit zu 
lagernden Schützenpanzer um die Umlaufreserve und 
die für Spezialausbildungseinheiten vorgesehenen 
Fahrzeuge vermindert worden wäre. 

29.5 

Der Bundesrechnungshof wird beobachten, inwieweit 
es dem Bundesministerium gelingen wird, die bishe-
rigen Aufwendungen durch Verkäufe der umgerüste-
ten Schützenpanzer zu decken. 

30 Aussonderung und Verwertung des 
bundeswehreigenen Landesystems SETAC 
(verschiedene Kapitel und Titel) 

30.0 

Das Bundesministerium ist der Aufforderung des 
Deutschen Bundestages zur Verwertung des bun-
deswehreigenen Landesystems SETAC erst rd. vier 
Jahre später nachgekommen. Zu den ursprüngli-
chen Ausgaben von über 300 Mio. DM für die 
Entwicklung und Beschaffung des Systems sind 
noch Ausgaben für eine Studie, die Verwertungs-
möglichkeiten untersuchen sollte, sowie Lager-
kosten hinzugekommen. Bei der Verwertung des 
Systems wurden Einnahmen in Höhe von nur 
15 315 DM erzielt. 
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30.1 

30.1.1 

Das Bundesministerium ließ seit dem Jahre 1968 ein 
eigenes Landesystem (SETAC) für seine militärischen 
Luftfahrzeuge mit Ausgaben von über 300 Mio. DM 
entwickeln und beschaffen. Nach einer Prüfung des 
Bundesrechnungshofes (vgl. Bemerkungen 1986, 
Drucksache 10/6138 Nr. 22) entschied das Ressort im 
März 1988, daß das Landesystem nicht mehr genutzt 
werden solle. Gleichzeitig ordnete es Untersuchun-
gen über geeignete Verwertungsmöglichkeiten an. 
Eine sinnvolle Verwendung innerhalb der Bundes-
wehr schloß es zwar ebenso aus wie eine industrielle 
Verwertung oder eine Abgabe im Rahmen der Aus-
stattungshilfe an dritte Länder. Trotzdem wollte es vor 
einer endgültigen Verwertungsentscheidung noch 
untersuchen lassen, ob es nicht doch noch eine ent-
sprechende Verwendungsmöglichkeit geben könnte. 
Zu diesem Zweck beauftragte es am 13. Juni 1988 ein 
Institut mit den entsprechenden Untersuchungen. 
Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 
360 000 DM aufgewendet. Das Institut stellte im 
August 1988 fest, daß bei allen untersuchten mögli-
chen Anwendungen mit nennenswerten Erlösen nicht 
gerechnet werden könne, weil weder das Gesamt-
system noch SETAC-Komponenten handelsfähig 
seien. Diesen Sachverhalt teilte das Bundesministe-
rium am 6. September 1988 dem Rechnungsprüfungs-
ausschuß des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages mit, der am 16. März 1989 die Erwartung 
aussprach, daß das Bundesministerium die Aussonde-
rung der beschafften und im bundeseigenen Lager 
aufbewahrten Geräte baldmöglichst veranlaßt. 

30.1.2 

Die Luftwaffe ordnete bereits am 17. Januar 1989 die 
Aussonderung und anschließende Verwertung an. 
Auf Anfrage des Bundesrechnungshofes teilte das 
Bundesministerium am 16. Oktober 1990 mit, daß die 
im bundeseigenen Lager bei der Herstellerfirma 
lagernden Geräte, Ersatzteile, Sonderbetriebsmittel 
usw. in einem Luftwaffenmaterialdepot zusammenge-
zogen würden. Die Aussonderung werde bis zum 
Ende des ersten Quartals 1991 abgeschlossen sein. 
Die Umlagerung in ein Luftwaffenmaterialdepot 
erfolgte tatsächlich aber noch später, nämlich erst in 
der Zeit von Februar bis November 1991. 

Für die gesamte Lagerhaltung im bundeseigenen 
Lager bei der Herstellerfirma leistet der Bund jährli-
che Ausgaben in Höhe von rd. 1 Mio. DM. 

30.1.3 

Die Verwertung des SETAC-Materials durch die bun-
deseigene Verwertungsgesellschaft, die ab Oktober 
1992 begann, erbrachte einen Gesamterlös in Höhe 
von 15 315 DM. In diesem Betrag sind auch die Erlöse 
für den Direktverkauf der Sonderbetriebsmittel 
(Werkzeuge, Schablonen und ähnliches aus hochwer

-

tigem Stahl) an die Herstellerfirma in Höhe von 
6 000 DM enthalten. 

30.1.4 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
mehrfach schriftlich an eine zügige Verwertung des 
SETAC-Systems erinnert und auch mündlich die 
zögerliche Abwicklung beanstandet. Er hat auch 
gerügt, daß das Bundesministerium auf die Studie zur 
Untersuchung der Verwertungsmöglichkeiten für das 
SETAC-System nicht verzichtet hat. 

30.2 

Das Bundesministerium hat die bei der Verwertung 
eingetretenen Verzögerungen mit personellen und 
organisatorischen Schwierigkeiten begründet, insbe-
sondere mit der Versetzung, Erkrankung und vorzei-
tigen Pensionierung des ehemaligen technischen 
Referenten für das SETAC-System im nachgeordne-
ten Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 
(Bundesamt) sowie mit der Auflösung und Abschich-
tung der Aufgaben des technischen Referates. Ein 
Nachteil für den Bund sei aber nicht entstanden, wenn 
man von den Kosten der Lagerhaltung im Luftwaffen-
materialdepot und der Transporte mit Bundeswehr

-

Fahrzeugen absehe. Zu der Vermeidbarkeit der Stu-
die über weitere Verwertungsmöglichkeiten hat sich 
das Bundesministerium nicht geäußert. 

30.3 

Die Begründungen des Bundesministeriums vermag 
der Bundesrechnungshof nicht als stichhaltig anzuse-
hen. Es hat versäumt, den Abbruch des Vorhabens 
SETAC im nachgeordneten Bereich unverzüglich um-
setzen zu lassen und gleichzeitig die Umlagerung des 
SETAC-Materials in das kostengünstigere Luftwaf-
fenmaterialdepot anzuordnen, Das Bundesministe-
rium hat zwar geltend gemacht, daß zusätzliche Aus-
gaben für die längere Lagerung des SETAC-Materials 
nicht angefallen seien. Es verkennt aber dabei, daß 
von der Gesamtlagerfläche des bundeseigenen 
Lagers ein entsprechender Anteil durch die Lagerung 
des SETAC-Materials gebunden war und anteilig 
Lagerpersonal beschäftigt werden mußte. Es kann 
dahingestellt bleiben, in welcher Höhe anteilige 
Kosten bei einer zwei bis drei Jahre früheren Ausla-
gerung des SETAC-Materials hätten vermieden wer-
den können; es steht außer Zweifel, daß die erhebli-
chen Materialmengen entsprechenden Aufwand ver-
ursacht haben. 

Das Bundesministerium hätte auch auf die Studie zur 
Untersuchung der Verwertungsmöglichkeiten für das 
SETAC-System verzichten können. Bei einer ab-
schließenden fachtechnischen Bewertung des 
SETAC-Systems hat das Bundesamt im November 
1992 bestätigt, daß das Landesystem SETAC tech-
nisch und operationell nur für den ursprünglich vor-
gesehenen militärischen Einsatz hätte verwendet 
werden können. Diese Erkenntnisse waren dem Bun- 
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desministerium bereits bei der Beschaffung des 
SETAC-Systems bekannt gewesen. Der nachträgli-
chen Studie über andere Nutzungsmöglichkeiten 
hätte es daher nicht bedurft. Ausgaben von rd. 
360 000 DM hätten vermieden werden können. 

30.4 

Das Bundesministerium wird künftig sicherstellen 
müssen, daß Beschlüsse des Parlamentes und auch 
eigene Absichtserklärungen zügig umgesetzt wer-
den. 

31 Teilnahme von Reservisten an Kongressen 
im Rahmen von Wehrübungen 

31.0 

Nach Anordnung des Bundesministeriums nehmen 
Reservisten an Kongressen von Reserve(unter-) 
offiziervereinigungen im Rahmen von Wehrübun-
gen teil. 

Die Kongresse sind überwiegend gesellschaftliche 
Veranstaltungen. Sie entsprechen weder den 
Zwecken noch den Zielen von Wehrübungen. Die 
Reservisten sollten an ihnen nur im Rahmen 
„Dienstlicher Veranstaltungen" teilnehmen. 

Dadurch könnten Ausgaben in Höhe von jährlich 
bis zu 150 000 DM eingespart werden. 

31.1 

Die Interalliierte Reserveoffiziervereinigung führt 
jährlich und die Europäische Reserveunteroffizierver-
einigung alle zwei Jahre Kongresse in Verbindung mit 
militärischen Wettkämpfen an wechselnden Orten 
durch. Auch die Teilnahme an den Kongressen findet 
seit dem Jahre 1986 nach Anordnung des Bundesmi-
nisteriums im Rahmen von Wehrübungen statt. 

Bei den Kongressen vertreten in der Regel etwa 
30 Mitglieder des Verbandes der Reservisten (Ver-
band) die Reservisten der Bundeswehr auf internatio-
naler Ebene. Für die Mehrzahl der Kongresse sind 
thematische Schwerpunkte (Leitthemen) vorgege-
ben. Die Teilnehmer vertreten ihre oder die Auffas-
sungen ihrer Verbände und sind insoweit Vertreter 
dieser Verbände und nicht staatlicher Organe; sie 
handeln ohne Auftrag des Bundesministeriums. 

Wehrübungen dienen vorrangig der Aus- und Weiter-
bildung der Reservisten, dem Üben und Überprüfen 
der Mobilmachung sowie der Verbesserung der Ein-
satzbereitschaft der Mobilmachungstruppenteile/ 
Dienststellen. Zwar sind im Wehrübungserlaß des 
Bundesministeriums in Nr. 105 auch sonstige Wehr-
übungen aufgeführt, die aufgrund freiwilliger Ver-
pflichtung möglich sind. Die Teilnahme an den Kon-
gressen ist nicht erwähnt. 

31.2 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes kann 
die Teilnahme an den Kongressen nicht als Wehr-
übung angesehen werden. Die Kongresse sind über-
wiegend gesellschaftliche Veranstaltungen, die we-
der den Zwecken noch den Zielen von Wehrübungen 
entsprechen. 

Die Teilnahme an Kongressen kann aber als „Dienst-
liche Veranstaltung" bewertet werden. „Dienstliche 
Veranstaltungen" sind eine Wehrdienstart, bei der 
Reservisten ausschließlich aufgrund freiwilliger Ver-
pflichtung Wehrdienst leisten. Die Bestimmungen 
über den Zweck solcher Veranstaltungen lassen die 
Teilnahme von Reservisten an Kongressen im Solda-
tenstatus zu, erfordern aber einen erheblich geringe-
ren administrativen und finanziellen Aufwand (z. B. 
keine Zahlung von Wehrsold und Verdienstausfall). 
Außerdem hält der Bundesrechnungshof es für erfor-
derlich, daß die Zahl der deutschen Teilnehmer deut-
lich verringert wird und sich an der Anzahl und 
Bedeutung der Themenbereiche ausrichtet. 

Die finanziellen Einsparungen können nach Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes bis zu 150 000 DM 
jährlich betragen. 

Er hat das Bundesministerium gebeten, künftig für die 
Teilnahme an internationalen Kongressen keine Wehr-
übungen mehr anzuordnen. 

31.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, Auslandskon-
takte von Reservisten seien Bestandteil der „Freiwil-
ligen Reservistenarbeit" . Sie seien politisch und — 
bezogen auf bestimmte Aufgabenstellungen — auch 
militärisch gewollt. 

Die Entscheidung für die Teilnahme der Delegation 
am Kongreß im Rahmen einer Wehrübung dokumen-
tiere den hohen Stellenwert, der dieser Veranstaltung 
politisch beigemessen werde. Im übrigen werde die 
Teilnahme an Auslandsveranstaltungen von den 
Reservisten als Belohnung und Antrieb für die Reser-
vistenarbeit angesehen. 

Eine Teilnahme an Kongressen in Form einer „Dienst-
lichen Veranstaltung" sei immer gerechtfertigt. Die 
Grundsatzentscheidung für die Teilnahme an den 
Kongressen im Rahmen von Wehrübungen werde 
jedoch zunächst — vorbehaltlich einer neuen Ent-
scheidung des Bundesministeriums — aufrechterhal-
ten. 

31.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung. Dem Interesse des Bundesministeriums an der 
Teilnahme deutscher Reservisten an diesen Kongres-
sen wird auch entsprochen, wenn die Teilnahme als 
„Dienstliche Veranstaltung" bewertet wird. 
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Das Bundesministerium sollte die Teilnahme an den 
Kongressen künftig nicht mehr als Wehrübungen 
anerkennen. 

32 Umsetzung von Ergebnissen 
personalwirtschaftlicher Untersuchungen im 
Kassenwesen 

32.0 

Die auf Anregung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages auf neuer Grundlage im 
Bundesministerium ermittelten Vorschläge für 
Personalberechnungsschlüssel weisen durchge-
hend auf einen — zum Teil erheblich — geringeren 
Personalbedarf hin. Sie wurden jedoch nicht in 
angemessener Zeit umgesetzt, so daß über mehrere 
Jahre in den untersuchten Bereichen ein überhöh-
ter Personalbedarf beibehalten worden ist. 

32.1 

Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 
hat eine Forderung des Bundesrechnungshofes, die 
Gegenstand der Bemerkungen 1988 (Drucksache 11/ 
3056 Nr. 20) war, aufgegriffen und das Bundesmini-
sterium im Jahre 1989 aufgefordert, die Personalbe-
messung in der Bundeswehrverwaltung und in den 
Streitkräften nach sachgerechten Methoden vorzu-
nehmen und die organisatorischen Voraussetzungen 
hierfür zu schaffen. 

Der Bundesrechnungshof hat die bisher im Bereich 
des Kassenwesens durchgeführten Maßnahmen un-
tersucht; er hat festgestellt, daß die mit der Personal-
bedarfsermittlung beauftragten Prüfgruppen „Orga-
nisation" von der Auftragserteilung bis zur Vorlage 
eines Vorschlages für einen Personalberechnungs-
schlüssel etwa zwei Jahre benötigten. Aufgrund der 
Vorschläge können die personellen Auswirkungen 
durch Probeberechnungen oder Abschätzungen ins-
gesamt ermittelt werden. Vorschläge für Erfassungs-
kräfte sind seit Dezember 1988, für Buchhalter seit 
Mai 1990 und für Rechnungsführer seit April 1992 
bekannt. Die rechnerischen Einsparungen sind teil-
weise beträchtlich (25 Dienstposten bei Erfassungs-
kräften, etwa 75 Dienstposten bei Buchhaltern und 
etwa 900 Dienstposten bei Rechnungsführern). 

Eine Anpassung des Personalbedarfes erfolgte bisher 
nur durch die Anwendung eines aufgrund des Vor-
schlages für Erfassungskräfte erstellten Personalbe-
rechnungsschlüssels im September 1989. Darüber 
hinaus hat das Bundesministerium keine personal-
wirtschaftlichen Konsequenzen gezogen, obwohl das 
Einsparpotential Personalkosten in Höhe von etwa 
4 Mio. DM für Buchhalter und 45 Mio. DM für 
Rechnungsführer jährlich beträgt. 

32.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß das 
Bundesministerium die Vorschläge der Prüfgruppen 
nicht in ausreichendem Umfang für Maßnahmen zur 
unverzüglichen Anpassung des Personalbedarfes 
ausgewertet hat. Er hat empfohlen, bis zur Heraus-
gabe und Anwendung der endgültigen Fassung der 
Bemessungsvorgaben Übergangsmaßnahmen zur so-
fortigen Anpassung des Personalbedarfes zu erlas-
sen. 

32.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, daß die Unter-
suchungsergebnisse der Prüfgruppe „Organisation" 
über Buchhalter bei den Bundeswehrkassen unzurei-
chend seien und deshalb für eine Personalbedarfs-
ermittlung nicht herangezogen werden könnten. 

Im übrigen seien die Personalberechnungsschlüssel 
für Buchhalter wegen anderer, vorrangig zu erledi-
gender Aufgabenschwerpunkte mit wesentlich höhe-
ren Einspareffekten (Neuaufbau bzw. Straffung der 
ehemaligen NVA-Organisation in den neuen Bundes-
ländern, Neuorganisation der Territorialen Wehrver-
waltung) vorübergehend nicht weiterbearbeitet wor-
den. 

Die Umsetzung des Personalberechnungsschlüssels 
für Rechnungsführer hat sich nach Darstellung des 
Bundesministeriums aufgrund der Vielschichtigkeit 
der Rechnungsführeraufgaben und Untersuchungen 
in fünf verschiedenen militärischen Organisationsbe-
reichen (Heer, Luftwaffe, Marine, zentraler militäri-
scher Bereich, zentraler Sanitätsbereich) verzögert. 

Das Bundesministerium hat zugesagt, Übergangs-
maßnahmen bis zur Inkraftsetzung der endgültigen 
Fassung der Personalberechnungsschlüssel für Buch-
halter und Rechnungsführer zu treffen. 

32.4 

Die Darlegungen des Bundesministeriums rechtferti-
gen die zögerliche Behandlung der Angelegenheit 
nicht. Zumindest hätten schon früher Übergangsmaß-
nahmen getroffen werden müssen. Das Bundesmini-
sterium wird künftig Vorschläge der Prüfgruppen 
„ Organisation" mit erheblichen Auswirkungen auf 
den Personalbedarf unverzüglich umzusetzen ha-
ben. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 
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Bundesministerium für Gesundheit 
(Einzelplan 15) 

33 Gebührenerhebung des 
Bundesgesundheitsamtes 
(Kapitel 15 03 Titel 111 01, 111 81) 

33.0 

Die durch das Bundesgesundheitsamt erhobenen 
Gebühren für die Zulassung von Arzneimitteln und 
für sonstige Amtshandlungen sind nicht kosten-
deckend. Das Bundesministerium hat die zwei 
maßgeblichen Kostenverordnungen nicht umfas-
send und rechtzeitig angepaßt. Bei der Zulassung 
von Arzneimitteln wurde auf Einnahmen in einer 
Größenordnung von jährlich 10 Mio. DM verzich-
tet. 

33.1 

Das Bundesgesundheitsamt (Bundesamt) erhebt für 
die Zulassung von Arzneimitteln Gebühren auf der 
Grundlage einer „Kostenverordnung für die Zulas-
sung von Arzneimitteln durch das Bundesgesund-
heitsamt" (Kostenverordnung) vom 20. Juni 1990. Die 
Höhe dieser Gebühren hat sich nach dem jeweiligen 
Personal- und Sachaufwand für das Zulassungsver-
fahren zu bestimmen (§ 33 Abs. 2 Arzneimittelge-
setz). 

33.1.1 

Im April 1986 hatte der Präsident des Bundesrech-
nungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlich-
keit in der Verwaltung (Bundesbeauftragter) ein Ver-
fahren zur Berechnung kostendeckender Gebühren 
beim Bundesamt empfohlen. Das Bundesamt ermit-
telte unter Beachtung dieser Empfehlung kosten-
deckende Gebührensätze und übernahm sie in die 
Kostenverordnung (Fassung vom 2. November 
1987). 

Wegen struktureller und personeller Veränderungen 
im Bundesamt forderte der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung bei der Verabschiedung des Vierten 
Gesetzes zur Änderung des Arzneimittelgesetzes am 
7. März 1990 auf, die Kostendeckung der Gebühren zu 
überprüfen und ggf. eine Änderung der Kostenver-
ordnung unverzüglich vorzulegen. Dabei waren auf-
grund des 1. Nachtragshaushaltes 1990 200 neue 
Planstellen und Stellen sowie entsprechende Sachko-
sten zu berücksichtigen. 

Bei Ermittlung der neuen Gebührensätze wichen das 
Bundesministerium und das Bundesamt wesentlich 
vom empfohlenen Berechnungsverfahren des Bun-
desbeauftragten ab. Mit der am 20. Juni 1990 erlasse-
nen Neufassung der Kostenverordnung wurde keine 

Kostendeckung erreicht. Eine vom Bundesrechnungs-
hof im Jahre 1990 geforderte Vergleichsrechnung auf 
der Basis der Empfehlungen des Bundesbeauftragten 
ergab einen Kostendeckungsgrad von rd. 26 v. H. 
(Stand: September 1992). Damit wurde auf mögliche 
Einnahmen gegenüber der Vollkostendeckung in 
geschätzter Höhe von jährlich rd. 10 Mio. DM verzich-
tet. 

Das Bundesamt leitete im September 1992 dem Bun-
desministerium den Entwurf einer Kostenverordnung 
zu, der Gebühren vorsah, die nach dem Berechnungs-
verfahren des Bundesbeauftragten ermittelt waren. 

Das Bundesministerium teilte dem Bundesrechnungs-
hof im Oktober 1992 mit, es sei sein Ziel, die geänderte 
Kostenverordnung zum 1. Januar 1993 in Kraft zu 
setzen. Dies ist nicht geschehen. 

33.1.2 

Der Bundesrechnungshof hatte zunächst beanstandet, 
daß das Bundesministerium und das Bundesamt in der 
Kostenverordnung vom 20. Juni 1990 von einem zur 
Kostendeckung führenden Berechnungsverfahren 
abgewichen waren. Nach Übernahme des vom Bun-
desbeauftragten empfohlenen Berechnungsverfah-
rens hat er eine schnelle Anpassung der Kostenver-
ordnung gefordert. 

33.1.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, daß der Ent-
wurf der Kostenverordnung im März 1993 den betei-
ligten Bundesressorts, den zuständigen obersten Lan-
desbehörden sowie den betroffenen Wirtschaftskrei-
sen zur Stellungnahme zugeleitet worden sei. Es hat 
zugesichert, das Rechtsetzungsvorhaben nach Aus-
wertung der Stellungnahmen zügig mit dem Ziel 
fortzuführen, die Gebührenneuregelung nunmehr 
zum 1. Juli 1993 in Kraft zu setzen. 

33.1.4 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß bereits 
mehr als drei Jahre (seit März 1990) vergangen sind, 
ohne daß eine kostendeckende Verordnung in Kraft 
getreten ist. Selbst der Termin zum 1. Juli 1993 wurde 
nicht eingehalten. Der Bundesrechnungshof erwartet, 
daß das Bundesministerium unverzüglich sicherstellt, 
daß mögliche Einnahmen erzielt werden. 
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33.2 

Das Bundesamt erhebt für seine sonstigen Amtshand-
lungen Gebühren auf der Grundlage einer „Allgemei-
nen Kostenverordnung für Amtshandlungen des Bun-
desgesundheitsamtes" (Allgemeine Kostenverord-
nung). Für diese Gebühren sind in § 3 a Abs. 2 des 
Gesetzes über die Errichtung des Bundesgesundheits-
amtes vom 27. Februar 1952 in der Fassung vom 
23. Juni 1970 bis heute gültige Höchstsätze festge-
legt. 

33.2.1 

Im Jahre 1990 stellte die Vorprüfungsstelle des Bun-
desministeriums fest, daß die Gebührensätze auf-
grund von Mängeln in den Kalkulationsgrundlagen 
nicht kostendeckend waren. Das Bundesministerium 
hatte die Allgemeine Kostenverordnung seit dem 
Jahre 1982 nicht mehr aktualisiert. 

In einer Neufassung dieser Kostenverordnung vom 
24. April 1992 wurden neu ermittelte Gebührensätze 
festgelegt. Diese erwiesen sich wiederum als nicht 
kostendeckend; das Bundesministerium und das Bun-
desamt ließen auch hierbei die Empfehlungen des 
Bundesbeauftragten unberücksichtigt. 

Eine erneute Änderung mit kostendeckenden Gebüh-
ren ist bisher nicht eingeleitet worden. 

33.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat das Berechnungsver-
fahren und die fehlende Kostendeckung beanstandet. 
Er hat eine Neufassung der Allgemeinen Kostenver-

ordnung als vordringlich angesehen, um weitere Ein-
nahmeausfälle zu vermeiden. 

33.2.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, es beabsich-
tige, die Gebührensätze der Allgemeinen Kostenver-
ordnung auf der Grundlage des vom Bundesbeauf-
tragten empfohlenen Berechnungsverfahrens anzu-
heben. Wegen der im Gesetz über die Errichtung des 
Bundesamtes vorgeschriebenen Gebührenhöchst-
sätze müsse aber zunächst das Errichtungsgesetz 
geändert werden. Der entsprechende Gesetzesent-
wurf befinde sich im Abstimmungsverfahren. 

33.2.4 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes hat das 
Bundesministerium die Anpassung des Errichtungs-
gesetzes und der Allgemeinen Kostenverordnung 
verzögert. Der Bundesrechnungshof ist unverändert 
der Auffassung, daß die Neufassung der Allgemeinen 
Kostenverordnung mit dem Ziel kostendeckender 
Gebühren dringend erforderlich ist. An ihr sollte 
bereits parallel zur Änderung des Errichtungsgesetzes 
gearbeitet werden. 

33.3 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß die Kosten-
verordnungen künftig regelmäßig in kürzeren Ab-
ständen auf ihre Kostendeckung hin überprüft und 
ggf. angepaßt werden. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(Einzelplan 16) 

34 Modellhafte Sanierung radonbelasteter 
Wohnhäuser in einer Gemeinde in Sachsen 
(Kapitel 16 02 Titel 892 01) 

34.0 

Das Bundesministerium fördert eine große Anzahl 
von Sanierungsmaßnahmen an radonbelasteten 
Wohnhäusern in einer Gemeinde in Sachsen als 
Modellversuch, obwohl allgemeine bautechnische 
Erkenntnisse über Radonsanierungen bereits aus 
früheren Projekten vorliegen. 

Die bisher aufgewendeten Sanierungskosten ste-
hen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum 
Erkenntnisgewinn sowie zum Zeitwert der sanier-
ten Wohngebäude. 

Von den Eigentümern ist ein angemessener Wert

-

ausgleich weder für die Sanierungsmaßnahmen an 
ihren Wohngebäuden noch fürzusätzliche Umbau

-

maßnahmen gefordert worden, die neben den 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 

In Einzelfällen haben Grundstückseigentümer, 
deren Wohnhäuser wegen ihres schlechten bauli-
chen Zustandes nicht mehr sanierungsfähig waren 
und abgerissen wurden, Geldleistungen erhalten, 
die mit dem Förderzweck nicht vereinbar sind. 

34.1 Radonbelastung 

In einigen Gemeinden im Erzgebirge besteht in einer 
größeren Anzahl von Wohngebäuden eine unge-
wöhnlich hohe Radonkonzentration (Radon, ein gas-
förmiges Zerfallsprodukt des Uran); sie übersteigt den 
von der Strahlenschutzkommission definierten „Nor-
malbereich" in der Raumluft von 250 Bq/m 3  zum Teil 
erheblich. 
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Ursache der erhöhten Radonstrahlung ist nach den 
insoweit übereinstimmenden Gutachten strahlenbela-
stetes Abraummaterial (Pechblende) aus ehemaligen 
Silberbergwerken, die im 15. und 16. Jahrhundert in 
diesem Gebiet betrieben und später überbaut wurden. 
Dem Uranerzabbau seit dem Jahre 1946 kommt nach 
einem Gutachten des Bundesamtes für Strahlenschutz 
lediglich eine „untergeordnete" Bedeutung zu. 

Die Frage, ob durch Sanierungsmaßnahmen an Gebäu-
den gesundheitliche Risiken für die Bewohner ausge-
schaltet werden können, läßt sich nach dem gegenwär-
tigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
den direkten Zusammenhang zwischen Radonbela-
stungen und Krebsrisiken noch nicht abschließend 
beantworten. Eine Gesundheitsgefährdung durch Ra-
don/Radonfolgeprodukte in Wohngebäuden konnte 
bisher weder statistisch nachgewiesen noch ausge-
schlossen werden. Nach Meinung des Bundesministeri-
ums wird eine Senkung der Radonkonzentration inter-
national für erforderlich gehalten, wenn diese „einige 
zehntausend Bq/m 3  Raumluft" beträgt. 

Nach vorangegangenen Messungen der Radonkonzen-
tration in Wohngebäuden einer Gemeinde in Sachsen 
durch das Bundesamt für Strahlenschutz und unabhän-
gige Gutachter, die bei Kurzzeitmessungen zum Teil 
Belastungswerte von bis zu 115 000 Bq/m 3  Raumluft in 
einzelnen Gebäuden ergeben hatten, entschied das 
Bundesministerium im Jahre 1991, dieser Gemeinde 
(Zuwendungsempfänger) 6 Mio. DM als Zuwendungen 
für die Sanierung von 80 Wohnhäusern zu bewilligen. 
Die Anzahl der Sanierungsobjekte wurde später — vor 
allem wegen fehlender Einverständniserklärungen der 
Grundstückseigentümer — auf 37 vermindert. Derzeit 
sind 25 Häuser für die Sanierung vorgesehen. Die 
Gebäude mit der höchsten Radonbelastung im Wohn-
bereich (56 000 bis 115 000 Bq/m 3 ) wurden bisher nicht 
saniert. Die vorgesehenen Mittel wurden nicht an die 
verminderte Zahl der Sanierungsobjekte angepaßt. 

34.2 Modellmaßnahmen 

34.2.1 

Für die Finanzierung der Durchführung von Maßnah-
men zur Beseitigung von Umweltgefahren sind 
grundsätzlich die Länder zuständig (Artikel 30 GG). 
Eine Finanzierungskompetenz für Maßnahmen zur 
Sanierung radonbelasteter Wohngebäude kann nach 
der allgemein anerkannten ungeschriebenen Kompe-
tenzverteilung zwischen Bund und Ländern kraft 
Sachzusammenhangs oder aus der Natur der Sache 
(Entwurf des sogenannten „ Flurbereinigungsabkom-
mens " vom 7. Juni 1971) nur insoweit in Betracht 
kommen, als das Bundesministerium Erkenntnisse zur 
Erfüllung eigener Aufgaben benötigt. Darauf hat auch 
das Bundesministerium der Finanzen in einer Stel-
lungnahme vom 30. Dezember 1992 gegenüber dem 
Bundesrechnungshof hingewiesen. 

Soweit dem Bundesministerium eine Förderungskom-
petenz im Rahmen der Ressortforschung oder zur 
Förderung innovativer Investitionen zusteht, kann 
sich diese Förderung nur auf eine begrenzte Anzahl 
von Modellvorhaben beschränken und nur die Res

-

sortzuständigkeiten des Bundesministeriums umfas-
sen. Auch diese Rechtsauffassung wird vom Bundes-
ministerium der Finanzen geteilt. 

34.2.2 

Das Bundesministerium hatte im Jahre 1989 im Rah-
men eines Forschungsprojektes im oberfränkischen 
Fichtelgebirge bereits ein Wohnhaus als Modellmaß-
nahme mit Gesamtkosten von 60 000 DM sanieren 
lassen. Die grundlegenden Erkenntnisse aus diesem 
Modellvorhaben sind identisch mit den im neuen 
Vorhaben bisher gewonnenen Erfahrungen, wonach 
für eine Radonsanierung 

— das Abdichten des Baukörpers gegenüber dem 
Baugrund, 

— die Belüftung der Räume, 

— das Absaugen des Radongases aus dem gebäude-
nahen Erdreich oder 

— Kombinationen dieser Verfahren 

in Betracht kommen. 

Darüber hinaus hatte die Universität des Saarlandes 
im Rahmen von Forschungsvorhaben die Radonsanie-
rung an vier Häusern in den alten Bundesländern mit 
zum Teil gutem Erfolg erprobt. 

34.2.3 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes können 
weitergehende Modellvorhaben zur Radonsanierung 
nur in dem Umfang gefördert werden, wie dies not-
wendig ist, um einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn 
für die Erfüllung von Ressortaufgaben zu erlangen. 
Die Anzahl von derzeit insgesamt 25 Sanierungsob-
jekten übersteigt dieses Maß erheblich. 

Diese restriktive Auffassung teilt auch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen. Über die Ergebnisse des 
Modellvorhabens im Fichtelgebirge hinaus sind bei 
den bisher durchgeführten Maßnahmen an neun 
Objekten keine weiteren grundsätzlichen bautechni-
schen Erkenntnisse gewonnen worden. Es war bisher 
schon bekannt und Stand der Technik, daß eine 
Sperrschicht mit hinreichendem Diffusionswiderstand 
die Ausbreitung von Gasen verhindert. Es bedarf auch 
vom Grundsatz her keines Modellvorhabens, um 
festzustellen, daß durch den Einbau von Luftschleu-
sen das Eindringen von Radongasen verhindert wird 
oder Gase durch die Erzeugung von Unterdruck in 
einem Drainagesystem aus dem Erdreich abgeleitet 
werden können. Auch für die Erprobung unterschied-
licher Materialien auf ihre Abdichtungseigenschaften 
gegenüber Radongasen hätte es derart umfangreicher 
Modellvorhaben nicht bedurft. 

Dem Bundesministerium war aus dem Forschungsvor-
haben im Fichtelgebirge nach einer eigenen Veröf-
fentlichung zudem bekannt, daß es nicht möglich ist, 
ein „allgemeingültiges Sanierungskonzept" für eine 
Vielzahl von Gebäuden in unterschiedlichen Regio-
nen zu entwickeln. Diese Erkenntnis ist durch die 
bisherigen Sanierungsergebnisse im neuen Modell-
vorhaben bestätigt worden. 
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34.2.4 

Das Bundesministerium hält die Sanierung einer rela-
tiv hohen Anzahl von Häusern — wie die derzeit 
vorgesehenen 25 — für unbedingt notwendig, wenn 
erst durch derart umfangreiche Sanierungsmaßnah-
men der erforderliche Erkenntnisgewinn zu erlangen 
sei. Dabei bezieht sich das Bundesministerium aus-
schließlich auf zu erwartende bautechnische Erkennt-
nisse, die mit vorangegangenen Modellmaßnahmen 
nicht vergleichbar seien, weil die bisherigen Erkennt-
nisse lediglich bei vergleichsweise geringen Radon-
konzentrationen (2 600 Bq/m 3 ) erzielt werden konn-
ten, die auf die Verhältnisse am neuen Standort 
(10 000 bis 100 000 Bq/m 3 ) nicht übertragbar seien. 
Die wesentliche Erkenntnis aus den bisher abge-
schlossenen Maßnahmen sieht das Bundesministe-
rium in der Tatsache, daß es gelungen sei, bei den 
Pilotprojekten die Belastungen in den Häusern von 
30 000 Bq/m 3  in den von der Strahlenschutzkommis-
sion definierten „Normalbereich" zurückzuführen. 
Die Wirksamkeit der dabei angewandten horizonta-
len Radonsperren im Fundament- und Wandbereich 
sei bei den neuen Modellvorhaben erstmals festge-
stellt worden, da diese Maßnahme im Fichtelgebirge 
nicht getestet worden sei. Weitere Erkenntnisse 
gegenüber früheren Modellmaßnahmen hat das Bun-
desministerium nicht mitgeteilt. 

Es hat im übrigen in seiner Stellungnahme ausdrücklich 
auf seine Äußerung gegenüber einem Dritten hinge-
wiesen, derzufolge bei dem Vorhaben „mehr grund-
sätzliche bautechnische Untersuchungen, für die vor-
rangig die Zuständigkeit des Bundesbauministers 
gegeben ist", im Vordergrund gestanden haben. 

34.2.5 

Die Begründung des Bundesministeriums vermag 
nicht zu überzeugen, da die im Rahmen der Sanierung 
im Fichtelgebirge erstellte Studie nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes bereits in hinreichendem 
Umfang brauchbare Hinweise für die Durchführung 
und die Bewertung der Wirksamkeit von Sanierungs-
maßnahmen enthielt. Bei sachgerechter Umsetzung 
der in der Studie enthaltenen Erkenntnisse wäre es 
möglich gewesen, die Wirksamkeit der dort erprobten 
Maßnahmen auch bei höheren Radonkonzentratio-
nen zu bewerten, zumal die Studie ausdrücklich auch 
auf die in diesem Fall erforderlichen Maßnahmen 
eingeht. Eine sehr begrenzte Anzahl von Sanierungs-
objekten hätte ausgereicht, um die vorhandenen 
Erkenntnisse unter Bedingungen der Region in der 
Praxis zu erproben. Im übrigen sind unter den neun 
zuvor erwähnten Projekten auch zwei Sanierungen, 
deren Radonbelastung von der Größenordnung (rd. 
2 000 bis 7 000 Bq/m 3 ) her mit der des Objektes im 
Fichtelgebirge vergleichbar ist. Der Einwand des 
Bundesministeriums zur Feststellung der Wirksam-
keit horizontaler Radonsperren überzeugt nicht, da 
z. B. auch in der Studie auf diese Maßnahme im 
Zusammenhang mit der Abdichtung des Baukörpers 
gegenüber dem Baugrund hingewiesen wird. Eine 
hinreichende Feststellung der Wirksamkeit wäre des-

halb schon aufgrund dieser Studie und allgemeiner 
bauphysikalischer Kenntnisse möglich gewesen. 

Zudem ist für den Bundesrechnungshof nicht nach-
vollziehbar, warum bisher nur die geringer und nicht 
die am stärksten belasteten Wohnhäuser saniert wur-
den, bei denen der höchste Effekt und der größte 
Erkenntnisgewinn zu erwarten waren. 

Der Bundesrechnungshof hält nach alledem weitere 
derartige Modellvorhaben durch das Bundesministe-
rium für nicht erforderlich und gerechtfertigt. 

Unabhängig davon hat das Bundesministerium mit 
seiner Äußerung gegenüber einem Dritten seine 
Zuständigkeit weitgehend selbst in Frage gestellt. 

34.3 Geldleistungen 

34.3.1 

Die Gemeinde hat das Bundesministerium in der 
Anlage zu ihrem ersten Förderantrag vom 26. Novem-
ber 1990 u. a. um die Finanzierung sogenannter 
Ersatzbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 
600 000 DM für solche Gebäude gebeten, die aus 
bautechnischen Gründen nicht mehr als sanierungs-
würdig angesehen werden. Das Bundesministerium 
ging auf diesen Teilantrag in seinem Bewilligungs-
schreiben vom 7. März 1991 nicht ausdrücklich ein, 
bezog in die Bewilligung jedoch alle in dem Antrag 
der Gemeinde enthaltenen Objekte ein. Zudem 
widersprach der Vertreter des Bundesministeriums in 
einer Arbeitsgruppensitzung am 17. April 1991 der 
Feststellung nicht, die Kosten für Ersatzbaumaßnah-
men seien erstattungsfähig. 

Die Gemeinde als Zuwendungsempfänger sah sich 
durch diese Feststellung ermächtigt, zwei betroffenen 
Grundstückseigentümern rechtsverbindliche Zusa-
gen über Barleistungen in Höhe von je 100 000 DM zu 
erteilen. In einem Fall wurde die Zahlung inzwischen 
geleistet. 

Die begünstigten Grundstückseigentümer brachen 
die nicht sanierungswürdigen Gebäude ab und 
ersetzten sie durch Neubauten. Das Bundesministe-
rium sperrte inzwischen die entsprechenden Teile der 
Gesamtzuwendung an die Gemeinde. Eine abschlie-
ßende Entscheidung über die Kürzung der Zuwen-
dung um 200 000 DM steht noch aus. 

34.3.2 

Die Zahlung von „Ersatzleistungen" für den Abbruch 
nicht sanierungswürdiger Gebäude sowie für Neu-
bauten kann nicht Gegenstand eines Modellvorha-
bens sein, das auf die Abdichtung von bestehenden 
Wohngebäuden gegen Radonstrahlungen gerichtet 
ist, da für Neubauvorhaben radongeschützte wirt-
schaftliche Baukonstruktionen bekannt und problem-
los durchführbar sind. Für die Geldleistungen besteht 
deshalb kein Rechtsgrund. Das Bundesministerium 
hat es versäumt, die Gemeinde rechtzeitig auf diesen 
Sachverhalt hinzuweisen und die für Ersatzbaumaß-
nahmen vorgesehenen Ausgaben für nicht zuwen- 
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dungsfähig zu erklären. Die Gemeinde sah sich auf-
grund des Verhaltens des Bundesministeriums offen-
bar als berechtigt an, entsprechende rechtsverbindli-
che Erklärungen gegenüber den Eigentümern abzu-
geben. Das Bundesministerium wurde aufgefordert zu 
prüfen, wer für das Versäumnis und den fehlenden 
Widerspruch gegen die Feststellung der Zuwen-
dungsfähigkeit der Ausgaben in der Arbeitsgruppen-
sitzung am 17. April 1991 verantwortlich war und wie 
ggf. ein finanzieller Nachteil für den Bund auszuglei-
chen ist. 

34.3.3 

Das Bundesministerium hat der Beanstandung nicht 
widersprochen. Es hat die Frage der Verantwortlich-
keit für die Feststellung der Zuwendungsfähigkeit der 
Ersatzbaukosten geprüft und ist dabei zu dem Ergeb-
nis gekommen, daß ein hinreichendes Verschulden 
einzelner Bediensteter nicht „erkannt werden" 
könne. 

Unabhängig davon hat das Bundesministerium die 
Zuwendung in Höhe des bisher nicht ausgezahlten 
Betrages (100 000 DM) gesperrt und weitere Anträge 
auf Ersatzbaumaßnahmen zurückgewiesen. 

34.4 Wirtschaftlichkeit 

34.4.1 

Das Bundesministerium sanierte im neuen Modellvor-
haben bisher (Ausgabenstand 7. Januar 1993) für 
insgesamt rd. 1,59 Mio. DM neun Wohngebäude, 
davon zwei als Pilotprojekte. Die Kosten je Haus be-
trugen zwischen 40 000 DM und 290 000 DM. Da-
neben wendete das Bundesministerium 287 000 DM 
für Sofortmaßnahmen an Wohngebäuden mit hoher 
Strahlenbelastung auf, die zum Teil eine weiterge-
hende Sanierung erübrigten. 

Die Maßnahmen waren insoweit erfolgreich, als die 
durch die Sanierung erreichten jahresdurchschnittli-
chen Belastungswerte von 250 Bq/m 3  Raumluft den 
Empfehlungen der Strahlenschutzkommission vom 
30. Juni 1988 entsprechen. 

Ein schlichtes Zweifamilienhaus, für dessen Sanie-
rung das Bundesministerium rd. 290 000 DM aufwen-
dete, war im Zeitpunkt der Sanierung rd. 250 Jahre alt 
(Baujahr 1735). Auch die anderen acht Sanierungsob-
jekte standen nach einer gutachtlichen Stellung-
nahme der Bauakademie Berlin, Institut für Bau-
werkserhaltung — Sanierung - Wohnungsbau, in der 
Endphase des Nutzungszeitraumes derartiger Wohn-
gebäude. 

Bei der Sanierung der Pilotprojekte sind auch wert-
erhöhende Maßnahmen durchgeführt worden, u. a. 
der Einbau einer kompletten neuen Heizungsanlage 
für rd. 36 000 DM. Für diese werterhöhenden Einbau-
ten hat das Bundesministerium eine Eigenbeteiligung 
der Eigentümer weder verlangt noch erhalten. 

34.4.2 

Der Bundesrechnungshof hält die Maßnahmen für 
unwirtschaftlich, da bei mindestens drei der fünf 
teuersten Objekte im wesentlichen dieselben Sanie-
rungsverfahren angewendet wurden. Die lediglich in 
baulichen Details abweichenden Ausführungen spie

-

len für den angestrebten Erkenntnisgewinn keine 
nennenswerte Rolle, so daß der Aufwand für die 
mehrmalige fast gleichartige Ausführung in keinem 
angemessenen Verhältnis zu den zusätzlich zu erwar-
tenden Erkenntnissen steht. 

Der Bundesrechnungshof hat ferner beanstandet, daß 
das Bundesministerium auf eine angemessene Eigen-
beteiligung der Eigentümer verzichtet hat. Auch der 
Haushaltsgesetzgeber geht von einer solchen Beteili-
gung der Eigentümer bei Investitionen zur Verminde-
rung von Umweltbelastungen aus (vgl. Erläuterungen 
zu Kapitel 16 02 Titel 892 01). 

In fast allen Sanierungsfällen besteht im übrigen nach 
Auffassung des Bundesrechnungshofes ein deutliches 
Mißverhältnis zwischen dem Zeitwert der Gebäude 
und den aufgewendeten Sanierungskosten, die teil-
weise die Größenordnung von Neubaukosten errei-
chen. Da die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen 
ausschließlich auf das Abdichten der Gebäude gegen-
über eindringenden Radongasen gerichtet waren, ist 
die Nutzungsdauer der Gebäude durch die Maßnah-
men nicht nennenswert verlängert worden. 

34.4.3 

Das Bundesministerium räumt ein, bei den bisherigen 
Sanierungsmaßnahmen habe die technische Mach-
barkeit im Vordergrund gestanden. Bei der weiteren 
Erprobung von Sanierungsmaßnahmen werde künf-
tig auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen stär-
kere Beachtung finden. 

Von den zuvor erwähnten werterhöhenden Maßnah-
men hält das Bundesministerium den Einbau eines 
neuen Heizkessels (Kosten rd. 5 500 DM) im Rahmen 
der Radonsanierung für erforderlich. Eine Eigenbetei-
ligung der Hauseigentümer habe das Bundesministe-
rium nicht durchsetzen können, da die Pilotprojekte 
ohne schriftliche Duldungsvereinbarungen begonnen 
worden seien und die Eigentümer im nachhinein nicht 
mehr bereit gewesen seien, die Kosten werterhöhen-
der Maßnahmen selbst zu tragen. Bei künftigen Sanie-
rungsmaßnahmen will das Bundesministerium die 
Eigentümer zum Wertersatz für wertverbessernde 
Um- und Einbauten heranziehen. 

34.4.4 

Die Zusage des Bundesministeriums, künftig wirt-
schaftlicher zu verfahren, bestätigt die Auffassung des 
Bundesrechnungshofes, daß die Sanierungsmaßnah-
men bisher ohne ausreichende Beachtung wirtschaft-
licher Gesichtspunkte durchgeführt worden sind. 
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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Einzelplan 23) 

35 Förderung der Reintegration von Ärzten aus 
Entwicklungsländern 
(Kapitel 23 02 Titelgruppe 02 Titel 685 41 
und 686 41) 

35.0 

Das Programm zur Förderung der Reintegration 
von Ärzten aus Entwicklungsländern hat bisher 
sein Ziel nicht erreicht. 

35.1 

Das Bundesministerium fördert seit dem Jahre 1976 
die Rückkehr und die berufliche Eingliederung von 
Medizinern und Studienabsolventen der Medizin aus 
Entwicklungsländern (Ärzteprogramm). 

Mit gezielten Maßnahmen soll insbesondere erreicht 
werden, daß die Studenten während oder im Anschluß 
an das deutsche Medizinstudium die in den Entwick-
lungsländern geforderten — in Deutschland aber 
nicht ausreichend vermittelten — praktischen tropen-
medizinischen Kenntnisse erlangen können. Ihre 
Rückkehrbereitschaft soll begleitend durch Hilfen bei 
der beruflichen und sozialen Wiedereingliederung 
und bei der Fortbildung unterstützt werden. Die 
Zurückgekehrten sollen in der Lage sein, einen 
wesentlichen Beitrag für das Gesundheitswesen ihres 
Landes zu erbringen. 

Die in den Jahren 1986 und 1987 von Bundesministe-
rium und Bundesrechnungshof unabhängig vonein-
ander durchgeführten Prüfungen förderten Unzu-
länglichkeiten und Mängel zutage, welche das Bun-
desministerium veranlaßten, das Ärzteprogramm seit 
Mitte 1988 nicht mehr von den bisherigen Trägern, 
sondern nunmehr von der Deutschen Stiftung für 
Internationale Entwicklung (DSE) in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Tropenhygiene und Öffentliches 
Gesundheitswesen der Universität Heidelberg durch-
führen zu lassen. 

Trotz einer inzwischen fast zwölfjährigen Laufzeit des 
Programms führte das Bundesministerium seit dem 
Jahre 1988 mit den neuen Trägern und mit neugestal-
teten Planungselementen eine „Pilotphase" durch. 
Dieser Zeitraum wurde im Jahre 1992 sowohl vom 
Bundesrechnungshof geprüft als auch — unabhängig 
davon — von der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungs-
politischer Gutachter im Auftrag des Bundesministe-
riums evaluiert. 

Das Bundesministerium hat entschieden, das Ärzte

-

programm mit Ausgaben in Höhe von 3 Mio. DM für 

das Jahr 1993 fortzusetzen. Es gab den Trägern auf, 
bis Herbst 1993 eine neue Konzeption vorzulegen. 

35.2 

Der Bundesrechnungshof hat im wesentlichen festge-
stellt: 

— Die Programmleistungen veranlaßten die ausge-
bildeten Ärzte nur in geringem Umfange zur Rück-
kehr. Ein Teil der ausgebildeten Ärzte ging in 
Länder, in denen kein oder nur in Teilbereichen 
Ärztemangel besteht. 

— Die DSE hat entgegen den Bestimmungen der 
Richtlinien nicht sämtliche Programmteilnehmer 
zur Rückkehr verpflichtet. 

— Einer Rückkehr und erfolgreichen Reintegration 
der in Deutschland ausgebildeten Ärzte in die 
betreffenden Länder standen u. a. auch ausbil-
dungsbedingte Probleme, finanzielle Schwierig-
keiten, die unbefriedigende Arbeitsmarktsituation 
oder finanzielle Engpässe im einheimischen 
Gesundheitswesen entgegen. 

— Von 99 zurückgekehrten Ärzten, die auf entspre-
chende Fragen geantwortet hatten, waren nur 
zwölf in Health Centres und zwanzig in Kranken-
häusern tätig. 

Eine Reihe der in dem Evaluierungsbericht getroffe-
nen Feststellungen deckt sich mit denen des Bundes-
rechnungshofes. Für die bisher nur wenig spürbare 
und nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht quan-
tifizierbare entwicklungspolitische Relevanz des Pro-
gramms machen die Gutachter insbesondere Perso-
nalprobleme der DSE, fehlende Analysen über ge-
sicherte Arbeitsplätze für Rückkehrer, sprachliche 
Schwierigkeiten der Studierenden in Deutschland, 
fehlende entwicklungsländerbezogene Studienin-
halte sowie unzureichende finanzielle und arbeits-
platzbezogene Bedingungen in den Heimatländern 
verantwortlich. 

Auch das Bundesministerium der Finanzen hatte 
Bedenken gegen die Fortführung des Programms 
erhoben. 

35.3 

Der Bundesrechnungshof hat Zweifel geäußert, ob mit 
dem Ärzteprogramm die Rückkehr und Eingliederung 
von Ärzten in die Entwicklungsländer in ausreichen-
dem Maße gelungen ist. Positive Auswirkungen des 
Programms auf das Gesundheitswesen in den betref- 
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fenden Ländern sind — wie auch in dem vom Bundes-
ministerium beauftragten Gutachten festgestellt 
wurde — nicht erkennbar. Die Ergebnisse der Pilot-
phase rechtfertigen nicht den Schluß, daß eine Fort-
setzung des Programms, jedenfalls in dieser Form, 
erforderlich ist. 

Nachdem seit dem Jahre 1976 verschiedene Ver-
suche, das Ärzteprogramm zu verbessern, nicht zum 
Erfolg geführt haben, reichen nunmehr einzelne Kor-
rekturen nicht mehr aus. Erforderlich ist vielmehr ein 
völlig neues Konzept. 

35.4 

Das Bundesministerium hat erwidert, die bestehen-
den Schwierigkeiten bei der Ausübung des Ärztebe-
rufes in Entwicklungsländern stünden einer Reinte-
gration der in Deutschland ausgebildeten Ärzte nicht 
entgegen, sie forderten allerdings dazu heraus, die 
Leistungen des Ärzteprogramms deutlich zu verbes-
sern. Im Anschluß an das Evaluierungsgutachten solle 
sich das Ärzteprogramm noch stärker auf die ärztliche 
Versorgung der einkommensschwachen Bevölke-
rungsschichten in ländlichen Gebieten der Dritten 
Welt richten. Insoweit werde das Programm, wenn 
auch mit geänderter Zielsetzung, fortgesetzt. Es seien 
Vorgaben aufgestellt und den Durchführungsorgani-
sationen zur Beachtung bei der Fortentwicklung des 
Programms aufgegeben worden. Insofern erscheine 
eine Neuorientierung des Programms nicht erf order-
lich, sondern eine Anpassung der Konzeption im 
Hinblick auf größere entwicklungspolitische Effekti-
vität. 

35.5 

Angesichts der Tatsache, daß es seit dem Jahre 1976 
unter Einsatz von inzwischen insgesamt vier Trägern, 
der Verarbeitung konzeptioneller Vorschläge aus vier 
Evaluierungen bzw. gutachterlichen Äußerungen in 
den Jahren bis 1987 und der permanenten Überwa-
chung und Steuerung durch das Bundesministerium 
bisher nicht gelungen ist, eine Maßnahme durchzu-
führen, bei der nachhaltige Entwicklungshilfe mit 
einem vertretbaren Kostenaufwand erreicht wurde, 
sind die Zweifel des Bundesrechnungshofes an der 
Weiterführung des Ärztereintegrationsprogramms, 
die vom Bundesministerium der Finanzen geteilt wer-
den, nicht ausgeräumt. 

Da nun aber entschieden ist, das Programm fortzuset-
zen, sollte das Bundesministerium alle Anstrengun-
gen darauf richten, das Programm neu zu konzipieren. 
Dabei sollte nach Auffassung des Bundesrechnungs-
hofes stärker, als es die bisherigen Überlegungen 
erkennen lassen, auf das Ziel einer Förderung der 
Rückkehrbereitschaft abgestellt werden. Außerdem 
sollte die berufliche Eingliederung zur Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung im jeweiligen Land in 
den Vordergrund treten, wobei Kenntnisse über 
Bedarf und Struktur der medizinischen Versorgung in 
dem betreffenden Land vorhanden sein müssen. Dies 
erfordert nicht nur marginale Korrekturen, sondern 
eine neue Zielbestimmung des Programms. Falls auch 
nach der Neukonzeption keine Steigerung der Rein-
tegration erreicht werden kann, wird über die Weiter-
führung des Programms zu entscheiden sein. 

Bundesministerium für Forschung und Technologie 
(Einzelplan 30) 

36 Förderung der Forschung und Entwicklung 
von Windkraftanlagen 
(Kapitel 30 05 Titelgruppe 03) 

36.0 

Das Bundesministerium gewährt seit Mitte des 
Jahres 1989 in einem besonderen Breitentestpro-
gramm Zuwendungen für die Errichtung und den 
Betrieb von Windenergieanlagen. 

Wegen der unerwartet hohen Zahl von Anträgen 
wurde das Programm Anfang 1991 ohne ausrei-
chende wissenschaftlich-technische Begründung 
aufgestockt. 

Das Bundesministerium hat die Auswirkung seiner 
Fördersätze bisher nicht überprüft. 

36.1 Sachverhalt 

36.1.1 Förderung der Windenergie 
seit dem Jahre 1974 

Das Bundesministerium fördert seit dem Jahre 1974 
die Nutzung der Windenergie. Anfang der achtziger 
Jahre erklärte die Bundesregierung, daß sie im Nor-
malfall keine Mittel mehr für Forschung und Entwick-
lung kleiner Windenergieanlagen ausgeben wolle, da 
die Technik dieser Anlagen als weitgehend entwik-
kelt anzusehen sei. Seit dem Jahre 1987 wurden in 
Demonstrationsprogrammen, die inzwischen ausge-
laufen sind, gezielt verschiedene deutsche Hersteller 
von kleineren und mittleren Windenergieanlagen mit 
dem Ziel gefördert, eine weitergehende Serien- und 
Marktreife zu erreichen. 
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36.1.2 Breitentestprogramm 

Seit dem Jahre 1989 fördert das Bundesministerium 
ein zusätzliches mehrjähriges Breitentestprogramm, 
um die Nutzung von Windenergie in energiewirt-
schaftlicher Größenordnung zu erproben. Hiermit soll 
einer größeren Anzahl von Betreibern ein Anreiz 
gegeben werden, an geeigneten Standorten in der 
Bundesrepublik Deutschland Windkraftanlagen zu 
errichten und damit einen Nachfrageschub für deut-
sche Hersteller auszulösen. Das Breitentestprogramm 
wird durch ein gesondertes wissenschaftliches Meß

- 

und Evaluierungsprogramm begleitet. Mit den Mes-
sungen sollen statistisch relevante Erkenntnisse über 
Windverhältnisse, Betriebs- und Lebensdauer der 
Anlagen, Wartungskosten und Störursachen sowie 
Netzbeeinflussungen gewonnen werden. Um stati-
stisch abgesicherte Ergebnisse zu erhalten, war für 
das Breitentestprogramm zunächst eine Gesamtlei-
stung von 100 Megawatt (MW) vorgesehen, dies 
entspricht etwa 800 Einzelanlagen. 

Wegen der unerwartet großen Zahl der Antragsteller, 
durch die die Gesamtleistung von 100 MW schnell 
erreicht war, stockte das Bundesministerium Anfang 
1991 das Programm auf 250 MW (entsprechend etwa 
2 000 Windkraftanlagen) auf. Dadurch erhöht sich der 
Mittelbedarf um etwa 200 Mio. DM, so daß nach 
heutigen Schätzungen bis zum Jahre 2007 mehr als 
330 Mio. DM benötigt werden. Begründet wurde die 
Aufstockung auch damit, daß die Anlagenvielfalt 
größer als erwartet war, einzelne Anlagentypen nicht 
in der erwarteten Anzahl repräsentiert waren und die 
produzierten Stückzahlen einzelner Anlagen zu nied-
rig waren, um Rationalisierungseffekte bei der Ferti-
gung zu erreichen. Wegen ihres günstigen Preis-
Leistungsverhältnisses beschafften die Zuwendungs-
empfänger etwa die Hälfte der Anlagen von Unter-
nehmen, die ihre Fertigung oder zumindest ihren Sitz 
nicht in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in 
einem anderen Mitgliedstaat der EG hatten. 

36.1.3 Höhe der Förderung 

Im Breitentestprogramm gewährt das Bundesministe-
rium den Betreibern von Windkraftanlagen in der 
überwiegenden Zahl der Förderungen Betriebsko-
stenzuschüsse als festen Betrag je Kilowattstunde 
erzeugter Energie. Die Zahlungen waren betragsmä-
ßig und zeitlich begrenzt und sollten für maximal zehn 
Jahre geleistet werden, wobei eine wirtschaftliche 
Nutzungszeit der Anlage von zwanzig Jahren ange-
nommen wurde. Die Betreiber der Anlagen nutzen die 
mit Wind erzeugte elektrische Energie bei entspre-
chendem Bedarf zunächst selbst, der überschießende 
Teil kann in das öffentliche Netz eingespeist werden. 
Einige Betreiber haben ihre Anlagen — sogenannte 
Windparks — ausschließlich für die Einspeisung 
errichtet; insbesondere bei diesen Windparks wird der 
Eigenanteil an der Finanzierung durch Kapitalanla-
gen eingeworbener Kommanditisten aufgebracht. 
Durch Anzeigen in Fachzeitschriften wird mit der 
Aussage geworben, es lohne sich dank öffentlicher 
Förderung, sein Geld in Windkraftanlagen anzule-
gen. 

Die Betreiber erhalten von den Elektrizitätsunterneh-
men für die gelieferte Energie eine Vergütung. Mit 
der Verabschiedung des Stromeinspeisungsgesetzes 
zum 1. Januar 1991 erhöhte sich diese nahezu auf das 
Doppelte. Das Bundesministerium reduzierte darauf-
hin die Betriebskostenzuschüsse bei Netzeinspeisung 
um ein Viertel, stellte jedoch eine nachvollziehbare 
Berechnung nicht an. 

Zwar hatte das Bundesministerium gutachterliche 
Stellungnahmen zur Höhe der Bundeszuschüsse ein-
geholt, es ging jedoch in seinen Förderrichtlinien über 
die von den Gutachtern vorgeschlagenen Fördersätze 
hinaus. 

36.2 Stellungnahme des Bundesrechnungshofes 

36.2.1 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Aufstockung des Programmes und die Notwendigkeit 
der dafür erforderlichen Ausgaben wissenschaftlich

-

technisch nicht überzeugend begründet seien; insbe-
sondere sei nicht begründet, warum das Zuwen-
dungsziel nicht mit dem ursprünglich vorgesehenen 
Umfang des Programmes zu erreichen gewesen sei. 
Die wesentlichen technischen Fragen seien für die im 
Breitentestprogramm geförderten kleinen und mittle-
ren Anlagen bereits vorher gelöst gewesen, so daß 
dieses im wesentlichen noch standortbedingte und 
netzspezifische Ergebnisse zu liefern gehabt habe. 
Auf diese Fragestellungen sei auch das Meßpro-
gramm nach statistischen Überlegungen ausgelegt 
worden. Das Bundesministerium habe aus der großen 
Anzahl an Anträgen keine selektive, an den Pro-
grammzielen orientierte Auswahl der Einzelmaßnah-
men getroffen. Bei einer solchen Auswahl hätte es 
auch das bei sorgfältiger Marktanalyse schon vorher 
erkennbare Problem der großen Typenvielfalt mit 
teilweise geringen Stückzahlen berücksichtigen kön-
nen. Durch die nicht an forschungs- und entwick-
lungstechnischen Gesichtspunkten orientierte allge-
meine Aufstockung des Programmes habe das Bun-
desministerium einen EG-weiten Produktionsanreiz 
ausgelöst, der auch weitgehend ausländischen Her-
stellern zugute kam. Es habe die Markteinführung 
gefördert, insoweit allgemeine Wirtschaftsförderung 
betrieben und so seinen Zuständigkeitsbereich über-
schritten. 

36.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat durch stichprobenweise 
Auswertung der bis zur Jahresmitte 1991 vorliegen-
den Daten festgestellt, daß Windkraftanlagen — ins-
besondere Windparks in windgünstiger Lage — mit 
den Zuschüssen des Bundesministeriums bereits nach 
etwa fünf Jahren gewinnbringend betrieben werden 
können, und zwar sowohl unter den anfänglichen 
Bedingungen als auch unter den dem Stromeinspei-
sungsgesetz angepaßten. Dies wird auch durch das 
Interesse von Kapitalanlegern an einer Beteiligung an 
Windkraftanlagen und die entsprechenden Werbean-
zeigen bestätigt. Der Bundesrechnungshof hat bean- 
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standet, daß das Bundesministerium mit wenigstens 
einem Drittel über die von den Gutachtern empfoh-
lene Zuschußhöhe hinausgegangen sei, obwohl für 
den höheren Zuschuß keine begründete Notwendig-
keit vorlag, und daß es die Höhe der Zuschüsse auch 
später nicht überprüft und entsprechend angepaßt 
habe. Der Bundesrechnungshof hat das Bundesmini-
sterium aufgefordert, seine Richtlinien so zu gestalten, 
daß aus öffentlichen Mitteln, die für die Förderung von 
Forschung und Entwicklung bestimmt sind, keine 
Gewinnmitnahmen erzielt werden können. 

36.3 Stellungnahme des Ressorts 

36.3.1 

Das Bundesministerium hat erklärt, daß die seinerzeit 
von den Herstellern und auch von der Bundesregie-
rung abgegebenen Aussagen zum Entwicklungsstand 
kleiner und mittlerer Windkraftanlagen aus heutiger 
Sicht verfrüht gewesen seien. Es habe weiterhin 
technische Fragestellungen insbesondere über das 
langzeitige Betriebsverhalten und die Netzbeeinflus-
sung gegeben. Wegen dieses Klärungsbedarfes sei es 
ausdrückliches Anliegen des Parlamentes gewesen, 
daß das Bundesministerium für das Programm die 
Zuständigkeit übernehme. Die seinerzeit auf diesem 
Sektor führenden ausländischen, insbesondere däni-
schen, niederländischen und amerikanischen Herstel-
ler, hätten den Markt beherrscht, während deutsche 
Hersteller zu diesem Zeitpunkt lediglich einige Proto-
typen und kleinere Anlagentypen entwickelt hätten, 
die wegen hoher Kosten und unwirtschaftlichen 
Betriebes keinen breiten Markt gefunden hätten. Um 
die notwendigen Erkenntnisse über das Langzeitver-
halten der noch relativ jungen Nutzung der Wind-
energie zur Stromerzeugung zu gewinnen, habe das 
„100 MW Wind"-Programm einen Beitrag liefern 
sollen. Im Jahre 1991 sei dieses Programm auf starkes 
Drängen des Parlamentes und im Einvernehmen mit 
den Ressorts auf 200 MW für die alten Bundesländer 
und um weitere 50 MW für die neuen Bundesländer 
aufgestockt worden. Dem Entwurf der Förderrichtli-
nien für die Aufstockung hätten die beteiligten Bun-
desressorts und der Bundesrechnungshof zugestimmt, 
so daß es davon habe ausgehen können, die fachli-
chen Erfordernisse mit den parlamentarischen Vorga-
ben in Übereinstimmung gebracht und mögliche 
Bedenken des Bundesrechnungshofes vorab ausge-
räumt zu haben. 

Das „250 MW Wind"-Programm habe der Nutzung 
der Windenergie in Deutschland zu einem in dieser 
Höhe vorher nicht erwarteten Impuls verholfen, 
wodurch insbesondere deutsche Hersteller ihre Ferti-
gungskapazitäten hätten ausweiten und durch Re-
investition von erzielten Einnahmen in die Weiterent-
wicklung eine deutliche Verringerung ihres technolo-
gischen Rückstandes gegenüber ausländischen An-
bietern erreichen können. 

36.3.2 

Das Bundesministerium hat nicht bestritten, daß seine 
Fördersätze je nach Standort der Anlage und sonsti-
gen Randbedingungen zu Gewinnmitnahmen führen 
können; an Binnenstandorten sei eine Amortisation 
innerhalb der erwartbaren Lebensdauer der Anlagen 
aber oft nicht erzielbar. Das Förderprogramm „ 100/ 
250 MW Wind" habe nicht die Intention, mit den 
geförderten Windkraftanlagen Gewinne zu erzielen. 

Die Auswirkungen des vom Parlament verabschiede-
ten Stromeinspeisungsgesetzes, das ausdrücklich den 
Anteil der erneuerbaren Energien an der Energiever-
sorgung durch verbesserte Rahmenbedingungen stär-
ker ausweiten sollte, auf das bis dahin geltende 
„ 100 MW Wind"-Programm habe es gutachterlich 
überprüfen lassen, um bei Bedarf von der in der 
Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit einer Anpas-
sung der Förderkonditionen Gebrauch zu machen. 
Die vom Gutachter empfohlene Rücknahme der För-
derhöhe sei jedoch mit Rücksicht auf eine gegentei-
lige Auffassung im Parlament nicht in vollem Umfang 
in die neue Richtlinie „250 MW Wind" übernommen 
worden. 

Das Bundesministerium hat erklärt, es führe mit den 
Daten einer neueren Erhebung einige Modellrech-
nungen analog zu denen des Bundesrechnungshofes 
durch und werde hierzu gesondert Stellung nehmen, 
sobald die Ergebnisse vorlägen. 

36.4 Abschließende Bewe rtung des 
Bundesrechnungshofes 

36.4.1 

Die Antwort stützt die Kritik des Bundesrechnungsho-
fes, daß die Aufstockung des Breitentestprogrammes 
forschungs- und entwicklungstechnisch nicht begrün-
det ist; sie ist insbesondere nicht notwendig gewesen, 
um die Programmziele zu erreichen. Auch wenn die 
Förderung der Entwicklung und des Einsatzes von 
Windkraftanlagen als außerordentlich wichtig ange-
sehen wird, muß das Bundesministerium die für eine 
Förderung aus seinem Einzelplan geltenden Richtli-
nien und Zuständigkeiten beachten. Seine Förder-
maßnahmen sollen — soweit notwendig — bestimmte 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unterstützen, 
um wichtige gesellschaftspolitische Ziele zu errei-
chen. Es darf aber keine allgemeine Wirtschaftsförde-
rung betreiben. 

Da das Bundesministerium die Fördermaßnahme mit 
dem technischen Rückstand und dem geringen 
Marktanteil deutscher Hersteller begründet, hätte es 
das Programm so gestalten müssen, daß die Förder-
mittel gezielt Entwicklungsarbeiten dieser Hersteller 
anstoßen. Die Mittel für die Förderung von Forschung 
und Entwicklung sollten nicht die Markteinführung 
verstärken und damit wesentlich als Produktionsan-
reiz für ausländische Unternehmen wirken. 

Dem Bundesrechnungshof ist zwar bekannt, daß sich 
Abgeordnete dafür eingesetzt haben, die Nutzung der 
Windenergie zu fördern. Der Bundesrechnungshof 
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wendet sich hier auch nicht gegen die Nutzung der 
Windenergie als solche, sondern gegen den Förder-
weg. Den Unterlagen war nicht zu entnehmen, daß die 
hier aufgezeigte Problematik dem Parlament bei der 
Aufstockung eingehend dargelegt und von ihm 
behandelt worden ist. 

Der Bundesrechnungshof stellt klar, daß seine Zustim-
mung zu Förderrichtlinien das Bundesministerium 
nicht von der fachlichen Verantwortung für den Inhalt 
der Maßnahmen entbindet. Er wird lediglich zum 
Regelwerk gehört, ein Einvernehmen ist nur bei 
Regelungen zum Verwendungsnachweis erforder-
lich. 

36.4.2 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wären 
bei dem so langfristig ausgelegten „ 100/250 MW 
Wind"-Programm begleitende Untersuchungen zu 
den Auswirkungen der Fördersätze notwendig gewe-
sen. Es durfte nicht abgewartet werden, bis Gewinne 
in größerem Umfang erzielt werden. Die Förderkon-
ditionen müssen wegen ihrer Langzeitwirkung mög-
lichst frühzeitig den wirtschaftlichen Bedingungen 
angepaßt werden. Der Bundesrechnungshof hält es 
für notwendig, daß das Bundesministerium die ange-
kündigten Modellrechnungen mit den zwischenzeit-
lich ermittelten Meßwerten aus dem Programm umge-
hend durchführt und die Erkenntnisse in die Bemes-
sung der Fördersätze umsetzt. Dabei darf auch nicht 
ausgeschlossen werden, daß die Höhe der Fördersätze 
von den besonderen Bedingungen einer Anlage, wie 
dem mittleren Windaufkommen und dem Anteil der in 
das öffentliche Netz eingespeisten Energie, abhängig 
gemacht werden. 

36.4.3 

Das Bundesministerium sollte seine Programme ein-
deutig auf die Förderung von Forschung und Entwick-
lung und auf den zum Erreichen der Programmziele 
notwendigen Umfang beschränken. 

Soweit gewichtige Gründe für die Förderung des 
Betriebes von Windanlagen sprechen, müßte dies im 
Rahmen der Wirtschaftsförderung geschehen, für die 
das Bundesministerium nicht zuständig ist. 

37 Vergabe öffentlicher Mittel durch einen 
privaten Verband 
(Kapitel 30 08 Titel 683 27) 

37.0 

Ein Industrieverband gewährt auf dem Gebiet der 
Biotechnologie tätigen Hochschullehrern aus 
einem mit Beiträgen seiner Mitgliedsunternehmen 
finanzierten Fonds Forschungsbeihilfen. Das 
Bundesministerium verstärkte diesen Fonds durch 
Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 
30 Mio. DM. Es überließ die Entscheidung über 
Empfänger, Höhe der Förderbeträge und Inhalt 

der Förderung dem Verband. Da dem Bundesmini-
sterium nicht bekannt war, für welche Forschungs-
arbeiten die Fördermittel von den Empfängern 
eingesetzt wurden, konnte es insbesondere das 
Vorliegen eines erheblichen Bundesinteresses an 
den Maßnahmen und seine Finanzierungskompe-
tenz nicht prüfen und auch den fachlichen Erfolg 
der Förderung nicht kontrollieren. 

37.1 

Das Bundesministerium bewilligte dem Bundesver-
band der chemischen Industrie (Verband) in der Zeit 
vom 1. April 1983 bis zum 30. Juni 1993 Zuwendungen 
von insgesamt 29,32 Mio. DM als Projektförderung für 
dessen „Interdisziplinäres Programm zur Spitzenfor-
schung und zum Know how-Transfer in den Biowis-
senschaften". Aus diesem Programm wurden perso-
nengebundene Forschungsbeihilfen zur Erweiterung 
des Forschungsfreiraumes von Hochschullehrern, 
Stipendien an wissenschaftlichen Nachwuchs und 
spezielle wissenschaftliche Geräte finanziert. Der 
Verband richtete dafür den „Fonds für biologische 
Chemie" ein. Das Bundesministerium bezuschußte 
40 v. H. der Ausgaben des Fonds, die restlichen 
60 v. H. finanzierte der Verband aus seinen Beitrags-
einnahmen. 

Der Verband vergab die Mittel ohne Bindung an 
bestimmte Forschungsarbeiten. Für die Auswahl der 
Empfänger und für die Festlegung der Höhe der 
Förderbeträge galten ausschließlich die Kriterien sei-
ner Satzung und seine Richtlinien für die einzelnen 
Förderbereiche. Empfänger und Maßnahmen wurden 
von einem Gutachtergremium vorgeschlagen und 
vom „Engeren Kuratorium" des Verbandes ausge-
wählt. Das Bundesministerium hatte auf die Mittelver-
gabe keinen Einfluß, es konnte einzelne Fördermaß-
nahmen weder beeinflussen noch verhindern. An den 
Sitzungen des Kuratoriums nahm zwar ein vom Ver-
band als Person berufener Unterabteilungsleiter des 
Ministeriums teil, ohne formal Mitglied zu sein. Er 
konnte aber nur gemeinsam mit den 17 Kuratoriums-
mitgliedern an den Förderentscheidungen mitwirken, 
insbesondere hatte er kein Vetorecht. 

Mit der Fördermaßnahme wollte das Bundesministe-
rium auch ein neues Förderinstrument erproben, das 
sogenannte Fondsmodell. Damit sollten im wesentli-
chen erreicht werden: 

— eine Verringerung der Zahl der Einzelprojekte, 

— eine größere Umsetzungsnähe der Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten durch marktorientierte 
Fondsträger, 

— eine Entlastung des Bundesministeriums von Rou-
tineaufgaben. 

Nach Ablauf einer Erprobungszeit von fünf Jahren 
sollte eine Erfolgskontrolle der Maßnahme vorgenom-
men werden. Dazu legte der Verband eine Zwischen-
bilanz vor, die allerdings lediglich die Einzelmaßnah-
men aufzählte. 

Das Bundesministerium sieht in dieser Art der Finan

-

zierung ein Modell. Es fördert bereits eine weitere 
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Maßnahme über den Verband auf die gleiche Weise 
und beabsichtigt die Anwendung in anderen Berei-
chen. 

37.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß sich 
das Bundesministerium bei der Förderung nach dem 
Fondsmodell seinen Verpflichtungen als Zuwen-
dungsgeber entzogen hat. Da aus der allgemeinen 
Zweckbestimmung des vom Verband errichteten 
Fonds — Förderung der Hochschulforschung im 
Bereich Biotechnologie — keine Finanzierungskom-
petenz des Bundes abzuleiten war, hätte er seine 
Zuständigkeit für die Finanzierung und das erhebli-
che Bundesinteresse als Fördervoraussetzung nur aus 
den Inhalten und Zielen der einzelnen Förderungen 
ableiten können. Diese waren ihm jedoch nicht 
bekannt. Das Bundesministerium hätte über den 
Inhalt der Fördermaßnahmen, den Empfänger und die 
Höhe der jeweiligen Förderung selbst entscheiden 
müssen. Es durfte diese Entscheidung nicht ohne 
gesetzliche Ermächtigung einer Person privaten 
Rechts überlassen. Hieran ändert auch die Teilnahme 
seines Unterabteilungsleiters an den Sitzungen des 
Kuratoriums nichts, der im übrigen auch nicht das 
Recht hatte, bestimmenden Einfluß auf die Auswahl 
der Fördermaßnahmen zu nehmen oder Einzelmaß-
nahmen abzulehnen. Bei der Förderung nach dem 
Fondsmodell werden öffentliche Mittel der Verant-
wortung des Bundesministeriums und der parlamen-
tarischen Kontrolle entzogen; es ist weder von vorn-
herein sichergestellt, daß nur solche Arbeiten geför-
dert werden, an denen der Bund ein erhebliches 
Interesse hat und für deren Finanzierung er zuständig 
ist, noch kann dies im nachhinein geprüft werden. Das 
Bundesministerium hat damit auch keine Möglich-
keit, Doppelforschungen zu erkennen und zu verhin-
dern. Ferner kann es nicht ausschließen, daß auch 
Teile der Grundausstattung, die üblicherweise von 
den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden, aus 
dem Fondsmodell finanziert werden. 

Mit seiner Kritik wendet sich der Bundesrechnungs-
hof nicht grundsätzlich gegen Überlegungen mit dem 
Ziel, private Träger stärker in Fördermaßnahmen des 
Bundesministeriums einzuschalten, soweit es zulässig 
und wirtschaftlich ist, sondern dagegen, daß der 
Zuwendungsgeber seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt und öffentliche Mittel der Regierungsver-
antwortung und der parlamentarischen Kontrolle ent-
zogen werden. 

37.3 

Das Bundesministerium hat erklärt, die Fördermaß-
nahmen hätten fachlich unbestritten großen Erfolg 
gehabt. Es könne die Bewertungen des Förderverfah-
rens durch den Bundesrechnungshof nicht teilen. Sie 
seien zwar vom Grundsätzlichen her zutreffend, 
erschienen aber „im Lichte der Einzelheiten des 
konkret beanstandeten Falles als unzweckmäßige 
Verabsolutierung rechtstheoretischer Prinzipien " . 
Der Zuwendungszweck sei in den Bewilligungsbe-

scheiden an den Verband im notwendigen Umfang 
konkretisiert worden, soweit er nicht ohnehin schon 
dadurch konkret umschrieben gewesen sei, daß die 
Bundesmittel die Zweckbestimmung des Fonds des 
Verbandes lediglich verstärken sollten. Ein ausdrück-
liches Vetorecht des Bundesministeriums erscheine 
nicht erforderlich, da durch die Mitwirkung seines 
Vertreters im Engeren Kuratorium ein De-facto-Veto-
recht bestehe, denn alle Entscheidungen würden 
einvernehmlich und damit nicht gegen das Bundesmi-
nisterium getroffen. Durch die Art der Mittelvergabe 
seien keine öffentlichen Gelder der politischen Ver-
antwortung des Bundesministeriums und der parla-
mentarischen Kontrolle entzogen worden. Die Wah-
rung des unbestritten hohen Ranges dieser Prinzipien 
sollte bei der Mittelvergabe für derartig festumrissene 
Förderkonzepte mit Stipendiencharakter und be-
scheidenen Beträgen im Einzelfall nicht durch ein 
Übermaß an bürokratischer Detailsteuerung erkauft 
werden müssen. 

37.4 

Der Bundesrechnungshof kann die Hinweise des 
Bundesministeriums auf den großen fachlichen Erfolg 
der Fördermaßnahmen nicht nachvollziehen. Das 
Bundesministerium hatte gerade auf den fachlichen 
Inhalt der einzelnen Fördermaßnahmen keinen Ein-
fluß. Ihm wurde weder aus dem Antragsverfahren, 
den Verwendungsnachweisen noch aus der Zwi-
schenbilanz des Verbandes bekannt, für welche For-
schungsarbeiten die Mittel eingesetzt wurden. 

Für eine Erfolgsbewertung fehlten deshalb nicht nur 
die Maßstäbe, es waren nicht einmal die mit Hilfe der 
Förderung erzielten Forschungsergebnisse bekannt. 
Selbst an den Veröffentlichungen der geförderten 
Wissenschaftler kann der Erfolg der Förderung nicht 
gemessen werden, da ein Zusammenhang zwischen 
den Fördermaßnahmen und veröffentlichten For-
schungsergebnissen im allgemeinen nicht feststellbar 
ist. Eine Erfolgskontrolle, die Aussagen zur Zielerrei-
chung, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit beinhal-
ten soll, fand nicht statt. 

Auch die Ausführungen des Bundesministeriums zur 
Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit des Verfahrens 
sind nicht überzeugend. Der Bund ist nicht für die 
allgemeine Forschungsförderung zuständig. Die Fi-
nanzierung der Hochschulforschung ist grundsätz-
lich Angelegenheit der Länder, der Bund kann sich 
allenfalls nach Maßgabe des Artikels 91 b GG an der 
Finanzierung durch die Länder beteiligen. Da dem 
Bundesministerium die einzelnen geförderten For-
schungsarbeiten nicht bekannt waren, konnte es auch 
weitere grundlegende Fördervoraussetzungen nicht 
prüfen, insbesondere ob an den Forschungsarbeiten 
ein erhebliches Bundesinteresse bestand. Unter dem 
Gesichtspunkt der Regierungs- und Ressortverant-
wortung durfte das Bundesministerium die Entschei-
dung darüber, wer, wofür und zu welchen Bedingun-
gen öffentliche Mittel erhält, nicht ohne gesetzliche 
Aufgabenübertragung privaten Rechtsträgern über-
lassen. 
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Es hätte dem Verband mindestens mittels Förderricht-
linien verbindliche Vorgaben, insbesondere zum 
Zuwendungszweck, zum Kreis der Zuwendungsemp-
fänger, zu den Zuwendungsvoraussetzungen und zur 
Höhe der Zuwendungen machen und so dessen 
Ermessen einschränken müssen. Durch Verweise auf 
das Programm und die Satzung des Verbandes im 
Zuwendungsbescheid kann die Entscheidung des 
Bundesministeriums ebensowenig ersetzt werden wie 
durch die Teilnahme eines Beamten an den Sitzungen 
des Kuratoriums. Das Bundesministerium bewirkte 
somit, daß eine private Institution die Vergabe öffent-
licher Mittel übernahm. Die Tätigkeit der Institution 
unterlag nicht einmal — wie bei einer Übertragung 
öffentlicher Aufgaben durch Gesetz — seiner Rechts-
und Fachaufsicht. Es entzog damit diese öffentlichen 
Mittel seiner Verantwortung und der parlamentari-
schen Kontrolle. Im Gegensatz zum Bundesministe

-

rium sieht der Bundesrechnungshof insbesondere 
wegen des Modellcharakters der Maßnahme als 
neues Förderinstrument keinen Grund, diese Prinzi-
pien nicht auch auf die Mittelvergabe durch den 
Verband anzuwenden, die im übrigen nicht auf Sti-
pendien beschränkt ist, sondern überwiegend Sach-
mittelzuschüsse an Wissenschaftler umfaßt. 

37.5 

Das Bundesministerium sollte bei der Gestaltung 
seiner Förderinstrumente darauf achten, daß diese 
den rechtlichen Vorgaben und dem Prinzip der Regie-
rungsverantwortung und parlamentarischen Kon-
trolle Rechnung tragen und die Voraussetzungen für 
die Erfolgskontrolle erfüllt werden. 

Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
(Einzelplan 31) 

38 Abzug eines Freibetrages für Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft bei der 
Einkommensermittlung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(Kapitel 31 03 Titelgruppe 01) 

38.0 

Bei der Ausbildungsförderung sind auf den Bedarf 
des Auszubildenden sein Einkommen und Vermö-
gen, das seines Ehegatten und seiner Eltern anzu-
rechnen. Bei Land- und Forstwirten wird abwei-
chend von den allgemeinen Regelungen der Ein-
kommensanrechnung ein zusätzlicher Freibetrag 
vom Einkommen abgezogen. Damit werden Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft nicht in der 
tatsächlichen Höhe auf den Bedarf angerechnet. 
Diese Abweichung von den grundsätzlichen Rege-
lungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz 
stellt der Bundesrechnungshof nochmals dar, um 
den politischen Gremien die Gelegenheit zu 
geben, eine Überprüfung zu veranlassen. 

38.1 

Ein Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (BAföG) besteht, wenn dem 
Auszubildenden die erforderlichen Mittel anderwei-
tig nicht zur Verfügung stehen. Ausbildungsförde-
rung wird für den Lebensunterhalt und die Ausbil-
dung geleistet (Bedarf). Auf den Bedarf sind Einkom-
men und Vermögen des Auszubildenden, seines Ehe-
gatten und seiner Eltern anzurechnen. Als Einkom-
men gilt nach § 21 Abs. 1 BAföG grundsätzlich die 
Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 

Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG). 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsar-
ten und mit Verlusten des zusammenveranlagten 
Ehegatten ist nicht zulässig. Abgezogen werden kann 
u. a. der Freibetrag für Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft (§ 13 Abs. 3 EStG). Danach werden 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nur berück-
sichtigt, soweit sie den Betrag von jährlich 2 000 DM 
übersteigen. Dieser Betrag verdoppelt sich bei zusam-
menveranlagten Ehegatten, unabhängig davon, wer 
die Einkünfte erzielt. Da das BAföG grundsätzlich 
eine getrennte Einkommensermittlung auch bei Ehe-
gatten vorsieht, liegt hierin eine Systemabwei-
chung. 

Durch den Abzug des Freibetrages werden Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft nicht in der tatsächli-
chen Höhe auf den Bedarf angerechnet. Kinder von 
Land- und Forstwirten erhalten dadurch höhere Aus-
bildungsförderungsleistungen als Kinder anderer 
Berufsgruppen. 

38.2 

Der Abzug des Freibetrages für Land- und Forstwirt-
schaft nach § 13 Abs. 3 EStG im Rahmen der steuer-
lichen Veranlagung führt zu einer ermäßigten Ver-
steuerung dieser Einkünfte. Ein nochmaliger Abzug 
des steuerfreien Sockelbetrages bei der Einkommens-
ermittlung nach dem BAföG führt zu einer Doppelbe-
günstigung. 

Der Bundesrechnungshof hat beim Bundesministe-
rium angeregt, auf eine Änderung des BAföG hinzu-
wirken, um sicherzustellen, daß Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft in voller Höhe angerechnet wer-
den. Er hat auch zu bedenken gegeben, daß in 
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anderen Leistungsgesetzen (z. B. Bundeskindergeld-
gesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz) der Freibetrag 
für Land- und Forstwirtschaft bei der Einkommenser-
mittlung nicht zu berücksichtigen ist. Eine Änderung 
des BAföG würde daher einen Beitrag zur von der 
Bundesregierung für die laufende Legislaturperiode 
angestrebten Harmonisierung der Einkommensbe-
griffe darstellen. 

38.3 

Das Bundesministerium hat ausgeführt, es könne dem 
Anliegen des Bundesrechnungshofes nicht Rechnung 
tragen. 

Die förderungsrechtliche Berücksichtigung des Frei-
betrages nach § 13 Abs. 3 EStG führe nicht zu einer 
Doppelbegünstigung. Die steuerliche Privilegierung 
habe förderungsrechtlich übernommen werden müs-
sen, um die positive steuerliche Wirkung zu erhal-
ten. 

Die durch das BAföG gegebenen Förderungsmöglich-
keiten hätten zu einem verbesserten Bildungsverhal-
ten der landwirtschaftlichen Bevölkerung beigetra-
gen. Ein Fortfall der teilweisen Einkommensfreistel-
lung würde für viele landwirtschaftliche Familien die 
Finanzierung der angestrebten Ausbildung wesent-
lich erschweren. 

Die finanzielle Auswirkung hat das Bundesministe-
rium mit jährlich 13 Mio. DM (Bundesanteil 
8,5 Mio. DM) geschätzt. Eine Einsparung in dieser 
Höhe hält es angesichts des Gesamthaushaltsansatzes 
für sehr gering. Im übrigen sei der Abzug des Freibe-
trages für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei 
der Einkommensermittlung nach dem BAföG schon 
immer gewährt worden, und auch im Rahmen des 
7. BAföG-Änderungsgesetzes vom 13. Juli 1981, das 
die Auswirkung von steuerlichen Subventionierun-
gen auf die Ausbildungsförderungsleistungen ver-
minderte, bewußt beibehalten worden. 

38.4 

Der Bundesrechnungshof regt eine Änderung des 
BAföG mit dem Ziel an, Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft in der tatsächlichen Höhe auf den 
Bedarf anzurechnen. 

Er teilt nicht die Auffassung des Bundesministeriums, 
wonach die steuerliche Privilegierung auch förde

-

rungsrechtlich habe übernommen werden müssen, 
um die positive steuerliche Wirkung zu erhalten. 

Der Abzug des Freibetrages bei der Einkommensteu-
erveranlagung bewirkt eine verminderte Steuerbela-
stung. Unterhaltspflichtigen Land- und Forstwirten 
steht deshalb ein höheres Einkommen zur Verfü-
gung. 

Das BAföG geht bei der Einkommensberechnung 
grundsätzlich von der Summe der positiven Einkünfte 
aus (7. BAföG-Änderungsgesetz vom 13. Juli 1981, 
BGBl. I S. 625). Der Gesetzgeber hat dies ausdrück-
lich damit begründet, daß die über die Besteuerung 
vorgenommenen Subventionierungen das anzurech-
nende Einkommen im Sinne des BAföG nicht noch-
mals mindern sollten. Die vorausgegangene Rege-
lung, wonach das BAföG bei der Einkommensanrech-
nung an den steuerlichen Gesamtbetrag der Ein-
künfte anknüpfte, habe sich nicht bewährt. Höhere 
Förderungsleistungen seien aus unerheblichen, z. B. 
wirtschaftspolitischen Gründen gewährt worden. 

Die weiterhin erfolgende Anrechnung des Steuerfrei-
betrages für Land- und Forstwirte führt abweichend 
von diesen Grundüberlegungen zu einer in diesem 
Rahmen nicht üblichen weiteren Vergünstigung. 

Der Bundesrechnungshof bezweifelt die Aussage des 
Bundesministeriums, daß durch den Abzug des Frei-
betrages bei der Einkommensermittlung die Bildungs-
chancen in ländlichen Räumen verbessert wurden, 
zumal Zahlenangaben hierzu fehlen. Der angespro-
chenen Einkommenssituation in der Landwirtschaft 
wird im Rahmen der steuerlichen Einkommensermitt-
lung Rechnung getragen. 

Im Hinblick auf die finanzielle Situation des Bundes 
und die Notwendigkeit, alle Möglichkeiten der Ein-
sparung für die Finanzierung notwendiger Ausgaben 
auszuschöpfen, ist das vom Bundesministerium über-
schlägig ermittelte mögliche Einsparvolumen nicht 
als unbeachtlich anzusehen. Auch die Tatsache, daß 
der Abzug des Freibetrages seit jeher vorgenommen 
wurde, ist nach Ansicht des Bundesrechnungshofes 
kein entscheidendes Argument. 

Der Bundesrechnungshof weist auf diesen Sachver-
halt hin, um den politischen Entscheidungsträgern die 
Möglichkeit zu geben, eine Überprüfung zu veranlas-
sen. Dabei könnten zugleich die Auswirkungen der 
unterschiedlichen Einkommensbegriffe in den ver-
schiedenen Leistungsgesetzen mit überprüft und eine 
Vereinheitlichung angestrebt werden. 
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Allgemeine Finanzverwaltung 
(Einzelplan 60) 

39 Auswertung von Mitteilungen und sonstigen 
Informationen durch die Finanzämter 
(Kapitel 60 01 Titel 012 01, 015 01 u. a.) 

39.0 

Die Finanzämter werten die ihnen derzeit zugäng-
lichen Mitteilungen und Informationen für eine 
zutreffende Besteuerung in zahlreichen Fällen 
nicht, nicht vollständig, unzutreffend oder verspä-
tet aus. 

39.1 

Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maß-
gabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu 
erheben (§ 85 Abgabenordnung — AO —). Insbeson-
dere haben sie sicherzustellen, daß Steuern nicht 
verkürzt werden. Dazu ermitteln sie den Sachverhalt 
aufgrund der ihnen zugänglichen Unterlagen von 
Amts wegen (§§ 88, 86 AO). Zu den Unterlagen mit 
Daten, die die Finanzbehörden auszuwerten haben, 
gehören vor allem: 

— Mitteilungen über Besteuerungsunterlagen, die 
sich die Finanzbehörden in bestimmten Steuerfäl-
len wegen aufgeteilter Zuständigkeiten unterein-
ander zuleiten, z. B. Mitteilungen des für eine 
Personengesellschaft zuständigen Finanzamtes 
über die Gewinnanteile der Gesellschafter an 
deren Wohnsitzfinanzämter (sogenannte ESt-4-
Mitteilungen), 

— Unterlagen mit solchen Daten, die die Finanzbe-
hörden in Steuerverfahren zur Kontrolle der 
Besteuerung anderer Steuerpflichtiger ermittelt 
haben, z. B. Kontrollmitteilungen aufgrund von 
Außenprüfungen (§ 194 Abs. 3 AO), 

— Unterlagen, die Dritte den Finanzbehörden kraft 
gesetzlicher Vorschriften zuleiten müssen, z. B. 
Mitteilungen der Notare über Grundstücksveräu-
ßerungen, 

— Auskünfte im Wege der Amtshilfe oder anonyme 
Anzeigen, 

— Daten, die auf sonstige Weise den Finanzbehörden 
bekannt werden, z. B. durch zwischenstaatlichen 
Informationsaustausch bei steuerlichen Auslands-
beziehungen (§ 117 AO). 

Das Steuerbereinigungsgesetz 1986 ermächtigte die 
Bundesregierung, mit Zustimmung des Bundesrates 
eine Rechtsverordnung zur Sicherung der Besteue-
rung zu erlassen. Darin sollen Behörden verpflichtet 
werden, den Finanzbehörden weitere bestimmte steu-
erlich erhebliche Daten — darunter auch Zahlungs-
vorgänge, aber ohne Betragsangabe — zur Festset-

zung von Steuern oder zu Kontrollzwecken mitzutei-
len (§ 93 a AO). Diese Rechtsverordnung ist noch nicht 
ergangen. Die Bundesregierung hat dem Präsidenten 
des Bundesrates einen überarbeiteten Verordnungs-
entwurf erst am 31. März 1993 mit der Bitte zugeleitet, 
die Zustimmung des Bundesrates herbeizuführen. 

39.2 

Der Bundesrechnungshof hat anhand von Prüfungs-
feststellungen verschiedener Landesrechnungshöfe 
und Vorprüfungsstellen (Steuer) geprüft, ob die 
Finanzbehörden die erforderlichen Mitteilungen er-
stellen und die ihnen zugänglichen Unterlagen nut-
zen, um die angestrebten Erfolge zu erzielen; die 
Untersuchung hat erhebliche Mängel bei der Auswer-
tung von Informationen insbesondere in bedeuten-
den Steuerfällen — aufgezeigt. 

39.2.1 

Auswertungen unterblieben oder wurden unzutref

-
fend oder nicht zeitgerecht vorgenommen. In zahlrei-
chen Fällen entgingen dadurch Steuereinnahmen. 
Zwei Fehlerschwerpunkte waren zu erkennen: 

— Finanzämter mißachteten klare Weisungen, die 
die Bearbeitung solcher Unterlagen regeln (z. B. 
hinsichtlich der Mitteilungen über Besteuerungs-
grundlagen oder derjenigen von Notaren bei 
Grundstücksübergängen); 

— Finanzämter verkannten, daß von ihnen bearbei-
tete Sachverhalte auch für die Steuerfestsetzung 
anderer Finanzämter von Bedeutung waren; sie 
unterließen entsprechende Mitteilungen oder 
noch erforderliche Sachverhaltsaufklärungen, was 
ebenfalls beträchtliche Steuerausfälle verur-
sachte. 

39.2.2 

Nachstehende Fälle belegen diese Mängel beispiel-
haft. 

Ein Landesrechnungshof überprüfte die Auswertung 
von Mitteilungen, in denen ein Finanzamt einem 
anderen Finanzamt Besteuerungsgrundlagen mitge-
teilt hatte. Von 366 Fällen mußte die Bearbeitung 
in 111 (rd. 30 v. H.) Fällen beanstandet werden. 
Mitteilungen fehlten in den Akten des Empfängeram-
tes oder waren überhaupt nicht, zeitlich verzögert 
oder fehlerhaft ausgewertet. Wegen unterlassener 
Auswertung waren in einem Fall Steuern in Höhe von 
rd. 89 000 DM verjährt. 
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Wegen verzögerter Auswertung der Mitteilung über 
einen Veräußerungsgewinn eines Kommanditisten in 
Höhe von 2,6 Mio. DM hatte ein Finanzamt die 
Einkommensteuer-Vorauszahlungen um ein Jahr ver-
spätet angepaßt. Zum Zeitpunkt der Veranlagung 
— nach einem weiteren halben Jahr — war ein Teil 
des Anpassungsbetrages in Höhe von 680 000 DM 
noch rückständig und dessen Beitreibung gefähr-
det. 

In einem weiteren Fall wurden die Anteile an einer 
GmbH mit Wirkung zum 1. Januar eines Jahres 
veräußert. Hieraus ergab sich für einen Anteilseigner 
ein Veräußerungsgewinn in Höhe von 11,3 Mio. DM. 
Von diesem Vorgang hatte der für die Gesellschaft 
zuständige Veranlagungsbezirk des Finanzamtes be-
reits seit Anfang des Jahres Kenntnis. Gleichwohl 
wurde der für den Anteilseigner zuständige Veran-
lagungsbezirk darüber nicht unterrichtet. Die um 
zwei Jahre verspätete Fälligstellung der geschulde-
ten Steuer verursachte einen Zinsverlust von rd. 
315 000 DM. 

39.2.3 

Außerdem hat der Bundesrechnungshof festgestellt, 
daß von den Finanzbehörden gefertigte Mitteilungen 
mit steuererheblichen Daten, die auch nach außen 
gegeben werden, gegen Fälschungen nicht oder nur 
unvollkommen geschützt sind. Dies gilt insbesondere 
für Bescheinigungen wie steuerliche Unbedenklich-
keitsbescheinigungen oder sogenannte Nichtveranla-
gungsbescheinigungen, die Steuerpflichtige zur Vor-
lage bei Behörden oder Banken benötigen. 

39.3 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministe-
rium der Finanzen (Bundesministerium) die Mängel 
und seine Besorgnis wegen der Fälschungsanfällig-
keit von Unterlagen mitgeteilt. 

Er hat bedauert, daß der Verordnungsgeber bisher 
noch nicht von der Ermächtigung nach § 93a AO 
Gebrauch gemacht hat, Behörden zur Weitergabe dort 
genannter Daten an die Finanzbehörden zu verpflich-
ten. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes läßt sich 
ein gesetzmäßiges Besteuerungsverfahren im Sinne 
des § 85 AO ohne hinreichende (Kontroll-)Daten und 
Auswertung der entsprechenden Unterlagen nicht 
durchführen. Das gilt insbesondere wegen der — vom 
Bundesministerium beklagten — personellen Eng-
pässe und der hohen Arbeitsbelastung gerade in den 
aufkommensstarken Ballungsräumen. 

Die schwindende Wirksamkeit der finanzbehördli-
chen Mitteilungs- und Kontrollverfahren liegt nach 
Meinung des Bundesrechnungshofes nicht allein im 
fehleranfälligen individuellen Bereich, sondern be-
ruht mehr auf strukturellen Schwächen (z. B. Übertra-
gungswege, Datenauswahl, Dokumentation, Auswer-
tungsverantwortung, Erfolgskontrolle) bei der Hand-

habung der den Finanzbehörden zufließenden Da-
ten. 

39.4 

Das Bundesministerium hat die Sachverhaltsfeststel-
lungen bestätigt. Die Unzulänglichkeiten seien den 
obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
seit längerer Zeit bekannt. Anders als der Bundes-
rechnungshof führt es jedoch die Mängel überwie-
gend auf individuelle Bearbeitungsfehler zurück, 
bedingt durch hohen Arbeitsdruck und Massenver-
fahren. Soweit die Mängel auch auf weiteren Gege-
benheiten (Organisation, Personal, eingesetzte Haus-
haltsmittel betreffend) beruhten, seien dafür allein die 
Länder verantwortlich. Da die Länder die Steuern im 
Auftrag des Bundes mit eigenem Personal und eige-
nen Sachmitteln verwalteten, dürfe das Bundesmini-
sterium diesen nach der Zuständigkeitsregelung des 
Grundgesetzes insoweit keine Weisungen erteilen. 
Das Bundesministerium sei deshalb auf die Bereit-
schaft der Länder angewiesen, Organisations-, Perso-
nal- bzw. Haushaltsangelegenheiten gemeinsam an-
gehen zu wollen. 

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder hätten sich der Fehlentwicklung auch bereits 
angenommen. Der Finanzministerkonferenz lägen 
mittlerweile die Ergebnisse einer umfassenden Be-
standsaufnahme sowie Vorschläge zur Verbesserung 
der Situation vor, die von den für die Organisation der 
Steuerverwaltung zuständigen Abteilungsleitern der 
obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
gemeinsam erarbeitet worden seien. Außerdem sei 
bereits im vergangenen Jahr eine vorläufige Entla-
stungsregelung zugunsten der Finanzämter abge-
stimmt worden. Im übrigen sei es Aufgabe der Länder, 
die Aufbau- und Ablauforganisation in der Steuerver-
waltung ständig zu optimieren, insbesondere an sich 
wandelnde Rahmenbedingungen anzupassen. Der 
weitere Ausbau und Einsatz automatisierter Verfah

-

ren habe dabei besondere Bedeutung. 

Die Frage des Fälschungsrisikos von Mitteilungen/ 
Druckerzeugnissen sei gleichfalls mit den Ländern 
erörtert worden. Diese sähen derzeit keine Möglich-
keit, alle einschlägigen Druckerzeugnisse der Steuer-
verwaltung mit vertretbarem Aufwand fälschungssi-
cher auszugestalten. 

39.5 

39.5.1 

Der Bundesrechnungshof teilt die Zweifel des Bun-
desministeriums, daß mit Personalvermehrungen in 
den Finanzverwaltungen der Länder zu rechnen ist. 
Gerade deshalb hält es der Bundesrechnungshof für 
notwendig, für eine bessere Mitteilung und Auswer-
tung von steuererheblichen Daten in der Weise zu 
sorgen, daß die Verfahren für die Erstellung, Über-
mittlung und Auswertung der entsprechenden Unter-
lagen, insbesondere für die Fertigung von Kontroll- 
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mitteilungen bei Außenprüfungen, verbessert wer-
den. 

Die Erstellung und Auswertung von Mitteilungen 
über Besteuerungsgrundlagen innerhalb und zwi-
schen Finanzämtern sollten durch automatisierte Ver-
fahren zweckmäßiger gestützt und durch programm-
technische Kontrollmittel überwacht werden. 

Hierfür kann sich das Bundesministerium nicht auf 
mangelnde Zuständigkeit berufen. Zwar obliegt nach 
dem Grundgesetz den Ländern die Einrichtung und 
die personelle Besetzung ihrer Finanzämter. Im Rah-
men der dem Bundesministerium verfassungsrecht-
lich zugeordneten Rechts- und Fachaufsicht über die 
steuerliche Auftragsverwaltung ist das Ministerium 
jedoch für die verfahrensrechtliche Behandlung der 
Steuerfälle verantwortlich. Dies haben die obersten 
Finanzbehörden der Länder in ihrem „Gleichlauten-
den Erlaß zur Neuorganisation der Finanzämter und 
Neuordnung des Besteuerungsverfahrens" vom 
4. März 1981 anerkannt. Die beanstandeten Mängel 
und die angedeuteten Abhilfen betreffen im wesent-
lichen das in der Abgabenordnung geregelte und den 
Weisungen des Bundesministeriums unterfallende 
Besteuerungsverfahren. Der Bundesrechnungshof 
hält deshalb das Bundesministerium für berechtigt 
und für verpflichtet, auf die Länder nachdrücklich 
einzuwirken, damit die Besteuerungsverfahren als-
bald in geeigneter Weise verbessert werden. 

39.5.2 

Das Bundesministerium sollte sich mit dem Ergebnis 
der Erörterungen nicht zufrieden geben, die es mit 
den Ländern über die Fälschungsanfälligkeit von 
Mitteilungen geführt hat. Es sollte mit den Ländern 
prüfen, welche Vordrucke für Mitteilungen und son-
stige Druckerzeugnisse besonders fälschungsgefähr-
det sind und wie diese mit vertretbarem Aufwand 
fälschungssicher ausgestaltet werden können. Der 
Bundesrechnungshof behält sich vor, dieser Proble-
matik gesondert nachzugehen. 

39.5.3 

Soweit das Bundesministerium auf die Arbeitsbela-
stung der Finanzbehörden hinweist, die durch die 
Informationsauswertung entstehen, bedauert der 
Bundesrechnungshof, daß nach dem vom Bundesmi-
nisterium überarbeiteten Entwurf der Verordnung 
über Mitteilungen an die Finanzbehörden nach 
§ 93 a AO den Finanzbehörden bei Zahlungen an 
bestimmte Personen nur Name und Anschrift, aber 
keine Beträge mitgeteilt werden sollen. Die Auswer-
tung solch unvollständiger Unterlagen wird bei den 
Finanzämtern einen erheblichen zusätzlichen Ar-
beitsaufwand verursachen. 

Zwar reicht — wie das Bundesministerium ausgeführt 
hat — die Ermächtigungsgrundlage des § 93 a AO in 
der Fassung des Steuerbereinigungsgesetzes 1986 für 
die Mitteilung auch der gezahlten Beträge nicht aus. 
Der Bundesrat hat aber in seiner Entschließung vom 
14. Dezember 1990 (Drucksache 601/90) die Bundes-

regierung unmißverständlich aufgefordert, unverzüg-
lich eine Rechtsverordnung vorzulegen und die 
Ermächtigungsnorm im vorgenannten Sinn zu än-
dern. Dies ist — zum Nachteil der Steuerverwaltung — 
nicht geschehen. Das Bundesministerium sollte die 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Maßnahmen unver-
züglich einleiten. 

40 Maßnahmen zur Verbesserung der 
organisatorischen und 
programmgesteuerten Kontrollen im 
Besteuerungsverfahren 
(Kapitel 60 01 Titel 012 01, 015 01 u. a.) 

40.0 

Um Veruntreuungen von Steuerbeträgen entge-
genzuwirken, beschlossen die obersten Finanzbe-
hörden des Bundes und der Länder im Jahre 1989 
nach zweijährigen Vorarbeiten verbesserte orga-
nisatorische Kontrollen für Besteuerungsverfah-
ren. Bis jetzt haben jedoch nur wenige Länder diese 
Kontrollmaßnahmen eingeführt. Das Bundesmini-
sterium der Finanzen hat nicht nachdrücklich 
genug darauf hingewirkt, daß die Finanzbehörden 
aller Länder die Kontrollverfahren bundeseinheit-
lich anwenden. 

40.1 

Die Finanzverwaltung hatte Mitte der achtziger Jahre 
steuerliche Veruntreuungen mit beträchtlicher finan-
zieller Auswirkung bei verschiedenen Finanzämtern 
aufgedeckt. An den Handlungen waren auch Bedien-
stete beteiligt. Eine daraufhin von den obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder beauf-
tragte Arbeitsgruppe erarbeitete im Laufe des Jahres 
1987 Vorschläge zur Verbesserung der organisatori-
schen und programmgesteuerten Kontrollen bei der 
Auszahlung von Einkommensteuer, Lohnsteuer und 
Umsatzsteuer. Die Maßnahmen sollen Unregelmäßig-
keiten im Besteuerungsverfahren vermeiden oder 
aufdecken, indem vor allem Steuererstattungen durch 
organisatorische und im DV-Programm enthaltene 
Kontrollen überwacht werden. 

Die Referatsleiter für Automation (Steuer) der ober-
sten Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
billigten die Maßnahmevorschläge einvernehmlich 
Anfang des Jahres 1989. Daneben befaßten sich auch 
die Referatsleiter für Organisation der obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder sowie 
zwei weitere Arbeitsgruppen mit dem Vorhaben. 

Trotz der Bedeutung und Dringlichkeit der Angele-
genheit führten die obersten Finanzbehörden der 
Länder die Kontrollverfahren nicht alsbald bundes-
einheitlich ein. Erörterungen auf Arbeitsgruppen-
ebene ließen noch im Jahre 1992 erkennen, daß die 
Länder die Einführung der vorgeschlagenen organi-
satorischen und programmgesteuerten Kontrollen für 
unterschiedlich dringlich hielten. Das Bundesministe-
rium der Finanzen (Bundesministerium) kannte diese 
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Entwicklung, weil es sowohl die Sitzungen der Refe-
ratsleiter der obersten Finanzbehörden des Bundes 
und der Länder als auch diejenigen der entsprechen-
den Arbeitsgruppen leitet und die Sitzungsnieder-
schriften fertigt. 

Bis heute wenden erst vier Länder die erarbeiteten 
Kontrollverfahren im wesentlichen vollständig an, ein 
weiteres Land teilweise. 

40.2 

Der Bundesrechnungshof hat diese Sachbehandlung 
als säumig beanstandet; nach sechsjähriger Vorberei-
tungszeit hätten die Kontrollverfahren inzwischen 
bundesweit und -einheitlich in die Verwaltungspraxis 
eingeführt sein müssen. Er hat das Bundesministerium 
aufgefordert, bei den Ländern nachdrücklich darauf 
hinzuwirken, daß die obersten Finanzbehörden der 
Länder die gemeinsam beschlossenen Kontrollverfah-
ren unverzüglich anwenden. 

Der Bundesrechnungshof hat sich dagegen gewandt, 
die notwendigen programmtechnischen Maßnahmen 
wegen ihres hohen Aufwandes als weniger dringlich 
einzustufen. Zum einen rechtfertigt es die Verpflich-
tung zu wirtschaftlichem Verwaltungshandeln nicht, 
Verfahrenssicherheiten zu vernachlässigen und not-
wendige Verbesserungen der Verfahrenssicherheit 
zu verzögern oder gar zu unterlassen. Zum anderen 
entlasten solche DV-Programme die Bediensteten der 
Finanzämter von Überwachungsaufgaben. 

40.3 

Das Bundesministerium hat ebenfalls den zügigen 
Einsatz der gemeinsam beschlossenen Kontrollver-
fahren für erforderlich gehalten. Es sei jedoch — ent-
gegen dem Vorwurf des Bundesrechnungshofes — 
nicht säumig gewesen, sondern habe in den verschie-
denen Arbeits- und Entscheidungsgruppen stets auf 
Entwicklung und schnelle Einführung von programm-
gesteuerten Kontrollen des Besteuerungsverfahrens 
im gesamten Bundesgebiet hingewirkt. Allerdings 
müßten beim zeitlichen Verlauf der Umsetzung der 
hohe Arbeitsanfall und die angespannte Personallage 
im Automationsbereich sowie unabweisbare und vor-
dringliche Aufgaben aufgrund von Gesetzesvorhaben 
oder des Einigungsvertrages berücksichtigt werden. 
Es sei weiterhin um die programmtechnische Realisie-
rung der Kontrollmaßnahmen im gesamten Bundes-
gebiet bemüht und werde die Arbeitsfortschritte in 
den Finanzverwaltungen der Länder verstärkt über-
wachen. 

40.4 

40.4.1 

Der Bundesrechnungshof befürwortet weiterhin ver-
stärkte Bemühungen des Bundesministeriums, die 
Sicherheit im Besteuerungsverfahren bundesweit zu 
verbessern. Er bleibt jedoch dabei, daß die erarbeite

-

ten Kontrollverfahren zeitiger flächendeckend hätten 
eingeführt werden können. Bereits Ende des Jahres 
1989 bestand Einvernehmen zwischen den obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder, die 
beschlossenen Kontrollmaßnahmen, um Zeit zu erspa-
ren, in den meisten Ländern durch Übernahme eines 
in einem Land angewandten Verfahrens einzuführen. 
Die entsprechende Verfahrensbeschreibung lag im 
April 1990 vor. Trotz der angespannten Arbeitslage im 
Automationsbereich waren damit die Voraussetzun-
gen für eine zügige Umsetzung der Kontrollmaßnah-
men erfüllt. Die zögerliche Einführung des Program-
mes durch einige Länder läßt sich daher nicht mit 
hohen Arbeitsbelastungen rechtfertigen. Das Bundes-
ministerium hätte das Verhalten dieser Länder nicht 
erst — wie geschehen — Mitte des Jahres 1992, 
sondern frühzeitiger beanstanden müssen. 

Auch wenn in jüngster Zeit keine größeren Verun-
treuungen in der Finanzverwaltung aufgedeckt wor-
den sind, dürfte wegen der steigenden Arbeitsbela-
stung und des häufigen Personalwechsels bei den 
Finanzbehörden sowie wegen der gewandelten inter-
nationalen Gegebenheiten (z. B. Wiedervereinigung, 
Einführung des Europäischen Binnenmarktes, Zu-
nahme grenzüberschreitender organisierter Krimina-
lität) die Gefahr von Unregelmäßigkeiten eher gestie-
gen sein. Schließlich hält es der Bundesrechnungshof 
für unwirtschaftlich, einen erheblichen Beratungs

- 

und Erörterungsaufwand auf verschiedenen Ebenen 
zu betreiben und die gefundenen — durchaus zweck-
dienlichen — Ergebnisse anschließend nicht oder 
nicht zügig zu verwerten. 

40.4.2 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß das Bundes-
ministerium bei weiteren Verzögerungen von seinem 
Weisungsrecht gegenüber den Ländern im Bereich 
der Auftragsverwaltung Steuer (Artikel 85 Abs. 3 
i. V. m. Artikel 108 Abs. 3 GG) mit dem Ziel Gebrauch 
macht, daß alle Länder das gemeinsam entwickelte 
Kontrollverfahren anwenden. 

41 Umsatzbesteuerung grenzüberschreitender 
Reiseleistungen 
(Kapitel 60 01 Titel 015 01) 

41.0 

Die Bundesrepublik Deutschland läßt seit dem 
Jahre 1980 Leistungen von Reisebüros im Zusam-
menhang mit Luft- und Schiffsbeförderungen im 
Gebiet der EG in weiterem Umfang umsatzsteuer-
frei als dies nach dem Recht der EG zugelassen ist. 
Sie verzichtete damit auf Steuereinnahmen an 
Umsatzsteuer allein für die Jahre 1985 bis 1991 von 
rd. 185 Mio. DM (Bundesanteil rd. 120 Mio. DM). 
Sie hat der Kommission der EG hierfür jährlich 
Ausgleichszahlungen für entgangene Mehrwert-
steuer-Eigenmittel für die Jahre 1985 bis 1991 von 
über 18 Mio. DM leisten müssen. 
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Die Bundesrepublik Deutschland sollte derartige 
Abweichungen vom EG-Recht zukünftig vermei-
den, um Vertragsverletzungsverfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof auszuschließen und 
Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt 
zu verhindern. 

41.1 

Reisebüros und Reiseveranstalter von Pauschalreisen 
(Unternehmer) sollen bei Inanspruchnahme anderer 
Unternehmer zur Bewirkung der Reiseleistungen 
nach Artikel 26 der sechsten Richtlinie des Rates der 
EG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über 
die Umsatzsteuer vom 17. Mai 1977 (6. EG-Richtlinie) 
in ihrem Sitzland nur mit der eigenen Wertschöpfung 
(Marge) umsatzsteuerlich erfaßt werden. Die Marge 
ist die Differenz zwischen dem vom Reisenden (Lei-
stungsempfänger) zu zahlenden Gesamtbetrag und 
dem Betrag, den der Unternehmer für die sogenann-
ten Reisevorleistungen (Beförderung, Unterkunft, 
Verpflegung usw.) gegenüber anderen Steuerpflichti-
gen aufwendet. Die Marge ist nach Absatz 3 der 
vorgenannten Richtlinienvorschrift steuerfrei, wenn 
sie mit Reisevorleistungen, die außerhalb der EG 
erbracht werden, in Zusammenhang steht. Werden 
die Reisevorleistungen sowohl innerhalb wie außer-
halb der EG erbracht, so ist nur der Teil der Marge als 
steuerfrei anzusehen, der auf die außerhalb der EG 
bewirkten Reisevorleistungen entfällt. 

Bei der Umsetzung dieser Richtlinienregelung in 
innerstaatliches Recht wurde in § 25 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
Umsatzsteuergesetz (UStG) 1980 die Steuerfreiheit 
der Margen insoweit erweitert, als sie auf Reisevorlei-
stungen entfallen, die 

— grenzüberschreitende Beförderungen mit Luft-
fahrzeugen oder Seeschiffen sind oder 

— Beförderungen mit Luftfahrzeugen oder Seeschif-
fen sind, die sich ausschließlich auf das Ausland 
erstrecken. 

Die Vorschrift beläßt mithin auch Wertschöpfungen 
auf Reisevorleistungen innerhalb der EG, aber außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland, umsatzsteuer-
frei. 

41.2 

Die Kommission der EG wies im Jahre 1987 auf diese 
Abweichung hin und leitete im Oktober 1988 das 
Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 169 des 
EWG-Vertrages ein. 

Im April 1990 erklärte sich das Bundesministerium der 
Finanzen (Bundesministerium) „ohne Präjudiz für das 
Vertragsverletzungsverfahren ... kompromißweise " 
mit einer Ausgleichszahlung bei den Mehrwertsteuer

-

Eigenmitteln einverstanden und zahlte in der Folge-
zeit für die Jahre 1985 bis 1991 insgesamt rd. 
18 Mio. DM nebst 570 000 DM Zinsen. 

Die Kommission erhob im Februar 1991 Feststellungs

-

klage, daß die Bundesrepublik Deutschland durch 

Anwendung einer Mehrwertsteuerregelung auf die 
Marge der Reisebüros gegen die 6. EG-Richtlinie 
verstoßen habe. Das mit der Durchführung des Klage-
verfahrens betraute Bundesministerium für Wirtschaft 
schätzte die Aussichten der Bundesregierung für eine 
erfolgreiche Verteidigung „als sehr gering ein" und 
bat deshalb um Prüfung, ob die Bundesregierung „in 
dieser Sache nicht besser einlenken sollte " . Nachdem 
jedoch die betroffenen Verbände dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft den „Entwurf" einer Klageerwide-
rung eingereicht hatten, machte die Bundesregierung 
sich diesen Entwurf zu eigen und beantragte Klage-
abweisung. Sie behauptete im wesentlichen, Arti-
kel 26 Abs. 3 der 6. EG-Richtlinie sei in der Praxis nicht 
anwendbar und daher nichtig. 

Der Europäische Gerichtshof hat am 27. Oktober 1992 
entschieden, daß die Bundesrepublik Deutschland mit 
ihrer Mehrwertsteuerregelung auf die Marge der 
Reisebüros gegen ihre Verpflichtungen aus dem 
EWG-Vertrag verstößt. 

Nach wiederholten Beschlüssen des Ausschusses 
der Staatssekretäre für Europafragen — zuletzt am 
26. März 1990 — soll es die Bundesregierung zu 
Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof nur noch 
in politisch besonders gebotenen und rechtlich aus-
sichtsreichen Fällen kommen lassen (Drucksache 
12/217 S. 16). 

Die Nichtangleichung des § 25 Abs. 2 UStG an die 
6. EG-Richtlinie bedingte nicht nur Ausgleichszahlun-
gen für entgangene Mehrwertsteuer-Eigenmittel an 
die Kommission, sondern auch erhebliche nationale 
Steuerausfälle. Diese ermittelte der Bundesrech-
nungshof mit Gesamtauswirkungen von rd. 185 Mio. 
DM (davon Bundesanteil rd. 120 Mio. DM). 

41.3 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß das 
Bundesministerium nicht schon im Jahre 1987 eine 
Anpassung des § 25 UStG an die Vorschrift des 
Artikels 26 der 6. EG-Richtlinie in die Wege geleitet 
hat. Hierdurch wären Zahlungen des EG-Eigenmittel-
anteils aus dem allgemeinen Bundeshaushalt sowie 
nicht unerhebliche Zinszahlungen an die EG vermie-
den worden. Gleichzeitig wären Mehrwertsteuern in 
einem Umfang realisiert worden, die für den Bundes-
haushalt von Bedeutung sind. Ein Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof wäre vermieden worden. 

41.4 

Nach Ansicht des Bundesministeriums hätten für die 
„Durchführung des Vertragsverletzungsverfahrens" 
gute Gründe gesprochen, da nach Erörterung mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder und der betrof-
fenen Verbände Übereinstimmung bestanden habe, 
daß Artikel 26 Abs. 3 der 6. EG-Richtlinie in der Praxis 
nicht anwendbar und daher nichtig sei. Mit Zustim-
mung aller beteiligten Bundesressorts habe die Bun-
desregierung daraufhin beantragt, die Klage abzu-
weisen. 
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Unzutreffend sei die Auffassung, durch eine rechtzei-
tige Änderung des § 25 Abs. 2 UStG wären erhebliche 
Zahlungen an die EG vermieden worden. Im Falle 
einer Besteuerung der Reiseleistungen entsprechend 
den Vorgaben des Gemeinschaftsrechtes wären 
Mehrwertsteuer-Eigenmittel in gleicher Höhe wie 
bisher abzuführen gewesen, allerdings nicht als 
gesonderte Ausgleichszahlung, sondern aus dem 
— dann höheren — Umsatzsteueraufkommen. 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, daß eine 
Umsetzung des Urteils in das nationale Recht mit 
Wirkung vom 1. November 1993 erfolgen solle. 

41.5 

Der Bundesrechnungshof begrüßt, daß — entgegen 
ursprünglich anderslautender Absichten — die Ver-
tragsverletzung nunmehr beendet werden soll. Er 
verbleibt jedoch bei seiner Auffassung, daß ange-
sichts der jährlich zu zahlenden Ausgleichsbeträge für 
die entgangenen Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EG 
und der daneben bestehenden Steuerausfälle kein 
begründeter Anlaß bestand, auf der innerstaatlichen 
Rechtslage zu beharren. Der Bundesrechnungshof 
verkennt nicht, daß der Mehrwertsteuer-Eigenmittel-
anteil auch bei einer Rechtsänderung zu zahlen gewe-
sen wäre. Dieser Anteil wäre dann aber aus einem 
realisierten Umsatzsteueraufkommen zu begleichen 
gewesen. 

Die ursprüngliche Einschätzung der Erfolgsaussich-
ten des Klageverfahrens durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft macht deutlich, daß die Vorgaben 
des Ausschusses der Staatssekretäre für Europafra-
gen, es nur in „rechtlich aussichtsreichen Fällen" zu 
derartigen Vertragsverletzungsverfahren kommen zu 
lassen, vorliegend nicht erfüllt waren. Die Einlassung, 
die Vorschrift des Gemeinschaftsrechtes sei in der 
Praxis nicht anwendbar und damit nichtig, wird 
dadurch widerlegt, daß mehrere Mitgliedstaaten die 
Bestimmung in das nationale Recht umgesetzt 
haben. 

42 Umsatzbesteuerung der 
grenzüberschreitenden Personen-
beförderung im Luftverkehr 
(Kapitel 60 01 Titel 015 01) 

42.0 

Das Bundesministerium der Finanzen macht von 
der durch § 26 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz einge-
räumten Möglichkeit Gebrauch, bei grenzüber-
schreitenden Beförderungsleistungen im Luftver-
kehr die Umsatzsteuer auf die inländischen Strek-
kenanteile zu erlassen. 

Es läßt dabei auch inländische Zubringerflüge zu 
einem anschließenden grenzüberschreitenden 
Weiterflug steuerfrei. Aus Gründen des Wettbe-
werbes mit den anderen — steuerpflichtigen — 

Verkehrsträgern sollten in diesen Fällen keine 
Billigkeitsmaßnahmen gewährt werden. In den 
Fällen, in denen wegen der Unterbrechung des 
Fluges im Inland Mehrwertsteuer anfällt, sollte 
eine andere Berechnungsmethode zur Ermittlung 
der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage an-
gewandt werden. 

42.1 Allgemeines 

Grenzüberschreitende Personenbeförderungen un-
terliegen grundsätzlich mit den innerhalb des 
Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland 
zurückgelegten Teilstrecken der Umsatzbesteuerung 
(§ 3 a Abs. 2 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz — UStG — 
1980; jetzt § 3 b Abs. 1 UStG 1993). 

Für grenzüberschreitende Personenbeförderungen 
im Luftverkehr kann das Bundesministerium der 
Finanzen (Bundesministerium) nach § 26 Abs. 3 UStG 
anordnen, daß die Steuer niedriger festgesetzt oder 
ganz oder zum Teil erlassen wird. Von dieser Ermäch-
tigung hat das Bundesministerium in den Abschnitten 
277 bis 281 der Umsatzsteuer-Richtlinien (UStR) 
Gebrauch gemacht. 

Grenzüberschreitende Personenbeförderungen durch 
die anderen Verkehrsträger Schiff, Bahn, Bus oder 
Taxi unterliegen hingegen mit den inländischen Teil-
strecken in jedem Fall der Umsatzbesteuerung. Inso-
weit sieht das Gesetz keine Möglichkeit vor, von der 
Besteuerung abzusehen. 

42.2 Billigkeitsmaßnahmen bei Zubringerflügen 
zu grenzüberschreitenden Flügen 

42.2.1 

Das Bundesministerium gewährt den Steuererlaß 
auch bei Zwischenlandungen im Inland, wenn der 
Fluggast ohne zeitliche Unterbrechung in das nächste 
Anschlußflugzeug umsteigt, weil das erste Flugzeug 
seinen gebuchten Zielflughafen nicht anfliegt (so 
Abschnitt 278 Abs. 2 UStR). 

42.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat Zweifel, ob bei solchen 
Zubringerflügen begrifflich von einer grenzüber-
schreitenden Beförderung gesprochen werden kann 
oder ob nicht eine abgrenzbare Teilleistung gege-
ben ist, die insbesondere auch unter dem Gesichts-
punkt der Wettbewerbsneutralität gegenüber ande-
ren Zubringerverkehrsmitteln (wie insbesondere 
Bundesbahn und Taxis) der Besteuerung zu unter-
werfen ist. 

Auch aus anderen Gründen erscheint die Begünsti-
gung des Zubringerluftverkehrs nicht gerechtfertigt. 
Weder verkehrspolitische noch ökologische Gründe 
sprechen nach Erklärungen der Bundesregierung und 
des Deutschen Bundestages hierfür. Nach einer Erklä- 
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rung der Bundesregierung zur deutschen Verkehrs-
politik im zusammenwachsenden Europa ist es „ Ziel 
der Bundesregierung, daß der Kurzstreckenverkehr 
der Luft grundsätzlich zum Langstreckenverkehr der 
Schiene wird" (Plenarprotokoll 12/85 S. 6971 B). Dann 
kann aber für steuerliche Entlastungen des Kurzstrek-
kenflugverkehrs kein Raum sein. 

Eine große inländische Fluggesellschaft ist bemüht, 
Flüge unter 400 km in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Bundesbahn auf die Schiene zu verlagern. 
Ergebnis dieser Zusammenarbeit war der „Airport

-

Express", der in immer größerem Umfang Zubringer-
leistungen zu den Flughäfen auf dem Streckennetz 
der Deutschen Bundesbahn erbrachte. Dann ist aber 
nicht einzusehen, daß der Airport-Express der 
Umsatzbesteuerung unterworfen wurde, während die 
Zubringerflüge hiervon weiter im Wege einer Billig-
keitsregelung umsatzsteuerbefreit werden. Zwar 
wurde dieser „Airport-Express" inzwischen aus wirt-
schaftlichen Gründen eingestellt. Jedoch sind weiter-
hin Kooperationen mit der Deutschen Bundesbahn 
geplant, die dann der Besteuerung unterliegen wür-
den. 

Der Ausschuß für Fremdenverkehr des Deutschen 
Bundestages hat in seiner Sitzung vom 9. Oktober 
1991 festgestellt, daß eine Privilegierung der Flugrei-
sen aus ökologischen Gründen nicht gerechtfertigt 
sei. 

Der Bundesrechnungshof sieht die Wettbewerbspro-
bleme zu ausländischen Fluggesellschaften, ist aber 
der Auffassung, daß die Regelung entsprechend der 
Beschlußfassung des Ausschusses des Deutschen 
Bundestages überprüft werden sollte. 

42.3 Ermittlung der Besteuerungsgrundlage 
bei Unterbrechung einer 
grenzüberschreitenden Flugreise 

42.3.1 

Ein Steuererlaß wird nicht gewährt, wenn ein Flug-
gast eine grenzüberschreitende Flugreise auf einem 
inländischem Flughafen unterbricht, d. h. seinen Auf-
enthalt über den nächstmöglichen Anschluß hinaus 
ausdehnt (so Abschnitt 278 Abs. 2 UStR). Das Bun-
desministerium läßt die Ermittlung des anteiligen 
— steuerpflichtigen — Entgeltes für den inländischen 
Streckenabschnitt in diesen Fällen jedoch nach einer 
Methode zu, die zu keinen oder zu — verglichen mit 
den üblichen Verrechnungspreisen zwischen Flugge-
sellschaften für solche Strecken — sehr niedrigen 
steuerlichen Bemessungsgrundlagen führt. 

Die Finanzbehörden vergleichen den Flugpreis vom 
Ausgangsort im Inland zum Zielort im Ausland mit 
dem Flugpreis vom Ort der Zwischenlandung zum 
Zielort (Differenzmethode). Der Unterschiedsbetrag 
wird als Entgelt für den steuerpflichtigen Streckenan-
teil angesehen. Er wird in gleicher Weise bei einer 
Flugreise aus dem Ausland zu einem inländischen Ort 
mit einer Zwischenlandung im Inland errechnet (so 
Abschnitt 278 Abs. 3 UStR). 

Bei dieser Berechnungsmethode entsteht kein steuer-
pflichtiges Entgelt, wenn die Flugpreise von oder nach 
verschiedenen inländischen Flughäfen gleich hoch 
sind. Nach Feststellungen von Landesfinanzbehörden 
führt die Differenzmethode in mehr als 60 v. H. der 
Fälle dazu, daß für die inländische Beförderungslei-
stung kein Entgelt anzusetzen ist. 

Die Luftverkehrsgesellschaften verrechnen die Flug-
preise untereinander nach Streckenabschnittserlösen, 
wenn sie Zubringerflüge im Rahmen des „Interlining" 
für eine andere Luftverkehrsgesellschaft durchfüh-
ren. Die danach ermittelten Erlösanteile sind bei 
inländischen Zubringerflügen recht hoch und errei-
chen regelmäßig deutlich mehr als 50 v. H. des 
normalen tariflichen Entgeltes, während die Diffe-
renzmethode zu wesentlich niedrigeren Erlösanteilen 
führt. Auch hier lassen die Landesfinanzbehörden — 
ohne ausdrückliche Ermächtigung durch die Umsatz-
steuer-Richtlinien — die Differenzmethode zu, 
obwohl die Luftverkehrsgesellschaften in diesen Fäl-
len ein höheres Entgelt einnehmen. 

42.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Auffassung vertre-
ten, daß die Ermittlung des Entgeltes nach der Diffe-
renzmethode nicht geeignet ist, die zutreffenden 
Anteile für die inländische Beförderung zu berechnen. 
Die Verrechnungen der Luftverkehrsgesellschaften 
untereinander zeigen, daß die auf einzelne Flugab-
schnitte entfallenden Erlöse regelmäßig genau ermit-
telbar sind. Für vereinfachende Verfahren besteht 
deshalb keine Notwendigkeit. 

42.4 

Das Bundesministerium hat ausgeführt, daß bei den 
Billigkeitsmaßnahmen für die Zubringerflüge kein 
Anlaß bestehe, seinen Rechtsstandpunkt aufzugeben. 
Die Einwände des Bundesrechnungshofes seien von 
den Umsatzsteuer-Referatsleitern des Bundes und der 
Länder schon im August des Jahres 1991 eingehend 
erörtert worden. Die Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes seien nicht aufgegriffen worden, vielmehr 
habe die Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates die in Abschnitt 278 und 279 der UStR 1992 
niedergelegten Anweisungen beschlossen. Das Bun-
desministerium und die obersten Finanzbehörden der 
Länder „halten ... es für wenig geeignet, in den 
Prüfungsbemerkungen Verwaltungsanweisungen der 
Bundesregierung, die in Kenntnis Ihrer Rechtsauffas-
sung mit Zustimmung des Bundesrates ergangen sind, 
ohne neue Erwägungen in Frage zu stellen". Zur 
Ermittlung der Besteuerungsgrundlage bei der Unter-
brechung einer grenzüberschreitenden Flugreise 
seien die Erwägungen des Bundesrechnungshofes 
dem Bundesministerium, dem Bundesministerium für 
Verkehr und den obersten Finanzbehörden der Län-
der bekannt. Aufgrund neuerer tatsächlicher Erkennt-
nisse behielten sie es sich vor, die Berechnungsme- 
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thode der Entgeltaufteilung im Rahmen der nächsten 
Änderungsrichtlinie einer Prüfung zu unterziehen. 

42.5 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß keine Gründe ersichtlich sind, die die 
steuerliche Entlastung der Zubringerbeförderungen 
rechtfertigen könnten. Eine Besteuerung entspre-
chend den anderen Verkehrsträgern würde vielmehr 
auch Entschließungen des Europäischen Parlamentes 
Rechnung tragen, das am 18. September 1992 die 
Kommission und den Rat aufgefordert hatte, „ein 
kohärentes Steuermaßnahmenpaket für den Ver-
kehrssektor einzuführen mit dem Ziel, bis zum Jahr 
2000 die Unterschiede in den Wettbewerbsbedingun-
gen zwischen den einzelnen Verkehrssystemen abzu-
bauen und die verkehrsbedingte Umweltverschmut-
zung zu verringern" und das am 15. Dezember 1992 
dem Rat nahegelegt hatte, „rasch die Steuerharmoni-
sierung im Verkehrssektor abzuschließen". 

Auch soweit die Bundesregierung allgemeine Ver-
waltungsvorschriften im Steuerbereich mit Zustim-
mung des Bundesrates erläßt, sieht sich der Bundes-
rechnungshof berechtigt, eine Überprüfung der Rege-
lung aufgrund seiner Feststellungen anzuregen und 
dem Deutschen Bundestag hierüber zu berichten. 

Der Bundesrechnungshof nimmt zur Kenntnis, daß 
das Bundesministerium sich die Prüfung der Ermitt-
lung der Besteuerungsgrundlagen bei steuerschädli-
chen Unterbrechungen grenzüberschreitender Flüge 
im Rahmen der nächsten Änderungsrichtlinien vorbe-
hält. Da diese jedoch voraussichtlich erst mit Wirkung 
zum 1. Januar 1995 überprüft werden, regt der Bun-
desrechnungshof an, eine solche Überprüfung vorzu-
ziehen, zumal es die Haushaltslage des Bundes gebie-
tet, alle Einnahmemöglichkeiten, die sachlich ge-
rechtfertigt erscheinen, kurzfristig zu nutzen. 

43 Vereinnahmung und Abführung der 
Mehrwertsteuer durch 
Versorgungsunternehmen für Strom, Gas, 
Fernwärme und Wasser bei Lieferungen an 
private Haushalte 
(Kapitel 60 01 Titel 015 01) 

43.0 

Energie- und Wasserversorgungsunternehmer, 
vereinnahmen bei Lieferungen an private Haus

-

halte mit den Abschlagszahlungen auch den ent

-

sprechenden Mehrwertsteueranteil. Diese Mehr

-

wertsteuer wird aber erst nach Stellung der Schluß

-

rechnung — ganz überwiegend als Jahresschluß

-

rechnung — an das Finanzamt abgeführt. Würde 
diese Steuer mit der Vereinnahmung an die Finanz. 
ämter abgeführt, könnte der Bund Zinsaufwendun

-

gen von jährlich 100 Mio. DM für Kredite de: 
Bundes zur Deckung von Ausgaben einsparen. Da: 

Bundesministerium der Finanzen sollte auf eine 
derartige Abführung, notfalls auch durch eine 
Rechtsänderung, hinwirken. 

43.1 

Energie- und Wasserlieferungen unterliegen einer 
Mehrwertsteuer in Höhe von 15 v. H. Die Energie- und 
Wasserversorgungsunternehmen machen ganz über-
wiegend von der ihnen durch die Verordnungen über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Wasser, Elektrizität, Gas und Fernwärme eingeräum-
ten Möglichkeit Gebrauch, die Abrechnung des Ver-
brauches für mehrere Monate — regelmäßig zwölf 
Monate — vorzunehmen und in der Zwischenzeit 
Abschlagszahlungen für die nach der letzten Abrech-
nung verbrauchten Menge vorzunehmen. Mit der 
Abschlagszahlung vereinnahmen sie die entspre-
chende Mehrwertsteuer, die erst nach Stellung der 
Schlußrechnung an das Finanzamt abgeführt wird. 

Nach § 13 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) entsteht 
die Steuer für Lieferungen mit Ausführung der Lei-
stung. Das gilt auch für Teilleistungen. Sie liegen vor, 
wenn für bestimmte Teile einer wirtschaftlich teilba-
ren Leistung das Entgelt gesondert vereinbart wird. 
Abschnitt 177 Abs. 2 Satz 3 Umsatzsteuer-Richtlinien 
(UStR) bestimmt darüber hinaus, daß bei Sukzessiv-
lieferungsverträgen — einer Sondervertragsform bei 
der Erbringung von Teilleistungen, zu der grundsätz-
lich auch die Lieferung von Strom, Gas, Wärme und 
Wasser zählt — der Zeitpunkt jeder einzelnen Liefe

-

rung  für die Bestimmung der Ausführung der Leistung 
maßgebend ist. Satz 4 und 5 der Richtlinien machen 
dann aber eine Ausnahme für elektrischen Strom, 
Gas, Wärme und Wasser. Die Lieferung dieser „Ge-
genstände" (s. Artikel 5 Abs. 2 der 6. EG-Richtlinie) 
soll erst mit Ablauf des jeweiligen Ablesezeitraumes 
als ausgeführt gelten. Die Abschlagszahlungen der 
Tarifabnehmer seien kein Entgelt für Teilleistungen. 
Diese Richtlinienregelung beruht auf einem Erlaß des 
Bundesministeriums der Finanzen (Bundesministe-
rium) aus dem Jahre 1967. Es bat, „vorbehaltlich einer 
anderen höchstrichterlichen Entscheidung davon aus-
zugehen, daß es sich bei dem Arbeitspreis, dem 
Jahresgrundpreis und dem Meßpreis lediglich um 
unselbständige Berechnungsgrundlagen für die Be-
stimmung eines einheitlichen Lieferungsentgeltes 
handelt und daß die Abschlagszahlungen der Tarif-
teilnehmer nicht als für bestimmte Teile einer Lei-
stung gesondert vereinbarte Entgelte ... zu betrach-
ten sind" 

43.2 

Der Bundesrechnungshof hält die in Abschnitt 177 
Abs. 2 UStR für Energie- und Wasserlieferungen 
getroffene Regelung für nicht sachgerecht. Die 
Abschlagszahlungen, die jederzeit bei nicht unerheb-
lichen Abweichungen vom Vorjahresverbrauch dem 
tatsächlichen Verbrauch angepaßt werden können 
und eine möglichst wirklichkeitsnahe Bezahlung 
sichern sollen, stellen das Entgelt für gelieferte und 
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verbrauchte „Gegenstände" dar. Warum die hierfür 
vereinnahmte Umsatzsteuer bis zur Stellung der 
Schlußrechnung beim Lieferer verbleiben soll, ist 
sachlich und rechtlich nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes nicht zu begründen. 

Der Bundesrechnungshof hat überschlägig ermittelt, 
daß die möglichen Zinsersparnisse für den Bundes-
haushalt durch zeitnahe Abführung der Umsatzsteuer 
bei über 100 Mio. DM jährlich liegen; entsprechendes 
gilt für die Länderhaushalte hinsichtlich deren Anteil 
an der Umsatzsteuer. 

43.3 

Das Bundesministerium hat die Anregung des Bun-
desrechnungshofes, Abschnitt 177 Abs. 2 Satz 4 und 5 
UStR aufzuheben, auf der Tagung der Umsatzsteuer

-

Referatsleiter des Bundes und der Länder vom 29. bis 
31. März 1993 vorgetragen und dem Bundesrech-
nungshof mitgeteilt, die Länder hätten eine Aufhe-
bung mehrheitlich abgelehnt. Zwar handele es sich 
bei den Lieferungen von Energie und Wasser um 
wirtschaftlich teilbare Leistungen. Es fehle aber bei 
den Abschlagszahlungen an einer gesonderten Ent-
geltvereinbarung und einer endgültigen Entgeltab-
rechnung für bestimmte Leistungsteile. Die Regelung 
verdeutliche die Rechtslage, wie sie sich aus § 13 
Abs. 1 UStG ergebe. 

43.4 

Der Bundesrechnungshof hält weiterhin eine Ausle-
gung des § 13 Abs. 1 UStG für möglich, wonach die 
Versorgungsunternehmen vereinnahmte Umsatz-
steuer zeitnah an die Finanzämter abzuführen hätten. 
Bei einer interessengerechten Betrachtungsweise ist 
nicht einzusehen, daß einerseits die privaten Haus-
halte bereits bei den Abschlagszahlungen mit den 
entsprechenden Mehrwertsteueranteilen belastet 
werden und andererseits den Energie- und Wasser-
versorgungsunternehmen diese Mehrwertsteueran-
teile mit der Begründung zunächst belassen werden, 
die Entgeltabrechnungen seien nicht endgültig. Er 
fordert das Bundesministerium auf, die Aufhebung 
der vorgenannten Richtlinienregelungen in die Wege 
zu leiten. Erforderlichenfalls sollte es eine Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes vorschlagen. 

44 Zusammenwirken von Bund und Ländern 
bei der Erhebung von Steuern 
(Kapitel 60 01 Titel 015 01) 

44.0 

Das Finanzministerium eines Bundeslandes hat bei 
der Gründung von Familienpersonengesellschaf-
ten in der Land- und Forstwirtschaft entgegen einer 
Gesetzesänderung und bei dem sogenannten Spar-
kassen- und Volksbankenmodell entgegen anders

-

lautenden Schreiben des Bundesministeriums der 

Finanzen Übergangsregelungen zugelassen, die zu 
erheblichen Steuerausfällen zu Lasten des Bundes-
haushaltes geführt haben. Das Bundesministerium 
wird von seinem allgemeinen Weisungsrecht 
Gebrauch machen müssen. Es wird weiter die 
Frage der Haftungsinanspruchnahme dieses Bun-
deslandes nach Artikel 104 a Abs. 5 GG zu prüfen 
haben. 

44.1 Vorsteuererstattungen bei der Gründung von 
Familienpersonengesellschaften in der Land-
und Forstwirtschaft 

44.1.1 

Der Bundesrechnungshof hatte im August 1991 in 
einem Bericht nach § 99 BHO (Drucksache 12/1040) 
auf die vermehrte Gründung von Familienpersonen-
gesellschaften in der Land- und Forstwirtschaft und 
dadurch erwirkte hohe Vorsteuererstattungen außer-
halb des normalen Lieferungs- und Leistungsverkehrs 
hingewiesen. Landwirte brachten ihren landwirt-
schaftlichen Betrieb in eine mit Angehörigen zu 
gründende Personengesellschaft ein, der sie die 
Werte der einzubringenden Wirtschaftsgüter ein-
schließlich Umsatzsteuer in Rechnung stellten. Der 
Landwirt mußte diese Umsatzsteuer aufgrund der 
Besteuerung nach den Durchschnittssätzen des § 24 
Umsatzsteuergesetz (UStG) nicht abführen. Die Perso-
nengesellschaft entschied sich im Rahmen eines 
Wahlrechtes für die Regelbesteuerung und erhielt 
damit einen erheblichen Vorsteueranspruch gegen-
über dem Finanzamt. Allein im Zuständigkeitsbereich 
einer Oberfinanzdirektion eines Bundeslandes waren 
in den Jahren 1986 bis November 1989 in 2 202 Fällen 
Vorsteuern beantragt und dabei Erstattungsansprü-
che in Höhe von rd. 90 Mio. DM anerkannt worden; für 
rd. 23 Mio. DM standen zu diesem Zeitpunkt noch 
Entscheidungen der zuständigen Finanzämter aus. 
Der Bundesrechnungshof sah darin eine mißbräuchli-
che Inanspruchnahme von in dieser Form nicht 
gewollten Subventionen und regte eine Prüfung an, 
ob die steuerlichen Auswirkungen dieser Gesell-
schaftsgründungen durch eine Rechtsänderung ver-
mieden werden könnten. 

Der Deutsche Bundestag folgte mit Zustimmung des 
Bundesrates dieser Anregung und beseitigte mit Arti-
kel 12 des Gesetzes zur Entlastung der Familien und 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Inve-
stitionen und Arbeitsplätze (Steueränderungsgesetz 
1992 — BGBl. I S. 297 —) diesen Mißbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts. Umsätze im 
Rahmen einer Betriebsveräußerung unterliegen seit-
dem bei der Besteuerung nach den Durchschnittssät-
zen des § 24 UStG nicht mehr der Steuer. Diese 
Vorschrift trat nach Artikel 40 des Steueränderungs-
gesetzes 1992 am Tag nach Verkündung, mithin am 
29. Februar 1992, in Kraft. § 28 des Artikels 12 
Steueränderungsgesetz 1992 besagt ausdrücklich, 
daß diese Umsätze schon im Jahre 1992 nicht mehr der 
Steuer unterliegen. 

Die Finanzverwaltung hatte zuvor schon versucht, 
diesen Mißbräuchen nach alter Rechtslage zu begeg- 
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nen, und die Finanzämter angewiesen, diese Gestal-
tungen einschränkend nur dann anzuerkennen, wenn 
sie einem Vergleich zu wirtschaftlich einander frem-
den Gesellschaftern standhielten (Schreiben des Bun-
desministers der Finanzen vom 19. Februar 1988 an 
die Finanzminister/-senatoren der Länder). Die o. g. 
Oberfinanzdirektion hatte mit Verfügung vom 
22. April 1991 unter Hinweis auf dieses Schreiben 
nochmals auf die Beachtung des Fremdvergleichs 
hingewiesen und hierzu nähere Ausführungen 
gemacht. 

Mit Schreiben vom 11. Juni 1991 wandte sich ein 
landwirtschaftlicher Buchführungsdienst an das Fi-
nanzministerium des Bundeslandes und forderte 
unter Hinweis auf die Anerkennung von Gesell-
schaftsgründungen nach dem Zeitpunkt des Schrei-
bens des Bundesministeriums der Finanzen (Bundes-
ministerium) ohne Beachtung des Fremdvergleichs 
bei den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen 
eine Übergangsregelung. Das Finanzministerium 
bekundete mit Erlaß vom 5. Oktober 1992 „unter 
Hintanstellung von rechtlichen Bedenken" ange-
sichts der Tatsache, „daß Finanzämter noch nach dem 
bundeseinheitlichen Schreiben vom 19. Februar 1988 
in nicht wenigen Fällen Gesellschaftsgründungen 
anerkannt haben, ohne die sehr wohl bedenklichen 
vertraglichen Vereinbarungen unter dem Gesichts-
punkt des Fremdvergleichs besonders zu prüfen", 
„daß die Anerkennung von bis 30. Juni 1990 erfolgten 
Gesellschaftsgründungen in der Land- und Forstwirt-
schaft nicht an im Hinblick auf den Fremdvergleich 
bedenklichen Formulierungen der Verträge scheitern 
soll" . Diese Übergangsregelung war mit dem Bundes-
ministerium und den Umsatzsteuer-Referatsleitern 
der anderen Bundesländer nicht abgestimmt worden. 
Die Oberfinanzdirektion hob angesichts dieser Rege-
lung am 21. Oktober 1992 ihre Verfügung vom 
22. April 1991 auf . 

44.1.2 

Nach einer Mitteilung des Finanzministeriums des 
Bundeslandes sind 39 Fälle nachträglich anerkannt 
worden. Die umsatzsteuerlichen Auswirkungen sind 
von den Finanzämtern mit insgesamt 1 857 151 DM 
angegeben worden. 

44.1.3 

Die Übergangsregelung ist angesichts der zwischen-
zeitlich eingetretenen Gesetzesänderung nicht nach-
vollziehbar. Wenn die dargestellten Gestaltungen 
nach alter Rechtslage nicht anzuerkennen waren, 
muß dies um so mehr nach erfolgter Gesetzesände-
rung gelten, die auch bei ausreichenden vertraglichen 
Gestaltungen diesen Gesellschaftsgründungen die 
beabsichtigten umsatzsteuerlichen Folgen versagen 
will. Im übrigen hat der Gesetzgeber ausdrücklich 
geregelt, daß ab 1. Januar 1992 Betriebsübertragun-
gen nicht mehr steuerpflichtig sind und damit kein 
Vorsteuerabzug mehr gegeben ist. 

44.2 Erstattung von Umsatzsteuer durch 
Landesfinanzbehörden im Rahmen des 
sogenannten Sparkassen- und 
Volksbankenmodells 

44.2.1 

Unternehmer können die ihnen von anderen Unter-
nehmen in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer als 
Vorsteuer absetzen. Kreditinstitute sind selbst grund-
sätzlich nicht steuerpflichtig und können daher die 
ihnen in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer nicht als 
Vorsteuer absetzen. Um die bei der Errichtung ihrer 
Betriebsgebäude aus den Herstellungskosten ange-
fallenen Vorsteuern dennoch wirtschaftlich verwerten 
zu können, gründeten Kreditinstitute — vornehmlich 
Sparkassen und Volksbanken — selbständige Perso-
nengesellschaften, an denen sie als Gesellschafter 
allein oder mehrheitlich beteiligt waren. 

Diese Gesellschaften errichteten die Gebäude und 
nahmen die im Rahmen der Herstellung in Rechnung 
gestellte Mehrwertsteuer als Vorsteuer in Anspruch. 
Da dies nach dem Gesetz (§ 15 UStG) Voraussetzung 
ist, vermieteten sie die Gebäude unter Verzicht auf die 
Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 UStG steuerpflichtig an 
das Kreditinstitut. Der Bundesrechnungshof sah darin 
einen Mißbrauch von rechtlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten im Sinne des § 42 Abgabenordnung. Das 
Bundesministerium wie auch die Umsatzsteuer-Refe-
ratsleiter der obersten Finanzbehörden der Länder 
stimmten dieser Auffassung im April 1990 zu. Das 
Bundesministerium entschied mit Schreiben vom 
20. Dezember 1990 (Bundessteuerblatt I S. 924) im 
Benehmen mit den Landesfinanzbehörden, daß die 
Gewährung des Vorsteuerabzuges in den sogenann-
ten Sparkassen- und Volksbankenmodellen regelmä-
ßig wegen Mißbrauchs rechtlicher Gestaltungsmög-
lichkeiten zu versagen sei. Nach diesem Schreiben 
sollte in allen nicht bestandskräftigen Fällen verfah-
ren werden. Das Bundesministerium bestätigte diese 
Auffassung nochmals mit Schreiben vom 29. Mai 1992 
(Bundessteuerblatt I S. 378). Bereits im April 1986 
waren die Umsatzsteuer-Referatsleiter der obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder überein-
gekommen, bei Anfragen zum sogenannten Sparkas-
sen- und Volksbankenmodell keine Vertrauenstatbe-
stände zu schaffen. 

44.2.2 

Der Bundesrechnungshof hatte diese Gestaltungen 
als bedeutsamen Fall, in dem die Verwaltung einer 
Empfehlung des Bundesrechnungshofes gefolgt ist, 
zum Gegenstand seiner Bemerkungen 1990 (Drucksa-
che 11/7810 Nr. 77.16) gemacht. Der Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages hat von der Berner-
kung zustimmend Kenntnis genommen und die 
Umsetzung der Anregung des Bundesrechnungshofes 
durch das Bundesministerium begrüßt, da dies zu 
nicht unerheblichen Steuermehreinnahmen führe 
(Drucksache 12/1286 zu Nr. 77.16). 
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44.2.3 

Der Bundesrechnungshof fand im Rahmen örtlicher 
Erhebungen Ende 1992 bei einem Finanzamt ein 
Schreiben des Finanzministeriums des Bundeslandes 
vom 24. Februar 1992 an den Geschäftsführenden 
Präsidenten eines Sparkassen- und Giroverbandes 
vor, in dem sich das Finanzministerium „im Hinblick 
auf den Grundsatz von Treu und Glauben damit 
einverstanden erklärt, daß die Finanzämter es in den 
einschlägigen Fällen bei der bisherigen Sachbehand-
lung belassen können, wenn 

— sie von den Beteiligten ... in bezug auf den 
Sachverhalt umfassend in Kenntnis gesetzt worden 
sind, 

— sie die Sachverhaltsgestaltung anerkannt haben 
... und 

— die Beteiligten aufgrund dieser Anerkennung vor 
dem 1. Januar 1991 Maßnahmen von einigem 
wirtschaftlichen Gewicht getroffen haben. 

Dieses Entgegenkommen setzt voraus, daß die Betei-
ligten die sich aus dieser Sachbehandlung ergeben-
den Folgen akzeptieren." 

Nach einer Stellungnahme des Finanzministeriums 
vom 16. April 1992 ist dieses Schreiben vom 24. Fe-
bruar 1992 nicht mit den Finanzbehörden des Bundes 
und der Länder abgestimmt worden. 

Dieses •Schreiben legte eine Sparkasse im Rahmen 
einer Außenprüfung vor. Der Bundesrechnungshof 
hat im Rahmen seiner örtlichen Erhebungen festge-
stellt, daß die Sparkasse die bis zum Jahre 1990 noch 
nicht festgesetzten Vorsteuern in Höhe von rd. 
1,15 Mio. DM für den Neubau eines Sparkassenge-
bäudes geltend machte. 

44.3 Gesamtwürdigung 

Das Finanzministerium des Bundeslandes hat in bei-
den Fällen gegen seine aus der Auftragsverwaltung 
(Artikel 85, 108 GG) resultierenden Verpflichtungen 
verstoßen, die geltenden Gesetze uneingeschränkt 
anzuwenden und durch Schreiben des Bundesmini-
steriums getroffene Rechtsauslegungen zu beachten. 
Nach der sogenannten Staatssekretärsvereinbarung 
vom 15. Januar 1970 haben sich die Bundesländer 
verpflichtet, sich nach Schreiben des Bundesministe-
riums zu richten, die ergehen, soweit die Mehrzahl 
der Länder hiergegen keine Einwendungen erhebt. 
„Eigene Weisungen werden die Länder entgegen der 
Rechtsauffassung des Bundesministeriums der Finan-
zen nicht herausgeben. " 

Das Bundesministerium sollte sicherstellen, daß es 
von allen allgemeinen fachlichen Weisungen der 
obersten Finanzbehörden der Länder Kenntnis erhält 
und das Landesfinanzministerium umgehend auffor-
dern, seine Sonderregelungen aufzuheben. 

Darüber hinaus wird das Bundesministerium zu prü

-

fen haben, ob eine Haftungsinanspruchnahme des 
Landes nach Artikel 104 a Abs. 5 GG für die dem Bund 

durch die unrechtmäßig gewährten Vorsteuern ent-
gangene Umsatzsteuer in Betracht kommt. 

44.4 

Das Bundesministerium hat in der Sache selbst keine 
Stellung genommen. Es weist lediglich darauf hin, daß 
das Schreiben vom 20. Dezember 1990 nicht nur das 
sogenannte Bankenmodell behandele. Durch die dort 
angeordneten Regelungen für die Bewertung der 
Vermietungsleistungen an die Kreditinstitute ent-
stehe aber in vielen Fällen kein Steuervorteil durch 
die gewählte Konstruktion. 

44.5 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ändert 
diese Einlassung nichts an der Tatsache, daß das 
Finanzministerium des Bundeslandes gegen seine 
Verpflichtungen aus der sogenannten Staatssekre-
tärsvereinbarung verstoßen hat. Der Hinweis des 
Bundesministeriums ist nicht überzeugend. Nach den 
Berechnungen des Bundesrechnungshofes ist in der 
Regel von erheblichen Vorteilen auszugehen. Dies 
erklärt auch, warum die betroffenen Kreditinstitute 
auch nach den genannten Schreiben des Bundesmini-
steriums bestrebt waren, derartige Gestaltungen von 
den Finanzbehörden der Länder anerkannt zu erhal-
ten. 

45 Informationszentrale für steuerliche 
Auslandsbeziehungen beim Bundesamt 
für Finanzen 
(Kapitel 60 01 Titel 015 01 u. a.) 

45.0 

Die Informationszentrale fürsteuerliche Auslands-
beziehungen erfüllt nicht die Zielvorstellungen des 
Gesetzgebers, beim Bundesamt für Finanzen ein 
wirkungsvolles Beobachtungs- und Informations-
instrument für die Steuerverwaltung zu schaffen. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat mangels 
ordnungsgemäßer Wahrnehmung der Fachaufsicht 
nicht verhindert, daß das Bundesamt für Finanzen 
Kontrollmitteilungen nicht — wie vorgesehen — an 
Finanzämter weiterleitet, sondern vernichtete. 

45.1 Allgemeines 

Mit den zunehmenden Verflechtungen der inländi-
schen Wirtschaft mit dem Ausland stößt die Steuerver-
waltung bei der Ermittlung von Auslandsbeziehun-
gen im Besteuerungsverfahren auf Schwierigkeiten. 
Sie ist einerseits gesetzlich verpflichtet, die Besteue-
rungsgrundlagen umfassend zu ermitteln. Anderer-
seits hat sie keine Möglichkeit, zu diesem Zweck über 
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das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hinaus 
durch eigene Bedienstete Ermittlungen durchführen 
zu lassen. 

Der Gesetzgeber übertrug die Aufgaben der Beschaf-
fung und Auswertung von Informationen über steuer-
liche Auslandsbeziehungen im Jahre 1971 dem da-
mals neu errichteten Bundesamt für Finanzen (Bun-
desamt). Er verfolgte damit das Ziel, die Sammlung 
von Unterlagen über steuerliche Auslandsbeziehun-
gen zu zentralisieren und zu koordinieren sowie 
organisatorisch und verwaltungstechnisch (Einsatz 
elektronischer Datenverarbeitung) zu verbessern, um 
ein wirkungsvolles Beobachtungs- und Informations-
instrument zu schaffen, das allen interessierten Stel-
len der Steuerverwaltung zur Verfügung steht (Be-
gründung zum Regierungsentwurf des Finanzverwal-
tungsgesetzes, Drucksache VI/1771 S. 19). 

Das Bundesamt richtete aufgrund seines gesetzlichen 
Auftrages eine Informationszentrale für Auslandsbe-
ziehungen (Informationszentrale) mit heute mehr als 
50 Kräften ein. In diesem Arbeitsbereich sollten alle 
Informationen zusammengefaßt werden, die für die 
Tätigkeit der Steuerverwaltung von Bund und Län-
dern bei der Besteuerung grenzüberschreitender 
Sachverhalte von Bedeutung sein können; das Bun-
desamt erteilt Auskünfte an die damit befaßten 
Finanzbehörden. 

45.2 Auskunftsersuchen von Finanzbehörden 

45.2.1 

Der Bundesrechnungshof hat die Bearbeitung der 
Auskunftsersuchen von Finanzbehörden durch die 
Informationszentrale des Bundesamtes stichproben-
weise überprüft und folgendes festgestellt: 

— Die Informationszentrale benötigte im Jahre 1991 
durchschnittlich jeweils 71 Kalendertage (52 Ar-
beitstage) bis zur Beantwortung eines Auskunfts-
ersuchens. In einem Fünftel der Fälle wurden mehr 
als 100 Tage benötigt. 

— Die zur Bearbeitung der Auskunftsersuchen 
zuständigen Organisationseinheiten der Informa-
tionszentrale waren nicht gleichmäßig ausgelastet. 
Ihre Anteile an den vorhandenen Arbeitsrückstän-
den wiesen erhebliche Differenzen auf. Dadurch 
kam es zu Unterschieden bei der Bearbeitungs-
dauer der Auskunftsersuchen von über vier Mona-
ten. 

— Das Bundesministerium der Finanzen (Bundesmi-
nisterium) führte eine seit dem Jahre 1983 
geplante „Organisationsprüfung" der Informa-
tionszentrale bisher nicht durch. 

— Eine Personalbedarfsermittlung zur Überprüfung 
der Personalausstattung der Informationszentrale 
anhand allgemein in der Bundesverwaltung aner-
kannter Grundsätze wurde seit ihrer Einrichtung 
nicht durchgeführt. 

45.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat die von der Informa-
tionszentrale bis zur Beantwortung der Auskunftser-
suchen durchschnittlich benötigte Zeitspanne bean-
standet. 

Sie ist seiner Ansicht nach zu lang und beeinträchtigt 
somit die Zielvorgabe des Gesetzgebers, beim Bun-
desamt ein wirkungsvolles Beobachtungs- und Infor-
mationsinstrument zu schaffen. Sie führt zu einer 
unnötig langen Unterbrechung bei den laufenden 
Besteuerungsverfahren der anfragenden Finanzbe-
hörden und vielfach zu verspäteter Festsetzung und 
Erhebung von Steuern bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten. 

Bezüglich der nicht rechtzeitig erledigten Auskunfts-
ersuchen hat der Bundesrechnungshof vorgeschla-
gen, diese in der Weise auf die Organisationseinhei-
ten der Informationszentrale zu verteilen, daß eine 
gleichmäßigere Auslastung sichergestellt und die 
durchschnittliche Bearbeitungszeit verkürzt wird. 

Die seit dem Jahre 1983 geplante Organisationsunter-
suchung sollte das Bundesministerium nunmehr 
durchführen, um organisatorische Mängel zu beseiti-
gen, Arbeitsabläufe zu optimieren und Arbeitsmen-
gen sowie Bearbeitungszeiten zu ermitteln. 

Eine Personalbedarfsermittlung sollte — unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der Organisationsun-
tersuchung — vorgenommen werden, um eine ange-
messene Verteilung des vorhandenen Personals zu 
gewährleisten. 

45.2.3 

Das Bundesministerium hat eingeräumt, daß die vom 
Bundesrechnungshof festgestellte durchschnittliche 
Bearbeitungsdauer für Auskunftsersuchen zu lang ist. 
Nach seiner Ansicht ist sie insbesondere durch 

— die seit Jahren gestiegene Anzahl und dem 
gewachsenen Schwierigkeitsgrad der Auskunfts-
fälle, 

— eine hohe Personalfluktuation beim Bundesamt, 

— Schwierigkeiten bei der Gewinnung qualifizierter 
Bediensteter aus den Steuerverwaltungen der 
Länder und 

— den zwangsläufigen Einsatz unerfahrener Bedien-
steter 

verursacht worden. 

Das Bundesministerium beabsichtigt, sich auch wei-
terhin bei den Ländern um personelle Unterstützung 
für die Informationszentrale durch Abgabe qualifizier-
ter Bediensteter zu bemühen und ggf. zu beantragen, 
die Zahl der Planstellen des Bundesamtes zu erhö-
hen. 

Zu dem Vorschlag des Bundesrechnungshofes, die 
Auskunftsersuchen gleichmäßiger auf die Organisa

-

tionseinheiten der Informationszentrale zu verteilen, 
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hat das Bundesministerium auf die in den einzelnen 
Arbeitsbereichen erforderlichen Spezialkenntnisse 
verwiesen. Es ist der Ansicht, daß diese nur durch 
langjährige Erfahrungen zu erwerben seien. 

Zu der seit dem Jahre 1983 angestrebten Organisati-
onsprüfung hat es mitgeteilt, diese sei wegen höherer 
Aufgabenprioritäten und der begrenzten Personalka-
pazitäten bislang unterblieben. Es hat inzwischen 
vorgesehen, die gesamte Organisation des Bundes-
amtes durch ein externes Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen untersuchen zu lassen. 

45.2.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die Bedeu-
tung der Ausstattung der Informationszentrale mit 
qualifiziertem Personal. Der Einsatz zusätzlicher Be-
diensteter sollte jedoch erst erwogen werden, wenn 
dies unumgänglich ist. Das Bundesministerium sollte 
daher die geplante Organisationsuntersuchung um-
gehend durchführen lassen, sowie auf dieser Grund-
lage nachprüfbare Personalbemessungswerte und 
den für die Informationszentrale erforderlichen Perso-
nalbedarf ermitteln. 

Der Bundesrechnungshof hält darüber hinaus seinen 
Vorschlag aufrecht, die nicht erledigten Vorgänge 
zunächst gleichmäßig auf die Organisationseinheiten 
der Informationszentrale zu verteilen, um damit kurz-
fristig die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der 
Auskunftsersuchen zu senken und eine gleichmäßi-
gere Auslastung der Bediensteten zu erreichen. Die 
erforderlichen Spezialkenntnisse könnten den Be-
diensteten im Rahmen einer angemessenen Einarbei-
tungszeit durch Anleitung erfahrener Bearbeiter 
sowie durch Schulungen vermittelt werden. Langfri-
stig sollte aufgrund der o. g. Organisationsuntersu-
chung eine angemessene Auslastung erreicht wer-
den. 

45.3 Fachaufsicht des Bundesministeriums 

45.3.1 

Der Bundesrechnungshof hat stichprobenweise die 
Ausführung der Aufgaben überprüft, die das Bundes-
amt (Informationszentrale) auf Weisung des Bundes-
ministeriums übernommen hat und folgendes festge-
stellt: 

Das Bundesministerium übertrug dem Bundesamt 
(Informationszentrale) im Jahre 1982 die Aufgabe, 
Kontrollmitteilungen deutscher Zollstellen zur um-
satzsteuerlichen Erfassung ausländischer Händler an 
das für die Bearbeitung zuständige Finanzamt weiter-
zuleiten. 

Das Bundesministerium nahm zu einem im September 
1990 an es gerichteten Bericht des Bundesamtes, in 
dem die Ansicht vertreten wurde, das Kontrollmittei-
lungsverfahren sei entbehrlich, zunächst nicht Stel-
lung. Es reagierte erst, nachdem der Bundesrech-
nungshof in seiner Prüfungsmitteilung im März 1992 
darauf hingewiesen hatte, daß die Informationszen

-

trale — aufgrund einer internen Weisung — einge-
hende Kontrollmitteilungen vernichtete. 

45.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 

— das Bundesministerium den Bericht des Bundes-
amtes nicht nach einer angemessenen Zeit beant-
wortet hat und 

— das Bundesamt die Kontrollmitteilungen nicht wie 
angewiesen an die zuständigen Finanzämter wei-
tergeleitet, sondern vernichtet hat. 

45.3.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, daß seine Wei-
sungen zur umsatzsteuerlichen Erfassung der im Aus-
land ansässigen Händler bis zur Einführung des 
europäischen Binnenmarktes zum 1. Januar 1993 
gültig gewesen seien. Es hat eingeräumt, daß das 
Bundesamt mit der Vernichtung der Kontrollmittei-
lungen gegen seine Weisungen verstoßen hat. Es 
hatte das Bundesamt angewiesen, die übertragenen 
Aufgaben für den Zeitraum bis zur Einführung des 
europäischen Binnenmarktes weiterhin auszufüh-
ren. 

45.3.4 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sollte 
das Bundesministerium im Rahmen der ihm obliegen-
den Fachaufsicht künftig durch geeignete Aufsichts-
maßnahmen sicherstellen, daß Aufgaben, die es nach-
geordneten Behörden übertragen hat, ordnungsge-
mäß ausgeführt werden. Im übrigen sollte es künftig 
zu Berichten nachgeordneter Dienststellen in einer 
angemessenen Zeit Stellung nehmen. 

46 Festsetzung von Einkommensteuer- und 
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen in den 
neuen Bundesländern und im Ostteil von 
Berlin 
(Kapitel 60 01 Titel 012 01 und 014 01) 

46.0 

In den neuen Bundesländern und im Ostteil von 
Berlin werden Einkommen- und Körperschaft-
steuer-Vorauszahlungen zu spät, zu niedrig oder 
nicht festgesetzt. Dem Bund entstehen dadurch 
zumindest auf Zeit erhebliche Steuerausfälle. 

46.1 

Einkommensteuer und Körperschaftsteuer entstehen 
grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahres (Veran

-

lagungszeitraum, §§ 25 Abs. 1, 36 Abs. 1 Einkommen- 
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steuergesetz — EStG — und § 48 c Körperschaftsteuer-
gesetz — KStG —). Sie werden nach Ablauf des 
Kalenderjahres entsprechend dem Einkommen fest-
gesetzt, das der Steuerpflichtige in diesem Veranla-
gungszeitraum bezogen hat. Auf die Einkommen-
steuer und Körperschaftsteuer hat der Steuerpflich-
tige vierteljährlich Vorauszahlungen zu entrichten 
(§ 37 Abs. 1 EStG, § 49 Abs. 1 KStG). Das Finanzamt 
kann bis zum Ablauf des auf den Veranlagungszeit-
raum folgenden fünfzehnten Kalendermonats die 
Vorauszahlungen an die Steuer anpassen, die sich für 
den Veranlagungszeitraum voraussichtlich ergeben 
wird (§ 37 Abs. 3 Satz 3 EStG). 

Die für Steuerpflichtige gesetzlich vorgesehenen Vor-
auszahlungen auf die später festzusetzende Jahres-
steuerschuld bei der Einkommen- und Körperschaft-
steuer sollen einerseits das Steueraufkommen da-
durch zeitnah und stetig sichern, daß die erst nach 
Jahresablauf festzusetzende Jahressteuerschuld 
durch vierteljährliche Vorauszahlungen annähernd 
abzudecken ist; andererseits dienen die Vorauszah-
lungen der Steuergerechtigkeit, weil hierdurch Vor-
auszahlungsschuldner mit Steuerpflichtigen gleich-
gestellt werden, die dem sofortigen Steuerabzug 
— insbesondere der Lohnsteuer — unterliegen. 

Der Bundesrechnungshof hat in den Jahren 1992 und 
1993 bei 13 Finanzämtern in den neuen Bundeslän-
dern und im Ostteil von Berlin stichprobenweise die 
Festsetzung und Anpassung von Vorauszahlungen 
bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer über-
prüft und die nachfolgenden Feststellungen getrof-
fen. 

46.2 

46.2.1 

Bei der erstmaligen Festsetzung von Vorauszahlun-
gen gingen die Finanzämter in der Regel von den 
Angaben der Steuerpflichtigen aus, auch wenn diese 
zu Zweifeln Anlaß gaben. So wurden bei privatisierten 
Apotheken für die Festsetzung der Vorauszahlungen 
erklärte Reingewinnsätze zwischen 0 v. H. und 
10 v. H. anerkannt, obwohl nach den bisherigen 
Veranlagungsergebnissen des Jahres 1990 Apothe

-

ken  in den neuen Bundesländern und im Ostteil von 
Berlin Reingewinnsätze zwischen 21 v. H. und 25 v. H. 
erklärt hatten. Auch bei Kreditinstituten, anderen 
ertragsstarken Gewerbezweigen und Ärzten nahmen 
die Finanzämter vielfach zu niedrige Gewinnschät-
zungen ohne weitere Nachfrage hin. Für die Festset-
zung von Vorauszahlungen verwertbare aktenkun-
dige Erkenntnisse (z. B. ein zur Vorlage bei einem 
Kreditinstitut erstellter Finanzplan, Angaben gegen-
über der Gemeinde und Kontrollmitteilungen) nutz-
ten die Finanzämter nicht. 

46.2.2 

Mehrere Finanzämter unterließen es, bei unvollstän

-

dig ausgefüllten Fragebögen von den Steuerpflichti

-

gen die entsprechenden Angaben, ggf. unter Andro

-

hung von Zwangsmitteln (§ 332 Abgabenordnung), 
anzumahnen. Die Finanzämter setzten statt dessen 
Vorauszahlungen ohne weitere Nachfrage regelmä-
ßig auf 0 DM fest. 

46.2.3 

In einigen steuerlich bedeutsamen Fällen ergingen 
— abweichend von den Angaben der Steuerpflichti-
gen — zu niedrige oder keine Vorauszahlungsbe-
scheide. In anderen Fällen erfolgte die Festsetzung 
trotz vorliegender verwertbarer Erkenntnisse so spät, 
daß mehrere Vorauszahlungstermine ungenutzt ver-
strichen. Ein Großstadt-Finanzamt setzte erst auf-
grund der Feststellungen des Bundesrechnungs-
hofes im Februar 1992 Körperschaftsteuer-Voraus-
zahlungsbescheide für 1991 und 1992 über jeweils 
1,15 Mio. DM fest. Mehrfach erließen Finanzämter 
Vorauszahlungsbescheide über 0 DM, obwohl die 
Steuerpflichtigen ihre jährlichen Gewinne auf 
100 000 DM bis 200 000 DM schätzten. Andere Vor-
auszahlungsbescheide ergingen teilweise erst 14 Mo-
nate nach Abgabe der Fragebögen durch die Steuer-
pflichtigen. 

46.2.4 

Die Finanzämter übernahmen bei neugegründeten 
Betrieben überwiegend die Vorauszahlungen des 
Eröffnungsjahres in gleicher Höhe auch für das zweite 
und zum Teil auch für das dritte Jahr. Eine Umrech-
nung des für das Jahr der Betriebseröffnung (Rumpf-
wirtschaftsjahr) erwarteten Einkommens auf folgende 
Kalenderjahre blieb ebenso unberücksichtigt wie eine 
zu erwartende positive Geschäftsentwicklung. In 
einem mittleren Finanzamt erklärte z. B. eine Firma 
voraussichtliche Ergebnisse für das Jahr 1990 in Höhe 
von -4,8 Mio. DM und für das Jahr 1991 in Höhe von 
+5,3 Mio. DM. Das Finanzamt setzte daraufhin alle 
Vorauszahlungen ab dem Jahre 1991 auf 0 DM fest. 

46.2.5 

In vielen Fällen gewährten die Finanzämter bei der 
Ermittlung der Vorauszahlungen mehrfach die — nur 
einmalig vorgesehene — Steuerbefreiung für neuge-
gründete Betriebe in Höhe von 10 000 DM nach § 9 
Abs. 1 Durchführungsbestimmung vom 16. März 1990 
zum Steueränderungsgesetz vom 6. März 1990. 

46.3 

46.3.1 

Anträgen auf Herabsetzung der Vorauszahlungen 
gaben die Finanzämter überwiegend ohne weitere 
Prüfung statt. Vorläufige Buchführungsergebnisse 
und Ertragsrechnungen forderten sie in der Regel 
nicht an. 

So hatte ein Großstadt-Finanzamt zunächst die Vor

-

auszahlungen bei einem Unternehmen entsprechend 
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dessen Angaben auf rd. 45 Mio. DM für das Jahr 1991 
festgesetzt. Aufgrund eines Antrages des Steuer-
pflichtigen im November 1991 ermäßigte das Finanz-
amt die Vorauszahlungen auf 32,5 Mio. DM. Ein 
weiterer Antrag im April 1992 führte zu einer rück-
wirkenden Herabsetzung für das Jahr 1991 auf 
8,4 Mio. DM. Beide Anträge des Steuerpflichtigen 
enthielten keine Begründung für eine Minderung der 
Vorauszahlungen. 

Ein anderes Großstadt-Finanzamt setzte im April 1992 
auf einen nicht mit Zahlen begründeten Antrag 
des Steuerpflichtigen die Vorauszahlungen von 
23 Mio. DM auf 17,7 Mio. DM herab. Ein weiteres 
Finanzamt gab einem Antrag auf Herabsetzung der 
Vorauszahlungen für das Jahr 1991 auf 0 DM statt. Der 
Steuerpflichtige hatte angegeben, noch keine Um-
sätze gemacht zu haben. Nach den vorliegenden 
Umsatzsteuervoranmeldungen hatte er aber bereits 
Umsätze in Höhe von 580 000 DM erzielt. 

46.3.2 

Einmal festgesetzte Vorauszahlungen überprüften die 
Finanzämter im allgemeinen nicht mehr. Umsatzent-
wicklungen, die sich aus den regelmäßig abzugeben-
den Umsatzsteuervoranmeldungen ergeben, vergli-
chen die Finanzämter grundsätzlich nicht mit den 
vorherigen geschätzten Angaben des Steuerpflichti-
gen. 

Stichproben des Bundesrechnungshofes bei erfah-
rungsgemäß überdurchschnittlich ertragsstarken Be-
trieben (z. B. Apotheken, Hoch- und Tiefbauunterneh-
men) zeigten häufig erhebliche Umsatzsteigerungen 
und weit über den eigenen Schätzungen der Steuer-
pflichtigen liegende Umsätze, die auch entsprechend 
höhere Gewinne vermuten ließen. Die Umsätze hat-
ten sich im Verhältnis zu den Angaben zum Teil mehr 
als verdoppelt. Dennoch unterblieb in diesen Fällen 
eine Anpassung der Vorauszahlungen. 

46.3.3 

Im Zuge der Veranlagung 1990 versäumten es die 
Finanzämter, regelmäßig die Höhe der festgesetzten 
Vorauszahlungen zu prüfen und diese ggf. anzupas-
sen. In einer Vielzahl der Fälle hätten Vorauszahlun-
gen ab dem Jahre 1991 erhöht werden müssen. Die 
ursprünglichen, der Bemessung der Vorauszahlungen 
zugrunde gelegten Einkommensschätzungen der 
Steuerpflichtigen waren dort nach den Einkommens-
verhältnissen zumindest des zweiten Halbjahres 1990 
erheblich zu niedrig. 

So ließ ein Großstadt-Finanzamt die Körperschaft-
steuer-Vorauszahlungen für 1991 und 1992 eines 
Unternehmens bei 0 DM, dessen zu versteuerndes 
Einkommen im zweiten Halbjahr 1990 2,9 Mio. DM 
betragen hatte. 

Ein anderes Großstadt-Finanzamt setzte für 1991 die 
Vorauszahlungen einer GmbH, ausgehend von einer 
Gewinnerwartung von 20 000 DM, fest, obwohl das 
Unternehmen bei seiner viermonatigen Tätigkeit im 

Jahre 1990 ein zu versteuerndes Einkommen von 
1,6 Mio. DM erzielt hatte. Das Finanzamt paßte bei 
einer Steuerpflichtigen die Vorauszahlungen für das 
Jahr 1991, die von einer Gewinnerwartung von 
20 000 DM ausgingen, trotz eines erklärten zu ver-
steuernden Einkommens von über 800 000 DM für das 
Jahr 1990 nicht an. 

Ein mittleres Finanzamt setzte bei einem Betrieb 
keine Vorauszahlungen fest, der ein zu versteuerndes 
Einkommen von 1,3 Mio. DM für das zweite Halbjahr 
1990 erklärt hatte. 

Ein weiteres Finanzamt paßte Körperschaftsteuer-
Vorauszahlungen über jährlich 25 000 DM nicht an, 
obwohl das zu versteuernde Einkommen der betref-
fenden Firma im zweiten Halbjahr 1990 2,54 Mio. DM 
betragen hatte. 

46.4 

Der Bundesrechnungshof hat die unterlassenen, ver-
späteten und zu niedrigen Festsetzungen der Voraus-
zahlungen und deren mangelnde Anpassung bei der 
Einkommen- und Körperschaftsteuer beanstandet. 
Durch diese Arbeitsweise der Finanzämter entstehen 
zumindest Steuerausfälle auf Zeit, die einen entspre-
chend höheren Kreditbedarf des Bundes zur Folge 
haben, der Zinsaufwand des Bundes in vielfacher 
Millionenhöhe verursacht. Der Bundesrechnungshof 
hat das Bundesministerium der Finanzen (Bundes-
ministerium) aufgefordert, bei den obersten Landesfi-
nanzbehörden darauf hinzuwirken, daß Vorauszah-
lungen in angemessener Höhe und unter Ausnutzung 
aller Erkenntnisquellen festgesetzt und angepaßt 
sowie bei mangelnder Mitwirkung der Steuerpflich-
tigen die Besteuerungsgrundlagen geschätzt wer-
den. 

46.5 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, es stimme der 
Auffassung des Bundesrechnungshofes zur fiskali-
schen Bedeutung zeitgerechter und in richtiger Höhe 
festgesetzter Vorauszahlungen zu. Daneben gebe es 
aber auch „andere Aufgabenbereiche", die „minde-
stens ebenso bedeutsam" wie das Vorauszahlungs-
verfahren seien. Wegen des fehlenden Personals der 
Länder in den Finanzämtern müsse deshalb die Auf-
gabenerledigung nach Schwerpunkten gewichtet 
werden. 

Die vom Bundesrechnungshof aufgezeigten Mängel 
seien seit langem bekannt. Es handele sich um typi-
sche Erscheinungen eines unter Zeitdruck durchzu-
führenden Massenverfahrens mit aufbaubedingten 
Unzulänglichkeiten. Vollzugsdefizite von einigem 
Gewicht müßten daher zunächst noch hingenommen 
werden. Gleichwohl habe das Bundesministerium mit 
den neuen Bundesländern vereinbart, im Zusammen-
hang mit der Auswertung der Prüfungsfeststellungen 
des Bundesrechnungshofes und der daraus sich erge-
benden häufig wiederkehrenden Mängel auch die 
Probleme und Abhilfemaßnahmen hinsichtlich der 
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Festsetzung von Einkommensteuer- und Körper-
schaftsteuer-Vorauszahlungen zu erörtern. 

46.6 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ergibt sich 
für die neuen Bundesländer und den Ostteil von Berlin 
neben den aufgezeigten Mängeln noch ein besonde-
res Problem: 

Das Veranlagungsverfahren 1991, das erstmalig eine 
automatisierte Festsetzung der Jahressteuer wie auch 
der Vorauszahlungen beinhaltet, wird im Vergleich zu 
den alten Bundesländern später durchgeführt und 
abgeschlossen werden. Insbesondere die Körper-
schaftsteuerveranlagung 1991 wird nach dem bisheri-
gen Stand, der Einschätzung der Finanzämter und 
nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
im wesentlichen erst im Jahre 1993 vollzogen. 

Bei fehlenden oder zu niedrigen Vorauszahlungen hat 
dies zur Folge, daß mit der Veranlagung 1991 im Jahre 
1993 nahezu gleichzeitig eine Nachzahlung für das 
Jahr 1991, eine rückwirkende Erhöhung der Voraus-
zahlungen für das Jahr 1992 und eine Anpassung der 
laufenden Vorauszahlungen für das Jahr 1993 fällig 
werden. Große Liquiditätsprobleme können bei vie-
len Betrieben die Folgen sein. 

Das Bundesministerium sollte auch aus diesem Grund 
die obersten Finanzbehörden der neuen Bundeslän-
der und Berlins noch nachdrücklicher als bisher 
anhalten, unabhängig von dem Einsatz der automati-
sierten Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer

-

Veranlagungsverfahren für die ordnungsgemäße und 
rechtzeitige Festsetzung von Vorauszahlungen bei 
allen einschlägigen Besteuerungsfällen zu sorgen. 
Der Bundesrechnungshof verkennt nicht, daß die 
Problematik mit dem verstärkten Einsatz der automa-
tisierten Veranlagungsverfahren für das Jahr 1991 
gemildert wird, er ist jedoch der Ansicht, daß der 
Umfang und das Gewicht der jetzigen Unzulänglich-
keiten ein unverzügliches Handeln erfordern. 

Dieser Auffassung entspricht die bereits erfolgte 
Anordnung einer Oberfinanzdirektion in einem 
neuen Bundesland, nach der die Finanzämter ange-
halten sind, zur Beschleunigung des Verfahrens und 
im Interesse einer zeitnahen Festsetzung von Voraus-
zahlungen ab sofort grundsätzlich mit der ersten 
Anmahnung des Fragebogens die Ankündigung zu 
verbinden, daß bei Nichteinhaltung der Nachfrist 
Vorauszahlungen nach geschätzten Besteuerungs-
grundlagen festgesetzt werden. Unabhängig davon 
solle die Abgabe des ausgefüllten Fragebogens ggf. 
mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Bereits fest-
gesetzte Vorauszahlungen sollen dann anhand der 
Angaben im Fragebogen überprüft und, wenn nötig, 
geändert werden. Weiterhin sollen die Finanzämter 
nach den Erkenntnissen der Veranlagung 1990 und 
1991 Anpassungen der Vorauszahlungen für die 
Jahre 1992 und 1993 vornehmen. 

Das Bundesministerium sollte darauf hinwirken, daß 
entsprechend auch in den anderen Bundesländern 
verfahren wird. 

47 Bearbeitung von Umsatzsteuerfällen durch 
die Finanzämter in den neuen 
Bundesländern und im Ostteil von Berlin 
(Kapitel 60 01 Titel 015 01) 

47.0 

Die Finanzämter in den neuen Bundesländern und 
im Ostteil von Berlin haben häufig Umsatzsteuer 
verspätet und zu niedrig festgesetzt und geltend 
gemachte Vorsteuerüberschüsse ohne vorherige 
Prüfung erstattet. 

47.1 

Der Bundesrechnungshof hat in der Zeit von Oktober 
1991 bis Mai 1993 in den neuen Bundesländern und 
im Ostteil von Berlin in zwölf Finanzämtern in Stich-
proben die Bearbeitung von bedeutenden Umsatz-
steuerfällen überprüft und in folgenden Bereichen 
Mängel festgestellt. 

47.1.1 Umsatzsteuer-Abschlußzahlungen 

Unternehmen meldeten ihre Umsätze in erheblichem 
Umfang nicht in den monatlichen oder vierteljährli-
chen Voranmeldungen, sondern erst in den Jahreser-
klärungen zur Versteuerung an. Das führte beispiels-
weise bei zwei im Juli 1992 für das Jahr 1990 abge-
gebenen Umsatzsteuererklärungen zu Abschlußzah-
lungen in Höhe von 418 000 DM und 246 000 DM. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß es 
gegen das Gesetz (§ 18 Abs. 1 und 2 Umsatzsteuerge-
setz — UStG —) verstößt, wenn monatliche oder 
vierteljährliche Voranmeldungen unterbleiben, und 
daß die verzögerte Anmeldung und Abführung der 
Umsatzsteuer einerseits zu erhöhtem Kreditbedarf des 
Bundes und damit auch zu erheblichen Zinsbelastun-
gen für den Haushalt und andererseits zu ungerecht-
fertigten Zinsvorteilen bei den Unternehmen führen. 
Er hat weiterhin gerügt, daß die Finanzämter regel-
mäßig nicht nach den Gründen für eine verhältnismä-
ßig hohe Abschlußzahlung fragten und keine beson-
deren Maßnahmen, wie vorzeitige Anforderung der 
nächsten Umsatzsteuer-Jahreserklärung, Ablehnung 
von Fristverlängerungen, Einleitung einer Umsatz-
steuer-Sonderprüfung, Meldung an die Buß- und 
Strafsachenstelle, ergriffen. Der Bundesrechnungshof 
hat das Bundesministerium der Finanzen (Bundesmi-
nisterium) aufgefordert, verstärkt darauf hinzuwir-
ken, daß Besteuerungsfälle mit hohen Umsatzsteuer-
Abschlußzahlungen besonders überwacht und bear-
beitet werden. 

47.1.2 Anträge auf Versteuerung nach vereinnahmten 
Entgelten 

Bei der Umsatzsteuer wird unterschieden zwischen 
der Regelbesteuerung nach vereinbarten (§ 16 Abs. 1 
Satz 1 UStG) und der antragsgebundenen Besteue-
rung nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG). Die 
Entstehung der Steuer hängt bei der Besteuerung 
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nach vereinbarten Entgelten vom Zeitpunkt der Lei-
stungsausführung ab. Die Besteuerung nach verein-
nahmten Entgelten stellt dagegen auf den Zeitpunkt 
der Zahlung ab (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 a und b UStG); sie ist 
nur unter im Gesetz festgelegten Voraussetzungen 
zulässig, so darf z. B. ein bestimmter Gesamtumsatz 
im vorangegangenen Kalenderjahr nicht überschrit-
ten worden sein. 

In einer Vielzahl von Fällen stellten Unternehmer 
Anträge auf Berechnung der Umsatzsteuer nach ver-
einnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung). Die An-
träge waren in fast allen geprüften Fällen unbearbei-
tet geblieben, auch bei Unternehmen, die die Voraus-
setzungen dafür erkennbar nicht erfüllten. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
darauf aufmerksam gemacht, daß infolge dieser Ver-
waltungspraxis Unternehmer unberechtigt ihre Um

-satzsteuer nach vereinnahmten Entgelten berechnen. 
Dadurch erhalten diese Steuerpflichtigen ungerecht-
fertigte Umsatzsteuerstundungen. Der Bundesrech-
nungshof hat das Bundesministerium aufgefordert, 
bei den Landesfinanzbehörden auf eine zügige Bear-
beitung derartiger Anträge hinzuwirken. 

47.1.3 Umsatz - und Vorsteuerkontrollen 

Die von den Unternehmen in ihren Umsatzsteuer-
erklärungen angegebenen Umsätze und Vorsteuern 
stimmten häufig nicht mit den entsprechenden 
Gewinnermittlungsunterlagen überein. Damit ver-
bundene Umsatzsteuerverkürzungen blieben unbe-
anstandet. 

Die Mehrzahl der Finanzämter überprüfte weder die 
in den Umsatzsteuer-Jahreserklärungen angegebe-
nen Umsätze noch die darin angegebenen Vorsteuern 
in hinreichendem Maße auf ihre Schlüssigkeit. 

Mehrfach enthielten Umsatzsteuererklärungen Re
-chen- oder Schreibfehler zugunsten der Unterneh-

men, die bei einer Schlüssigkeitsüberprüfung hätten 
auffallen müssen und die die Finanzämter im Rahmen 
der Jahresveranlagung nicht bemerkten. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
aufgefordert, dafür zu sorgen, daß zumindest über-
schlägige Umsatz- und Vorsteuerkontrollen bei allen 
gewichtigeren Besteuerungsfällen durchgeführt wer-
den, um offensichtliche Umsatzsteuerverkürzungen 
zeitnah aufdecken zu können. 

47.1.4 Fälle mit hohen Vorsteuerüberschüssen 

Nach den einheitlichen Vorgaben des Bundes und der 
Länder sind bei Unternehmensneugründungen und in 
sonstigen Fällen mit Vorsteuerüberschüssen oder 
unverhältnismäßig hohen Vorsteuern innerhalb an-
gemessener Zeit Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 
durchzuführen. Eine stichprobenartige Überprüfung 
von Fällen mit erklärten hohen Vorsteuerüberschüs-
sen im Kalenderjahr 1991 ergab folgendes: 

— In sehr vielen Fällen (zwischen 25 v. H. und 89 v. H. 
der geprüften Vorgänge) waren Umsatzsteuer- 

Sonderprüfungen unterblieben. Auch bei neu 
gegründeten Unternehmen standen häufig zeit-
nahe Sonderprüfungen aus. 

— Nur in Einzelfällen ließen sich die Finanzämter 
Nachweise über die erklärten Vorsteuern vorlegen 
oder den Grund für den Vorsteuerüberschuß erläu-
tern. 

Tatsächlich durchgeführte Umsatzsteuer-Sonderprü-
fungen führten zu erheblichen Mehrergebnissen. 
Diese waren im wesentlichen auf Kürzungen der 
erklärten Vorsteuerbeträge zurückzuführen. In einem 
neuen Bundesland betrug das Mehrergebnis pro Prü-
fung im Durchschnitt 273 000 DM, in einem bedeuten-
den Finanzamt eines anderen Landes im Durchschnitt 
701 500 DM. Dennoch überprüften die Finanzämter 
überwiegend nicht in nachvollziehbarer Weise, ob 
aufgrund der Kürzungen strafrechtliche Konsequen-
zen zu ziehen waren. Anschlußprüfungen zu Kontroll-
zwecken fanden auch bei Sonderprüfungen mit sehr 
hohen Mehrergebnissen (bis zu 2,6 Mio. DM) im 
allgemeinen nicht statt. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Finanzbehörden entgegen ihren eigenen Vorgaben 
Außenprüfungen in unzureichendem Maße durchfüh-
ren. Wegen der besonderen fiskalischen Bedeutung 
ist von Außenprüfungen gemäß den einheitlichen 
Vorgaben — verstärkt Gebrauch zu machen. Außer-
dem muß nach Ansicht des Bundesrechnungshofes 
bei Umsatzsteuervoranmeldungen mit größeren 
Überschußbeträgen vor Zustimmung zur Auszahlung 
der Grund der hohen Vorsteuer ermittelt und akten-
kundig gemacht werden. Bei Umsatzsteuer-Sonder-
prüfungen, die zu hohen Nachzahlungen führen, sind 
mögliche strafrechtliche Auswirkungen stets zu prü-
fen und die Erforderlichkeit von Anschlußprüfungen 
zu untersuchen. 

47.1.5 Betriebseinstellungen und -veräußerungen 

Bei Betriebseinstellungen und -veräußerungen im 
Laufe eines Kalenderjahres ist der Unternehmer ver-
pflichtet, seine Umsatzsteuererklärung binnen eines 
Monats nach Ablauf des kürzeren Besteuerungszeit-
raumes abzugeben (§ 18 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 3 
UStG). Die Finanzämter achteten überwiegend nicht 
auf eine rechtzeitige Abgabe dieser Umsatzsteuerer-
klärungen. Bereits vorliegende Umsatzsteuererklä-
rungen für einen kürzeren Besteuerungszeitraum 
bearbeiteten die Finanzämter grundsätzlich nicht vor-
rangig. Sie reihten sie in die sonstigen Jahreserklä-
rungen ein. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
darauf hingewiesen, daß diese Bearbeitungsweise 
gesetzwidrig ist. Sie kann sich besonders bei 
Geschäftsveräußerungen deshalb nachteilig für den 
Haushalt auswirken, weil die Steuern, für die ein 
Betriebsübernehmer nach der Abgabenordnung (AO) 
haftet, bis zum Ablauf eines Jahres nach Anmeldung 
des Betriebes durch den Erwerber festgesetzt sein 
müssen (§ 75 AO). Die rechtzeitige Abgabe der vor-
genannten Umsatzsteuererklärungen muß deshalb 
stets überwacht werden. 
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47.1.6 Steuerlich bedeutsame Einzelfälle: 

47.1.6.1 

Die Unternehmen des öffentlichen Personennahver-
kehrs erhalten — auch in den neuen Bundesländern — 
in  großem Umfang Tarifstützungen und sonstige 
Zuwendungen von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 

Der Bundesrechnungshof stellte bei der Überprüfung 
von Unternehmen des öffentlichen Personennahver-
kehrs fest, daß Finanzämter die Zuschüsse in vollem 
Umfang als nicht steuerbare Zuschüsse behandelten. 
Die Finanzämter untersuchten nicht, inwieweit die 
Zuschüsse zum Ausgleich von Mindereinnahmen für 
die Beförderung bestimmter Personengruppen (Schü-
ler, Studenten, Schwerbehinderte) gezahlt wurden 
und damit als Entgeltzahlungen von dritter Seite der 
Umsatzsteuer unterliegen (§ 10 Abs. 1 Satz 3 UStG). 

47.1.6.2 

Eine Baufirma teilte dem zuständigen Finanzamt nach 
Einreichung des Jahresabschlusses 1990 mit, daß rd. 
50,1 Mio. DM Umsatz aus dem Zahlenwerk für das 
Jahr 1990 hätten herausgenommen werden müssen, 
da die entsprechenden Baumaßnahmen zum Stich-
tag nicht beendet gewesen seien. Daraus ergebe sich 
eine Minderung der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 
7,0 Mio. DM. 

Das Finanzamt folgte diesem Antrag und erstattete 
die Umsatzsteuer mit der Jahresveranlagung, ohne zu 
prüfen, ob das Unternehmen bereits der Umsatzsteuer 
zu unterwerfende Teilentgelte erhalten hatte (§ 13 
Abs. 1 Nr. 1 a Satz 4 UStG). Außerdem reichte das 
Unternehmen für die Voranmeldungszeiträume der 
Jahre 1991 und 1992 keine berichtigten Umsatz-
steuer-Voranmeldungen ein, bei denen die „aus dem 
Zahlenwerk 1990 herausgenommenen" Umsätze hin-
zugerechnet waren. Das Finanzamt nahm dies ohne 
Nachfrage hin. 

47.1.6.3 

Nach § 4 Nr. 21 b UStG sind die unmittelbar dem 
Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen be-
rufsbildender Einrichtungen umsatzsteuerfrei, wenn 
die zuständige Landesbehörde bescheinigt, daß sie 
auf einen Beruf oder auf eine von einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung 
ordnungsgemäß vorbereiten. 

Die Leistungen berufsbildender Einrichtungen er-
kannten die Finanzämter teilweise in vollem Umfang 
als steuerfrei an, ohne eine entsprechende Bescheini-
gung zu verlangen. 

47.1.6.4 

Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
(z. B. die Gebietskörperschaften) sind nur im Rahmen 
ihrer Betriebe gewerblicher Art und ihrer land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruf

-

lich tätig (§ 2 Abs. 3 UStG) und insoweit zum Vorsteu-
erabzug berechtigt. Die Finanzämter führten vielfach 
„Betriebe gewerblicher Art" von juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts, obwohl nicht geklärt war, 
ob sie unternehmerisch tätig waren und damit die 
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug vorlagen. 
Diese „Betriebe" erklärten Vorsteuerüberschüsse bis 
zu 2,3 Mio. DM im Einzelfall, die regelmäßig ohne 
Überprüfung durch die Finanzämter erstattet wur-
den. 

47.1.6.5 

Der Bundesrechnungshof hat die Bearbeitung dieser 
Einzelfälle beanstandet. Er hat das Bundesministe-
rium aufgefordert, bei den obersten Landesfinanzbe-
hörden auf eine gesetzmäßige Steuererhebung hinzu-
wirken. 

47.2 

Das Bundesministerium hat die Beanstandungen des 
Bundesrechnungshofes grundsätzlich anerkannt. Es 
hat im wesentlichen ausgeführt, daß die festgestellten 
Mängel beim Vollzug der umsatzsteuerlichen Vor-
schriften aufbaubedingt und auf unzureichende Über-
wachungs- und Kontrollinstrumentarien, unerfahre-
nes Personal sowie eine noch nicht ausreichend 
zweckmäßige Aufbau- und Ablauforganisation in der 
Steuerverwaltung zurückzuführen seien. Durch den 
weiter fortschreitenden Aufbauprozeß mit verbesser-
ter Personalsituation und verstärkter Automationsun-
terstützung hätten aber zwischenzeitlich erhebliche 
Verbesserungen erzielt werden können, so daß z. B. 
Fälle mit hohen Abschlußzahlungen und unplausible 
Angaben in Umsatzsteuererklärungen erkannt wer-
den könnten. Auch die anfangs mangelnden Rechts-
kenntnisse, Erfahrungen und technischen Hilfsmittel 
der Unternehmen und ihrer steuerlichen Berater in 
den neuen Bundesländern und im Ostteil von Berlin 
seien für die aufgezeigten Mängel mit ursächlich 
gewesen. 

47.3 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die bereits 
erzielten Fortschritte beim Aufbau der Steuerverwal-
tung in den neuen Bundesländern und im Ostteil von 
Berlin. Nach den Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes liegen die beanstandeten Mängel weitge-
hend auch noch im Jahre 1993 vor. Die verstärkte 
Automationsunterstützung und die verbesserte Perso-
nalsituation vermögen diese Mängel alleine noch 
nicht abzustellen. Die hohe Fehlerträchtigkeit bei den 
Angaben der Steuerpflichtigen sollte Anlaß sein, die 
Umsatzsteuerfälle sorgfältiger zu bearbeiten. Der 
Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß das Bun-
desministerium mit größerem Nachdruck als bisher 
auf die vollständige und rechtzeitige Festsetzung und 
Erhebung der Umsatzsteuer hinwirken sollte. 
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48 Ausbeutesätze für Abfindungsbrennereien 
und Stoffbesitzer 
(Kapitel 60 01 Titel 033 01) 

48.0 

Für Abfindungsbrennereien und Stoffbesitzer wird 
die Menge des zu versteuernden Branntweins vor 
seiner Erzeugung aus der Menge der anzumelden-
den Rohstoffe (fast ausschließlich Obst) anhand 
amtlicher Ausbeutesätze geschätzt. 

Seit über 20 Jahren liegen die tatsächlich erzielten 
Ausbeuten zum Teil weit über den amtlichen Sät-
zen, ohne daß — wie in der Brennereiordnung 
vorgeschrieben — eine Anpassung vorgenommen 
wurde. Diese sogenannten Überausbeuten verblei-
ben den Brennern steuerfrei. Die Steuerminderein-
nahmen belaufen sich auf etwa 30 Mio. DM jähr-
lich. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministe-
rium der Finanzen mehrmals erfolglos aufgefor-
dert, für eine Anpassung der amtlichen Ausbeute-
sätze zu sorgen. 

48.1 

In der Bundesrepublik Deutschland wird Branntwein 
grundsätzlich unter zollamtlichem Verschluß in soge-
nannten Verschlußbrennereien hergestellt, über ver-
plombte Sammelgefäße oder amtliche Meßuhren 
erfaßt und der Besteuerung unterworfen. 

Von diesem Verfahren ausgenommen sind rd. 30 000 
vor allem in Süd- und Südwestdeutschland ansässige 
Kleinbrennereien mit einem jährlichen Erzeugungs-
kontingent von 50 oder 300 1 Alkohol, deren Brenn-
anlagen nicht unter zollamtlichem Verschluß stehen 
(sogenannte Abfindungsbrennereien), sowie Obst-
erzeuger ohne eigene Brennerei, die aus selbstge-
wonnenen Obststoffen in einer Abfindungsbrennerei 
jährlich bis zu 50 1 Alkohol herstellen lassen können 
(sogenannte Stoffbesitzer). Die Zahl der Stoffbesitzer 
schwankt je nach der Höhe der Obsternte, dürfte aber 
im Durchschnitt bei 200 000 jährlich liegen. 

Für diese Abfindungsbrennereien und Stoffbesitzer 
wird die Menge des zu versteuernden Branntweins 
vor der Erzeugung aus der Menge der Rohstoffe 
anhand amtlicher Ausbeutesätze geschätzt. Diese 
Alkoholmenge unterliegt der Branntweinsteuer. Tat-
sächlich erzielte Überausbeuten verbleiben den 
Abfindungsbrennereien und den Stoffbesitzern 
steuerfrei. 

Weichen die tatsächlich erzeugten von den nach den 
amtlichen Sätzen geschätzten Alkoholmengen um — 
je nach Rohstoff — mehr als 10 v. H. oder mehr als 
20 v. H. ab, so haben die Hauptzollämter die amtli-
chen Ausbeutesätze anzupassen (§§ 124, 125 Brenne-
reiordnung). 

Der Bundesrechnungshof stellte schon im Jahre 1972 
fest, daß die amtlichen Ausbeutesätze für Abfindungs

-

brennereien und Stoffbesitzer zum Teil erheblich 

unter den tatsächlich erzielten Ausbeuten lagen, und 
forderte das Bundesministerium der Finanzen (Bun-
desministerium) auf, die amtlichen Sätze erhöhen zu 
lassen. 

Das Bundesministerium ordnete daraufhin seit dem 
Jahre 1973 amtliche Probebrände an, um die Anpas-
sungsbedürftigkeit zu prüfen. Die Ergebnisse von 
mehr als 26 000 Probebränden bestätigten die Fest-
stellungen des Bundesrechnungshofes. Das Bundes-
ministerium zog daraus jedoch keine Konsequen-
zen. 

Nach wiederholten Erinnerungen des Bundesrech-
nungshofes kündigte das Bundesministerium im 
Jahre 1984 schließlich eine Anpassung der amtlichen 
Ausbeutesätze an, verwirklichte diese Ankündigung 
jedoch ohne Angabe von Gründen nicht. 

Der Bundesrechnungshof hatte über den Sachverhalt 
im Jahre 1990 in den Bemerkungen berichten wollen. 
Die vom Bundesministerium zu dem Bemerkungsent-
wurf erbetene schriftliche Stellungnahme unterblieb. 
Nachdem das Bundesministerium dem Bundesrech-
nungshof in der Sache mündlich zugestimmt und 
zugesagt hatte, die Ausbeutesätze im Jahre 1991 dem 
geltenden Recht entsprechend anzupassen, sah der 
Bundesrechnungshof von einer Bemerkung ab. 

Diese Zusage hielt das Bundesministerium trotz wie-
derholter Erinnerungen des Bundesrechnungshofes 
nicht ein. Zur Begründung führte es die Richtlinien-
Vorschläge des Rates der EG zur Harmonisierung der 
Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alko-
holische Getränke an, deren Verwirklichung die 
Besonderheit des Abfindungsbrennens gefährden 
würde. Auch stellten die Bestrebungen der EG-Kom-
mission, eine Marktorganisation zur Regelung für 
Agraralkohol zu schaffen, den Fortbestand des 
Branntweinmonopols in Frage. 

Das Bundesministerium hielt es bei dieser Sachlage 
für nicht vertretbar, im Jahre 1991 „eine von den 
Betroffenen als besondere Steuererhöhung für den 
kleinen Mann empfundene Aktualisierung der Aus-
beutesätze" vorzunehmen. 

Auch im Jahre 1992, nachdem durch eine Protokoll-
erklärung des Rates vom Dezember 1991 das Brennen 
unter Abfindung nach dem 1. Januar 1993 gesichert 
werden konnte, löste das Bundesministerium seine 
Zusage nicht ein mit dem Hinweis, dies würde als eine 
„negative Folge des Binnenmarktes" angesehen. 

Inzwischen traten die Richtlinien des Rates zur Har-
monisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf 
Alkohol und alkoholische Getränke (Richtlinie 92/12 
EWG) und das Verbrauchsteuer-Binnenmarktgesetz 
vom 21. Dezember 1992 in Kraft; Nachteile für das 
Abfindungsbrennen sind darin nicht zu erkennen. 

48.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß das 
Bundesministerium über zwei Jahrzehnte hinweg 
nicht darauf hingewirkt hat, daß die Hauptzollämter 
die zu niedrigen amtlichen Ausbeutesätze dem gel-
tenden Recht entsprechend anheben. Europapoliti- 
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sehe Überlegungen rechtfertigen nicht, nationale 
Rechtsvorschriften außer acht zu lassen und Abfin-
dungsbrennereien und Stoffbesitzern Steuervergün-
stigungen zu gewähren, die im Gesetz keine Stütze 
finden. Den dadurch verursachten Steuerausfall 
schätzt das Bundesministerium auf etwa 30 Mio. DM 
jährlich. 

48.3 

Das Bundesministerium hat in einem Privatdienst

-

schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs 
beim Bundesministerium an den Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes zu dem Bemerkungsentwurf 
dargelegt, daß die europapolitischen Umstände nach 
wie vor dagegen sprächen, derzeit die amtlichen 
Ausbeutesätze für Abfindungsbrennereien und Stoff-
besitzer anzupassen. Zwar sei durch die Alkoholstruk-
turrichtlinie der EG von Oktober 1992 das „Brennen 
unter Abfindung" steuerrechtlich gesichert. Inzwi-
schen sei jedoch ein interner Arbeitsentwurf der 
EG-Kommission für eine Alkoholmarktorganisation 
bekannt geworden, der den Fortbestand des Brannt

-

weinmonopols in Frage stelle und in der deutschen 
Brennereiwirtschaft spürbare Unruhe ausgelöst habe. 
Hiernach sollten u. a. die derzeit den Brennern 
gezahlten Beihilfen schrittweise abgebaut werden. 
Mit einem offiziellen Entwurf sei im Juni 1993 zu 
rechnen. Vor diesem Hintergrund könne er — Parla-
mentarischer Staatsekretär — gegenwärtig eine 
Initiative zur Anpassung der Ausbeutesätze nicht 
befürworten und halte ein Abwarten bis zur Klärung 
über die Zukunft einer EG-Marktorganisation für 
dringend notwendig. 

48.4 

Dieser Argumentation vermag der Bundesrechnungs-
hof nicht zu folgen. Es ist nämlich nicht zu erkennen 
und auch nicht dargetan, inwiefern eine gesetzmä-
ßige nationale Besteuerung gemeinschaftsrechtliche 
Entwicklungen nachteilig beeinflussen soll. 

Das Bundesministerium sollte die Hauptzollämter 
unverzüglich anweisen, neue Ausbeutesätze festzu-
setzen. 

Sondervermögen 

Deutsche Bundesbahn 

Vorbemerkung 

Die Bemerkungen über die Deutsche Bundesbahn 
beruhen auf Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes und des Prüfungsdienstes bei der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn, der den 
Jahresabschluß im Rahmen der Vorprüfung (§ 32 
Abs. 5 Bundesbahngesetz) prüft. 

Stand der Entlastung 

Die Bundesregierung hat dem Vorstand und dem 
Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn am 
17. Dezember 1992 für das Geschäftsjahr 1990 Entla-
stung erteilt. 

Der Jahresabschluß der Deutschen Bundesbahn für 
das Geschäftsjahr 1991 wurde am 15. März 1993 vom 
Bundesministerium für Verkehr (Bundesministerium) 
genehmigt. 

49 Jahresabschluß 1991 

49.1 Einzelabschluß 

49.1.1 Vermögens- und Finanzlage 

Im Geschäftsjahr 1991 sank das Sachanlagevermögen 
infolge einer außerplanmäßigen Abschreibung (Nut

-

zungszeitverkürzung) von 11 831 Mio. DM um 
10 109 Mio. DM auf 58 817 Mio. DM. Dies war 
ausschlaggebend für die Verminderung der Bilanz-
summe um 11 883 Mio. DM auf 67 450 Mio. DM. 

Die Bruttoinvestitionen in die Bahnanlagen erreichten 
mit 2 821 Mio. DM den niedrigsten Stand der letzten 
16 Jahre. Dies ist auf die auslaufende Bautätigkeit 
bei den Neubaustrecken Hannover - Würzburg und 
Mannheim - Stuttgart zurückzuführen. Dagegen in-
vestierte die Deutsche Bundesbahn mit 1 933 Mio. DM 
den seither höchsten Betrag im Bereich der Fahrzeug-
beschaffung. Maßgebend hierfür war der verstärkte 
Zugang an Fahrzeugen für den am 2. Juni 1991 
eingeführten ICE-Verkehr. 

Zur Bereinigung der Kapitalstruktur der Deutschen 
Bundesbahn übernahm der Bund mit Wirkung vom 
1. Januar 1991 die Verpflichtung der Deutschen 
Bundesbahn zur Rückzahlung von Bundesbahnanlei-
hen in Höhe von 12 622 Mio. DM zu Lasten des 
Bundeshaushaltes. Dennoch ist der Anteil des Eigen-
kapitals am Gesamtkapital weiter zurückgegangen 
(1986: 25 v. H., 1991: 17,8 v. H.). 

49.1.2 Ertragslage 

Die folgende Übersicht enthält die zusammengefaß-
ten Ergebnisse aus den Gewinn- und Verlustrechnun-
gen der Jahre 1990 und 1991: 
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Gewinn- und Verlustrechnung 

Verände- Verände- 

1990 1991 rung 
gegenüber 

rung 
gegenüber 

1990 1990 

in Mio. DM in v. H. 

1 	Erlöse aus dem Personen- und Gepäckverkehr . 5 728,4 6 238,7 + 	510,3 + 8,9 

2 	Erlöse aus dem Güter- und Expreßgutverkehr . . 8 922,7 9 264,3 + 	341,6 + 3,8 

3 	Erlöse aus anderen Beförderungsleistungen 	 672,8 725,8 + 	53,0 + 7,9 

4 	Erlöse der rechtlich unselbständigen 
betrieblichen Sozialeinrichtungen der DB 	 164,7 169,9 + 	5,2 + 3,2 

5 	Erfolgswirksame Ausgleichszahlungen 	 4 099,2 4 068,4 - 	30,8 - 0,7 

6 	Aktivierte Eigenleistungen 	  1 185,7 1 171,8 - 	13,9 -1,2 

7 	Sonstige betriebliche Erträge 	  3 170,5 3 049,1 - 	121,4 - 3,8 

8 Summe 1 	  23 944,0 24 688,0 + 	744,0 + 3,1 

9 	Materialaufwand 	  6 676,6 7 586,3 + 	909,7 +13,6 

10 	Personalaufwand 	  16 370,0 16 970,8 + 	600,8 + 3,7 

11 	Abschreibungen 	  2 188,9 2 401,2 + 	212,3 + 9,7 

12 	Sonstige betriebliche Aufwendungen 	 1 317,1 1 449,9 + 	132,8 +10,1 

13 	Summe 2 	  26 552,6 28 408,2 +1 855,6 + 7,0 

14 	Betriebsergebnis (Summe 1 abzüglich Summe 2) -2 608,6 -3 720,2 -1 	111,6 -42,6 

15 	Finanzergebnis 	  -2 334,8 -2 773,9 - 	439,1 -18,8 

16 	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
(Summe 14 und Summe 15) 	  -4 943,4 -6 494,1 -1 550,7 -31,4 

17 	Außerordentliches Ergebnis 	  + 	22,8 +1 217,7 +1 194,9 - 

18 	Steueraufwand 	  23,1 24,0 + 	0,9 + 3,9 

Jahresfehlbetrag (Saldo 16 und 17 abzüglich 18) 	 4 943,7 5 300,4 + 	356,7 + 7,2 

Wie die Übersicht zeigt, beruht die Verschlechterung 
des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
um mehr als 1,5 Mrd. DM im wesentlichen auf einer 
deutlich über den Erlöszuwächsen liegenden Zu-
nahme des Material- und Personalaufwandes sowie 
auf einem erheblich schlechteren Finanzergebnis. Der 
im Vergleich hierzu mäßige Anstieg des Jahresfehl-
betrages um rd. 350 Mio. DM ist nur auf den in Position 
17 ausgewiesenen positiven Saldo aus dem außer-
ordentlichen Aufwand „außerplanmäßige Abschrei-
bung" (11 831 Mio. DM) und dem außerordentlichen 
Ertrag aus der Schuldmitübernahme durch den Bund 
(13 049 Mio. DM) zurückzuführen. 

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 1992 wird deutlich 
höher ausfallen. 

49.2 Konzernabschluß 

Die Deutsche Bundesbahn hat erstmals zum Bilanz

-

stichtag 31. Dezember 1991 einen Konzernabschluß 
aufgestellt, den sie auch veröffentlichen wird. Der 

Konsolidierungskreis umfaßt neben der Deutschen 
Bundesbahn als Muttergesellschaft 131 inländische 
und 8 ausländische Tochterunternehmen, an denen 
die Deutsche Bundesbahn direkt oder indirekt zu 
mehr als der Hälfte am stimmberechtigten Kapital 
beteiligt ist oder bei denen sie oder eine ihrer Toch-
tergesellschaften als Gesellschafter berechtigt ist, die 
Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsorgans zu 
bestellen. Da der Konzernabschluß der Deutschen 
Bundesbahn gemäß § 291 HGB befreiende Wirkung 
für die einbezogenen Tochterunternehmen hat, ent-
fallen dadurch die geprüften Konzernabschlüsse der 
Teilkonzerne. 

Der Entwurf der Neufassung der Konzernabschluß-
richtlinien der Deutschen Bundesbahn sieht zwar vor, 
daß zentral von der Konzernrechnungslegung für alle 
Teilkonzerne Abschlüsse erstellt werden. Teilkon-
zernabschlüsse in der bisherigen Form (Handelsbilan-
zen I), die auch die Leistungen innerhalb des Konzerns 
beinhalten, sind nach Kenntnis des Bundesrech-
nungshofes nicht mehr vorgesehen. 
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Prüfungsdienst für die Deutsche Bundesbahn und die 
Deutsche Reichsbahn bis in die zweite Jahreshälfte 
durch die Jahresabschlußprüfungen 1992 in Anspruch 
genommen war, ist eine abschließende Bewertung 
des Konzernabschlusses erst zu einem späteren Zeit-
punkt möglich. 

Schon jetzt zeichnet sich ab, daß der Wegfall von 
durch Wirtschaftsprüfer geprüften Teilkonzernab-
schlüssen (Handelsbilanzen I) zu einem Verlust von 
Informationen insbesondere über konzerninterne Lei-
stungen führt, ohne die die Verwaltung und Prüfung 
der Beteiligungen der Deutschen Bundesbahn 
erschwert wird. Das Bundesministerium wird im Hin-
blick auf § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) 
Überlegungen anstellen müssen, wie es künftig einem 
solchen Informationsverlust entgegenwirken kann. 

Darüber hinaus hält der Bundesrechnungshof es für 
erforderlich, im Rahmen der Prüfung des Konzernab-
schlusses auch die Ordnungsmäßigkeit der Konzern-
geschäftsführung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG prüfen 
zu lassen und im Bericht der Konzernabschlußprüfer 
die in § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG genannten Aspekte 
darstellen zu lassen. 

49.3 Ausblick 

Die wirtschaftliche Situation der Deutschen Bundes-
bahn hat sich weiter verschlechtert. 

Zwar hat sich die Fremdverschuldung — bedingt 
durch die Schuldmitübernahme des Bundes — zum 

31. Dezember 1991 gegenüber dem Vorjahr um 9 182 
Mio. DM verringert. Zum Ende des Geschäftsjahres 
1992 hat sie aber mit 47,9 Mrd. DM den Stand zu 
Beginn des Geschäftsjahres 1991 bereits geringfügig 
überschritten, so daß der Effekt der Schuldmitüber-
nahme des Bundes innerhalb von zwei Jahren aufge-
zehrt wurde. 

Bereits im Jahre 1991 überstieg die Fremdmittelauf-
nahme in Höhe von 7 056 Mio. DM die Investitionen in 
Bahnanlagen und Fahrzeuge (4 754 Mio. DM) erheb-
lich. Im Jahre 1992 stand den Investitionen in Bahn-
anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 4 621 Mio. DM 
eine Fremdmittelaufnahme in Höhe von insgesamt 
15 073 Mio. DM gegenüber; davon entfällt allerdings 
ein Teilbetrag von 3 000 Mio. DM auf Anleihen, die 
für die Deutsche Reichsbahn gegeben wurden. 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
(-8 623 Mio. DM) hat sich im Geschäftsjahr 1992 eben-
so wie der Jahresfehlbetrag (8 648 Mio. DM) im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich (um 2 129 Mio. DM bzw. 
um 3 348 Mio. DM) verschlechtert. Der Vorstand hofft, 
den erwarteten Verlust des Geschäftsjahres 1993 etwa 
auf dem Niveau des Jahres 1992 halten zu können. 

50 Personallage 

50.1 Personalbestand und Personalbedarf 

Die Personalentwicklung seit dem Jahre 1983 hat sich 
im wesentlichen an den „Leitlinien zur Konsolidie-
rung der Deutschen Bundesbahn" vom 23. November 
1983 orientiert. Sie ist in der folgenden Übersicht 
dargestellt: 

Personalbestand Personalbedarf Personal 
mehrbestand 

Jahresende — Dienstkräfte — — Dienstposten — — Dienstkräfte — 

Planziel Ist-Ergebnis Abweichung Planziel Ist-Ergebnis Abweichung Ist-Ergebnis 

1 2 3 4 5 6 7 8 (3-6) 

1983 304 000 302 872 -1 128 289 000 288 267 - 	733 14 605 

1984 291 500 289 513 -1 987 282 000 278 610 -3 390 10 903 

1985 277 500 278 558 +1 058 271 200 272 719 +1 519 5 839 

1986 267 810 268 176 + 	366 262 900 263 335 + 	435 4 841 

1987 257 560 257 475 - 	85 253 000 253 519 + 	519 3 956 

1988 247 760 246 635 -1 125 244 200 243 120 -1 080 3 515 

1989 240 660 238 979 -1 681 237 773 237 125 - 	648 1 854 

1990 234 000 232 394 -1 606 231 000 231 366 + 	366 1 028 

1991 230 800 229 942 - 	858 226 000 228 719 +2 719 1 223 

1992 224 000 224 781 + 	781 221 200 222 346 +1 146 2 435 

1993 217 000 — — 214 000 — — — 
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Entwicklung von Personalbedarf 
und Personalbestand 

Im Jahre 1992 verminderte die Deutsche Bundesbahn 
den Personalbestand um 5 161 (Vj. 2 452) Kräfte und 
den Personalbedarf um 6 373 (Vj. 2 647) Dienstposten. 
Die Planziele wurden geringfügig verfehlt; so lagen 
der Bestand um 781 Kräfte und der Bedarf um 1 146 
Dienstposten höher als geplant. Zu berücksichtigen ist 
dabei, daß die Deutsche Bundesbahn während des 
Jahres 1992 die Planzahlen für den Personalbestand 
um 500 Dienstkräfte absenkte und für den Personal-
bedarf um 700 Dienstposten erhöhte. In Personalbe-
stand und -bedarf der Deutschen Bundesbahn sind 
9 965 Kräfte enthalten, die im Rahmen von Dienstlei-
stungsüberlassungsverträgen für Dritte eingesetzt 
sind. 

Der rechnerische Personalmehrbestand erhöhte sich 
gegenüber dem Vorjahr um 1 212 und betrug zum 
Jahresende 2 435 Kräfte. Im Personalbestand ist 
allerdings ein ständig wechselnder Personenkreis 
enthalten, „der aus Gründen eingeschränkter Taug-
lichkeit, Befähigung oder Mobilität nicht zur Deckung 
eines leistungsbezogenen Bedarfes zur Verfügung 
steht". Nach Abzug dieses sogenannten Bestandssok-
kels, der pauschal mit 4 000 Kräften angesetzt wurde, 
lag der tatsächliche Einsatzbestand damit um 1 565 
(Vj. rd. 3 600) Kräfte unter dem Bedarf an Dienst-
posten. 

50.2 Würdigung 

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Personallage 
der Deutschen Bundesbahn in Dienstzweigen mit 
erheblichem Personalmangel insgesamt leicht ent-
spannt. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, daß die 
Deutsche Reichsbahn durch 3 429 beurlaubte Kräfte 
(z. B. Lokomotivführer, Zugbegleiter, Rangierperso-
nal) Personalhilfe leistete. Außerdem ist der Kranken-
stand im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr 

(10,0 v. H.) auf nunmehr 9,3 v. H. gefallen. Dies 
ermöglichte eine Steigerung der Urlaubsabwicklung 
auf 61,9v. H. (Vj. 59,5v. H.) der zustehenden Urlaubs-
tage. Noch nicht ausgeglichene Freizeitansprüche 
konnten von 1,1 Millionen auf 0,9 Millionen Tage 
verringert werden. 

Im Hinblick auf die Strukturreform und die damit 
notwendige Personalüberleitung auf die Deutsche 
Bahn AG (DBAG) ist eine zurückhaltende Personalpo-
litik geboten, zumal der sinkende Personalbedarf bei 
der Deutschen Reichsbahn deren Personalmehrbe-
stand weiter stark anwachsen läßt. Der Vorstand steht 
vor der Aufgabe, den gegenüber den Vorjahren 
erheblich gestiegenen Personalergänzungsbedarf im 
Bereich der Deutschen Bundesbahn so zu decken, daß 
damit gleichzeitig ein Beitrag zum Abbau des Perso-
nalmehrbestandes der Deutschen Reichsbahn gelei-
stet wird. 

51 Finanzierung von Dienstreisen durch Firmen 

51.0 

Die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche 
Reichsbahn haben in regelwidriger Weise zuge-
stimmt, daß Dienstreisen von Bahnbediensteten, 
die an der Vergabe von Aufträgen beteiligt waren, 
durch Firmen finanziert wurden. 

51.1 

51.1.1 

Der Bundesrechnungshof ist anläßlich einer Prüfung 
der Datenverarbeitung der Deutschen Reichsbahn 
darauf aufmerksam geworden, daß Firmen für Bahn-
bedienstete, die an Auftragsvergaben beteiligt waren, 
bei Dienstreisen Übernachtungs- und Flugkosten 
übernommen hatten. 

Bei weiteren Stichproben von Reisekostenabrechnun-
gen — nun auch der Deutschen Bundesbahn — aus 
den Jahren 1990 und 1991 stieß der Bundesrech-
nungshof auf insgesamt 27 derartige Fälle. 

Anlässe für die Reisen waren 

— Vertragsverhandlungen mit dem späteren Auf-
tragnehmer, 

— Informationen bei im Ausland gelegenen Betriebs-
stätten von Auftragnehmern, 

— „Produktauswahl" am Sitz ausländischer Lieferan-
ten  im Vorfeld anstehender Beschaffungen, 

— „Abstimmungsbesprechungen über die laufende 
Zusammenarbeit" am Standort ausländischer Auf-
tragnehmer und 

— Teilnahme von Bahnmitarbeitern an Informations-
seminaren im Ausland. 

Alle Zielorte — z. B. Paris, Valencia oder Nizza — und 
Anlässe gaben die Bahnbediensteten bereits auf ihren 
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Reiseanträgen oder später auf ihren Abrechnungen 
an. Die Einzelfälle betrafen nicht nur den nachgeord-
neten Bereich, sondern auch Mitarbeiter unmittelbar 
unterhalb der Vorstandsebene. 

In allen Fällen gestatteten die vorgesetzten Stellen die 
Finanzierung der Dienstreisen durch die Firmen. 
Begründet wurde die Zustimmung teilweise damit, 
daß der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 
Reichsbahn Reisekosten erspart würden. 

51.1.2 

Nach § 70 des Bundesbeamtengesetzes und den dazu 
ergangenen Erläuterungen des Bundesministeriums 
des Innern dürfen Beamte — und in gleicher Weise 
auch Angestellte und Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes — Belohnungen und Geschenke in bezug auf 
ihr Amt nur mit Zustimmung der obersten Dienstbe-
hörde annehmen. Neben der kostenlosen Überlas-
sung von Unterkunft zählen dazu auch „Leistungen 
jeder Art", die ein Geber einem Beamten gewährt, der 
ein bestimmtes Amt bekleidet oder eine bestimmte 
Amtshandlung vornimmt. 

Die Zustimmung zur Annahme eines Vorteils darf 
aber nur erteilt werden, „wenn nach Lage des Falles 
nicht zu besorgen ist, daß die Annahme der Zuwen-
dung die objektive Amtsführung des Beamten beein-
trächtigt oder bei dritten Personen, die von der 
Zuwendung Kenntnis erhalten, den Eindruck seiner 
Befangenheit entstehen lassen könnte. Nicht erteilt 
werden darf die Zustimmung, wenn mit der Beloh-
nung oder dem Geschenk von seiten des Gebers 
erkennbar eine Beeinflussung des amtlichen Han-
delns beabsichtigt ist oder in dieser Hinsicht Zweifel 
bestehen. " (zitiert aus den Erläuterungen des Bundes-
ministeriums des Innern). 

51.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Zustimmungspraxis 
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 
Reichsbahn beanstandet. Art und Ausmaß der 
gewährten Vergünstigungen lassen bei Außenste-
henden kaum einen Zweifel daran zu, daß damit die 
Objektivität des amtlichen Handelns beeinflußt wird 
oder zumindest werden sollte. 

Das Argument, Reisekosten einzusparen, ist nicht 
geeignet, die Bedenken des Bundesrechnungshofes 
zu zerstreuen. Die Mittel für Reisen, deren dienstliche 
Notwendigkeit außer Frage steht, sind in den Wirt-
schaftsplänen zu veranschlagen. 

Der Bundesrechnungshof hat die beiden Bahnen auf-
gefordert, für eine stichhaltige und vor allem stren-
gere Handhabung der Genehmigungskriterien zu 
sorgen. Es muß jeder Anschein vermieden werden, 
daß die objektive Amtsführung eines Bahnbedienste-
ten beeinträchtigt werden oder dieser in seinen Ent-
scheidungen befangen sein könnte. 

51.3 

Die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichs-
bahn haben der Kritik des Bundesrechnungshofes an 
der Genehmigungspraxis bei der Annahme von 
Zuwendungen nicht widersprochen, zu den Einzelfäl-
len von Kostenübernahme zunächst aber nicht Stel-
lung genommen. 

Sie haben dem Bundesrechnungshof darin zuge-
stimmt, daß das Argument, Reisekosten einzusparen, 
nicht geeignet sei, von Firmen das Angebot anzuneh-
men, Flug- und Unterkunftskosten zu übernehmen. 
Zur Ausführung dienstlich notwendiger Reisen stün-
den bei den Bahnen ausreichende Mittel zur Verfü-
gung. Die Vorgaben des Bundesministeriums des 
Innern und die Zusatzbestimmungen des Vorstandes 
der Deutschen Bundesbahn zur Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken würden regelmäßig einmal 
im Jahr bekanntgegeben. Damit seien die Genehmi-
gungskriterien in notwendigem Umfang definiert, 
und es würden sowohl die Stellen, die über die 
Annahme von Belohnungen und Geschenken zu 
befinden hätten, als auch alle Mitarbeiter selbst lau-
fend über die zu beachtenden Bestimmungen infor-
miert. An diesem Rahmen hätten die vorgesetzten 
Stellen ihre Genehmigungspraxis auszurichten und 
Mißbräuchen im Einzelfall durch geeignete dienst-
und arbeitsrechtliche Maßnahmen entgegenzuwir-
ken. 

Das Bundesministerium hat ergänzend mitgeteilt, der 
Vorstand der Deutschen Bundesbahn/Deutschen 
Reichsbahn werde die vom Bundesrechnungshof auf-
gegriffenen Fälle sorgfältig untersuchen und ggf. 
notwendige Maßnahmen einleiten. Die Finanzierung 
von Dienstreisen durch private Firmen werde grund-
sätzlich untersagt. 

51.4 

Wie sich gezeigt hat, war die turnusmäßige Bekannt-
gabe der zu beachtenden Bestimmungen nicht ausrei-
chend. Das Untersagen der Finanzierung von Dienst-
reisen durch private Firmen ist daher notwendig, um 
künftige Fälle auszuschließen. 

Hinsichtlich des Verfahrens in der Vergangenheit 
sollten im übrigen nicht nur Untersuchungen über die 
Anlässe oder Gelegenheiten angestellt werden, aus 
denen heraus um die Genehmigung der Anträge 
nachgesucht wurde, sondern auch den möglichen 
vertraglichen Konsequenzen der Übernahme der 
Unterkunfts- und Flugkosten durch die Firmen nach-
gegangen und entsprechende Schlußfolgerungen 
gezogen werden. 

Wenn die Bahnen ihrer Aussage nach für dienstlich 
erforderliche Reisen über ausreichende Mittel verfüg-
ten, auf diese in den betrachteten Fällen aber nicht 
zurückgegriffen haben, sind zudem Zweifel an dem 
dienstlichen Charakter und der Notwendigkeit der 
abgerechneten Fahrten angebracht. 
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52 Dienstkleidungspflicht für Mitarbeiter 
im Schalterdienst 

52.0 

Die Dienstkleidungspflicht für die mehr als 
8 300 Mitarbeiter im Schalterdienst ist sachlich 
nicht geboten. Durch ihre Abschaffung könnte die 
Deutsche Bundesbahn jährliche Einsparungen von 
rd. 1 Mio. DM erzielen. 

52.1 

Die Kleiderkasse der Deutschen Bundesbahn (Klei-
derkasse) hat als betriebliche Sozialeinrichtung u. a. 
die Aufgabe, die Mitarbeiter der Deutschen Bundes-
bahn, die nach der Dienstkleidungsordnung zum 
Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind, mit 
Dienstkleidung zu versorgen. Durch die Kleidung soll 
das Unternehmen Deutsche Bundesbahn gegenüber 
den Kunden einheitlich dargestellt und sein Personal 
erkennbar gemacht werden. Die dienstkleidungs-
pflichtigen Mitarbeiter haben die Wahl zwischen 
zahlreichen Varianten (z. B. sieben verschiedene 
Diensthemden, drei verschiedene Dienstjacken). 

Nach der Satzung der Kleiderkasse gewährt die 
Deutsche Bundesbahn allen Mitgliedern als freiwil-
lige Leistung einen Zuschuß für den Bezug der Dienst-
kleidung. Diese Zuschüsse betrugen im Jahre 1991 rd. 
8 Mio. DM. Außerdem trägt die Deutsche Bundesbahn 
die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Kleider-
kasse anfallenden Personal- und Sachkosten. Diese 
betrugen im Jahre 1991 mehr als 5 Mio. DM. 

Nach der Dienstkleidungsordnung der Deutschen 
Bundesbahn sind auch die rd. 8 300 Mitarbeiter des 
Fahrkarten-, Auskunfts- und Gepäckschalterdienstes 
bei der Ausübung ihrer Funktion dienstkleidungs-
pflichtig. Die hierauf entfallenden Zuschüsse, Perso-
nal- und Sachkosten der Deutschen Bundesbahn 
betrugen im Jahre 1991 rd. 1 Mio. DM. 

52.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Auffassung vertre-
ten, daß der Kreis der Dienstkleidungspflichtigen zu 
groß und daß im Bereich des Schalterdienstes das 
Tragen von Dienstkleidung sachlich nicht geboten ist, 
da die dort tätigen Mitarbeiter der Deutschen Bundes-
bahn schon durch die räumlichen Verhältnisse als 
solche erkennbar seien. Er hat ferner darauf hinge-
wiesen, daß die Mitarbeiter im Schalterdienst der 
Deutschen Bundespost keiner Dienstkleidungspflicht 
unterliegen, ohne daß das Erscheinungsbild der 
Unternehmen der Deutschen Bundespost darunter 
leidet. 

Der Bundesrechnungshof hat den Vorstand gebeten, 
im Interesse einer verbesserten Wirtschaftlichkeit die 
Dienstkleidungspflicht für die Mitarbeiter im Schal-
terdienst zu überprüfen. 

52.3 

Das Bundesministerium hat die Empfehlung des Bun-
desrechnungshofes geteilt, da eine Dienstkleidungs-
pflicht zur Orientierung der Kunden nicht erforderlich 
sei. Es hat darauf hingewiesen, daß eine Dienstklei-
dungspflicht auch in Reisebüros, Banken und in den 
Nahverkehrs-Kundendienstzentren nicht üblich sei 
und daß es im übrigen mehr auf eine kundenfreund-
liche Bedienung als auf das einheitliche Erschei-
nungsbild des Personals ankomme. Allerdings sei es 
Sache des Vorstandes, über das Erscheinungsbild des 
Verkaufspersonals eigenverantwortlich zu entschei-
den. 

Der Vorstand hat entgegnet, daß dem Erscheinungs-
bild der Verkäufer im zunehmenden Wettbewerb 
besondere Bedeutung zukomme. Durch das Tragen 
einer modernen Dienstkleidung werde das Unterneh-
mensbild der Deutschen Bundesbahn in der Öffent-
lichkeit positiv beeinflußt und eine Identifikation der 
Verkäufer mit ihrem Unternehmen erzielt. Die Ver-
hältnisse bei der Deutschen Bundespost Postdienst 
und Postbank seien mit denen der Deutschen Bundes-
bahn nicht vergleichbar. 

52.4 

Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß der 
Deutschen Bundesbahn durch die Aufhebung der 
Dienstkleidungspflicht für die Mitarbeiter des Schal-
terdienstes keine Nachteile erwachsen. Die Dienst-
kleidung ist angesichts ihrer Vielfalt und der zugelas-
senen Trageerleichterungen für einen Dritten ohne-
hin häufig nicht als solche erkennbar. Der Bundes-
rechnungshof vermag in Übereinstimmung mit dem 
Bundesministerium auch nicht nachzuvollziehen, 
inwieweit die Situation im Schalterdienst der Deut-
schen Bundesbahn wesentlich anders ist als die bei 
Post, Reisebüros, Banken oder anderen Dienstlei-
stungsunternehmen. 

52.5 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß der Vorstand 
im Hinblick auf die schlechte Ertragslage des Unter-
nehmens alle Einsparungsmöglichkeiten nutzt. Er 
empfiehlt nachdrücklich, die Dienstkleidungspflicht 
für die Mitarbeiter des Schalterdienstes aufzuhe-
ben. 

53 Bundesbahn-Hausbrandversorgung 

53.0 

Erhebliche Umsatzrückgänge, negative Betriebs-
ergebnisse und veränderte Rahmenbedingungen 
erfordern es, den Fortbestand der Bundesbahn

-

Hausbrandversorgung als betrieblicher Sozialein-
richtung der Deutschen Bundesbahn zu überden-
ken. Die Bundesbahn-Hausbrandversorgung wird 
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entgegen ihrer Aufgabe als Sozialeinrichtung in 
großem Umfang als Beschaffungsstelle für die 
Deutsche Bundesbahn tätig. Ein zinslos gewährtes 
Darlehen der Deutschen Bundesbahn in Höhe von 
rd. 6,8 Mio. DM wurde ohne haushaltsrechtliche 
Grundlage in Eigenkapital der Bundesbahn-Haus-
brandversorgung umgewandelt. 

53.1 

Die Bundesbahn-Hausbrandversorgung (Hausbrand-
versorgung) hat als rechtlich unselbständige betrieb-
liche Sozialeinrichtung der Deutschen Bundesbahn 
die Aufgabe, Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter 
der Deutschen Bundesbahn (Bezugsberechtigte) zu 
günstigen Bedingungen mit Brennstoffen zu belie-
fern. Der Umsatz mit Bezugsberechtigten ist seit dem 
Jahre 1970 stark rückläufig. Er ist von knapp 800 000 t 
im Jahre 1970 auf weniger als 57 000 t im Jahre 1991 
zurückgegangen. 

Die Hausbrandversorgung hat sich gemäß ihrer 
Geschäftsordnung wirtschaftlich selbst zu erhalten. 
Wegen der drastischen Umsatzrückgänge führte die 
Hausbrandversorgung umfangreiche Rationalisie

-rungsmaßnahmen durch, darunter die Aufgabe der 
eigenen Lagerhaltung und den Abbau des Personals 
von 153 auf 16 Arbeitskräfte. Seitdem werden die 
Bezieher von Hausbrand im Auftrag der Hausbrand-
versorgung unmittelbar von privaten Brennstoffhänd-
lern (Vertragshändlern) beliefert. Die Hausbrandver-
sorgung nimmt die Bestellungen der Kunden entge-
gen und gibt sie gesammelt an den jeweiligen Ver-
tragshändler weiter. Die Abrechnung und Bezahlung 
der Lieferungen erfolgt zwischen der Hausbrandver-
sorgung und den Vertragshändlern einerseits und der 
Hausbrandversorgung und den Kunden andererseits. 
Die Abrechnungskosten der Hausbrandversorgung, 
die im Jahre 1991 bei 18 v. H. des Abgabepreises 
lagen, werden den Kunden auferlegt. Trotz der von 
den Vertragshändlern gewährten Preisnachlässe wa-
ren die Verkaufspreise der Hausbrandversorgung in 
vielen Fällen höher als die der örtlichen Brennstoff-
händler. Viele Bezirksverkaufsstellen der Hausbrand-
versorgung konnten daher nichts umsetzen. 

Etwa 10 v. H. der Kunden nehmen am sogenannten 
Hebelisteneinzugsverfahren teil und sparen vor dem 
Brennstoffbezug zinslos Beträge bei der Hausbrand-
versorgung an. Die Hausbrandversorgung legt die 
daraus resultierenden liquiden Mittel in Höhe von 
durchschnittlich 10 Mio. DM als Festgeld an. Teil-
weise handelt es sich um Guthaben von Kunden, die 
seit Jahren keine Brennstoffe bezogen haben. Die 
Hausbrandversorgung erzielte aus den Festgeldanla-
gen im Jahre 1991 Zinserträge in Höhe von rd. 
723 000 DM. 

Zur Verbesserung der Ertragslage übertrug die Deut-
sche Bundesbahn der Hausbrandversorgung die 
Beschaffung von Kohle für ihre Dienststellen sowie 
teilweise zur Bahnstromerzeugung. Die hierauf ent-
fallenden Umsätze der Hausbrandversorgung lagen 
im Jahre 1991 mit mehr als 100 000 t deutlich über dem 
Gesamtumsatz mit Bezugsberechtigten. Etwa 90 v. H. 
ihres Bedarfes an Kohle zur Bahnstromerzeugung 

bezieht die Deutsche Bundesbahn weiterhin über ihre 
Zentralstelle Technik-Bahnstromversorgung. 

Die Deutsche Bundesbahn gewährte der Hausbrand-
versorgung seit dem Jahre 1950 als Betriebsmittelein-
lage ein zinsloses, jederzeit kündbares Darlehen. Dies 
war bis zum Jahre 1972 auf rd. 6,8 Mio. DM ange-
wachsen und in der Bilanz der Hausbrandversorgung 
als Verbindlichkeit ausgewiesen. Da die Hausbrand-
versorgung wegen ihrer schlechten Ertragslage im 
Jahre 1988 überschuldet war, hat der Vorstand das 
Darlehen zum 31. Dezember 1989 in Eigenkapital 
umgewandelt. 

Trotz der Rationalisierungsmaßnahmen werden im 
operativen Geschäft weiterhin Verluste erwirtschaf-
tet. Lediglich die hohen Zinserträge führen seit dem 
Jahre 1989 zu positiven Jahresergebnissen. 

Das Bundesministerium beabsichtigt, die bisher recht-
lich unselbständige Hausbrandversorgung im Zuge 
der Bahnstrukturreform in eine GmbH umzuwan-
deln. 

53.2 

53.2.1 

Der Bundesrechnungshof hat dem Vorstand empfoh-
len, wegen der veränderten Rahmenbedingungen 
und der negativen Betriebsergebnisse den Fortbe-
stand der Hausbrandversorgung zu überdenken. 
Angesichts der Preise auf dem Brennstoffmarkt und 
der hohen Abrechnungskosten sieht der Bundesrech-
nungshof für die Mehrzahl der Bezugsberechtigten 
keine nennenswerten Vorteile. Der Bundesrech-
nungshof hat angeregt, durch den Abschluß von 
Rahmenverträgen mit privaten Brennstoffhändlern 
Preisnachlässe für die Bezugsberechtigten auszuhan-
deln. 

53.2.2 

Entgegen ihrer Aufgabe als betriebliche Sozialein-
richtung erbringt die Hausbrandversorgung den 
überwiegenden Teil ihrer Umsätze als Beschaffungs-
stelle für die Deutsche Bundesbahn. Der Bundesrech-
nungshof hat angeregt, diese Tätigkeiten auf die 
vorhandene Zentralstelle Technik-Bahnstromversor-
gung zu übertragen. 

53.2.3 

Er hat ferner beanstandet, daß das als Betriebsmittel-
einlage gewährte Darlehen der Deutschen Bundes-
bahn in Eigenkapital umgewandelt wurde, obwohl 
die Hausbrandversorgung sich nach ihrer Geschäfts-
ordnung wirtschaftlich selbst zu erhalten hat. 
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53.3 

53.3.1 

Der Vorstand sieht keinen Anlaß, die Hausbrandver-
sorgung aufzulösen. In die Beurteilung der Ertrags-
lage sei wie bei anderen Wirtschaftsunternehmen das 
positive Finanzergebnis einzubeziehen. Die Ver-
kaufspreise des privaten Brennstoffhandels seien nur 
in Einzelfällen günstiger als die der Hausbrandversor-
gung. Der Abschluß von Rahmenverträgen mit priva-
ten Brennstoffhändlern könne den Mitarbeitern lang-
fristig keine Preisvorteile sichern. 

53.3.2 

Der Vorstand hat ferner erklärt, die Belieferung von 
Dienststellen der Deutschen Bundesbahn mit Brenn-
stoffen gehöre nach der Geschäftsordnung der Haus-
brandversorgung zu deren Aufgaben. Sie führe zu 
einer besseren Auslastung der vorhandenen Kapazi-
täten und sei deshalb „besonders wirtschaftlich". Die 
Hausbrandversorgung führe die aufgrund der größe-
ren Einkaufsmengen erlangten Preisvorteile an die 
Deutsche Bundesbahn ab, ohne ihr den für die Belie-
ferung entstehenden Aufwand in Rechnung zu stel-
len. 

53.3.3 

Die Umwandlung des als Betriebsmitteleinlage 
gewährten Darlehens in Eigenkapital der Hausbrand-
versorgung hält der Vorstand für sachgerecht und aus 
Fürsorgegründen für geboten. Das Bundesministe-
rium habe dagegen keine Bedenken erhoben. 

53.3.4 

Das Bundesministerium hat sich der Stellungnahme 
des Vorstandes angeschlossen. Im übrigen bleibe 
abzuwarten, inwiefern die künftige Deutsche Bahn 
AG die Hausbrandversorgung anerkenne oder sich 
daran beteilige. Erst danach könne das Bundeseisen-
bahnvermögen entscheiden, ob und unter welchen 
Voraussetzungen die Hausbrandversorgung weiter-
geführt werde. 

53.4 

53.4.1 

Die Darlegungen des Vorstandes vermögen den Bun-
desrechnungshof nicht zu überzeugen. Die erzielten 
Erträge aus dem Brennstoffhandel reichen seit Jahren 
nicht zur Deckung der Betriebskosten aus. Ohne die 
Bereitschaft eines Teiles der Bezugsberechtigten, 
unverzinsliche Vorauszahlungen auf künftige Brenn-
stoffbezüge zu leisten, könnte die Hausbrandversor-
gung kein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Soweit 
überhaupt Bezugsberechtigte Preisvorteile gegen-
über dem Bezug beim örtlichen Brennstoffhandel 

haben, beruhen diese letztlich darauf, daß ihnen die 
Zinserträge aus den angelegten Vorauszahlungen 
anderer Bezugsberechtigter zugute kommen. Der 
Bundesrechnungshof vermag in einem solchen Ver-
fahren keinen Vorteil für die angeblich Begünstigten 
zu erkennen. Er sieht daher keinen Sinn mehr darin, 
diese betriebliche Sozialeinrichtung fortzuführen. 
Den Abschluß von Rahmenverträgen, wie er sich 
beispielsweise im Versicherungsbereich bewährt hat, 
sieht der Bundesrechnungshof sehr wohl als geeigne-
tes Mittel an, den Mitarbeitern der Deutschen Bundes-
bahn dauerhaft Vorteile beim Bezug von Brennstoffen 
zu sichern. 

53.4.2 

Der Bundesrechnungshof hält daran fest, daß es nicht 
Aufgabe einer Sozialeinrichtung sein sollte, für das 
Unternehmen Deutsche Bundesbahn Kohle zu be-
schaffen. Da die Zentralstelle Technik-Bahnstromver-
sorgung ohnehin rd. 90 v. H. der Bahnstromkohle 
beschafft, könnte sie ohne nennenswerten Mehrauf-
wand auch den Gesamtbedarf decken. Es leuchtet 
auch nicht ein, daß der Hausbrandversorgung die 
Beschaffung von mehr als 100 000 t Brennstoffen für 
die Dienststellen und die Bahnstromversorgung der 
Deutschen Bundesbahn lediglich zum Zwecke einer 
besseren Auslastung der Kapazitäten übertragen 
wurde, die für die Beschaffung der weit geringeren 
Menge von Brennstoffen für Bezugsberechtigte vor-
gehalten werden müssen. Im übrigen bestärkt die 
Erklärung des Vorstandes, daß die Hausbrandversor-
gung ihren Aufwand für die Belieferung der Deut-
schen Bundesbahn nicht in Rechnung stelle, den 
Bundesrechnungshof in seinen Bedenken gegen eine 
Vermischung von Beschaffungs- und Sozialfunktio-
nen, die insoweit zu Lasten der bezugsberechtigten 
Mitarbeiter geht. 

53.4.3 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß die Umwandlung des Darlehens in Eigen-
kapital nicht gerechtfertigt war. Er hat im übrigen 
wenig Verständnis dafür, daß das Unternehmen Deut-
sche Bundesbahn, das den eigenen Kapitalbedarf in 
erheblichem Umfang fremdfinanziert und darüber 
hinaus auf Kapitalzuführungen des Bundes in Milliar-
denhöhe angewiesen ist, der Hausbrandversorgung 
jahrelang 6,8 Mio. DM zinslos zur Verfügung stellt, 
während gleichzeitig die Hausbrandversorgung li-
quide Mittel als Festgelder anlegt. Die im Hebelisten

-

verfahren aufgebrachten Mittel dürften als Betriebs-
mittel ausreichen und eine Rückzahlung der Betriebs-
mitteleinlage an die Deutsche Bundesbahn erlau-
ben. 

53.5 

Der Bundesrechnungshof empfiehlt, 

— die Beschaffung von festen Brennstoffen für 
Dienststellen der Deutschen Bundesbahn und 
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Kohle zur Bahnstromerzeugung auf die Zentral-
stelle Technik-Bahnstromversorgung zu übertra-
gen, 

— auf eine Rückzahlung des Darlehens hinzuwir-
ken, 

— die Hausbrandversorgung im Zuge der Bahnstruk-
turreform aufzulösen und statt dessen den Ab-
schluß von Rahmenverträgen mit privaten Brenn-
stoffhändlern zu prüfen. 

54 Neuordnung des Gepäck- und 
Expreßgutverkehrs 

54.0 

Die Deutsche Bundesbahn gab rd. 50 Mio. DM für 
eine neue Beförderungskonzeption im Gepäck-
und Expreßgutverkehr aus, die wegen konzeptio-
neller Mängel, zu hoher Kosten, mangelnder 
Beförderungsqualität und kontinuierlicher Markt-
anteilsverluste nach vier erfolglosen Jahren zu-
gunsten eines neuen Beförderungssystems aufge-
geben werden muß. Für die voraussichtlich mehr-
jährige Übergangsphase im Expreßgutverkehr ist 
weiterhin mit jährlichen Verlusten in einer Grö-
ßenordnung von mehr als 200 Mio. DM zu rech-
nen. 

54.1 

Die Deutsche Bundesbahn führte in zwei Teilschritten 
in den Jahren 1989 und 1990 ein neues System zur 
Beförderung von Reisegepäck und Expreßgut (Ge-
päck- und Expreßgutsystem) ein, da die Reisezüge 
aufgrund einer veränderten Konzeption für die Gut-
beförderung nicht mehr zur Verfügung standen. Das 
Gepäck- und Expreßgutsystem sollte bei einer 
Absatzmengenvorgabe von 17,5 Millionen Sendun-
gen pro Jahr durch stärkere Mechanisierung der 
Lade- und Sortiervorgänge sowie durch Straffung der 
Beförderungsabläufe mittels Nachtsprungverbindun-
gen in Direktwagen und Expreßgutzügen die Kun-
denakzeptanz steigern und die Wirtschaftlichkeit ver-
bessern. 

Da die bahninternen Planungsgrundlagen nicht recht-
zeitig erstellt worden waren, verzögerten sich die 
Baumaßnahmen (Gesamtvolumen 37 Mio. DM) sowie 
die Beschaffungen von Gabelstaplern und Sortieran-
lagen (13 Mio. DM) in Teilbereichen um bis zu acht 
Monate. Das Gepäck- und Expreßgutsystem mußte 
daher in zwei Teilschritten eingeführt werden. 

Dennoch kam es in der Einführungsphase wegen der 
nicht rechtzeitig einsatzfähigen Lade- und Sortier-
technik sowie aufgrund unzureichender Personalaus-
stattung bei vielen Dienststellen zu Laderückständen, 
überlangen Beförderungszeiten und Schwierigkeiten 
bei der Auslieferung. Wochenendabfahrten, insbe

-

sondere von verderblichen Gütern und Fahrrädern, 
waren unzureichend geregelt. Kundenbeschwerden 
und Verkehrsverluste waren die Folge. 

Nach der Einführung des Gepäck- und Expreßgutsy-
stems traten beträchtliche Transportschäden und Lie-
ferfristüberschreitungen, insbesondere bei Fahrrä-
dern, auf. So stieg die Zahl der Entschädigungsan-
träge um 70 v. H. an, die Summe der Entschädigungs-
zahlungen wuchs von 2,5 Mio. DM um 80 v. H. auf 
4,5 Mio. DM. Im ersten Jahr der Neuordnung über-
stiegen die Entschädigungsleistungen für Fahrräder 
sogar die für deren Beförderung erzielten Erlöse. 

Aufgrund dieser Anlaufschwierigkeiten, aber auch 
wegen der mangelnden Flächendeckung und unzu-
reichenden Schnelligkeit des Systems sowie wegen 
der durch die hohen Kosten bedingten unattraktiven 
Beförderungspreise blieb die Entwicklung der Markt-
anteile trotz des vorübergehenden Einsatzes von 
50 Dienstaushilfen im Verkauf hinter den Erwartun-
gen zurück. 

So war die Absatzmenge im Jahre 1990 rd. 14 v. H. 
geringer als die Vorgabe. Im Vorjahresvergleich nah-
men die Absatzmengen in den Jahren 1990 und 1991 
jeweils um 18 v. H. und 1992 um 29 v. H. ab. Die Erlöse 
im Zeitraum 1989 bis 1992 blieben um mehr als 
200 Mio. DM hinter den geplanten Erlösen von rd. 
1,5 Mrd. DM zurück. Die Selbstkosten (ohne Fahrweg

-

kosten) im Gepäck- und Expreßgutverkehr überstie-
gen die Erlöse um mehr als das Doppelte. Das nega-
tive Spartenergebnis belief sich allein im Jahre 1991 
auf rd. 382 Mio. DM; davon entfielen rd. 260 Mio. DM 
auf den Expreßgutverkehr. 

Angesichts dieser Entwicklung führte die Deutsche 
Bundesbahn als Teilverbesserung vom Sommerfahr-
plan 1992 an nach viermaliger Verschiebung des 
Termins den flächendeckenden Hausverkehr und 
einen Gepäckservice an Samstagen ein. Gleichzeitig 
wurde die Zahl der Annahmestellen im Expreßgutver-
kehr schrittweise um etwa die Hälfte verringert. In der 
Folge stabilisierte sich zwar der Gepäckverkehr, der 
Expreßgutverkehr ging aber im 2. Halbjahr 1992 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach der Anzahl 
der Sendungen um rd. 34 v. H. und bei den Erlösen um 
21 v. H. weiter zurück. Beim Gepäckwochenendser-
vice zeichnete sich für das Einführungsjahr 1992 eine 
Unterdeckung von mehr als 2,5 Mio. DM ab. Eine 
Umkehrung dieses negativen Trends ist bisher nicht 
erkennbar. 

Inzwischen beabsichtigt die Deutsche Bundesbahn, 
ab dem Jahre 1994 die Beförderungsleistungen des 
Gepäckverkehrs bei Dritten einzukaufen. Für den 
Expreßgutverkehr wird erwogen, diesen trotz der 
unbefriedigenden Mengen- und Erlösentwicklung 
des Gepäck- und Expreßgutsystems bis zu einer 
Entscheidung über die Einführung des Beförderungs-
systems „BAHNTRANS" aufrechtzuerhalten, um in 
diesem Teilmarktbereich weiterhin am Markt präsent 
zu bleiben. Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten von 
„BAHNTRANS" werden zur Zeit im Auftrag des 
Bundesministeriums durch ein Wirtschaftsprüfungs

- 

und Beratungsunternehmen untersucht. 
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54.2 

Der Bundesrechnungshof, gestützt auf Feststellungen 
des Prüfungsdienstes bei der Deutschen Bundesbahn 
und bei der Deutschen Reichsbahn, sieht es als kon-
zeptionellen Mangel an, daß die Deutsche Bundes-
bahn die schon in der Vergangenheit hemmenden 
negativen Einflußgrößen, wie 

— unattraktive Beförderungszeiten, 

— mangelnde Zuverlässigkeit bei der Transportqua-
lität und Auslieferung des Gutes, 

— mangelnde Flächendeckung der Angebote, 

— Verzicht auf eine Straßenbeförderung auch bei 
solchen Verbindungen, die auf der Schiene keine 
nennenswerte Beschleunigung mehr zuließen, 

— hohe Kosten trotz Verringerung des Personalum-
fanges, 

auch im Gepäck- und Expreßgutsystem nicht vermie-
den hat. Selbst nachdem die drastischen Einbrüche 
bei den Beförderungsmengen und Erlösen offenkun-
dig wurden, hat die Deutsche Bundesbahn nur ansatz-
weise versucht, das unbefriedigende Leistungsbild zu 
verbessern. Die nachträgliche, mehrfach verzögerte 
Einführung des flächendeckenden Hausverkehrs und 
des Gepäckservice an Samstagen vermochte drei 
Jahre nach Einführung der Neukonzeption die bis 
dahin aufgetretenen Verluste — insbesondere durch 
Vertrauensschwund bei den Kunden — nicht mehr 
auszugleichen. 

Der Bundesrechnungshof hat ferner beanstandet, daß 
der angesichts dieser ungünstigen Ausgangslage 
ohnehin unsichere Erfolg von Investitionen in einer 
Größenordnung von 50 Mio. DM durch Verzögerun-
gen bei der Planung, durch die Umsetzung eines nicht 
ausführungsreifen Konzeptes sowie durch kapazitäts-
bedingte Leistungsschwächen zusätzlich beeinträch-
tigt wurde. Nach seiner Auffassung hätten zahlreiche 
der aufgetretenen Schwachstellen schon in der Pla-
nungsphase erkannt und beseitigt werden können. 
Die über die Anlaufphase hinaus überproportional 
angestiegenen Gutbeschädigungen und Lieferfrist-
überschreitungen hätten frühzeitig auf Ursachen und 
Lösungen überprüft werden müssen, um das Ver-
trauen der Kunden in die neue Konzeption nicht aufs 
Spiel zu setzen. Im Ergebnis hat die Deutsche Bundes-
bahn die angestrebten Ziele, ihre Marktanteile zu 
sichern und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, weit 
verfehlt mit der Folge, daß sie das Gepäck- und 
Expreßgutsystem nach einer Übergangszeit aufgeben 
und neue Lösungen im Rahmen von „BAHNTRANS" 
erarbeiten muß. In der Übergangszeit wird sich allein 
im Expreßgutverkehr das negative Spartenergebnis 
in einer Größenordnung von jährlich mehr als 200 
Mio. DM über mehrere Jahre fortsetzen. 

54.3 

54.3.1 

Das Bundesministerium hält die Absicht der Deut-
schen Bundesbahn für vertretbar, das Gepäck- und 
Expreßgutsystem trotz seiner unbefriedigenden Er-
gebnisse bis zu einer Entscheidung über die Einfüh-
rung des Systems „BAHNTRANS" aufrechtzuerhal-
ten. Im übrigen erwartet es, daß durch die Bahnstruk-
turreform das betriebswirtschaftliche Denken und 
Handeln sowie die Professionalität des Projektmana-
gements der Bahnen verstärkt werden. 

54.3.2 

Der Vorstand hat nicht dargelegt, aus welchen Grün-
den die Planungsgrundlagen nicht rechtzeitig fertig-
gestellt wurden. Er sieht als wesentliche Ursache der 
unbefriedigenden Ergebnisse die problematische 
marktbedingte „ Zwitterstellung " dieser Dienstlei-
stung im Kleingutbereich an, der als Paketdienst zu 
teuer und als Expreßdienst nicht schnell und zuverläs-
sig genug sei. 

Er räumt ein, daß die nicht rechtzeitig erstellten 
Planungsgrundlagen mit der Folge von Bau- und 
Lieferverzögerungen den Erfolg der Konzeption 
beeinträchtigt hätten. In den beiden Einführungsstu-
fen seien technische und personelle Leistungspro-
bleme und dadurch Marktanteilsverluste eingetreten. 
Das Ergebis habe sich wegen der großen Umsatzver-
luste in der Gesamtbetrachtung verschlechtert. 

Der Vorstand sieht positive Aspekte darin, daß mit 
dem Gepäck- und Expreßgutsystem die für den Per-
sonenverkehr insgesamt als unverzichtbar angese-
hene Serviceleistung des Gepäckverkehrs beibehal-
ten werden konnte. Die Deutsche Bundesbahn bleibe 
mit dem Angebot des Expreßdienstes bis zur Entschei-
dung über ein neues Beförderungssystem am Markt. 
Der Aufwand sei durch den Abbau von 1 926 Dienst-
kräften vermindert worden. Aufgrund von Versuchen 
mit wiederverwendbaren Transportschutzhüllen sei 
eine Verringerung von Transportschäden zu erwar-
ten. 

Nach Auffassung des Vorstandes rechtfertige die 
geplante Einführung des Beförderungssystems 
„BAHNTRANS" die befristete Beibehaltung des 
Expreßdienstes im Gepäck- und Expreßgutsystem 
trotz des ungünstigen wirtschaftlichen Ergebnisses. 

54.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die schwie-
rige Marktsituation, insbesondere für Expreßgut. 
Wesentliche Ursachen für den Mißerfolg des Gepäck-
und Expreßgutsystems dürften jedoch die eingetrete-
nen Verzögerungen bei der Planung und Einführung 
des Systems, die gravierenden Qualitätsmängel und 
die mehrfachen Konzeptionsänderungen sein. 

Auch der Bundesrechnungshof sieht den Gepäckver-
kehr als unverzichtbare Serviceleistung für den Per- 
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sonenverkehr an. Zur Beibehaltung dieser Servicelei-
stung hätte es jedoch nicht des Gepäck- und Expreß-
gutsystems bedurft, wie die ab 1994 geplante Über-
tragung des Gepäckdienstes auf ein Privatunterneh-
men zeigt. 

Daß durch das Gepäck- und Expreßgutsystem der 
Expreßgutverkehr ohne nennenswerte Angebotsver-
besserungen bei drastisch gesunkenen Marktanteilen 
und weiterer Ergebnisverschlechterung als Angebot 
aufrechterhalten wurde und befristet weitergeführt 
werden soll, vermag der Bundesrechnungshof nicht 
als positiven Aspekt anzuerkennen, solange die Trag-
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Expreßgutkom-
ponente innerhalb des neuen Beförderungssystems 
„BAHNTRANS" nicht nachgewiesen ist. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß die Minderauslastung des Ge-
päck- und Expreßgutsystems durch Abgabe des 
Gepäckdienstes zu einem noch ungünstigeren Spar-
tenergebnis für den Expreßgutverkehr führen wird. 

54.5 

Der Vorstand wird darauf hinwirken müssen, daß die 
nunmehr angestrebten Übergangs- und Neukonzep-
tionen sorgfältiger geplant werden, damit weitere 
Kostensteigerungen und Transportverluste vermie-
den werden und künftig eine akzeptable Transport-
qualität sichergestellt wird. Sollte es nach dem Ergeb-
nis der eingeleiteten Untersuchung auch weiterhin 
nicht möglich sein, den Expreßdienst zu vertretbaren 
Kosten zu betreiben, empfiehlt der Bundesrechnungs-
hof, dieses Angebot aufzugeben. Er wird den Fort-
gang der Entwicklung weiter beobachten. 

55 Beteiligungsgesellschaft im Bereich 
Datenverarbeitung 

55.0 

Die Deutsche Bundesbahn beteiligte sich zur Ent-
lastung ihres DV-Bereiches an einer Informatik

-

Consulting  Gesellschaft. Dieser räumte sie vertrag-
lich wettbewerbswidrige Informations- und Betei-
ligungsrechte an ihren Vergaben und den Verzicht 
auf Ausschreibungen ein. 

Die Verknüpfung von Auftragnehmer- und Auf-
traggeberinteressen in der Gesellschaft brachten 
für die Deutsche Bundesbahn Interessenkonflikte 
zu Lasten der Entscheidungsfreiheit und der Wirt-
schaftlichkeit des DV-Vergabewesens mit sich. 
Dies wird durch die personelle Verflechtung von 
Aufsichtsratsvorsitz der Gesellschaft und Leitung 
des auftraggebenden Bereiches noch verstärkt. 

55.1 

Zum 1. Januar 1988 gründete die Deutsche Bundes-
bahn zusammen mit den beiden Hauptauftragneh-
mern ihres DV-Projektes „Weiterentwicklung des 
innerbetrieblichen Rechnungswesens" (Projekt RW) 

eine Informatik-Consulting Gesellschaft mbH (Gesell-
schaft). Diese sollte nach dem Gesellschaftsvertrag 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Planung und 
Abwicklung von DV-Projekten im Eisenbahnver-
kehrsbereich erbringen. 

In einem mit der Gründung der Gesellschaft geschlos-
senen Beteiligungsvertrag vereinbarten die Anteils-
eigner, daß die Gesellschaft „bevorzugt zur Entla-
stung der Datenverarbeitung der Deutschen Bundes-
bahn deren Aufträge ausführen (sollte), sofern von ihr 
wirtschaftliche Angebote abgegeben würden". Die 
Deutsche Bundesbahn verpflichtete sich, 

— alle Auftragsvergaben im Projekt RW über die 
Gesellschaft abzuwickeln, damit die in der An-
laufphase geplante Grundauslastung gesichert 
würde, 

— die Gesellschaft bis Mitte des Jahres über die 
geplanten Auftragsvergaben der Deutschen Bun-
desbahn im Folgejahr zu informieren und 

— die Gesellschaft bei allen Freihändigen Vergaben 
im Bereich ihres Geschäftszweckes zur Abgabe 
eines Angebotes aufzufordern und bei der 
Zuschlagserteilung angemessen zu berücksichti-
gen sowie ihr Gelegenheit zu Preisverhandlungen 
zu geben, falls deren Angebot nicht wirtschaftlich 
wäre. 

Zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft 
wurde der Bereichsleiter Datenverarbeitung der 
Deutschen Bundesbahn gewählt. Nach dem Gesell-
schaftsvertrag erhalten die Aufsichtsratsmitglieder 
eine gewinnabhängige Aufwandsentschädigung. 

Nach Gründung der Gesellschaft wies der Bereichs-
leiter Datenverarbeitung unter Mitwirkung des 
Bereichsleiters Einkauf der Deutschen Bundesbahn 
den Bereich Datenverarbeitung und das für die Auf-
tragsvergaben der Deutschen Bundesbahn zustän-
dige Beschaffungsdezernat an, die Gesellschaft bei 
allen Vergaben, die Aufgaben gemäß dem Gesell-
schaftszweck betreffen, zur Angebotsabgabe aufzu-
fordern. 

Aufgrund dieser Vorgabe wurden aus dem Projekt RW 
im Zeitraum August 1988 bis Oktober 1990 16 Auf-
träge über Software-Erstellung, -Planung und -Pflege 
freihändig an die Gesellschaft vergeben, davon 15 
ohne weitere Bewerber. 

Bei dem einzigen Vergabeverfahren, bei dem Mitbe-
werber beteiligt waren, erhielt einer von diesen den 
Zuschlag. Sein Angebotspreis war weniger als halb so 
hoch wie der, den die Gesellschaft gefordert hatte. 

Die Gesellschaft erzielte nach Angaben der Deut-
schen Bundesbahn z. B. im Jahre 1988 65 v. H. ihres 
Umsatzes allein mit Arbeiten für das Projekt RW. In 
den Jahren 1988 bis 1991 hat sie niemals mehr als 
5 v. H. ihrer Leistungen von zusammen rd. 70 Mio. DM 
an andere Auftraggeber als die Deutsche Bundesbahn 
(und zuletzt auch Deutsche Reichsbahn) abgesetzt. 

Bevor die Aufträge an die Gesellschaft vergeben 
wurden, hatte der Fachdienst die Angebotskalkula-
tion der Gesellschaft regelmäßig als „angemessen" 
beurteilt, Vergleichsangebote aber nicht einholen 
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lassen. Die Freihändigen Vergaben stellte er dem 
Vergabedezernat gegenüber als „zwingend" hin, 
weil der Beteiligungsvertrag die Vergaben an die 
Gesellschaft vorbestimme und deren Mitarbeiter 
durch vorangegangene Aufträge und ihren Einsatz als 
Berater bei der Deutschen Bundesbahn über die 
notwendigen Kenntnisse verfügten und weitgehend 
eingearbeitet seien. 

Die Gesellschaft hat verschiedene Aufträge nicht 
selbst ausgeführt, sondern „aus Kapazitätsgründen" 
dazu auf diejenigen ihrer Anteilseigner zurückgegrif-
fen, die die Deutsche Bundesbahn vor Gründung der 
Gesellschaft direkt mit den jeweiligen Arbeiten im 
Projekt RW beauftragt hatte. Auf deren Rechnungs-
beträge hat die Gesellschaft einen „Zuschlag für 
Verwaltung, Zins und Gewinn" in Höhe von 12 v. H. 
aufgeschlagen und die Gesamtleistungen mit der 
Deutschen Bundesbahn abgerechnet. 

Versuche des Beschaffungsdezernates, Beschränkte 
Ausschreibungen unter Beteiligung der Gesellschaft 
und ihrer beiden privaten Anteilseigner durchzufüh-
ren, scheiterten, weil sich die drei zum Angebot 
aufgeforderten Firmen aufeinander abgestimmt hat-
ten: Während die eine angeschriebene Firma unter 
Hinweis auf das gemeinsame Beteiligungsunterneh-
men eine Angebotsabgabe von vornherein ablehnte, 
boten die Gesellschaft und der andere Mitanteilseig-
ner nach Absprache untereinander zu denselben 
Bedingungen an. Die Deutsche Bundesbahn vergab 
daraufhin die Leistung an die Gesellschaft. 

55.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß sich 
die Deutsche Bundesbahn ihren Mitanteilseignern 
gegenüber verpflichtet hat, den Wettbewerb bei der 
Vergabe von Leistungen für das Projekt RW außer 
Kraft zu setzen. 

Die Vereinbarung, die Gesellschaft vorab zu informie-
ren und bei Vergaben der Deutschen Bundesbahn 
zur Angebotsabgabe aufzufordern, widerspricht 
den Wettbewerbs-Grundsätzen der Vertraulichkeit, 
Gleichbehandlung und des Wechsels des Bewerber-
kreises. Zudem kollidieren der nach Gründung der 
Gesellschaft fast durchgängige Verzicht auf Aus-
schreibungen und die Vergabepraxis bei dem Projekt 
RW sowohl mit der Forderung der BHO nach Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit als auch mit der For-
derung des Bundesbahngesetzes nach Beachtung 
kaufmännischer Grundsätze: 

— Das Ergebnis der einzigen, mit weiteren Bewer-
bern durchgeführten Vergabe im Projekt RW und 
der sehr geringe Anteil der Aufträge Dritter am 
Umsatz der Gesellschaft legen den Schluß nahe, 
daß die Gesellschaft Preise oberhalb des marktüb-
lichen Niveaus forderte. Während ihre Angebote 
auf freien Konkurrenzmärkten kaum Beachtung 
fanden, wurden sie von der Deutschen Bundes-
bahn ohne Preisvergleiche hingenommen. 

— Bei den an die Anteilseigner weitergereichten 
Aufträgen war die Begründung für die Freihändige 
Vergabe unzutreffend: Die Tätigkeit der Gesell

-

schaft bestand vielfach in einer bloßen Weitergabe 
der Aufträge, wobei die Deutsche Bundesbahn 
jeweils den Zuschlag in Höhe von 12 v. H. der 
Auftragssumme billigend hinnahm. Da der Deut-
schen Bundesbahn bekannt war, daß die Gesell-
schaft die Aufträge zum Teil nicht selbst durchfüh- 
ren konnte, hätte sie durch unmittelbare Aufträge 
an die tatsächlich Ausführenden zumindest diese 
Mehrkosten vermeiden müssen. 

— Weiter hat die Deutsche Bundesbahn das abge-
stimmte Verhalten der von ihr zum Angebot auf-
geforderten Firmen geduldet. Nach der Verdin-
gungsordnung für Leistungen hat der öffentliche 
Auftraggeber Angebote von Bietern, die wettbe-
werbsbeschränkende Abreden getroffen haben, 
von der Wertung auszuschließen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Deutsche Bundes-
bahn nachdrücklich aufgefordert, zu einer Vergabe 
im Wettbewerb zurückzukehren und die dazu not-
wendigen Folgerungen auch hinsichtlich der Gestal-
tung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zu zie-
hen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Deutsche Bundes-
bahn auf den Interessenkonflikt aufmerksam ge-
macht, in dem sich der Bereichsleiter Datenverarbei-
tung der Deutschen Bundesbahn als Aufsichtsratsvor-
sitzender der Gesellschaft und gleichzeitig weisungs-
befugter Repräsentant des Hauptauftraggebers be-
fand. Die aus der Doppelfunktion heraus erteilte 
Vorgabe an den DV-Bereich und das Beschaffungsde-
zernat war geeignet, die dem Gebot der Wirtschaft-
lichkeit verpflichtete Entscheidungsfreiheit und Un-
abhängigkeit des Vergabewesens der Deutschen 
Bundesbahn zu beeinträchtigen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Deutsche Bundes-
bahn aufgefordert, die Interessenkollision zu beseiti-
gen. 

55.3 

Die Deutsche Bundesbahn hat zur Aufgabenstellung 
der Gesellschaft erklärt, mit ihr sei ein Partner mit 
speziellen, auf die Belange der Deutschen Bundes-
bahn ausgerichteten Kenntnissen (z. B. Methoden, 
Werkzeuge) geschaffen worden. Anlaß, Art und 
Umfang der der Gesellschaft eingeräumten besonde-
ren Informations- und Beteiligungsrechte hätten ihren 
Grund darin gehabt, daß die Deutsche Bundesbahn 
nicht über ausreichende Kenntnisse über die Führung 
von Großprojekten verfüge. Dieser Mangel sei mit den 
Möglichkeiten des öffentlichen Dienstrechtes auch 
nicht zu beheben. 

Der Beteiligungsvertrag habe zur Sicherung der 
Anlaufphase der Gesellschaft nur die direkte Vergabe 
von Leistungen für das Projekt RW an sie vorgesehen; 
der größere Teil des Auftragsvolumens des Projektes 
RW sei jedoch schon davor vergeben worden. Die 
Angebote der Gesellschaft seien sorgfältig geprüft 
und die Angemessenheit der Preise festgestellt wor-
den. In allen anderen Fällen galt und gelte der 
Wettbewerb. Nunmehr würden DV-Aufträge grund-
sätzlich wettbewerbsgerecht vergeben. Die geänder- 
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ten Gegebenheiten würden bei der Überarbeitung 
des Gesellschaftsvertrages berücksichtigt. 

Das vom Bundesrechnungshof genannte Angebot der 
Gesellschaft, das im Wettbewerb mit anderen Bietern 
unterlag, sei noch vor Beginn der Vergabeverhand-
lungen zurückgezogen worden. Die Gesellschaft habe 
für die Durchführung dieser Arbeiten nicht die erfor-
derlichen Kenntnisse besessen und deshalb zusam-
men mit einer Firma angeboten, die hierzu bereits 
große Aufträge abgewickelt habe. 

Bei der Weitergabe von Aufträgen an Subunterneh-
mer sei die Gesellschaft frei. Sie sei Vertragspartner 
der Deutschen Bundesbahn und stehe allein für den 
Erfolg der Leistung ein. Dabei könne sie ihren Anteil 
an der Gesamtleistung selbst festlegen. Er sei bei den 
einzelnen Verträgen unterschiedlich. Die Leitung der 
Gesellschaft sei jedoch jüngst beauftragt worden, bei 
Unteraufträgen den Beitrag der Gesellschaft eindeu-
tiger zu definieren, um den auch von anderer Seite 
geäußerten Vorwurf der „Durchreichgesellschaft" zu 
entkräften. 

Die zwischen der Gesellschaft und den Mitanteilseig-
nern abgestimmte Angebotsabgabe habe sich auf die 
Pflege von Software-Paketen ihrer Anteilseigner 
bezogen. Die Vergabeentscheidung sei wegen des 
Beteiligungsvertrages, aber auch deshalb zugunsten 
der Gesellschaft gefallen, weil nach längeren Ver-
handlungen nur die Gesellschaft bereit gewesen 
sei, die Gesamt-Pflegeverantwortung für zwei Soft-
ware-Pakete verschiedener Hersteller zu überneh-
men. 

Einen Interessenkonflikt in der Person des Bereichs-
leiters Datenverarbeitung mit seiner Funktion des 
Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft sah die 
Deutsche Bundesbahn zunächst nicht. Für die Auf-
tragserteilung zur Software-Erstellung sei der Einkauf 
der Deutschen Bundesbahn federführend und nicht 
der Bereichsleiter Datenverarbeitung. Grundsätzlich 
hätte der Aufsichtsrat den Vorteil der Gesellschaft zu 
wahren und Schaden von ihr abzuwenden. Die auf 
Veranlassung der Deutschen Bundesbahn gewählten 
oder entsandten Mitglieder hätten dabei aber auch 
die Interessen des Bundes angemessen zu berücksich-
tigen. 

Nach erneuter Aufforderung zur Stellungnahme sagte 
die Deutsche Bundesbahn jedoch zu, künftig bei der 
Übertragung von Aufsichtsratsmandaten in Beteili-
gungsunternehmen der Deutschen Bundesbahn Hol-
ding GmbH Personen auszuwählen, die nicht unmit-
telbar für die Vertragsbeziehungen zwischen den 
Beteiligungsunternehmen und der Deutschen Bun-
desbahn verantwortlich seien. 

Das Bundesministerium hält die von der Deutschen 
Bundesbahn zugesagte Überarbeitung des Gesell-
schaftsvertrages nach Beendigung der Anlaufphase 
und geänderte Regelungen für die Übertragung von 
Aufsichtsratsmandaten für erforderlich, um den Emp-
fehlungen des Bundesrechnungshofes, namentlich 
zur Sicherstellung einer wettbewerbsgerechten Ver-
gabe, nachzukommen. 

55.4 

Der Bundesrechnungshof sieht sich durch die Einlas-
sungen der Deutschen Bundesbahn in seiner Auffas-
sung bestätigt, daß sich die Deutsche Bundesbahn 
durch die Verknüpfung von Auftraggeber- und Auf-
tragnehmerinteressen in der Gesellschaft, an der 
außer ihr auch die bisherigen beiden Hauptauftrag-
nehmer im Projekt RW beteiligt waren, in eine Position 
begeben hat, in der sie in der Wahrnehmung ihrer 
Auftraggeberfunktion nicht mehr frei war und dabei 
wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen mußte. 

Einem — möglicherweise nur vermeintlichen — Man-
gel an geeignetem Führungspersonal und an speziel-
len Kenntnissen über DV-Entwicklungsmethoden 
und -werkzeugen kann nicht dadurch abgeholfen 
werden, daß einem Bieter zu Lasten einer wirtschaft-
lichen Beschaffung wettbewerbsfreie Räume geöffnet 
werden. Der Bundesrechnungshof behält sich vor, die 
Tragweite der Erklärung der Deutschen Bundesbahn, 
nicht über ausreichende Kenntnisse über die Führung 
von Großprojekten zu verfügen, an anderen von der 
Deutschen Bundesbahn betriebenen DV-Projekten zu 
prüfen. 

Der Hinweis der Deutschen Bundesbahn, ihre Auf-
tragnehmer seien in der Wahl ihrer Subunternehmer 
frei, geht am Kern der Bedenken des Bundesrech-
nungshofes hinsichtlich der Weitergabe der Aufträge 
an ihre beiden Mitgesellschafter als Subunternehmer 
und der dadurch verursachten Mehrkosten vorbei. 

Daß das einzige gegen Mitbewerber abgegebene 
Angebot der Gesellschaft mangels Konkurrenzfähig-
keit bereits vor Beginn der Vergabeverhandlungen 
zurückgezogen wurde, wertet der Bundesrechnungs-
hof als Beleg für die dargestellte Bevorzugung der 
Gesellschaft mit Informationen durch den Beteili-
gungsvertrag zu Lasten von Mitbietern. Die Informa-
tionen erlauben der Gesellschaft, ihre zu hohen Ange-
bote ohne jedes Risiko später an die der Mitbewerber 
anzupassen oder zurückzuziehen. 

Die Erläuterungen der Deutschen Bundesbahn zu 
dem abgestimmten Verhalten der Gesellschaft und 
ihrer Mitanteilseigner können die Kritik des Bundes-
rechnungshofes nicht entkräften. Als Alternative zu 
der Gesamtverantwortung für die Pflege von zwei 
Software-Paketen, die nur die Gesellschaft zu über-
nehmen bereit war, hätte die Deutsche Bundesbahn 
mit den Erstellern der Software getrennte Pflege

-

Verträge abschließen können. 

Der Bundesrechnungshof hält es für unbefriedigend, 
daß es einer mehrmaligen Mahnung bedurfte, bis sich 
die Deutsche Bundesbahn bereit fand, den Interes-
senkonflikt zwischen der Funktion des Leiters des 
Bereiches Datenverarbeitung der Deutschen Bundes-
bahn und seiner Funktion des am Gewinn der Gesell-
schaft interessierten Aufsichtsratsvorsitzenden zu 
beseitigen. 

Die Deutsche Bundesbahn sollte diesen Fall zum 
Anlaß nehmen, künftig auch bei anderen Beteiligun-
gen auf eine Trennung von Auftragnehmer- und 
Auftraggeberinteressen zu achten. 
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56 Lagerplätze 

56.0 

Bei der Vermietung von Lagerplätzen sind der 
Deutschen Bundesbahn durch Versäumnisse bei 
der Mietpreisgestaltung wirtschaftliche Nachteile 
entstanden. Außerdem ist sie durch Vermietung 
von Lagerplätzen an Unternehmen, deren Betrieb 
die Gefahr von Bodenverunreinigungen in sich 
birgt, ungedeckte Risiken eingegangen. 

56.1 

Die Deutsche Bundesbahn vermietet über 1 700 ha 
ihres Grundeigentums als Lagerplätze, um den 
Umschlag von Gütern mit ihren Beförderungsmitteln 
zu erleichtern und dadurch Verkehrsanteile zu gewin-
nen oder zu erhalten. Lagerplätze haben aber auch als 
unmittelbare Einnahmequelle erhebliche Bedeutung. 
Sie erzielte hieraus im Jahre 1991 Mieteinnahmen in 
Höhe von rd. 152 Mio. DM. 

Der Bundesrechnungshof hatte bereits in seinen 
Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1979 
(Drucksache 9/978 Nr. 67) Mängel beim Abschluß 
und bei der Abwicklung der Mietverträge beanstan-
det, die u. a. zu Einnahmeeinbußen führten. Die 
Deutsche Bundesbahn hatte damals aufgrund der 
Anregungen und Hinweise des Bundesrechnungsho-
fes Anordnungen mit dem Ziel getroffen, diese Män-
gel abzustellen. 

Der Deutsche Bundestag hatte die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis genommen und es für geboten 
gehalten, daß die Deutsche Bundesbahn beim 
Abschluß der Mietverträge intensiver die Unterneh-
mensziele verfolgt, indem sie angemessene Mieten 
unter Berücksichtigung der Transporte der Lager-
platzmieter vereinbart (vgl. Plenarprotokoll 9/115 
S. 7083 ff. i. V. m. Drucksache 9/1759). 

56.2 

In einer Kontrollprüfung hat der Bundesrechnungshof 
bei fünf Bundesbahndirektionen etwa 200 Mietver-
träge untersucht und erneut erhebliche Mängel fest-
gestellt. 

56.2.1 

56.2.1.1 

Nach den Vorgaben des Vorstandes sollen die ver-
tragschließenden Stellen eine marktgerechte, nach 
kaufmännischen Gesichtspunkten ermittelte Miete 
vereinbaren. Tatsächlich lagen die vereinbarten Mie-
ten wiederum in vielen Fällen erheblich unter dem 
Marktniveau. Die damit verbundenen wirtschaftli-
chen Nachteile für die Deutsche Bundesbahn wurden 
noch dadurch verstärkt, daß vertraglich vorgesehene 
Mietanpassungen nicht, nicht fristgerecht oder nicht 
in dem möglichen Umfang durchgeführt wurden. 
Auch die in Mietverträgen mit mehr als drei Jahren 

Laufzeit regelmäßig vereinbarten Wertsicherungs-
klauseln führten — insbesondere in Ballungsgebie-
ten — wegen der meist zu niedrigen Ausgangsmieten 
nicht zu einer Anpassung an das aktuelle Mietpreis-
niveau, zumal die gewerblichen Mieten wesentlich 
stärker anstiegen als der in den Verträgen vereinbarte 
Preisindex für die allgemeinen Lebenshaltungsko-
sten. 

Im Laufe der Jahre blieben daher die tatsächlichen 
Mieten immer weiter hinter den marktüblichen Mie-
ten zurück. In Einzelfällen lag die marktübliche Miete 
um mehr als das Zehnfache über der von der Deut-
schen Bundesbahn erhobenen Miete. Hieraus erga-
ben sich Mindereinnahmen von bis zu 5 Mio. DM im 
Einzelfall. 

Weitere Einnahmeverluste entstanden der Deutschen 
Bundesbahn aus Versäumnissen bei der Untervermie-
tung ihrer Grundstücke. Obwohl für den Fall der 
Untervermietung eine Erhöhung der Miete vertrag-
lich vorgesehen war, verzichteten die vertragschlie-
ßenden Stellen in vielen Fällen entweder ganz auf 
einen Untermietzuschlag oder berechneten nur einen 
verhältnismäßig geringen Betrag. Nicht selten lag die 
Einnahme des Mieters aus Untervermietung erheb-
lich über der von ihm an die Deutsche Bundesbahn zu 
zahlenden Miete. In Einzelfällen erzielten die Mieter 
durch Untervermietung ein Mehrfaches der von ihnen 
zu zahlenden Miete. 

Wegen unzureichender Überwachung der Mietver-
hältnisse erfuhr die Deutsche Bundesbahn in man-
chen Fällen erst nach Jahren und eher zufällig von der 
Untervermietung. Dabei waren nachgeforderte Un-
termietzuschläge in der Regel nicht mehr oder nicht 
mehr in voller Höhe durchsetzbar. 

56.2.1.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Deutsche Bundesbahn die Einnahmemöglichkeiten 
im Immobilienbereich bei weitem nicht ausschöpft. Er 
hat dem Vorstand empfohlen, bei den vertragschlie-
ßenden Stellen insbesondere darauf zu dringen, 

— marktgerechte Mieten zu vereinbaren und Miet-
anpassungen im Rahmen der vertraglichen Mög-
lichkeiten fristgerecht vorzunehmen, 

— den Untermietzuschlag nach dem wirtschaftlichen 
Vorteil des Mieters aus der Untervermietung zu 
bemessen, 

— den Bereich Immobilienwirtschaft personell und 
organisatorisch zu stärken, 

— die Mietverhältnisse wirksamer zu überwachen. 

56.2.2 

56.2.2.1 

Die Deutsche Bundesbahn vermietet einen erhebli-
chen Teil ihrer Lagerplätze an sogenannte Problem-
firmen wie Chemieunternehmen und Schrotthandels-
firmen. Bei diesen Firmen ist die Gefahr von Boden- 
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verunreinigungen besonders groß. Da in Schadensfäl-
len die Sanierungskosten — unabhängig vom Verur-
sacherprinzip — zunehmend dem Grundstückseigen-
tümer angelastet werden, sind Problemfirmen ver-
traglich verpflichtet, zur Deckung ihrer im Mietver-
trag übernommenen Haftung, insbesondere gegen 
Gewässerschaden, Versicherungen abzuschließen. 

Nach Feststellungen des Bundesrechnungshofes la-
gen in den meisten Fällen keine oder aber der Höhe 
nach unzureichende Versicherungen vor. Soweit Ver-
sicherungen nachgewiesen wurden, kann nicht ohne 
weiteres davon ausgegangen werden, daß sie tatsäch-
lich fortbestanden (Kündigungen, Prämienrückstän-
de). In Schadensfällen, die von zahlungsschwachen 
oder zahlungsunfähigen Mietern verursacht wurden 
und bei denen kein ausreichender Versicherungs-
schutz bestand, wendete die Deutsche Bundesbahn 
Millionenbeträge für die Sanierung vermieteter Flä-
chen auf; allein in einem Einzelfall betrug der Sanie-
rungsaufwand rd. 40 Mio. DM. 

56.2.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Deutsche Bundesbahn trotz der Gefahren in den 
weitaus meisten Fällen auf den Nachweis eines ange-
messenen Versicherungsschutzes verzichtet und da-
mit erhebliche wirtschaftliche Risiken in Kauf genom-
men hat. Er hat dem Vorstand empfohlen, darauf 
hinzuwirken, daß neue Verträge mit Problembetrie-
ben nur noch gegen Nachweis eines angemessenen 
Versicherungsschutzes abgeschlossen und beste-
hende Verträge mit solchen Firmen auf einen ausrei-
chenden Versicherungsschutz hin überprüft wer-
den. 

56.3 

Der Vorstand hat die Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes anerkannt und eingeräumt, daß aufgrund 
früherer Versäumnisse „die erforderlichen Anhebun-
gen (der Miete) oft Größenordnungen von mehreren 
hundert Prozent, im Einzelfall sogar über 1 000 Pro-
zent erreichen". Zur Anpassung dieser Mieten an den 
Marktpreis seien langjährige Übergangsregelungen 
erforderlich, die noch auf Jahre hinaus das Einnah-
meergebnis negativ beeinflussen würden. Gleichzei-
tig hat der Vorstand jedoch darauf hingewiesen, daß 
die Einnahmen aus der Vermietung von Lagerplätzen 
im Zeitraum von 1988 bis 1992 um 48 Mio. DM, d. s. 
26,8 v. H., gesteigert worden seien, obwohl sich die 
Gesamtmietfläche durch Verkäufe verringert habe. 

Der Vorstand hat die Anregungen und Hinweise des 
Bundesrechnungshofes aufgegriffen. 

Insbesondere sollen Verbesserungen im personalwirt-
schaftlichen und organisatorischen Bereich zu einer 
effizienteren Immobilienwirtschaft beitragen. Bei 
Neuvermietungen an Problembetriebe sollen die Risi-
ken für die Deutsche Bundesbahn durch Versicherun-
gen und Kautionen minimiert werden. 

In einem Fall prüft der Vorstand auf Anregung des 
Bundesrechnungshofes, ob Regreßansprüche geltend 
gemacht werden können. 

Das Bundesministerium hat sich der Stellungnahme 
des Vorstandes angeschlossen. 

56.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die Bemü-
hungen, die Erträge aus der Verwertung bahneigener 
Immobilien zu steigern. Bisher sind die Erträge aber 
noch erheblich hinter dem zurückgeblieben, was 
aufgrund der Zusagen des Vorstandes im seinerzeiti-
gen Bemerkungsverfahren zu erwarten gewesen 
wäre. Der Vorstand sollte nachhaltig darauf dringen, 
daß die vorhandenen Einnahmemöglichkeiten künf-
tig voll genutzt werden. Hierzu wird er vor allem 
zuverlässiger als bisher sicherzustellen haben, daß die 
beteiligten Stellen seine Vorgaben auch umsetzen. 
Dies gilt wegen der hohen wirtschaftlichen Risiken in 
besonderem Maße für Vermietungen an Problembe-
triebe. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, bei der 
Auswahl und Überwachung von Problembetrieben 
besondere Sorgfalt aufzuwenden, damit ungeachtet 
des notwendigen Versicherungsschutzes Schadens-
fälle möglichst vermieden werden. 

57 Durchführung eines EDV-Projektes 
im Güterkraftverkehr der Deutschen 
Bundesbahn 

57.0 

Die Deutsche Bundesbahn gab mehr als 9 Mio. DM 
für ein EDV-System aus, das sie nur eingeschränkt 
nutzen kann und das nach der Überführung des 
Güterkraftverkehrs in eine Beteiligungsgesell-
schaft und der Aufhebung der Tarifpflicht nicht 
mehr benötigt wird. 

57.1 

Die Deutsche Bundesbahn hatte Mitte 1988 das EDV-
Projekt „Kraftverkehrs-, Abrechnungs-, Dispositions-
und Informationssystem (KADIS)" ausgeschrieben, 
das in drei aufeinander aufbauenden Realisierungs-
stufen die Wirtschaftlichkeit des Güterkraftverkehrs 
der Deutschen Bundesbahn verbessern sollte. In der 
ersten Projektstufe sollte das bisherige veraltete Ver-
fahren bei der Verarbeitung und Abrechnung von 
Transportaufträgen und Kundendaten ersetzt wer-
den. In der zweiten Ausbaustufe war als Kernstück des 
neuen Systems die bundesweite Disposition der Kapa-
zitäten und der Frachtladungen von 5 000 Fahrzeugen 
geplant. In der dritten Stufe war die Bereitstellung 
aktueller Leistungsdaten und deren Aufbereitung zu 
Statistiken vorgesehen. Eine Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung des über 9 Mio. DM teuren Projektes hatte 
zukünftige Mehreinnahmen von 2 Mio. DM pro Jahr 
und die Einsparung von 37 Mitarbeitern ergeben. 
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Ende 1988 beauftragte die Deutsche Bundesbahn ein 
Unternehmen mit der Erstellung des Realisierungs-
konzeptes. 

Im November 1989 beschloß der Vorstand, den Unter-
nehmensbereich Güterkraftverkehr zum 1. Juli 1992 
in eine vorhandene Beteiligungsgesellschaft zu über-
führen. Gleichzeitig wurde entschieden, die erste 
Realisierungsstufe um zusätzliche Funktionen für das 
Speditionsgeschäft zu erweitern, um KADIS den 
Erfordernissen der neuen Organisationsform anzu-
passen. Der Entwicklungsvertrag über die erste Rea-
lisierungsstufe wurde Anfang 1990 geschlossen; er 
sah als Fertigstellungstermin den 1. Oktober 1990 
vor. 

Die Deutsche Bundesbahn beabsichtigte, KADIS als 
Sacheinlage in die Beteiligungsgesellschaft terminge-
recht einzubringen. Diese Form der Beteiligungs-
finanzierung scheiterte, da die Entwicklungsfirma 
wegen Schwierigkeiten bei der Softwareentwicklung 
trotz mehrerer Fristverlängerungen nicht in der Lage 
war, das EDV-System betriebsfähig zu übergeben. 
Nachdem die Beteiligungsgesellschaft im Juni 1991 
erkannte, daß die notwendigen Funktionen zum Zeit-
punkt der vorgesehenen Privatisierung nicht termin-
gerecht zur Verfügung stehen würden, beschaffte 
diese eine eigene gebrauchsfertige Software. Danach 
lehnte sie die Übernahme von KADIS ab, weil das 
System auf zentrale Abrechnung mit dem Kunden 
ausgerichtet und mit ihrem neubeschafften dezentra-
len Abrechnungssystem nur mit erheblichem Pro-
grammieraufwand vereinbar war. 

Angesichts dieser Entwicklung ließ die Deutsche 
Bundesbahn von den vorgesehenen drei Projektstu-
fen lediglich die erste ohne die wesentlichen Zusatz-
funktionen mit einjähriger Verspätung fertigstellen. 
Sie verzichtete im Oktober 1991 auf die Fortführung 
der Projektstufen Fahrzeugdisposition und Bereitstel-
lung von Leistungsdaten. Damit konnten die ange-
strebten Personaleinsparungen und die prognostizier-
ten Einnahmesteigerungen nicht verwirklicht wer-
den. 

Die veranschlagten Investitionsmittel für das Gesamt-
vorhaben wurden bereits in der ersten Realisierungs-
stufe ausgegeben. Im November 1991 löste die Deut-
sche Bundesbahn das Vertragsverhältnis mit der Ent-
wicklungsfirma vorzeitig auf. Die nachträgliche Er-
weiterung der Leistungsbeschreibung und die damit 
eingeräumten Nachfristen erschwerten die Geltend-
machung von Regreßansprüchen. 

Die derzeitige Nutzung von KADIS beschränkt sich 
auf zeitlich begrenzte Teilanwendungen im Abrech-
nungsbereich. Die Beteiligungsgesellschaft hat im 
Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages Ab-
rechnungen der Deutschen Bundesbahn mit deren 
Vertragsunternehmern gegen Provisionszahlungen 
übernommen und setzt hierzu vorübergehend KADIS -

Hard- und -Software sowie das bahneigene Leitungs-
netz ein. Mit dem Wegfall des Güterkraftverkehrsge-
setzes und der Aufhebung obligatorischer Tarife auf-
grund der Liberalisierung des Verkehrsmarktes ab 
1994 wird KADIS nicht mehr benötigt. Die Anwender-
software mit einem Investitionswert von 3 Mio. DM 

muß vor Erreichen der für ihre Wirtschaftlichkeit 
notwendigen Nutzungsdauer ausgesondert werden. 

57.2 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes, der sich 
auf Feststellungen des Prüfungsdienstes bei der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn 
stützt, zeigen die aufgetretenen Ausführungsmängel 
und die verfehlte Zielerreichung, daß die einzelnen 
Projektstufen unzureichend geplant und überwacht, 
mit den strategischen Unternehmenszielen nicht 
abgestimmt und fachdienstlich ungenügend abgesi-
chert waren. Der Bundesrechnungshof hat beanstan-
det, daß nach vier Projektjahren und einem Investi-
tionsaufwand von mehr als 9 Mio. DM weder das 
Kernziel der Unterstützung der Fahrzeugdisposition 
noch die angestrebten Erlössteigerungen und Perso-
naleinsparungen erreicht worden sind. Er hat ferner 
die Vertragsgestaltung kritisiert, die die Geltend-
machung von Regreßansprüchen wegen teilweiser 
Nichterfüllung der Leistung erschwerte. 

57.3 

57.3.1 

Der Vorstand hat auf das positive Ergebnis der seiner-
zeitigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung verwiesen. 
Die während der Realisierungsphase nacheinander 
aufgetretenen Probleme der Erweiterung der ersten 
Realisierungsstufe um zusätzliche Funktionen sowie 
des Unvermögens des Auftragnehmers, die gef order-
ten  Leistungen zeitgerecht und inhaltlich vollständig 
zu erbringen, seien während der Planungsphase nicht 
vorhersehbar gewesen und hätten jedes für sich zu 
einer Verzögerung der Fertigstellung geführt. Hin-
sichtlich des Projektablaufes hat der Vorstand einge-
räumt, daß das Projektcontrolling noch nicht optimal 
organisiert sei. Aus diesem Grunde habe er ein System 
zur „Sicherung der Wirtschaftlichkeit von Investi-
tionsmaßnahmen durch systematischen Plan-/Istver-
gleich relativer Prämissen (Prämissenverfolgung) " 
erarbeiten lassen, von dessen Anwendung er für die 
Zukunft eine erhebliche Verbesserung bei der Ab-
wicklung von Investitionsprojekten erwarte. 

57.3.2 

Das Bundesministerium hat ausgeführt, daß die Nicht-
erreichung der wesentlichen Projektziele und ein 
„solch eklatantes Auseinanderklaffen von Ziel und 
tatsächlichem Erreichungsgrad" die Frage nach einer 
sachgerechten Projektplanung aufwerfe. Es hat den 
Vorstand um Mitteilung gebeten, welche „Konse-
quenzen die Deutsche Bundesbahn aus der Fehlorga-
nisation des Projektes zu ziehen gedenke". 
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57.4 

Die Ausführungen des Vorstandes lassen keine ver-
tretbaren Gründe erkennen, wie es zu einem derart 
unbefriedigenden Ergebnis kommen konnte. Die 
Überführung des Güterkraftverkehrs in die Beteili-
gungsgesellschaft wurde im wesentlichen zeitgleich 
mit der Erstellung des Realisierungskonzeptes für 
KADIS beraten und vorbereitet. Somit hätten die 
geänderten Anwenderziele rechtzeitig mit der Betei-
ligungsgesellschaft hinsichtlich deren eigenen Zielen 
abgestimmt werden können und müssen. Das weitge-
hende Scheitern des Projektes ist nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofes auch auf unzureichende 
Überwachung des Projektablaufes zurückzuführen. 
Die wiederholte Fristüberschreitung, die unzurei-
chenden Nachlieferungen des Auftragnehmers und 
der Verbrauch der veranschlagten Mittel bereits für 
die nur bedingt taugliche erste Realisierungsstufe 
hätten bereits zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt 
Anlaß für ein verstärktes Projektcontrolling mit korri-
gierenden Konsequenzen geben müssen. 

57.5 

Der Vorstand wird sicherstellen müssen, daß sich 
derartige Fehlplanungen nicht wiederholen und daß 
bahninterne Planungen bereits vor der Auftragsver-
gabe mit den strategischen Unternehmenszielen und 
allen vom Projekt betroffenen Stellen abgestimmt 
werden. Er wird zudem verstärkt darauf zu achten 
haben, daß Projektabläufe mit dem nunmehr erarbei-
teten System zur „Prämissenverfolgung" fristgerecht 
und zielorientiert gesteuert werden und daß die ein-
gesetzten Mittel in einem angemessenen Verhältnis 
zur erbrachten Leistung stehen. 

58 Planung und Errichtung eines „Integrierten 
Datennetzes" 

58.0 

Die Deutsche Bundesbahn installierte ein inte-
griertes Datennetz, ohne bis heute die erforderli-
che Leistung des Netzes ermittelt zu haben. Die 
Belastungen aus der erst zu einem kleinen Teil auf 
das Netz geschalteten Hauptanwendung sind noch 
nicht geklärt. Bestehende Altnetze werden weiter-
hin neben dem neu installierten Netz betrieben, 
obwohl sie durch dieses ersetzt werden sollten; 
dafür fallen auf nicht absehbare Zeit jährliche 
Mietkosten in Höhe von rd. 10 Mio. DM an. 

58.1 

Die Deutsche Bundesbahn hat seit dem Jahre 1986 für 
den Aufbau eines herstellerunabhängigen, bahneige-
nen integrierten Datennetzes rd. 70 Mio. DM ausge-
geben. Da insbesondere für zwei herstellergebundene 
Altnetze bisher hohe jährliche Personal- und Mietaus-
gaben entstanden, sollten die Anwendungen dieser 

Netze Anfang des Jahres 1990 auf das neue Netz 
übergehen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
hatte den Vorteil dieser Lösung ergeben. 

Die von der Deutschen Bundesbahn angestrebte 
Ablösung aller bestehenden Altnetze mit ihren 
Anwendungen ist erstmals im Jahre 1993 ansatzweise 
in einigen Einzelfällen gelungen. Seit der Inbetrieb-
nahme des neuen Netzes am Jahresende 1989 sind 
weiterhin jährliche Mietkosten von mindestens 
10 Mio. DM für die Aufrechterhaltung der Altnetze 
entstanden. Diese werden voraussichtlich in vorerst 
nur leicht sinkender Höhe auf nicht absehbare Zeit 
anfallen. 

Den größten Anteil an der Auslastung des neuen 
Netzes sollte das ebenfalls neu entwickelte Transport-
steuerungssystem „TS'90" erbringen. Dieses ist aber 
bisher nur in örtlichen kleinen Teilbereichen funk-
tionsfähig. Die von diesem System gestellten Anforde-
rungen sind noch immer nicht überschaubar. Es 
konnte bisher nicht flächendeckend an das neue Netz 
angeschaltet werden, so daß aus dieser Anwendung 
bisher nur sehr geringe Datenmengen zu übertragen 
sind. Die von der Transportsteuerung benötigte Über-
tragungskapazität einschließlich des Antwortzeitver-
haltens und damit die Aufnahmefähigkeit des neuen 
Netzes, auch für weitere Aufgaben, ist daher noch 
ungeklärt. 

58.2 

Der Bundesrechnungshof hat Planung und Bau des 
neuen Netzes einschließlich der von den Hauptan-
wendungen an das Netz gestellten Anforderungen 
geprüft. Die Deutsche Bundesbahn hat mit unzurei-
chenden Leistungsvorstellungen die Beschaffungen 
für das Großvorhaben eingeleitet. Die sich aus der 
Hauptanwendung ergebenden Forderungen an das 
Netz sind noch immer nicht vollständig bekannt. Die 
bisher erstellten und dem Bundesrechnungshof vor-
gelegten Lastprofile sind nicht hinreichend aussage-
fähig, da aus ihnen nicht die künftigen Belastungs-
werte über den Tagesverlauf (24 Stunden) unter 
Extrembedingungen ableitbar sind. Eine bedarfsge-
rechte Dimensionierung des neuen Netzes und damit 
ein ausreichendes Antwortzeitverhalten ist daher 
nicht nachgewiesen. 

Der Bundesrechnungshof wies den Vorstand darauf 
hin, daß die seit dem Jahre 1989 entstehenden jährli-
chen Kosten von 10 Mio. DM für den fortgesetzten 
Betrieb der Altnetze bei ordnungsgemäßer Vorberei-
tung des Vorhabens vermeidbar gewesen wären. Die 
Wirtschaftlichkeit des Vorhabens verschlechtert sich 
damit ständig. 

58.3 

Der Vorstand hat die Feststellungen zum Teil aner-
kannt, ist jedoch der Auffassung, daß das neue Netz 
den gestellten Forderungen an ein universelles Text-
und Datennetz genüge. 
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Er hat die Erweiterung des Netzes auf das Gebiet der 
Deutschen Reichsbahn zu einem Gesamtumfang von 
rd. 10 000 Anschlüssen als ausreichenden Beweis von 
dessen Leistungsfähigkeit und Flexibilität angesehen, 
zumal einige vorhandene „Altanwendungen" pro-
blemlos auf das Netz umgelegt worden seien. Das 
Netz habe gegenwärtig ein zufriedenstellendes und 
stabiles Antwortzeitverhalten von 0,5 bis 1,5 Sekun-
den. Zugleich hat er eingeräumt, daß die Hauptan-
wendung TS'90 (für die das Netz in erster Linie 
eingerichtet wurde) bisher nicht eingesetzt werden 
könne, da sie noch mängelbehaftet sei. 
Die vom Bundesrechnungshof hochgerechneten 
Mehrkosten aus der verzögerten Abschaltung alter, 
überwiegend durch TS'90 zu übernehmender Anwen-
dungen aus Altnetzen von mindestens 10 Mio. DM/ 
Jahr hat der Vorstand mit nur 6 Mio. DM/Jahr bezif-
fert. Diese Kosten könnten aber nicht dem neuen Netz 
angelastet werden. 

58.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß die Deutsche Bundesbahn die Entwicklung 
des universellen Text- und Datennetzes mit unzurei-
chend ermittelten Leistungsbeschreibungen begon-
nen hat und sich bis heute über die erforderliche 
Leistung des Netzes nicht im klaren ist. 

Ein erreichbares zufriedenstellendes Antwortzeitver-
halten des Netzes mit der Endbelastung ist bislang 
nicht nachgewiesen. Hieran ändert auch die Zahl von 
inzwischen 10 000 — überwiegend mit geringen 
Datenübertragungsmengen — angeschlossenen Teil-
nehmern nichts. Die bisherigen Netzbelastungen 
betragen nur einen Bruchteil der durch das Transport-
steuerungssystem nach der Planung zu erwartenden 
Datenmengen. 

Für die Hauptanwendung des neuen Netzes, das 
Transportsteuerungssystem, liegen bis jetzt weder die 
Nutzungskosten noch die verschiedenen Inbetrieb-
nahmezeitpunkte fest. 

Der Bundesrechnungshof hält seinen Vorwurf auf-
recht, daß die Deutsche Bundesbahn seit nunmehr 
mindestens drei Jahren Personal- und Mietkosten für 
die zwei herstellergebundenen Altnetze von jährlich 
mindestens 10 Mio. DM einsparen könnte. Die vom 
Vorstand genannte geringere Zahl ist unvollständig 
und nicht nachvollziehbar ermittelt. 

Der Vorstand wird dafür zu sorgen haben, daß in 
Zukunft komplexe Bauvorhaben — wie Datennetze — 
sorgfältiger geplant und mit einer wirksamen Erfolgs-
kontrolle überwacht werden. Einsparungspotentiale 
(Personal- und Mietkosten) sollten zum frühesten 
Termin wirksam werden. 

59 Bau einer Umfahrungsstrecke 

59.0 

Die Deutsche Bundesbahn vertrat bei der Baupla-
nung und im Planfeststellungsverfahren ihre Inter-
essen nur unzureichend, denn sie bemühte sich zu 
wenig, kostengünstigere Lösungen durchzusetzen. 

59.1 

Im Kerngebiet einer Stadt mit 40 000 Einwohnern in 
Norddeutschland wurden aus Gründen der Sicherheit 
und besseren Abwicklung des Verkehrs im Jahre 1990 
zwei Bahnübergänge nach den Bestimmungen des 
Eisenbahnkreuzungsgesetzes beseitigt. Die Deutsche 
Bundesbahn entschied sich in der Planungsphase 
dafür, eine neue, rd. 5 km lange Umfahrungsstrecke 
als Ersatz für den rd. 3 km langen alten Streckenab-
schnitt zu bauen. 

Der Bundesrechnungshof hatte in den Bemerkungen 
1992 über die mangelhafte Untersuchung von Varian-
ten für die Bahnübergangsbeseitigung durch Strek-
kenverlegung berichtet (Drucksache 12/3250 Nr. 35). 
Anschließend untersuchte er, ob die Deutsche Bun-
desbahn für die ausgewählte Streckenvariante die 
günstigsten bautechnischen Lösungen wählte und 
im Planfeststellungsverfahren vertrat. 

Die von Süden kommende Strecke wird jetzt von 
Osten in den Bahnhof eingeführt. Um eine höhenglei-
che Kreuzung mit der stark belasteten Ost-West-
Strecke zu vermeiden, wurden die beiden Strecken-
gleise in Form von je einer Nord- und Südkurve an die 
beiden Ost-West-Gleise herangeführt. Die Deutsche 
Bundesbahn errichtete in der Annäherungszone der 
Südkurve an die Ost-West-Strecke eine Stützmauer 
und verlegte für den Bau das vorhandene Ost-West-
Streckengleis um 3,75 m nach Norden. Hierfür war 
eine nördliche Verbreiterung eines vorhandenen teil-
weise ungenutzten Bahnkörpers um 0,25 m erforder-
lich. Nach dem Bau der Stützmauer legte die Deutsche 
Bundesbahn das Gleis wieder in die alte, südlichere 
Lage zurück. 
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Südlich der Ost-West-Strecke kreuzt die Umfahrungs-
strecke eine Kreisstraße (K-Str). Da die Bundesbahn 
die neue Strecke sofort nach Kreuzen der Ost-West

-

Strecke absenkt, mußte die hier kreuzende Kreis-
straße wegen der zu geringen Höhenlage der Gleise 
und wegen des zu hohen Grundwasserstandes tiefer 
und damit in eine Wanne gelegt werden. Es entstand 
ein aufwendiges Kreuzungsbauwerk mit hohen Fol-
gekosten für die Erhaltung und Entwässerung. 

Die Umfahrungsstrecke wird auch von zwei Landwirt-
schaftswegen (L-Wege) gekreuzt. Bei einem der bei-
den Landwirtschaftswege machte die Bahn von einem 
Nebenangebot Gebrauch, anstatt der nach dem Ver-
waltungsentwurf vorgesehenen dreifeldigen Brücke 
eine rd. 10 v. H. billigere einfeldige Brücke zu 
errichten. Die andere Brücke errichtete sie nach dem 
Verwaltungsentwurf. 

59.2 

Der Bundesrechnungshof hat in seiner Prüfung 
bemängelt, daß die Deutsche Bundesbahn beim Ent-
wurf nicht die kostengünstigsten Lösungen ver-
folgte. 

Bei der Gleisverlegung für den Bau der Südkurve 
hätte sowohl auf das Errichten der Stützmauer als 
auch auf die Zurückverlegung des Gleises verzichtet 
werden können, wenn das Ost-West-Streckengleis in 
der um 0,25 m weiter nach Norden verschobenen Lage 
endgültig hergerichtet worden wäre. Dies hätte zwar 
den Erwerb zusätzlichen Grundes und ein Auffüllen 
des Dammfußes erfordert, aber Einsparungen von 
mehr als 2 Mio. DM ermöglicht. 

Bei der Kreuzung der Kreisstraße hätte die Deutsche 
Bundesbahn die Trasse nicht sofort südlich nach der 
Streckenkreuzung, sondern erst hinter der Kreis-
straßenkreuzung absenken können. Damit wäre die 
Absenkung der Kreisstraße in eine Wanne nicht 
erforderlich gewesen und hätten sich die Herstel-
lungskosten um 2,5 Mio. DM und die Ablösesumme 
für die Erhaltungskosten des Straßenbaulastträgers 
— ohne Entwässerungskosten — um 0,4 Mio. DM 
vermindern lassen. 

Auch beim Bau der anderen Überführung eines land-
wirtschaftlichen Weges wäre eine preiswertere einfel-
dige Brücke anwendbar gewesen. 

59.3 

Der Vorstand hat sich der Wertung des Bundesrech-
nungshofes nicht angeschlossen.Er habe seine Mög-
lichkeiten in den Verhandlungen mit den Betroffenen 
ausgeschöpft. 

Er habe einen Mehrverbrauch von landwirtschaftli-
cher Fläche nicht für durchsetzbar angesehen. Die 
Widerstände der Landwirte im Planfeststellungsver-
fahren hätten dies gezeigt. Das gelte selbst für die 
Vergrößerung der Bahnkörperbreite um 0,25 m. 

Die Erhöhung des Dammes um bis zu 3 m auf rd. 
1 250 m Länge, um eine ebenerdig liegende Kreis

-

straße zu überbrücken, habe bei den Landwirten aus 
Gründen des Kleinklimas und wegen des bis zu 9 m 
breiteren Verbrauches landwirtschaftlicher Fläche in 
den Vorverhandlungen nicht durchgesetzt werden 
können. 

Auch habe man das Dreifeldbauwerk anstelle eines 
Einfeldbauwerkes gewählt, weil die Landwirte ein 
„durchlässiges" Bauwerk in dem Rechtsverfahren 
verlangt hätten. 

59.4 

Der Bundesrechnungshof ist den Einwänden nachge-
gangen und hat dabei folgendes festgestellt: 

Es ist zutreffend, daß es Widerstände der Landwirt-
schaft zur Zeit der Entwurfsplanung für die Planfest-
stellung gab. Sie wurden aber im wesentlichen gegen 
den Bau der Umfahrungsstrecke überhaupt erhoben. 
Dem wurde im Vorfeld des Bauvorhabens bereits 
durch den Aufkauf erheblicher landwirtschaftlicher 
Flächen durch einen Kreuzungsbeteiligten (Stadt) 
entgegengewirkt. 

Für die Dammverbreiterung um 0,25 m wäre nur der 
Erwerb einer verhältnismäßig geringen Grundfläche 
erforderlich gewesen. Wie der Verlauf der gesamten 
Grunderwerbsverhandlungen zeigte, war der Erwerb 
nach Festlegung der Trasse durchaus möglich. Im 
übrigen standen auch Ausgleichsflächen zur Verfü-
gung. 

Die im Vorfeld der Planung vorgebrachten Bedenken 
gegen eine geringfügig höhere Dammlage auf rd. 
1 250 m Länge hält der Bundesrechnungshof nicht für 
stichhaltig. Ein Klimagutachten wurde nicht einge-
holt; die bereits bestehenden Dämme sind von glei-
cher Höhe und wurden sogar zur höheren Bewertung 
von Flächen (Klimainseln) herangezogen. Im übrigen 
gehört die Fläche längs der Trasse zu etwa 90 v. H. der 
Stadt. 

Die Entwürfe der beiden Brücken erstellte die Deut-
sche Bundesbahn, ohne Varianten zu untersuchen. In 
den Akten fanden sich keine Unterlagen, daß hier 
eine Forderung Dritter nach einer besonderen Bau-
form vorlag. Falls der Einwand des Vorstandes 
zuträfe, ein durchlässiges Bauwerk hätte errichtet 
werden müssen, hätte auch die andere Brücke als 
dreifeldiges Bauwerk ausgeführt werden müssen. 

Der Bundesrechnungshof bleibt dabei, daß die Deut-
sche Bundesbahn nicht nach konstengünstigeren 
Lösungen gesucht und sich um deren Durchsetzung 
im Planfeststellungsverfahren nicht bemüht hat. Bei 
deren Verwirklichung wären dann Baukosten in Höhe 
von mindestens 5 Mio. DM (6 v. H. der Bausumme) 
einzusparen gewesen. 

Die Deutsche Bundesbahn wird in Zukunft bei Maß-
nahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz die 
eigenen und Bundesinteressen vor und im Planfest-
stellungsplan nachhaltiger zu vertreten haben. 
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Deutsche Reichsbahn 

Vorbemerkung 

Die Bemerkungen über die Deutsche Reichsbahn 
beruhen auf Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes und des Prüfungsdienstes bei der Deutschen 
Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn, der den 
Jahresabschluß im Rahmen der Vorprüfung (§ 32 
Abs. 5 Bundesbahngesetz) prüft. 

Stand der Entlastung 

Die Bundesregierung hat dem Vorstand der Deut-
schen Reichsbahn und dem Verwaltungsrat der Deut-
schen Reichsbahn noch für kein Geschäftsjahr Entla-
stung erteilt. 

60 Jahresabschlüsse 1990 und 1991 

Entsprechend der Verfahrensweise des Rumpfge

-

schäftsjahres 1990 (1. Juli bis 31. Dezember) sind die 
„Richtlinien für den Jahresabschluß der Deutschen 

Bundesbahn" auch für die Geschäftsjahre 1991 und 
1992 von der Deutschen Reichsbahn sinngemäß anzu-
wenden. Ab dem Geschäftsjahr 1993 hat das Bundes-
ministerium für Verkehr (Bundesministerium) diese 
Richtlinien auch für die Deutsche Reichsbahn ver-
bindlich eingeführt. 

Die Deutsche Reichsbahn hat die Jahresabschlüsse für 
das Rumpfgeschäftsjahr 1990 und das Geschäftsjahr 
1991 dem Bundesministerium mit Schreiben vom 
20. April 1993 zur Genehmigung vorgelegt. 

Das Bundesministerium wird das Genehmigungsver-
fahren nach Vorlage der jeweiligen Berichte des 
Hauptprüfungsamtes bei der Deutschen Bundesbahn 
und der Deutschen Reichsbahn einleiten. 

60.1 Vermögens- und Finanzlage 

Nach den Bilanzwerten stellte sich die Vermögens-
und Finanzlage zum 31. Dezember 1990 und zum 
31. Dezember 1991 im Vergleich zum 1. Juli 1990 
folgendermaßen dar: 

Eröffnungsbilanz 
Jahresabschluß 

1. Juli 1990 31. Dezember 

Eröffnungsbilanz nach 1990 
nach 

Jahresabschluß 
31. Dezember 

Aktiva 
1. Juli 1990 Berichtigungen 

Berichtigungen 1991 gemäß 
gemäß § 36 DMBilG 

§ 36 DMBilG 

in Mio. DM 

Immaterielle Vermögensgegenstände . 	 0,04 0,04 1,8 3,2 

Sachanlagen 	  34 960,8 28 569,6 29 734,7 32 061,2 

Vorräte der Sachanlagenvorhaltung 	 882,3 783,2 661,0 814,4 

Finanzanlagen 	  58,2 58,2 79,0 36,1 

Umlaufvermögen 	  1652,4 1626,2 2146,0 1614,2 

Rechnungsabgrenzungsposten 	 — — 0,4 127,5 

37 553,7 1 ) 31 037,2 1 ) 32 622,8 1 ) 34 656,6 

1 ) Summenabweichung rundungsbedingt 
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Eröffnungsbilanz Jahresabschluß 

1. Juli 1990 31. Dezember 

Eröffnungsbilanz nach 1990 Jahresabschluß 

Passiva 
1. Juli 1990 Berichtigungen nah 

g Berichtigungen en 
31. Dezember 

1991 gemäß 
gemäß § 36 DMBilG § 36 DMBilG 

in Mio. DM 

Eigenkapital 	  12 932,4 6 906,8 7 685,9 8 684,7 

Baukostenzuschüsse von Dritten 	 - - 61,2 286,0 

Rückstellungen 	  20 535,3 20 044,4 19 073,2 17 975,3 

Verbindlichkeiten 	  4 086,0 4 086,0 5 801,3 7 707,5 

Rechnungsabgrenzungsposten 	 - - 1,2 3,1 

37 553,7 31 037,2 32 622,8 34 656,6 

Die Deutsche Reichsbahn hat im Rumpfgeschäftsjahr 
1990 und im Geschäftsjahr 1991 Berichtigungen der 
DM-Eröffnungsbilanz nach § 36 des DM-Bilanzgeset-
zes (DMBilG) vorgenommen. Dabei wurden wegen 
der Anpassung der Nutzungszeiten an die der Deut-
schen Bundesbahn und neuerer Erkenntnisse über die 
wirtschaftliche Verwertbarkeit bzw. über den techni-
schen Zustand der Sachanlagen die Wertansätze in 
der Eröffnungsbilanz um rd. 7,5 Mrd. DM vermin-
dert. Infolge eines Programmierfehlers konnte der 
Betrag jedoch im Rumpfgeschäftsjahr 1990 nicht 
von den Sachanlagen aktivisch abgesetzt werden 
und wurde daher zunächst in eine Rückstellung 
eingestellt. Im Geschäftsjahr 1991 wurde die Rück-
stellung aufgelöst und das Sachanlagevermögen ver-
mindert. 

Über eine etwaige Korrektur der Bewertung des 
Grund und Bodens soll in den folgenden Jahresab-
schlüssen entschieden werden. 

Ein Vergleich der nach § 36 DMBilG berichtigten 
Bilanzen zeigt ein kontinuierliches Anwachsen der 
Bilanzsumme von 31,0 Mrd. DM in der Eröffnungsbi-
lanz über 32,6 Mrd. DM am 31. Dezember 1990 auf 
34,7 Mrd. DM am 31. Dezember 1991. Bestimmend für 
diese Entwicklung waren die Zugänge beim Sachan-
lagevermögen (insbesondere Beschaffungen von 
Fahrzeugen und Streckenbau). 

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 
stieg ebenfalls kontinuierlich von 22,3 v. H. am 1. Juli 
1990 über 23,6 v. H. am 31. Dezember 1990 auf 
25,1 v. H. am 31. Dezember 1991 an. 

60.2 Ertragslage 

Die folgende Übersicht enthält die zusammengefaß-
ten Ergebnisse aus den Gewinn- und Verlustrechnun-
gen der Jahre 1990 und 1991: 

Gewinn- und Verlustrechnung 

1990 1991 
(1. Juli bis (1. Januar bis 

31. Dezember) 31. Dezember) 

in Mio. DM. 

1 Erlöse aus Beförde- 
rungsleistungen 	 2 480,2 3 676,9 

2 Ausgleichszahlun- 
gen des Bundes 	 1 320,0 2 454,4 

3 Andere aktivierte 
Eigenleistungen 	 1 159,2 865,9 

4 Sonstige betriebliche 
Erträge 	 2 395,7 2 214,9 

5 Summe 1 	 7 355,1 9 212,1 

6 Materialaufwand 	 3 826,6 3 951,8 
7 Personenaufwand . . 3 454,0 6 469,6 

8 Abschreibungen 	 784,8 1 678,8 

9 Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 	 602,1 1 025,0 

10 Summe 2 	 8 667,5 13 125,2 

11 Betriebsergebnis 
(Su 1 abz. Su 2) 	 -1 312,4 - 3 913,1 

12 Finanzergebnis 	 - 	137,0 - 	362,1 
13 Sonstiger Aufwand 

und Ertrag 	 - - 	8,6 

Jahresfehlbetrag 
(Saldo 11 bis 13) 	 1 449,4 4 283,8 

Wegen des Rumpfgeschäftsjahres 1990 lassen sich 
die Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 
nur eingeschränkt vergleichen. Dennoch ist ein 
erheblicher Einbruch bei den Umsatzerlösen aus 
Beförderungsleistungen im Geschäftsjahr 1991 
erkennbar, wie auch die wirtschaftlichen Mengen-
kennziffern des Gesamtjahres 1990 und 1991 zei-
gen: 
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1990 1991 Veränderungen 
in v. H. 

Beförderte Personen Schienenverkehr 
(in Mio.) 	  471 327 ÷ 30,6 

Personenkilometer 
(Mio. PKm) 	  17 464 10 297 ÷ 41,0 

Beförderte Tonnen Schienenverkehr 
(Mio. t) 	  232 120 ÷ 48,3 

Tarifkilometer 
(Mio. TKm) 	  40 861 18 600 ÷ 54,5 

60.3 Ausblick 

Die wirtschaftliche Situation der Deutschen Reichs-
bahn ist kritisch. 

Das Geschäftsjahr 1992 schloß bei leicht verbesserten 
Erträgen in Höhe von 9,4 Mrd. DM und auf 15,0 
Mrd. DM gestiegenen Aufwendungen mit einem 
negativen Betriebsergebnis von 5,6 Mrd. DM ab. Dies 
führte zusammen mit gestiegenen Zinsaufwendun-
gen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
6,1 Mrd. DM. 

Der Vorstand rechnet für das Geschäftsjahr 1993 mit 
einem gegenüber 1992 weiter ansteigenden Defizit. 

Die Kreditverbindlichkeiten steigen von 5,1 Mrd. DM 
am 31. Dezember 1991 auf 8,5 Mrd. DM am 31. De-
zember 1992. Der Nettoneuverschuldung in Höhe von 
3,4 Mrd. DM standen Investitionen in Höhe von 
5,2 Mrd. DM, davon 1,0 Mrd. DM für Fahrzeuge, 
gegenüber. 

61 Personallage der Deutschen Reichsbahn 1992 

61.0 

Bei der Deutschen Reichsbahn bestand im Jahre 
1992 ein erheblicher Personalüberhang, der nach 
neueren Berechnungen schon bei einer Aufgaben-
erfüllung nach dem jetzigen technischen, betrieb-
lichen und organisatorischen Stand auf 20 000 bis 
30 000 Dienstkräfte zu veranschlagen ist. Wesentli-
che Möglichkeiten zum Personalabbau, insbeson-
dere die Kündigungsmöglichkeiten, die der Eini-
gungsvertrag zur Erleichterung notwendiger Um-
strukturierungen bietet, wurden nicht wahrge-
nommen. 

61.1 

Ende 1992 umfaßte der Personalbestand der Deut-
schen Reichsbahn 173 617 Dienstkräfte. Damit hat er 
sich im Vergleich zum Jahresendbestand 1991 um 
22 693 Dienstkräfte (11,6 v. H.) vermindert. Der Per-
sonalabbau vollzog sich wie auch in den Jahren 1990 
und 1991 „sozialverträglich", d. h. er beruhte im 

wesentlichen auf Altersabgängen, gefördert durch die 
Ende 1992 ausgelaufene Altersübergangsregelung, 
und freiwilligem Ausscheiden. 

Die Regierungskommission Bundesbahn kam auf-
grund eines Vergleiches der Verkehrsleistungen der 
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichs-
bahn Ende 1991 zu der Prognose, daß die Deutsche 
Reichsbahn im Jahre 1992 ihre Leistungen mit rd. 
70 000 Mitarbeitern erbringen könnte, falls sie über 
die gleichen technisch-betrieblichen Voraussetzun-
gen wie die Deutsche Bundesbahn verfügen würde. 
Diesen Personalbedarf überstieg der durchschnittli-
che Personalbestand des Jahres 1992 um mehr als 
100 000 Dienstkräfte mit einem Personalaufwand von 
deutlich mehr als 4 Mrd. DM. 

Im Jahre 1991 versuchte die Deutsche Reichsbahn, auf 
der Grundlage ihrer derzeitigen Aufgaben- und Orga-
nisationsstruktur in einem ersten Schritt den betriebs-
notwendigen Personalbedarf im einzelnen über 
Höchstzahlen einzugrenzen. Gegenüber diesem Be-
darf ergab sich im Jahre 1992 ein „ Personalmehrbe-
stand " von rd. 6 000 bis 10 000 Dienstkräften. Ein 
Mitte 1992 eingeleiteter zweiter Schritt der Personal-
bedarfsfestsetzung ergab unter Anwendung verbes-
serter Berechnungsmethoden eine weitere Personal-
bedarfsabsenkung um fast 20 v. H. gegenüber den 
Ergebnissen des ersten Schrittes. Danach belief 
sich der „Personalmehrbestand" auf 20 000 bis 
30 000 Dienstkräfte bei der jetzigen Organisation und 
technischen Ausstattung der Deutschen Reichsbahn. 

Dennoch nutzte die Deutsche Reichsbahn die Mög-
lichkeit des Personalabbaus durch ordentliche Kündi-
gungen, wie sie das Tarifrecht vorsieht, bislang eben-
sowenig wie die Kündigungsmöglichkeiten zur 
Erleichterung notwendiger Umstrukturierungen, die 
der Einigungsvertrag in seinen Übergangsregelun-
gen für Rechtsverhältnisse im öffentlichen Dienst in 
den neuen Bundesländern noch bis Ende 1993 anbie-
tet. Mitarbeiter wurden nur bei Fehlverhalten entlas-
sen (1 790 Dienstkräfte). 

Der Bundesminister wie auch der Vorstand versicher-
ten vielmehr den Mitarbeitern der Deutschen Reichs-
bahn wiederholt, im Zusammenhang mit der Bahnre-
form werde niemand aus betrieblichen Gründen ent-
lassen, örtliche und fachliche Mobilität vorausgesetzt. 
Diese Erklärungen haben sich für die Mitarbeiter der 
Deutschen Reichsbahn wie eine „Beschäftigungsga- 
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rantie" ausgewirkt, die im gesamten öffentlichen 
Bereich der neuen Bundesländer als einmalig anzuse-
hen ist. Der Zusammenhang mit der Bahnreform und 
das einschränkende Kriterium der örtlichen und fach-
lichen Mobilität haben in der Praxis keine Rolle 
gespielt. 

61.2 

Der Bundesrechnungshof hat gegenüber dem Bun-
desministerium für Verkehr, dem Bundesministerium 
der Finanzen und dem Vorstand die Frage aufgewor-
fen, warum angesichts des erheblichen Personalüber-
hanges für die erforderlichen Anpassungen weder 
ordentliche Kündigungen nach den tarifrechtlichen 
Vorschriften noch die im Einigungsvertrag vorgese-
henen Kündigungsmöglichkeiten zur Erleichterung 
notwendiger Umstrukturierungen in Betracht gezo-
gen worden sind. Auch sozialverträgliche Wege des 
notwendigen Abbaus — z. B. über die Gewährung von 
Abfindungen — sind so erschwert worden. 

Er ist der Auffassung, daß sich der zögerliche Perso-
nalabbau in Verbindung mit der „Beschäftigungsga-
rantie" lähmend auf Rationalisierungsbemühungen 
auswirkt, die noch vor der Bahnstrukturreform mög-
lich und notwendig sowie für den Erfolg der Bahnre-
form Voraussetzung sind. Damit werden nicht nur der 
Bundeshaushalt belastet und die Arbeitnehmer der 
Deutschen Reichsbahn vergleichsweise gegenüber 
denen der übrigen Bundesverwaltung und denen der 
Unternehmen der Treuhandanstalt begünstigt. Dar-
über hinaus werden auch Dauerarbeitsplätze der 
Bahn gefährdet, wenn sich durch eine fortdauernde 
Überbesetzung die für das Gelingen der Bahnreform 
zwingend erforderliche Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeiter nicht in dem erforderlichen Umfang ent-
wickeln kann. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß den 
bisherigen Personalbedarfsermittlungen wesentliche 
Grundlagen fehlten, da ihnen keine bereinigte Aufga-
ben- und Organisationsstruktur zugrunde gelegt 
wurde. Zudem wurden die stark zurückgegangenen 
Verkehrsleistungen bei der Feststellung des Personal-
bedarfes nicht hinreichend berücksichtigt. Einen gra-
vierenden Mangel sieht der Bundesrechnungshof 
darin, daß der Personalbedarf im wesentlichen aus 
den Anforderungen der Fachdienste ermittelt wurde, 
nicht jedoch auf der Grundlage von Vorgaben des 
Vorstandes, die sich am Betriebsergebnis zu orientie-
ren hätten. 

Der Bundesrechnungshof hält es auch im Hinblick auf 
die finanziellen Belastungen des Bundeshaushaltes 
durch die Bahnreform für erforderlich, alle Möglich-
keiten einer Beschleunigung des Personalabbaus ggf. 
auch im Wege angemessener Abfindungen zu nut-
zen. 

61.3 

Das Bundesministerium hat geäußert, daß es für den 
Verzicht auf Kündigungen nach dem Tarifrecht oder 
dem Einigungsvertrag verschiedene Gründe gebe. So 
löse der technische Rückstand der Deutschen Reichs

-

bahn (z. B. im Vergleich zur Deutschen Bundesbahn 
veraltete Stellwerkstechnik und älteres und damit 
unterhaltungsaufwendigeres Fahrzeugmaterial) ei-
nen erhöhten Personalbedarf aus. Ferner sei die 
Einführung und Umsetzung von Personalbemes-
sungswerten nicht sofort möglich gewesen. Nach 
seiner Auffassung sei einem sozialverträglichen Per-
sonalabbau, wie ihn der Vorstand praktiziere, der 
Vorrang gegenüber Entlassungen einzuräumen. Auf 
diese Weise habe der Personalbestand von Ende Juli 
1990 bis Ende Dezember 1992 immerhin um 
79 950 Dienstkräfte (= 31,5 v. H.) verringert werden 
können. Massenkündigungen im Jahre 1992 hätten 
den Betriebsfrieden erheblich gestört sowie die 
Akzeptanz der Bahnstrukturreform in der Öffentlich-
keit, bei den Mitarbeitern der Bahnen und damit auch 
bei den Gewerkschaften spürbar beeinträchtigt. 

Nach öffentlichen Erklärungen des Vorstandes sollte 
die notwendige Anpassung des Personalbestandes 
nach Gründung der Deutschen Bahn AG mit Abfin-
dungen beschleunigt werden. Inzwischen sind schon 
übertarifliche Regelungen in Kraft gesetzt worden, die 
Abfindungen bis zu 25 000 DM vorsehen und bis zum 
31. August 1993 befristet sind. 

61.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß angesichts der überaus großen Auswirkun-
gen der Personalkosten auf das Bet riebsergebnis der 
Deutschen Reichsbahn der Personalabbau auch unter 
Beachtung der üblichen sozialen Gesichtspunkte 
deutlich beschleunigt werden muß, wenn erheblichen 
Haushaltsbelastungen des Bundes in Milliardenhöhe 
entgegengewirkt werden soll. Personalbedarfsfestset-
zungen mit den genannten Mängeln und eine Perso-
nalabbauplanung, die nur die natürliche Fluktuation 
fortschreibt, ohne die zurückgehenden Verkehrslei-
stungen und das Betriebsergebnis zu berücksichtigen, 
werden dem nicht gerecht. Der jetzt schon auf der 
Grundlage der bisherigen technisch-betrieblichen 
Verhältnisse der Deutschen Reichsbahn festgestellte 
Personalmehrbestand wird sich noch beträchtlich 
erhöhen, wenn die Strukturen der beiden Bahnen 
aneinander angeglichen werden. 

Einleuchtende Gründe für eine „Beschäftigungsga-
rantie" vermag der Bundesrechnungshof auch nach 
der Stellungnahme des Bundesministeriums nicht zu 
erkennen. Er hält sie vor dem Hintergrund der Finanz-
lage aller öffentlichen Haushalte für nicht vertret-
bar. 

Die Befürchtungen, Massenkündigungen im Jahre 
1992 hätten den Betriebsfrieden erheblich gestört 
sowie die Akzeptanz der Bahnstrukturreform in der 
Öffentlichkeit, bei den Mitarbeitern der Bahnen und 
damit auch bei den Gewerkschaften spürbar beein-
trächtigt, dürfen nicht für sich alleine betrachtet 
werden. Ihnen ist neben den aus Bundesmitteln auf-
zubringenden Kosten die Frage der öffentlichen 
Akzeptanz einer Begünstigung der Deutschen Reichs-
bahn im Vergleich zu anderen öffentlichen Verwal-
tungen und den Unternehmen der Treuhandanstalt in 
den neuen Bundesländern gegenüberzustellen. 
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61.5 

Angesichts der Auswirkungen des Personalüberhan-
ges der Deutschen Reichsbahn — seine Gesamtkosten 
sollen sich nach der Modellrechnung des Bundesmi-
nisteriums vom Februar 1993 bis zum Jahre 2002 auf 
über 36 Mrd. DM summieren — auf die Finanzierung 
der Bahnstrukturreform der Eisenbahnen bleiben das 
Bundesministerium und der Vorstand aufgefordert, 
alle Möglichkeiten einer Beschleunigung des Perso-
nalabbaus zu nutzen. 

62 Planung einer Lückenschlußmaßnahme 
in Thüringen 

62.0 

Im Rahmen einer Lückenschlußmaßnahme plante 
die Deutsche Reichsbahn die durchgängige Zwei-
gleisigkeit und Elektrifizierung der Saaletalbahn 
in Thüringen. 

Wegen einer geplanten parallelen Schnellfahr-
strecke waren die Verkehrsmengenerwartungen 
zu hoch. Bahnhöfe sollten in einem Umfang umge-
baut werden, der durch den Lückenschluß nicht 
gerechtfertigt war. Die Überarbeitung der Planung 
auf Veranlassung des Bundesrechnungshofes er-
gab für das Vorhaben Einsparungen in Höhe von 
mindestens 126 Mio. DM. 

62.1 

Das von der Regierungskommission Verkehrswege im 
Jahre 1990 beschlossene Lückenschlußprogramm 
zwischen den Netzen der Deutschen Reichsbahn und 
der Deutschen Bundesbahn enthält u. a. Ausbaumaß-
nahmen auf der „Saaletalbahn" zwischen Camburg 
und Probstzella. Dieser engkurvige Streckenabschnitt 
im Bereich der Deutschen Reichsbahn ist der thürin-
gische Teil der Nord-Süd-Verbindung Berlin—Mün-
chen. 

Nach diesen Vorgaben wird die 87,8 km lange Strecke 
elektrifiziert und ein zweites Streckengleis auf 26 km 
Länge wiederhergestellt. Parallel zur Saaletalbahn ist 
in 20 bis 40 km Abstand eine Schnellfahrstrecke 
zwischen Erfurt  und Lichtenfels geplant und in den 
Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. 

Für die Planung der Maßnahme Saaletalbahn ging die 
Deutsche Reichsbahn zunächst von einem Mengen-
gerüst mit täglich 156 Ferngüterzügen und 38 Fern-
reisezügen aus. Im Jahre 1991 verringerte sie die 
Verkehrserwartungen im gesamten Güterverkehr auf 
täglich 83 Züge und erhöhte sie im Fernreiseverkehr 
auf täglich 64 Züge. 

Das Lückenschlußvorhaben wurde mit Ausgaben in 
Höhe von 926 Mio. DM veranschlagt, die in den 
Wirtschaftsplan 1992 der Deutschen Reichsbahn ein-
gestellt wurden. Darin eingerechnet waren zahlreiche 
Umbaumaßnahmen in Bahnhöfen: 

So wurde im Bahnhof Saalfeld die gesamte Erneue-
rung der Gleisanlagen im Personenbahnhof, im Ran-
gier- und Güterbahnhof sowie im Bereich des Bahn-
betriebswerkes für insgesamt 168 Mio. DM der Lük-
kenschlußmaßnahme zugerechnet. Im Güterbahnhof 
sollten die Gleisanlagen in nahezu unverände rtem 
Umfang für 36 Mio. DM und im Bahnbetriebswerk 
Saalfeld für 22 Mio. DM erneuert werden, ohne daß 
die Verkehrserwartung geklärt oder ein Konzept für 
die künftigen Aufgaben dieser Bahnhofsteile vorlag. 
Die mit 110 Mio. DM veranschlagten Erneuerungs-
maßnahmen im Rangierbahnhof berücksichtigten 
weder den Verkehrsrückgang um rd. 70 v. H. im Jahre 
1991 noch die Abstufung des Rangierbahnhofes zu 
einem Knotenpunktbahnhof. Auch hier wurde der 
Zusammenhang mit der Durchführung des Lücken-
schlusses nicht aufgezeigt. 

Ebenfalls ohne Zusammenhangsnachweis wurde zu 
Lasten der Lückenschlußmaßnahme ein neues elek-
tronisches Zentralstellwerk in Saalfeld geplant, dabei 
entfielen allein 235 Mio. DM auf den Bahnhof Saal-
feld. Das im Bahnhof Probstzella aus Rationalisie-
rungsgründen für 51 Mio. DM zu errichtende neue 
elektronische Stellwerk wurde ebenfalls dem Vorha-
ben angelastet. 

Wegen der Verkehrserwartungen im Reiseverkehr 
wurden Erweiterungen der Reiseverkehrsanlagen 
geplant, so in Jena Bahnsteigverlängerungen mit rd. 
12 Mio. DM, in vier Bahnhöfen mit schwachem 
Reiseverkehr — Uhlstädt, Unterloquitz, Porstendorf 
und Marktgölitz — neue Bahnsteige und Bahnsteig-
unterführungen mit Gesamtkosten von rd. 8 Mio. DM, 
obwohl im Jahre 1992 bei fallender Tendenz die 
Einnahmen in Porstendorf nur 0,3 v. H. und in Markt-
gölitz 0,7 v. H. der Baukosten erreichten. 

Wegen der erwarteten großen Zahl von Ferngüterzü-
gen war geplant, für rd. 13 Mio. DM Überholungs-
gleise auszubauen. Davon betrafen 8 Mio. DM ein 
Stellwerk, das der Verlängerung eines Überholungs-
gleises in Porstendorf im Wege stand und daher 
abgebrochen und an anderer Stelle neu errichtet 
werden sollte. 

Die mit rd. 60 Mio. DM veranschlagten Tief- und 
Oberbauarbeiten zum Nachbau des zweiten Strek-
kengleises wurden begonnen, ohne daß eine geneh-
migte Entwurfsplanung vorlag. 

62.2 

Der Bundesrechnungshof hat Zweifel an den Ver-
kehrsmengenerwartungen geäußert. Der überregio-
nale Reise- und Güterverkehr wird weitgehend auf 
die parallele Schnellfahrstrecke übergehen, da die 
Saaletalbahn auch nach ihrem Ausbau nur mit 
Geschwindigkeiten von 80 bis 120 km/h befahrbar 
sein wird. Deshalb hat der Bundesrechnungshof emp-
fohlen, das Mengengerüst zu überarbeiten, das der 
Infrastrukturplanung zugrunde liegt und aufgrund 
dessen das Konzept für Überholungsgleise sowie die 
Notwendigkeit von Bahnsteigverlängerungen in Jena 
zu überprüfen. Vor dem Hintergrund der Fernzugver-
lagerungen hat der Bundesrechnungshof auch die 
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Frage nach dem dann noch verbleibenden Erfolg der 
Elektrifizierung zwischen Camburg und Probstzella 
gestellt, die allein 220 Mio. DM kostet. 

Er hat außerdem empfohlen, vor einem Umbau in 
Saalfeld zunächst zu klären, welche Aufgaben der 
Bahnhof künftig zu erfüllen hat, welche Verkehrs-
mengen und Betriebsabläufe sich daraus ergeben und 
welche Anlagen dafür noch erforderlich sind. Dabei 
können dem Lückenschlußvorhaben aber nur solche 
Maßnahmen zugeordnet werden, die zur Durchfüh-
rung des Lückenschlusses erforderlich sind. Dies war 
unzureichend berücksichtigt worden. 

Der Bundesrechnungshof ist ferner der Auffassung, 
daß weder Rationalisierungsmaßnahmen wie der Bau 
eines neuen elektronischen Zentralstellwerkes in 
Probstzella noch die geplanten neuen Bahnsteige und 
Bahnsteigunterführungen in verkehrsschwachen An-
lagen notwendig sind, um den Lückenschluß herzu-
stellen. In verkehrsschwachen Personenbahnhöfen 
lassen die Umbaukosten kein wirtschaftliches Ver-
hältnis zu den Verkehrseinnahmen erkennen, auch 
dann nicht, wenn man die Einnahmen aus Zielverkeh-
ren nach diesen Orten hinzurechnet. Die Wirtschaft-
lichkeit der Planungen ist nicht nachweisbar. 

Den Beginn von Baumaßnahmen ohne genehmigte 
Entwurfsplanung hat der Bundesrechnungshof bean-
standet. Nur nach gründlicher und umfassender Vor-
bereitung kann eine Baumaßnahme zügig und wirt-
schaftlich durchgeführt werden. Angesichts der Ter-
minzwänge der Lückenschlußmaßnahmen ist ein 
sorgsam geplantes Vorgehen besonders wichtig, weil 
dann das Zeitziel umso eher erreicht werden kann. 

62.3 

Der Vorstand hat zugesichert, die Hinweise des Bun-
desrechnungshofes würden im weiteren Planungs-
prozeß berücksichtigt. Daraus seien notwendige 
Schlußfolgerungen für künftige Baumaßnahmen ab-
geleitet worden. 

So habe man die entlastende Wirkung der parallelen 
Schnellfahrstrecke Erfurt—Lichtenfels in der Ver-
kehrsmengenerwartung nunmehr berücksichtigt. Auf 
der Saaletalbahn würden 16 Reise- und 104 Güter-
züge verbleiben. 

Vor diesem Hintergund habe man das Ausbaukonzept 
für Überholungsgleise überprüft mit dem Ergebnis, 
daß auf die Verlängerung in Porstendorf mit der 
aufwendigen Folge einer Stellwerksverlegung ver-
zichtet worden sei. Verlagerungen des Fernverkehrs 
zur Schnellfahrstrecke seien zudem zum Anlaß 
genommen worden, die vorhandenen Bahnsteiglän-
gen in Jena und Saalfeld beizubehalten. 

Das weitere Erfordernis von Anlageteilen in Saalfeld 
werde mit dem Ziel erheblicher Aufwandsminderung 
erneut untersucht. 

Der Vorstand hat auch eingeräumt, daß weder ein 
elektronisches Stellwerk in Probstzella noch Bahn-
steigunterführungen in Unterloquitz und Porstendorf 
notwendig sind, um den Lückenschluß herzustellen. 
Er habe daher diese Maßnahmen aus dem Lücken- 

schlußvorhaben herausgenommen, werde sie als 
Rationalisierungsmaßnahmen betreiben und deren 
Wirtschaftlichkeit noch prüfen. Im Bahnhof Uhlstädt 
werde die geplante Bahnsteigunterführung durch 
einen Bahnsteigzugang vom vorhandenen Bahnüber-
gang ersetzt. Die Bauarbeiten für den Personentunnel 
in Marktgölitz seien eingestellt worden, da der Halte-
punkt aufgelassen werde. 

Baubeginne ohne genehmigte Entwurfsplanungen 
würden künftig ausgeschlossen. 

Insgesamt habe man aufgrund der Hinweise des 
Bundesrechnungshofes bei dem mit 926 Mio. DM 
veranschlagten Vorhaben bisher Einsparungen von 
rd. 126 Mio. DM erreicht. 

Außerdem seien Rationalisierungsmaßnahmen mit rd. 
192 Mio. DM aus dem Lückenschlußvorhaben heraus-
genommen worden. 

Der Vorstand hat ferner zugesichert, ihm gelte es als 
erklärtes Ziel, bei der weiteren Planung der Baumaß-
nahmen konsequent auf weitere Kostenreduzierun-
gen hinzuarbeiten. Dabei werde der Bahnhof Saalfeld 
als besonderer Schwerpunkt gesehen. 

Zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die auch die 
Streckenelektrifizierung umfaßt, hat der Vorstand 
bisher nur geäußert, daß eine überschlägige Vorkal-
kulation vorliege, die zur Zeit geprüft werde. 

Im übrigen hat auch das Bundesministerium darauf 
hingewiesen, daß vor weiteren Genehmigungen der 
durchrationalisierte Zustand von der Deutschen 
Reichsbahn zu untersuchen sei und es für Teilobjekte 
noch Leistungsfähigkeitsuntersuchungen erwarte. 

62.4 

Der Bundesrechnungshof bedauert, daß es erst seiner 
Prüfung bedurfte, um die Kosten zu senken und die 
Rationalisierungs- und anderen Maßnahmen aus dem 
Vorhaben herauszunehmen. Er erwartet, daß die 
Bemühungen des Vorstandes um weitere Kostenredu-
zierungen — insbesondere in Saalfeld — zu deutli-
chen Erfolgen führen. Der Bundesrechnungshof wird 
dies beobachten. 

Der Vorstand bleibt aufgefordert, Verkehrsprognosen 
zur Bemessung von Bahnanlagen und zur Einschät-
zung des wirtschaftlichen Erfolges von Baumaßnah-
men auf eine aussagekräftigere Grundlage zu stellen. 
So ist eine künftige Verkehrserwartung von täglich 
104 Güterzügen auf der Saaletalbahn keineswegs als 
gesichert anzusehen, weil auch andere Entwicklun-
gen denkbar sind. Diese müssen zumindest aufge-
zeigt werden, um Unsicherheiten und damit Investi-
tionsrisiken erkennbar zu machen. 
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63 Umstellung der Datenerfassung 
im Güterverkehr der Deutschen Reichsbahn 

63.0 

Die Deutsche Reichsbahn mußte mit der Anpassung 
ihrer Tarife und Verfahren im Güterverkehr an die 
der Deutschen Bundesbahn auch die Datenerfas-
sung in diesem Bereich zweimal kurzfristig umstel-
len. Obwohl die Umstellungsmaßnahmen in einem 
eigens dazu eingerichteten Projekt gesteuert wur-
den, wiesen ihre Planung und Durchführung Män-
gel auf, die im Jahre 1992 zu vermeidbaren Perso-
nal- und Sachkosten von zusammen rd. 8 Mio. DM 
führten. 

63.1 

Zum 1. Januar 1992 führte die Deutsche Reichsbahn 
aus Wettbewerbsgründen den Deutschen Eisenbahn

-

Gütertarif der Deutschen Bundesbahn, der zu diesem 
Zeitpunkt auf ein neues Konditionen- und Preissystem 
Güterverkehr umgestellt wurde, auch in ihrem 
Bereich ein. Zur Steuerung der Umstellungsmaßnah-
men, von denen insbesondere die Datenerfassung 
betroffen war, wurde im Mai 1991 ein Vorstandspro-
jekt eingerichtet. 

Ursprünglich wurden in 237 Datenerfassungsstellen 
die Frachtbriefdaten aller Verkehrsarten (Binnenver-
kehr Deutsche Reichsbahn, Wechselverkehr Deut-
sche Bundesbahn/Deutsche Reichsbahn und Interna-
tionaler Verkehr) mit Hilfe von Fernschreibern und 
einem Personaleinsatz von rd. 600 Arbeitskräften 
erfaßt. Zur Tarifumstellung am 1. Januar 1992 wurden 
104 der Datenerfassungsstellen zusätzlich mit je zwei 
Arbeitsplatzcomputern ausgestattet, die die Datener-
fassung für den deutschen Binnenverkehr überneh-
men sollten. Die Daten des Güterverkehrs mit auslän-
dischen Bahnen waren wie bisher auf allen 237 Stellen 
mittels Fernschreiber einzugeben. Der gesamte Perso-
nalbedarf der Datenerfassungsstellen wurde mit 
rd. 425 Vollzeitkräften geplant. 

Von dieser ersten Umstellung Anfang 1992 blieb 
vorerst die Weiterverarbeitung der Frachtbriefdaten 
nach dem bisherigen Verfahren der Zentralen Elek-
tronischen Frachtbe- und -abrechnung der Deutschen 
Reichsbahn unberührt. Das Verfahren der Deutschen 
Reichsbahn wurde erst ein Jahr später abgelöst, als 
zum 1. Januar 1993 das Verfahren der Zentralen 
Frachtberechnung der Deutschen Bundesbahn auch 
auf den Bereich der Deutschen Reichsbahn ausge-
dehnt wurde. Damit sollten die unterschiedlichen 
Abrechnungssysteme der beiden Deutschen Bahnen 
vereinheitlicht und alle bei der Deutschen Bundes-
bahn geltenden Auslandstarife auch bei der Deut-
schen Reichsbahn angewandt werden. Dies führte bei 
der Deutschen Reichsbahn zu einer Konzentration auf 
nur noch 33 Erfassungsstellen mit insgesamt 40 Da-
tenstationen und einem Personalbedarf von rd. 
90 Vollzeitkräften. Die Datenstationen waren die 
gleichen, die auch die Deutsche Bundesbahn nutzte. 
Sie ersetzten sowohl die zum 1. Januar 1992 beschaff

-

ten Arbeitsplatzcomputer wie auch die Fernschrei-
ber. 

63.2 

Der Bundesrechnungshof hat Mitte 1992 die Wirt-
schaftlichkeit der Umstellungsmaßnahmen unter-
sucht und Schwächen in der Planung und Durchfüh-
rung des Projektes festgestellt. Er hat insbesondere 
bemängelt: 

Bei der ersten Umstellung Anfang 1992 hatte die 
Deutsche Reichsbahn mit 104 Datenerfassungsstellen 
für den deutschen Binnenverkehr nahezu doppelt so 
viele Stellen eingerichtet und mit Arbeitsplatzcompu-
tern ausgestattet, wie nach den vorhandenen Planda-
ten und der absehbaren Verkehrsentwicklung not-
wendig waren. In den Planungsunterlagen waren 
weder die Anzahl der Stellen noch ihre Ausrüstung 
mit jeweils zwei Arbeitsplatzcomputern nachvollzieh-
bar begründet. Die Ausgangssituation war nicht ana-
lysiert, Varianten waren nicht untersucht worden. 
Zudem waren die weiteren 133 Erfassungsstellen mit 
Fernschreibern für internationale Verkehre beibehal-
ten worden, obwohl auf diese Stellen höchstens 
20 v. H. des gesamten Erfassungsaufkommens entfie-
len. Überdies war der ab 1. Januar 1992 geplante 
Personalbedarf für die Datenerfassung nahezu vier-
mal so hoch wie erforderlich. Dieser Überdimensio-
nierung entsprachen Sachkosten von rd. 1,5 Mio. 
DM und jährliche Personalkosten von rd. 12 Mio. 
DM. 

Die ursprüngliche Datenerfassungskapazität von 237 
Stellen mit rd. 600 Arbeitskräften war noch auf das 
Verkehrsaufkommen der 80er Jahre ausgerichtet. 
Schon nach den alten Verfahren hätten die seit dem 
Jahre 1990 eingetretenen erheblichen Verkehrsverlu-
ste bis Ende 1991 zu deutlichen Einsparungen führen 
müssen. Zumindest hätte durch eine sorgfältige Ana-
lyse dieser Rationalisierungsreserven vermieden wer-
den können, daß überzogene Mengengerüste (Anzahl 
der Datenerfassungsstellen und deren Ausstattung 
mit Personal und Geräten) als Grundlagen für die 
Umstellungsplanungen dienten. Zudem hatten sich 
die Planungen nicht nur auf die Lösung der konkreten 
Anforderungen beschränkt, sondern weitere Anwen-
dungen berücksichtigt, deren Einführung zum Zeit-
punkt der Planung nicht absehbar waren. 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, seine Fest-
stellungen zur Vermeidung ähnlicher Mängel bei 
künftigen Umstellungsvorhaben zu nutzen und die 
mit Planungs- und Projektaufgaben befaßten Mitar-
beiter entsprechend zu schulen. Besonders sollte dar-
auf geachtet werden, daß 

— vor der Umstellung die bestehenden Zustände 
analysiert und vorhandene Rationalisierungsre-
serven berücksichtigt werden, 

— die Planungen und der Mitteleinsatz keine unsi-
cheren Anforderungen einschließen, sondern auf 
realistischen und aktuellen Prognosen beruhen 
und nur auf die konkreten Aufgabenstellungen 
konzentriert werden, und 
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— mehrere Planungsvarianten entwickelt und im 
Vergleich bewertet werden. 

63.3 

Der Vorstand hat die Feststellungen anerkannt und 
angekündigt, die Empfehlungen für künftige Projekte 
zu nutzen. Er hat jedoch darauf verwiesen, daß im 
1. Halbjahr 1991 der jetzt eingetretene und noch 
andauernde negative Trend im Güterverkehr der 
Deutschen Reichsbahn nicht vorhersehbar gewesen 
sei, zumal auch die Prognosen von einer rascheren 
Erholung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern 
ausgegangen seien. Überdies hätten für die Einfüh-
rung der neuen Systemtechnik und des neuen Ta rifes 
insgesamt nur acht Monate zur Verfügung gestanden; 
diese kurze Zeit habe eine Variantenuntersuchung 
nicht zugelassen. 

Die Festlegung auf 104 Datenerfassungsstellen für 
den deutschen Binnenverkehr hat der Vorstand mit 
der rechnerischen Vollauslastung je eines Arbeits-
platzcomputers im Einschichtbetrieb begründet. Der 
gerätetechnischen Ausrüstung mit je zwei Arbeits-
platzcomputern habe die Überlegung zugrunde gele-
gen, neben der Datenerfassung noch weitere „per-
spektivische" Vorhaben zu bearbeiten. Darüber hin-
aus sei das zweite Gerät als „Störreserve gedacht" 
gewesen. Außerdem habe man mit einer längeren 
Bedienzeit durch ungeübtes Personal gerechnet. Die 
133 Erfassungsstellen für internationale Verkehre 
habe man belassen, da weitere Projekte mit Fern-
schreibern realisiert werden sollten. 

Zum Personaleinsatz für die Datenerfassung hat der 
Vorstand ausgeführt, daß abweichend von der Pla-
nung (rd. 425 Vollzeitkräfte) ab Anfang 1992 insge-
samt nur 276,7 Vollzeitkräfte in allen 237 Erfassungs-
stellen eingesetzt worden seien. 

Das Bundesministerium hat ergänzend darauf hinge-
wiesen, daß es in allen politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bereichen im Zusammenhang 
mit der Wiedervereinigung Deutschlands zu ver-
gleichbaren Problemen gekommen sei und auch 
zwangsläufig habe kommen müssen. Es sei nicht 
denkbar, daß sich Dinge, die sich 40 Jahre getrennt 
entwickelt hätten, von heute auf morgen nahtlos 
zusammenfügen ließen. 

63.4 

Da die Verfahrensanpassungen beider Bahnen noch 
nicht abgeschlossen sind und zu ähnlich gelagerten 
Planungs- und Kostenproblemen führen können, ist 
die Ankündigung des Vorstandes zu begrüßen, er 

wolle die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes 
bei künftigen Projekten nutzen. 

Der Bundesrechnungshof teilt jedoch nicht die Auffas-
sung, der negative Trend im Güterverkehr der Deut-
schen Reichsbahn sei als Planungsgrundlage nicht 
vorhersehbar gewesen. Das mit der Deutschen 
Reichsbahn zu befördernde Güterverkehrsaufkom-
men nahm schon seit der Währungsunion kontinuier-
lich ab, unabhängig von der wirtschaftlichen Entwick-
lung auch dadurch begründet, daß sich in den neuen 
Bundesländern die Transportanteile der Bahn und des 
Straßengüterverkehrs denen der alten Bundesländer 
annäherten. Die Bedarfsermittlungen für die Datener-
fassungsstellen hätten rechtzeitig entsprechend korri-
giert werden können. 

Das Argument des Zeitdrucks für fehlende Planungs-
varianten ist nicht stichhaltig. Auch wenn sehr kurz-
fristig geplant werden muß, dürfen Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit nicht so vernachlässigt werden, daß 
auf naheliegende und nachvollziehbare Alternativ-
überlegungen von vornherein verzichtet wird. 

Die Hinweise des Vorstandes zur Begründung der 
Zahl und Ausstattung der Datenerfassungsstellen ent-
sprechen nur zum Teil den Ausführungen im Pla-
nungsheft. Auslastungsrechnungen wurden danach 
nicht vorgenommen, eine Störreserve war nicht 
berücksichtigt, dagegen die Bearbeitung ,,perspekti-
vischer" Vorhaben. Letztere wie auch die Fern-
schreibprojekte wären jedoch bei der Ausstattung 
der Erfassungsstellen erst dann zu berücksichtigen, 
wenn sie tatsächlich realisiert werden, nicht „auf 
Vorrat". 

Auch der gegenüber der Planung verminderte tat-
sächliche Personaleinsatz im Jahre 1992 überstieg den 
nach einer überschlägigen Schätzung des Bundes-
rechnungshofes notwendigen Personalumfang noch 
um rd. 175 Vollzeitkräfte. Diese Schätzung wird 
bestätigt durch den Einsatz von nur noch rd. 90 Voll-
zeitkräften für die Datenerfassung seit Umstellung auf 
die Verfahren der Deutschen Bundesbahn zum 1. Ja-
nuar 1993. 

Damit führten die Mängel in der Projektsteuerung im 
Jahre 1992 zu vermeidbaren Ausgaben von zusam-
men rd. 8 Mio. DM, rd. 6,5 Mio. DM für Personal und 
rd. 1,5 Mio. DM für Gerätebeschaffungen. 

Der Bundesrechnungshof ist sich der Probleme, die 
die Wiedervereinigung Deutschlands und damit auch 
die Zusammenführung der beiden Deutschen Bahnen 
mit sich bringen, bewußt. Er berichtet dennoch über 
Planungsfehlleistungen wie in diesem Fall und deren 
finanzielle Auswirkungen beispielhaft, um einer 
Wiederholung in ähnlichen Fällen entgegenzuwir-
ken. 



Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/5650 

Deutsche Bundespost 

Mehrere Unternehmen 

64 Gesamtjahresabschluß 1991 der Deutschen 
Bundespost 

64.0 

Angesichts der Zunahme des Beteiligungsberei-
ches der drei Postunternehmen sollten diese neben 
ihren Einzelabschlüssen auch Konzernabschlüsse 
erstellen. Die stillen Reserven des Anlagevermö-
gens sollten in geeigneter Weise dargelegt werden. 
Wegen der nicht passivierten Pensionsverpflich-
tungen  werden weitere Überlegungen und Ent-
scheidungen erforderlich sein. 

64.1 Allgemeines 

Der Gesamtjahresabschluß der Deutschen Bundes

-

post zum 31. Dezember 1991 umfaßt die Jahresab

-

schlüsse des zweiten vollen Geschäftsjahres der 
drei Unternehmen Deutsche Bundespost Telekom 
(Telekom), Deutsche Bundespost Postdienst (Post-
dienst) und Deutsche Bundespost Postbank 
(Postbank). 

64.2 Vermögens- und Finanzlage (Bilanz) 

64.2.1 Entwicklung im Jahre 1991 

Die Schlußbilanz zum 31. Dezember 1991 und die 
Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 1991 wiesen für das 
Sondervermögen Deutsche Bundespost nachste-
hende Vermögens- und Finanzlage *) aus: 

*) Unterschiede in den Summen und Differenzen in der nach-
folgenden Tabelle beruhen auf Rundungen. 

31. Dezember 1991 1. Januar 1991 Veränderungen 

- in Mrd. DM - 

Aktiva 
Anlagevermögen 	  138,0 128,4 + 9,6 

Vorräte Sachanlagen 	  1,9 2,4 - 0,5 

Umlaufvermögen 	  52,1 49,3 + 2,8 

Rechnungsabgrenzung 	  1,7 1,6 + 0,1 

Sonderverlustkonto 	  0,8 0,9 - 0,1 

Bilanzsumme 	  194,5 182,6 +11,9 

Passiva 
Eigenkapital 	  49,3 49,7 - 0,4 

Rückstellungen 	  10,2 9,8 + 0,3 

(- darunter langfristig) 	  (1,0) (0,8) (+ 0,1) 

Verbindlichkeiten 	  132,6 121,0 +11,6 

(- darunter langfristig) 	  (32,3) (27,8) (+ 4,4) 

Rechnungsabgrenzung 	  2,3 2,1 + 0,3 

Bilanzsumme 	  194,5 182,6 +11,9 

Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 1991 wurde 
aufgestellt, weil das im Jahre 1990 im Beitrittsgebiet 
gebildete gemeinsame Teilsondervermögen Tele

-kom und Postdienst zum 1. Januar 1991 auf die Un-
ternehmen Telekom und Postdienst aufgeteilt 
wurde. 
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64.2.2 Anlagevermögen und Investitionen 

64.2.2.1 

Das Anlagevermögen der Deutschen Bundespost 
wurde zum 31. Dezember 1991 auf rd. 138 Mrd. DM 
beziffert. Den größten Anteil daran hatte das Sach-
anlagevermögen mit 132,8 Mrd. DM, auf die Finanz-
anlagen entfielen 5,1 Mrd. DM. 

64.2.2.2 

Die Brutto-Investitionen betrugen rd. 25,8 Mrd. DM, 
die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen rd. 
15,2 Mrd. DM (einschließlich der außerplanmäßigen 
Abschreibungen von rd. 0,6 Mrd. DM). Ein Investi-
tionsschwerpunkt waren die fernmeldetechnischen An-
lagen insbesondere in den neuen Bundesländern. 

Der Nettozugang bei den Sachanlagen in Höhe von 
rd. 9,7 Mrd. DM ging einher mit einem Anstieg der 
Fremdmittel um rd. 12,3 Mrd. DM. 

64.2.2.3 

Bei den Gegenständen des fernmeldetechnischen 
Anlagevermögens (Restbuchwerte insgesamt 87,8 
Mrd. DM) war nur bei einem kleinen Teil (2,0 Mrd. 
DM im Verkehrsgebiet Ost) ein Einzelnachweis gege-
ben. Bei dem weitaus überwiegenden Teil (85,8 Mrd. 
DM im Verkehrsgebiet West) fehlte der Einzelnach-
weis. 

Der Abschlußprüfer hat deshalb den Abschluß am 
17. März 1993 mit folgendem Bestätigungsvermerk 
versehen: „Der Gesamtjahresabschluß der Deutschen 
Bundespost entspricht nach unserer pflichtgemäßen 
Prüfung den für die Postunternehmen geltenden 
gesetzlichen Vorschriften mit der Einschränkung, daß 
die Werthaltigkeit von lediglich in Jahreskonten 
erfaßten Gegenständen des fernmeldetechnischen 
Anlagevermögens mit einem Restbuchwert von 
85,8 Mrd. DM aufgrund fehlender Einzelnachweise 
nur global beurteilt werden konnte." 

Der Abschlußprüfer begründete die Einschränkung 
des Bestätigungsvermerkes damit, daß diese Be-
stände mit einem Restbuchwert von rd. 85,8 Mrd. DM 
einen (hohen) Anteil von rd. 44 v. H. an der Bilanz-
summe der Deutschen Bundespost von rd. 194,5 Mrd. 
DM haben. Eine entsprechende Einschränkung ent-
hält auch der Bestätigungsvermerk des Abschlußprü-
fers zum Jahresabschluß der Telekom. 

64.2.2.4 

Damit die Werthaltigkeit des gesamten fernmelde-
technischen Anlagevermögens im einzelnen beurteilt 
werden kann, empfiehlt der Bundesrechnungshof, 
auch bei den übrigen Gegenständen des Anlagever-
mögens die Voraussetzungen für einen Einzelnach-
weis zu schaffen (Bestandsaufnahme und Fortschrei-
bung in Anlagekartei mit entsprechendem internem 
Kontrollsystem). Dies ist eine wichtige Grundlage für 
die Erstellung eines Jahresabschlusses nach handels-
rechtlichen Grundsätzen gemäß § 44 Abs. 1 Post

-

VerfG. 

64.2.3 Pensionsverpflichtungen 

64.2.3.1 

Die Deutsche Bundespost wies in ihrer Bilanz zum 
31. Dezember 1991 Pensionsrückstellungen in Höhe 
von rd. 249 Mio. DM aus. Diese wurden für unmittel-
bare Verpflichtungen gebildet, soweit sie aus ab dem 
1. Januar 1990 neu begründeten Anwartschaften 
resultierten. Nach Aussage des Abschlußprüfers im 
Prüfungsbericht entsprachen sie der in Artikel 28 
Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch vorgese-
henen Mindesthöhe. 

Für Pensionsverpflichtungen aus bis zum 1. Januar 
1990 bereits bestehenden Beschäftigungs- oder Pen-
sionsverhältnissen wurden keine Rückstellungen ge-
bildet. Im Anhang zum Gesamtjahresabschluß 1991 
wurden diese nicht passivierten Pensionsverpflich-
tungen für Altzusagen vor dem 1. Januar 1990 mit 
89,3 Mrd. DM angegeben. Sie überstiegen damit das 
in der Bilanz der Deutschen Bundespost ausgewie-
sene Eigenkapital (49,3 Mrd. DM) um rd. 40 Mrd. DM. 

64.2.3.2 

Angesichts dieser Sachlage würde auch eine nur 
teilweise bilanzielle Berücksichtigung der bislang 
nicht bilanzierten Pensionsverpflichtungen zu einem 
Rückgang oder einer völligen Aufzehrung des Eigen-
kapitals führen. Der Deutsche Bundestag hat in die-
sem Zusammenhang — auf der Grundlage der Be-
schlußempfehlung des Haushaltsausschusses — zu 
Nr. 38 der Bemerkungen 1992 „Jahresabschlüsse 
1990 der Deutschen Bundespost" u. a. folgenden 
Beschluß gefaßt: „Der Ausschuß erwartet einen 
Bericht über die weitere Entwicklung des Eigenkapi-
tals sowie eine Bestätigung dafür, daß die Postunter-
nehmen auch künftig für die buchmäßig entstandene 
Eigenkapitalverringerung keinen Ersatz aus Mitteln 
des allgemeinen Bundeshaushalts beanspruchen wer-
den. " 

64.2.3.3 

Das Bundesministerium für Post und Telekommunika-
tion (Bundesministerium) hat hierzu mitgeteilt, daß es 
die drei Postunternehmen aufgefordert habe, einen 
Bericht über die weitere Entwicklung des Eigenkapi-
tals vorzulegen. Darüber hinaus sei eine Bestätigung 
verlangt worden, daß die Unternehmen auch künftig 
für die buchmäßig entstandenene Eigenkapitalverrin-
gerung keinen Ersatz aus dem allgemeinen Bundes-
haushalt beanspruchen werden. 

64.2.3.4 

Der Bundesrechnungshof geht davon aus, daß die 
Entscheidung des Deutschen Bundestages bei der 
Vorbereitung und Umsetzung der Postreform II 
berücksichtigt wird. Er behält sich vor, auf grundsätz-
liche Fragen der Bildung von Rückstellungen und 
deren Auswirkungen auf die Ergebnisse der Post-
unternehmen zurückzukommen. 
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64.2.4 Angabe der stillen Reserven 

64.2.4.1 

Die Abschlußprüfer der Einzelabschlüsse wiesen in 
ihren Prüfungsberichten darauf hin, daß erhebliche 
stille Rese rven in den Wertansätzen der Grundstücke 
und Gebäude enthalten sind. Bei der Postbank bestan-
den darüber hinaus stille Rese rven auch bei Wert-
papieranlagen. Des weiteren waren vermutlich stille 
Reserven im Beteiligungsbereich der drei Unterneh-
men vorhanden. 

64.2.4.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Kenntnis der Höhe 
der stillen Rese rven für den Eigentümer und die 
Aufsichtsräte gerade im Hinblick auf die Eigenkapi-
talsituation der Unternehmen für bedeutsam gehal-
ten. Er hat darauf hingewiesen, daß Postbank und 
Postdienst nur knapp die vorgesehene Mindestquote 
zur Eigenkapitalausstattung (§ 41 PostVerfG) erfüllten 
und die Telekom ihre Quote nicht erreiche. Bei der 
Beurteilung, inwieweit in Zukunft ein längerfristiges 
Abweichen von der Soll-Vorschrift des § 41 PostVerfG 
toleriert werden könne, sei die Kenntnis der stillen 
Reserven entscheidungserheblich. Der Bundesrech-
nungshof hat sich deshalb dafür ausgesprochen, daß 
künftig die stillen Rese rven des Anlagevermögens 
ermittelt und im Anhang ausgewiesen oder zumindest 
im Wirtschaftsprüferbericht dargelegt werden. 

64.2.4.3 

Das Bundesministerium hat die Empfehlung des Bun-
desrechnungshofes, die stillen Rese rven des Anlage-
vermögens darzulegen, ohne nähere Begründung als 
nicht angemessen bezeichnet. Es schließt allerdings 
nicht aus, daß ein Ausweis stiller Rese rven aus beson-
deren Anlässen (Postreform II) erbeten werde. 

64.2.4.4 

Der Bundesrechnungshof hält es weiter für angezeigt, 
im Rahmen des Jahresabschlusses Anteilseigner und 
Aufsichtsräte der drei Postunternehmen über die 
Höhe der stillen Rese rven des Anlagevermögens zu 
informieren. Das Bundesministerium sollte auf ent-
sprechende Informationen im Anhang oder zumindest 
in den Wirtschaftsprüferberichten hinwirken. 

64.2.5 Konzernabschluß 

64.2.5.1 

Bei dem Gesamtjahresabschluß 1991 handelte es sich 
nicht um einen Konzernabschluß im Sinne des Han-
delsrechts. Der Abschlußprüfer bezeichnete ihn als 
„Abschluß eigener Art" , der sich an den Prinzipien der 
Konzernrechnungslegung orientiere. Im Rahmen der 
Schuldenkonsolidierung wurden die Forderungen 
und Verbindlichkeiten zwischen den drei Unterneh-
men gegeneinander aufgerechnet (einschließlich der 
Schuldverhältnisse aufgrund des Finanzausgleichs). 
Im Rahmen der Aufwands- und Ertragskonsolidie

-

rung wurden die Innenumsatzerlöse und die übrigen 
Erträge aus der gegenseitigen Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen zwischen den drei Unternehmen 
u. a. mit den auf sie entfallenden Aufwendungen 
verrechnet. Die privatrechtlichen Tochtergesellschaf-
ten der drei Postunternehmen waren nicht in den 
Gesamtjahresabschluß einbezogen. 

64.2.5.2 

Bei den drei Postunternehmen wird der Beteiligungs-
bereich zunehmend umfangreicher. Zum 31. Dezem-
ber 1991 hielten sie Anteile an rd. 40 Gesellschaften 
mit einem Buchwert von 334 Mio. DM. Ein Jahr später, 
in den Bilanzen zum 31. Dezember 1992, betrugen die 
Buchwerte der Beteiligungen an mehr als 50 Unter-
nehmen (einschließlich verbundene Unternehmen) 
schon 1 113 Mio. DM. Nach den Wirtschaftsplänen der 
Postunternehmen für das Jahr 1993 wird sich der 
Ausbau des Beteiligungsbereiches fortsetzen. 

Angesichts dieser Entwicklung hat es der Bundes-
rechnungshof im Interesse eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage für geboten gehalten, auch 
die Tochterunternehmen in die Konsolidierung einzu-
beziehen. Er hat das Bundesministerium aufgefordert, 
in geeigneter Weise darauf hinzuwirken, daß die drei 
Postunternehmen neben ihren Einzelabschlüssen 
auch Konzernabschlüsse im Sinne des Handelsrechts 
erstellen (§§ 290 ff. HGB). Um die Vergleichbarkeit 
sicherzustellen, wird das Bundesministerium darauf 
zu achten haben, daß die Konzernabschlüsse der 
Einzelunternehmen nach gleichen Grundsätzen er-
stellt werden. Als Grundlage für den Gesamtjahresab-
schluß kann dann auf die Konzernabschlüsse der 
Einzelunternehmen zurückgegriffen werden. 

64.2.5.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, daß die Geneh-
migung von Tochtergesellschaften mit der Auflage 
verbunden worden sei, eine Rechnungslegung einzu-
richten, die einen Konzernabschluß ermögliche. In 
seinen Genehmigungen über die Feststellung der 
Jahresabschlüsse 1992 wolle es die Unternehmen 
bitten, Vorkehrungen zu treffen, um ab dem Jahre 
1993 konsolidierte Jahresabschlüsse erstellen zu kön-
nen. 

64.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 

64.3.1 Entwicklung im Jahre 1991 

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen 
Bundespost ergaben sich als wesentliche Posten die 
nachfolgenden Erträge und Aufwendungen *). Die 
Werte für das Jahr 1990 sind nachrichtlich angegeben. 
Wegen der erst ab 1. Juli 1990 einbezogenen Ergeb-
nisse des Verkehrsgebietes Ost ist der Vergleich nur 
bedingt aussagefähig. 

*) Unterschiede in den Summen und Differenzen in der nach-
folgenden Tabelle beruhen auf Rundungen. 
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Jahr 1991 nachrichtlich: 
Jahr 1990 

- in Mrd. DM - 

Laufende Erträge 
Umsatzerlöse 	 69,7 61,9 
Sonstige Erträge 	 3,6 3,6 

Summe 	  73,3 65,5 

Laufende Aufwendungen 
Materialaufwand 	 6,4 5,2 
Personalaufwand 	 34,9 29,6 
Abschreibungen 	 14,7 13,5 
Zinsergebnis 	 4,9 4,6 
Übrige Aufwendungen 	 4,8 4,1 

Summe 	  65,8 57,0 

Geschäftsergebnis 	 7,6 8,6 
Neutrales Ergebnis 	 -0,6 -1,0 

Ergebnis vor 
Ablieferung an den 
Bund und Steuern 	 7,0 7,6 
Ablieferung an den 
Bund und Steuern 	 7,3 6,3 

Jahresüberschuß (+)/ 
Jahresfehlbetrag (-) 	 -0,3 +1,3 

Die weit überwiegenden Anteile des Umsatzes der 
Telekom (von 46,9 Mrd. DM) und des Postdienstes 

(von 20 Mrd. DM) wurden im Monopolbereich erzielt. 
Bei der Telekom betrugen allein die voll dem 
Monopolbereich zuzurechnenden Telefongebühren 
85,8 v. H. des Umsatzes. Beim Postdienst hatte der 
Briefdienst, der ebenfalls Monopolstellung besitzt, im 
Jahre 1991 einen Anteil am Gesamtumsatz von 
74,6 v. H. 

64.3.2 Personalaufwendungen 

64.3.2.1 

Von den Personalaufwendungen in Höhe von 
rd. 34,9 Mrd. DM entfielen auf 

- Bezüge der Beamten 14,0 Mrd. DM, 

- Vergütungen an Angestellte und Arbeiter 
11,1 Mrd. DM, 

- sonstige Vergütungen 0,2 Mrd. DM, 

- soziale Abgaben 2,2 Mrd. DM, 

- Altersversorgung 5,6 Mrd. DM, 

- Unterstützung 1,8 Mrd. DM. 

Die Personalaufwendungen bezogen sich auf den 
folgenden jahresdurchschnittlichen Personalbestand 
(Teilzeitbeschäftigte sind in Vollzeitbeschäftigte um-
gerechnet; die Entwicklung im Jahre 1992 ist nach-
richtlich aufgeführt): 

Beschäftigte 

Jahr 1991 
nachrichtlich: 

Jahr 1992 

insgesamt 
darunter neue 
Bundesländer 

insgesamt 
darunter neue 
Bundesländer 

Postdienst 	  330 326 73 450 313 252 57 481 
Postbank 	  20 265 392 19 373 540 
Telekom 	  229 127 41 136 231 260 42 945 

zusammen 	  579 718 114 978 563 885 100 966 

64.3.2.2 

Die Unternehmen der Deutschen Bundespost haben 
angekündigt, bis Ende 1997 rd. 61 400 Stellen abzu-
bauen. Auf den Postdienst entfallen hiervon 33 400 
Stellen, auf die Postbank 8 000 Stellen und auf die 
Telekom 20 000 Stellen. Die Personalverminderung 
soll sozialverträglich und weitgehend im Rahmen der 
Personalfluktuation vorgenommen werden. Zur Er-
leichterung des Abbaus ist für Beamte ab 55 Jahren 

eine Vorruhestandsregelung für einen befristeten 
Zeitraum vorgesehen. Der Entwurf eines entspre-
chenden Gesetzes liegt dem Bundesministerium des 
Innern vor (Stand 1. Juli 1993). 

Der Bundesrechnungshof hat in dem angestrebten 
Personalabbau bei den drei Postunternehmen eine 
Bestätigung seiner seit Jahren geäußerten Kritik gese-
hen, daß der Personalbestand der Deutschen Bundes-
post überhöht sei. 
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64.3.2.3 

Das Bundesministerium hat mitgeteilt, es könne den 
angestrebten Personalabbau nicht in Zusammenhang 
mit der früher geäußerten Kritik des Bundesrech-
nungshofes sehen. 

Es hat angemerkt, daß auch künftige Änderungen der 
Dienstleistungsnachfrage bei der Schätzung des 
angestrebten Personalabbaus berücksichtigt worden 
seien. 

64.3.2.4 

Der Bundesrechnungshof bestreitet nicht, daß auch 
künftige Änderungen der Dienstleistungsnachfrage 
beim angestrebten Personalabbau berücksichtigt 
worden sind. 

Angesichts seiner Berichterstattung über den Perso-
naleinsatz der Deutschen Bundespost in den Bemer-
kungen der vergangenen Jahre sieht er jedoch auch 
seine früheren Feststellungen zum überhöhten Perso-
nalbedarf bestätigt. 

64.3.3 Ablieferung und Steuern 

Insgesamt flossen dem Bund im Jahre 1991 Abliefe-
rungen und Steuern aus dem Sondervermögen in 
Höhe von 7,3 Mrd. DM (Vorjahr 6,3 Mrd. DM) zu. In 
Zukunft werden sich die dem Bund zufließenden 
Mittel verändern. Ab dem Jahre 1996 wird sich die 
Ablieferung, die zur Zeit 10 v. H. der um bestimmte 
Beträge geminderten Betriebseinnahmen entspricht, 
nach der Belastung bemessen, die anfallen würde, 
wenn die Unternehmen steuerlich jeweils wie selb-
ständige Unternehmen behandelt würden. 

64.4 Finanzausgleich 

Im Rahmen des Finanzausgleichs (§ 37 Abs. 3 Post-
VerfG) hat die Telekom im Jahre 1991 im Umfang von 
rd. 2 331 Mio. DM Fehlbeträge bei Postdienst und 
Postbank abgedeckt. Im einzelnen ergaben sich fol-
gende Beträge (jeweils gerundet auf Mio. DM): 

Telekom Postdienst Postbank 

Ergebnis nach Ablieferung und Steuern 	 +2 206 -2 209 -300 
Finanzausgleich (- Aufwendungen/+ Erträge) -2 331 +2 031 + 300 
Jahresüberschuß (+)/Jahresfehlbetrag (-) 	 - 	125 - 	178 0 

Die Notwendigkeit des Finanzausgleichs beim Post-
dienst ergab sich insbesondere aus den Verlusten von 
rd. 1 019 Mio. DM in den neuen Bundesländern (nach 
Ablieferung und Steuern) sowie der Bildung von 
Rückstellungen von rd. 686 Mio. DM für Überhang

-

personal in den alten Bundesländern. 

Der Finanzausgleich bei der Postbank gründete sich 
letztlich auf die Bildung von Rückstellungen für 
Umstrukturierungsmaßnahmen in Höhe von rd. 
789 Mio. DM. Damit beteiligte sich die Telekom mit 
300 Mio. DM an der Neustrukturierung der Post-
bank. 

Nach den Mittelfristplänen für die Jahre 1992 bis 1996 
der Unternehmen werden die nicht von der Telekom 
abgedeckten gesamten Verluste bis zum Jahre 1994 
anwachsen und danach bis zum Jahre 1996 vollstän-
dig ausgeglichen werden, so daß ab dem Jahre 1997 
kein Finanzausgleich mehr erforderlich wäre. 

65 Vergabe von Bauleistungen 

65.0 

Die Unternehmen Deutsche Bundespost Postdienst 
und Deutsche Bundespost Telekom haben bei Bau-
leistungen im Hochbau abweichend von der Praxis 
der Deutschen Bundespost in den zurückliegenden 
Jahren Öffentliche Ausschreibungen einge-
schränkt. 

65.1 

Abweichend vom bisherigen Verfahren bei der Deut-
schen Bundespost sind in den Unternehmen Post-
dienst und Telekom Bauleistungen im Hochbau häu-
figer freihändig oder nach nur Beschränkter Aus-
schreibung vergeben worden. So waren z. B. bei einer 
Direktion der Telekom im Westen von 65 nach der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen ausgeschrie-
benen Bauleistungen 18 nicht öffentlich, sondern 
beschränkt ausgeschrieben. Die Deutsche Bundes-
post Postdienst hat den Bau von Frachtzentren teil-
weise freihändig, im übrigen im Rahmen Beschränk-
ter Ausschreibungen vergeben. 

Die Vergabestellen beider Unternehmen wandten die 
Ausnahmeregelungen für Beschränkte Ausschrei-
bungen und Freihändige Vergaben nach der für die 
Dienststellen der Deutschen Bundespost geltenden 
Richtlinie über das Verfahren bei der Vergabe von 
Bauleistungen auch in anderen Fällen wesentlich 
häufiger an, als das vor Errichtung der Unternehmen 
der Fall war. 

Sie begründeten die gewählte Vergabeart meistens 
mit besserer Auswahl geeigneter Bieter und mit der 
Eilbedürftigkeit bei der Vergabe angesichts der 
Dringlichkeit der Baumaßnahme. Leistungen waren 
nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht eindeutig 
und erschöpfend festgelegt; das trifft besonders auch 
auf Baumaßnahmen in den neuen Bundesländern 
zu. 
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65.2 

Nach der Auffassung des Bundesrechnungshofes hät-
ten auch bei Öffentlicher Ausschreibung geeignete 
Bieter gefunden und im Vergabeverfahren vorgese-
hene Angebotsfristen gewahrt oder jedenfalls bei der 
Terminplanung der Einzel- oder Gesamtmaßnahme 
berücksichtigt werden können. Ungeachtet der Eile 
im Wettbewerbsstadium der Baumaßnahmen hat sich 
nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
in vielen Fällen die Fertigstellung der Leistungen 
verschoben. Teils hatten die Direktionen die Vergabe 
wegen zu hoher Preisangebote oder wegen nachträg-
lich notwendiger Prüfung der Leistungsfähigkeit der 
Bieter hinausschieben müssen. In anderen Fällen 
führten nicht eindeutig und erschöpfend festgelegte 
Leistungen und nachträgliche Forderungen der Nut-
zer häufig zu bauverzögernden Änderungen bei der 
Ausführung der Bauvorhaben. Die Gründe, die zum 
Verzicht auf Öffentliche Ausschreibungen und damit 
zur Einschränkung des Wettbewerbes angeführt wur-
den, waren nicht stichhaltig. 

65.3 

Die Deutsche Bundespost Postdienst und die Deutsche 
Bundespost Telekom haben sich nur zum Vorgehen 
der Dienststellen in den neuen Bundesländern geäu

-

ßert, aber nicht dazu, daß auch in den alten Bundes-
ländern weniger öffentlich ausgeschrieben wurde. 

65.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die Beson-
derheiten bei der Vergabe in den neuen Bundeslän-
dern. Die von ihm aufgezeigte Entwicklung bei der 
Vergabepraxis bezieht sich deshalb auch nur auf 
Fälle, für die die Sonderregelungen in den neuen 
Bundesländern nicht in Betracht kamen. Er hält daran 
fest, daß der Wettbewerb erfahrungsgemäß am besten 
gewahrt ist, wenn Vergabeentscheidungen auf breiter 
Grundlage und unter strenger Beachtung der einheit-
lichen Richtlinien, der Verdingungsordnung für Bau-
leistungen (VOB/A), getroffen werden. Dadurch las-
sen sich am besten günstige Preis-Leistungs-Verhält-
nisse erzielen. Auch Unregelmäßigkeiten im Verga-
beverfahren können so am besten vermieden werden. 
Die Generaldirektionen sollten deshalb zur Durchset-
zung der bei der Deutschen Bundespost bewährten 
Öffentlichen Ausschreibung verstärkt von ihrem Kon

-

troll- und Weisungsrecht Gebrauch machen und auch 
in den neuen Bundesländern auf die Anwendung der 
Öffentlichen Ausschreibung hinwirken, soweit dies 
der flexible und schnelle Aufbau der Infrastruktur 
zuläßt. 

Deutsche Bundespost Postdienst 

66 Beteiligung der Deutschen Bundespost 
Postdienst an der PSG-Postdienst Se rvice 
Gesellschaft mbH, Berlin 

66.0 

Der Deutschen Bundespost Postdienst entstanden 
aus der Beteiligung an der PSG-Postdienst Service 
Gesellschaft mbH, Berlin, in den Jahren 1991 und 
1992 Aufwendungen von mehr als 50 Mio. DM. Der 
Bundesrechnungshof empfiehlt der Deutschen 
Bundespost Postdienst, die Beteiligung zu been-
den, da die Voraussetzungen für deren Fortfüh-
rung nicht gegeben sind. 

66.1 

Die Deutsche Bundespost Postdienst (Postdienst) 
übernahm gemäß Einigungsvertrag am 3. Oktober 
1990 als Alleingesellschafterin die Beteiligung der 
Deutschen Post Postdienst der Deutschen Demokrati-
schen Repubik an der PSG-Postdienst Service Gesell-
schaft mbH, Berlin (Gesellschaft). Die Gesellschaft 
war kurz vor der Wiedervereinigung mit dem Ziel 
gegründet worden, möglichst viele Arbeitsplätze des 
Postzeitungsvertriebsdienstes unter marktwirtschaft-
lichen Bedingungen zu erhalten und die Presseversor-
gung in den neuen Bundesländern sicherzustellen. 

Der Postdienst hatte die Gründung maßgeblich unter-
stützt und der Deutschen Post 10 Mio. DM als Darle-
hen für die Aufbringung des Stammkapitals der 
Gesellschaft zur Verfügung gestellt. 

66.1.1 

Das Konzept der Gesellschaft sah die drei Geschäfts-
bereiche Frühzustellung von Tageszeitungen, Einzel-
verkauf von Zeitungen, Zeitschriften und Handelswa-
ren sowie den Bahnhofsbuchhandel vor. Nach der 
Finanzplanung für die Jahre 1991 bis 1993 wurden 
Gewinne in Höhe von zusammen rd. 56 Mio. DM 
erwartet. 

Anfang 1991 wurde der Geschäftsbetrieb mit 1 670 
Einzelverkaufsstellen (Kioske, Läden), 57 Agenturen, 
6 Filialen und der Zentrale in Berlin und rd. 3 300 Kräf-
ten aufgenommen. Der Postdienst stellte der Gesell-
schaft im gleichen Jahr 60 Mio. DM Darlehen zur 
Finanzierung ihrer Ausgaben zur Verfügung. 

Im März 1991 zeichnete sich ab, daß der Geschäftsbe-
reich Frühzustellung von Tageszeitungen, auf den 
sich die Gewinnerwartungen ganz überwiegend 
stützten, nicht würde ausgebaut werden können, weil 
das Interesse der Verlage an einer Zusammenarbeit 
mit der Gesellschaft zu gering war; Ende August 1991 
wurde die Zeitungszustellung ganz eingestellt. Auch 
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in den Geschäftsbereichen Einzelverkauf und Bahn-
hofsbuchhandel blieben die Umsatzzahlen von 
Beginn an deutlich hinter den prognostizierten Wer-
ten zurück, weil u. a. die Bürger in den neuen 
Bundesländern für Presseerzeugnisse deutlich weni-
ger als angenommen ausgaben. Das Jahr 1991 schloß 
die Gesellschaft statt mit einem geplanten Gewinn in 
Höhe von rd. 9 Mio. DM mit einem Verlust von rd. 
20 Mio. DM ab. Obwohl Anfang 1992 Sanierungsmaß-
nahmen durch Schließung unrentabler Verkaufsstel-
len sowie der Verringerung der Zahl der Filialen und 
Agenturen wirksam wurden und das Personal bis zum 
Ende des 1. Quartals auf rd. 1 800 Mitarbeiter abge-
baut war, belief sich der Verlust im Jahre 1992 auf rd. 
15 Mio. DM. Für das Jahr 1993 wird ebenfalls mit 
einem Verlust von rd. 10 Mio. DM gerechnet, wobei 
nicht abzusehen ist, wann die Gesellschaft aus der 
Verlustzone kommen wird. 

66.1.2 

Der Postdienst glich den Fehlbetrag des Jahres 1991 
durch Zahlungen an die Gesellschaft aus; auch für das 
Jahr 1992 ist ein Verlustausgleich vorgesehen. Dane-
ben verzichtete er auf Zinszahlungen für Gesellschaf-
terdarlehen in Höhe von rd. 8 Mio. DM, leistete rd. 
7 Mio. DM Ausgleichs- und Abfindungszahlungen an 
das Personal und mußte 2 Mio. DM auf den Buchwert 
der von der Gesellschaft übernommenen Kioske 
abschreiben. Insgesamt entstanden dem Postdienst in 
den Jahren 1991 und 1992 aus der Beteiligung Auf-
wendungen in Höhe von mehr als 50 Mio. DM. 
Darüber hinaus wird er seine Stammeinlage sowie 
sein Gesellschafterdarlehen aufgrund der schlechten 
Geschäftsentwicklung wertberichtigen müssen. 

66.1.3 

Der Aufsichtsrat (Mitglieder sind ein Vorstandsmit-
glied sowie drei weitere Bedienstete des Postdienstes 
und zwei Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft) 
wies Ende 1992 erstmals darauf hin, daß es dem 
Postdienst mittelfristig nicht mehr möglich sein werde, 
die Verluste auszugleichen. Konkrete Vorgaben, wie 
die Verluste zu verringern und die finanziellen Bela-
stungen für den Postdienst zu begrenzen seien, 
machte das Aufsichtsgremium (bis 8. Oktober 1992 ein 
Gesellschafterausschuß) nicht. Es stimmte den Wirt-
schaftsplänen für die Jahre 1992 und 1993 mit den 
erwarteten Verlusten vielmehr ohne Einschränkun-
gen zu. Der Postdienst gewährte ohne erkennbare 
Vorgaben für die Zukunft Gesellschafterdarlehen und 
übernahm den Verlust für das Jahr 1991. 

66.2 

Der Bundesrechnungshof hat hinsichtlich der Beteili-
gung des Postdienstes an der Gesellschaft festge-
stellt: 

66.2.1 

Der Verkauf von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, 
Getränken, Spirituosen, Süßwaren usw. durch Kioske 
und Läden einer Tochtergesellschaft des Postdienstes 
zählt nicht zu dessen herkömmlichen Aufgaben, die 
durch eine Transport- und Übermittlungsfunktion 
gekennzeichnet sind und stellt auch keine Weiterent-
wicklung dieser Dienstzweige dar. Für die Fortfüh-
rung der Beteiligung besteht kein wichtiges Interesse, 
da sich diese Aufgaben besser und wirtschaftlicher auf 
andere Weise erledigen lassen. 

Der Bundesrechnungshof ist außerdem der Auffas-
sung, daß die Beteiligung des Postdienstes an der 
Gesellschaft die Entstehung anderer Arbeitsplätze 
behindert und daß ein Verkauf der Kioske und Läden 
Möglichkeiten für kleine und mittelständische Ge-
werbegründungen böte. Die Tätigkeit im Bahnhofs-
buchhandel geht zu Lasten anderer Buchhändler. 
Darüber hinaus gefährdet der Postdienst Arbeits-
plätze in konkurrierenden Unternehmen, indem er die 
Gesellschaft durch Verlustübernahmen, Zinsver-
zichte u. a. subventioniert. Hierdurch könnten Wett-
bewerbsverzerrungen entstehen. 

66.2.2 

Die Beteiligung hat für den Postdienst erhebliche 
wirtschaftliche Belastungen zur Folge gehabt. Der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft und der Postdienst 
haben ohne erkennbare und frühzeitige Auflagen 
Wirtschaftsplänen zugestimmt, die Millionenverluste 
erwarten ließen, und Verlustübernahmen beschlos-
sen. Neben Aufwendungen von mehr als 50 Mio. DM 
für Verlustausgleiche, Zinsverzichte, Wertminderun-
gen usw. in nur zwei Jahren ist durch die Beteiligung 
eine Kapitalbindung von 70 Mio. DM (10 Mio. DM 
Stammeinlage, 60 Mio. DM Gesellschafterdarlehen) 
entstanden. Insgesamt sind dadurch finanzielle Mittel 
in Höhe von 120 Mio. DM gebunden worden. 

66.2.3 

Der Bundesrechnungshof hat dem Postdienst empfoh-
len, die Beteiligung an der Gesellschaft zu beenden 
und hierfür ein Konzept zu entwickeln. 

66.3 

Der Postdienst hat zu den Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes ausgeführt: 

66.3.1 

Mit der Fortführung der Beteiligung an der Gesell-
schaft habe der Postdienst „auch eine soziale Verant-
wortung" gegenüber den Beschäftigten der ehemali-
gen Deutschen Post der Deutschen Demokratischen 
Republik wahrgenommen. Von einer Wettbewerbs-
verzerrung könne keine Rede sein, da sich die Gesell-
schaft selbst dem Wettbewerb habe stellen müssen. 
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Mit den Aufwendungen in Höhe von 50 Mio. DM habe 
der Personalabbau bei der Gesellschaft arbeitsmarkt-
verträglich durchgeführt werden können und sei 
überhaupt erst eine Wettbewerbsfähigkeit erreicht 
worden. Im übrigen hätten nahezu alle Betriebe in den 
neuen Bundesländern erst durch die Treuhandanstalt 
über teilweise aufwendige Sanierungskonzepte pri-
vatisierungsfähig gemacht werden müssen. 

66.3.2 

Die Feststellungen, daß Maßnahmen zur Schaffung 
einer wirtschaftlich tragfähigen Basis zu spät oder 
nicht ergriffen worden seien, seien unzutreffend. 
Konsolidierungsschritte seien von Aufsichtsrat und 
Geschäftsführung „sehr eingehend" geplant und 
erörtert worden, was in den Ansätzen der Wirtschafts-
pläne zu entsprechenden Zielvorgaben geführt habe. 
Erst die Anfang 1993 vorliegenden, ausreichend aus-
sagefähigen Fakten, Daten und Erkenntnisse versetz-
ten die Geschäftsführung in die Lage, einen „Business-
plan" für die nächsten drei Jahre zu erstellen. 

66.3.3 

Über das weitere Engagement bei der Gesellschaft 
werde der Vorstand des Postdienstes sowohl dem 
Grunde nach als auch in wirtschaftlicher und zeitli-
cher Hinsicht demnächst entscheiden. Eine Überle-
gung hierbei sei, in mehr als 100 der größeren 
Verkaufsstellen im Zuge eines neuen Schalterkon-
zeptes sogenannte Postagenturen einzurichten, die 
allerdings nicht das dominante Geschäft darstellen 
würden. 

66.4 

Der Bundesrechnungshof hält an seinen Feststellun-
gen und ihrer Bewertung fest. 

66.4.1 

Der Postdienst bestreitet nicht, daß der Verkauf von 
Zeitungen, Zeitschriften, Spirituosen usw. nicht zu 
seinen Aufgaben gehört. Auch hat er nicht dargelegt, 
daß für die Fortführung der Beteiligung an der Gesell-
schaft ein wichtiges Interesse vorliegt. 

Wettbewerbsverzerrungen und Beeinträchtigungen 
bei der Schaffung anderer Arbeitsplätze sind u. a. 
deshalb nicht auszuschließen, weil die Gesellschaft 
vom Postdienst Subventionen erhält, die anderen 
Unternehmen ohne vergleichbare staatliche Förde-
rung nicht zur Verfügung stehen. 

66.4.2 

Der Bundesrechnungshof ist weiterhin der Auffas-
sung, daß die Sanierungsmaßnahmen angesichts der 
schon frühzeitig erkennbaren Geschäftsentwicklung 
vergleichsweise spät wirksam wurden. Er hat hinrei

-

chend konkrete Zielvorgaben nicht feststellen kön-
nen. 

66.4.3 

Der Bundesrechnungshof begrüßt, daß der Aufsichts-
rat  der Gesellschaft und der Vorstand des Postdienstes 
nunmehr auf der Grundlage aktueller und zuverlässi-
ger Daten und Erkenntnisse über das weitere Enga-
gement entscheiden wollen. Die Absicht, Postagentu-
ren in verschiedenen Verkaufsstellen zu betreiben, 
stellt wegen des relativ geringen Umsatzanteils 
jedoch keinen ausreichenden Grund dar, die Beteili-
gung an der Gesellschaft fortzuführen. 

66.5 

Der Bundesrechnungshof hält weiterhin eine Beendi-
gung der Beteiligung des Postdienstes an der Gesell-
schaft aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen 
für notwendig. 

67 Erstellung und Versand IT-gestützter 
Bezügemitteilungen 

67.0 

Die Deutsche Bundespost Postdienst erstellt und 
versendet monatlich an Bedienstete auch dann eine 
Bezügemitteilung, wenn sich die darin enthaltenen 
Angaben nicht geändert haben. Würde die Anzahl 
der Bezügemitteilungen — wie in der Bundesver-
waltung üblich — auf das sachlich notwendige Maß 
vermindert, könnten Versandkosten von rechne-
risch etwa 2 Mio. DM jährlich vermieden werden. 
Darüber hinaus wären Einsparungen beim Perso-
nal- und Sachaufwand möglich. 

67.1 

Die Deutsche Bundespost Postdienst (Postdienst) 
erstellte und versandte im Rahmen des IT-gestützten 
Verfahrens „ Besoldungskassendienst " im Jahre 1992 
rd. 5,9 Millionen Bezügemitteilungen für Beamte, 
Beamtenanwärter und Versorgungsempfänger in den 
alten Bundesländern. In dieses Verfahren waren auch 
die Bezügeempfänger des Bundesministeriums und 
der Bereiche Telekom und Postbank des Sonderver-
mögens Deutsche Bundespost einbezogen. Rd. 
1,9 Millionen Mitteilungen enthielten Bestandteile, 
die sich nach ihrer Art  ständig verändern können, z. B. 
Leistungszulagen und Zulagen für Dienst zu ungün-
stigen Zeiten, oder es waren Versorgungsbezüge 
wegen anzurechnender Arbeitseinkommen verän-
derbar. Die übrigen rd. 4 Millionen Bezügemitteilun-
gen unterlagen im Durchschnitt nur in vier Abrech-
nungsmonaten eines Jahres einer Änderung. Dies 
betraf die Monate, in denen die jährliche Sonderzu-
wendung, das Urlaubsgeld, eine allgemeine jährliche 
Bezügeanpassung sowie eine Veränderung aus ande- 
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ren Gründen, wie Beförderung, Erreichen einer höhe-
ren Dienstaltersstufe, Änderung des Familienstandes, 
oder bei Versorgungsempfängern Rentenanpassun-
gen und sonstige Änderungen mitzuteilen waren. 
Demnach erstellte und versandte der Postdienst im 
Jahre 1992 rd. 2,6 Millionen inhaltsgleiche Bezüge-
mitteilungen. 

67.2 

In der Bundesverwaltung hat es sich bewährt, Bezü-
gemitteilungen nur bei eingetretenen Änderungen zu 
erstellen und zu versenden. Der Bundesrechnungshof 
hat den Postdienst deshalb darauf hingewiesen, daß 
es nicht sachgerecht und nicht wirtschaftlich ist, 
jährlich rd. 2,6 Millionen Bezügemitteilungen zu ver-
senden, die für den Empfänger keine neuen Informa-
tionen enthalten. Bei Ansatz der üblichen Entgelte für 
Briefsendungen beliefen sich die darauf entfallenden 
Versandkosten rechnerisch auf etwa 2 Mio. DM. 
Darüber hinaus könnte durch die verminderte Anzahl 
von Bezügemitteilungen der Personal- und Sachauf-
wand in den Bereichen Arbeitsvorbeitung, Maschi-
nenbedienung, Arbeitsnachbereitung und beim Ku-
vertieren verringert werden. Zusätzlich wären Ein-
sparungen durch geringere Beanspruchung der 
Drucker und Speichermedien erzielbar. 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb empfohlen, das 
Bezügemitteilungsverfahren entsprechend zu än-
dern. 

67.3 

Der Postdienst hat es abgelehnt, Mitteilungen nur bei 
Änderungen zu erstellen und zu versenden. Es sei aus 
Gründen der Personalfürsorge nicht vertretbar, eine 
„Zweiklassengeselischaft" zu schaffen, in der einer-
seits Arbeiter und Angestellte monatlich und anderer-
seits Beamte und Versorgungsempfänger nur bei 
Bedarf Bezügemitteilungen erhielten. 

Er hat darauf verwiesen, daß er laufende Bezügemit-
teilungen auch deshalb für notwendig halte, weil zu 
erwarten sei, daß die Personalstellen vermehrt Ein-
kommensbescheinigungen — verbunden mit entspre-
chendem Personal- und Kostenaufwand — ausstellen 
müßten, wenn der lückenlose Einkommensnachweis 
aufgegeben werde. Auch stelle die Bezügemitteilung 
das einzige Beweismittel in den häufig vorkommen-
den Fällen von Überzahlungen dar. 

Im übrigen sei es selbst mit IT-Unterstützung proble-
matisch, zwischen den sich ändernden und den 
gleichbleibenden Bezügemitteilungen zu unterschei-
den. 

Darüber hinaus erziele der Postdienst durch Beipack-
Fremdwerbung der Deutschen Postreklame Einnah-
men in Höhe von rd. 300 000 DM jährlich unter der 
Voraussetzung, daß alle Empfänger monatlich eine 
Bezügemitteilung erhielten. Er sei jedoch bereit, die 
Verlängerung des bestehenden Vertrages zu über-
denken. 

Das Bundesministerium hat gegen eine Verfahrens-
änderung im wesentlichen gleiche Gründe (u. a. 
Folgekosten durch zusätzlich erforderliche Einkom-
mensbescheinigungen) wie der Postdienst vorge-
bracht. Zusätzlich hat es darauf verwiesen, daß eine 
höhere Zahl Bezügemitteilungen neue Informationen 
enthalte als vom Bundesrechnungshof angenommen. 
Ferner ergäbe sich durch die anstehende Postreform II 
eine Änderung der Sachlage. 

67.4 

Die Einlassungen des Postdienstes und des Bundesmi-
nisteriums überzeugen nicht. Der Bundesrechnungs-
hof regt lediglich eine Vorgehensweise an, wie sie sich 
in der Bundesverwaltung schon seit langem bewährt 
hat. 

Das Argument, der Vorschlag bewirke eine „ Zwei-
klassengesellschaft " , ist unzutreffend, da sich Unter-
schiede bei der Behandlung der Beamten, Angestell-
ten und Arbeiter aus dem Besoldungsrecht und den 
tarifvertraglichen Regelungen ergeben. Hierbei kann 
es zunächst dahingestellt bleiben, ob auch für die 
Angestellten entsprechende Verfahren eingeführt 
werden könnten. 

Auch die Aussagen, es seien Folgekosten für das 
zusätzliche Erstellen von Einkommensnachweisen zu 
erwarten, da eine umfassende Information über die 
Höhe der Bezüge nur mit einer monatlichen Bezüge-
mitteilung erreicht werden könne, greifen nicht. Im 
Verfahren des Bundesamtes für Finanzen kann der 
lückenlose Einkommensnachweis und der Beweis für 
Überzahlungen auch dann geführt werden, wenn die 
Bezügemitteilungen nur bei Änderungen erstellt und 
versandt werden. 

Zudem ist es nicht nachvollziehbar, warum es DV-
technisch problematisch sein soll, Bezügemitteilun-
gen ausschließlich bei Veränderungen zu erstellen 
und zu versenden, da dies in anderen Bezügeverfah-
ren seit langem verwirklicht ist. 

Ferner decken die Einnahmen aus Verträgen mit der 
Deutschen Postreklame bei weitem nicht die Mehr-
aufwendungen, die dafür entstehen, inhaltsgleiche 
Bezügemitteilungen zu erstellen und zu versenden. 

Die Einschätzung des Bundesministeriums, wonach 
mehr Bezügemitteilungen als vom Bundesrechnungs-
hof angenommen neue Informationen enthielten, ist 
nicht zutreffend, da alle Änderungsgründe bei der 
Ermittlung der erforderlichen Mitteilungen berück-
sichtigt wurden. Eine Postreform dürfte der vorge-
schlagenen Verfahrensvereinfachung nicht entge-
genstehen. 

67.5 

Der Bundesrechnungshof sieht es daher aus wirt-
schaftlichen Gründen nach wie vor sowohl für den 
Postdienst als auch für die Unternehmensbereiche 
Telekom und Postbank sowie für das Bundesministe-
rium und seinen Geschäftsbereich als geboten an, die 
Praxis in der allgemeinen Bundesverwaltung zu über- 
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nehmen und die Anzahl der Bezügemitteilungen 
alsbald auf das sachlich notwendige und übliche Maß 
zu verringern. 

68 Bau eines Frachtzentrums 

68.0 

Das Unternehmen Deutsche Bundespost Postdienst 
ließ im Rahmen seines neuen Frachtkonzeptes für 
rd. 25 Mio. DM Gebäude und Außenanlagen 
errichten, die wegen des Fehlens verbindlicher 
planerischer Vorgaben nachträglich für rd. 
11 Mio. DM umgebaut werden mußten. 

68.1 

Die Generaldirektion des Unternehmens Deutsche 
Bundespost Postdienst (Generaldirektion) ließ im Rah-
men ihres neuen Frachtkonzeptes in Hagen-Fley für 
rd. 25 Mio. DM Gebäude (Frachthalle, Verwaltungs-
gebäude) und Außenanlagen errichten. Sie erteilte 
den Auftrag für den Bau im September 1991 freihän-
dig einem Generalunternehmer, der die Bauten in 
fünf Monaten fertigzustellen hatte. Die Generaldirek-
tion wollte mit diesem Frachtzentrum bauliche und 
betriebstechnische Erfahrungen für weitere 32 
Frachtzentren gewinnen. Die Gebäude und Außenan-
lagen waren im April 1992 fertiggestellt. 

Mit dem Bau war zu einem Zeitpunkt begonnen 
worden, als mehrere für den Bau wesentliche Pla-
nungsvorgaben des Postbetriebes noch nicht endgül-
tig festlagen. Betroffen waren z. B. das Förder- und 
Verteilsystem, die Größe des Betriebshofes, die Ver-
wendung von Euro-Containern und die Gestaltung 
des Betriebsablaufes. Dies führte nach Baufertig-
stellung zu Umbauten und Erweiterungen für 
rd. 14 Mio. DM, davon 11 Mio. DM für Änderungen 
der bereits fertiggestellten Gebäude und Außenanla-
gen. 

68.2 

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, daß die 
Bauleistungen vergeben worden sind, bevor alle not-
wendigen Planungsvorgaben vorlagen. 

68.3 

Die Generaldirektion begründet die frühzeitige Ver-
gabe der Bauleistungen mit Terminsicherheit, not-
wendigem Erfahrungsvorlauf und Dringlichkeit im 
Hinblick auf die Errichtung einer Großserie von ins-
gesamt 33 Frachtzentren. 

Zur entscheidenden Frage der mangelnden Abstim-
mung mit den betrieblichen Planungen hat sich die 
Generaldirektion nicht geäußert. 

68.4 

Die Stellungnahme der Generaldirektion überzeugt 
den Bundesrechnungshof nicht. Ihr mußte klar sein, 
daß das Betriebskonzept einschließlich der Verwen-
dung von Euro-Containern für die Planung und den 
Bau der Rampen, Überladebrücken, Tore und Stell-
plätze von entscheidender Bedeutung war. Im Hin-
blick darauf hätte die Vergabe von Bauleistungen erst 
eingeleitet werden dürfen, nachdem über das 
Betriebskonzept entschieden war. Die Zeit danach bis 
zur Aufstellung der verteil- und fördertechnischen 
Einrichtungen hätte ausgereicht, die Frachthalle ter-
mingerecht fertigzustellen. 

Die Dringlichkeit war im Hinblick auf den Baubeginn 
weiterer Frachtzentren erst Ende 1992 und der förder-
technischen Einrichtungen Anfang 1993 nicht gege-
ben. Gerade wenn mit diesen Frachtzentren bauliche 
und betriebstechnische Erfahrungen für 32 weitere 
Frachtzentren gewonnen werden sollten, durfte mit 
dem Bau nicht ohne eine ausgereifte Planung unter 
Einbeziehung aller notwendigen Vorgaben begonnen 
werden. 

Die Generaldirektion sollte künftig sicherstellen, daß 
Investitionen erst dann in Auftrag gegeben werden, 
wenn eine ausreichende und eingehende Planungssi-
cherheit gegeben ist. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/5650  

Deutsche Bundespost Telekom 

69 Entgelteanpassung 
im Breitbandverteildienst 

69.0 

Eine von der Deutschen Bundespost Telekom 
beabsichtigte Entgelteanpassung im Breitbandver-
teildienst wurde über einen längeren Zeitraum 
nicht mit dem gebotenen Nachdruck verfolgt. Vor-
stand, Aufsichtsrat und Bundesministerium ergrif-
fen keine ausreichenden Initiativen zur Beschleu-
nigung. Dadurch konnte die Anpassung erst sehr 
viel später als ursprünglich vorgesehen wirksam 
werden. Der Deutschen Bundespost Telekom sind 
Mehreinnahmen in Höhe von 200 Mio. DM entgan-
gen. 

69.1 

Die Deutsche Bundespost Telekom (Telekom) ist 
gehalten, für ihre einzelnen Dienste in der Regel 
jeweils die vollen Kosten und einen angemessenen 
Gewinn zu erwirtschaften (§ 37 Abs. 2 PostVerfG). Im 
Breitbandverteildienst (Kabelanschluß) reichen die 
Einnahmen seit Jahren nicht aus, um die vollen Kosten 
zu decken. Die jährlichen Betriebsverluste belaufen 
sich auf etwa 1 Mrd. DM. 

Der Vorstand stellte im Februar 1991 Überlegungen 
an, die Entgelte für Kabelanschlüsse zum 1. Septem-
ber 1991 erneut anzuheben, nachdem die letzte 
Anpassung Anfang 1989 erfolgt war. Aufgrund von 
Untersuchungen zur Marktverträglichkeit erwartete 
er hiervon jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 
300 Mio. DM. In einer für die Sitzung des Aufsichts-
rates am 7. Mai 1991 vorbereiteten Vorlage führte der 
Vorstand aus, daß eine Entgelteanpassung zu diesem 
Zeitpunkt zwingend notwendig sei, um die Ertrags-
lage nachhaltig zu verbessern. 

Trotz dieser Einschätzung zog er die Vorlage kurz vor 
der Sitzung des Aufsichtsrates wieder zurück. Er 
begründete dies mit dem Wegfall einer zunächst in 
Rede stehenden zusätzlichen Ablieferung an den 
Bund. 

Für die nachfolgenden turnusmäßigen Sitzungen des 
Aufsichtsrates am 12. Juni 1991 und am 5. September 
1991 beantragte der Vorstand keine Behandlung der 
Frage der Entgelteanpassung im Breitbandverteil-
dienst. Er griff das Thema erst im Oktober 1991 wieder 
auf und legte dem Aufsichtsrat nunmehr für dessen 
Sitzung am 25. November 1991 einen Beschlußantrag 
mit dem Ziel einer Entgelteanpassung zum 1. Februar 
1992 vor. Auf Wunsch des Aufsichtsrates ergänzte der 
Vorstand die Vorlage um betriebswirtschaftliche 
Informationen und bot darüber hinaus an, weitere 

mündliche Erläuterungen auf der Sitzung des Auf-
sichtsrates zu geben. 

Auf seiner Sitzung am 25. November 1991 behandelte 
der Aufsichtsrat den Antrag des Vorstandes aus zeit-
lichen Gründen jedoch nicht. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates hat hierzu dem Bundesrechnungshof 
gegenüber ergänzend ausgeführt, daß auf der Grund-
lage der vom Vorstand zu diesem Zeitpunkt zur 
Verfügung gestellten Unterlagen auch eine verant-
wortliche Bewertung der vorgeschlagenen Entgelte-
maßnahme durch den Aufsichtsrat nicht möglich 
gewesen sei. 

Aufgrund der Vertagung des Antrages wies der Vor-
stand den Aufsichtsrat schriftlich darauf hin, daß der 
Telekom mindestens 90 Mio. DM an Einnahmen 
entgingen, wenn ein Beschluß zur Erhöhung der 
Entgelte erst in der nächsten turnusmäßigen Sitzung 
des Aufsichtsrates im Februar 1992 herbeigeführt 
würde. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat hierzu 
dem Bundesrechnungshof mitgeteilt, die Einberufung 
einer außerordentlichen Sitzung zu einem früheren 
Zeitpunkt sei aus Termingründen nicht in Betracht 
gekommen. 

Auf seiner turnusmäßigen Sitzung am 14. Februar 
1992 beschloß der Aufsichtsrat auf der Grundlage 
einer vom Vorstand nochmals überarbeiteten Vorlage 
mehrheitlich die Entgelteanpassung. Das Bundesmi-
nisterium genehmigte die vorgesehenen neuen Lei-
stungsentgelte. Nach fristgemäßer schriftlicher Unter-
richtung der Kunden über die Entgelteanpassung 
wurde diese zum 1. Mai 1992 wirksam. Wären die 
neuen Entgelte nicht erst zu diesem Zeitpunkt, son-
dern wie zunächst geplant zum 1. September 1991 in 
Kraft gesetzt worden, hätten sich für die Telekom 
Mehreinnahmen in Höhe von rd. 200 Mio. DM erge-
ben. 

69.2 

Der Bundesrechnungshof hat den beschriebenen 
Ablauf gegenüber dem Vorstand und dem Aufsichts-
rat  sowie gegenüber dem Bundesministerium bean-
standet. Er hat die Auffassung vertreten, daß ange-
sichts der defizitären Situation im Breitbandverteil-
dienst aus wi rtschaftlichen Gründen auf die mögli-
chen Mehreinnahmen aus der Entgelteanpassung 
unabhängig von dem Wegfall einer ursprünglich 
vorgesehenen Sonderablieferung an den Bund nicht 
hätte verzichtet werden dürfen. 

69.2.1 

Der Bundesrechnungshof hat gegenüber dem Vor-
stand beanstandet, daß dieser die von ihm selbst als 
zwingend notwendig bezeichnete Entgelteanpassung 
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nicht mit ausreichendem Nachdruck verfolgt habe 
und mehrere Sitzungen des Aufsichtsrates im Jahre 
1991 ohne eine erneute Einbringung des Tagesord-
nungspunktes verstreichen ließ. 

69.2.2 

Gegenüber dem Aufsichtsrat hat der Bundesrech-
nungshof im Zusammenhang mit der zögerlichen 
Behandlung der Angelegenheit die Frage gestellt, 
warum er nicht Initiativen zur Beschleunigung ergrif-
fen habe, nachdem der Vorstand untätig blieb. In 
Anbetracht der vom Vorstand in seiner Vorlage für die 
Sitzung am 25. November 1991 aufgezeigten außeror-
dentlich defizitären Situation des Dienstes und des 
Hinweises auf die zwingende Notwendigkeit der 
Entgelteerhöhung hätte sich der Aufsichtsrat im übri-
gen während dieser Sitzung — wie vom Vorstand 
angeboten — zusätzliche mündliche Erläuterungen 
geben lassen können, wenn ihm die vorgelegten 
Unterlagen nicht ausreichend erschienen; einer Ver-
schiebung des Tagesordnungspunktes bedurfte es 
deshalb nicht. 

 

69.2.3 

Gegenüber dem Bundesministerium hat der Bundes-
rechnungshof beanstandet, daß es das zögerliche 
Vorgehen des Vorstandes und das Fehlen entspre-
chender Initiativen des Aufsichtsrates hingenommen 
habe, ohne einzugreifen. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Kostensituation und in Kenntnis der nach-
teiligen finanziellen Wirkungen einer zeitlich hinaus-
geschobenen Entgelteanpassung wäre ein Tätigwer-
den geboten gewesen. 

69.3 

Die Organe der Telekom und das Bundesministerium 
haben wie folgt dazu Stellung genommen. 

69.3.1 

Der Vorstand hat ausgeführt, es sei richtig gewesen, 
den Antrag vor der Sitzung des Aufsichtsrates am 
7. Mai 1991 zurückzuziehen, da eine isolierte Ent-
gelteanpassung beim Kabelanschluß ohne Berück-
sichtigung der zunächst vorgesehenen Sonderabgabe 
zu diesem Zeitpunkt nicht opportun gewesen sei. 

Darüber hinaus habe die Telekom auch von einer 
Entgelteanpassung zunächst abgesehen, weil der 
Bundesminister der Öffentlichkeit gegenüber versi-
chert habe, im Jahre 1991 keinen Gebührenerhöhun-
gen zuzustimmen. Im Breitbandverteildienst hätte 
eine solche zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit eine 
Welle von Kündigungen ausgelöst. 

69.3.2 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat mitgeteilt, daß 
ein initiatives Vorgehen des Aufsichtsrates ein Ein-
griff in die Geschäftsführungsverantwortung des Vor-
standes gewesen wäre, der eigenverantwortlich ent-
scheiden müsse, zu welchem Zeitpunkt und auf wel-
cher Basis er Beschlußanträge zu Entgelteanpassun-
gen an den Aufsichtsrat stelle. 

69.3.3 

Das Bundesministerium hat zu der Beanstandung des 
Bundesrechnungshofes ausgeführt, daß ihm aus dem 
Postverfassungsgesetz ein direkt ableitbares Initiativ-
recht für die Festsetzung von Entgelten im Breitband-
verteildienst nicht zustehe. Das Recht, Vorlagen in 
den Aufsichtsrat einzubringen, gebühre dem Vor-
stand. 

69.4 

Der Bundesrechnungshof betrachtet seine Beanstan-
dungen aufgrund der Stellungnahmen nicht als aus-
geräumt. 

69.4.1 

Er sieht zwischen der in Rede stehenden Entgeltean-
passung im anhaltend defizitären Breitbandverteil-
dienst und dem Wegfall einer ursprünglich vorgese-
henen Sonderabgabe der Telekom an den Bund 
keinen unmittelbaren Zusammenhang. 

Die vom Vorstand angesprochenen Äußerungen des 
Bundesministers betrafen nach den Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes ausschließlich den Be-
reich der Telefonentgelte und waren damit für den 
Breitbandverteildienst nicht maßgebend. Der in die-
sem Zusammenhang nachgeschobenen Einlassung 
der Telekom, daß die Beschränkung der Ministeraus-
sage auf den Fernsprechdienst in der Öffentlichkeit 
nicht plausibel darstellbar gewesen wäre, vermag der 
Bundesrechnungshof angesichts der diesbezüglich 
kaum Mißverständnisse zulassenden Berichterstat-
tung in der Presse nicht zu folgen. Zu der von der 
Telekom befürchteten Kündigungswelle merkt der 
Bundesrechnungshof an, daß ein vorübergehender 
Rückgang bei den Teilnehmerzahlen als Folge einer 
Entgelteanpassung bei den vorausgehenden Untersu-
chungen der Telekom zur Marktverträglichkeit der 
Maßnahme bereits berücksichtigt worden war. 

69.4.2 

Der Bundesrechnungshof vermag die Ansicht des 
Aufsichtsrates nicht zu teilen. Nach § 23 Abs. 6 Post

-

VerfG ist der Aufsichtsrat berechtigt, in Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung für das Unter-
nehmen Anträge und Anfragen an den Vorstand zu 
richten und dessen Stellungnahme herbeizuführen. 
Der Bundesrechnungshof sieht darin eine Möglich- 
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keit, die Geschäftsführung auch hinsichtlich der zeit-
gerechten Behandlung bedeutender Angelegenhei-
ten zu überwachen und ggf. beschleunigend auf die 
Tätigkeit des Vorstandes einzuwirken. Er regt an, 
künftig umfassender von dieser Möglichkeit Ge-
brauch zu machen. 

69.4.3 

Die Ausführungen des Bundesministeriums hält der 
Bundesrechnungshof nicht für überzeugend. Wegen 
der erheblichen finanziellen Auswirkungen hätte es 
unter den gegebenen Umständen in Wahrnehmung 
seiner Eigentümerverantworung die ihm im Rahmen 
seiner Rechtsaufsicht gegebenen Möglichkeiten nut-
zen und auf eine zügigere Behandlung der Entgelte-
anpassung durch den Vorstand und Aufsichtsrat der 
Telekom hinwirken müssen. 

69.5 

Der Bundesrechnungshof sieht im entschlossenen 
Ausschöpfen der sich am Markt bietenden Möglich-
keiten eine wesentliche Voraussetzung für den wi rt

-schaftlichen Erfolg der Telekom und hält es daher für 
unumgänglich, daß dem aus Verzögerungen bei Ent-
scheidungen erwachsenden Risiko wi rtschaftlicher 
Einbußen künftig von allen an der Entscheidung 
Beteiligten mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

70 Vertragsgestaltung zum 
Generalunternehmerzuschlag für das 
„Zusatzprogramm Turn-Key '91" 

70.0 

Die Deutsche Bundespost Telekom beschrieb bei 
dem „Zusatzprogramm Turn-Key '91” mit einem 
Vertragswert von 2,3 Mrd. DM die von den Gene-
ralunternehmern zu erbringenden Leistungen 
nicht ausreichend, so daß mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein erheblicher Schaden entstanden ist. 
Der Bundesrechnungshof hat die mangelhafte Ver-
tragsgestaltung beanstandet. 

70.1 

Die Deutsche Bundespost Telekom (Telekom) führte 
im Jahre 1991 in den neuen Bundesländern neben 
dem von eigenen Kräften betreuten Regelausbaupro-
gramm das „Zusatzprogramm Turn-Key '91 " aus, um 
schnell die Infrastruktur für den Telefondienst zu 
verbessern. Sie vergab die schlüsselfertige Bereitstel-
lung von Telefonanschlüssen regional aufgeteilt an 
vier Generalunternehmer. Die Telekom hatte bisher 
fernmeldetechnische Bauvorhaben ausschließlich in 
eigener Regie durchgeführt. 

Der Bundesrechnungshof hat in seinen Bemerkungen 
1992 über den „treuhänderischen" Einsatz der Gene

-

ralunternehmer für Überwachungsaufgaben im Hin-
blick auf Wirtschaftlichkeit und sachliche Richtigkeit 
der Leistungserfüllung berichtet. Der Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages hat sich die Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes zu eigen gemacht 
und betont, daß die Telekom nicht auf eine Kontrolle 
der von den Generalunternehmern in Rechnung 
gestellten Leistungen hätte verzichten dürfen. Nach-
dem der Telekom im Herbst 1992 erste Rechnungen 
der Generalunternehmer vorlagen, hat der Bundes-
rechnungshof die Auswirkungen eines weiteren Teils 
der Vertragsgestaltung in dem bedeutsamen Bereich 
Linientechnik (Kabelnetze) näher untersucht. 

70.2  

Die Telekom ließ von den vier Generalunternehmern 
die Höhe eines pauschalen Zuschlagssatzes auf die 
abrechenbaren Leistungen — getrennt von den fern-
meldetechnischen Ausbauleistungen — anbieten, mit 
dem vorwiegend Ingenieurleistungen, nämlich Pla-
nung, Projektmanagement und der Aufwand beim 
Einkauf von Leistungen bei Unterauftragnehmern, 
vergütet werden sollten. Dabei wies sie darauf hin, 
Einzelheiten würden abschließend in den Besonderen 
Vertragsbedingungen geregelt. 

Zwei der vier Generalunternehmer beschrieben in 
ihren Angeboten die ihrer Kalkulation des Zuschlags-
satzes zugrunde gelegten Leistungen abweichend 
von der Beschreibung der Telekom durch Einführung 
weiterer Begriffe wie „Projektierungsleistungen" und 
„Abwicklung von Fremdleistungen". Ein weiterer 
Generalunternehmer wies in seinem der Telekom 
vorgelegten Organisationsplan ausdrücklich die Lei-
stungen der örtlichen Baulenkung als zum Projektma-
nagement gehörend aus. 

Es war vereinbart, daß alle Generalunternehmer die 
Leistungen zu dem niedrigsten der angebotenen 
Zuschlagssätze erbringen sollten. Das niedrigste 
Angebot betrug 9,8 v. H. 

Die danach vereinbarten Besonderen Vertragsbedin-
gungen galten gleichermaßen für die Ausbauleistun-
gen und für die Ingenieurleistungen. Hiernach waren 
Leistungen mit in zentralen Preisvereinbarungen 
getroffenen Einzelpreisen abzurechnen, soweit solche 
Preisvereinbarungen aus anderen Wettbewerben vor-
lagen. Leistungen ohne zentrale Preisvereinbarungen 
sollten nach Aufwand zu den von Unterauftragneh-
mern in Rechnung gestellten Preisen abgerechnet 
werden. Auf den Nettogesamtpreis sollte der verein-
barte Zuschlagssatz von 9,8 v. H. vergütet werden. 
Eine Erläuterung der mit dem Zuschlagssatz abzugel-
tenden Leistungen — wie in der Angebotsanforde-
rung angekündigt — enthielten die Besonderen Ver-
tragsbedingungen nicht. 

Mit diesen unterschiedlichen Auffassungen über die 
Leistungsbescheibungen wurden die Verträge abge-
schlossen. 

Einige Monate nach Vertragsabschluß schlugen die 
Generalunternehmer eine Gliederung des Rech-
nungsaufbaus vor, in die sie die in den Ausschrei-
bungsunterlagen nicht besonders erwähnten Lei- 
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stungsteile „Bauvorbereitung, Baulenkung, Doku-
mentation" zusätzlich aufgenommen hatten. Die 
Telekom übernahm diese Gliederung in ihre interne 
Anweisung zur Rechnungsprüfung. 

Die Telekom bezahlte für das „Zusatzprogramm 
Turn-Key '91 " etwa 2,3 Mrd. DM. Diese Summe 
enthält außer dem Preis für die Ausbauleistungen 
einen Betrag von 204 Mio. DM, der sich aus der 
Anwendung des Zuschlagssatzes von 9,8 v. H. erge-
ben hatte, und einen Betrag von 132 Mio. DM, den die 
Generalunternehmer für die Positionen „Bauvorbe-
reitung, Baulenkung, Dokumentation" zusätzlich in 
Rechnung gestellt hatten. 

70.3 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Telekom Leistungen im Umfang eines dreistelligen 
Millionenbetrages vergeben hat, ohne sie eindeutig 
und umfassend zu beschreiben. Durch die unklare 
Gestaltung dieses finanziell sehr bedeutsamen Ver-
tragsteiles sei der Telekom mit hoher Wahrscheinlich-
keit ein erheblicher Schaden entstanden. Spätestens 
durch die abweichenden Leistungsbeschreibungen 
zweier Bieter hätte sich die Telekom zu einer Klarstel-
lung der mit dem Zuschlagssatz zu vergütenden 
Leistungen veranlaßt sehen müssen. 

Die Telekom habe sich von den bisher von ihr selbst 
erbrachten Ingenieurleistungen, u. a. von den später 
zusätzlich vergüteten Leistungsteilen „Bauvorberei-
tung, Baulenkung, Dokumentation" weitgehend ent-
lasten wollen. Deshalb habe sie bei der Angebotsan-
forderung die Bauvorbereitung nicht von dem Auf-
wand beim Einkauf von Unterauftragnehmerleistun-
gen, die Baulenkung nicht von den Managementauf-
gaben und die Dokumentation nicht von den Pla-
nungsaufgaben ausgenommen. Der Bundesrech-
nungshof gehe deshalb davon aus, daß nach dem 
Willen der Parteien zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses mit dem Zuschlagssatz alle diese Leistungen 
abgegolten sein sollten und die Generalunternehmer 
ihre Angebote auch so kalkuliert haben. Hierfür 
spreche auch, daß die Telekom beim späteren Aus-
bauprogramm Turn-Key '93 wiederum getrennt von 
den eigentlichen Ausbauleistungen für die gesamten 
Ingenieurleistungen eine pauschale Vergütung ver-
einbart habe. Die Telekom hätte den von den Gene-
ralunternehmern vorgeschlagenen Aufbau der Rech-
nungen nicht ohne Klarstellung hinnehmen dürfen. 
Dadurch habe sich nach Vertragsschluß für die Gene-
ralunternehmer eine günstigere Ausgangslage erge-
ben, die Positionen „Bauvorbereitung, Baulenkung, 
Dokumentation" zusätzlich vergütet zu erhalten. 

Selbst wenn die Telekom entgegen der Auffassung 
des Bundesrechnungshofes nur einen Teil der gesam-
ten Ingenieurleistungen mit dem Zuschlagssatz habe 
abgelten wollen, hätte sie diesen Teil genau abgren-
zen müssen, damit die Generalunternehmer die Höhe 
ihres Angebotes nicht nach dem vollen Leistungsum-
fang bemessen können. 

70.4 

Die Telekom hat der Auffassung des Bundesrech-
nungshofes widersprochen. Sie hat im wesentlichen 
eingewendet, in den Besonderen Vertragsbedingun-
gen habe sie mit dem Zuschlagssatz von 9,8 v. H. 
ausschließlich die Kosten für Planung, Projektmana-
gement und den Aufwand beim Einkauf von Drittlei-
stungen, nicht aber für „Bauvorbereitung, Baulen-
kung und Dokumentation", vereinbart. Alle General-
unternehmer hätten bei ihrer Rechnungslegung auch 
entsprechend gehandelt. 

Nach allgemein anerkannter Definition seien Ma-
nagementaufgaben reine Führungs-, Leitungs- und 
Kontrollaufgaben, die von der Ausführung zu trennen 
seien. Dementsprechend seien die Aufgaben der 
Bauvorbereitung, der Baulenkung und Dokumenta-
tion nach damaliger Auffassung vom gesamtprojekt-
bezogenen Projektmanagement zu trennen und 
gesondert zu vergüten gewesen. Beg riffe wie Bauvor-
bereitung, Baulenkung, Dokumentation, Planung 
usw. hätten bei der Telekom und ihren Lieferanten 
„ohne nähere Erläuterung und nach den Fernmelde-
bauordnungen" eine feste Bedeutung. Als Planungs-
leistungen seien die Ausbauplanungen entsprechend 
der Fernmeldebauordnung verstanden worden. Die 
Leistungen seien damit zwischen den Parteien defi-
niert gewesen und somit im Rahmen des Vertrages 
abgegolten worden. Ein Schaden durch Doppelvergü-
tung sei daher nicht entstanden. 

Im übrigen müsse die Telekom für die Aufwendungen 
beim Einkauf von Leistungen bei Subunternehmern 
sonst üblicherweise einen Fremdhandelszuschlag von 
20 v. H. bis 25 v. H. bezahlen. Daß die Firmen bei der 
Vereinbarung von 9,8 v. H. auf diesen hohen Prozent-
satz verzichtet hätten, zeige, daß „Bauvorbereitung, 
Baulenkung und Dokumentation" nicht auch noch 
enthalten sein könnten. 

Das Bundesministerium hat geäußert, die Ausführun-
gen der Telekom zur Bedeutung der Begriffe „Bau-
vorbereitung, Baulenkung und Dokumentation" trä-
fen zu. Es sei jedoch einzuräumen, daß die Telekom 
die Leistungsbeschreibung nicht eindeutig abgefaßt 
habe. 

70.5 

Die Stellungnahmen der Telekom und des Bundesmi-
nisteriums können die Beanstandung des Bundes-
rechnungshofes nicht entkräften. 

Der Hinweis der Telekom, der in den Besonderen 
Vertragsbedingungen vereinbarte Zuschlagssatz 
schließe die Vergütung für „Bauvorbereitung, Bau-
lenkung und Dokumentation" nicht mit ein und alle 
Generalunternehmer hätten entsprechend gehandelt, 
trifft nicht zu. Die Besonderen Vertragsbedingungen 
enthalten keine Beschreibung der mit dem Zuschlags-
satz abzugeltenden Leistungen. Außerdem haben die 
Generalunternehmer die Rechnungen erst vorgelegt, 
nachdem die Telekom diese Positionen aufgrund des 
Vorschlages der Generalunternehmer nachträglich in 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/5650 

ihre interne Anweisung zur Rechnungsprüfung aufge-
nommen hatte. 

Die Entgegnung der Telekom, Managementauf gaben 
seien nach allgemein anerkannter Definition reine 
Führungs-, Leitungs- und Kontrollaufgaben, die von 
der Ausführung der Leistungen zu trennen seien, steht 
der Auffassung des Bundesrechnungshofes nicht ent-
gegen. Auch er sieht die Ausführung der Bauleistun-
gen nicht als Managementaufgabe an. Nach seinem 
Verständnis gehören aber nicht nur die gesamtpro-
jektbezogenen Leitungsaufgaben, sondern auch die 
im Zusammenhang mit der Bauausführung vor Ort 
erforderlichen Baulenkungsaufgaben zu den Mana-
gementaufgaben. Im übrigen hat ein Generalunter-
nehmer in seinem der Telekom vorgelegten Organi-
sationsplan die örtliche Projektleitung der jeweiligen 
Baustelle ausdrücklich dem Projektmanagement zu-
geordnet. Die hieraus deutlich werdenden unter-
schiedlichen Auffassungen hätten die Telekom vor 
Vertragsschluß zu einer Klarstellung veranlassen 
müssen. 

Die Erklärung der Telekom, Begriffe wie Bauvorbe-
reitung, Baulenkung, Dokumentation, Planung usw. 
hätten bei ihr und ihren Lieferanten ohne nähere 
Erläuterung und nach den Fernmeldebauordnungen 
eine feste Bedeutung, trifft in wesentlichen Teilen 
nicht zu. Die Begriffe Projektmanagement, Baulen-
kung und Einkauf von Leistungen bei Unterauftrag-
nehmern sind in den Fernmeldebauordnungen nicht 
definiert. Auch umfaßt der Begriff Planung nach den 
Fernmeldebauordnungen nicht nur die Ausbaupla-
nung, sondern beispielsweise auch die Entwicklungs-
planung. Die für die Vergabe an Auftragnehmer 
nötige Ermittlung und Beschreibung der Bauleistun-
gen nach Art und Menge ist nach den Fernmeldebau-
ordnungen wesentlicher Bestandteil der später 
zusätzlich vergüteten „Bauvorbereitung" . Zugleich 
ist sie aber zweifelsfrei den mit dem Zuschlagssatz 
abgegoltenen „Aufwendungen beim Einkauf von Lei-
stungen bei Unterauftragnehmern" zuzurechnen. 

Die wegen der fehlenden näheren Erläuterungen in 
der Leistungsbeschreibung bestehenden Unklarhei-
ten sind im übrigen auch daran zu erkennen, daß sich 
zwei Generalunternehmer zu einer eigenen Beschrei-
bung der Leistungen in ihren Angeboten veranlaßt 
gesehen haben. Außerdem hat die Telekom in den 
Verträgen zum Ausbauprogramm Turn-Key '93 eine 
umfangreiche Erläuterung dieser Begriffe für erfor-
derlich gehalten, obwohl sie und ihre Lieferanten 
bereits zwei Jahre Erfahrung mit den Turn-Key-
Programmen hatten. 

Dem Einwand der Telekom, sie müsse üblicherweise 
beim Einkauf von Drittleistungen einen Fremdhan-
delszuschlag von 20 v. H. bis 25 v. H. bezahlen, der 
weit über dem vereinbarten Zuschlagssatz von 
9,8 v. H. liege, ist entgegenzuhalten, daß der verein-
barte Zuschlagssatz auf einer Mischkalkulation grün-
det. Beispielsweise führen die Generalunternehmer in 
dem finanziell bedeutenden Bereich Vermittlungs-
technik die Leistungen ohne Unterauftragnehmer 
selbst aus, der Zuschlagssatz wird aber auf die 
Gesamtsumme angewendet. Bezogen auf die Linien-
technik ergibt sich so ein wesentlich höherer 
Zuschlagssatz als 9,8 v. H. 

Da aber — wie auch vom Bundesministerium bestä-
tigt — die Annahme der Telekom nicht zutrifft, die für 
den Zuschlagssatz zu erbringenden Leistungen seien 
eindeutig und umfassend beschrieben gewesen, geht 
auch die darauf gestützte Folgerung der Telekom, es 
sei kein Schaden entstanden, fehl. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes ist mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ein erheblicher Schaden 
entstanden. Die Frage nach der Schadenshöhe läßt 
sich jedoch aufgrund der fehlenden Eindeutigkeit der 
Leistungsbeschreibung nicht abschließend beantwor-
ten. 

70.6 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß die Telekom 
insbesondere bei Verträgen mit hohen Auftragswer-
ten künftig die für eine bestimmte Vergütung zu 
erbringenden Leistungen besonders sorgfältig ab-
grenzt. 

71 Kosten von Arbeitstagungen und 
Fortbildungsseminaren 

71.0 

Die Deutsche Bundespost Telekom vergab die 
Vorbereitung und Durchführung von Arbeits-
tagungen und Fortbildungsseminaren an externe 
Beraterfirmen überwiegend freihändig. Dadurch 
verteuerten sich diese Seminare und Tagungen 
teilweise erheblich. Bei der Auswahl von Tagungs-
orten und Unterkünften wurde vielfach nicht genü-
gend auf Wirtschaftlichkeit geachtet. Durch Ober-
nahme nicht erstattungsfähiger Ausgaben wurde 
gegen Bestimmungen des Reisekostenrechtes ver-
stoßen. 

71.1 

Die Deutsche Bundespost Telekom (Telekom) führt 
zur Unterstützung ihrer Arbeit und zur Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter Arbeitstagungen und Fortbildungs-
maßnahmen (Seminare) durch. Für die Vorbereitung 
und Abhaltung solcher Seminare hält die Telekom 
eigenes Personal vor, bedient sich für diesen Zweck 
darüber hinaus jedoch auch einschlägiger Beraterfir-
men (Berater). Für die Durchführung der Seminare 
und die Unterbringung von Seminarteilnehmern ver-
fügt die Telekom im Bundesgebiet über zahlreiche 
Bildungs- und Tagungsstätten. Außerdem hält sie 
Seminare in Hotels ab. 

Bei der Vergabe von Aufträgen gilt für die Telekom als 
öffentlichen Auftraggeber die Verdingungsordnung 
für Leistungen. Die Auswahl von Tagungsorten, 
Unterkünften sowie die Erstattung von Reise- und 
Nebenkosten hat unter Beachtung der Vorschriften 
des Bundesreisekostengesetzes zu erfolgen. 
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71.2 

Die Vorprüfungsstelle bei der Generaldirektion Tele-
kom hat im Auftrag des Bundesrechnungshofes ins-
gesamt 136 Seminare aus den Jahren 1990 bis 1992 
mit einem Ausgabenumfang von insgesamt rd. 
3,8 Mio. DM geprüft, die in Hotels oder von Beratern 
durchgeführt wurden. Die Prüfung hat folgende Fest-
stellungen und Mängel ergeben: 

71.2.1 

Die Telekom vergab die Durchführung von 20 der 136 
geprüften Seminare — auf sie entfielen Ausgaben von 
2,3 Mio. DM — an externe Berater. Die Vergabe 
wurde in mindestens neun Fällen freihändig vorge-
nommen, davon in einem Fall erst nach der Durchfüh-
rung des Seminars. Von den Beratern wurden für 
einzelne Leistungen im Rahmen der Durchführung 
und Vorbereitung der Seminare teilweise erhebliche 
Beträge in Rechnung gestellt (z. B. für Hotelauswahl 
und -buchung 12 500 DM, für Tischdekoration 
15 000 DM). 

61 der 136 Seminare wurden nicht an verkehrsmäßig 
günstig gelegenen Tagungsorten durchgeführt, ob-
wohl die Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet 
anreisen mußten. Mehrere Seminare, bei denen die 
Nutzung posteigener oder mit Bundesmitteln geför-
derter Einrichtungen möglich gewesen wäre, wurden 
in teuren Hotels abgehalten. In 29 Hotels lagen die 
Zimmerpreise oberhalb von 200 DM — davon in 
10 Hotels über 250 DM — je Übernachtung. Ferner 
entstanden bei drei Seminaren für Führungskräfte 
beträchtliche zusätzliche Ausgaben durch Geschenke 
an die Teilnehmer, wie Brieftaschenkalender (je 
58 DM) und Modellautos (je 24 DM), von denen für 
eine Tagung jeweils 600 Exemplare beschafft wurden, 
sowie durch kostspielige Rahmenprogramme, die mit 
dem Zweck der Seminare in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang standen (z. B. Kabarett- oder Show

-

Veranstaltungen mit Honorar- und Spesenaufwen-
dungen von teilweise über 10 000 DM). Verschiedent-
lich wurden auch Ausgaben für die Inanspruchnahme 
der Minibar und des Pay-TV, die Reinigung von 
Bekleidung sowie den Verbrauch von alkoholischen 
Getränken übernommen. 

71.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, daß mit dem 
Verzicht auf Ausschreibungen die geltende Verdin-
gungsordnung für Leistungen nicht eingehalten 
wurde und mit der Freihändigen Vergabe nicht immer 
die Wahl des wirtschaftlich günstigsten Verfahrens 
sichergestellt war. Darüber hinaus hat er beanstandet, 
daß zumindest Teile der Leistungen der Berater von 
Mitarbeitern der Telekom mit erheblich geringeren 
Kosten hätten erbracht werden können. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß durch abseits gelegene Veranstaltungsorte 
zusätzliche Reiseaufwendungen angefallen sind, die 
vermeidbar gewesen wären. Ferner hat der Bundes

-

rechnungshof bemängelt, daß vorhandene posteigene 
oder sonstige preisgünstige Tagungs- und Unter-
kunftsmöglichkeiten für Seminare nicht genutzt wur-
den und die Veranstaltungen teilweise in vergleichs-
weise teuren Hotels stattfanden. Er hat weiter bean-
standet, daß die Übernahme von Ausgaben für 
Geschenke und sonstige zusätzliche Leistungen mit 
dem Reisekostenrecht nicht vereinbar war. 

71.2.3 

Der Bundesrechnungshof hat die Telekom aufgefor-
dert, die Verdingungsordung für Leistungen zu 
beachten, ein wirtschaftliches Verfahren für die Semi-
narvorbereitung und -durchführung sicherzustellen 
und die Regelungen des Reisekostenrechtes zu 
beachten. 

71.3 

Die Telekom stimmte den Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes überwiegend zu. Um den Beanstan-
dungen abzuhelfen, hält sie angesichts des sich aus-
weitenden Reisevolumens Überlegungen zu einer 
Änderung der Organisation von Geschäftsreisen und 
Tagungen sowie einer in diesem Bereich notwendi-
gen „Kostentransparenz, -kontrolle und -reduzie-
rung" für erforderlich. In einem ersten Schritt beab-
sichtigt sie, zentrale Service-Einheiten zur Planung, 
Organisation und Abwicklung entsprechender Vor-
haben einzurichten und durch Preisabsprachen mit 
Verkehrsträgern und Hotels Einsparungen zu errei-
chen. 

Hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen der 
Verdingungsordnung für Leistungen und des Reise-
kostenrechtes hat das Bundesministerium die Tele-
kom aufgrund der Prüfung des Bundesrechnungs-
hofes aufgefordert, die bestehenden Vorschriften 
zu beachten, und ergänzende Hinweise dazu gege-
ben. 

71.4 

Der Bundesrechnungshof nimmt zur Kenntnis, daß 
die Telekom der Entwicklung bei Geschäftsreisen 
und Tagungen zunächst durch organisatorische Maß-
nahmen Rechnung tragen will. Deren Wirksamkeit 
bleibt abzuwarten. Er hält über die beabsichtigte 
Schaffung von Service-Einheiten hinaus Maßnah-
men zur Verbesserung der Kostentransparenz und 
Kostenkontrolle für notwendig, um zu einer wirksa-
men Begrenzung der Kosten zu gelangen. In die-
sem Zusammenhang verweist er insbesondere auch 
auf die Auswirkungen, die das Vorbild der Lei-
tungsebene auf das Kostenbewußtsein der Mit-
arbeiter haben kann. Er erwartet, daß die beteilig-
ten Stellen die Bestimmungen des Vergaberechtes 
und des Bundesreisekostenrechtes sowie die vom 
Bundesministerium hierzu ergangenen Hinweise 
künftig beachten. 
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Bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 

Bundesanstalt für Arbeit 

72 Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber 
zur Wiedereingliederung 
von Langzeitarbeitslosen 

72.0 

Arbeitsämter gewährten Lohnkostenzuschüsse, 
ohne sich Belege vorlegen zu lassen und vorhan-
dene Unterlagen hinreichend zu nutzen. Diese 
Verfahrensmängel erleichterten den Mißbrauch 
von Leistungen. 

72.1 

Die Bundesanstalt für Arbeit (Bundesanstalt) fördert 
seit dem Jahre 1989 bis einschließlich 1994 die Wie-
dereingliederung Langzeitarbeitsloser durch Lohnko-
stenzuschüsse an Arbeitgeber nach den „Richtlinien 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung zur Durchführung der Aktion Beschäftigungs-
hilfe für Langzeitarbeitslose der Bundesregierung 
vom 16. Juni 1989" (Richtlinien) aus Mitteln des 
Bundes mit insgesamt 2,15 Mrd. DM. Die Zuschüsse 
werden von der Abteilung „Arbeitsvermittlung und 
Arbeitsberatung" der Arbeitsämter bewilligt; die Ent-
scheidung trifft allein der zuständige Arbeitsvermitt-
ler. 

72.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Bewilligung von 
Lohnkostenzuschüssen bei drei Arbeitsämtern in den 
alten Bundesländern geprüft. 

72.2.1 

Nach seinen Feststellungen gewährten die Arbeits-
ämter Lohnkostenzuschüsse in der Regel ohne wei-
tere Prüfung allein aufgrund der Angaben der Arbeit-
geber im Antrag. Arbeitsverträge und Belege über das 
Arbeitsentgelt ließen sie sich grundsätzlich nicht vor-
legen. Bereits vorhandene Unterlagen, insbesondere 
Akten oder Dateien der Leistungsabteilung, wurden 
bei der Entscheidung nicht herangezogen. Auch ver-
merkten die Arbeitsämter den Zeitpunkt der Antrag-
stellung und der Bewilligung nicht in der Bewerber-
datei oder löschten diese Daten vorzeitig. 

72.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt auf-
gefordert sicherzustellen, daß die Arbeitsämter sich 
künftig die notwendigen Unterlagen vorlegen lassen, 
zur Bewilligung der Förderungsvoraussetzun-
gen auch die in der Leistungsabteilung vorliegen-
den Unterlagen heranziehen und die Daten der Förde-
rung für die erforderliche Dauer speichern. Er 
hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung (Bundesministerium) entsprechend unter-
richtet. 

72.2.3 

Die Bundesanstalt hat zunächst entgegnet, daß auf die 
Vorlage des Arbeitsvertrages verzichtet werde, 
solange an den Angaben des Antragstellers keine 
begründeten Zweifel bestünden. Zudem sei es unter 
dem Gesichtspunkt der Verwaltungsökonomie und 
der Akzeptanz dieser Leistung bei den Arbeitgebern 
wenig zweckmäßig, den Verwaltungsaufwand zu 
erhöhen. Dagegen werde sie sicherstellen, daß die 
Angaben zur Antragstellung und Bewilligung festge-
halten und nicht vorzeitig gelöscht werden. Das Bun-
desministerium hat sich hierzu nicht geäußert. 

72.3 

Der Bundesrechnungshof teilt die Auffassung der 
Bundesanstalt nicht. Zweifel an den Angaben des 
Antragstellers können nach seiner Ansicht überhaupt 
nicht auftreten, wenn die Arbeitsämter ohne weitere 
Prüfung diesen Angaben vertrauen. Auch der Ein-
wand eines erhöhten Verwaltungsaufwandes über 
zeugt nicht. Zu einem ordnungsgemäßen Verwal-
tungshandeln gehört jedenfalls auch die angemes-
sene nachvollziehbare Prüfung der Förderungsvor-
aussetzungen, da andernfalls mit Mißbrauch und 
ungerechtfertigter Inanspruchnahme der öffentlichen 
Mittel zu rechnen ist. Zwar können Mißbräuche nicht 
immer vollständig verhindert werden; hier wurden 
jedoch naheliegende Kontrollmöglichkeiten nicht 
genutzt. 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt 
erneut aufgefordert sicherzustellen, daß vor der 
Bewilligung die Belege über das geförderte Arbeits-
verhältnis vorgelegt und die in der Leistungsabteilung 
bereits vorhandenen Unterlagen genutzt werden. 
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72.4 

In einer zweiten Stellungnahme hat die Bundesanstalt 
mitgeteilt, sie habe den Arbeitsämtern Weisung 
erteilt, sich künftig die Arbeitsverträge vorlegen zu 
lassen. Nach ihrer Auffassung sei es nur mit hohem 
Verwaltungsaufwand möglich, die Unterlagen der 
Leistungsabteilung heranzuziehen. Die vom Bundes-
rechnungshof „beanstandeten wenigen Einzelfälle 
bildeten keine repräsentative Basis, den gesamten 
Verfahrensablauf in Frage" zu stellen. 

In einem weiteren Schreiben hat die Bundesanstalt 
mitgeteilt, daß ein Mitarbeiter eines Arbeitsamtes 
betrügerische Zahlungen von Lohnkostenzuschüssen 
an Betriebe veranlaßt hatte. Im Zusammenwirken mit 
zwei Arbeitgebern hatte er die Zahlung von Zuschüs-
sen zum Arbeitsentgelt für fingierte oder nicht bei den 
Betrieben beschäftigte Arbeitnehmer verursacht. Der 
bisher festgestellte Schaden beläuft sich auf rd. 
990 000 DM. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschal-
tet. 

Das Bundesministerium hat darauf hingewiesen, die 
Bundesanstalt habe ihre Dienststellen nunmehr ver-
pflichtet, sich künftig sowohl Kopien der Arbeitsver-
träge als auch die Bestätigung der Krankenkasse 
vorlegen zu lassen. Zudem sollten die Informationen 
der Bewerber- und Stellendatei genutzt und die För-
deranträge nicht wie bisher durch eine, sondern durch 
zwei Stellen bearbeitet werden. 

72.5 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wurden 
die festgestellten Unregelmäßigkeiten sowohl durch 
die unzureichende Prüfung der Förderungsvorausset-
zungen als auch durch die Lücken im Verfahren 
begünstigt. Die Unregelmäßigkeiten waren mit 
äußerst geringem Aufwand und Risiko möglich. Der 
Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt bereits 
wiederholt, z. B. auch im Zusammenhang mit der 
Förderung der beruflichen Fortbildung und Umschu-
lung oder der Förderung von Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen, aufgefordert, durch entsprechende Kon-
trollen dem Mißbrauch von Leistungen entgegenzu-
wirken. Insoweit war der Bundesanstalt — im übrigen 
auch aus eigenen Erfahrungen — hinlänglich be-
kannt, daß die Gewährung von Leistungen ohne 
Nachweise und Kontrollen zu Mißbräuchen Anlaß 
gibt. Für den Bundesrechnungshof ist es daher nicht 
verständlich, daß die Bundesanstalt ihre Auffassung 
erst geändert hat, nachdem die Unregelmäßigkeiten 
bekannt waren. 

Die nunmehr veranlaßten Maßnahmen hätten bereits 
bei der verwaltungsmäßigen Umsetzung der Richtli-
nien, spätestens jedoch nach der ersten Aufforderung 
des Bundesrechnungshofes zur Verbesserung der 
Verfahrenssicherheit erfolgen müssen und nicht erst 
nach der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten. Der 
Bundesrechnungshof hält es weiterhin für erforder-
lich, daß bei der Bewilligung der Zuschüsse die Daten 
der Leistungsabteilung berücksichtigt und zumindest 
bei Unklarheiten die Leistungsakten eingesehen wer-
den, um sicherzustellen, daß die Leistungsvorausset

-

zungen vorliegen und die geförderten Personen tat-
sächlich existieren. Der Einwand der Bundesanstalt, 
dies sei mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden, 
trifft insoweit nicht zu, als die Bearbeitungsstellen 
unmittelbar auf die entsprechende Datei der Lei-
stungsabteilung zugreifen können. 

Das Bundesministerium sollte im Rahmen der Aufsicht 
auf eine weitere Verbesserung der Verfahrenssicher-
heit hinwirken. 

73 Neufestsetzung der Arbeitslosenhilfe 
(Kapitel 11 12 Titel 681 01) 

73.0 

Bei der gesetzlich vorgesehenen Neufestsetzung 
der Arbeitslosenhilfe nach Ablauf von jeweils drei 
Jahren haben Arbeitsämter häufig ein unvermin-
dertes oder ein höheres Arbeitsentgelt der Bemes-
sung zugrunde gelegt, obwohl es zweifelhaft war, 
daß nach langer Arbeitslosigkeit die persönliche 
und die fachliche Qualifikation der Arbeitslosen 
noch unverändert vorhanden waren. 

Wenn sich Empfänger von Arbeitslosenhilfe, deren 
Leistung ursprünglich nach einer Teilzeitbeschäf-
tigung bemessen war, für eine Vollzeitbeschäfti-
gung zur Verfügung stellen, wird die Arbeitslosen-
hilfe nach einer Vollzeitbeschäftigung bemessen. 
Empfänger von Arbeitslosenhilfe werden insoweit 
besser gestellt als Empfänger von Arbeitslosen-
geld. 

73.1 

Das für die Bemessung der Arbeitslosenhilfe maßgeb-
liche Arbeitsentgelt (Bemessungsentgelt) ist jeweils 
nach Ablauf von drei Jahren neu festzusetzen (§ 136 
Abs. 2 b Arbeitsförderungsgesetz — AFG —). Dabei ist 
zu prüfen, ob das Bemessungsentgelt unter Berück-
sichtigung zumutbarer Beschäftigungen an die Ver-
dienstmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt anzupas-
sen ist. Unabhängig davon erhöht sich das Bemes-
sungsentgelt jährlich entsprechend der Lohn- und 
Gehaltsentwicklung (§ 112a AFG). 

Erklärt sich ein ehemals Teilzeitbeschäftigter zu einer 
Vollzeitbeschäftigung bereit, ist nach der Entschei-
dungspraxis der Bundesanstalt für Arbeit (Bundesan-
stalt) in Übereinstimmung mit der Rechtsauffassung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung (Bundesministerium) bei der Neufestsetzung 
das Arbeitsentgelt einer Vollzeitbeschäftigung zu-
grunde zu legen. Dies weicht von dem Verfahren 
sowohl bei der Gewährung von Arbeitslosengeld als 
auch bei der erstmaligen Festsetzung der Arbeitslo-
senhilfe ab. In diesen Fällen richtet sich die Bemes-
sung nach der Teilzeitbeschäftigung. 
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73.2 

Der Bundesrechnungshof hat bei drei Arbeitsämtern 
in den Bezirken von drei Landesarbeitsämtern die 
Neufestsetzung des Bemessungsentgeltes für beson-
ders qualifizierte Fach- und Führungskräfte geprüft 
und festgestellt: 

73.2.1 

Bei der ersten Neufestsetzung nach einem mindestens 
dreijährigen Leistungsbezug war das Bemessungs-
entgelt in mehr als zwei Dritteln der Fälle unverändert 
beibehalten oder sogar erhöht worden; dabei ist zu 
berücksichtigen, daß das Bemessungsentgelt — ent-
sprechend der gesetzlichen Regelung — ohnehin 
jährlich der Lohn- und Gehaltsentwicklung angepaßt 
wurde. Dieser Anteil blieb auch nach einem sechsjäh-
rigen Bezug von Arbeitslosenhilfe bei der folgenden 
Neufestsetzung unverändert. So erhielt ein 40jähri-
ger Sozialpädagoge, der seit acht Jahren Leistun-
gen bezog, weiterhin Arbeitslosenhilfe auf der Grund-
lage des ursprünglichen, jährlich erhöhten Bemes-
sungsentgeltes. Das Bemessungsentgelt eines seit 
sechs Jahren arbeitslosen Dipl. Pädagogen war von 
ursprünglich wöchentlich 1 000 DM auf 1 200 DM 
erhöht worden. Insgesamt stieg die monatliche 
Arbeitslosenhilfe um rd. 680 DM. Die Arbeitsvermitt-
ler vermieden nach eigenen Angaben häufig, das 
Bemessungsentgelt herabzusetzen, um Widersprüche 
und Klagen zu vermeiden. 

Aufgrund vorheriger vergleichbarer Feststellungen 
des Vorprüfungsamtes der Bundesanstalt im Bezirk 
eines anderen Landesarbeitsamtes hatte der Präsident 
dieses Landesarbeitsamtes angeordnet, daß bei „fak-
tischer Verschlossenheit des Arbeitsmarktes das 
Arbeitsentgelt der nächstniedrigeren Qualifikations-
stufe (entsprechend der Zumutbarkeits-Anordnung) 
der Bemessung der Arbeitslosenhilfe zugrunde zu 
legen ist". 

73.2.2 

Bei Empfängern von Arbeitslosenhilfe, deren ur-
sprüngliche Bemessung sich nach einer Teilzeitbe-
schäftigung richtete, wurde das Bemessungsentgelt 
anläßlich der Neufestsetzung nach jeweils drei Jahren 
erheblich erhöht, wenn sie sich zu einer Vollzeitbe-
schäftigung bereit erklärten. Damit erreichte die 
Arbeitslosenhilfe nahezu das Arbeitsentgelt der letz-
ten Beschäftigung. So wurde das Bemessungsentgelt 
eines seit neun Jahren arbeitslosen Lehrers von 
wöchentlich 390 DM auf 875 DM erhöht. Das hatte 
eine Steigerung der Arbeitslosenhilfe um rd. 100 v. H. 
zur Folge. Bei einem seit sechs Jahren arbeitslosen 
Juristen, der vor Eintritt der Arbeitslosigkeit eine 
Teilzeitbeschäftigung von wöchentlich 25 Stunden in 
einem Rechtsanwalts-Büro ausgeübt hatte, wurde das 
Bemessungsentgelt von wöchentlich 690 DM auf 
855 DM erhöht. Die Arbeitslosenhilfe erhöhte sich 
dadurch um rd. 25 v. H. 

73.3 

73.3.1 

Der Bundesrechnungshof hat bezweifelt, daß nach 
einer mehrjährigen Arbeitslosigkeit die fachlichen 
und persönlichen Fähigkeiten des Arbeitslosen für die 
auf dem Arbeitsmarkt angebotenen Stellen noch 
unverändert vorhanden sind. Angesichts der langen 
Dauer der Arbeitslosigkeit ist es daher nicht plausibel, 
daß in mehr als zwei Dritteln der geprüften Fälle das 
für die Bemessung der Arbeitslosenhilfe maßgebende 
Arbeitsentgelt unverändert blieb oder sogar erhöht 
wurde. 

Das Beibehalten eines hohen, auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt voraussichtlich nicht mehr zu erzielen-
den Arbeitsentgeltes trägt nach Ansicht des Bundes-
rechnungshofes dazu bei, daß sich Leistungsempfän-
ger mit der Arbeitslosigkeit abfinden und an der 
Aufnahme einer Beschäftigung in geringerem Maße 
interessiert sind. Darüber hinaus verstößt diese Ver-
waltungspraxis gegen die Regelung des Gesetz-
gebers, bei der Bemessung der Arbeitslosenhilfe das 
tarifliche oder mangels einer tariflichen Regelung das 
ortsübliche Arbeitsentgelt der Beschäftigung zu-
grunde zu legen, für die „der Arbeitslose nach seinem 
Lebensalter und seiner Leistungsfähigkeit unter billi-
ger Berücksichtigung seines Berufes und seiner Aus-
bildung nach Lage und Entwicklung des Arbeits-
marktes in Betracht kommt (§ 112 Abs. 7 AFG). 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt auf 
die Auswirkungen hingewiesen und gebeten mitzu-
teilen, welche Regelungen sie treffen wolle, um eine 
einheitliche sachgerechte Verwaltungspraxis zu ge-
währleisten. Er hat insoweit auf die von einem Lan-
desarbeitsamt getroffene Regelung verwiesen. Das 
Bundesministerium hat er hierzu um Stellungnahme 
gebeten. 

73.3.2 

Zur Entscheidungspraxis bei ehemals teilzeitbeschäf-
tigten Arbeitslosen hat der Bundesrechnungshof das 
Bundesministerium und die Bundesanstalt auf die 
meist erhebliche Steigerung des ursprünglichen 
Bemessungsentgeltes hingewiesen und darauf auf-
merksam gemacht, daß während des Bezuges von 
Arbeitslosengeld eine derartige Neufestsetzung aus-
geschlossen ist und Empfänger von Arbeitslosengeld 
und von Arbeitslosenhilfe insoweit ungleich behan-
delt werden. Zudem kann die Bereitschaft zur Auf-
nahme einer Beschäftigung nicht unerheblich einge-
schränkt werden. 

73.4 

73.4.1 

Die Bundesanstalt hat zunächst entgegnet, es bedürfe 
noch eines längeren Zeitraumes, um abgesicherte 
Erkenntnisse für eine einheitliche Regelung der Neu-
festsetzung zu erhalten. Demgegenüber hat das Bun- 
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desministerium die Bundesanstalt aufgefordert, „un-
verzüglich Durchführungsanweisungen zur Zumut-
barkeits-Anordnung zu erlassen und kurzfristig mit-
zuteilen, wann mit bundesweit anwendbaren Durch-
führungsanweisungen zur Neufestsetzung der Ar-
beitslosenhilfe zu rechnen" sei. Es sei „aufsichtlich 
nicht hinnehmbar, wenn rechtlich gebotene Minde-
rungen der Bemessungsentgelte unterblieben, um 
Widersprüche oder Klagen zu vermeiden". Die Bun-
desanstalt hat die Arbeitsämter daraufhin auch mit 
Hinweis auf die schwieriger werdende Haushaltssi-
tuation angewiesen, die Zumutbarkeits-Anordnung 
strikt anzuwenden und die Rechtsvorschriften zur 
Neufestsetzung der Arbeitslosenhilfe konsequent 
anzuwenden. Eine fortschreitende Minderung des 
Berufsschutzes müsse sich auch bei der Neufestset-
zung der Arbeitslosenhilfe auswirken. Die für das 
Arbeitsentgelt maßgebliche Beschäftigung eines Ar-
beitslosen, der innerhalb der gesetzlichen Frist von 
drei Jahren nicht entsprechend seiner Ausbildung 
oder dem Niveau seiner letzten Beschäftigung beruf-
lich eingegliedert werden könne, sei deshalb neu 
festzulegen. Im Einzelfall sei dabei darauf abzustel-
len, ob der Arbeitslose eine realistische Chance habe, 
das Arbeitsentgelt tatsächlich zu erzielen, das der 
Bemessung zugrunde gelegt werde. 

73.4.2 

Das Bundesministerium hält die Regelung für ausge-
wogen, nach der die Arbeitslosenhilfe ehemals Teil-
zeitbeschäftigter nach einer Vollzeitbeschäftigung zu 
bemessen ist, wenn die tatsächlichen oder rechtlichen 
Bindungen eines Leistungsempfängers weggefallen 
sind, die ihn bisher an einer Vollzeitbeschäftigung 
gehindert haben. Zwar habe auch das Bundessozial-
gericht in einer Entscheidung angedeutet, daß das im 
Bemessungszeitraum tatsächlich erzielte Entgelt auch 
bei einer Neufestsetzung der Arbeitslosenhilfe als 
Obergrenze des Bemessungsentgeltes zu behandeln 
sei. Die Entstehungsgeschichte der Vorschrift und 
deren Funktion rechtfertige diese Auslegung jedoch 
nicht. 

73.5 

73.5.1 

Mit ihren nunmehr erteilten Weisungen zur Neufest-
setzung der Arbeitslosenhilfe nach Ablauf von jeweils 
drei Jahren hat die Bundesanstalt den Forderungen 
des Bundesrechnungshofes im wesentlichen entspro-
chen. Allerdings hätte die Bundesanstalt nicht erst 
nach der entsprechenden Aufforderung durch das 
Bundesministerium auf die Beanstandungen des Bun-
desrechnungshofes reagieren sollen. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß geltende 
Rechtsvorschriften unabhängig von der jeweiligen 
Haushaltssituation anzuwenden sind. 

73.5.2 

Die Auffassung des Bundesministeriums, bei der Neu-
festsetzung nach jeweils drei Jahren (§ 136 
Abs. 2 b AFG) werde die Arbeitslosenhilfe ehemals 
Teilzeitbeschäftigter nach Entstehung und Funktion 
dieser Vorschrift zu Recht einer Vollzeitbeschäftigung 
angepaßt, hält der Bundesrechnungshof sachlich wie 
rechtlich für fraglich. Der Gesetzgeber hat eindeutige 
Entscheidungen dahin gehend getroffen, daß die 
Arbeitslosenhilfe unter vergleichbaren Umständen 
niedriger als das Arbeitslosengeld sein soll und daß 
die Bezieher von Arbeitslosenhilfe bei der Bemessung 
nach einer Teilzeitbeschäftigung grundsätzlich ge-
nauso behandelt werden sollen wie Bezieher von 
Arbeitslosengeld (§§ 111 Abs. 1, 136 Abs. 1 AFG). 

Es ist danach nicht verständlich, daß eine der Über-
prüfung der Arbeitslosenhilfe dienende Vorschrift wie 
§ 136 Abs. 2 b AFG eine Änderung dieser grundsätz-
lichen, systemgerechten Entscheidungen des Gesetz-
gebers umfassen soll, zumal dann durch die zum 
Teil erhebliche Steigerung des Bemessungsentgel-
tes die Bereitschaft zur Aufnahme einer Beschäf-
tigung eingeschränkt und somit Leistungsmiß-
brauch gefördert werden kann. Ggf. sollte das 
Bundesministerium auf eine gesetzliche Klarstellung 
hinwirken. 

74 Sicherheit der Informationsverarbeitung bei 
der Bundesanstalt für Arbeit 

74.0 

Die Sicherheit der Informationsverarbeitung bei 
der Bundesanstalt für Arbeit weist erhebliche Män-
gel auf. Bei dem derzeitigen Stand ist die Integrität, 
Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten und 
Programmen nicht im angemessenen Umfang 
gewährleistet. Durch Manipulationen, Sabotage 
oder Systemausfälle kann die Aufgabenerfüllung 
der Bundesanstalt beeinträchtigt werden und ein 
nicht unerheblicher finanzieller Schaden eintre-
ten. 

74.1 

Die Bundesanstalt für Arbeit (Bundesanstalt) betreibt 
ihre umfangreiche Informationsverarbeitung in rd. 
190 dezentralen Rechenzentren. Dabei werden mehr 
als 100 DV-Anwendungen zumeist kassenwirksamer 
Art  abgewickelt, wobei ein dreistelliger Milliarden-
betrag je Jahr verwaltet wird. Wegen dieses großen 
Finanzvolumens und der Sensibilität der gespeicher-
ten personenbezogenen Daten sind hohe Sicherheits-
anforderungen an die Informationsverarbeitung zu 
stellen. 
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74.2 

Der Bundesrechnungshof hat bei der Bundesanstalt 
geprüft, ob die Daten und Programme gegenüber 
Manipulationen, Sabotage und Systemausfällen wirk-
sam und angemessen geschützt sind. 

74.2.1 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, daß das zentrale 
Datenübertragungsnetz der Bundesanstalt nicht ge-
gen unbefugte Steuerungseingriffe geschützt war. 
Wegen des fehlenden Schutzes war es möglich, auf 
Daten und Programme von Produktionssystemen 
zuzugreifen, diese auf andere Systeme zu kopieren, 
dort zu manipulieren und zurückzuübertragen. Das 
gesamte Netz konnte ohne Schwierigkeiten außer 
Betrieb gesetzt werden. Dies war sowohl von allge-
mein zugänglichen Datensichtgeräten innerhalb der 
Bundesanstalt als auch von angeschlossenen fremden 
Netzen möglich, die nicht zum Geschäftsbereich der 
Bundesanstalt gehören. Dieser Mangel wurde da-
durch verschärft, daß bei einem Teil der Datensicht-
geräte die für die persönliche Identifikation der Benut-
zer erforderlichen Kennungen gespeichert und über 
Funktionstasten abrufbar waren. Selbst für Unbefugte 
war es somit leicht möglich, unter Umgehung aller 
eingesetzten Schutzmechanismen DV-Verfahren der 
Bundesanstalt zu nutzen und dabei Daten oder Pro-
gramme zu manipulieren oder zu zerstören. 

74.2.2 

Die für den Katastrophenfall vorbereiteten Maßnah-
men, wie z. B. das Starten der DV-Verfahren im 
Ausweichrechenzentrum, das Umschalten des Daten-
übertragungsnetzes oder die Festlegung der Verant-
wortlichkeiten im Katastrophenfall, waren unvollstän-
dig und unzureichend. Es waren nicht alle notwendi-
gen Regelungen getroffen; dabei waren die vorhan-
denen so allgemein gehalten, daß eine schnellstmög-
liche, anforderungsgerechte Wiederaufnahme des 
zentralen Rechenzentrumsbetriebes nicht gewährlei-
stet werden konnte. Eine vollständige Katastrophen-
schutzübung hat bisher nicht stattgefunden. 

Für die dezentralen Rechenzentren in den Arbeitsäm-
tern fehlte eine entsprechende Katastrophenvor-
sorge. 

74.2.3 

Bei der Softwareentwicklung für kassenwirksame 
DV-Verfahren, die den Bestimmungen über den Ein-
satz von automatisierten Verfahren im Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen unterliegen (HKR-
Verfahren), wurden Mängel in der Versionsführung 
der Programme, der Sicherheit gegenüber Manipula-
tionen, der Durchführung der Test- und Freigabever-
fahren sowie der Qualitätssicherung festgestellt. 

74.2.4 

Darüber hinaus waren in anderen wichtigen Berei-
chen Regelungen zur IT-Sicherheit unzureichend 
oder wurden von den Mitarbeitern nicht eingehalten. 
Dies galt insbesondere für die Bereiche Zutrittsbe-
rechtigung zu den Rechenzentren, Zugriffsberechti-
gungen zu Programmen und Daten, Datensicherung 
sowie Weitergabe und Transport von Daten. 

74.2.5 

Verfahrensbezogene Risikoanalysen sowie Kosten-
Nutzen-Untersuchungen zu den geplanten oder er-
griffenen Sicherheitsmaßnahmen, wie sie in allge-
mein gültigen Standards gefordert werden, lagen zum 
Zeitpunkt der Prüfung nicht vor. Ebenso fehlte ein 
darauf aufbauendes Sicherheitskonzept, in dem das 
technische und organisatorische Zusammenspiel aller 
Teilmaßnahmen zur Gesamtsicherheit darzustellen 
ist. Es besteht kein vollständiger Überblick über die 
bereits ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen, deren 
Angemessenheit und Wirksamkeit; Angaben zum 
Restrisiko fehlten. 

74.2.6 

Eine Prüfung der Wirksamkeit der Sicherheitsmaß-
nahmen durch Fach- und Dienstvorgesetzte oder 
hierfür besonders ausgebildete Mitarbeiter (IT-
Sicherheitsbeauftragte) wurde selten oder überhaupt 
nicht durchgeführt. 

74.3 

Der Bundesrechnungshof hält den bei der Prüfung 
festgestellten Sicherheitsstandard bezogen auf das 
betroffene Finanzvolumen sowie die Sensibilität der 
personenbezogenen Daten für völlig unzureichend. 
Die organisatorischen, technischen und personellen 
Maßnahmen sind nicht ausreichend aufeinander 
abgestimmt. Daher ist nicht auszuschließen, daß 
Daten und Programme unbefugt verändert sowie die 
Verfügbarkeit der DV-Verfahren beeinträchtigt wer-
den. Die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit 
der Daten und Programme ist nicht gewährleistet. 

Der Bundesrechnungshof hat der Bundesanstalt emp-
fohlen, umgehend die erforderlichen Risikoanalysen 
und das darauf aufbauende Sicherheitskonzept zu 
erstellen, um die aufgezeigten Mängel wirksam und 
angemessen zu beseitigen. Unabhängig davon sollten 
sofort die bereits vorhandenen Sicherheitsmaßnah-
men uneingeschränkt genutzt und die Einhaltung 
durch regelmäßige Kontrollen sichergestellt wer-
den. 
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74.4 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
hat die Feststellungen anerkannt. 

Auch nach seiner Ansicht seien die aufgezeigten 
Mängel so gravierend, daß sie schnellstmöglich beho-
ben werden müssen. Es sei jedoch in erster Linie 
Aufgabe der Bundesanstalt, vorliegende Mängel im 
Rahmen der Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht 
zu beseitigen. 

Auch die Bundesanstalt teilt die Auffassung des Bun-
desrechnungshofes, daß wegen der großen Zahl 
finanzwirksamer Vorgänge und der Verarbeitung 
personenbezogener Daten besonders hohe Anforde-
rungen an die Integrität und Vertraulichkeit der Daten 
sowie die uneingeschränkte Verfügbarkeit der IT

-

Systeme zu stellen sind. Sie sei bemüht, diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden und noch bestehende 
Sicherheitsmängel baldmöglichst abzustellen. 

74.5 

Der Bundesrechnungshof erwartet, daß die Bundes-
anstalt ihre künftigen Sicherheitsmaßnahmen auf der 
Basis der derzeit in Bearbeitung befindlichen verfah-
rensbezogenen Risikoanalysen nachvollziehbar be-
gründet und sie unter Wirtschaftlichkeits- und Ange-
messenheitsgesichtspunkten beurteilt. 

Wichtig ist vor allem, daß die Bundesanstalt die noch 
bestehenden Mängel umgehend beseitigt und die 
Wirksamkeit und Angemessenheit der Maßnahmen 
zur IT-Sicherheit regelmäßig durch Kontrollen über-
prüfen läßt. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter beobachten. 

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 

75 Haushaltsplanung der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder 

75.0 

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
(Ausgabevolumen im Jahre 1992 rd. 5,5 Mrd. DM) 
hat bislang keinen umfassenden Haushalt aufge-
stellt, obwohl dies nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes notwendig ist. 

75.1 

Die Versorgungsanstalt der Bundes und der Länder 
(Anstalt) ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitern und 
Angestellten des öffentlichen Dienstes eine zusätz-
liche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu 
gewähren. Diese besteht aus einer Zusatzrente (Ver-
sorgungsrente), die zusammen mit der Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung eine beamtenähn-
liche Gesamtversorgung gewährleisten soll. 

An der Anstalt sind Bund, Länder, kommunale Arbeit-
geber, Träger der Sozialversicherung und sonstige 
Arbeitgeber mit Bezug zur öffentlichen Hand betei-
ligt. 

Die Aufsicht über die Anstalt führt das Bundesmini-
sterium der Finanzen. 

Die Ausgaben der Anstalt werden nach ihrer Satzung 
durch die Umlagen der beteiligten Arbeitgeber (zur 
Zeit 4,5 v. H. des Bemessungsentgeltes), durch die 
Erträge aus dem Anstaltsvermögen und aus dem 
Anstaltsvermögen selbst finanziert. 

Nach geltendem Satzungsrecht hat die Anstalt nur für 
die erforderlichen Personal- und Sachausgaben einen 

Verwaltungskostenhaushalt aufzustellen. Dieser ent-
hält weder Angaben über die voraussichtlichen 
Anstaltsleistungen noch über die zu erwartenden 
Umlagen und Kapitalerträge. 

75.2 

Der Bundesrechnungshof hat angeregt, die Satzung 
der Anstalt dahin zu ändern, daß die Anstalt jährlich 
einen Gesamthaushaltsplan aufzustellen hat, der alle 
im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen, voraus-
sichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich 
benötigten Verpflichtungsermächtigungen enthält. 

Der Bundesrechnungshof hält die Aufstellung eines 
umfassenden Haushaltsplanes für sachlich geboten, 
da vor allem auf dieser Grundlage eine fundierte 
Prognose über die künftige Vermögensentwicklung 
möglich ist. Er weist darauf hin, daß die BHO — 
ebenso wie die Landeshaushaltsordnungen — für 
juristische Personen des öffentlichen Rechts die Auf-
stellung eines dem Prinzip der Vollständigkeit unter-
liegenden Haushaltsplanes grundsätzlich vorsieht 
(vgl. § 106 BHO, § 48 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzege-
setz). Auch wenn die Anstalt — abweichend von der 
Auffassung des Bundesrechnungshofes — die BHO 
nicht für anwendbar hält, weil sie sich als Gemein-
schaftseinrichtung von Bund und Ländern und nicht 
als bundesunmittelbare juristische Person des öffent-
lichen Rechts begreift, sollte das in den Haushaltsord-
nungen vorgesehene Leitbild für sie einen verbindli-
chen Orientierungsrahmen bilden. Sowohl die Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung als auch andere 
Zusatzversorgungseinrichtungen, wie z. B. die Ver-
sorgungsanstalt der Deutschen Bundespost erstellen 
einen alle Einnahmen und Ausgaben umfassenden 
Haushaltsplan. 
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75.3 

Die Anstalt hält die Aufstellung eines Gesamthaus-
haltsplanes für sachlich nicht sinnvoll, da die Höhe der 
Einnahmen und insbesondere der Ausgaben von viel-
fältigen äußeren, von der Anstalt nicht steuerbaren 
Einflüssen abhängig sei. Die Aufstellung eines 
Gesamthaushaltsplanes würde einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand bedeuten, mit dem jedoch ein 
adäquater Nutzen im Sinne genauer Prognosen über 
die künftige Vermögensentwicklung nicht erreicht 
werden könne. Eine Prognose der künftigen Anstalts-
leistungen sei sehr schwierig, da die Höhe dieser 
Leistungen von weitaus mehr äußeren Daten abhän-
gig sei als die der Sozialversicherungsträger. Für die 
Beurteilung der künftigen Vermögensentwicklung sei 
eine mittelfristige Betrachtungsweise, wie sie das 
versicherungsmathematische Gutachten enthalte, 
wesentlich informativer als ein auf ein Jahr begrenzter 
Haushaltsplan. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat der Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes zugestimmt, daß die 
Aufstellung eines alle Einnahmen und Ausgaben 
umfassenden Haushaltsplanes für die Anstalt recht-
lich und sachlich geboten sei. 

75.4 

Der Bundesrechnungshof hält an seiner Auffassung 
fest, daß die Aufstellung eines alle Einnahmen und 
Ausgaben umfassenden Haushaltsplanes die Beurtei-
lungs- und Planungssicherheit erhöht und deshalb 
von der Sache her sinnvoll ist. Er meint, daß die Anstalt 
die Schwierigkeiten einer Prognose überbewertet. 
Dies zeigt seines Erachtens der Umstand, daß andere 
Zusatzversorgungseinrichtungen, wie z. B. die Ver-
sorgungsanstalt der Deutschen Bundespost, in der 
Lage sind, einen Gesamthaushaltsplan aufzustel-
len. 

Das versicherungsmathematische Gutachten, das die 
Anstaltsleistungen und das Umlageaufkommen auf 
fünf Jahre prognostiziert, vermag einen Haushalts-
plan nicht zu ersetzen, der in der Verantwortlichkeit 
der Geschäftsführung und des Verwaltungsrates der 
Anstalt sowie des Bundesministeriums der Finanzen 
als Genehmigungsbehörde zu erstellen wäre. Der 
geringe zusätzliche Verwaltungsaufwand muß hinge-
nommen werden. 

Treuhandanstalt 

Vorbemerkungen 

Seit der Vereinigung Deutschlands am 3. Oktober 
1990 ist der Bundesrechnungshof für die Prüfung der 
Treuhandanstalt zuständig. Die dieser bundesunmit-
telbaren Anstalt des öffentlichen Rechts vom Gesetz-
geber übertragene außergewöhnliche Aufgabe, eine 
gesamte Staatswirtschaft in eine privatwirtschaftlich 
strukturierte Marktwirtschaft zu überführen, stellte 
die Leitung und die Mitarbeiter der Treuhandanstalt 
vor ganz neue und einzigartige Herausforderungen, 
denen sie in eng begrenzter Zeit weitgehend ohne 
einschlägige Erfahrungen gerecht werden mußten. 

Die Treuhandanstalt hatte sich seit Inkrafttreten des 
Einigungsvertrages zum Ziel gesetzt, die in ihrem 
Verantwortungsbereich stehende große Zahl von 
Unternehmen zügig zu privatisieren, ohne sich dabei 
gleich auf eine ausreichende Zahl erfahrener Fach-
kräfte und auf eine eingefahrene Aufbau- und Ablauf-
organisation stützen zu können. In großem Umfang 
mußten externe Berater eingesetzt werden. Neben 
dem Aufbau der notwendigen Personalkapazität 
waren, während die Aufgaben bereits uneinge-
schränkt wahrgenommen werden mußten, Leitlinien 
zur Organisation des Geschäftsbetriebes und fachli-
che Vorgaben für das operative Geschäft zu erarbei-
ten, anzupassen und teilweise grundlegend zu 
ändern. Diese besonderen Gegebenheiten waren und 
sind bei der Beurteilung der Tätigkeit der Treuhand-
anstalt und der Bewertung ihrer Leistung zu beden-
ken. 

Der Bundesrechnungshof hat bei seinen Prüfungen 
diesen besonderen Arbeitsbedingungen der Treu-
handanstalt, Risiken und notwendigen Spielräumen 
Rechnung getragen. Er hat bei seinen Untersuchun-
gen zudem berücksichtigt, daß die Arbeitsergebnisse 
in der Anfangsphase der Treuhandanstalt anders zu 
bewerten sind als Vorgänge der folgenden Jahre. 

In Anbetracht der komplexen, umfangreichen und 
zeitlich begrenzten Aufgaben der Treuhandanstalt, 
der daraus resultierenden besonderen Anforderun-
gen an die Finanzkontrolle und der knappen Prü-
fungskapazität des Bundesrechnungshofes mußten 
sich die Prüfungen vor allem auf Verfahrensweisen 
der Treuhandanstalt in wichtigen Aufgabenbereichen 
konzentrieren, die sachlich besondere Bedeutung und 
erhebliche finanzielle Auswirkungen haben oder 
sonst von besonderem Interesse für das Parlament 
sind. Die Untersuchungen erstreckten sich auf die 
Kernaufgaben der Treuhandanstalt, wie die Privati-
sierung, das Vertragsmanagement, das Beteiligungs-
controlling und die Sanierung von Unternehmen. 
Einen Prüfungsschwerpunkt bildeten die auch poli-
tisch bedeutsamen Personalausgaben der Treuhand-
anstalt; damit entsprach der Bundesrechnungshof 
auch besonderen Unterrichtungswünschen der zu-
ständigen Gremien des Deutschen Bundestages. 

Der Bundesrechnungshof hat sich dabei weitgehend 
nur exemplarisch mit einzelnen Privatisierungs- und 
Sanierungsvorgängen befaßt und seine Prüfungen vor 
allem darauf ausgerichtet, Erkenntnisse über die 
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Entwicklung und den Fortschritt der Arbeitsweise der 
Treuhandanstalt zu gewinnen. 

In einem besonderen Prüfungsverfahren befaßte sich 
der Bundesrechnungshof mit der Rechts- und Fach-
aufsicht des Bundesministeriums der Finanzen (Bun-
desministerium) über die Treuhandanstalt (vgl. 
Nr. 13). 

Der Bundesrechnungshof hat die Treuhandanstalt 
und das Bundesministerium über seine Prüfungser-
gebnisse laufend unterrichtet und erforderliche Maß-
nahmen empfohlen. Die Treuhandanstalt hat Anre-
gungen des Bundesrechnungshofes häufig unverzüg-
lich in fachliche Weisungen umgesetzt. 

In den Beiträgen sind die Stellungnahmen des Bun-
desministeriums und der Treuhandanstalt wegen der 
Komplexität der Sachverhalte umfassender als sonst 
üblich wiedergegeben. 

Die dieser Berichterstattung zugrundeliegenden Prü-
fungen des Bundesrechnungshofes umfassen im all-
gemeinen den Zeitraum bis Mitte des Jahres 1993. Die 
Berichterstattung zeigt — soweit möglich — die Ver-
änderungen in der Arbeitsweise der Treuhandanstalt 
auf und weist auf deren Auswirkungen hin. 

76 Behandlung von Investitionen und 
Arbeitsplätzen bei Privatisierungen durch 
die Treuhandanstalt 

76.0 

Die Treuhandanstalt berücksichtigte bei den Priva-
tisierungsverfahren Investitions- und Arbeitsplatz-
ziele häufig nicht hinreichend in vertraglichen 
Regelungen. Die Berichterstattung der Treuhand-
anstalt über die mittels Privatisierung erzielten 
Investitionszusagen und Arbeitsplatzsicherungen 
unterschieden nicht deutlich genug zwischen ver-
traglich garantierten, juristisch durchsetzbaren 
Zusagen und bloßen Erwartungen. 

Die Treuhandanstalt sollte Investitions- und 
Arbeitsplatzzusagen bei Privatisierungen künftig 
hinreichend absichern und auf die Einhaltung der 
Zusagen im Rahmen des Vertragsmanagements 
achten. 

76.1 Allgemeines 

Die Treuhandanstalt hat gemäß Artikel 25 des Eini-
gungsvertrages in Verbindung mit dem Treuhandge-
setz (Präambel) den Auftrag, „die unternehmerische 
Tätigkeit des Staates durch Privatisierung so rasch 
und soweit wie möglich zurückzuführen" und gleich-
zeitig „die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler 
Unternehmen herzustellen und somit Arbeitsplätze zu 
sichern und neue zu schaffen". Sie hat im übrigen 
gemäß § 9 des Treuhandgesetzes „in den Unterneh-
men ... Strukturen zu schaffen, die den Bedingungen 
des Marktes und den Zielsetzungen der sozialen 
Marktwirtschaft entsprechen" . 

Der Bundesrechnungshof hat bis Mitte 1992 geprüft, 
wie die Treuhandanstalt in Privatisierungsverfahren 
Investitions- und Arbeitsplatzziele verfolgt und wie 
sie die Ergebnisse vertraglich gesichert hat. Hierzu 
hat er die vom Vorstand der Treuhandanstalt (Vor-
stand) eingeführten Verfahrensregelungen und aus-
gewählte Privatisierungsfälle aus dem Zeitraum 
November 1990 bis November 1991 im einzelnen 
untersucht. 

76.2 Vertragliche Gestaltung der Investitions- und 
Arbeitsplatzvereinbarungen 

76.2.1 

Mehr als die Hälfte der vom Bundesrechnungshof 
untersuchten Verträge enthielt keine Regelungen 
oder nur rechtlich nicht bindende Absichtserklärun-
gen des Käufers zu Investitionen und Arbeitsplät-
zen. 

Verträgen mit rechtlich bindenden Investitions- und 
Arbeitsplatzzusagen fehlte häufig eine Präzisierung 
hinsichtlich des Verbleibs der Investitionen im Unter-
nehmen oder der Zahl der zu beschäftigenden Arbeit-
nehmer auf den zugesagten Arbeitsplätzen. 

Oft waren die Zusagen an den Eintritt besonderer, 
aber nicht exakt genug beschriebener Umstände (wie 
etwa allgemeine Auftrags-, Arbeitsmarkt- oder Wirt-
schaftslage) geknüpft, so daß die Vertragserfüllung 
unterschiedlich interpretierbar ist; die Vertragspflich-
ten waren teilweise auch an die Entwicklung wirt-
schaftlicher Faktoren geknüpft, die vom Käufer zu 
beeinflussen sind und ihm damit erhebliche Ermes-
sensspielräume hinsichtlich Art und Umfang der Ver-
tragserfüllung eröffnen (z. B. Realisierung konkreter 
Unternehmenskonzepte). 

Vertragsstrafen für den Fall der Nichterfüllung der 
Zusagen waren häufig — ohne nachvollziehbare 
Begründung — nicht vereinbart. 

In mehr als der Hälfte der untersuchten Verträge mit 
verbindlichen Investitions- und Arbeitsplatzzusagen 
waren Nachweispflichten der Käufer über die Erfül-
lung der Zusagen nicht enthalten. In den Fällen, in 
denen die Verträge Nachweispflichten enthielten, 
blieb meistens die Art des Nachweises offen. 

Im übrigen hat der Bundesrechnungshof festgestellt, 
daß die Verträge die Möglichkeit der teilweisen 
Finanzierung von Investitionszusagen durch öffentli-
che Investitionshilfen selbst in Fällen nicht berück-
sichtigen, in denen die Investitionszusagen eine 
Reduzierung des Kaufpreises zur Folge hatten. Eben-
sowenig wurde ausgeschlossen, daß den Käufern bei 
der Erfüllung von vertraglichen Arbeitsplatzzusagen 
Kräfte aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ange-
rechnet werden. 

76.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die ausgehandelten Investitions- und Arbeits-
platzzusagen häufig vertraglich derart unzulänglich 
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geregelt waren, daß Nachverhandlungen und juristi-
sche, unter Umständen auch gerichtliche Auseinan-
dersetzungen notwendig sein werden, um der Treu-
handanstalt zur Durchsetzung ihrer Interessen zu 
verhelfen. Die vielfach von besonderen, juristisch 
nicht eindeutigen Bedingungen abhängigen Zusagen 
und fehlende Regelungen über Nachweispflichten 
der Käufer werden die Aufgabe der Treuhandanstalt 
erheblich erschweren, die Einhaltung der Zusagen zu 
überwachen und die Vertragserfüllung durchzuset-
zen. 

Der Bundesrechnungshof hat vorgeschlagen, durch 
verbindliche Mindestanforderungen an die Vertrags-
gestaltung ausreichende und eindeutige vertragliche 
Absprachen und Nachweispflichten der Käufer sowie 
Prüf- und Kontrollrechte der Treuhandanstalt zu 
gewährleisten. Vertragsstrafen für den Fall der Nicht-
erfüllung sollten zumindest in den Verträgen verein-
bart werden, in denen die Zusagen Einfluß auf die 
Kaufpreisbildung haben. Ausnahmetatbestände für 
vom Käufer wirtschaftlich nicht zu vertretende Bedin-
gungen sollten so eindeutig formuliert werden, daß sie 
für die Treuhandanstalt kalkulierbar und nachvoll-
ziehbar sind. 

Außerdem hat der Bundesrechnungshof zu bedenken 
gegeben, daß eine verdeckte Doppelförderung durch 
öffentliche Investitionshilfen oder staatliche arbeits-
marktpolitische Maßnahmen dann möglich ist, wenn 
der Kaufpreis wegen der Investitions- und Arbeits-
platzzusagen des Käufers mit Rücksicht auf dessen 
finanzielle Belastung vermindert worden ist. Er hat 
empfohlen, vertragliche Vorkehrungen zu treffen, 
damit staatliche Förderungen von Investitions- und 
Arbeitsplatzzusagen nachträglich festgestellt und an-
gemessen berücksichtigt werden können (z. B. durch 
nachträgliche Kaufpreisverhandlungen). 

76.2.3 

Der Vorstand hat in seiner Stellungnahme vom 
November 1992 anerkannt, daß die vom Bundesrech-
nungshof bemängelten Unzulänglichkeiten in der 
Vertragsgestaltung in der Anfangszeit der Treuhand-
anstalt zutreffend gewesen sein mögen; dies könne 
aber nunmehr nicht mehr gelten, weil er in den 
inzwischen weiterentwickelten Regelungen Hin-
weise gegeben habe, wie die vom Bundesrechnungs-
hof aufgezeigten Probleme zu lösen seien. So sei im 
Handbuch „Privatisierung" jetzt empfohlen, die Inve-
stitions- und Arbeitsplatzzusagen in den Verträgen 
durch Vertragsstrafen oder nachträgliche Kaufpreis-
erhöhungen abzusichern. Danach werde der Privati-
sierer auch angehalten, Voll-Arbeitsplätze zu verein-
baren. 

In den Verträgen sei immer eine Verpflichtung der 
Investoren zur Aufrechterhaltung und zur Förderung 
einer unternehmerischen Tätigkeit in den neuen Bun-
desländern enthalten. Über die vertragliche Verein-
barung von Vertragsstrafen müsse im Einzelfall ent-
schieden werden; dabei gehe es auch darum, ob eine 
Privatisierung ausgeschlossen sei, wenn ein Investor 
die Poenalisierung seiner Zusagen verweigere. Es 
gebe renommierte Unternehmen, die z. B. wegen der 

Präjudizwirkung oder eines eventuellen Imagescha-
dens grundsätzlich keine Vertragsstrafen vereinba-
ren; diese seien durch ihre Finanzkraft oftmals in der 
Lage, Vertragsstrafen ohne Schwierigkeiten zu zah-
len; sie würden sich moralisch intensiver an ihre nicht 
durch Vertragsstrafen gesicherten Zusagen gebun-
den fühlen. Entscheidend sei für die Treuhandanstalt 
der Grad der Wahrscheinlichkeit für die Realisierung 
eines in sich schlüssigen, tragfähigen Unternehmens-
konzeptes. Dabei hätten die Leistungskraft und 
Glaubwürdigkeit des Investors übergeordnete Bedeu-
tung; nicht poenalisierte oder nicht einklagbare Zusa-
gen seien deshalb nicht von minderer Qualität. 

Zur möglichen staatlichen Doppelförderung von Inve-
stitionszusagen hat der Vorstand ausgeführt, die 
öffentliche Investitionsförderung sei Teil der Investi-
tionsrechnung des Käufers; bestünde die Treuhand-
anstalt auf einem direkten oder indirekten Verzicht 
auf diese Förderung, so sei davon auszugehen, daß der 
erzielbare Kaufpreis entsprechend sinken oder die 
Wirtschaftlichkeit des Unternehmenskaufs für den 
Investor entfallen würde. Für die Treuhandanstalt 
seien finanzielle Leistungen anderer staatlicher Ein-
richtungen an den Investor eine wichtige Hinter-
grundinformation, die während des Verhandlungs-
prozesses argumentativ verwendet werden sollte. 
Eine darüber hinausgehende Gesamtrechnung aus 
Sicht der öffentlichen Hand anzustellen, sei jedoch 
nicht Aufgabe der Treuhandanstalt; vielmehr sehe der 
Gesetzgeber bewußt eine Aufgabenteilung und Bud-
gettrennung vor. 

76.2.4 

Mit der Weiterentwicklung des Handbuches „Privati-
sierung" entspricht die Treuhandanstalt wesentlichen 
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes. 

Der Bundesrechnungshof weist aber darauf hin, daß 
mit der von ihm grundsätzlich angeregten Vereinba-
rung von Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung der 
zugesicherten Investitionen und Arbeitsplätze nur die 
rechtliche Position der Treuhandanstalt geschaffen, 
dokumentiert und gesichert werden solle. Nur so 
verfüge die Treuhandanstalt über eine klare Grund-
lage für etwaige, wegen Änderung wirtschaftlicher 
Rahmendaten notwendige Nachverhandlungen. Lei-
stungskraft und Glaubwürdigkeit des Investors seien 
sicherlich wichtige Entscheidungskriterien für die 
Treuhandanstalt, könnten jedoch durchsetzbare 
Rechtspositionen nicht ersetzen. 

Der Bundesrechnungshof kann nicht nachvollziehen, 
daß die Treuhandanstalt in einer moralischen Ver-
pflichtung der Käufer auf Einhaltung ihrer Zusagen 
eine stärkere Bindung sieht als in vertraglichen Ver-
einbarungen; dies gilt vor allem für die Fälle, in denen 
die Treuhandanstalt durch Kaufpreisnachlässe Inve-
stitionen und Arbeitsplätze mitfinanziert. 

Der Bundesrechnungshof weist weiterhin darauf hin, 
daß er nicht einen Verzicht auf staatliche Investitions-
förderung, sondern deren Berücksichtigung bei der 
Kaufpreisbildung für notwendig hält. 
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Das Bundesministerium wird darauf zu achten haben, 
daß auf denselben Zweck gerichtete Förderungsmaß-
nahmen, die aus den verschiedenen öffentlichen 
Haushalten finanziert werden, transparent gemacht 
und ggf. aufeinander abgestimmt werden. 

76.3 Regelungen der Treuhandanstalt zur 
Behandlung von Investitions- und 
Arbeitsplatzzielen in Privatisierungsverfahren 

76.3.1 

In den Leitlinien der Geschäftspolitik vom 16. Novem-
ber 1990 und in der Richtlinie für die Privatisierung 
von Betrieben vom Oktober 1990 hat der Vorstand 
allgemeine, verbindliche Hinweise zur Behandlung 
von Investitionen und Arbeitsplätzen bei Privatisie-
rungsverfahren gegeben. Danach sollen bei der 
Angebotsauswertung und bei der Vergabeentschei-
dung die beabsichtigten Investitionen für die Siche-
rung einer möglichst hohen Zahl von Arbeitsplätzen 
geprüft und die Weiterführung und Modernisierung 
des Betriebes durch den Käufer sowie die Absiche-
rung von Arbeitsplätzen beachtet werden. Außerdem 
sollen zu den vertragsrelevanten Teilen des Betriebs-
fortführungskonzeptes durch den Käufer Angaben zur 
Beschäftigung von Arbeitnehmern und zu Investi-
tionsvorhaben gehören. 

Detailliertere, jedoch unverbindliche Hinweise und 
Empfehlungen enthält das Handbuch „Privatisie-
rung" der Treuhandanstalt, das im Untersuchungs-
zeitraum des Bundesrechnungshofes ab August 1991 
im Entwurf vorlag und im Frühjahr 1992 mit Ergän-
zungen in Kraft gesetzt wurde. 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
legte die Treuhandanstalt nur in etwa einem Viertel 
der untersuchten Privatisierungsfälle in Verhand-
lungskonzepten Zielvorstellungen zu den vom Käufer 
aufzubringenden Investitionsleistungen und zum 
Umfang der auszubedingenden Arbeitsplatzzusagen 
fest. Häufig waren die Zielvorstellungen hinsichtlich 
der auszubedingenden Investitionen und Arbeits-
platzgarantien zu unbestimmt (z. B. Zeitrahmen der 
Zusagen, Maßnahmen bei Nichterfüllung, Nach-
weispflichten der Käufer). In derartigen Fällen blie-
ben deshalb vereinbarte Investitionen und Arbeits-
plätze häufig sogar hinter den von den Käufern 
ursprünglich hierzu vorgelegten Angeboten zurück. 
Eine Begründung dafür konnte fast nie den Unterla-
gen entnommen werden. Oft hatte die Treuhandan-
stalt darüber hinaus in diesen Fällen Zugeständnisse 
beim Kaufpreis gemacht. 

76.3.2 

Nach den Erkenntnissen des Bundesrechnungshofes 
waren die Regelungen des Vorstandes zur Behand-
lung von Investitions- und Arbeitsplatzzielen im Pri-
vatisierungsverfahren nur allgemein oder unverbind-
lich gehalten und stellten nicht hinreichend sicher, 
daß diese gesamtwirtschaftlich bedeutenden Ziele 

und ihre Absicherung im Privatisierungsprozeß immer 
angemessen verfolgt wurden. 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb empfohlen, die 
Investitions- und Arbeitsplatzziele regelmäßig in die 
Konzeptionen der Treuhandanstalt für Verkaufsver-
handlungen umfassend und nachvollziehbar einzube-
ziehen. Die angestrebte Verhandlungsgröße sollte die 
Treuhandanstalt dokumentieren, damit die Bemü-
hungen der Mitarbeiter, möglichst hohe Investitions-
und Arbeitsplatzzusagen zu erzielen, nachvollziehbar 
sind. Dies ist besonders für die Fälle wichtig, in denen 
die Treuhandanstalt mit Rücksicht auf diese gesamt-
wirtschaftlich bedeutenden Faktoren zu Kaufpreiszu-
geständnissen bereit ist. 

76.3.3 

Der Vorstand hat betont, daß die nachhaltige Ver-
pflichtung eines Investors, Arbeitsplätze zu erhalten 
oder zu schaffen sowie Investitionen zu tätigen, für die 
Treuhandanstalt von Anfang an eine wichtige Rolle 
gespielt habe. Er hat eingeräumt, daß seine Regelun-
gen in dem Zeitraum, in dem die vom Bundesrech-
nungshof untersuchten Privatisierungen durchgeführt 
worden seien, teilweise nicht befriedigend und in 
vielerlei Hinsicht schlechter als die nunmehr maßgeb-
lichen gewesen seien. Dies sei darauf zurückzuführen, 
daß die Treuhandanstalt mit der weltweiten Veräuße-
rung eigentlich unverkäuflicher Unternehmen habe 
beginnen müssen, ohne hierfür vorher umfangreiche 
administrative und inhaltliche Regularien schaffen zu 
können. An vielen Stellen — nicht nur bei der Priva-
tisierung — habe die Treuhandanstalt bewußt Rege-
lungsdefizite in Kauf genommen, da die Zeit zu den 
Haupterfolgsfaktoren für die Arbeit der Treuhandan-
stalt zähle. Während die Treuhandanstalt gehandelt 
und entschieden habe, seien gleichzeitig die Organi-
sationsgrundlagen verbessert und Regelungsdefizite 
abgebaut worden. 

Die im Untersuchungszeitraum des Bundesrech-
nungshofes abgeschlossenen Privatisierungen seien 
hinsichtlich der Arbeitsplatz- und Investitionsziele in 
ausreichendem Maße zielgerichtet verfolgt worden. 
Die Mitarbeiter der Treuhandanstalt zeichne aus, daß 
sie auch ohne Detailvorgaben, oft auf der Grundlage 
informeller Regelungen im Sinne des Treuhandgeset-
zes, zielorientiert arbeiteten. Die vom Bundesrech-
nungshof festgestellten Abweichungen zwischen dem 
Vertragsergebnis und dem ursprünglichen Angebot 
des Käufers könnten damit zusammenhängen, daß die 
Investoren ihre Angebote zunächst als Argumenta-
tionswerte in die Verhandlungen eingeführt hätten, 
daß sie ihre Zielvorstellungen mit zunehmendem 
Informationsstand korrigiert hätten und daß das 
Bestreben der Treuhandanstalt, Ankündigungen des 

 Angebotes in vertraglich verbindliche Formulierun-
gen umzusetzen, zu sehr viel mehr Vorsicht beim 
Vertragspartner geführt habe. Im übrigen hätten die 
Feststellungen des Bundesrechnungshofes zu einer 
kontinuierlichen Verbesserung der Arbeit der Treu-
handanstalt beigetragen; die Anregungen würden 
— soweit dies zweckmäßig sei — in das bestehende 
Regelwerk eingearbeitet. 
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Im übrigen hat der Vorstand entgegnet, die Treuhand-
anstalt bemühe sich, aus eigener Verantwortung Ver-
tragsklauseln (u. a. Investitions- und Arbeitsplatz-
klauseln) durchzusetzen, die ansonsten nicht üblich 
seien. Den Privatisierungsteams müsse im Rahmen 
der verbindlichen Vorgaben möglichst großer Frei-
raum gewährt werden, um marktgerecht agieren und 
die Privatisierung erfolgreich durchführen zu können. 
Eine Standardisierung des Verhandlungsablaufes 
und des Vertragswerks sei nicht möglich. Den Priva-
tisierern würden mit dem Handbuch „Privatisierung" 
Empfehlungen gegeben, die diese bei Bedarf in 
Anspruch nähmen. Er könne deshalb den Anregun-
gen des Bundesrechnungshofes nicht folgen, für jeden 
Privatisierungsfall Zielvorgaben, insbesondere für 
Arbeitsplatz- und Investitionszusagen, erarbeiten zu 
lassen. 

76.3.4 

Der Bundesrechnungshof teilt nicht die Auffassung 
des Vorstandes, daß Investitions- und Arbeitsplatz-
ziele in Privatisierungsverfahren auch ohne hinrei-
chende Regelungen bis Ende 1991 immer in ausrei-
chendem Maße zielgerichtet genug verfolgt worden 
seien. Der Bundesrechnungshof hält daran fest, daß 
— bei sicherlich notwendiger Flexibilität in den Ver-
kaufsverhandlungen — eigene grundsätzliche Ziel-
vorstellungen als Orientierungsgröße und Maßstab 
für die Verhandlungsführung sowie zur Beurteilung 
der Käuferangebote bei der Ausführung des gesetzli-
chen Auftrages, Arbeitsplätze „zu sichern und neue zu 
schaffen", formuliert und dokumentiert werden müs-
sen. Er empfiehlt deshalb, entsprechende Vorgaben in 
das Handbuch „Privatisierung" aufzunehmen, weil 
dies für die noch anstehenden Privatisierungen von 
Bedeutung sei. Dies sei vor allem für die Bewertung 
und Umsetzung der Verhandlungsergebnisse durch 
die Entscheidungsträger notwendig, zumindest hilf-
reich und für die Fachaufsicht durch den Vorstand, 
den Verwaltungsrat und das Bundesministerium 
grundlegende Voraussetzung. 

76.4 Berichterstattung über Investitions- und 
Arbeitsplatzzusagen bei Privatisierungen 

76.4.1 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
entsprachen die von der Treuhandanstalt veröffent-
lichten Angaben über die bei Privatisierungen von 
Unternehmen erzielten Investitions- und Arbeits-
platzzusagen in beträchtlichem Umfang nicht den 
vertraglichen Vereinbarungen. So wurde bei den 
veröffentlichten Zahlen über Investitions- und Ar-
beitsplatzzusagen nicht danach unterschieden, ob 
diese vertraglich verbindlich abgesichert sind oder ob 
es sich um bloße Absichtserklärungen der privaten 
Investoren handelt, die ohne Zustimmung der Treu-
handanstalt rückgängig gemacht werden können. 

Die Treuhandanstalt hat ihre Berichterstattung inzwi

-

schen verbessert. So sollen bis Ende Mai 1993 mehr als 
12 000 Privatisierungsverträge abgeschlossen sein. 

Damit seien Investitionen in Höhe von 179 Mrd. DM 
und rd. 1,45 Millionen Arbeitsplätze verbunden; 
davon seien allerdings Investitionen nur in Höhe von 
88,2 Mrd. DM in einklagbarer Form vereinbart. Von 
den zugesicherten Arbeitsplätzen seien rd. 852 000 
einklagbar vertraglich abgesichert. 

76.4.2 

Der Bundesrechnungshof hält insbesondere für poli-
tisch Verantwortliche eine differenzierte, sachge-
rechte Berichterstattung der Treuhandanstalt über 
erreichte Investitions- und Arbeitsplatzzusagen nach 
der Art ihrer vertraglichen Absicherung für erf order-
lich. 

76.4.3 

Der Vorstand hat eingeräumt, die veröffentlichten 
Angaben der Treuhandanstalt zu den bei der Privati-
sierung von Unternehmen erzielten Investitionen und 
Arbeitsplätzen gründeten sich nicht ausschließlich auf 
formalrechtlich verbindliche Zusagen; in sie seien die 
„Wägbarkeiten" mit einbezogen, wie die moralischen 
Verpflichtungen der Investoren gegenüber der Öf-
fentlichkeit. Er veröffentliche deshalb die Anzahl der 
Zusagen, von deren Realisierung er mit hoher Sicher-
heit ausgehe. In der Regel weise die Treuhandanstalt 
darauf hin, daß die veröffentlichten Investitions- und 
Arbeitsplatzzusagen vertraglich verschiedenartig un-
terlegt und nicht unbedingt einklagbar seien. 

76.4.4 

Der Bundesrechnungshof weist demgegenüber dar-
auf hin, daß die Treuhandanstalt in der Vergangen-
heit vielfach gerade auch gegenüber politischen Gre-
mien undifferenzierte Angaben gemacht hat. 

76.5 Schlußbemerkung 

Der Bundesrechnungshof empfiehlt dem Bundesmini-
sterium, auf die angemessene Verfolgung von Investi-
tions- und Arbeitsplatzzusagen bei Privatisierungen 
und deren hinreichende Absicherung in den Verträ-
gen hinzuwirken. Im übrigen sollte das Bundesmini-
sterium darauf achten, daß die Treuhandanstalt die 
von privaten Investoren zugesagten Investitionen und 
Arbeitsplätze bei der Vertragsabwicklung (Vertrags-
management) auf deren Einhaltung hin hinreichend 
überwacht und — soweit wie möglich — durchsetzt. 
Der Bundesrechnungshof erwartet auch, daß die 
Treuhandanstalt künftig objektiv über Investitions-
und Arbeitsplatzzusagen berichtet. 
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77 Behandlung von ökologischen Altlasten bei 
Privatisierungen durch die Treuhandanstalt 

77.0 

Die Treuhandanstalt hat bei Privatisierungen die 
Behandlung ökologischer Altlasten in zahlreichen 
Fällen unzureichend vertraglich geregelt. Mitwir-
kungsrechte der Treuhandanstalt bei der Vergabe 
und Kontrollrechte zur Überwachung der Altla-
stenmaßnahmen bestehen nur in weniger als der 
Hälfte der Privatisierungsfälle mit Altlasten-Ver-
einbarungen. Das von der Treuhandanstalt damit 
insgesamt eingegangene Kostenrisiko wird nur 
durch erhebliche Anstrengungen bei der Durch-
führung der Verträge zu begrenzen sein. 

77.1 

Bei den Bemühungen der Treuhandanstalt um die 
Privatisierung von Unternehmen kommt den Fragen, 
inwieweit ökologische Altlasten bestehen, welche 
Risiken den Betrieben daraus erwachsen und wer die 
Finanzierung derartiger Belastungen übernimmt 
(Treuhandanstalt, neue Bundesländer oder private 
Investoren), erhebliche Bedeutung zu. 

Die bis Ende 1992 privatisierten Unternehmen hatten 
nach Unterlagen der Treuhandanstalt in ihren DM

-

Eröffnungsbilanzen Rückstellungen für die Behand-
lung ökologischer Altlasten in Höhe von rd. 6,5 Mrd. 
DM ausgewiesen. Ein Jahresabschluß für die Jahre 
1991 und 1992 mit einem exakten Ausweis derartiger 
Verbindlichkeiten oder Rückstellungen der Treu-
handanstalt insgesamt lag bis zur Beschlußfassung 
dieses Berichtes noch nicht vor. 

Die für die Behandlung der Altlasten notwendigen 
Aufwendungen wirken sich auf die Bewertung der 
Unternehmen, auf Finanzhilfen bei der Sanierung von 
Unternehmen und auf Privatisierungen in Form von 
Kaufpreisnachlässen oder von Kostenbeteiligungen 
durch die Treuhandanstalt und damit auf die Ertrags-
und Vermögenslage der Treuhandanstalt aus. Bis 
Ende 1992 hatte die Treuhandanstalt in einer Vielzahl 
von Privatisierungsverträgen — soweit bezifferbar — 
Verpflichtungen zur Kostenbeteiligung bis zu 
6,9 Mrd. DM übernommen. Kaufpreisminderungen 
wegen ökologischer Belastungen der Betriebe sind in 
dieser Zahl nicht enthalten. 

Der Bundesrechnungshof hat geprüft, wie die Treu-
handanstalt den Begriff „ökologische Altlast" in den 
Privatisierungsverträgen definie rt  und damit ihre 
eigene Risikoübernahme präzisiert und eingegrenzt 
hat, welche generellen Weisungen zur Übernahme 
solcher Kosten hierfür erteilt worden sind und unter 
welchen Konditionen sich die Treuhandanstalt im 
Einzelfall zur Beteiligung an diesen Kosten verpflich-
tet hat. Hierzu hat er Erhebungen in der Zentrale und 
bei drei Niederlassungen der Treuhandanstalt durch-
geführt. 

77.2 

Nach den Grundsätzen der Treuhandanstalt für Alt-
lasten-Vereinbarungen in Privatisierungsverträgen 
vom 5. Juli 1991, die auf einen Orientierungsrahmen 
des Bundesministeriums vom 13. November 1990 und 
28. Februar 1991 zurückgreifen, soll bei Privatisierun-
gen eine Gewährleistung der Treuhandanstalt für die 
Freiheit von ökologischen Altlasten ausgeschlossen 
werden. Die Kosten für die Behandlung ökologischer 
Altlasten sind deshalb im allgemeinen vom Erwerber 
zu tragen. Eine Beteiligung der Treuhandanstalt soll 
„nur" in solchen Fällen „grundsätzlich möglich" sein, 
in denen „Gefahren von Belastungen des Bodens oder 
des Grundwassers ausgehen" . 

Der Vorstand erließ auf dieser Grundlage im Septem-
ber 1991 Vorgaben für die Ausgestaltung entspre-
chender Regelungen in Privatisierungsverträgen, die 
im Februar 1992 in das Handbuch „Privatisierung" 
der Treuhandanstalt mit zusätzlichen Erläuterungen 
übernommen wurden. 

Bei der stichprobenweisen Prüfung von Privatisie-
rungsvorgängen, die bis Anfang 1992 entschieden 
worden waren, hat der Bundesrechnungshof festge-
stellt, daß die von der Treuhandanstalt entwickelten 
Grundsätze zur Behandlung ökologischer Altlasten 
und die Empfehlungen des Bundesministeriums nicht 
hinreichend berücksichtigt worden sind. So wurde der 
Begriff „ökologische Altlasten" in den Privatisie-
rungsverträgen überwiegend nicht eindeutig und 
nicht einheitlich verwandt. Die Treuhandanstalt 
beschränkte vertragliche Vereinbarungen nicht auf 
„nicht unerhebliche Belastungen von Boden oder 
Grundwasser mit umweltgefährdenden Stoffen"; viel-
mehr wurde den ökologischen Altlasten auch sonsti-
ger Sanierungs-, Erneuerungs-, Erhaltungs- und 
Reparaturaufwand zugerechnet (z. B. Dachfläche 
erneuern, Großprüfstand sanieren). 

In keinem der vom Bundesrechnungshof stichproben-
weise eingesehenen Verträge war der Ausschluß der 
Gewährleistung für die Freiheit von ökologischen 
Altlasten vereinbart. Die Verträge sahen in der Regel 
eine Kostenübernahme des Erwerbers bis zu einem 
Sockelbetrag, eine Kostenbeteiligung der Treuhand-
anstalt (zumeist 90 v. H.) zwischen dem Sockelbetrag 
und einem „Deckelbetrag" und vielfach eine unbe-
grenzte Kostenübernahme durch die Treuhandanstalt 
oberhalb des „Deckelbetrages" vor. Nach Angaben 
der Treuhandanstalt wurde bei den bis April 1993 
abgeschlossenen Privatisierungsverträgen mit Altla-
sten-Vereinbarungen in rd. 47 v. H. der Fälle eine 
„Deckelung" der Kostenbeteiligung erreicht. 

Außerdem waren in den eingesehenen Privatisie-
rungsverträgen keine Regelungen über die Anrech-
nung von Leistungen Dritter (Fördermaßnahmen des 
Bundes und der Länder für Umweltschutz- und -for-
schungsvorhaben sowie der Bundesanstalt für Arbeit) 
oder von Freistellungen durch die Länder nach dem 
Umweltrahmengesetz auf die von der Treuhand-
anstalt zu tragenden Kosten getroffen. Für die Ver-
gabe von Aufträgen für Sanierungsmaßnahmen 
behielt sich die Treuhandanstalt keine Mitwirkungs-
rechte und für deren Überwachung keine Prüfungs- 
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rechte vor. Außerdem verpflichtete die Treuhandan-
stalt den Erwerber nicht, alle Freistellungsmöglich-
keiten nach dem Umweltrahmengesetz wahrzuneh-
men. 

In den Privatisierungsverträgen waren vom Bundes-
ministerium für erforderlich erachtete Vereinbarun-
gen über eine nachträgliche Kaufpreiserhöhung nicht 
getroffen, sofern kaufpreismindernde Rückstellungen 
für ökologische Altlasten in den Bilanzen der Unter-
nehmen nicht vollständig benötigt werden. 

Schließlich ging die Treuhandanstalt ohne zeitliche 
Begrenzung finanzielle Verpflichtungen für die 
Behandlung ökologischer Altlasten auch dann ein, 
wenn begründete Verpflichtungen zur Behandlung 
von Altlasten nicht zu erkennen und hierfür Rückstel-
lungen in den Bilanzen der Unternehmen nicht gebil-
det waren. 

Während der Erhebungen des Bundesrechnungsho-
fes entschied die Treuhandanstalt, zu den bereits 
abgeschlossenen Verträgen mit den Erwerbern die 
vertraglichen Regelungen über die Behandlung von 
ökologischen Altlasten durch sogenannte Ausfül-
lungsvereinbarungen nachträglich zu konkretisieren. 
Damit sollten insbesondere Mitwirkungsrechte der 
Treuhandanstalt bei der Durchführung von Maßnah-
men zur Altlastenbehandlung nachvertraglich verein-
bart werden. Bis Ende April 1993 schloß die Treu-
handanstalt 15 Ausfüllungsvereinbarungen ab. 

Im Februar 1992 schrieb sie daneben alle Erwerber an, 
mit denen Altlasten-Vereinbarungen getroffen wor-
den waren, und informierte diese über die aus der 
Sicht der Treuhandanstalt notwendigen Mitwirkungs-
rechte. Hierzu sollen nach Auskunft der Treuhandan-
stalt nur wenige ablehnende Antwortschreiben einge-
gangen sein. 

Im April 1993 waren nach Angaben der Treuhand-
anstalt in ihrer Vertragsabwicklungsdatenbank rd. 
2 400 Privatisierungsverträge erfaßt, die die Treu-
handanstalt verpflichten, Kosten zur Behandlung von 
ökologischen Altlasten zu übernehmen; die Kostenbe-
teiligungszusage der Treuhandanstalt soll sich dabei 
auf rd. 6,9 Mrd. DM belaufen. 

77.3 

Der Bundesrechnungshof hat die Treuhandanstalt im 
März 1992 auf die Probleme und nicht kalkulierbaren 
Risiken bei der Übernahme von Kosten für ökologi-
sche Altlasten hingewiesen und empfohlen, 

— eine einheitliche Definition der „ökologischen Alt-
lasten " sicherzustellen und diese gegenüber son-
stigem Sanierungs-, Erneuerungs- und Erhal-
tungsaufwand eindeutig abzugrenzen; 

— sich bei Privatisierungen stärker um die Vereinba-
rung von finanziellen Obergrenzen für Verpflich-
tungen aus ökologischen Altlasten zu bemühen; 

— Mitwirkungs- und Prüfungsrechte der Treuhand-
anstalt bei der Vergabe und Durchführung von 
Sanierungsaufträgen zur Beseitigung ökologi

-

scher Altlasten in Privatisierungsverträgen vorzu-
sehen; 

— die Unternehmenserwerber vertraglich zu ver-
pflichten, der Treuhandanstalt Leistungen Dritter 
mitzuteilen, sich diese anrechnen zu lassen und 
alle Freistellungsmöglichkeiten nach dem Um-
weltrahmengesetz wahrzunehmen; 

— in Privatisierungsverträgen eine nachträgliche 
Kaufpreiserhöhung für den Fall auszubedingen, 
daß kaufpreismindernd angerechnete Rückstel-
lungen für ökologische Altlasten nicht oder nicht 
vollständig verbraucht werden. 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem Zweifel 
geäußert, daß die in den Verträgen überwiegend 
fehlenden Mitwirkungs- und Prüfungsrechte der 
Treuhandanstalt durch nachträgliche Ausfüllungs-
vereinbarungen angemessen gesichert werden kön-
nen. 

Die Änderung der Vertragspraxis im Laufe des Jahres 
1992, die in der Tendenz zu einer stärkeren Konkre-
tisierung und Begrenzung der Kostenbeteiligung und 
des Kostenrisikos der Treuhandanstalt geführt hat, ist 
zu begrüßen. In einer erheblichen Zahl von Privatisie-
rungsfällen waren die vom Bundesrechnungshof auf-
gezeigten Probleme allerdings auch im 2. Halbjahr 
1992 nicht hinreichend gelöst. In diesen Fällen sind 
die im Rahmen der Privatisierung eingegangenen 
Kostenrisiken der Treuhandanstalt unbestimmt und 
ihr voller Umfang wird erst in mehreren Jahren 
deutlich werden. 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem darauf hinge-
wiesen, daß für die Zukunft zumindest hinreichende 
Mitwirkungs- und Kontrollrechte der Treuhandanstalt 
im Rahmen des Vertragsmanagements (vgl. Nr. 78) zu 
sichern sind. 

77.4 

Der Vorstand hat die in der Vertragspraxis bis Anfang 
1992 festgestellten Unzulänglichkeiten allgemein 
eingeräumt und auf die zwischen den Jahren 1990 
und 1992 erzielten Fortschritte in der vertraglichen 
Gestaltung der Bedingungen verwiesen, nach denen 
sich die Treuhandanstalt zur Kostenbeteiligung an der 
Behandlung von ökologischen Altlasten verpflichtet 
habe. 

Die „Grundsätze für Altlasten-Vereinbarungen in 
Privatisierungsverträgen" vom September 1991 seien 
— auch unter Berücksichtigung von Anregungen des 
Bundesrechnungshofes — in mehreren Schritten wei-
terentwickelt und zuletzt im März 1993 aktualisiert 
beschlossen worden. Danach sei festgelegt, „daß nur 
eine Beteiligung an den Kosten erfolgt, die erforder-
lich sind, um eine gefahrlose Nutzung des Grund-
stücks im Rahmen des vertraglich Vorgesehenen — 
möglichst im Sinne der Nutzungsgleichheit — zu 
ermöglichen" ; eine Kostenbeteiligung sei außerdem 
für solche Maßnahmen vorgesehen, „die unmittelbar 
der sachgemäßen erforderlichen Beseitigung der 
Gefahr" dienten. Soweit in den Bilanzen der zu 
privatisierenden Unternehmen Rückstellungen gebil- 
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det worden seien, würden diese nunmehr nicht mehr 
bei der Unternehmenswert- und Kaufpreisermittlung 
berücksichtigt. 

Von den Altlasten seien die sonstigen behebungs-
pflichtigen Lasten (z. B. notwendige Rekultivierun-
gen, kontaminierte Anlagen und Gebäude) zu unter-
scheiden, die vor Vertragsabschluß mit vertretbarem 
Aufwand quantifiziert und dann in Form eines Preis-
abschlages berücksichtigt werden könnten. Nach die-
sen Regelungen werde seit März 1993 verfahren. Im 
übrigen werde davon ausgegangen, daß diese Rege-
lungen bereits vorher in zahlreichen Verträgen ange-
wandt worden seien. 

Die Käufer würden nunmehr verpflichtet, für Maß-
nahmen der Gefahrenabwehr alle möglichen Drittmit-
tel zu beantragen, in Anspruch zu nehmen und dies 
der Treuhandanstalt anzuzeigen, für die dann in Höhe 
der Drittmittel keine Zahlungspflicht bestehe. 

Der Orientierungsrahmen des Bundesministeriums 
zur Kostenbeteiligung der Treuhandanstalt bei ökolo-
gischen Altlasten, nach dem die Altlastengrundsätze 
der Treuhandanstalt u. a. möglichst flexibel gehand-
habt werden sollten, sei dahingehend interpretiert 
worden, daß bei mittelständischen Erwerbern oder 
Management Buy Out/Management Buy In-Modellen 
(MBO/MBI) auf eine „Deckelung" des Altlastenrisi-
kos zugunsten der Treuhandanstalt hätte verzichtet 
werden können. Im übrigen sei es ein Gebot der 
Wirtschaftlichkeit, in Einzelfällen auf eine „Decke

-

lung" der Altlastenrisiken der Treuhandanstalt zu 
verzichten, da ansonsten z. B. mit nicht unerheblichen 
Kaufpreisabschlägen zu rechnen sei. 

Der Anteil der Verträge mit Absicherung der Mitwir-
kungsrechte der Treuhandanstalt sei zwischen 1990 
und 1992 mehr als verdoppelt worden. So seien bei 
38 v. H. der von der Treuhandanstalt analysierten 
Verträge aus dem 2. Halbjahr 1992 Mitwirkungs-
rechte verankert, die u. a. die Genehmigung und 
Begleitung von Maßnahmen zu ökologischen Altla-
sten durch die Treuhandanstalt sicherstellten. 

Auf den Abschluß von Ausfüllungsvereinbarungen sei 
wieder verzichtet worden, weil diese bei gegebener 
Vertragslage trotz erheblichen Verwaltungsaufwan-
des nicht durchsetzbar seien und zu einer Vielzahl 
rechtlicher Probleme führten. Als Ausgleich hierfür 
sei im Herbst 1992 ein „Merkblatt Projektbegleitung 
für den Erwerber/Investor" zum Vertragsmanage-
ment entwickelt worden, welches die wichtigsten 
Kontrollrechte der Treuhandanstalt beschreibe und 
dem Käufer als „Geschäftsordnung" für eine unbüro-
kratische und konstruktive Zusammenarbeit angebo-
ten werde. 

Insgesamt sei zu bedenken, daß das Vorhandensein 
ökologischer Altlasten, aber auch die Möglichkeit des 
Vorhandenseins (Risiko), die ohnehin vorhandenen 
wirtschaftlichen Risiken im Rahmen der Privatisie-
rung für den Erwerber nicht unerheblich erhöhten. Da 
jede Vereinbarung in einem Kaufvertrag zwangsläu-
fig ihren Preis habe, versuche die Treuhandanstalt, 
die oftmals unkonkreten Risiken bezüglich der Altla-
sten mit einer „Vereinbarung auf die Zukunft" zu 
kompensieren. Dies habe den Vorteil, daß die aus 

technischen, naturwissenschaftlichen und juristi-
schen Gründen im Rahmen der Privatisierung in der 
Regel nicht lösbare Altlastenfrage auf die Zukunft 
vertagt werde, in der diese dann mit dem notwendi-
gen Sachverstand und der erforderlichen Zeit gelöst 
werden könne. Es würden deshalb auch bei fehlenden 
Hinweisen auf Altlasten oder beim Fehlen von Rück-
stellungen für ökologische Altlasten in den der Priva-
tisierung zugrundeliegenden DM-Eröffnungsbilan-
zen der Unternehmen Kostenregelungen in den Ver-
trägen vereinbart, da ansonsten die Risikoübernahme 
durch den Erwerber zu konkreten Gegenleistungen 
der Treuhandanstalt (Kaufpreisabschlägen) führen 
müßte. 

77.5 

Der Bundesrechnungshof erkennt die Bemühungen 
der Treuhandanstalt an, die Regelungen in den Priva-
tisierungsverträgen zur Kostenbeteiligung der Treu-
handanstalt an der Behandlung ökologischer Altla-
sten zu verbessern. Er sieht auch, daß bis Ende 1992 
Erfolge erzielt worden sind. Dennoch sind die vom 
Bundesrechnungshof bereits frühzeitig aufgezeigten 
Probleme bei einer erheblichen Zahl von Privati-
sierungsverträgen bis Ende 1992 nicht gelöst wor-
den. 

Der Bundesrechnungshof gibt zu bedenken, daß bei 
einer bedeutenden Zahl von bis Ende 1992 abge-
schlossenen Privatisierungsverträgen der Altlasten-
begriff nicht eindeutig und nicht einheitlich definiert 
ist, was in einer Vielzahl von Fällen erhebliche Dis-
kussionen um Fragen der Vertragsauslegung und 
Geschäftsgrundlagen zu einem Zeitpunkt auslösen 
kann, zu dem am Privatisierungsprozeß beteiligte 
Sachbearbeiter nicht mehr zur Verfügung stehen. In 
etwa der Hälfte der Verträge ist auch das Kostenrisiko 
für die Treuhandanstalt nicht begrenzt. Insgesamt 
dürften damit erhebliche Schwierigkeiten in der 
Vertragsabwicklung zu lösen sein und Belastungen 
für das Mitte des Jahres 1993 organisatorisch 
grundlegend umstrukturierte Vertragsmanagement 
(vgl. Nr. 78) der Treuhandanstalt entstehen. 

Die im März 1993 verbesserten und konkretisierten 
„Grundsätze für Altlasten-Vereinbarungen in Privati-
sierungsverträgen" geben für die Handhabung von 
Rückstellungen für ökologische Altlasten in den 
Unternehmensbilanzen bei künftigen Privatisierungs-
bemühungen der Treuhandanstalt grundsätzlich 
praktikable Hinweise; ihre praktische Bedeutung 
dürfte allerdings relativ gering sein, weil die Treu-
handanstalt die Privatisierungen überwiegend abge-
schlossen hat. 

Inwieweit die bis Ende 1992 nicht hinreichend abge-
sicherten Mitwirkungs- und Prüfungsrechte der Treu-
handanstalt bei Sanierungsmaßnahmen im Rahmen 
des Vertragsmanagements durch eine „unbürokrati-
sche Zusammenarbeit" gelöst werden können, bleibt 
abzuwarten. 

Der Bundesrechnungshof empfiehlt der Treuhandan-
stalt, alle noch bestehenden Möglichkeiten zu nutzen, 
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die eingegangenen Kostenrisiken zu vermindern und 
die intern beschriebenen notwendigen Maßnahmen 
für das Vertragsmanagement „ökologischer Altla-
sten" konsequent anzuwenden. Im übrigen regt er an, 
bei den noch anstehenden Privatisierungen mit Altla-
sten-Vereinbarungen verstärkt auf eine Begrenzung 
des Kostenrisikos zu achten und hierzu vor allem 
hinreichende Kontrollrechte für die Treuhandanstalt 
vertraglich abzusichern. 

78 Grundlagen des Vertragsmanagements 
der Treuhandanstalt 

78.0 

Die Treuhandanstalt hat im 1. Halbjahr 1993 nun-
mehr die erforderlichen organisatorischen und 
verfahrenstechnischen Grundlagen für eine sach-
gerechte Wahrnehmung des Vertragsmanage-
ments geschaffen und damit die bis dahin unzurei-
chenden Entwicklungsstufen abgelöst. 

Die dem Vertragsmanagement zur Verfügung ste-
hende Informationsbasis (Vertragsdatenbank und 
Privatisierungsakten) bot keine hinreichende Ge-
währ dafür, daß die Treuhandanstalt ihre Rechte 
und Pflichten aus Privatisierungen in vollem 
Umfang wahrnimmt. Die Treuhandanstalt wird 
sich mit der Dokumentation und Aufarbeitung der 
Privatisierungsergebnisse weiterhin befassen müs-
sen, damit sie hinreichende Grundlagen für even-
tuell notwendige Vertragsauslegungen hat und die 
Geschäftsgrundlage zum Zeitpunkt der Vertrags-
abschlüsse aufklären kann. 

78.1 Allgemeines 

Aufgabe des Vertragsmanagements durch die Treu-
handanstalt ist vor allem, die zwischen der Treuhand-
anstalt und privaten Erwerbern abgeschlossenen Ver-
träge und Vereinbarungen zu verwalten und die 
Einhaltung der Bedingungen durch die Erwerber zu 
überwachen. Die Bedeutung des Vertragsmanage-
ments wird daraus ersichtlich, daß nach Angaben der 
Treuhandanstalt insgesamt mehr als 70 000 Verträge 
viele Jahre zu bearbeiten und kontrollierend zu 
begleiten sein werden. Das Vertragsmanagement ist 
damit eine auch nach Erfüllung des Privatisierungs-
auftrages weiterbestehende, weit in die Zukunft rei-
chende Aufgabe der Treuhandanstalt und ihrer etwai-
gen Nachfolgeorganisation. 

Der Bundesrechnungshof hat in mehreren Erhebun-
gen (November 1991 bis Februar 1992, März 1993) 
untersucht, welche grundsätzlichen organisatori-
schen, personellen und verfahrenstechnischen Rege-
lungen die Treuhandanstalt für das Vertragsmanage-
ment eingeführt hat und wie sich diese in der Praxis 
ausgewirkt haben. 

78.2 Organisatorisches und verfahrenstechnisches 
Konzept für das Vertragsmanagement 

78.2.1 

Im Februar 1991 entschied der Vorstand, daß 
bestimmte Angaben über abgeschlossene Privatisie-
rungsvorgänge im jeweils zuständigen Unterneh-
mensbereich dezentral nach einem einfachen Verfah-
ren zu erfassen sind. Aufgrund von Unzulänglichkei-
ten in diesem Verfahren beschloß der Vorstand im 
Juni 1991 ergänzend, ein einheitliches, revisionssi-
cheres, DV-gestütztes Verfahren für das Vertragsma-
nagement ausarbeiten zu lassen. 

Das hierzu eingerichtete „Organisationsprojekt Ver-
tragsabwicklung" sollte insbesondere die DV-mäßige 
Erfassung der Vertragsinhalte regeln, die Aufgaben 
des Vertragsmanagements beschreiben und die orga-
nisatorischen Erfordernisse aufzeigen. Im übrigen 
mußten alle Verträge für die bis Juni 1991 bereits 
privatisierten rd. 1 600 Unternehmen nach den Krite-
rien des neuen Systems nochmals überprüft und 
vollständig erfaßt werden. 

Die konzeptionellen Vorgaben des Vorstandes vom 
Juni 1991 waren im Februar 1992 noch nicht vollstän-
dig umgesetzt; inzwischen waren mehr als 5 200 Un-
ternehmen privatisiert. Für die nachträgliche Erfas-
sung dieser Verträge wurden externe Kräfte einge-
setzt, wodurch ein finanzieller Aufwand von rd. 
7 Mio. DM entstand. 

Aufgrund von Hinweisen des Bundesrechnungshofes 
entschied der Vorstand im Mai und Juli 1992, die 
Personalausstattung für das Vertragsmanagement in 
der Zentrale und in den Niederlassungen gegenüber 
dem bisherigen Stand zu verdoppeln. 

Im August 1992 verabschiedete er eine Organisations-
anweisung „Vertragsabwicklung", mit der die Ab-
läufe und Zuständigkeiten im Prozeß des Vertragsma-
nagements und die Übergabe der erforderlichen 
Unterlagen von den mit der Privatisierung befaßten 
Stellen an die mit dem Vertragsmanagement beauf-
tragten Organisationseinheiten geregelt wurden. 

Im Februar 1993 faßten der Vorstand und der Verwal-
tungsrat der Treuhandanstalt einen neuen Beschluß 
über Grundsätze, Aufgaben, Organisation und Ge-
nehmigungsrichtlinien für das Vertragsmanagement. 
Die bis dahin entwickelte Organisationsstruktur des 
Vertragsmanagements hatte nach den Erkenntnissen 
des Vorstandes dem vielfach bedeutenden Entschei-
dungsbedarf während des Geltungszeitraumes der 
Privatisierungsverträge nicht genügend Rechnung 
getragen. Deshalb wurde das Direktorat Koordination 
Vertragsmanagement eingerichtet, dem die Richtli-
nienkompetenz und Systemhoheit über das dezentral 
in den Unternehmensbereichen angesiedelte Ver-
tragsmanagement übertragen wurde. 

Im Juli 1993 wurde als internes Arbeitsmittel ein 
Handbuch „Vertragsmanagement" verabschiedet, 
das grundsätzliche Fragen des Vertragsmanagements 
und des Vertragscontrollings beschrieb. 
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78.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Treuhandanstalt 
bereits im Juli 1992 darauf hingewiesen, daß bei dem 
bis Januar 1992 verabschiedeten Konzept für das 
Vertragsmanagement grundsätzliche Überlegungen 
zur erforderlichen Personalausstattung fehlten. Er hat 
auch darauf aufmerksam gemacht, daß bis Anfang 
1992 keine Überlegungen zur zweckmäßigen Organi-
sation von Querschnittsaufgaben des Vertragsmana-
gements angestellt waren. 

Weiter hat der Bundesrechnungshof ein einheitliches 
Vertragscontrolling (Analyse der Privatisierungsver-
träge auf Schwachstellen und Entwicklung von ein-
heitlichen Regelungen für den Abschluß von Kaufver-
trägen aufgrund von Erfahrungen) und ein internes 
Reporting (Berichtswesen) in allen Unternehmensbe-
reichen und Niederlassungen vermißt. 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem darauf hinge-
wiesen, daß die verzögerte Übergabe der Privatisie-
rungsverträge an die mit dem Vertragsmanagement 
befaßten Stellen und unzureichende Regelungen zu 
den Kaufpreisfälligkeiten in den Verträgen zu Proble-
men bei der Überwachung der Zahlungseingänge aus 
Privatisierungen sowie beim Mahnwesen führten. 
Zeitweilig gingen bei der Treuhandanstalt erhebliche 
Geldbeträge ein, ohne daß diese Zahlungen dem 
jeweiligen Privatisierungsvorgang (Kundenkonto) zu-
geordnet werden konnten. 

Im Mitte 1991 beschlossenen DV-System war noch 
nicht vorgesehen, alle zur Bilanzaufstellung der Treu-
handanstalt notwendigen, buchungsrelevanten Ver-
tragsdaten aufzunehmen. Es fehlten z. B. Eingabe-
möglichkeiten für die tatsächlich anfallenden Forde-
rungen oder für Verbindlichkeiten aus ökologischen 
Altlasten, für Forderungen aus der Erhebung von 
Vertragsstrafen für nicht eingehaltene Arbeitsplatz-
und Investitionszusagen der Investoren und für Zins-
forderungen wegen verspäteter Zahlungen des Käu-
fers. Im Februar 1993 wurde deshalb das System 
entsprechend ergänzt. 

Die hierzu erforderliche Nacherfassung der bilanz-
wirksamen Vertragspositionen aus dem zu diesem 
Zeitpunkt vorhandenen Vertragsbestand von über 
20 000 Einzelverträgen soll nach Einschätzung der 
Treuhandanstalt frühestens Ende März 1994 abge-
schlossen werden. 

78.2.3 

Der Bundesrechnungshof hat den Vorstand auf die 
festgestellten Mängel hingewiesen und empfohlen, 
den Beschluß des Vorstandes und Verwaltungsrates 
der Treuhandanstalt zum Vertragsmanagement vom 
Februar 1993 mit Nachdruck umzusetzen und hierzu 
die Einhaltung der Vorgaben durch die für das Ver-
tragsmanagement Verantwortlichen angemessen 
kontrollieren zu lassen. Im übrigen hat er angeregt, 
den quantitativen und qualitativen Personalbedarf zur 
sachgerechten Erfüllung der Aufgaben des Vertrags-
managements konkret zu bestimmen und die notwen-
digen Personalmaßnahmen zügig umzusetzen. 

78.2.4 

Der Vorstand hat darauf hingewiesen, daß die Arbeit 
der Treuhandanstalt unmittelbar nach den er-
sten politisch-programmatischen Zielformulierungen 
hätte einsetzen müssen und Zeit für eine gründliche 
administrative oder inhaltliche Vorbereitung nicht 
bestanden habe. Nach Abschluß erster erfolgreicher 
Privatisierungsverträge habe er sich um den stufen-
weisen Aufbau des Vertragsmanagements bemüht. 
Das Vertragsmanagement habe innerhalb von weni-
ger als zweieinhalb Jahren rasch aufgebaut werden 
müssen; es habe nur parallel und in wichtigen Teilbe-
reichen zeitversetzt zu den prioritären Aufgaben 
Sanierungsbegleitung und Privatisierung entwickelt 
werden können. Es müßten auch die Probleme beim 
schnellen Aufbau der Vertragsmanagement-Organi-
sation berücksichtigt werden; es sei vor allem schwie-
rig gewesen, geeignete Mitarbeiter am Arbeitsmarkt 
zu gewinnen oder qualifizierte Kräfte aus anderen 
Bereichen der Treuhandanstalt umzusetzen. Der Vor-
stand habe bei allen Vor- und Nachteilen pragmatisch 
vorgehen müssen. Er halte es nach wie vor für richtig, 
daß er angesichts des großen Arbeits- und Entschei-
dungsdrucks zunächst einfache organisatorische Lö-
sungen habe installieren lassen und danach mit dem 
Aufbau eines dauerhaften Systems begonnen habe. 

Der Vorstand hat weiterhin mitgeteilt, daß die Treu-
handanstalt eine Reihe von Hinweisen des Bundes-
rechnungshofes aufgreifen und in die weitere Arbeit 
einbeziehen werde. Es seien auch bereits Empfehlun-
gen des Bundesrechnungshofes und der eigenen 
internen Revision umgesetzt worden. Bis Juni 1993 sei 
zwar das Vertragsmanagement ohne zentrale Füh-
rung in gesonderten Abteilungen der Kaufmänni-
schen Direktorate bzw. der Niederlassungen/ 
Geschäftsstellen in den einzelnen Unternehmensbe-
reichen durchgeführt worden. Gleichwohl seien seit 
September 1992 Koordinations- und Richtlinienfunk-
tionen sowie konzeptionelle Aufgaben für die organi-
satorische Weiterentwicklung wahrgenommen wor-
den. Zum 1. Juli 1993 sei das Vertragsmanagement 
von Grund auf neu organisiert worden. Nunmehr 
würden fünf operative Vertragsmanagement-Direk-
torate sowohl das operative Tagesgeschäft als auch 
die Führung komplexer Verhandlungen verantwor-
ten. Zur Lösung von Spezialproblemen und zur Füh-
rung schwieriger oder bedeutender Nachverhandlun-
gen würden ggf. erfahrene externe Juristen, Wi rt

-schaftsprüfer und Verhandlungsführer hinzugezogen. 
Das für das Vertragsmanagement verantwortliche 
Vorstandsressort sei mit einem eigenständigen 
Direktorat Vertragsmanagement-Controlling ausge-
stattet worden. Damit würden die Einheitlichkeit der 
Vertragsmanagementaktivitäten gewährleistet, ent-
scheidungsrelevante Steuerungsinformationen be-
reitgestellt sowie das Vier-Augen-Prinzip sicherge-
stellt. 

Die Treuhandanstalt gehe davon aus, daß das Ver-
tragsmanagement bis zum Jahreswechsel 1993/94 
inhaltlich und organisatorisch vollständig etabliert 
sein werde und sich auf dieser Basis spätestens Ende 
1994 reibungslos in eine zukunftsgerechte Nachfolge-
organisation überführen lasse. 
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78.2.5 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wird das 
Vertragsmanagement für den Erfolg der Privatisie-
rungsbemühungen der Treuhandanstalt zentrale Be-
deutung haben. 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die große 
Belastung der Treuhandanstalt mit organisatorischen 
und personalwirtschaftlichen Problemen, die nicht 
unwesentlich aus der geschäftspolitischen Vorgabe 
der schnellen Privatisierung der Unternehmen in den 
neuen Bundesländern resultiert. Geht man von der 
Notwendigkeit einer engen Terminsetzung für die 
Abwicklung des politischen Auftrages aus, dann 
konnte dieser nur durch rasche Ausweitung des ope-
rativen Geschäftes entsprochen werden. Nach Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes hätten praxisge-
rechte Lösungen für die Organisationsstrukturen und 
Verfahrensregelungen des Vertragsmangements frü-
her angestrebt werden müssen. Die seit Juli 1993 
maßgeblichen organisatorischen und verfahrensmä-
ßigen Regelungen schaffen nunmehr grundsätzlich 
die Voraussetzungen dafür, daß das für den einzelnen 
Privatisierungsfall wichtige und gesamtwirtschaftlich 
sowie haushaltsmäßig insgesamt bedeutende Ver-
tragsmanagement sachgerecht wahrgenommen wer-
den kann. Sie können aber die erheblichen Auswir-
kungen früherer Unterlassungen nicht vollständig 
bereinigen. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 

78.3 Datenbestände und Verfahrensabläufe für das 
Vertragsmanagement 

78.3.1 

Die Qualität des Vertragsmanagements wird u. a. 
durch die Zuverlässigkeit der Datenbestände in dem 
hierfür entwickelten DV-System und durch reibungs-
lose Verfahrensabläufe bestimmt. Bei seinen stichpro-
benweisen Erhebungen im März 1993 hat sich der 
Bundesrechnungshof deshalb auch mit diesen Ge-
sichtspunkten befaßt. 

Die stichprobenweisen Erkenntnisse des Bundesrech-
nungshofes wiesen darauf hin, daß die Datenbasis für 
das Vertragsmanagement vielfach nicht zutreffend 
war und die Verfahrensabläufe in der Praxis teilweise 
nicht den Vorgaben entsprachen. 

Die von der Treuhandanstalt mit der Erfassung aller 
Privatisierungsverträge beauftragten externen Bera-
ter erfaßten die relevanten Vertragsdaten für das 
schließlich im 2. Quartal 1992 vollständig realisierte 
neue DV-Vertragsdatenbanksystem unzureichend. 
So wurden die Erfassungsfehler zu Investitions- und 
Arbeitsplatzzusagen von Investoren, die im Vorläufer

-

system enthalten waren, weiter übernommen. Die 
externen Berater dokumentierten vielfach die Ergeb-
nisse ihrer Prüfung nicht. Notwendige Angaben, wie 
die Höhe eines grundsätzlich festgestellten Rückstel-
lungsbedarfes für die Treuhandanstalt, fehlten und 

wurden auch durch die Vertragsmanager nicht 
ergänzt. 

Teilweise wurden für das Vertragsmanagement rele-
vante Vereinbarungen nicht oder falsch erfaßt. Außer-
dem wurden Bleichlautende Vereinbarungen mit 
finanziellen Auswirkungen in verschiedenen Verträ-
gen unterschiedlich bewertet und erfaßt. Das für die 
Überwachung der Datenerfassung zuständige Ver-
tragsmanagement behob diese Fehler nicht. Die Ver-
tragsmanagementabteilungen griffen außerdem 
wichtige Hinweise von Beratern zur weiteren Bearbei-
tung von Verträgen (z. B. Nachbesserungen und 
Präzisierungen von Vertragsklauseln) nicht auf und 
brachten diese nicht in das DV-System ein. 

Die Privatisierungsverträge wurden — unbeschadet 
der getroffenen Regelungen — von den Privatisierern 
noch immer nicht zügig an das Vertragsmanagement 
übergeben; dies führte weiterhin zu Problemen bei 
der zeitnahen Überwachung fälliger Kaufpreise sowie 
bei der Zuordnung von Zahlungseingängen zu den 
entsprechenden Privatisierungsvorgängen. 

Ende März 1993 hatte das Vertragsmanagement etwa 
1 600 abgeschlossene Verträge der Treuhandliegen-
schaftsgesellschaft nicht erfaßt. 

Die Vertragsmanagementabteilungen der Unterneh-
mensbereiche nutzten und aktualisierten das für das 
Vertragsmanagement aufgebaute DV-System in vie-
len Fällen nur unzureichend (z. B. fehlende oder 
falsche Eintragungen von Wiedervorlagen, Prüftermi-
nen, Erledigungsvermerken und Vertragsdaten). Da-
durch reagierte die Treuhandanstalt nach den Fest-
stellungen des Bundesrechnungshofes in Einzelfällen 
nicht auf Vertragsverletzungen der privaten Investo-
ren (z. B. keine Geltendmachung von Verzugszinsen, 
keine Wahrnehmung der Rechte aus kaufpreiserhö-
henden Tatbeständen). Außerdem wurde vielfach das 
nach den Richtlinien der Treuhandanstalt und den 
Erfahrungen des Bundesrechnungshofes erforderli-
che Vier-Augen-Prinzip bei Eingaben und Änderun-
gen von Daten verletzt und eine inhaltliche Kontrolle 
durch die dafür zuständigen Abteilungsleiter unter-
lassen. 

Nachverhandlungen zu Privatisierungsverträgen 
wurden fast immer nur auf Anstoß der Käufer durch-
geführt. Die interne Revision hatte bereits in einem 
Prüfbericht vom 23. Oktober 1992 darauf hingewie-
sen, daß für die Vertragsmanagementabteilungen 
keine einheitlichen Regelungen oder keine einheitli-
chen Handhabungen bezüglich der Strategie und 
Zielstellung der Treuhandanstalt bei Nachverhand-
lungen bestünden. Allgemeine Richtlinien hierzu 
wurden im Februar 1993 verabschiedet. 

Der Inhalt der Privatisierungsverhandlungen sollte 
nach internen Vorgaben der Treuhandanstalt in den 
Privatisierungsakten und in Übergabeprotokollen 
dokumentiert werden. Die zuständigen Stellen der 
Treuhandanstalt lieferten jedoch dem Vertragsma-
nagement vielfach die nach der vorgeschriebenen 
Ablagestruktur der Privatisierungsakte geforderte 
Dokumentation der Verkaufsverhandlungen nicht; es 
bestanden deshalb insbesondere Informationslücken 
für Nachverhandlungen wegen Mehrerlösabfüh- 
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rungsklauseln bei Grundstücksverkäufen, wegen 
Arbeitsplatzzusagen oder wegen ökologischer Altla-
stenregelungen. 

Aufgrund der mangelhaften Dokumentation der Pri-
vatisierungsverfahren, auf die der Bundesrechnungs-
hof mehrfach aufmerksam gemacht hatte, fehlten den 
Vertragsmanagern ausreichende Informationen über 
den Ablauf der Verkaufsverhandlungen und die 
Geschäftsgrundlage des jeweiligen Vertrages. Die 
fehlenden Informationen ließen sich teilweise auch 
dann nicht mehr beschaffen, wenn die Treuhandan-
stalt den für den Verkauf zuständigen Privatisierer 
persönlich zu einzelnen Vertragspunkten befragen 
konnte. Vertraglich unscharfe Punkte bei Unterneh-
mensverkäufen (z. B. Bedeutung von Vertragsabre-
den, Geschäftsgrundlage für einzelne Vertragsrege-
lungen) konnten so nicht mehr aufgeklärt werden. Die 
Treuhandanstalt wird deshalb in Nachverhandlungen 
mit den Käufern die dem Vertrag zugrundeliegenden 
Ziele und Rahmenbedingungen für wichtige und 
finanzwirksame Vertragsregelungen häufig nicht 
richtig einschätzen können. 

78.3.2 

Nach den Erkenntnissen des Bundesrechnungshofes 
waren wegen der zumindest bis März 1993 unzuläng-
lichen Datenbestände und Verfahrensabläufe in vie-
len Fällen nicht mehr behebbare Nachteile für die 
Treuhandanstalt eingetreten. 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, auf eine 
ausreichende Qualität der Vertragsdatenbank zu ach-
ten und die für das Vertragsmanagement wichtigen 
inhaltlichen Punkte der Verkaufsverhandlungen 
— soweit wie möglich — nachträglich noch zu doku-
mentieren. 

78.3.3 

Der Vorstand hat darauf hingewiesen, daß die Quali-
tät der Vertragsdatenbank innerhalb sehr kurzer Zeit 
stark verbessert worden sei und Eingabefehler die 
Ausnahme seien. Außerdem sei die komplexe Viel-
zahl von Einzelinformationen über die bis März 1993 
weit über 20 000 erfaßten Verträge nur bedingt 
standardisierbar und daher teilweise nur auf der Basis 
plausibler Interpretationen in Eingabeform umsetz-
bar. 

78.3.4 

Der Bundesrechnungshof vermag die Einlassungen 
des Vorstandes nicht nachzuvollziehen, die festge-
stellten unzulänglichen Angaben in der Vertragsda-
tenbank seien die Ausnahme gewesen. Bei Prüfungen 
von Privatisierungsvorgängen hat der Bundesrech-
nungshof immer wieder auf die in zahlreichen Fällen 
vorgefundene unzulängliche und lückenhafte Füh-
rung von Privatisierungsakten hingewiesen, die nun-
mehr auch zu Problemen beim Aufbau der Vertrags-
datenbank geführt haben. 

Eine ordnungsgemäße Dokumentation der Privatisie-
rungsbemühungen und -ergebnisse ist notwendige 
Grundlage für das Vertragsmanagement. Die in der 
Vertragsdatenbank nur standardisiert erfaßten Daten 
müssen in allen Fällen zutreffend sein und bilden den 
Einstieg in ein angemessenes Vertragsmanagement. 
Für die erforderlichen Verhandlungen im Rahmen des 
Vertragsmanagements müssen die Privatisierungsak-
ten herangezogen werden, aus denen die Ziele und 
Rahmenbedingungen der Vertragsverhandlungen so-
wie die Pflichten und Rechte der Treuhandanstalt und 
des Erwerbers im einzelnen hervorgehen sollten. 

Die Treuhandanstalt sollte Hinweisen auf Probleme in 
der Dokumentation von Privatisierungsergebnissen 
nachhaltig nachgehen und sich darum bemühen, die 
Grundlagen für ein ordnungsgemäßes Vertragsmana-
gement stetig zu verbessern. 

Von der Lösung der vom Bundesrechnungshof aufge-
zeigten Probleme werden der Gesamterfolg der Arbeit 
der Treuhandanstalt und die Belastung öffentlicher 
Haushalte maßgeblich abhängen. 

78.4 Schlußbemerkung 

Mit den Beschlüssen des Vorstandes im 1. Halbjahr 
1993 wurden nunmehr die organisatorischen und 
verfahrenstechnischen Grundlagen für eine sachge-
rechte Wahrnehmung des Vertragsmanagements 
geschaffen. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, die 
Wirksamkeit dieser neuen Regelungen zu beobachten 
und bei Bedarf schnell notwendige Veränderungen 
vorzunehmen. 

79 Beteiligungscontrolling der Treuhandanstalt 

79.0 

Die vom Beteiligungscontrolling der Treuhandan-
stalt wahrzunehmenden Aufgaben waren nicht 
hinreichend verbindlich und inhaltlich bestimmt 
beschrieben und gewährleisteten nicht eine wirk-
same Unterstützung der für die Beteiligungsfüh-
rung verantwortlichen Branchendirektorate. Die 
Unternehmensmeldungen sollten inhaltlich über-
prüft und schon gespeicherte Daten — soweit 
erforderlich — korrigiert werden, damit Entschei-
dungen auf einer möglichst wirklichkeitsnahen 
Datenbasis getroffen werden können. 

79.1 

Dem Beteiligungscontrolling der Treuhandanstalt 
kommt bei der Privatisierung, Sanierung und Abwick-
lung eine zentrale Bedeutung zu. Der Bundesrech-
nungshof hat im Rahmen einer Orientierungsprüfung 
Aufbau und Funktionsweise des Beteiligungscontrol-
ling geprüft und hierzu Erhebungen bei der Zentrale 
der Treuhandanstalt sowie bei ausgewählten Beteili-
gungsgesellschaften durchgeführt. 
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79.2 

79.2.1 

Treuhandanstalt hat die Aufgaben des Beteili

-

gungscontrolling in dem „Rahmenkonzept Control-
ling THA" schlagwortartig beschrieben. Sie hat darin 
vorgesehen, daß die Kaufmännischen Direktorate die 
für die Privatisierung und Beteiligungsführung 
zuständigen Branchendirektorate bei der Beteili-
gungsführung im wesentlichen durch Berichtswesen 
über den Privatisierungs- und Sanierungsfortschritt 
sowie über die Finanz- und Ergebnissituation der 
Beteiligungsunternehmen begleiten und unterstützen 
sollen. 

Allgemeinverbindliche Regelungen zur näheren Aus-
gestaltung der Aufgaben des Beteiligungscontrolling 
(z. B. Inhalt, Umfang und Auswertungsintensität des 
Berichtswesens) existierten nicht. Auch in den vom 
Vorstand Ende Juni 1992 beschlossenen Funktions-
beschreibungen für die Kaufmännischen Direktorate 
wurden eigenständige Aufgaben des Beteiligungs-
controlling nicht näher erläutert. Die einzelnen Kauf-
männischen Direktorate präzisierten ihre Aufgaben 
weitgehend eigenständig und unterschiedlich an-
hand ihres eigenen Aufgabenverständnisses. Dabei 
verzichteten sie in mehreren Punkten auf die Umset-
zung von Vorgaben des Rahmenkonzeptes. So richte-
ten die Kaufmännischen Direktorate z. B. ein den 
Anforderungen des Rahmenkonzeptes genügendes 
Berichtswesen nicht ein. 

Als Ergebnis dieser Entwicklung stellte der Bundes-
rechnungshof eine uneinheitliche und zwischen den 
Unternehmensbereichen der Treuhandanstalt zum 
Teil nicht abgestimmte Arbeitsweise des Beteili-
gungscontrolling fest. Es bestanden große Unter-
schiede in den von den Kaufmännischen Direktoraten 
der verschiedenen Unternehmensbereiche eingerich-
teten Berichtswerken. Während beispielsweise das 
Kaufmännische Direktorat eines Unternehmensberei-
ches regelmäßig mehrere recht umfangreiche Be-
richte zur Unterstützung der Beteiligungsführung für 
die Branchendirektorate fertigte, entwickelte das 
Kaufmännische Direktorat eines anderen Unterneh-
mensbereiches lediglich Kurzauswertungen der ein-
zelunternehmensbezogenen Quartalsberichte, die 
sich auf die kommentarlose, listenartige Wiedergabe 
weniger Kennzahlen beschränkten. 

79.2.2 

Die Treuhandanstalt führte für Zwecke des Beteili-
gungscontrolling eine obligatorische Berichterstat-
tung ihrer Beteiligungsgesellschaften ein. Quartals-
weise war von Unternehmensseite anhand standardi-
sierter Berichte eine Vielzahl von Daten zur betriebli-
chen Lage und Entwicklung an die Treuhandanstalt 
zu melden. 

Die Kaufmännischen Direktorate der einzelnen 
Unternehmensbereiche überwachten zwar grund

-

sätzlich den Eingang dieser Unternehmensmeldun

-

gen. Von ihnen jeweils eigenverantwortlich entwik-
kelte Mahnverfahren führten jedoch zu erheblichen 
Unterschieden bei den bereichsspezifischen Rück-
laufquoten und -geschwindigkeiten und damit auch 
teils zum Verlust an Aktualität. 

Die abgefragten Unternehmensdaten wurden in einer 
zentralen Datenbank gespeichert und für Auswer-
tungszwecke bereitgehalten; die Unternehmensan-
gaben wurden von den Kaufmännischen Direktoraten 
keiner besonderen inhaltlichen Überprüfung unterzo-
gen. Sofern die Branchendirektorate zu einem späte-
ren Zeitpunkt Unstimmigkeiten in den Quartalsbe-
richten feststellten, führte dies grundsätzlich nicht zu 
einer nachträglichen Änderung der einmal eingege-
benen EDV-Datenbasis. 

Erhebungen des Bundesrechnungshofes bei Treu-
handunternehmen haben ergeben, daß die Meldun-
gen der Unternehmen an die Treuhandanstalt zum 
Teil erhebliche Mängel aufwiesen, wie z. B. Bu-
chungsfehler und nicht hinreichend fundierte Plan-
daten. So wurden bei einem Unternehmen schwer-
wiegende Mängel in den den Meldungen zugrunde-
liegenden Unterlagen vorgefunden (Abweichungen 
zwischen Periodenergebnis in Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung, Differenzen zwischen Bilanz-
summen auf Aktiv- und Passivseite der Bilanz, unter-
schiedliche Angaben zu Bestandsveränderungen in 
der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Liquiditätsübersicht) . 

79.3 

79.3.1 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß das „Rahmenkonzept Controlling THA" sowie die 
Funktionsbeschreibungen für die Kaufmännischen 
Direktorate erhebliche Interpretationsspielräume hin-
sichtlich der wahrzunehmenden Aufgaben enthalten. 
Sie sind nach seiner Auffassung nicht geeignet, eine 
ausreichende Unterstützung der Branchendirektorate 
bei der auf die Privatisierung und Sanierung der 
Unternehmen gerichteten Beteiligungsführung in 
allen Unternehmensbereichen zu gewährleisten. 
Der Bundesrechnungshof hat deshalb empfohlen, 
klar definierte, abgestimmte Aufgabenbeschrei-
bungen für die am Beteiligungscontrolling beteilig-
ten Stellen sowie Mindeststandards über Art und 
Inhalt der Controllingaufgaben zu entwickeln und 
die Umsetzung der vorhandenen Regeln sicherzustel-
len. 

Auch die Auswertung der Unternehmensmeldungen 
durch die Kaufmännischen Direktorate und deren 
Berichterstattung über die wirtschaftliche Lage und 
Entwicklung der einzelnen Beteiligungsunternehmen 
an die Branchendirektorate hat der Bundesrech-
nungshof für verbesserungsbedürftig angesehen. Er 
hat deshalb die Einführung periodischer Berichte 
auch durch jene Kaufmännischen Direktorate ange-
regt, die bislang noch hierauf verzichten. 
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79.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat ferner darauf hingewie-
sen, daß das Verfahren zur Erhebung und Erfassung 
unternehmensspezifischer Daten Schwächen auf-
weist. Insbesondere Vollständigkeit, Zeitnähe und 
inhaltliche Richtigkeit der gesammelten Unterneh-
mensdaten waren vielfach nicht gesichert, wodurch 
der Nutzen der gespeicherten Daten für aktuelle 
Entscheidungen in Frage gestellt wurde. Der Bundes-
rechnungshof hat eine angemessene inhaltliche Über-
prüfung des von Unternehmensseite gemeldeten Zah-
lenmaterials sowie die Durchführung eines straffen 
Mahnverfahrens zur Gewährleistung zeitnaher Da-
tenlieferungen in allen Unternehmensbereichen emp-
fohlen; hierzu hat er der Treuhandanstalt eine Reduk-
tion der überaus umfangreichen Unternehmensbe-
richterstattung auf einige signifikante Daten zur 
Geschäftsentwicklung nahegelegt. 

79.4 

79.4.1 

Der Vorstand hat in seiner Stellungnahme zunächst 
darauf verwiesen, daß die Vorgabe starrer Aufgaben-
und Arbeitsplatzanweisungen mit den das Beteili-
gungscontrolling betreffenden Regelwerken nicht 
beabsichtigt gewesen sei. Die Festlegung control-
lingspezifischer (Detail-)Zuständigkeiten falle in die 
Kompetenz der einzelnen Kaufmännischen Direkto-
rate und der sie jeweils führenden Vorstände. Die 
Empfehlung des Bundesrechnungshofes, ergänzend 
zum Rahmenkonzept und den Funktionsbeschreibun-
gen der Kaufmännischen Direktorate Mindeststan-
dards einzuführen, die Art  und Inhalt der Controlling

-

aufgaben fixieren, werde aufgenommen. 

Eine Verbesserung der Berichterstattung durch die 
Kaufmännischen Direktorate ergebe sich durch das 
neu geschaffene DV-gestützte „Executive Informa-
tion System"; dieses System gewährleiste treuhand-
weit einen Mindeststandard für Berichte der Control-
linginstanzen. Es stehe derzeit rd. 40 Nutzern zur 
Verfügung. 

In einer weiteren Stellungnahme hat der Vorstand 
darauf hingewiesen, daß auf der Basis der Monatsbe-
richte von den Kaufmännischen Direktoraten eine 
Kennzahlenauswertung vorgenommen und den Un-
ternehmensbetreuern zur Verfügung gestellt werde. 
Diese Standardauswertung beinhalte Aussagen über 
Abweichungen vom Vormonat/Quartal, so daß für 
jeden Betreuer in den Branchendirektoraten anhand 
der übermittelten Daten Abweichungen, Schwach-
punkte sowie ungünstige Entwicklungen erkennbar 
seien. 

79.4.2 

Des weiteren hat der Vorstand dargelegt, daß seitens 
der Kaufmännischen Direktorate ein weitgehend ein-
heitliches Mahnverfahren eingerichtet worden sei, 
mit dessen Hilfe künftig in allen Unternehmensberei

-

chen eine zeitnahe und vollständige Erhebung unter-
nehmensspezifischer Daten erreicht werde. Zudem 
seien Plausibilitätsüberprüfungen von Unterneh-
mensmeldungen bei auffälligen Abweichungen vor-
gesehen. Der Vorstand hat insoweit eingeräumt, daß 
aus dem verbreiteten Zweckoptimismus vieler Unter-
nehmensleitungen letztlich fehlerbehaftete Unter-
nehmensmeldungen und -planungen resultieren; die 
Treuhandanstalt habe diesem Umstand bereits mehr-
fach durch gesonderte Kommentierungen der inter-
nen und externen Berichterstattung Rechnung getra-
gen und auf die Problematik ungenauer Unterneh-
mensplanungen der Beteiligungsgesellschaften hin-
gewiesen. An einer weitergehenden Einflußnahme 
auf die Unternehmensleitungen zur Abgabe realitäts-
naher Planungen sei die Treuhandanstalt mangels 
Konzerneigenschaft gehindert. 

Ferner hat der Vorstand auf seinen Beschluß verwie-
sen, sukzessive ein modifiziertes Verfahren der 
Datenerhebung bei den Beteiligungsgesellschaften 
einzuführen, das für alle Unternehmen künftig eine 
verkürzte Monatsberichterstattung vorsehe. 

79.5 

79.5.1 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht, daß der 
Aufbau des Controlling der Treuhandanstalt ange-
sichts der komplexen Aufgabenstellung, der Priorität 
der operativen Aufgaben und der vorhandenen Res-
sourcen nicht mit herkömmlichen Maßstäben gemes-
sen werden kann. Er begrüßt die Absicht der Treu-
handanstalt, bisher bestehende Regelwerke zum 
Beteiligungscontrolling durch Mindeststandards zu 
Art und Inhalt der wahrzunehmenden Controllingauf-
gaben zu ergänzen. 

Mit der Standardauswertung der periodischen Unter-
nehmensberichte sowie der Einrichtung des „Execu-
tive Information System" ist die Grundlage dafür 
geschaffen, den Branchendirektoraten der Treuhand-
anstalt ein Berichtswesen über die wi rtschaftliche 
Lage und Entwicklung der einzelnen Beteiligungsun-
ternehmen zur Verfügung zu stellen, das Abwei-
chungs- und Ursachenanalysen im Hinblick auf auf-
fällige Unternehmensentwicklungen ermöglicht. Der 
Vorstand sollte aber die Voraussetzungen schaffen, 
um nicht nur den derzeit 40 Nutzern, sondern dem 
gesamten in Frage kommenden Nutzerkreis einen 
schnellen Zugriff auf das „Executive Information 
System" zu ermöglichen. 

79.5.2 

Mit der Einrichtung eines einheitlichen Mahnverfah-
rens dürften nunmehr zeitnahe und vollständige 
Datenlieferungen in allen Unternehmensbereichen zu 
erwarten sein. Über die im Rahmen der Datenerfas-
sung vorgesehene Plausibilitätsprüfung bei auffälli-
gen Abweichungen hinaus sollte aber auch eine 
angemessene inhaltliche Überprüfung und ggf. Kor-
rektur signifikanter Unternehmensdaten vorgenom- 
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men werden, damit die notwendigen Entscheidungen 
auf einer möglichst wirklichkeitsnahen Datenbasis 
getroffen werden können. Der Bundesrechnungshof 
vermag nicht einzusehen, weshalb die fehlende Kon-
zerneigenschaft einer Überprüfung der Unterneh-
mensdaten entgegenstehen sollte, zumal die Treu-
handanstalt die finanzielle Verantwortung für Ent-
scheidungen trägt, die auf der Grundlage dieser 
Daten getroffen werden. Angesichts der festgestellten 
und von der Treuhandanstalt eingeräumten Mängel 
vieler Unternehmensmeldungen ist eine Überprüfung 
der Unternehmensdaten auch dringend angezeigt. 
Andernfalls dürfte die mit erheblichem Aufwand 
eingerichtete Datenbank von nur begrenztem Nutzen 
sein. 

80 Entscheidungen der Treuhandanstalt über 
die Sanierungsfähigkeit von 
Beteiligungsunternehmen 

80.0 

Die Treuhandanstalt konkretisierte ihre Sanie-
rungsaufgabe nicht hinreichend und nahm damit 
Unsicherheit über die angestrebten Ziele in Kauf. 
Sie gab keine Kriterien für die Bestimmung des im 
Einzelfall vertretbaren zeitlichen und finanziellen 
Sanierungsaufwandes bei der Beurteilung der 
Sanierungsfähigkeit vor. Entscheidungen über 
Unternehmenskonzepte und Einstufungen der Un-
ternehmen waren vielfach nicht mehr zeitnah, weil 
sie nicht planmäßig überprüft wurden. 

Die Unternehmensleitungen erhielten häufig keine 
Stellungnahme der Treuhandanstalt zu ihren 
Unternehmenskonzepten und notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen. Die Treuhandanstalt wirkte 
nicht in dem gebotenen Umfang auf die Umsetzung 
von Unternehmenskonzepten und Sanierungsmaß-
nahmen hin. 

80.1 

Die Sanierung ihrer Beteiligungsunternehmen gehört 
zum sogenannten Kerngeschäft der Treuhandanstalt. 
Nach § 2 Abs. 6 des Treuhandgesetzes vom 17. Juni 
1990 hat die Treuhandanstalt „die Strukturanpassung 
der Wirtschaft an die Erfordernisse des Marktes zu 
fördern, indem sie insbesondere auf die Entwicklung 
sanierungsfähiger Betriebe zu wettbewerbsfähigen 
Unternehmen und deren Privatisierung Einfluß 
nimmt" . Diese Aufgabenstellung wird in § 2 der 
Satzung der Treuhandanstalt vom 18. Juli 1990 wie-
derholt. Danach hat die Treuhandanstalt zum Zwecke 
der Privatisierung „die Wettbewerbsfähigkeit mög-
lichst vieler Unternehmen herzustellen und somit 
Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen" sowie 
„die Sanierung und Strukturanpassung der Unterneh-
men an die Erfordernisse des Marktes zu unterstüt-
zen" . 

Der Bundesrechnungshof hat bis Mitte Februar 1993 
die Verfahrensweise bei Entscheidungen über die 
Sanierungsfähigkeit von der Zentrale der Treuhand-
anstalt gesteuerter Beteiligungsunternehmen unter-
sucht. 

80.2 

80.2.1 

In der Richtlinie zur Erstellung und Behandlung von 
Unternehmenskonzepten und Arbeitshilfen hierzu 
vom Mai 1991 legte die Treuhandanstalt fest, sie sei 
„nur dann bereit, selbst die Sanierung einzuleiten, 
wenn trotz intensiver Bemühungen kein Käufer 
gefunden" werden könne. In diesem Regelwerk, das 
bis zum 19. Januar 1993 galt, waren als Sanierungsin-
strumente im wesentlichen finanzielle Hilfen für die 
Beteiligungsunternehmen (Bürgschaften, Freistel-
lung von Altschulden und Erlaß von Verbindlichkei-
ten gegenüber der Treuhandanstalt) und die Einset-
zung eines eigenverantwortlichen, qualifizierten Ma-
nagements in Unternehmen vorgesehen. Mit Vor-
standsbeschluß vom 19. Januar 1993 über die Beteili-
gungsbegleitung wichtiger Unternehmen kündigte 
die Treuhandanstalt im Hinblick auf den geringeren 
Unternehmensbestand und die schwieriger werdende 
Situation vieler Treuhandunternehmen an, „für einen 
ausgewählten Kreis von sanierungsfähigen Unterneh-
men die Beteiligungsbetreuung und Begleitung wei-
ter (zu) verstärken". 

Die Treuhandanstalt beurteilte die Sanierungsfähig-
keit ihrer Unternehmen auf der Grundlage von Unter-
nehmenskonzepten, die von den jeweiligen Ge-
schäftsleitungen einzureichen waren. Zur Prüfung der 
Tragfähigkeit und Plausibilität dieser Konzepte ver-
wendete die Treuhandanstalt eine Fülle von Kriterien, 
wie z. B. die Markt- und Wettbewerbssituation, den 
Stand der Technik, das produkt- und anlagenspezifi-
sche Entwicklungspotential, die Standortfaktoren und 
den Investitionsbedarf. Ein Unternehmenskonzept 
wurde als tragfähig angesehen, wenn damit für das 
betreffende Unternehmen in vertretbarer Zeit eine 
wettbewerbsfähige Marktposition erreichbar schien. 
Es fehlten jedoch Vorgaben der Treuhandanstalt zur 
Bestimmung des im Einzelfall vertretbaren Sanie-
rungsaufwandes und -zeitraumes. Offen blieb auch, 
ob und inwieweit neben betriebswirtschaftlichen 
auch volkswirtschaftliche Aspekte (z. B. Kosten der 
Arbeitslosigkeit bei Stillegungen) bei der Beurteilung 
der Sanierungsfähigkeit eine Rolle spielen können 
oder sollen. 

Die wenig konkrete Beschreibung der Sanierungsauf-
gabe in den Regelwerken der Treuhandanstalt und 
die unvollständige Festlegung von Kriterien zur Beur-
teilung der Sanierungsfähigkeit führte nach den Fest-
stellungen des Bundesrechnungshofes zu unter-
schiedlichen Bewertungen der Bedeutung der Sanie-
rungsaufgabe in den einzelnen Direktoraten der Treu-
handanstalt. So vertraten mit Sanierungsaufgaben 
beauftragte Mitarbeiter der Treuhandanstalt z. B. die 
Auffassungen, 
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— Sanierungskonzepte seien nur für die Feststellung 
der DM-Eröffnungsbilanz und die Kapitalneufest-
setzung notwendig gewesen, da dies die Einstu-
fung eines Unternehmens als sanierungsfähig vor-
aussetze; 

— von Interesse seien nicht Sanierungskonzepte, 
sondern nur Privatisierungskonzepte, da nicht 
sicher sei, welche Art von Sanierung den Bet rieb 
für einen potentiellen Erwerber interessant ma-
chen würde. 

80.2.2 

Unternehmenskonzepte und Entscheidungen über 
die Sanierungsfähigkeit wurden häufig nicht über-
prüft und nicht aktualisiert. 

Von den zum 31. Dezember 1992 noch im Bestand 
der Zentrale der Treuhandanstalt befindlichen 1 516 
Unternehmen hatte die Treuhandanstalt für 923 Un-
ternehmen, d. h. für knapp zwei Drittel, eine Feststel-
lung über die Sanierungsfähigkeit getroffen. Nur 
17,8 v. H. der beurteilten Unternehmen galten als mit 
einiger Sicherheit sanierungsfähig. Weitere 13,8 v. H. 
galten als voraussichtlich nicht sanierungsfähig. Für 
die restlichen 68,4 v. H. der Unternehmen war die 
grundsätzlich unterstellte Sanierungsfähigkeit mit 
Unsicherheiten behaftet, weil entweder das Unter-
nehmenskonzept noch nicht ausreichend (42,0 v. H.) 
oder das Unternehmen nur mit einem Kooperations-
partner überlebensfähig schien (26,4 v. H.). 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
letztmalige Einstufung der Unternehmen hinsichtlich 
der möglichen Sanierungsfähigkeit in vielen Fällen 
bereits lange zurücklag. So bestand in der Mehrzahl 
der Fälle, in denen die Treuhandanstalt das Unterneh-
men zwar für sanierungsfähig, das Konzept aber für 
noch nicht ausreichend gehalten hatte, diese Einstu-
fung schon seit mehr als einem Jahr. 

In einem Direktorat mit 72 eingestuften Unternehmen 
war in 53 Fällen die Einstufung älter als ein Jahr. 
Davon hatten 30 Unternehmen nach Einschätzung der 
Treuhandanstalt unzureichende Konzepte vorgelegt, 
9 galten als nur mit Partner sanierungsfähig. In 9 
Fällen war die Einstufung bereits älter als eineinhalb 
Jahre. 

In den meisten geprüften Einzelfällen waren die 
Bedingungen, welche die Treuhandanstalt an eine 
bestimmte Einstufung hinsichtlich der Sanierungs-
fähigkeit geknüpft hatte, nicht erfüllt worden; z. B. 
waren erforderliche Konzeptänderungen und Sanie-
rungsmaßnahmen nicht durchgeführt oder als not-
wendig erachtete Kooperationspartner nicht gefun-
den worden. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Treuhandanstalt entgegen den internen Regelungen 
und den Hinweisen von Vorstandsmitgliedern keine 
standardisierte laufende Überwachung der Umset-
zung von Unternehmenskonzepten installiert hatte, 
z. B. durch eine Gegenüberstellung der Planzahlen 
nach dem Unternehmenskonzept mit den Ist-Zahlen 
sowie Abweichungsanalysen in bestimmten Zeitab

-

ständen. Vielmehr lagen die Art und die Intensität der 
Überwachung im individuellen Ermessen der zustän-
digen Bearbeiter oder Direktorate; soweit nach Anga-
ben der Treuhandanstalt eine Überprüfung stattfand, 
war die Art  und Weise in Ermangelung einer ausrei-
chenden Dokumentation weitgehend nicht nachvoll-
ziehbar. Auch verzichtete die Treuhandanstalt darauf, 
vorgesehene jährliche Berichte über die Konzeptum-
setzung von den Unternehmen anzufordern. 

80.2.3 

Die Treuhandanstalt teilte den betroffenen Unterneh-
men in der Regel nicht schriftlich mit, ob oder unter 
welchen Auflagen das Unternehmenskonzept geneh-
migt worden war. Teilweise fanden mündliche Erör-
terungen über die Unternehmenskonzepte und dar-
aus abzuleitende Maßnahmen mit den Beteiligungs-
unternehmen statt, die jedoch wegen der fehlenden 
Dokumentation nicht nachvollziehbar waren. In ande-
ren Fällen übermittelte die Treuhandanstalt Entschei-
dungen über Unternehmenskonzepte überhaupt 
nicht. Die Treuhandanstalt teilte den betroffenen 
Unternehmen oftmals auch einzelne von ihr als not-
wendig erkannte Sanierungsmaßnahmen nicht oder 
nicht schriftlich mit, die der Leitungsausschuß der 
Treuhandanstalt, ein unabhängiges Gutachtergre-
mium zur Begutachtung von Unternehmenskonzep-
ten, empfohlen hatte. 

Die Treuhandanstalt begründete fehlende oder unzu-
reichende Mitteilungen damit, daß 

— die Durchsetzung von Sanierungsmaßnahmen we-
gen laufender Privatisierungsbemühungen unter-
lassen oder zurückgestellt worden sei, 

— für Sanierungsmaßnahmen die Vorstände und 
Geschäftsführer der Unternehmen in eigener Ver-
antwortung zuständig seien. 

80.2.4 

Die nicht hinreichende Konkretisierung der Sanie-
rungsaufgabe durch die Treuhandanstalt hat weiter 
dazu geführt, daß die Einschätzungen ihrer mit diesen 
Aufgaben betrauten Mitarbeiter über die von ihnen 
wahrzunehmenden Einflußmöglichkeiten in einer 
erheblichen Bandbreite variierten. Sie reichten von 
der Auffassung, die Treuhandanstalt habe — z. B. 
durch die Entsendung von Mitarbeitern der Treu-
handanstalt in die Aufsichträte der Beteiligungsunter-
nehmen konsequent darauf hinzuwirken, Sanie-
rungsmaßnahmen umzusetzen, bis zu der Meinung, 
die Aufgabe der Treuhandanstalt beschränke sich 
neben der Sicherung der Liquidität auf die Einsetzung 
eines befähigten Managements, das dann allein die 
Verantwortung zu tragen habe. 

So verzichtete die Treuhandanstalt angesichts laufen-
der Privatisierungsverhandlungen oder im Hinblick 
auf die Eigenverantwortlichkeit der Geschäftsleitun-
gen nicht selten darauf, als erforderlich angesehene 
Sanierungsmaßnahmen wirksam durchzusetzen. Bei-
spielsweise stufte der Vorstand ein Eisenhüttenwerk 
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im Juli 1991 mit der Maßgabe als insgesamt sanie-
rungsfähig ein, daß das Unternehmenskonzept hin-
sichtlich zweier Produktsparten weiterzuentwickeln 
sei, für die bei der Treuhandanstalt selbst Zweifel an 
der Machbarkeit des Fertigungskonzeptes und der 
Absatzmöglichkeiten bestanden. Jedoch nahm weder 
das Unternehmen die Konzeptänderung vor, noch 
verfolgte die Treuhandanstalt ihre Forderung nach-
haltig. Wegen der Verschlechterung der Ergebnis-
und Finanzlage des Eisenhüttenwerks, die nach Ein-
schätzung des Leitungsausschusses durch schwerwie-
gende Managementfehler verursacht war, sowie der 
schlechten Zukunftsaussichten wurde das Unterneh-
men im Januar 1992 nur noch als in wesentlichen 
Teilen sanierungsfähig eingestuft. Diese Einstufung 
beruhte auf der Voraussetzung, daß 

— das Unternehmen mit dem Ziel der Teilprivatisie-
rung organisatorisch und rechtlich nach Sparten 
aufgeteilt wird, 

— die verantwortlichen Vorstandsmitglieder sofort 
abberufen werden, um eine kompetente Sanie-
rung sicherzustellen, 

— das Unternehmenskonzept bis zum 31. März 1992 
weiterentwickelt wird. 

Nachdem Aufsichtsrat und Vorstand des Unterneh-
mens dieser Auffassung widersprochen hatten, stellte 
die Treuhandanstalt die vorgenannten Forderungen 
zurück. Im März 1992 interessierte sich ein Konsor-
tium um eine Investmentbank für den Erwerb des 
Gesamtunternehmens. Das Konsortium trat jedoch im 
September 1992 von seinen Kaufabsichten zurück und 
nannte als wesentliche Entscheidungsgründe neben 
den Schwierigkeiten, Investoren für alle Unterneh-
mensbereiche zu finden, die als „utopisch" angesehe-
nen Planungen des Managements der Gesellschaft 
und Zweifel an den Fähigkeiten des Managements, 
(tie Unternehmensentwicklung realistisch einzuschät-
zen und das Unternehmen durch die schwierigen 
ersten Jahre nach der Privatisierung zu führen. 

80.3 

80.3.1 

Der Bundesrechnungshof hat die inhaltliche Ausge-
staltung und nähere Beschreibung der Sanierungs-
aufgabe durch die Treuhandanstalt für unzureichend 
gehalten. Der allgemein gehaltene gesetzliche und 
satzungsmäßige Sanierungsauftrag hätte der Konkre-
tisierung durch den Vorstand dahin gehend bedurft, 
daß Klarheit über die angestrebten Ziele sowie über 
die anzuwendenden Instrumente besteht. Denn wirt-
schaftliches Handeln der mit dem operativen Geschäft 
betrauten Organisationseinheiten setzt diese Klarheit 
voraus. Die internen Regelungen der Treuhandanstalt 
haben jedoch lediglich Teilaspekte aufgegriffen. Der 
Bundesrechnungshof hat deshalb angeregt, die Sa-
nierungsaufgabe zu konkretisieren und auf die not-
wendige Akzeptanz bei den Mitarbeitern der Treu-
handanstalt hinzuwirken. 

Unzureichende Kriterien für die Feststellung der 
Sanierungsfähigkeit der Unternehmen öffnen nach 

Auffassung des Bundesrechnungshofes der indivi-
duell-subjektiven Einschätzung der zuständigen Be-
arbeiter einen fast unbegrenzten Gestaltungsspiel-
raum, der in seiner Tragweite für den Vorstand kaum 
überschaubar sein dürfte. Zur Beurteilung der Sanie-
rungsfähigkeit der Unternehmen hat der Bundesrech-
nungshof deshalb empfohlen, nach Branchengruppen 
differenzierte, zahlenmäßig bestimmte Kriterien zur 
Festlegung des zeitlich und finanziell vertretbaren 
Sanierungsaufwandes mit heranzuziehen. Zumindest 
sollte sich die Treuhandanstalt bei der Beurteilung 
von Sanierungskonzepten in jedem Einzelfall mit der 
Frage befassen, welcher Sanierungsaufwand und 
welche Sanierungsdauer unter den gegebenen Um-
ständen noch angemessen sind. Ferner sollte die 
Treuhandanstalt verdeutlichen, ob und ggf. unter 
welchen Umständen sowie in welchem Umfang volks-
wirtschaftliche Aspekte bei der Entscheidung über die 
Sanierungsfähigkeit eines Unternehmens eine Rolle 
spielen können. 

80.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Auffassung vertre-
ten, daß eine Entscheidung über die Sanierungsfähig-
keit nicht nur einmalig zu treffen, sondern anhand der 
Entwicklung des Unternehmens und dem Realisie-
rungsstand des Unternehmenskonzeptes zu überprü-
fen und ggf. anzupassen ist. Andernfalls werden die 
Notwendigkeit von Konzeptänderungen und Mängel 
in der Konzeptumsetzung nicht oder erst verspätet 
erkannt mit der Folge, daß sich die wirtschaftliche 
Situation des Unternehmens unnötig verschlechtert 
und die Sanierung sowie möglicherweise auch die 
Privatisierung von der Treuhandanstalt einen höhe-
ren Mitteleinsatz erfordert. 

Der Bundesrechnungshof hat Zweifel, daß die Mehr-
zahl der Einstufungen der Unternehmen den aktuel-
len Verhältnissen noch entsprach, da sie in großer 
Zahl bereits mehr als ein Jahr zurücklagen und in den 
meisten geprüften Fällen die Bedingungen für die 
Einstufung nicht erfüllt waren. 

Veraltete Einstufungen und ihnen zugrundeliegende 
überholte Unternehmenskonzepte sind als Entschei-
dungsgrundlage für aktuelle Sanierungsmaßnahmen 
ungeeignet. Der Bundesrechnungshof hat dem Vor-
stand deshalb empfohlen, soweit erforderlich die 
Unternehmensleitungen bei der Überarbeitung der 
Unternehmenskonzepte zu unterstützen oder zumin-
dest verstärkt auf die Unternehmen einzuwirken, 
überarbeitete Konzepte vorzulegen; anhand der fort-
geschriebenen Unternehmenskonzepte sollte die 
Treuhandanstalt die Einstufungen aktualisieren. 

Im übrigen hat der Bundesrechnungshof dem Vor-
stand empfohlen, noch fehlende Einstufungen unver-
züglich nachzuholen, soweit sie nicht aufgrund des 
Geschäftsgegenstandes entbehrlich sind. 

Eine planmäßige Überwachung der Umsetzung der 
Unternehmenskonzepte ist unerläßlich, um Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Durchsetzung von Sanie-
rungsmaßnahmen oder notwendiger Konzeptanpas-
sungen rechtzeitig zu erkennen. 
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80.3.3 

Der Bundesrechnungshof hat es für erforderlich 
gehalten, daß den betroffenen Unternehmen Ent-
scheidungen der Treuhandanstalt über Unterneh-
menskonzepte, über notwendige Konzeptverbesse-
rungen und über dringend erforderliche Umstruktu-
rierungs- und Sanierungsmaßnahmen schriftlich mit-
geteilt werden. Ohne schriftliche Vorgaben der Treu-
handanstalt 

— sind Unternehmenskonzepte weder durchzuset-
zen noch kann deren Erfolg kontrolliert werden, 

— befindet sich die Unternehmensleitung in einer 
permanenten Situation der Planungsunsicherheit, 
insbesondere dann, wenn bestimmte Maßnahmen 
des Konzeptes die Zustimmung oder die finanzielle 
Unterstützung der Treuhandanstalt erfordern, 

— wird die Verantwortlichkeit für die Umsetzung des 
Sanierungskonzeptes nicht eindeutig bestimmt. 

Den Hinweis der Treuhandanstalt auf die Zuständig-
keit der Geschäftsleitungen für Entscheidungen über 
Sanierungsmaßnahmen hat der Bundesrechnungshof 
insbesondere dann für fragwürdig gehalten, wenn 
Entscheidungsschwächen oder mangelnde Sachkom-
petenz der Geschäftsleitung bekannt waren oder 
vermutet wurden. In diesen Fällen ist die Treuhand-
anstalt in besonderer Weise zur Unterstützung der 
Geschäftsleiter verpflichtet, um möglichen Schaden 
von der Gesellschaft und finanzielle Nachteile für die 
Treuhandanstalt abzuwenden. 

80.3.4 

Der Bundesrechnungshof ist zu dem Ergebnis gekom-
men, daß die Treuhandanstalt nicht immer auf die 
Umsetzung von Unternehmenskonzepten sowie von 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen hingewirkt hat. 
Er hat die Auffassung vertreten, daß die Treuhandan-
stalt ihre vorhandenen Einflußmöglichkeiten auch 
während laufender Privatisierungsverhandlungen 
nutzen sollte. Da sich Privatisierungsverhandlungen 
meist über längere Zeiträume erstrecken und nicht 
selten scheitern, sollte das Risiko finanzieller Nach-
teile durch unterlassene oder aufgeschobene Sanie-
rungsmaßnahmen grundsätzlich nicht in Kauf genom-
men werden. Andernfalls wird in der Regel eine 
Verschlechterung der Finanz- und Ertragslage des 
betroffenen Unternehmens und damit auch der Priva-
tisierungsaussichten zu erwarten sein. 

80.4 

80.4.1 

Der Vorstand hat die Auffassung zurückgewiesen, er 
habe seine Sanierungsaufgabe nicht hinreichend 
beschrieben. Er hat insbesondere darauf hingewie-
sen, daß die Treuhandanstalt ihren festen Willen zur 
Sanierung nicht nur gegenüber der Politik bestätigt, 
sondern auch intern gegenüber ihren Mitarbeitern, 
z. B. ausführlich auf einer Führungskräftetagung im 

Januar 1993, vorgegeben habe. Die Vielfalt wirt-
schaftlicher Realität lasse jedoch keine umfassenden 
Regelungen zu, und die Zeit gehöre zu den Haupter-
folgsfaktoren ihrer Arbeit. „Perfektionismus im Ein-
zelfall wie im Regelwerk" verstoße „grdb gegen den 
Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit" und gefährde möglicherweise die Errei-
chung der Ziele des Treuhandgesetzes insgesamt. 
„Die Zulässigkeit unvollkommenen Arbeitens (sei) 
die Existenz- und Erfolgsgrundlage der Treuhandan-
stalt schlechthin." Aus diesem Grund würden Rege-
lungsdefizite bewußt in Kauf genommen und durch 
starke Delegation der Verantwortung kompensiert. 
Dieses „Primat des Handelns" baue „maßgeblich auf 
der Intuition und dem Improvisationsvermögen der 
Mitarbeiter auf " . Ferner sei heute eine wesentlich 
intensivere Sanierungsbegleitung möglich, da sich 
das Beteiligungsportfolio verkleinert habe und gleich-
zeitig die für die Betreuung erforderlichen Kapazitä-
ten aufgebaut worden seien. Der Vorstand hat ferner 
betont, daß die Treuhandanstalt die Unternehmen 
nicht nur durch Maßnahmen in der Geschäftsführung 
und durch die Bereitstellung von Finanzmitteln unter-
stützt, sondern auch mit einer Vielzahl weiterer ein-
zeln oder insgesamt wirkender Maßnahmen gefördert 
habe. Im übrigen bedeute Sanierung Krisenmanage-
ment der Unternehmensleitungen vor Ort. 

Der Vorstand hat dargelegt, ein Unternehmen gelte 
als sanierungsfähig, wenn es sich nach einer Restruk-
turierungsphase auf der Basis eines Unternehmens-
konzeptes voraussichtlich auf Dauer ohne Bezuschus-
sung behaupten könne. Dieser Zustand sei innerhalb 
eines vertretbaren, jedoch nur individuell festzule-
genden Zeitraumes zu erreichen. Hierbei spiele die 
absolute Höhe des Kapitalbedarfes in der Regel keine 
Rolle. Das Urteil über die Sanierungsfähigkeit eines 
Unternehmens lasse sich „nicht algorithmisch aus 
einem Kriterienkatalog ableiten, sondern nur nach 
sorgfältiger Prüfung vieler Faktoren in einem teil-
weise sogar intuitiven Diskussions- und Abwägungs-
prozeß durch Experten gewinnen". 

80.4.2 

Der Vorstand hat ausgeführt, er folge der Auffassung 
des Bundesrechnungshofes, die Sanierungsfähigkeit 
sei keine statische Eigenschaft, sondern abhängig 
von der Entwicklung des Unternehmens und seines 
Umfeldes. Ferner setze die Aufrechterhaltung der 
Sanierungsfähigkeit voraus, daß tatsächlich Sanie-
rungsmaßnahmen eingeleitet würden. Aus diesem 
Grund stelle die Treuhandanstalt die Frage nach der 
Sanierungsfähigkeit ständig neu, überprüfe wieder-
holt die Unternehmenskonzepte und fordere ggf. 
Anpassungen. Regelungen hierzu seien jedoch — 
ebenso und mit den gleichen Argumenten wie im 
Rahmen der Beschreibung der Sanierungsaufgabe — 
nicht für sinnvoll erachtet worden. Der Vorstand hat 
weiter betont, daß die Zuständigkeit für die Erstellung 
der Konzepte bei den Beteiligungsunternehmen 
selbst liege. An anderer Stelle hat er die Entwicklung 
von Unternehmenskonzepten als Maßnahme der 
Treuhandanstalt zur aktiven Sanierungsbegleitung 
genannt. 
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80.4.3 

Der Vorstand hat sich nicht dezidiert mit der Feststel-
lung des Bundesrechnungshofes auseinandergesetzt, 
daß die Unternehmensleitungen häufig keine Mittei-
lungen erhielten, ob und unter welchen Auflagen ihr 
Unternehmenskonzept genehmigt wurde. Statt des-
sen hat er wiederholt auf die Verantwortlichkeit der 
Unternehmensleitungen für Sanierungsmaßnahmen 
hingewiesen. Dabei werde die Treuhandanstalt aktiv 
begleitend tätig. 

80.4.4 

Der Vorstand hat dargelegt, daß sich die Sanierungs-
begleitung der Treuhandanstalt entsprechend den 
jeweils verfügbaren Möglichkeiten in mehreren Stu-
fen — über die Informationsgewinnung, dann die 
Durchsetzung erster Anpassungsmaßnahmen bis hin 
zum Druck auf die Konzeptumsetzung vor Ort — 
gesteigert habe. Er hat weiter mitgeteilt, daß er sich 
nicht an der Diskussion über die Frage nach dem 
Vorrang von Privatisierung oder Sanierung beteiligen 
wolle, da nach seiner Erfahrung Privatisierung, Sanie-
rung und Abwicklung organisch ineinander griffen. 
Es sei jedoch durch die Geschichte bewiesen und liege 
dem Privatisierungsauftrag der Treuhandanstalt zu-
grunde, daß sich die Unternehmen in privater Hand 
am besten entwickeln würden. 

Zu den vom Bundesrechnungshof dargestellten Ein-
zelfällen hat die Treuhandanstalt nicht im Detail 
Stellung genommen. Sie hat vielmehr grundsätzlich 
die beispielhafte Anführung von Einzelfällen in Frage 
gestellt, auch insoweit mit der Begründung, daß die 
„Zulässigkeit unvollkommenen Handelns ... die Exi-
stenz- und Erfolgsgrundlage der Treuhandanstalt 
schlechthin" sei. 

80.5 

80.5.1 

Der Bundesrechnungshof ist von der Treuhandanstalt 
mißverstanden worden, soweit sie davon ausgeht, daß 
er einen Perfektionismus im Regelwerk erwarte. Viel-
mehr geht es dem Bundesrechnungshof um einen 
wegweisenden Orientierungsrahmen über Hand-
lungsziele und -instrumente für die Mitarbeiter der 
Treuhandanstalt, der sich auch im Zeitablauf, je nach 
den verfügbaren personellen Kapazitäten der Treu-
handanstalt und der Aufgabenentwicklung, ändern 
kann. Dieser ist gerade bei starker Delegation der 
Verantwortung erforderlich. Sonst besteht die Gefahr, 
daß die von der Treuhandanstalt für sich in Anspruch 
genommene „Zulässigkeit unvollkommenen Arbei-
tens" zum über die sachlichen Erfordernisse hinaus-
gehenden Prinzip erhoben wird. Der Bundesrech-
nungshof hält deshalb an seiner Auffassung fest, daß 
die Treuhandanstalt ihre Sanierungsaufgabe näher 
konkretisieren und auch für die notwendige Akzep-
tanz in der Praxis sorgen sollte. Der Vorstandsbe

-

schluß vom 19. Januar 1993 geht in diese vom Bun-
desrechnungshof empfohlene Richtung, bedarf aber 
noch der näheren Erläuterung und Umsetzung. 

Der Bundesrechnungshof hat nicht geltend gemacht, 
daß die absolute Höhe des finanziellen Sanierungs-
aufwandes für die Beurteilung der Sanierungsfähig-
keit ausschlaggebend sein soll. Er folgt der Treuhand-
anstalt in der Auffassung, daß der finanzielle und 
zeitliche Sanierungsaufwand in jedem Einzelfall indi-
viduell zu ermitteln sei. Er hält jedoch an seiner 
Empfehlung fest, sowohl für den zeitlichen, wie auch 
für den finanziellen Sanierungsaufwand (z. B. pro 
Arbeitsplatz) branchenspezifische Obergrenzen in-
nerhalb bestimmter Bandbreiten vorzugeben. Davon 
abweichende Beurteilungen wären damit unter 
bestimmten verfahrensmäßigen Bedingungen nicht 
ausgeschlossen. Für die Bewegung innerhalb dieser 
Bandbreiten wäre die Vorgabe bestimmter Anhalts-
punkte, wie z. B. die regionale Lage des Unterneh-
mens, hilfreich. 

80.5.2 

Der Vortrag der Treuhandanstalt, sie stelle die Frage 
nach der Sanierungsfähigkeit ständig neu, überprüfe 
wiederholt die Unternehmenskonzepte und fordere 
ggf. Anpassungen, entspricht nicht den bei der Prü-
fung getroffenen Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes. Er hält deshalb an seiner Empfehlung 
fest, auf eine Aktualisierung veralteteter Unterneh-
menskonzepte hinzuwirken, die Einstufungen zu 
aktualisieren und zu vervollständigen und eine lau-
fende Überprüfung der Konzepte und ihrer Umset-
zung sicherzustellen. 

80.5.3 

Der Bundesrechnungshof ist weiterhin der Überzeu-
gung, daß eine aktive Sanierungsbegleitung voraus-
setzt, daß die Treuhandanstalt gegenüber den Unter-
nehmensleitungen zu Unternehmenskonzepten so-
wie zu notwendigen Sanierungsmaßnahmen Stellung 
nimmt. Nur in diesem Rahmen können die Unterneh-
mensleitungen ihre Verantwortung für die Sanierung 
der Unternehmen wahrnehmen. 

80.5.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die Schwie-
rigkeiten der Treuhandanstalt und ihre insbesondere 
personell beschränkten Kapazitäten. Er hat jedoch die 
Überzeugung gewonnen, daß die Treuhandanstalt 
nicht immer im angemessenen Umfang auf die Umset-
zung von Unternehmenskonzepten oder Sanierungs-
maßnahmen hingewirkt hat. Eine Reihe von notwen-
digen Sanierungsmaßnahmen hätte auch bei laufen-
den, in ihrem Abschluß offenen Privatisierungsver-
handlungen nicht zurückgestellt werden müssen. 
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80.6 

Zusammenfassend hält der Bundesrechnungshof 
seine Empfehlungen aufrecht, 

— die Sanierungsaufgabe hinreichend konkret und 
handhabbar zu beschreiben und für die not-
wendige Akzeptanz der Handlungsziele zu sor-
gen,  

— Grundsätze für die in jedem Einzelfall vorzuneh-
mende Bestimmung des vertretbaren Sanierungs-
aufwandes und der Sanierungsdauer festzule-
gen, 

— die Umsetzung der Unternehmenskonzepte plan-
mäßig zu überwachen und auf eine Aktualisierung 
veralteter Unternehmenskonzepte hinzuwirken, 

— Entscheidungen über die Sanierungsfähigkeit 
entsprechend der Entwicklung des Unterneh-
mens und dem Realisierungsstand des Unterneh-
menskonzeptes zu überprüfen und ggf. anzupas-
sen, 

— Unternehmen in dem gebotenen Umfang von Ent-
scheidungen über deren Unternehmenskonzepte, 
über notwendige Konzeptverbesserungen und 
über dringend erforderliche Umstrukturierungs- 
und Sanierungsmaßnahmen zu unterrichten sowie 
auf die Realisierung notwendiger Sanierungsmaß-
nahmen hinzuwirken. 

Im Hinblick auf den Beschluß des Vorstandes vom 
19. Januar 1993 über die Beteiligungsbegleitung 
wichtiger Unternehmen erwartet der Bundesrech-
nungshof eine höhere Intensität der Beteiligungsbe-
treuung. Er wird die weitere Entwicklung beobach-
ten. 

81 Personalausgaben der Treuhandanstalt 

81.0 

Der Treuhandanstalt fehlte ein Vergütungskonzept 
für die Führungskräfte in der Zentrale, in dem die 
fixen und variablen Anteile der Gesamtvergütung 
im Rahmen der marktüblichen Vergütungslinien 
aufeinander abgestimmt sind. 

Bei dem im Jahre 1992 ohne hinreichende Grund-
lagen und ohne ausreichende Vorkehrungen für 
Steuerungserfordernisse zusätzlich eingeführten 
Bonussystem für Führungskräfte wurden wesentli-
che qualitative Kriterien zur Bewertung der 
Arbeitsergebnisse, die finanzielle Auswirkungen 
für den Bund haben, nicht berücksichtigt. Tenden-
ziell niedrige Leistungsvorgaben führten insge-
samt zu Bonuszahlungen, die gemessen an den 
individuellen Jahresgrundgehältern und im Ver-
gleich mit der Wirtschaft häufig zu großzügig 
waren. 

Die Treuhandanstalt gewährte ihren Mitarbeitern 
zusätzlich Nebenleistungen, die teilweise nicht 
angemessen waren. 

81.1 Allgemeines 

Der Bundesrechnungshof hat die Lohn- und Gehalts-
struktur der Führungskräfte in der Zentrale der Treu-
handanstalt untersucht. Auf Ersuchen der zuständi-
gen parlamentarischen Gremien hat er diesen vorab 
bereits über die Altersversorgung sowie die variable, 
leistungsabhängige Vergütung für leitende Ange-
stellte berichtet. 

Im Verlauf der parlamentarischen Erörterungen hat 
das Bundesministerium wiederholt auf von ihm bei 
Beratungsunternehmen in Auftrag gegebene Gutach-
ten verwiesen; diese Gutachten hat der Bundesrech-
nungshof bei seinen Untersuchungen berücksichtigt 
und selbst zu seiner Unterstützung einen externen 
Sachverständigen eingeschaltet. Der Bundesrech-
nungshof hat sich vor allem mit den Grundgehältern 
und leistungsabhängigen Vergütungen (Bonuszah-
lungen) der Führungskräfte sowie mit den auch an die 
Vorstandsmitglieder gewährten Nebenleistungen der 
Treuhandanstalt befaßt und die Feststellungen mit 
dem Bundesministerium sowie mit dem Verwaltungs-
rat der Treuhandanstalt erörtert. 

81.2 Gehälter für Führungskräfte in der Zentrale 
der Treuhandanstalt 

81.2.1 Gehaltsstruktur der Führungskräfte 

Die Treuhandanstalt orientierte sich bei der Gehalts-
festsetzung wegen ihrer faktisch unternehmerischen 
Tätigkeit an Lohn- und Gehaltssystemen in der Wirt-
schaft. Das Bundesministerium hat hierzu keine kon-
kreten fachaufsichtlichen Vorgaben getroffen. 

81.2.1.1 

Die Gehälter für Direktoren und Abteilungsleiter in 
der Zentrale setzen sich aus fixen Grundgehältern und 
leistungsabhängigen Vergütungen (jährliche Bonus-
zahlungen — vgl. Nr. 81.3) zusammen; die übrigen 
Mitarbeiter erhalten fixe Gehälter. 

Im Jahre 1992 ergab sich folgende Gehaltsstruktur für 
die Führungskräfte aus den alten Bundesländern 
(s. Tabelle). 

Die Gehaltsstruktur der aus den alten Bundesländern 
gewonnenen Führungskräfte wies innerhalb der ein-
zelnen Funktionen erhebliche Spannweiten auf. Die 
durchschnittlichen jährlichen Grundgehälter beliefen 
sich bei den Direktoren auf 296 000 DM und bei den 
Abteilungsleitern auf 184 000 DM. 

Die für das Jahr 1992 gewährten leistungsabhängigen 
Bonuszahlungen an die Direktoren und Abteilungslei-
ter beeinflußten die Gesamtgehälter dieser Führungs-
kräfte maßgeblich. So wurden bei den Direktoren bis 
zu rd. 35 v. H. und bei den Abteilungsleitern bis zu rd. 
53 v. H. des individuellen Jahresgrundgehaltes an 
Bonuszahlungen geleistet. 
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Grundgehälter 
1992 Bonus 1992*) Gesamtgehalt 1992*) 

Funktion Anzahl von — bis im Durch- 
schnitt *) 

in TDM 

Direktoren 	  46 228-400 44,4-96,2 296-481 379 

Abteilungsleiter 	  135 120-276 29,6-77,7 179-338 242 

*) für Führungskräfte in der Zentrale, die im gesamten Jahr 1992 die jeweilige Funktion wahrgenommen haben 

Die Jahresgrundgehälter der 18 Abteilungsleiter aus 
den neuen Bundesländern lagen im Jahre 1992 zwi-
schen 80 900 DM und 111 200 DM. Die diesem Perso-
nenkreis zuerkannten Bonusbeträge für das Jahr 1992 
erstreckten sich von 37 000 DM bis 75 800 DM; dies 
waren Zuschläge von rd. 37 v. H. bis rd. 76 v. H. auf 
das jeweilige individuelle Jahresgrundgehalt. Die 
Gesamtvergütungen für das Jahr 1992 beliefen sich 
auf 127 800 DM bis 175 300 DM (im Durchschnitt rd. 
150 000 DM). * * ) 

Das Bundesministerium vertrat gegenüber parlamen-
tarischen Gremien im Dezember 1992 die Auffassung, 
daß nach einem von ihm im Oktober 1992 in Auftrag 
gegebenen Gutachten die Jahresgrundgehälter der 
Direktoren und Abteilungsleiter in der Zentrale 
„durchweg im mittleren bis unteren Bereich des 
Marktrahmens bzw. zum Teil sogar noch darunter" 
lägen. Auch die Jahresgesamtbezüge gingen „kaum 
über den mittleren Bereich des Marktrahmens" hin-
aus. 

81.2.1.2 

Der Bundesrechnungshof hatte bereits im Rahmen der 
parlamentarischen Erörterungen im Dezember 1992 
darauf hingewiesen, daß er die Aussagen in dem vom 
Bundesministerium in Auftrag gegebenen Gutachten 
in wesentlichen Punkten nicht nachvollziehen könne, 
weil nach seinem Eindruck bedeutende Gesichts-
punkte nicht berücksichtigt, unzureichend aufgeklärt 
oder abweichend von den realen Verhältnissen 
zugunsten der Treuhandanstalt verallgemeinert wor-
den seien. Bei der Bewe rtung der Funktionen der 
Direktoren und Abteilungsleiter der Treuhandanstalt 
müßten auch deren geringere Führungsverantwor-
tung und die außergewöhnlich starke Unterstützung 
durch externe Berater bei der operativen Arbeit 
bedacht werden; die Komplexität der Aufgaben 
werde in hohem Maße von Beratern und Gutachtern 
abgefangen. 

In Übereinstimmung mit seinem Sachverständigen ist 
der Bundesrechnungshof zur Auffassung gelangt, daß 
im Jahre 1992 die Gesamtgehälter der Führungskräfte 
in der Zentrale im Vergleich zur in der Wi rtschaft 
üblichen Vergütung im allgemeinen „deutlich im 
oberen bis obersten Marktband" lagen. 

**) Auf eine Darstellung für die Ebene der Direktoren wird 
wegen der geringen Zahl der Betroffenen verzichtet. 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß der 
Treuhandanstalt ein integriertes Vergütungskonzept 
fehlte, in dem die fixen und variablen Anteile der 
Gesamtvergütung im Rahmen der marktüblichen 
Vergütungslinien aufeinander abgestimmt sind. So 
erklären sich die Gesamtgehälter für die Führungs-
kräfte aus den alten Bundesländern damit, daß die 
Treuhandanstalt zunächst nur (Grund-)Gehälter mit 
Führungskräften vereinbarte und insoweit mit Ge-
haltsvorstellungen rechnen mußte, die sich aus den in 
der Wirtschaft üblichen fixen und leistungsabhängi-
gen Vergütungen ergaben. Dabei verkennt er nicht, 
daß eine große Zahl von Führungskräften nur mit 
Vergütungsaufschlägen zu einem Wechsel zur Treu-
handanstalt bewegt werden konnte. Im Jahre 1992 
kam jedoch zur Grundvergütung die leistungsabhän-
gige Vergütung hinzu. Die Grundvergütungen wur-
den nunmehr um durchschnittliche Zuschläge von rd. 
26 v. H. bzw. rd. 31 v. H. ergänzt, die — auch nach 
Aussage des Sachverständigen des Bundesrech-
nungshofes — oberhalb der in der Wi rtschaft üblichen 
Werte lagen. 

Diese leistungsabhängigen Vergütungen sollten nach 
einem Beschluß des Vorstandes vom November 1991 
die nach den Anstellungsverträgen möglichen Ge-
haltserhöhungen grundsätzlich ersetzen. 

Die Treuhandanstalt erhöhte dennoch in mehreren 
Fällen die Grundgehälter von Führungskräften. So 
erhielten in den Jahren 1991 und 1992 37 Direktoren 
und Abteilungsleiter Gehaltserhöhungen bis zu 
28 v. H. (in 28 Fällen 10 v. H. und mehr). Im 1. Halbjahr 
1993 wurden außerdem die Gehälter von 43 Direk-
toren und Abteilungsleitern um 4 v. H. bis 20 v. H. (in 
9 Fällen 10 v. H. und mehr) angehoben. 

Der Bundesrechnungshof hat Bedenken geäußert, 
ob die in zahlreichen Fällen (im 1. Halbjahr 1993 bei 
rd. 23 v. H. der Führungskräfte) gewährten, teilweise 
erheblichen Grundgehaltserhöhungen bei am oberen 
Marktrahmen liegenden Gesamtgehältern ange-
bracht gewesen sind; besondere Leistungen sollten 
nach dem Beschluß des Vorstandes durch Prämien 
abgegolten werden und sind auch tatsächlich für die 
Jahre 1991 und 1992 durch Bonuszahlungen belohnt 
worden (vgl. Nr. 81.3). 

Der Bundesrechnungshof hat zur Annäherung der 
Gehaltsstruktur der Führungskräfte an marktübliche 
Gesamtvergütungen angeregt, von weiteren Grund-
gehaltserhöhungen grundsätzlich abzusehen und die 
für die variablen Vergütungen (Bonussystem) maß- 
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geblichen Komponenten in den Jahren 1993 und 1994 
so festzulegen, daß der in der Wirtschaft übliche 
Gesamtgehaltsrahmen für einzelne Positionen oder 
Funktionsgruppen berücksichtigt wird. Dies sollte 
auch bei der Gehaltsfindung für Führungskräfte in 
etwaigen Nachfolgeorganisationen der Treuhandan-
stalt beachtet werden. Verträge mit Führungskräften 
in für einen begrenzten Zeitraum gegründete Organi-
sationen sollten grundsätzlich befristet und nur mit 
marktüblichen Gehältern abgeschlossen werden. 

81.2.1.3 

Die Treuhandanstalt hat geltend gemacht, ihr Vergü-
tungskonzept für Führungskräfte sei im Grundsatz 
angemessen und entspreche wirtschaftsüblichen Kri-
terien. Es seien die Qualität und Dimension der den 
Führungskräften der Treuhandanstalt übertragenen 
Aufgaben, die Schwierigkeit der Rahmenbedingun-
gen, die Endlichkeit der Treuhandanstalt und der 
erforderliche Wettbewerb am Arbeitsmarkt um Füh-
rungskräfte zu bedenken. Schwierigste wirtschaftli-
che Rahmenbedingungen und ein hochsensibles poli-
tisches Umfeld verlangten hohe Führungsqualitäten. 
Innerhalb der vom Vorstand gesetzten Richtlinien 
arbeiteten die Führungskräfte in hohem Maße eigen-
ständig; sie hätten kaum vergleichbare Entschei-
dungskompetenzen. Die Fachverantwortung ver-
bleibe auch beim Einsatz von externen Beratern bei 
den Führungskräften. 

An die fachliche Kompetenz, berufliche Erfahrung 
und Einsatzbereitschaft seien für die erste und zweite 
Ebene unter dem Vorstand höchste Ansprüche zu 
stellen. Um Spitzenkräfte aus der Wirtschaft zu gewin-
nen, habe die Treuhandanstalt im Jahre 1990 in einer 
ersten Annäherung Gehaltsbänder für Direktoren 
zwischen 250 000 DM und 300 000 DM und für 
Abteilungsleiter zwischen 150 000 DM und 
200 000 DM festgelegt. Diesen Rahmen habe sie im 
Jahre 1991 durch Leistungsprämien ergänzt, die sie 
im Jahre 1992 — anstelle arbeitsvertraglich zugesag-
ter jährlicher Gehaltsüberprüfungen — zu einer 
erfolgsabhängigen Zusatzvergütung (Bonussystem) 
weiterentwickelt habe. 

Die Ergebnisse des vom Bundesrechnungshof in Auf-
trag gegebenen Gutachtens teile die Treuhandanstalt 
nicht, weil sie Zweifel habe, daß die Aufgaben der 
Treuhandanstalt mit denen in der Wirtschaft zutref-
fend verglichen worden seien. Im übrigen stütze sich 
das Gutachten auf eine schmale empirische Basis und 
die Befragungsergebnisse hinsichtlich möglicher Ge-
hälter für vergleichbare Führungsfunktionen in der 
Wirtschaft streuten sehr stark. Bei der Zuordnung der 
Führungskräfte der Treuhandanstalt zur ersten und 
zweiten Ebene unterhalb des Vorstandes großer 
Unternehmen sei das Anforderungsprofil der Treu-
handaufgaben zu wenig bedacht worden. Insgesamt 
halte die Treuhandanstalt deshalb die abweichende 
Beurteilung ihres Vergütungskonzeptes durch den 
Bundesrechnungshof für sachlich nicht begründet. 

Die Treuhandanstalt hat allerdings eingeräumt, daß 
bei einzelnen Führungspositionen die Relation zwi

-

schen Gehalt und Aufgaben aus heutiger Sicht disku

-

tabel sei; gemessen an der Aufgabenstruktur in eini-
gen Bereichen sei möglicherweise die erste und 
zweite Führungsebene unter dem Vorstand zu stark 
aufgewertet. Sie bemühe sich, solche Entwicklungen 
wieder rückgängig zu machen, entbehrliche Füh-
rungsfunktionen in Anpassung an die Aufgabenstruk-
tur abzubauen und — wo dies möglich sei — die 
Führungsebenen zu reduzieren. 

Hinsichtlich der Gehaltserhöhungen in den Jahren 
1991 bis 1993 hat die Treuhandanstalt ausgeführt, daß 
nur in wenigen Ausnahmefällen die Grundgehälter 
erhöht worden seien und jeder Einzelfall durch beson-
dere Umstände begründet und berechtigt gewesen 
sei. Grundsätzlich habe die Motivation wichtiger 
Leistungsträger erhalten werden sollen. Gemessen an 
der Gehaltssumme für Führungskräfte der Treuhand-
anstalt seien die Gehaltserhöhungen unbedeutend. 
Im übrigen halte die Treuhandanstalt daran fest, 
grundsätzlich keine Grundgehaltserhöhungen bei 
Führungskräften vorzunehmen; besondere Leistun-
gen würden durch variable Zusatzvergütungen (Bo-
nuszahlungen) abgegolten. 

Zusammenfassend hat die Treuhandanstalt mitge-
teilt, sie werde berechtigte Hinweise des Bundesrech-
nungshofes umsetzen. Die Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes könne sie im wesentlichen mittra-
gen. Sie werde sich dabei an den Kriterien der 
Wirtschaft orientieren. 

81.2.1.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die beson-
dere Aufgabenstellung der Treuhandanstalt und die 
von ihr geschilderten Schwierigkeiten, qualifizierte 
Führungskräfte bei der Endlichkeit der Treuhandan-
stalt zu gewinnen. Die Anforderungsprofile für die 
Führungskräfte der Treuhandanstalt, die dem vom 
Bundesrechnungshof in Auftrag gegebenen Gutach-
ten zugrunde liegen, sind von der Treuhandanstalt 
selbst für das vom Bundesministerium in Auftrag 
gegebene Gutachten erstellt worden und berücksich-
tigen deshalb die Einlassungen der Treuhandanstalt 
zur Art der Tätigkeit ihrer Führungskräfte. 

Bei der vergleichenden Betrachtung der Führungs-
funktionen mit denen in der Wirtschaft ist zusätzlich 
zu bedenken, daß die unternehmerische Verantwor-
tung der Führungskräfte der Treuhandanstalt in ver-
schiedener Weise abgeschwächt war, z. B. durch Haf-
tungsfreistellungen und insbesondere durch den Ein-
satz externer Berater (vgl. Nr. 81.2.1.2). 

Die Ergebnisse des vom Bundesrechnungshof einge-
holten Gutachtens, bei dem eine große Zahl repräsen-
tativer Referenzpositionen differenziert betrachtet 
worden ist, lassen eine hinreichende Plausibilitätsprü-
fung der vom Bundesministerium gegenüber parla-
mentarischen Gremien vertretenen Auffassung zu, 
daß die Grundgehälter der Führungskräfte in der 
Zentrale „durchweg im mittleren bis unteren Bereich 
des Marktrahmens" lägen und die Jahresgesamtbe-
züge „kaum über den mittleren Bereich des Marktrah-
mens " hinausgingen. Die Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes und seines Gutachters widerlegen 
diese Aussage. 
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Der Bundesrechnungshof begrüßt daher die Zusiche-
rung der Treuhandanstalt, gehaltspolitische und orga-
nisatorische Fehlentwicklungen aus der Aufbauzeit 
bei Führungspositionen zu bereinigen. 

81.2.2 Gehälter bei der Einstellung von Führungskräften 
aus dem öffentlichen Dienst 

Die Treuhandanstalt schloß mit Führungskräften aus 
dem öffentlichen Dienst, die ohne Bezüge beurlaubt 
wurden, Gehaltsverträge mit bedeutenden Steigerun-
gen gegenüber ihren bisherigen Bezügen ab. So 
waren den Ende 1992 in der Zentrale beschäftigten 
38 Direktoren und Abteilungsleitern aus dem öffentli-
chen Dienst bei ihrer Einstellung Grundgehälter 
bewilligt worden, die ihre bisherigen Bezüge bis zu 
160 v. H. überstiegen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Gehaltspolitik bei 
der Gewinnung von Mitarbeitern aus dem öffentli-
chen Dienst nicht für vertretbar gehalten. Es wäre 
sachgerecht und möglich gewesen, diese Führungs-
kräfte für eine vorübergehende Beschäftigung bei der 
Treuhandanstalt mit einem angemessenen attrakti-
ven Zuschlag auf das bisherige Gehalt, aber mit 
Gehältern erheblich unter dem Gehaltsniveau für 
Spitzenmanager aus der Wirtschaft anzuwerben, 
zumal diese Kräfte wegen ihrer status- und versor-
gungsrechtlichen Absicherung keinerlei Risiken mit 
ihrer Beschäftigung bei der Treuhandanstalt eingin-
gen. 

Die Treuhandanstalt hat ausgeführt, daß sie eine 
Differenzierung der Vergütung dieser Führungskräfte 
gegenüber aus der Wirtschaft gewonnenen Mitarbei-
tern für nicht sachgerecht halte; für die Gehaltsfin-
dung müßten gemäß dem Prinzip einer funktionsge-
rechten Vergütung in erster Linie die Funktion und die 
Aufgaben im Unternehmen maßgeblich sein. Aller-
dings sei auch bei diesen Führungskräften eine kriti-
sche Überprüfung der Relation zwischen Aufgabe und 
Gehalt nicht ausgeschlossen. 

Der Bundesrechnungshof wird diese Überprüfung 
beobachten. 

81.3 Bonussystem für Führungskräfte 
der Treuhandanstalt 

81.3.1 Sonderzahlung für das Jahr 1991 

Die Treuhandanstalt gewährte bereits Anfang 1992 im 
Vorgriff auf ein für das Jahr 1992 vorgesehenes, lei-
stungsbezogenes Vergütungssystem (Bonussystem) 
317 leitenden Angestellten der Zentrale sowie der 
Niederlassungen als Anerkennung für die im Jahre 
1991 erbrachten Managementleistungen eine Son-
derzahlung von insgesamt rd. 3,3 Mio. DM. Die 
Prämien betrugen im Einzelfall bis zu 12 v. H. des 
Jahresgrundgehaltes (im Durchschnitt 7 v. H.; bei den 
Direktoren höchstens 35 000 DM und bei den Abtei-
lungsleitern bis zu 31 500 DM). 

Das Bundesministerium wurde über die Entscheidun

-

gen des Vorstandes und die geleisteten Zahlungen 

erst durch die Hinweise des Bundesrechnungshofes in 
Kenntnis gesetzt. 

Der Bundesrechnungshof hat den damaligen Unter-
ausschuß Treuhandanstalt des Haushaltsausschusses 
des Deutschen Bundestages (Ausschuß) davon unter-
richtet, daß die Zweckmäßigkeit der Bonuszahlung 
nicht nachzuvollziehen sei. Auch sei es anhand der 
vorliegenden Unterlagen nicht erkennbar gewesen, 
wie die Treuhandanstalt die individuellen Manage-
mentleistungen festgestellt und woran sie diese 
gemessen habe. Da Zielvereinbarungen erst für das 
Jahr 1992 geplant gewesen seien, hätten die nach-
träglichen Zahlungen die Führungskräfte auch nicht 
zusätzlich motivieren können. 

81.3.2 Regelungen für das Jahr 1992 

81.3.2.1 

Zum 1. Januar 1992 erweiterte der Vorstand das bis 
dahin feste Grundgehalt für leitende Mitarbeiter um 
ein variables Vergütungselement. Hierzu führte er ein 
Bonussystem ein. Die Notwendigkeit begründete er 
damit, kurzfristig einer möglichen Demotivierung der 
Führungskräfte aufgrund der sich abzeichnenden 
Endlichkeit des operativen Geschäftes entgegenwir-
ken und den Privatisierungsprozeß allgemein be-
schleunigen zu müssen. Nach dem hierzu von einer 
externen Personalberatungsfirma entwickelten Kon-
zept erarbeiteten die zuständigen Führungskräfte im 
Januar und Februar 1992 auf der Basis eines vorgege-
benen komplexen Zielerreichungssystems in Zielver-
einbarungsgesprächen — soweit möglich — konkrete, 
quantitativ meßbare Jahresziele (sogenannte Einzel-
ziele). Diese sollten mit qualitativen Korrekturfakto-
ren bewertet werden; hierbei sollte die Qualität der 
Arbeitserledigung nach bestimmten Kriterien (z. B. 
Qualität der vertraglich vereinbarten Arbeitsplatz- 
und Investitionszusagen bei Privatisierungen) be-
rücksichtigt werden. Daneben gab der Vorstand im 
April 1992 ein Treuhandgesamtziel (z. B. Bestandsab-
bau von Unternehmen, Beteiligungsbetreuung und 
Sanierung) und im Mai 1992 ein zusätzliches Perso-
nalanpassungsziel vor, das den Personalabbau in der 
Treuhandanstalt fördern sollte. Diese Ziele wurden im 
Juni und September 1992 detailliert beschrieben. Der 
Stand der Zielerreichung durch die Führungskräfte 
sollte im Laufe des Jahres mehrfach in sogenannten 
Zwischenresümeegesprächen gemessen und beur-
teilt werden. Am Ende des Kalenderjahres sollte in 
abschließenden Zielerfüllungs-, Beurteilungs- und 
Bonusgesprächen die Höhe des variablen Gehaltsbe-
standteils für die einzelnen Führungskräfte bestimmt 
werden. 

Eine Erprobung des Systems in Modellversuchen war 
nicht vorgesehen und fand nicht statt. Von Anfang an 
sollten alle Direktoren und Abteilungsleiter der Zen-
trale sowie Leiter und Direktoren der Niederlassun-
gen der Treuhandanstalt in das System einbezogen 
werden. Der Vorstand besserte das System im Laufe 
des Jahres mehrmals nach und vervollständigte es 
verfahrensmäßig bis September 1992. Geeignete 
Erfahrungswerte aus der Vergangenheit für die Vor-
gabe von Solleistungen und die Bewertung der 
erbrachten Leistungen lagen nur beschränkt vor. Die 
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mit den Führungskräften abgeschlossenen Zielver-
einbarungen enthielten keine generellen Vorbehalts-
klauseln zur Bestimmung der Höhe der Bonusleistun-
gen; ein begrenzter Ermessensspielraum für etwaige 
Nachsteuerungen verblieb lediglich bei der Anwen-
dung des Zielerreichungssystems. 

Zur Rechtfertigung des wirtschaftlichen Nutzens des 
Bonussystems bezog sich die Treuhandanstalt auf von 
ihr angestellte, pauschale und nur sie betreffende 
Personalkostenbetrachtungen. Eine Analyse der Aus-
wirkungen des Systems, das im wesentlichen auf eine 
schnelle Aufgabenerfüllung abstellte, auf die Qualität 
der Arbeit und auf die finanziellen oder sonstigen 
relevanten wirtschaftlichen Folgen wurde nicht vor-
genommen. Zum Teil sind derartige Auswirkungen, 
insbesondere auch Gewährleistungs- und sonstige 
Haftungsrisiken der Treuhandanstalt, in dem System 
nicht berücksichtigt. 

Nach ersten Schätzungen der Treuhandanstalt soll-
ten die Ausgaben des Bonussystems bei etwas 
mehr als 13 Mio. DM pro Jahr liegen. Dies wurde 
auch gegenüber dem Ausschuß wiederholt so ange-
geben. 

Bei Erfüllung der vereinbarten Ziele sollten z. B. 
Direktoren in der Zentrale aus den alten Bundeslän-
dern Bonuszahlungen in Höhe von 61 050 DM jährlich 
(20 v. H. des durchschnittlichen Jahresgrundgehaltes) 
und Abteilungsleiter der Zentrale in Höhe von 
44 400 DM jährlich (24 v. H. des durchschnittlichen 
Jahresgrundgehaltes) erhalten. 

Einen Überblick über die nach dem System erreich-
baren Bonuszahlungen (absolut und relativ) für die 
Führungskräfte aus den alten Bundesländern gibt die 
nachfolgende Tabelle: 

Zielerreichungs

-

grad 

Direktor 
jährliche Bonuszahlung 

Zuschlag 

Abteilungsleiter 
jährliche Bonuszahlung 

Zuschlag  

in DM in v. H. des Gehaltes in DM in v. H. des Gehaltes 

++ 122 100 
max. 50,9 1 ) 88 000 

max. 74,0 3 ) 
min. 30,52) min. 30,8 4 ) 

+ 92 500 
max. 38,5 1 ) 66 600 

max. 55,5 3 ) 
min. 23,12) min. 23,1 4 ) 

= 61 050 
max. 25,41) 44 400 

max. 37,0 3 ) 
min. 15,3 2 ) min. 15,4 4 ) 

- 29 600 
max. 12,31) 22 200 

max. 18,5 3 ) 
min. 	7,4 2 ) min. 	7,7 4 ) 

-- 0 0 0 0 

1) bei jährlichem Grundgehalt von 240 000 DM 
2) bei jährlichem Grundgehalt von 400 000 DM  (Stand  16. Juli 1992) 
3) bei jährlichem Grundgehalt von 120 000 DM 
4) bei jährlichem Grundgehalt von 288 000 DM 

Führungskräfte aus den neuen Bundesländern errei-
chen bei Zielerfüllung Bonuszahlungen in Höhe von 
rd. der Hälfte ihres Jahresgrundgehaltes; bei günstig-
ster Leistung im Durchschnitt nahezu ein Jahres-
grundgehalt. 

81.3.2.2 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hat die 
Treuhandanstalt das Bonussystem für das Jahr 1992 
ohne hinreichende Grundlagen eingeführt; es hat 
insbesondere an einer angemessenen Vorbereitung, 
an einer klaren Einschätzung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen sowie an hinreichenden Vorkehrun-
gen gefehlt, um die gesetzlichen Ziele der Treuhand-
anstalt sachgerecht ansteuern zu können. Der Bun-
desrechnungshof hat auch den Ausschuß und den 
Verwaltungsrat der Treuhandanstalt davon unterrich-
tet, daß es nicht meßbar sei, inwieweit das Arbeitsver-
halten der Führungskräfte durch das Bonussystem im 
Sinne der Treuhandanstalt quantitäts- und qualitäts

-

mäßig positiv verändert werde. Er hat Zweifel geäu-
ßert, ob das nahezu während des ganzen Jahres 1992 
noch im Konzept- und Entwicklungsstadium befindli-
che Bonussystem wirtschaftlich sei. Vielfach hätten 
Ziele erst in der Mitte des Jahres definiert oder 
erheblich nachgebessert werden müssen. Insbeson-
dere könnten negative Auswirkungen nicht ausge-
schlossen werden, weil eine zügige Erledigung von 
Aufgaben im Bonussystem überbetont worden sei. 
Diese Einschätzung habe auch ein vom Bundesmini-
sterium beauftragter Gutachter für Einzelfälle geteilt. 
Der Bundesrechnungshof hat außerdem darauf auf-
merksam gemacht, daß wesentliche finanzielle 
Komponenten für den Bund, nämlich die Gewährlei-
stungs- und sonstigen vertraglichen Folgerisiken der 
Treuhandanstalt, im System nicht berücksichtigt 
seien. 

Der Bundesrechnungshof hat weiter darauf hingewie-
sen, daß das Bonussystem nicht auf eindeutige Größen 
abgestützt werden könne, wie es für objektiv meßbare 
Leistungsbeurteilungen erforderlich wäre; abgesi- 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/5650 

cherte Daten und Erfahrungswerte fehlten weitge-
hend. Letztlich sei es bei dieser Sachlage wichtig, daß 
das Bonussystem durch die Entscheidungsträger 
sachgerecht angepaßt und gehandhabt werden 
könne. Die Treuhandanstalt habe zwar Steuerungs-
möglichkeiten über qualitative Korrekturfaktoren; 
diese seien allerdings unzureichend und im Rahmen 
des Zielvereinbarungsverfahrens schon so konkret 
definiert gewesen, daß eine subjektive Bewertung 
und Anpassung der Entscheidung über die Bonuszah-
lung für die Gesamtleistung nur noch sehr begrenzt 
möglich sei. 

Der vom Bundesrechnungshof eingeschaltete Sach-
verständige hat aufgezeigt, daß das Bonussystem 
— im Gegensatz zur Praxis in der Wirtschaft — nicht 
Teil eines integrierten Gesamtvergütungskonzeptes 
sei, sondern im nachhinein eine relativ umfangreiche 
Zusatzvergütung biete; außerdem lägen die von 
der Treuhandanstalt vorgesehenen Bonuszahlungen 
deutlich oberhalb der in der Wi rtschaft üblichen Sätze. 
Dies gelte vor allem für die in den nicht operativen 
Bereichen tätigen Führungskräfte und die aus den 
neuen Bundesländern eingestellten leitenden Mitar-
beiter. 

Der Bundesrechnungshof hat in Übereinstimmung mit 
seinem Sachverständigen vor allem folgendes emp-
fohlen: 

— Die für Bonuszahlungen im Jahre 1992 zur Verfü-
gung stehenden Mittel sollten auf ein vertretbares 
Maß fest begrenzt werden. Außerdem sollten alle 
noch bestehenden Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, die Bonuszahlungen im Einzelfall auf 
maximal 25 v. H. des Jahresgrundgehaltes der 
jeweiligen Führungskraft zu verringern. 

— Für die Festlegung der endgültigen Höhe von 
Bonusleistungen sollten — so weit wie möglich — 
subjektive Leistungsbeurteilungen herangezogen 
werden, denen objektive Kriterien als Anhalts-
punkte zugrunde liegen. 

— Für das Jahr 1993 sollte das Bonussystem unter 
Berücksichtigung der Hinweise für das Jahr 1992 
überarbeitet und dabei zusätzlich die Wirtschaft-
lichkeit der Aufgabenerledigung weitergehend 
berücksichtigt werden. Führungskräfte in den 
nicht operativen Bereichen sollten allenfalls einen 
Bonus erhalten, den die übrigen Führungskräfte 
bei durchschnittlicher Leistungserfüllung errei-
chen können. 

81.3.3 Managementleistungen im Jahre 1992 

81.3.3.1 

Die Ergebnisse der Abschlußresümeegespräche der 
Treuhandanstalt über die im Jahre 1992 erbrachten 
Leistungen der Führungskräfte waren Ende Juni 1993 
noch nicht vollständig verbindlich vereinbart. Somit 
stand zu diesem Zeitpunkt auch die Höhe der Bonus-
zahlungen für das Jahr 1992 insgesamt nicht endgül-
tig fest. 

Der Bundesrechnungshof hat stichprobenweise Proto-
kolle der Abschlußresümeegespräche daraufhin ge-
prüft, wie die Treuhandanstalt die Leistungen der 
Führungskräfte im Jahre 1992 abschließend bewe rtet 
und die Hinweise des Bundesrechnungshofes berück-
sichtigt hat. 

81.3.3.2 

Der Bundesrechnungshof hatte bereits Ende 1992 
nach Auswertung ausgewählter Protokolle der im 
Oktober 1992 geführten Zwischenresümeegespräche 
darauf hingewiesen, daß den Zielvereinbarungen 
vielfach zu niedrige Leistungserwartungen zugrunde 
gelegen hatten. Außerdem waren die Ermessensspiel-
räume, die der Treuhandanstalt durch die Anwen-
dung qualitativer Korrekturfaktoren verblieben wa-
ren, nicht konsequent angewandt worden. Die Treu-
handanstalt hatte daraufhin in Aussicht gestellt, die 
aus den Zwischenresümeegesprächen gewonnenen 
Erkenntnisse für die Abschlußgespräche zu nutzen 
und sicherzustellen, daß die Abschlußbeurteilungen 
und damit auch die Bonuszahlungen leistungsbezo-
gen und ausgewogen ausfallen würden. Die Flexibili-
tät des Systems würde insbesondere durch die Nut-
zung der Ermessensspielräume sichergestellt. 

Die dem Bundesrechnungshof von der Treuhandan-
stalt Ende April 1993 zur Verfügung gestellten Proto-
kolle über Abschlußgespräche haben gezeigt, daß die 
vom Bundesrechnungshof bei den Zwischenresümee-
gesprächen festgestellen Probleme nicht hinreichend 
gelöst wurden. So wiesen hohe Zielübererfüllungen 
im operativen Bereich darauf hin, daß die Zielverein-
barungen nicht ausreichend angepaßt worden waren. 
Zielerfüllungen von bis zu 547 v. H. in quantitativen 
Einzelzielen bei Abteilungsleitern und von bis zu 
295 v. H. in quantitativen Einzelzielen bei Direktoren 
übertrafen sogar die Werte bei den Zwischenresü-
meegesprächen beträchtlich. Auch die qualitativen 
Bewertungen der Einzelziele ließen auf eine zu leichte 
Zielsetzung oder eine zu wohlwollende Beurteilung 
schließen. 

Der Bundesrechnungshof sieht sich durch seine Stich-
probenerkenntnisse über die Ergebnisse der Ab-
schlußgespräche darin bestätigt, daß die mit den 
Führungskräften vereinbarten Ziele zu niedrig und 
damit weitgehend Leistungen oberhalb der festge-
setzten Zielgrößen zu erwarten seien. 

Die Treuhandanstalt bemühte sich danach in den 
Abschlußgesprächen für das .Jahr 1992 nicht hinrei-
chend darum, im Rahmen der Zwischenresümeege-
spräche als zu leicht erkannte Ziele höher zu setzen, 
die Leistungen verstärkt subjektiv zu beurteilen und 
alle bestehenden Möglichkeiten auszuschöpfen, um 
die Bonuszahlungen im Einzelfall auf 25 v. H. des 
individuellen Jahresgrundgehaltes zu begrenzen. 
Vielmehr betrugen die Bonuszahlungen für Füh-
rungskräfte aus den alten Bundesländern bis zu 
35,2 v. H. des individuellen Jahresgrundgehaltes bei 
den Direktoren und bis zu 53,3 v. H. bei den Abtei-
lungsleitern. Bei den Abteilungsleitern aus den neuen 
Bundesländern machten die Bonuszahlungen sogar 
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bis zu 76 v. H. des individuellen Jahresgrundgehaltes 
aus. 

81.3.3.3 

Die Treuhandanstalt hat mitgeteilt, daß das Zielver-
einbarungssystem für das Jahr 1992 einen positiven 
Beitrag zur Erfüllung des Auftrages der Treuhandan-
stalt geleistet habe. Es habe sich gezeigt, daß die 
subjektive Bewertung der Leistungen durch die Vor-
gesetzten mit Hilfe der qualitativen Korrekturfakto-
ren die Gesamtbewertungen ausreichend beeinflußt 
habe. Die durchgeführten Bewertungen hätten bei rd. 
93 v. H. der Führungskräfte eine Zielerreichung oder 
oberhalb der Vorgaben liegende Leistungen ergeben. 
Insgesamt seien für das Jahr 1992 an Bonuszahlungen 
15,6 Mio. DM gewährt worden. Soweit dieser Betrag 
die hierfür prognostizierten Ausgaben in Höhe von 
13,7 Mio. DM überschreite, werde er mit dem Budget 
für die Jahre 1993/1994 verrechnet. 

81.3.4 Maßnahmen für die Jahre 1993 und 1994 

81.3.4.1 

Das Bonussystem ist im Ausschuß wiederholt, zuletzt 
am 21. Januar 1993, beraten worden. Dabei sind die 
vom Ausschuß hierzu erbetenen Berichte des Bundes-
ministeriums, die Ausführungen des Vorstandes und 
die Stellungnahmen des Bundesrechnungshofes dazu 
eingehend erörtert worden. 

Das Bundesministerium und der Vorstand teilten in 
der Sitzung des Ausschusses am 21. Januar 1993 mit, 
es sei beabsichtigt, für die Jahre 1993/1994 das 
Bonussystem in modifizierter Form fortzuführen und 
dabei die im Jahre 1992 gewonnenen Erfahrungen 
sowie die Anregungen des Ausschusses und die 
Hinweise des Bundesrechnungshofes einzubeziehen. 
So würden Bonuszahlungen künftig den Charakter 
von Abschlußprämien erhalten, weil Zielvereinbarun-
gen bis zur abschließenden Aufgabenerfüllung der 
Treuhandanstalt getroffen würden. Jeweils auf das 
Jahr bezogen werde der Budgetrahmen von 13,7 Mio. 
DM nicht überschritten. Höhere Ausgaben für das 
Jahr 1992 gingen zu Lasten des Budgets für die Jahre 
1993/1994. Die für Direktoren und Abteilungsleiter 
bisher jeweils einheitlich festgelegten Prämien wür-
den künftig funktionsgerecht differenziert (unter-
schiedliche Gewichtung für Führungskräfte aus den 
operativen und nichtoperativen Bereichen). Schließ-
lich sei eine flexiblere Handhabung des Systems 
durch Nutzung von Ermessensspielräumen vorgese-
hen, die in den Zielvereinbarungen nunmehr aus-
drücklich rechtlich abgesichert würden. Von der 
durch den Bundesrechnungshof empfohlenen Be-
grenzung der Bonuszahlungen im Einzelfall auf 
25 v. H. des Jahresgrundgehaltes sei abgesehen wor-
den, um Mitarbeiter aus den neuen Bundesländern 
nicht zu benachteiligen. 

Der Ausschuß forderte daraufhin das Bundesministe-
rium auf, darauf hinzuwirken, daß die Treuhandan-
stalt die Bonuszahlungen zumindest für die Jahre 
1993/1994 im Einzelfall auf maximal 25 v. H. des 

Jahresgrundgehaltes begrenzt und künftig im Bonus-
system auch Anreize für den Erhalt „industrieller 
Kerne " vorsieht. 

81.3.4.2 

Die Treuhandanstalt hat im Juli 1993 mitgeteilt, daß 
sie entsprechend dem Beschluß des Ausschusses den 
maximal zu erreichenden Bonusbetrag in den Jahren 
1993/1994 auf 25 v. H. des individuellen Jahresgrund-
gehaltes der jeweiligen Führungskraft begrenzen 
werde. Dies werde wegen des unterschiedlichen 
Gehaltsniveaus der operativen und nichtoperativen 
Bereiche auch zu einer Differenzierung der Bonus-
chancen für die Führungskräfte dieser Bereiche füh-
ren. 

81.4 Personalnebenkosten 

81.4.1 Firmenwagen und Ausgleichszahlungen 

Die Treuhandanstalt stellt ihren Führungskräften ge-
leaste Personenwagen zur Verfügung (Full-Leasing). 
Sie hat hierzu als monatliche Leasing-Höchstraten für 
Direktoren/Niederlassungsleiter 1 482 DM und für 
Abteilungsleiter/Niederlassungdirektoren 1 140 DM 
festgesetzt. Soweit die Berechtigten den ihnen zuste-
henden Pkw nicht in Anspruch nehmen, erhalten sie 
entsprechende Ausgleichszahlungen. Die Treuhand-
anstalt betrachtet diese Leistungen als Gehaltsbe-
standteile; die Firmenwagen sind nicht in erster Linie 
zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben, sondern als 
ergänzende nichtmonetäre vertragliche Gegenlei-
stung für die erbrachte Arbeit gedacht. 

Die Führungskräfte konnten den Pkw und die Aus-
stattung selbst wählen; sie waren allerdings schriftlich 
verpflichtet worden, die über die festgelegten Lea-
singraten hinausgehenden Beträge, soweit diese auf 
besondere Wünsche der Mitarbeiter an die Ausstat-
tung der Pkw zurückzuführen waren, von ihrem 
monatlichen Gehalt abziehen zu lassen. 

In mehreren Fällen übernahm die Treuhandanstalt 
dennoch höhere Leasingraten als nach den Höchstsät-
zen vorgesehen waren; die Überschreitungen waren 
vor allem auf zahlreiche Zusatzausstattungen (z. B. 
elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, Sport-
lenkrad) zurückzuführen. 

Im Juni 1992 nutzten rd. 250 Führungskräfte der 
Treuhandanstalt Leasingfahrzeuge; rd. 30 hatten dar-
auf verzichtet und erhielten statt dessen die Aus-
gleichszahlungen. 

Ende Juni 1992 schränkte der Vorstand den Anspruch 
auf Bereitstellung eines Leasingfahrzeuges für neu zu 
ernennende oder einzustellende berechtigte Füh-
rungskräfte ein und behielt sich Einzelfall-Regelun-
gen vor. 

Der Bundesrechnungshof hat die Bemühungen des 
Vorstandes zur Kenntnis genommen, die Bereitstel-
lung von Firmen-Pkw restriktiver zu handhaben. Er 
hat in Übereinstimmung mit dem von ihm beauftrag-
ten Sachverständigen darauf hingewiesen, daß es 
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zwar auch in der Wirtschaft üblich sei, der ersten 
Führungsebene unter dem Vorstand (Direktoren) 
einen Firmenwagen unabhängig von den dienstlichen 
Erfordernissen bereitzustellen. Der zweiten Füh-
rungsebene (Abteilungsleiter) werden allerdings in 
der Wirtschaft Firmenwagen im allgemeinen in 
Abhängigkeit von dienstlich erforderlichen Fahrlei-
stungen oder ab einer bestimmten Gehaltshöhe diffe-
renziert zuerkannt. Nach den Erkenntnissen des vom 
Bundesrechnungshof beauftragten Gutachters stehe 
ein Firmenwagen nicht allen Abteilungsleitern der 
Treuhandanstalt nach den in der Wirtschaft üblichen 
Maßstäben zu. 

Die Treuhandanstalt hat mitgeteilt, daß ihre Abtei-
lungsleiterpositionen überwiegend Führungsebenen 
in der Wirtschaft gleichzustellen seien, bei denen die 
Gestellung eines Firmenwagens zur privaten Nutzung 
— als nichtmonetärer Gehaltsbestandteil — üblich sei. 
Sie hat allerdings eingeräumt, daß möglicherweise 
nicht jede einzelne in der Aufbauzeit entstandene 
Abteilungsleiterposition diesem Profil entspreche; sie 
bemühe sich deshalb, die Führungsstruktur zu kon-
zentrieren und die Abteilungsleiterpositionen zu re-
duzieren. Damit werde im Ergebnis der Empfehlung 
des Bundesrechnungshofes Rechnung getragen, die 
Zahl der Firmenwagen zu verringern. 

Die im 1. Quartal 1991 aufgetretenen Überschreitun-
gen der Höchstgrenzen für Leasingraten seien auf das 
nachträgliche Verlangen des Vorstandes zurückzu-
führen, in die Leasingraten auch die Servicekosten (im 
Sinne des Full-Service-Leasings) einzubeziehen. Da 
der zuständige Personalreferent den betroffenen Füh-
rungskräften zuvor ausdrücklich bestätigt habe, daß 
sie mit ihrer Auswahl innerhalb der finanziellen 
Grenzen der normalen Leasingrate geblieben seien, 
habe die Treuhandanstalt nach Intervention betroffe-
ner Führungskräfte beim Personalvorstand dann die 
höheren Leasingraten voll übernommen. Im übrigen 
würden sich die Fälle mit fortschreitender Zeit durch 
Ablauf der Leasingverträge und Fluktuation bei den 
Führungskräften erledigen. 

81.4.2 Dienstreiseordnung 

Die Dienstreiseordnung der Treuhandanstalt (gültig 
ab September 1991) regelt die Erstattung von Reise-
kosten bei Dienstreisen, von Trennungskosten und 
Mehrkostenpauschalen bei getrenntem Wohn- und 
Dienstort sowie von Umzugskosten. Sie ist zwischen-
zeitlich in mehreren Punkten ergänzt und geändert 
worden. 

81.4.2.1 Trennungsgeld 

Die Treuhandanstalt zahlt versetzten oder aus den 
alten Bundesländern neueingestellten Mitarbeitern 
Trennungsgeld wegen notwendiger Mehraufwen-
dungen für den Lebensunterhalt bei doppelter Haus-
haltsführung. Sie gewährt einen Verpflegungszu-
schuß, übernimmt die Übernachtungskosten oder 
zahlt Mietzuschüsse und trägt die Fahrtkosten für 
Familienheimfahrten für bestimmte Zeiträume. An-
stelle der jeweiligen Trennungsgeldkomponenten 

können von den Mitarbeitern pauschale Zahlungen 
(Mehrkostenpauschalen) gewählt werden. So wurden 
bis zum Ende des dritten Beschäftigungsjahres für die 
vor dem 1. August 1991 eingestellten Mitarbeiter 
grundsätzlich Pauschalzahlungen ohne Kostennach-
weis auch nach Bezug der eigenen Mietwohnung 
geleistet (bis zum zweiten Beschäftigungsjahr 
6 000 DM monatlich bis Abteilungsleiter und 
7 000 DM monatlich für Direktoren, im dritten 
Beschäftigungsjahr jeweils 3 000 DM bzw. 3 500 DM 
monatlich für weitere zwölf Monate). 

Der Vorstand reduzierte bisher zweimal (zuletzt am 
1. Juli 1992) Dauer und Höhe dieser Leistungen. Diese 
Anpassungen galten allerdings wegen arbeitsvertrag-
licher Zusagen bei Einstellungen vor dem jeweiligen 
Stichtag nur für die Mitarbeiter, die nach den Ände-
rungsstichtagen eingestellt wurden. 

In nicht wenigen Fällen erbrachte die Treuhandan-
stalt Leistungen, die über diese Regelungen hinaus-
gingen. So leistete sie auch Zahlungen an Mitarbeiter, 
die vor ihrem Eintritt in die Treuhandanstalt bereits 
einen Wohnsitz am Dienstort hatten. Berufsanfängern 
wurden Mietzuschüsse über die tatsächliche Miete 
hinaus geleistet. Mitarbeiter, die nach den vom Vor-
stand festgesetzten Änderungsstichtagen eingestellt 
wurden, erhielten die zuvor gültigen höheren Pau-
schalen. 

Der Bundesrechnungshof hat die vertraglichen Zusa-
gen der Trennungsgeldpauschalen der Dauer und 
Höhe nach für unangemessen gehalten; er hat es 
insbesondere nicht für vertretbar erachtet, daß die 
Treuhandanstalt selbst Berufsanfänger, die nicht aus 
einem Beschäftigungsverhältnis „abgeworben" wer-
den mußten, in die großzügigen Regelungen einbezo-
gen hat. Im übrigen hat er die häufigen Überschrei-
tungen der Trennungsgeldregelungen beanstandet. 

Die Treuhandanstalt hat eingeräumt, die großzügige 
Pauschalregelung der Anfangszeit könne auf junge 
Berufsanfänger nicht zugeschnitten sein. Deshalb 
habe sie im August 1991 die Pauschalregelung für 
Referenten abgeschafft; aus arbeitsrechtlichen und 
personalpolitischen Gründen gelte dies allerdings nur 
für die nach diesem Zeitpunkt eingestellten Mitarbei-
ter. Sie hat allerdings auch darauf hingewiesen, daß 
bei Berufsanfängern bei gleichen Voraussetzungen 
die arbeitsrechtlich gebotene Gleichbehandlung zu 
beachten sei. Ihre im Frühsommer 1991 eingeführten 
großzügigen Pauschalregelungen müßten im Lichte 
der Einsparungen gegenüber den sehr hohen Hotel-
kosten gesehen werden. Damit sollten Mitarbeiter zu 
einem frühzeitigen Auszug aus der Hotelunterbrin-
gung bewegt werden. Dies gelte auch für die über 
die tatsächlichen Mieten hinausgehenden Mietzu-
schüsse, die durch steuerliche Erwägungen zum Net-
towert der Zuschüsse begründet seien. 

Die ausdrückliche schriftliche Bestätigung der Rege-
lungen jeweils für die Dauer von drei Jahren für die bis 
zum 30. Juni 1992 eingestellten Mitarbeiter entspre-
che den mündlichen Zusagen in den Vertragsgesprä-
chen, ohne die die Kandidaten nicht hätten gewonnen 
werden können. Die bevorzugte Behandlung von 
nach veränderten Regelungen neueingestellten Mit-
arbeitern sei auf die bereits vor den Änderungsstich- 
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tagen durchgeführten Vertragsverhandlungen zu-
rückzuführen. 

81.4.2.2 Umzugskostenerstattungen 

Entsprechend den Regelungen ihrer Dienstreiseord-
nung erstattet die Treuhandanstalt auch Umzugsko-
sten. Bis Ende 1992 übernahm sie anläßlich eines 
Umzuges ihrer Mitarbeiter die nachgewiesenen Ein-
zelkosten (z. B. Beförderungsauslagen) sowie bis 
höchstens 1 500 DM die belegten Umzugsnebenko-
sten (z. B. für Gardinen) und gewährte zusätzlich ohne 
Nachweis „zur Abgeltung aller weiteren durch den 
Dienstortwechsel anfallenden Kosten eine einmalige 
Pauschale in Höhe von 3 000 DM". 

Sie erstattete auch die Nebenkosten (Maklergebüh-
ren, Notarkosten o. ä.) beim Erwerb von Wohnungs-
eigentum vollständig, soweit der Betroffene aufgrund 
der Veränderung sein bisheriges Wohnungseigentum 
verkauft oder vermietet hatte. In diesem Zusammen-
hang bezahlte die Treuhandanstalt z. B. in einem Fall 
die Maklerprovision für den Kauf eines Grundstückes 
in Höhe von 17 000 DM und die entsprechenden 
Notarkosten von rd. 1 800 DM. 

Der Bundesrechnungshof hat die Umzugskostenpau

-

schale von 3 000 DM beanstandet, da sämtliche nach 

dem Reisekostenrecht erstattungsfähigen Umzugsko-
sten bereits gegen Nachweis abgegolten werden. Er 
hat es außerdem für nicht hinnehmbar gehalten, daß 
die Treuhandanstalt die Nebenkosten für den Erwerb 
von Wohnungseigentum oder eines Grundstücks voll-
ständig übernimmt; bei einem Umzug sind lediglich 
Erstattungen in Höhe der ortsüblichen Vermittlungs-
gebühr für eine angemessene Mietwohnung vertret-
bar. 

Die Treuhandanstalt hat daraufhin die Umzugsko-
stenpauschale zum 1. Januar 1993 gestrichen. Sie hat 
des weiteren mitgeteilt, sie werde künftig die Neben-
kosten beim Erwerb von Wohnungseigentum nur 
noch bis zur Höhe der ortsüblichen Vermittlungsge-
bühr für eine Mietwohnung erstatten. In dem vom 
Bundesrechnungshof geschilderten Fall würden die 
von der Treuhandanstalt übernommenen Nebenko-
sten zurückgefordert, weil die Bebauungsabsicht 
nicht habe verwirklicht werden können. 

81.5 Schlußbemerkung 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung der 
Personalausgaben (einschließlich Nebenleistungen) 
der Treuhandanstalt beobachten. 
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Beratungstätigkeit des Bundesrechnungshofes 

82 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" 
(Kapitel 09 02 Titelgruppe 12) 

82.1 

Am 1. Januar 1970 ist das Gesetz über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur" (Gesetz) in Kraft getreten. Die För-
dermaßnahmen werden seit dem 1. Januar 1972 nach 
dem in dem Gesetz vorgesehenen Rahmenplan geför-
dert. Die Durchführung des Rahmenplanes ist Auf-
gabe der Bundesländer. Der Bund erstattet jedem 
Bundesland die Hälfte der entstandenen Ausgaben. 
Mit dem Einigungsvertrag wurde das Gesetz auf die 
neuen Bundesländer übergeleitet. Im Bundeshaushalt 
1993 sind für die alten Bundesländer Zuweisungen 
des Bundes in Höhe von 350 Mio. DM und für die 
neuen Bundesländer in Höhe von 3,55 Mrd. DM 
veranschlagt. 

82.2 

Der Bundesrechnungshof hat auf Bitte des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft (Bundesministerium) bera-
tend zu der Frage Stellung genommen, inwieweit es 
zulässig ist, daß bei der Durchführung der Gemein-
schaftsaufgabe durch die Bundesländer anfallende 
Gebühren der Banken vom Zuschußempfänger getra-
gen werden. Der Bundesrechnungshof hat die Ansicht 
vertreten, daß dieses Verfahren finanzverfassungs-
rechtlich unzulässig sei, wenn die betroffenen Bun-
desländer nicht gleichzeitig ihre Finanzierungsanteile 
an der Gemeinschaftsaufgabe entsprechend der Höhe 
der Gebühren erhöhten. Die Bearbeitungsgebühren 
der Banken stellten von den Bundesländern zu tra-
gende Verwaltungsausgaben im Sinne des Arti-
kels 104a Abs. 5 GG dar. Die Gebühren seien daher 
nicht vom Zuschußempfänger, sondern vom jeweili-
gen Bundesland zu finanzieren. 

Das Bundesministerium hat sich der Auffassung des 
Bundesrechnungshofes angeschlossen und die betrof-
fenen Bundesländer aufgefordert, die Erhebung von 
Entgelten von den Zuschußempfängern abzustellen. 
Die Bundesländer haben dem Bundesministerium 
mitgeteilt, daß die entsprechenden Gebühren ab dem 
Haushaltsjahr 1993 gesondert aus dem Landeshaus-
halt beglichen werden. 

Durch die Änderung des Verfahrens kommt künftig 
der gesamte Zuwendungsbetrag dem Zuschußemp-
fänger als Förderung zugute. Hierdurch können meh-
rere Millionen DM pro Jahr zusätzlich für Fördermaß-
nahmen eingesetzt werden. 

82.3 

Der Bundesrechnungshof hat darüber hinaus auf-
grund von Prüfungserkenntnissen der Rechnungshöfe 
des Bundes und der Länder wiederkehrende Mängel 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zusammenge-
stellt und dem Bundesministerium im wesentlichen 
nachfolgende Beanstandungen mitgeteilt: 

In vielen Fällen waren die eingereichten Anträge 
unvollständig und die erforderlichen Unterlagen nicht 
ausreichend, um die Investitionsvorhaben auf die 
gesetzlichen und sonstigen Zuwendungsvorausset-
zungen hin zu prüfen. Immer wieder wurden Investi-
tionsvorhaben vor der Antragstellung begonnen. 
Vielfach wurden einzelne Wirtschaftsgüter vorzeitig 
angeschafft oder bestellt. Nach Abschluß der Investi-
tionsmaßnahmen waren häufig nicht die gemäß 
Antrag und Zusage aufgeführten Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze geschaffen worden. Investitionen für den 
Erwerb, den Bau oder Umbau von Gebäuden, die 
andere Unternehmen innerhalb von drei Jahren nach 
Fertigstellung nutzten, wurden bezuschußt, obwohl 
dies nach den Fördervoraussetzungen ausgeschlossen 
ist. Fördermittel wurden wiederholt zu früh abgeru-
fen. 

Das Bundesministerium hat die Anregungen des Bun-
desrechnungshofes aufgegriffen und nach Stellung-
nahme durch die Bundesländer Vorschläge zur Besei-
tigung der Mängel in den entsprechenden Gremien 
der Gemeinschaftsaufgabe eingebracht. So erfolgte 
z. B. im Antragsformular eine Klarstellung über den 
Vorhabenbeginn; den Bundesländern wurde empfoh-
len, eine zusätzliche Erklärung vom Investor zu ver-
langen, daß mit dem Vorhaben vor Antragstellung 
noch nicht begonnen wurde. In den Rahmenplan 
wurde eine Bestimmung aufgenommen, daß während 
der Zweckbindungsfrist auch eine Vermietung geför-
derter Investitionsgüter unzulässig ist. Das Bundesmi-
nisterium hat den mit der Durchführung der Gemein-
schaftsaufgabe beauftragten Bundesländern zudem 
empfohlen, verstärkt auf die Kontrolle des terminge-
rechten Abrufs der Fördermittel zu achten. Künftig 
sollen die formalen und inhaltlichen Plausibilitätskon-
trollen durch das Bundesamt für Wirtschaft verstärkt 
werden. 

Das Bundeskabinett hatte sich in einer Sitzung am 
20. Januar 1993 mit dem Thema „Mißbrauch und 
Fehlentwicklungen bei öffentlichen Leistungen" be-
faßt. In dem daraufhin erarbeiteten Bericht des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 1. Juni 1993 sind 
auch vom Bundesrechnungshof festgestellte Mängel 
bei der Gemeinschaftsaufgabe und Maßnahmen zur 
Beseitigung aufgenommen worden. Im Bericht wird 
darüber hinaus darauf hingewiesen, daß etwa 10 v. H. 
der Förderfälle in den neuen Bundesländern zu bean-
standen sind und bei 40 Vorhaben bereits Fördermittel 
des Bundes vom Bundesland zurückgefordert wur- 
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den. Das Bundeskabinett hat den Bericht am 9. Juni 
1993 zur Kenntnis genommen und beschlossen, daß 
die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Miß-
brauchsbekämpfung rasch umzusetzen sind. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 

83 Rechtsgrundlagen und Praxis bei der 
Benutzung personengebundener 
Dienstkraftfahrzeuge 

Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 
bat Anfang 1991 den Bundesrechnungshof, die 
Rechtsgrundlagen und die Praxis bei der Benutzung 
personengebundener Dienstkraftfahrzeuge zu unter-
suchen, eventuelle Beanstandungen aufzuzeigen und 
Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen. 

Bei seiner Prüfung stellte der Bundesrechnungshof 
mannigfache Schwachstellen fest und unterbreitete 
Lösungsmöglichkeiten für die künftige Neugestal-
tung der einschlägigen Vorschriften. 

Mitte 1991 nahm der Haushaltsausschuß des Deut-
schen Bundestages den Bericht des Bundesrech-
nungshofes zustimmend zur Kenntnis, forderte die 
Bundesregierung auf, die einschlägigen Vorschriften 
unter Berücksichtigung der Ausführungen des Bun-
desrechnungshofes zu überarbeiten und bat die übri-
gen Verfassungsorgane, bei ihren Regelungen ent-
sprechend zu verfahren. 

Bei der Überarbeitung der Vorschriften hat der Bun-
desrechnungshof die Bundesministerien des Innern 
und der Finanzen beraten. 

Die neuen „Richtlinien für die Nutzung von Dienst-
kraftfahrzeugen in der Bundesverwaltung" sind mit 
Wirkung vom 1. Juli 1993 in Kraft getreten. 

Mit diesen Richtlinien hat die Bundesregierung nun-
mehr der Forderung des Haushaltsausschusses des 
Deutschen Bundestages entsprochen und insbeson-
dere 

— die bisherigen sich zum Teil widersprechenden 
Bestimmungen in den Richtlinien zusammenge-
faßt und damit einheitliche Regelungen für die 
gesamte Bundesverwaltung und den Bereich der 
überwiegend vom Bund institutionell geförderten 
Zuwendungsempfänger geschaffen, 

— in den Richtlinien eindeutig zwischen Nutzungs-
berechtigung und Entgelt getrennt, 

— den Umfang der Nutzungsmöglichkeiten von per-
sonengebundenen Dienstkraftfahrzeugen eindeu-
tig festgelegt und 

— alle Funktionsträger, für die zweifelsfrei die Richt-
linien gelten, angeführt. 

Der Bundesrechnungshof hat seine ursprünglich 
erhobenen Bedenken gegen das Führen personenge-
bundener sondergeschützter Dienstkraftfahrzeuge 
durch den Funktionsträger selbst zurückgestellt, 
nachdem das Bundeskriminalamt die jetzige Rege-
lung, nach der die Eignung des Funktionsträgers 

durch diese Behörde festgestellt und bescheinigt wird, 
für ausreichend ansieht. 

84 Einsparungen von Haushaltsmitteln 
bei der Bundesanstalt für Arbeit 

84.1 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesministerien 
für Arbeit und Sozialordnung und der Finanzen sowie 
die Selbstverwaltung der Bundesanstalt für Arbeit 
(Bundesanstalt) aufgrund von Erkenntnissen aus frü-
heren Prüfungen bei der Bundesanstalt über Möglich-
keiten zur Einsparung von Haushaltsmitteln bei der 
Anwendung des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) 
beraten und angeregt, 

— die Bekämpfung des Mißbrauchs von Leistungen 
zu intensivieren, interne Beschränkungen der 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aufzuheben 
sowie die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu 
verstärken, 

— das bestehende Bildungsangebot von Trägern der 
beruflichen Fortbildung und Umschulung stärker 
zu nutzen, um dadurch Maßnahmen ausschließlich 
für die Bundesanstalt verringern zu können, 

— die Ausweitung der Regelförderdauer bei Um-
schulungsmaßnahmen auf Härtefälle zu begren-
zen, 

— die Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men über Ausnahmeregelungen (z. B. die Förde-
rung von Nichtleistungsempfängern) auf ein ver-
tretbares Maß zu beschränken und 

— bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Gesell-
schaften für Arbeitsförderung, Beschäftigung und 
Strukturentwicklung die „kopflastige" Vergü-
tungsstruktur im Verwaltungsbereich zu vermei-
den. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
(Bundesministerium) und die Bundesanstalt sind die-
sen Anregungen des Bundesrechnungshofes ge-
folgt. 

84.2 

Zur Änderung des AFG hat der Bundesrechnungshof 
weitere Einsparungsmöglichkeiten aufgezeigt. Er hat 
beispielsweise angeregt: 

— die Möglichkeiten einzuschränken, das Arbeitslo-
sengeld höher zu bemessen als nach dem zuletzt 
erzielten Arbeitsentgelt (§ 112 Abs. 7 AFG), 

— Arbeitslose mit eingeschränkter Leistungsfähig-
keit Arbeitslosen gleichzustellen, die infolge per-
sönlicher oder rechtlicher Bindungen (z. B. Kinder-
betreuung) keine Vollzeitbeschäftigung mehr aus-
üben können (§ 112 Abs. 8 AFG), 

— das Überbrückungsgeld (§ 55a AFG) zur Auf-
nahme einer selbständigen Tätigkeit als Darlehen 
zu gewähren statt als Zuschuß — wie nach dem 
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autonom gesetzten Recht der Bundesanstalt vorge-
sehen —, 

— Zeiten des Unterhaltsgeldbezuges nicht mehr den 
Beschäftigungszeiten gleichzustellen, die weitere 
Leistungsansprüche begründen (§ 107 Abs. 1 
AFG), 

— die steuerlichen Kinderfreibeträge in die Berech-
nung des Arbeitslosengeldes wegen dessen Lohn-
ersatzfunktion einzubeziehen mit der Folge, daß in 
der Regel Arbeitslose mit drei und mehr Kindern 
ein höheres Arbeitslosengeld erhalten und Ar-
beitslose mit einem oder zwei Kindern ein gerin-
geres (§ 111 Abs. 1 AFG). 

Im Hinblick auf die Haushaltssituation der Bundesan-
stalt und die Auswirkungen auf den Bundeshaushalt 
wird der Bundesrechnungshof auch die bisher nicht 
aufgegriffenen Vorschläge mit dem Bundesministe-
rium und der Bundesanstalt weiter erörtern. 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die Bemü-
hungen des Bundesministeriums und der Bundesan-
stalt, Einsparungen vorzunehmen. Er ist sich auch 
bewußt, daß die aufgezeigten Einsparungsmöglich-
keiten einer politischen Bewertung unterliegen. Er 
geht aber davon aus, daß gezielte sachlich begründ-
bare Einsparungen pauschalen Kürzungen vorzuzie-
hen sind. 

85 „Begleitende Finanzierung" der deutschen 
Industrie bei der Entwicklung des neuen 
Jagdflugzeuges 
(Kapitel 14 20) 

85.1 

Für das viernationale Entwicklungsprogramm Jagd-
flugzeug 90 war im Haushaltsplan 1988 eine Ver-
pflichtungsermächtigung für künftige Haushaltsjahre 
in Höhe von 6,2 Mrd. DM bewilligt worden. 

Schon bei Abschluß der Entwicklungsverträge mit 
den Industriekonsortien im Jahre 1988 hatte das 
Bundesministerium der Verteidigung (Bundesmini-
sterium) mit der Möglichkeit gerechnet, daß die aus 
der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächti-
gung jährlich zur Verfügung stehenden Mittel gegen-
über den fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht aus-
reichen könnten. Auf Veranlassung des Bundesmini-
steriums war daher in den Entwicklungsverträgen 
zwischen der für die Regierungen handelnden NATO 
European Fighter Management Agency (NEFMA) 
und den internationalen Industriekonsortien eine 
Regelung getroffen worden, die vorsieht, daß die 
deutsche Industrie fällige, aber mangels Haushalts-
mitteln nicht bezahlbare Rechnungen bis zum Inkraft-
treten des nächsten Haushaltes vorfinanziert. Die 
Kosten der Vorfinanzierung sollten „im Rahmen der 
für das Programm zu ermittelnden kalkulatorischen 
Zinsen abgegolten" werden. Für dieses Verfahren 
wurde in den Verträgen der Begriff „begleitende 
Finanzierung" verwandt. 

85.2 

Während in den ersten drei Entwicklungsjahren der 
Mittelbedarf durch die Haushaltsansätze gedeckt 
war, mußte die „begleitende Finanzierung" zum 
Ende des Jahres 1991 mit rd. 62 Mio. DM in 
Anspruch genommen werden. Am Ende des Jahres 
1992 konnten Rechnungen in Höhe von 146 Mio. 
DM nicht bezahlt werden. Hinzu kamen rd. 34 Mio. 
DM, die am 2. Januar 1993 fällig wurden, so daß 
mit Jahresbeginn 1993 fällige Rechnungen von ins-
gesamt 180 Mio. DM vorlagen, die aus Mitteln des 
Haushaltes 1993 bezahlt wurden. Die Preise der Lei-
stungen in den betreffenden Zeiträumen sind von der 
zuständigen Bundesbehörde noch nicht abschließend 
geprüft worden. Die Industrie hat aber mittlerweile 
Zusatzkosten wegen der „begleitenden Finanzie-
rung" geltend gemacht. Bei der Höhe der Vorfinan-
zierung könnten Beträge in Millionenhöhe in Betracht 
kommen. 

85.3 

Bereits im Jahre 1988 hatte der Bundesrechnungshof 
auf die Risiken dieser Art der Finanzierung hingewie-
sen und bemerkt, daß diese Finanzierungsform die 
Ausgaben für das Bundesministerium letztlich erhö-
hen kann. Nachdem das Ausmaß der „begleitenden 
Finanzierung dem Bundesrechnungshof durch eine 
Prüfung bei der NEFMA bekannt geworden war, hat 
der Bundesrechnungshof dem Bundesministerium im 
November 1992 empfohlen, von solchen Finanzie-
rungsverfahren abzusehen, da sie zu Unregelmäßig-
keiten in der Haushaltsmittelplanung und zu Mehr-
ausgaben führen können. Die „begleitende Finanzie-
rung" steht zudem im Gegensatz zu der im Rüstungs-
bereich sonst üblichen „Jahreswendeklausel", die 
besagt, daß zwar vor Jahreswende fällig werdende 
Zahlungen in das neue Jahr verschoben werden 
können, jedoch unter Ausschluß von zusätzlichen 
Zinsansprüchen. Gemäß Nr. 43 der Leitsätze für die 
Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (Leit-
sätze) ist es preisrechtlich unzulässig, neben der 
Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen auch 
noch die für Fremdkapital tatsächlich entstandenen 
Zinsen in Ansatz zu bringen. Außerdem stößt das 
Verfahren der „begleitenden Finanzierung" auf haus-
haltsrechtliche Bedenken, da in ihm ein Verstoß ge-
gen das Jährlichkeitsprinzip und eine Über-
schreitung der haushaltsrechtlichen Ermächtigung 
gesehen werden kann; zudem erschwert es die 
Finanzplanung. 

85.4 

Das Bundesministerium hat erwidert, die Vereinba-
rung zur „begleitenden Finanzierung" stehe nicht im 
Widerspruch zu den Leitsätzen. Das Bundesministe-
rium sehe auch nicht die Gefahr einer zusätzlichen 
Belastung für den Haushalt, da die Industrie für im 
Rahmen der „begleitenden Finanzierung" anfallende 
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finanzielle Vorleistungen nur kalkulatorische Zinsen 
in Höhe von 6 v. H. programmbezogen berechnen 
dürfe. Zwischenzeitlich hat allerdings die im Bundes-
ministerium zur Erarbeitung von Vorschlägen für ein 
verbessertes Kostenmanagement eingesetzte Arbeits-
gruppe NEJF (Neues Europäisches Jagdflugzeug) in 
ihrem Bericht vom 19. Februar 1993 die Empfehlun-
gen des Bundesrechnungshofes aufgegriffen und 
ebenfalls angeregt, bei einer Vertragsänderung auf 
den Ersatz der Regelung für die „begleitende Finan-
zierung" durch eine normale „Jahreswendeklausel" 
hinzuwirken. Das Bundesministerium hat zudem am 
12. Mai 1993 vor dem Haushaltsausschuß des Deut-
schen Bundestages erklärt, man wolle von dem Ver-
fahren der „begleitenden Finanzierung" künftig nicht 
mehr Gebrauch machen. 

85.5 

Der Bundesrechnungshof hält daher seine preis- und 
haushaltsrechtlichen Bedenken aufrecht. Er wird die 
weitere Entwicklung beobachten. 

86 Entwicklung und Beschaffung des 
Aufklärungssystems „LAPAS" 

Der Bundesrechnungshof hat beim Bundesministe-
rium der Verteidigung den Ablauf von Entwicklungs- 
und ersten Beschaffungsmaßnahmen für ein Aufklä-
rungssystem mit der Bezeichnung „LAPAS I" geprüft. 
Der Bundesrechnungshof hat die zuständigen Gre-
mien des Deutschen Bundestages im Sinne einer 
möglichst zeitnahen Unterstützung bei den anstehen-
den weitreichenden finanziellen Entscheidungen auf 
die Probleme und Risiken hingewiesen, die mit die-
sem Vorhaben verbunden waren. Das Ressort wollte 
zwar zunächst das Programm fortführen, hat dann 
jedoch unter Abwägung verschiedener Gesichts-
punkte, insbesondere auch der Finanzknappheit, ent-
schieden, das Vorhaben einzustellen. 

Diese Entscheidung stimmt im Ergebnis weitgehend 
mit den Schlußfolgerungen und Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes überein. 

Beratungstätigkeit des Bundesrechnungshofes in den neuen Bundesländern 

87 Erstattungsanspruch der Deutschen 
Versicherungs-AG wegen Vorfinanzierung 
von Zusatzversorgungsleistungen 

Bis zum 30. Juni 1990 wurden in der Deutschen 
Demokratischen Republik nach der Verordnung über 
die Altersversorgung der technischen Intelligenz in 
den volkseigenen Betrieben vom 17. August 1950 
Zusatzversorgungsleistungen zur Rente dieses Perso-
nenkreises erbracht, die von den Beschäftigungsbe-
trieben durch Umlage aufzubringen waren. Die Staat-
liche Versicherung der Deutschen Demokratischen 
Republik (Staatliche Versicherung) zahlte die nach 
den Vorschriften zu den Zusatzversorgungssystemen 
aus dem Staatshaushalt bereitzustellenden Leistun-
gen aus und führte jeweils im darauffolgenden Jahr 
die Umlage bei den Beschäftigungsbetrieben durch. 

Die für das Jahr 1989 erhobene Umlage in Höhe von 
131 Mio. M (nach Währungsumstellung waren dies 
65,5 Mio. DM) verblieb nach Auflösung der Staatli-
chen Versicherung Mitte des Jahres 1990 bei der als 
Rechtsnachfolgerin gegründeten Deutschen Versi-
cherungs-AG (Versicherungs-AG), die auf dem 
Gebiet der Privatversicherung tätig ist. 

Für die im 1. Halbjahr 1990 gezahlten Versorgungs-
leistungen und einen noch nicht durch die Betriebe 
erstatteten Restbetrag aus dem Jahre 1989 in Höhe 
von zusammen 72 Mio. M (nach Währungsumstellung 
36 Mio. DM) wurde im Jahre 1991 eine letzte Umlage 
erhoben. Die Betriebe zahlten dabei etwa 19 Mio. DM 
an die Überleitungsanstalt Sozialversicherung (Über-
leitungsanstalt), die inzwischen die Zusatzversorgung 
weiterführte. Die Finanzierung der Versorgungslei

-

stungen ab dem 2. Halbjahr 1990 wurde grundlegend 
umgestellt. 

Die Umlage für das Jahr 1989 bilanzierte die Versi-
cherungs-AG als ihr zustehende Einnahmen. Darüber 
hinaus machte sie geltend, daß die Staatliche Versi-
cherung auch im 1. Halbjahr 1990 die Zahlungen an 
die Bezieher von Zusatzversorgungsleistungen der 
technischen Intelligenz aus Eigenmitteln erbracht und 
somit vorfinanziert habe. Die Versicherungs-AG ver-
langte daher Erstattung dieser Aufwendungen in 
Höhe von 36 Mio. DM. 

Die Überleitungsanstalt folgte der Rechtsauffassung 
der Versicherungs-AG, obwohl entsprechende Be-
lege über die Vorfinanzierung aus Eigenmitteln der 
Staatlichen Versicherung nicht vorgelegt wurden. Sie 
überwies dementsprechend nach vorheriger Unter-
richtung des Bundesministeriums für Arbeit und So-
zialordnung (Bundesministerium) der Versicherungs

-

AG rd. 19 Mio. DM, die ihr bis Anfang Juli 1991 durch 
die Umlage bei den Betrieben zugeflossen waren. 
Bezüglich des dadurch noch nicht erfüllten Teiles der 
Forderung der Versicherungs-AG in Höhe von 
17 Mio. DM bat die Überleitungsanstalt das Bundes-
ministerium um Begleichung durch den Bund, da 
dieser nach dem Einigungsvertrag Kostenträger der 
Zusatzversorgungssysteme sei. 

Der Bundesrechnungshof hat die Überleitungsanstalt 
und das Bundesministerium darauf hingewiesen, daß 
eine Vorfinanzierung durch Eigenmittel der Staatli-
chen Versicherung weder belegt noch nach den 
Vorschriften zu den Zusatzversorgungssystemen vor-
gesehen gewesen sei. Vielmehr seien hiernach die 
laufenden Aufwendungen aus dem Staatshaushalt 
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der Deutschen Demokratischen Republik bereitzu-
stellen und durch die Staatliche Versicherung nur zu 
bewirtschaften gewesen. Die von der Versicherungs-
AG erhobene und zum Teil befriedigte Forderung in 
Höhe von 36 Mio. DM und der Verbleib der Umlage in 
Höhe von 131 Mio. M bei der Versicherungs-AG seien 
daher nicht berechtigt. 

Das Bundesministerium hat daraufhin die Erfüllung 
der Restforderung der Versicherungs-AG in Höhe von 
17 Mio. DM zurückgestellt. Nach Prüfung der Ange-
legenheit unter Einschaltung des Bundesversiche-
rungsamtes und des Bundesministeriums der Finan-
zen hat sich das Bundesministerium schließlich davon 
überzeugt, daß eine Rechtsgrundlage für die Forde-
rung der Versicherungs-AG nicht ersichtlich ist. Infol-
gedessen hat die Überleitungsanstalt auch die bereits 
bewirkte Zahlung an die Versicherungs-AG ohne 
Rechtsgrundlage erbracht. 

Die Versicherungs-AG hat nach entsprechenden Vor-
halten des Bundesversicherungsamtes auf die Zah-
lung ihrer Restforderung in Höhe von 17 Mio. DM 
verzichtet, ohne jedoch ihre grundsätzliche Rechtspo-
sition aufzugeben und die Rückzahlung der bereits 
erstatteten 19 Mio. DM anzubieten. Das Bundesmini-
sterium hat daher das Bundesversicherungsamt 
beauftragt, die Rückforderung der bereits gezahlten 
Summe zu betreiben und eine entsprechende Klage 
vorzubereiten. 

In die Überlegungen werden auch die im Jahre 1990 
durch die Umlagebeiträge für das Jahr 1989 der 
Versicherungs-AG zugeflossenen rd. 131 Mio. M 
einbezogen. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter beobachten. 

38 Beschaffung von Informationstechnik 
bei der Deutschen Reichsbahn 

88.1 

Der Bundesrechnungshof hat bei der Deutschen 
Reichsbahn die Verfahrensweise bei der Beschaffung 
von Informationstechnik (IT) geprüft. Die Deutsche 
Reichsbahn hatte mit der Vereinigung im Oktober 
1990 neue organisatorische, finanzwirtschaftliche und 
beschaffungsrechtliche Rahmenbedingungen erhal-
ten. Prüfungsmaßstäbe waren Vorgaben zur IT-Aus-
stattung von Arbeitsplätzen und zum Beschaffungs-
verfahren von Hard- und Software, wie sie bei der 
Deutschen Bundesbahn und in den alten Bundeslän-
dern gelten. Dies entsprach dem Beschluß der Füh-
rungsgremien der beiden Deutschen Bahnen zum 
Ende des Jahres 1991, ihre zuvor getrennten Informa-
tionsverarbeitungs-Aktivitäten künftig einer gemein-
samen Leitung zu unterstellen und am Ziel „Zwei 
Bahnen — eine Informationsverarbeitung" auszurich-
ten. 

Der Bundesrechnungshof hat im 2. Halbjahr 1992 bei 
stichprobenweisen Prüfungen festgestellt, daß kein 
auch nur annähernd genauer Gesamtüberblick über 
die eingesetzte Hard- und Software vorhanden und 
eine Bestandsführung erst im Aufbau war. Auch die 

Angaben über die Nutzung der vorhandenen Geräte 
waren unzulänglich. 

Eine sachgerechte Bedarfsermittlung für die IT-Aus-
stattung war deshalb nicht möglich. 

Beschaffungen wurden nicht abgestimmt vorgenom-
men. Sie wurden nicht nur aus IT-Mitteln, sondern 
entgegen der Einkaufsvorschrift auch aus dem 
Maschinen- und Geräteprogramm und dem allgemei-
nen Investitionsplan finanziert. Die Deutsche Reichs-
bahn zahlte zum Teil Preise, die sehr viel ungünstiger 
als die in den Rahmenverträgen der Deutschen Bun-
desbahn waren; diese hätte auch sie nutzen kön-
nen. 

Entgegen naheliegenden Standardisierungsüberle-
gungen wurde unterschiedliche Hard- und Software 
für dieselbe Aufgabe eingesetzt. Es bestand die 
Gefahr, daß sich die Typenvielfalt in den nächsten 
Jahren noch vergrößern würde. Der Deutschen 
Reichsbahn entstehen durch die Typenvielfalt 
Schwierigkeiten beim Datenaustausch und erhebli-
cher Mehraufwand bei der Anpassung, Betreuung 
und Nutzung der verschiedenen Produkte. 

Darüber hinaus wurde eine große Anzahl beschaffter 
Software-Produkte nicht genutzt: Sie wurden vielfach 
noch unausgepackt in Büroschränken vorgefunden. 

88.2 

Der Bundesrechnungshof hat der Deutschen Reichs-
bahn empfohlen, so rasch wie möglich und nach 
einheitlichen Kriterien verläßliche Bestandsunterla-
gen zu erarbeiten. Auf einer solchen Grundlage ließen 
sich künftige Beschaffungen mit ihren Auswirkungen 
auf die Haushaltsführung frühzeitig und sachgerecht 
planen, aber auch Mehrfachnutzungsmöglichkeiten 
von Hard- und Software besser erkennen. 

Es sollte für die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Beschaffungswege Sorge getragen und IT-Gerät 
abgestimmt und nur noch aus eigens dafür vorgese-
henen Titeln beschafft werden. Bei einer Bündelung 
der Beschaffungsmaßnahmen von der Deutschen 
Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn wären 
zudem beachtliche Preisvorteile zu erwarten. Wie bei 
der Deutschen Bundesbahn sollten Standards vorge-
geben und flächendeckend möglichst gleiche Geräte 
und Software-Produkte für gleiche Aufgaben einge-
setzt werden. Die Probleme der Ausstattungsvielfalt 
lösten sich damit zumindest auf mittlere Sicht. 

88.3 

Die Deutsche Reichsbahn hat die Anregungen des 
Bundesrechnungshofes aufgegriffen. Die Probleme 
sollen im Zusammenwirken mit der Deutschen Bun-
desbahn im Rahmen der gemeinsamen Organisation 
der DV-Bereiche u. a. durch die Übernahme eines bei 
der Deutschen Bundesbahn eingeführten Bestands-
führungssystems, der dort geltenden Ausstattungs-
vorgaben und durch ein gemeinsames Beschaffungs-
wesen bereinigt werden. 
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88.4 

Der Bundesrechnungshof wird zu gegebener Zeit 
prüfen, inwieweit die Deutsche Reichsbahn das bei 
der Deutschen Bundesbahn eingeführte IT-Bestands-
führungssystem und die dort geltenden IT-Ausstat-
tungsvorgaben übernommen und für die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Beschaffungswege gesorgt 
hat. 

89 Sicherheit der Personaldatenverarbeitung 
bei der Deutschen Reichsbahn 

89.1 

Der Bundesrechnungshof hat die Personaldatenverar-
beitung bei einer Reichsbahndirektion geprüft. Auf 
mehreren Arbeitsplatzcomputern befanden sich Da-
teien der Überprüfungsverfahren der Bediensteten, 
etwa über Auskünfte des Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, von Anhö-
rungsergebnissen von Mitarbeitern der Reichsbahn-
direktion über ihre Vergangenheit und Zusammen-
stellungen über ihre vermutete informelle Stasi-Mit-
arbeit. Ein besonderer Zugriffsschutz auf diese Daten 
war nicht vorhanden. Mehrere Kopien der Dateien 
befanden sich auf Disketten, die unverschlossen gela-
gert wurden. 

89.2 

Wegen des fehlenden Zugriffsschutzes war die 
Sicherheit der Daten vor unberechtigter Kenntnis-
nahme, Veränderung und Zerstörung nicht gewähr-
leistet. 

Der Bundesrechnungshof hat die Deutsche Reichs-
bahn auf die grundsätzliche Bedeutung des Falles 
hingewiesen und geraten, die Sicherheitslücken 
schnellstmöglich durch wirksame Zugangskontrollen, 
einen Zugriffsschutz und ergänzende organisatori-
sche Maßnahmen zu schließen. Er hat die Deutsche 
Reichsbahn aufgefordert, auch bei den anderen Stel-
len der Reichsbahn zu prüfen, ob eine sichere Perso-
naldatenverarbeitung gewährleistet sei. Zudem solle 
geklärt werden, ob die Personaladministration nicht 
generell von Arbeitsplatzcomputern auf eine siche-
rere DV-Technik verlagert werden könne. 

89.3 

Die Deutsche Reichsbahn hat die Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes aufgegriffen und technische 
und organisatorische Abhilfemaßnahmen getroffen. 
Beim PC-Einsatz hat der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz inzwischen beratend mitgewirkt. 

Abgesehen von diesen kurzfristig wirksam werden

-

den Verbesserungen der Sicherheit hat die Deutsche 
Reichsbahn eine Ist-Analyse ihrer DV-gestützten Ver

-

arbeitung personenbezogener Daten durchgeführt. 
Daraufhin hat sie im Jahre 1993 mit der Einführung 
des DV-Systems „Örtliche Personaldatenverarbei-
tung" der Deutschen Bundesbahn begonnen. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung der Sicherheit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten bei der Deutschen Reichsbahn beobach-
ten. 

90 Konzentration der Rechenzentren 
der Deutschen Reichsbahn 
auf den Standort Berlin 

90.1 

Die Deutsche Reichsbahn wird in den Jahren 1993 und 
1994 ihre bislang acht Rechenzentren im Standort 
Berlin zusammenlegen, das dortige Rechenzentrum 
ausbauen und dabei in einen zeitgemäßen DV-tech-
nischen und baulichen Stand versetzen. Es soll auch 
im Verbund mit den zur Zeit bestehenden Anlagen 
der Deutschen Bundesbahn in Köln und Frankfurt am 
Main arbeiten können. Die Deutsche Reichsbahn 
hatte für die Maßnahme, ihr derzeit größtes DV-
Vorhaben, Ausgaben in Höhe von 93 Mio. DM veran-
schlagt. 

Das Bundesministerium für Verkehr (Bundesministe-
rium) setzte auf Anregung des Bundesrechnungshofes 
die Genehmigung des Vorhabens aus, weil erste 
Erhebungen bei der Bauplanung des neuen Rechen-
zentrums Mängel gezeigt hatten. 

Mit verschiedenen Maßnahmen des Vorhabens war 
bereits ohne die erforderliche Zustimmung des Bun-
desministeriums begonnen worden. 

Die Prüfung der Neu- und Umbaumaßnahmen und 
der Ansätze für die DV-technische Ausstattung des 
Rechenzentrums sowie der Stellen, die mit ihm über 
Datenfernverarbeitung zusammenarbeiten sollen, 
brachte Einsparungsvorschläge des Bundesrech-
nungshofes von rd. 27 Mio. DM. So ermöglichen 
deutlich verringerte Flächenvorgaben für das neue 
Rechnergebäude, die den niedrigeren spezifischen 
Platzbedarf moderner DV-Anlagen berücksichtigen, 
eine Einsparung von rd. 5 Mio. DM. Die Sanierung des 
vorhandenen Bürokomplexes dürfte bei Ansatz von 
Erfahrungswerten vergleichbarer Bauvorhaben ande-
rer Verwaltungen fast 7 Mio. DM billiger werden als 
von der Deutschen Reichsbahn angenommen. Eine 
strenge Beschränkung auf die sachgerechte Ausstat-
tung mit Hard- und Software und die Inanspruch-
nahme günstiger Rahmenvertragskonditionen der 
Deutschen Bundesbahn, die auch der Deutschen 
Reichsbahn zustehen, dürfte zu Minderausgaben von 
rd. 15 Mio. DM führen. 

90.2 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministe

-

rium und der Deutschen Reichsbahn geraten, die 
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Funktion des Bereichs- und Projektcontrollings zu 
stärken und so einen ungenehmigten Beginn von 
Vorhaben mit finanziellen Verpflichtungen ohne 
haushaltsmäßige Ermächtigung künftig zu unterbin-
den. 

Da einmal genehmigte Mittel ungeachtet späterer 
Einsparungsmöglichkeiten erfahrungsgemäß voll 
verausgabt werden, hat der Bundesrechnungshof 
empfohlen, seine Einsparvorschläge in Höhe von 
30 v. H. der ursprünglichen Ansätze in die noch nicht 
abgeschlossene Feinplanung des Vorhabens einzuar-
beiten. 

90.3 

Das Bundesministerium und die Deutsche Reichsbahn 
wollen diese Anregung des Bundesrechnungshofes 
auf greif en.  

Der Bundesrechnungshof wird zu gegebener Zeit 
prüfen, inwieweit seine Einsparvorschläge umgesetzt 
und die Funktion des Bereichs- und Projektcontrol-
lings gestärkt wurden. 

91 Betriebliche Planung und Maßnahmen 
für Bauarbeiten der Deutschen Reichsbahn 

91.1 

Besondere Auswirkungen auf den Betriebsbereich 
der Deutschen Reichsbahn haben derzeit neben dem 
Rückgang der Verkehrsleistungen (vgl. Nr. 92) und 
der Zusammenführung der beiden Deutschen Bahnen 
die umfangreichen Baumaßnahmen im Netz der Deut-
schen Reichsbahn (Neu- und Ausbaumaßnahmen). 
Hier ist der Betriebsbereich für die betriebliche Infra-
strukturplanung zuständig, nach der die Vorgaben 
und Forderungen des Personen- und Güterverkehrs in 
betriebliche Bauten und Anlagen umgesetzt werden. 
Zugleich hat er die Aufgabe, im Rahmen der Baube-
triebsplanung die betrieblichen Voraussetzungen für 
die Durchführung der Bauarbeiten zu schaffen und die 
dadurch verursachten Betriebserschwernisse mög-
lichst gering zu halten. 

Anfang 1992 hat der Bundesrechnungshof sich einen 
Überblick über den Betriebsbereich der Deutschen 
Reichsbahn verschafft und danach den Einsatz von 
Triebfahrzeugen für Baumaßnahmen sowie die durch 
Bauarbeiten verursachten Betriebserschwernisse nä-
her untersucht. Zugleich befaßte sich der Prüfungs-
dienst bei der Deutschen Bundesbahn und der Deut-
schen Reichsbahn im Auftrag des Bundesrechnungs-
hofes mit der betrieblichen Infrastrukturplanung der 
„Verkehrsprojekte Deutsche Einheit". 

Ein wichtiges Ziel aller Untersuchungen war, Empfeh-
lungen zur Behebung der festgestellten Mängel im 
Betriebsbereich zu erarbeiten. 

91.2 

91.2.1 

Bereits die erste Orientierung im Betriebsbereich der 
Deutschen Reichsbahn ergab Mängel in der Organi-
sation, den Planungen und den Verfahren, die insbe-
sondere auch die Wirtschaftlichkeit der Bauarbeiten 
der Deutschen Reichsbahn beeinträchtigten: 

Bei der ab Juni 1992 eingeführten gemeinsamen 
Führungsstruktur der beiden Deutschen Bahnen wur-
den große Teile der Bereiche Produktion und Bet rieb 
der Deutschen Bundesbahn sowie Betrieb der Deut-
schen Reichsbahn zum neugebildeten Ressort Fahr-
weg zusammengefaßt. Dabei wurden jedoch noch 
nicht die Möglichkeiten zur Einsparung von Organi-
sationseinheiten und Führungspersonal sowie zur 
Schwerpunktbildung genutzt, die sich bei der Zusam-
menfassung zweier gleichartiger Verwaltungen 
zwangsläufig anbieten. 

Mehrkosten der Betriebsführung in Millionenhöhe, 
verursacht durch die derzeitigen umfangreichen Bau-
arbeiten im Streckennetz der Deutschen Reichsbahn, 
wurden weder erfaßt noch den verursachenden Bau-
vorhaben zugerechnet, noch bei der Baubetriebspla-
nung berücksichtigt. 

Die betrieblichen Aufschreibungen und Statistiken 
waren ungeeignet, die Mängel in der Betriebsabwick-
lung ausreichend genau darzustellen. 

Bauvorhaben, die vor der Wiedervereinigung begon-
nen, aber nicht abgeschlossen waren, wurden wegen 
mangelhafter Koordination erst mit erheblichen Zeit-
verzögerungen in Betrieb genommen. Zum Teil war 
offen, ob sie überhaupt bet rieblich notwendig 
waren. 

Für Rationalisierungsprojekte fehlten Planungssoll-
größen, so daß deren Ergebnisse zweifelhaft und 
streitig zu bleiben drohten. 

Weitere Schwachstellen zeichneten sich in unzuläng-
licher Einsatzplanung der Triebfahrzeuge, in zu gro-
ßen Fahrzeitpuffern, in Planungsmängeln bei der 
Anpassung der Bahnhöfe und dem Bau von Überho-
lungsgleisen sowie im — zwangsläufig unzureichen-
den — Ersatz fehlender Vorgaben des Personen- und 
Güterverkehrs durch den Betriebsbereich selbst ab. 

Der Vorstand wies darauf hin, daß der derzeitige hohe 
Nachholbedarf der Deutschen Reichsbahn notwen-
dige organisatorische Straffungen verzögern wird. Er 
hat die Feststellungen des Bundesrechnungshofes zu 
großen Teilen anerkannt und Maßnahmen zur Behe-
bung der Mängel eingeleitet. 

91.2.2 

Eine Schwerpunktuntersuchung des Einsatzes und 
der Vorhaltung von Triebfahrzeugen für Bauarbeiten 
ergab vor allem, daß weder die Fahrzeuge noch das 
Personal ausgelastet waren. 

Gründe waren eine überdimensionierte Vorhaltung, 
Schwächen in der Einsatzplanung und in der Kon- 
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trolle der Einsätze, zu große Pufferzeiten in den 
Bedarfsanmeldungen und unrealistisch niedrige Ko-
stensätze zur Verrechnung der Triebfahrzeugein-
sätze, die zu großzügigen Einsatzforderungen des 
Baubereiches geradezu herausforderten. 

Der Bundesrechnungshof schätzt, daß schon bei sorg-
fältigerer Disposition ohne weitere Auswirkungen auf 
den Zug- wie auch auf den Baubetrieb rd. 15 v. H. der 
für die Unterstützung der Bauarbeiten vorgehaltenen 
Triebfahrzeuge einschließlich ihres Personals mit 
einem Kostenvolumen von rd. 30 Mio. DM im Jahr 
eingespart werden könnten. 

Der Vorstand erkannte die Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes an und griff seine Vorschläge zur 
Verminderung der für Bauarbeiten vorgehaltenen 
Triebfahrzeuge, zur Verbesserung ihrer Einsatzpla-
nung und -kontrolle und zur Festsetzung realistische-
rer Kostensätze auf. 

91.2.3 

Die umfangreichen Bauarbeiten am Fahrweg der 
Deutschen Reichsbahn bedingen Betriebserschwer-
nisse und damit Mehrkosten der Betriebsführung vor 
allem durch Langsamfahrstellen, Zugumleitungen 
sowie den Ausfall von Zügen. 

Die Untersuchungen des Bundesrechnungshofes 
zeigten, daß die wegen Bauarbeiten langfristig 
geplanten wie auch kurzfristig angesetzten Zugum-
leitungen und Zugpausen vom Baubetrieb in der 
Regel nicht im geforderten und auch angebotenen 
Umfang ausgenutzt wurden. Entgegen zentralen 
Anweisungen wurden die Kosten der Zugumleitun-
gen und Zugpausen wie überhaupt die durch Bauar-
beiten verursachten Betriebserschwerniskosten we-
der vollständig erfaßt noch abgerechnet, noch bei der 
Auswahl alternativer Bauverfahren berücksichtigt. 

Soweit Betriebsbehinderungen durch Maßnahmen 
nach dem Bundesverkehrswegeplan, dem Eisen-
bahnkreuzungsgesetz, in diesem Zusammenhang 
auch nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz und durch „Dritte" verursacht werden, hat die 
Deutsche Reichsbahn Anspruch auf die Erstattung der 
Betriebsführungsmehrkosten. Diesen Anspruch 
konnte sie jedoch ohne vollständige Leistungserfas-
sung und -auswertung und ohne Kostensätze nur zum 
geringen Teil geltend machen. 

Der Bundesrechnungshof schätzt die in der Fahrplan-
periode 1992/1993 durch Bauarbeiten verursachten 
Betriebserschwerniskosten auf etwa 100 Mio. DM. Sie 
hätten sich durch bessere Planung und Überwachung 
verringern lassen. Ein großer Teil wäre bei ordnungs-
gemäßer Abrechnung zudem erstattet worden. So 
entstanden Einnahmeverluste in zweistelliger Millio-
nenhöhe. 

Der Vorstand hat die Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes anerkannt und zugesagt, unter Berück-
sichtigung der Empfehlungen die Planung und Über-
wachung der baubedingten Betriebserschwernisse zu 
verbessern sowie eine vollständige Leistungserfas-
sung und -abrechnung sicherzustellen. 

91.2.4 

Der Prüfungsdienst bei der Deutschen Bundesbahn 
und der Deutschen Reichsbahn stellte bei der Prüfung 
der bet rieblichen Infrastrukturplanung der „Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit" eine Reihe von 
Schwächen und Fehlern mit zum Teil erheblichen 
finanziellen Auswirkungen fest. Soweit sie von regio-
naler Bedeutung waren, wurden sie mit den zuständi-
gen Reichsbahndirektionen erörtert und behoben. 
Auf folgende Erkenntnisse, die zentrale Entscheidun-
gen erforderten, wurde der Vorstand zusammenfas-
send hingewiesen: 

Die planenden Stellen in den Reichsbahndirektionen 
verfügten teilweise nicht über die personelle Ausstat-
tung, die für eine sachgerechte betriebliche Infra-
strukturplanung erforderlich ist, besonders für die 
Prüfung und Umsetzung der Forderungen des Perso-
nen- und Güterverkehrs, die Entwicklung von Pla-
nungsalternativen und die Definition des vertretbaren 
Infrastrukturaufwandes. 

Die Infrastrukturplanung der auszubauenden Ost

-

West-Verbindungen wurde dadurch erschwert, daß 
die beiden Bahnen noch unterschiedliche Planungs-
richtlinien anwendeten und sich nicht ausreichend 
abstimmten. 

Den Forderungen und Vorgaben des Personen- und 
Güterverkehrs lagen teilweise weder aktuelle noch 
auf realistischen Prognosen beruhende Verkehrsda-
ten zugrunde; teilweise wurden auch betriebliche 
Planungsparameter und Mengengerüste (z. B. Aus-
baugeschwindigkeiten, Zugzahlen, Gleisverbindun-
gen) nicht abgestimmt, nicht weitergegeben oder 
eigenmächtig geändert. 

Der Vorstand sagte zu, die berechtigten Hinweise, 
sofern sie nicht bereits Beachtung fanden, im weiteren 
Planungsprozeß zu berücksichtigen. Sie würden Ein-
gang in „eine kritische Auswertung mit den Reichs-
bahndirektionen finden, um die notwendigen Schluß-
folgerungen für die bet riebliche Planung von Bau-
maßnahmen abzuleiten" . 

91.2.5 

Das Bundesministerium für Verkehr hat zusammen-
fassend betont, die durch den Bundesrechnungshof 
festgestellten Mängel seien jetzt und in der Vergan-
genheit Anlaß für die Deutsche Reichsbahn, geeig-
nete Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergrei-
fen. 

Die Deutsche Reichsbahn konzentriere ihre Maßnah-
men dabei auf die Durchsetzung einer kostengünsti-
geren Planung und wirtschaftlicheren Durchführung 
der Baumaßnahmen sowie die Erfassung der erbrach-
ten Leistungen und entstandenen Kosten nach dem 
Verursacherprinzip mit dem Ziel der Baukostenredu-
zierung. 
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91.3 

In Anbetracht der Kosten, die die Baumaßnahmen im 
Netz der Deutschen Reichsbahn weiterhin verursa-
chen und die wesentlich durch die betriebliche Infra-
strukturplanung wie auch die Baubetriebsplanung 
mitbestimmt werden, wird der Bundesrechnungshof 
auch künftig einen Schwerpunkt auf die Prüfung der 
betrieblichen Voraussetzungen für die Bauvorhaben, 
besonders für die Neu- und Ausbaustrecken ein-
schließlich der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" 
legen. 

92 Strukturen, Arbeitsabläufe und Wirksamkeit 
der Absatzbereiche Personen- und 
Güterverkehr der Deutschen Reichsbahn 

92.1 

Die Umsatzerlöse der Absatzbereiche Personen- und 
insbesondere Güterverkehr der Deutschen Reichs-
bahn sind seit dem Jahre 1990 stark rückläufig. Die 
Deutsche Reichsbahn hat im Wettbewerb mit den 
anderen Verkehrsträgern große Anteile verloren, ihr 
Wirtschaftsergebnis hat sich damit deutlich ver-
schlechtert (vgl. Nr. 60). 

Der Bundesrechnungshof hat Anfang 1992 die Struk-
turen, die Arbeitsabläufe und die Wirksamkeit der 
Absatzbereiche Personen- und Güterverkehr der 
Deutschen Reichsbahn in der Hauptverwaltung und 
in ausgewählten Direktionen der Deutschen Reichs-
bahn geprüft. Die dabei festgestellten Unzulänglich-
keiten und Mängel sowie Vorschläge zu ihrer Behe-
bung sind mit den geprüften Stellen und dem Vor-
stand der Deutschen Reichsbahn (Vorstand) erörtert 
worden. Inbesondere hat der Bundesrechnungshof 
festgestellt: 

Die beiden Absatzbereiche Personen- und Güterver-
kehr können personell und organisatorisch gestrafft 
und damit verbunden die Personal- und Sachkosten 
gesenkt werden. Der Verkauf sollte mittels intensive-
rer Kunden- und Marktarbeit der Generalvertretun-
gen verbessert und die Beseitigung bestehender Ver-
kaufshemmnisse vorangetrieben werden. 

Im Personenverkehr wurden die vorhandenen Mög-
lichkeiten zur Verkürzung der Reisezeit nicht intensiv 
genug verfolgt und zudem zu wenig auf kunden-
freundliche Anschlüsse zwischen Nah- und Fernver-
kehrszügen geachtet. Durch eine bessere Ausnutzung 
der Triebfahrzeugleistungen und eine Reduzierung 
nicht gerechtfertigter Fahrzeitzuschläge könnte die 
Reisezeit — z. B. im Nahverkehr um bis zu 15 v. H. — 
vermindert werden. 

Das Erscheinungsbild der Bahnhöfe und ihre gastro-
nomischen Einrichtungen sind insgesamt verbesse-
rungsbedürftig. Hier nutzte die Deutsche Reichsbahn 
insbesondere ihre in den Verträgen mit der Mit-
teleuropäischen Schlaf- und Speisewagen AG 
(MITROPA) vereinbarten Möglichkeiten zur Verbes-
serung der Serviceleistungen zu wenig. 

Ein Qualitätssicherungssystem, mit dem konsequent 
ein kundengerechter Leistungsstandard im Personen-
verkehr erreicht und gehalten werden kann, ist bis-
lang nur in Ansätzen vorhanden. 

Die Sicherheit der Fahrgäste in den Zügen und in 
Bahnhöfen der Ballungszentren ist beeinträchtigt. Die 
hierfür ausgearbeiteten Konzepte zeigten noch keine 
Wirkung. 

Im Bereich Güterverkehr drohen wegen unzureichen-
der Preisbildungskompetenzen der Verkäufer in den 
Generalvertretungen sowie aufgrund nicht wettbe-
werbsgerechter tariflicher Regelungen Kunden- und 
Einnahmeverluste. 

Im Zeitraum vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1991 
sind durch lückenhafte Abrechnungs-, Kontroll- und 
Mahnverfahren Zahlungsrückstände aus Frachtver-
trägen zu Lasten der Deutschen Reichsbahn bis zu 
einer Höhe von 260 Mio. DM aufgelaufen. 

Vorkalkulationen zur Bildung marktgerechter, ko-
stenorientierter Preise sowie Nachkalkulationen zur 
Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolges waren nicht 
möglich, da die Kostenrechnung der Deutschen 
Reichsbahn auf dem Niveau der Planwirtschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik weitergeführt 
wurde. 

Beispiele zeigten, daß die Investitionen in Verkehrs-
anlagen noch zu wenig an den sich absehbar ändern-
den Bedarf angepaßt wurden. In einem Umschlage-
bahnhof waren z. B. für kapazitätssteigernde Maß-
nahmen im kombinierten Ladungsverkehr 4,1 Mio. 
DM vorgesehen, obwohl diese Anlage im Jahre 1991 
nur zu rd. 14 v. H. ausgelastet war. 

92.2 

Der Vorstand hat die Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes im wesentlichen anerkannt und darge-
legt, welche Maßnahmen er zur Behebung der Miß-
stände ergriffen habe. Hierbei seien die Empfehlun-
gen des Bundesrechnungshofes weitgehend berück-
sichtigt und bereits während der Prüfung aufgezeigte 
Mängel abgestellt worden. Im einzelnen hat der 
Vorstand im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Verkehr mitgeteilt: 

Zur Straffung der Strukturen des Verkaufs im Perso-
nen- und Güterverkehr sollen Konzeptionen erarbei-
tet werden, wonach möglichst viele Aufgaben sowie 
umfassende Kompetenz und Verantwortung mit ein-
deutigen Regelungen aus dem zentralen und regiona-
len Bereich auf die örtliche Ebene zu verlagern 
seien. 

Ab dem Fahrplanwechsel 1993/1994 seien die Reise-
zeiten im Schienenpersonennahverkehr verringert 
und die Anschlüsse zwischen Nah- und Fernverkehrs-
zügen verbessert worden. 

Mit Hilfe der Erfahrungen der Deutschen Bundesbahn 
solle auf mittleren und größeren Bahnhöfen das ga-
stronomische Angebot verbessert werden. Dazu sei 
auch das Vertragswerk zwischen Deutscher Reichs-
bahn und MITROPA zu korrigieren. 
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Bei beiden Deutschen Bahnen werde ein abgestimm-
tes Qualitätssicherungssystem eingeführt, das nicht 
nur den Personenverkehr, sondern weitgehend alle 
kundenrelevanten Bereiche einbeziehe. 

Durch technische Veränderungen in S-Bahn- und 
Nahverkehrszügen sowie den Einsatz von Wach

-

schutzfirmen solle die Sicherheit der Fahrgäste in den 
Ballungsgebieten erhöht werden. 

Im Güterverkehr sei Anfang 1993 das zeitaufwendige 
System der Preisbildungs- und -zustimmungsverfah-
ren verkürzt und die Kompetenz der Generalvertre-
tungen Güterverkehr deutlich erweitert worden. 
Zugleich sei die Deutsche Reichsbahn in alle interna-
tionalen Gütertarife der Deutschen Bundesbahn ein-
bezogen worden. 

Die Außenstände der Deutschen Reichsbahn sollen 
durch verschiedene Maßnahmen, u. a. den Einsatz 
von Fachkräften einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, abgebaut und der Schaden für die Deutsche 
Reichsbahn entsprechend begrenzt werden. 

Durch den Aufbau eines gemeinsamen, einheitlichen 
Finanz- und Rechnungswesens beider Deutscher Bah-
nen werde sowohl eine markt- und kostengerechte 
Preisbildung als auch eine Beurteilung des wirtschaft-
lichen Erfolges unterstützt. 

Künftig würden Mittel für Investitionen in Güterver-
kehrsanlagen nur dann in den Wirtschaftsplan aufge-
nommen, wenn die verkehrliche Notwendigkeit vom 
Ressort Güterverkehr ausdrücklich bestätigt sei. Die 
vorgesehenen Investitionen in dem erwähnten Um-
schlagebahnhof habe der Vorstand zurückgestellt. 

92.3 

Der Bundesrechnungshof verfolgt mit weiteren Prü-
fungen, u. a. zur Qualitätssicherung im Personenver-
kehr, zur Ausgestaltung der Reisezugbahnhöfe, zur 
Effizienz der Generalvertretungen sowie zu Preismaß-
nahmen im Güterverkehr, die Wirksamkeit der einge-
leiteten Maßnahmen. 

93 Entwicklungsplanungen für 
Fernsprechortsnetze und Anschlußbereiche 

93.1 Allgemeines 

Der Bundesrechnungshof hat im Herbst 1992 bei drei 
Direktionen in den neuen Bundesländern die Ent-
wicklungsplanungen für Ortsnetze und Anschlußbe-
reiche stichprobenweise geprüft. 

Die Entwicklungsplanungen sind wesentliche Grund-
lage für eine wi rtschaftliche Netzstruktur beim fern-
meldetechnischen Ausbau der Ortsnetze. In den 
neuen Bundesländern haben die Entwicklungspla-
nungen eine besonders große wirtschaftliche Bedeu-
tung, weil sie den schrittweisen, rasch voranschreiten-
den Ausbau des gesamten Fernmeldenetzes mit jähr-
lichen Investitionen in Höhe von mehreren Milliar-
den DM bestimmen. 

93.2 

93.2.1 

Viele Ortsnetze in den neuen Bundesländern sind in 
ihrer Abgrenzung und Größe unwi rtschaftlich. Im 
Zuge der Entwicklungsplanungen sind die Grenzen 
der Ortsnetze und ihrer Anschlußbereiche nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten festzulegen. 

Der Bundesrechnungshof hat eine zunächst ergan-
gene Weisung der Generaldirektion Telekom (Gene-
raldirektion), wonach die Fernmeldeämter keine 
Überlegungen zur Änderung der Ortsnetze und ihrer 
Grenzen anstellen sollten, als verfehlt bezeichnet. Die 
Weisung habe dazu geführt, daß die auf die Entwick-
lungsplanungen folgenden Ausbauplanungen und 
der Ausbau der Netze vielfach auf der Grundlage 
unwirtschaftlicher Ortsnetzbereichsgrenzen durchge-
führt worden seien. Er hat der Telekom geraten, die 
Weisung aufzuheben und die vorliegenden Entwick-
lungsplanungen umgehend unter Beachtung wirt-
schaftlicher Grundsätze zu überprüfen. 

93.2.2 

Die Vermittlungsstellen sind im optimalen Netzkno-
tenbereich vorzusehen, damit das Kabelnetz den 
geringsten Investitionsaufwand erfordert. Die Fern-
meldeämter ermittelten häufig den Standort nur 
ungenau. Wenn die Kommunen der Errichtung eines 
Fernmeldeturms am vorgesehenen Standort der Ver-
mittlungsstelle in zentraler Ortslage nicht zustimm-
ten, sahen die Fernmeldeämter nicht nur den Fern-
meldeturm, sondern auch die Vermittlungsstelle 
außerhalb der Ortschaften vor. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die Standorte für Vermittlungsstellen häufig 
außerhalb des optimalen Netzknotenbereiches fest-
gelegt wurden. Er hat empfohlen, die Fernmeldeäm-
ter auf die wirtschaftliche Bedeutung der Standorte 
hinzuweisen. Die Fernmeldeämter sollten zur ge-
naueren Ermittlung der Standorte verstärkt von einem 
verfügbaren Rechnerprogramm Gebrauch machen. 
Bei Einwänden der Kommunen gegen die Errichtung 
eines Fernmeldeturms in zentraler Ortslage sollten die 
Fernmeldeämter im Einzelfall prüfen, ob ein getrenn-
ter Standort wirtschaftlich ist. 

93.2.3 

Grundlage für die Entwicklungsplanungen und die 
folgenden Planungsschritte sind die sogenannten 
Straßenübersichten, die Daten über Anzahl und Lage 
der vorhandenen und geplanten Wohnungen und 
Arbeitsstätten sowie der Baulücken und noch zu 
erschließender Baugebiete enthalten. 

Der Bundesrechnungshof hat den bis zum Oktober 
1992 erreichten Stand bei der Erarbeitung der Stra-
ßenübersichten von etwa 25 v. H. als nicht ausrei-
chend angesehen. Er hat der Generaldirektion emp-
fohlen, nachdrücklich dafür Sorge zu tragen, daß die 
Straßenübersichten schnell für alle Ortsnetze aufge- 
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stellt werden. Gebiete, bei denen umfangreiche fern-
meldetechnische Ausbaumaßnahmen unmittelbar an-
stehen, sollten vorrangig erfaßt werden. 

93.2.4 

Mit Glasfaserkabeln können größere Ortsnetz- und 
Anschlußbereiche als mit den bisherigen Kupferka-
beln gebildet werden. Dementsprechend sind weni-
ger Vermittlungsstellen, Gebäude, Liegenschaften 
und Verbindungskabel erforderlich. Weil dafür Pla-
nungsvorschriften fehlten, berücksichtigten die Fern-
meldeämter bisher bei den Entwicklungsplanungen 
für Ortsnetze noch nicht den Einsatz von Glasfaserka-
beln, obwohl hiermit bereits im Jahre 1993 in den 
neuen Bundesländern insgesamt 220 000 Wohnungen 
versorgt werden sollen. 

Der Bundesrechnungshof hat der Telekom empfoh-
len, den Fernmeldeämtern so schnell wie möglich 
Planungsregeln zur Berücksichtigung des Einsatzes 
von Glasfaserkabeln bei den Entwicklungsplanungen 
zur Verfügung zu stellen. 

93.3 

93.3.1 

Die Generaldirektion hat bestätigt, daß die Ortsnetze 
in ihrer Struktur und Größe nicht optimal waren. Es 
seien aber nicht alle Voraussetzungen gegeben gewe-
sen, um die Ortsnetzgrenzen zweckmäßig zu ändern. 
Inzwischen habe sie jedoch durch eine ergänzende 
Weisung zugelassen, daß Änderungen der Ortsnetz

-

bereichsgrenzen unter Beachtung bestimmter Krite-
rien durchgeführt werden können. 

93.3.2 

Das ungenügende Ermitteln der günstigen Standorte 
für Vermittlungsstellen hat die Generaldirektion mit 
der großen Arbeitsbelastung der Fernmeldeämter 
begründet. Um das Ziel zu erreichen, eine festgelegte 
Anzahl von Telefonanschlüssen je Jahr in Betrieb zu 
nehmen, seien teilweise zeitaufwendige Alternativ-
betrachtungen unterblieben. 

93.3.3 

Die Generaldirektion hat eingeräumt, daß Ende 1992 
die Straßenübersichten erst zu 30 v. H. erstellt waren. 
Sie hat zugesagt, die Fernmeldeämter nochmals auf 
die Dringlichkeit und Bedeutung der Straßenüber-
sichten hinzuweisen. 

93.3.4 

Schließlich hat die Generaldirektion mitgeteilt, das ihr 
nachgeordnete Forschungs- und Technologiezentrum 
habe inzwischen erstmalig für Bauvorhaben des Jah-
res 1994 anzuwendende Planungsregeln für den Glas-
fasereinsatz im Ortsnetz bekanntgegeben. 

Mit diesen Maßnahmen hat die Telekom den Empfeh-
lungen des Bundesrechnungshofes im wesentlichen 
entsprochen. 
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Beratungstätigkeit des Präsidenten des Bundesrechnungshofes 
als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bun-
desbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung (Bundesbeauftragter) wirkt durch Vor-
schläge, Gutachten oder Stellungnahmen auf eine 
wirtschaftliche Erfüllung der Bundesaufgaben und 
eine dementsprechende Organisation der Bundes-
verwaltung einschließlich ihrer Sondervermögen 
und Betriebe hin. 

Die Tätigkeit des Bundesbeauftragten bestimmt 
sich nach den Richtlinien der Bundesregierung 
vom 26. August 1986 (MinBlFin 1986 S. 198). 

94 Gutachten zur Organisation und 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 

94.1 

Die vom Bundesbeauftragten in den vergangenen 
Jahren erstellten zahlreichen Gutachten zur Organi-
sation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung bezogen 
sich zum Teil auf einzelne Behörden oder Stellen, die 
Bundesmittel verwalten. Andere Gutachten behan-
delten aber auch über den Einzelfall hinausgehende 
Grundsatzfragen. Da für letztere in der Fachöffent-
lichkeit ein durch die Anfragen erkennbares größeres 
Interesse bestand, gibt der Bundesbeauftragte seit 
1987 dafür eine eigene Schriftenreihe in einem priva-
ten Verlag heraus und macht diese Gutachten damit 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Bisher sind 
folgende Bände erschienen: 

— Personal- und Organisationsaufgaben in der 
öffentlichen Verwaltung am Beispiel oberster Bun-
desbehörden, 1989, Band 1 (vgl. Drucksache 11/ 
872 Nr. 85.2); 

— Erfolgskontrolle finanzwirksamer Maßnahmen in 
der öffentlichen Verwaltung, 1989, Band 2 (vgl. 
Drucksache 11/5383 Nr. 66.1); 

— Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung, 
1991, Band 3 (vgl. Drucksache 12/1150 Nr. 59.2); 

— Typische Mängel bei der Ermittlung des Personal-
bedarfs in der Bundesverwaltung, 1992, Band 4 
(vgl. Drucksache 12/3250 Nr. 66); 

— als Neuerscheinung Datenverarbeitung in der 
Bundesverwaltung — Hinweise zur Prüfung der 
Informationstechnik in der öffentlichen Verwal-
tung, 1993, Band 5. 

Nachdem Band 1 bereits im Jahre 1988 und Band 3 im 
Jahre 1992 in zweiter Auflage erschienen sind, war im 

Jahre 1993 auch für Band 4 eine zweite Auflage 
erforderlich. 

94.2 

Die Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und 
der Länder haben auf ihrer Konferenz im Mai 1991 in 
Bremerhaven neue Mindestanforderungen für die 
Beurteilung von Maßnahmen und Verfahren der 
Informationstechnik — IT-Mindestanforderungen — 
beschlossen. Der Bundesrechnungshof hat darüber 
in den Bemerkungen 1991 (Drucksache 12/1150 
Nr. 58.2) berichtet. 

Bei der Erarbeitung der neuen IT-Mindestanforderun-
gen entstand ausführliches Arbeitsmaterial. Zusam-
men mit den Erfahrungen aus Prüfungen des Bundes-
rechnungshofes und der beratenden Tätigkeit des 
Bundesbeauftragten sind daraus Hinweise für die 
Prüfung der Informationstechnik nach den IT-Min-
destanforderungen erarbeitet worden. 

Der Bundesbeauftragte hat die IT-Prüfungshinweise 
als Band 5 seiner Schriftenreihe veröffentlicht. Dieser 
Band schließt sich als zweite Veröffentlichung zum 
Thema Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung 
an den Band 3 an, der sich mit Mängeln und Risiken 
beim Einsatz der Informationstechnik befaßt. 

Die Hinweise erleichtern nicht nur der Finanzkon-
trolle die Berücksichtigung der besonderen Aspekte 
der Informationsverarbeitung und geben ihr Anre-
gungen für die Konzeption und Durchführung von 
Prüfungen, sondern bieten auch der Verwaltung 
Anregungen und Kriterien für ein ordnungsgemäßes 
und wirtschaftliches Handeln bei Planung und Einsatz 
der Informationstechnik. 

Darüber hinaus dürften diese Hinweise für IT-Verant-
wortliche in der Wirtschaft sowie für Vertragspartner 
der öffentlichen Verwaltung von Interesse sein. 

Auch neuere Prüfungserkenntnisse des Bundesrech-
nungshofes zeigen unverände rt  die Notwendigkeit, 
einen wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Einsatz 
der Informationstechnik zu fördern. Der Bundesbeauf-
tragte erhofft daher, daß die IT-Prüfungshinweise im 
Band 5 seiner Schriftenreihe über den Kreis der mit 
Prüfungsaufgaben unmittelbar Betrauten hinaus zu 
einer Verbesserung des Einsatzes der Informations-
technik beitragen. 
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Bedeutsame Fälle, in denen die Verwaltung Empfehlungen 
des Bundesrechnungshofes gefolgt ist 

95 Förderung der „Stiftung Wissenschaft 
und Politik" 
(Kapitel 04 02 Titelgruppe 01) 

95.1 

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (Stiftung) wurde 
im Jahre 1962 gegründet und führt laut Satzung „im 
Zusammenwirken mit der Bundesregierung wissen-
schaftliche Untersuchungen auf dem Gebiet der Poli-
tik einschließlich Verteidigungsfragen, der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaft und der modernen 
technologischen Entwicklungen durch ...". Daneben 
berät sie auf Einzelanforderung die Mitglieder des 
Deutschen Bundestages und die Bundesregierung. 
Mitglieder des Deutschen Bundestages sowie Vertre-
ter des Bundeskanzleramtes, verschiedener Bundes-
ressorts und von wissenschaftlichen Einrichtungen 
bilden den Stiftungsrat, der über das Forschungsrah-
menprogramm beschließt. Die Stiftung wird als 
Zuwendungsempfänger vom Bundeskanzleramt mit 
rd. 16,4 Mio. DM (Haushaltsplan 1993) institutionell 
gefördert. Sie erhält darüber hinaus für bestimmte 
Vorhaben Projektfördermittel des Auswärtigen Am-
tes, des Bundesministeriums der Verteidigung und 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung. 

95.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Zuwendung des 
Bundeskanzleramtes an die Stiftung geprüft: 

— Dem Bundeskanzleramt wurde empfohlen, darauf 
hinzuwirken, daß die Forschungsplanung der Stif-
tung unter Beachtung des Koordinierungskonzep-
tes der Bundesregierung so gestaltet wird, daß die 
Ressorts frühzeitig an der Forschungsplanung 
beteiligt werden und ihr Forschungsbedarf in 
einem verbesserten Abstimmungsprozeß stärker 
berücksichtigt wird. Das Forschungsrahmenpro-
gramm sollte zu diesem Zweck Forschungsschwer-
punkte festlegen und die Finanzmittel und das 
Personal den geplanten Forschungsaktivitäten 
zuordnen. Die Arbeitsplanung der Stiftung sollte 
die Zuordnung der konkreten Forschungsvorha-
ben zu den Forschungsschwerpunkten ermögli-
chen, Prioritäten setzen und gewährleisten, daß 
die Forschungsbedürfnisse der Ressorts zeitnah 
erfüllt werden und die Forschungsinteressen der 
Mitarbeiter dahinter zurücktreten. 

— Der Stiftung wurde empfohlen, die interne inhalt-
liche Begleitung der Arbeitsergebnisse und deren 
äußere Erfolgskontrolle durch Rückkoppelung 
zwischen den Ressorts und den Mitarbeitern der 

Stiftung nach einheitlichen Kriterien neu zu gestal-
ten. 

— Die Forschungsarbeiten sollten so koordiniert wer-
den, daß die Stiftung zu einer übergreifenden, 
organisierten Zusammenarbeit mit den Einrich-
tungen gelangt, die auf verwandten Gebieten 
forschen. Dabei wurde auf die auch vom Haus-
haltsausschuß des Deutschen Bundestages wie-
derholt erhobene Forderung hingewiesen, Dop-
pelforschung zu vermeiden. 

— Die umfangreiche Beratungstätigkeit der Stiftung 
für einzelne Mitglieder des Deutschen Bundes-
tages und die Bundesregierung sollte nicht ohne 
Kenntnis der Stiftungsleitung erfolgen. Es wurde 
empfohlen, in der Allgemeinen Verfahrensord-
nung festzulegen, daß die Stiftungsleitung einen 
Überblick über die für den Politikbereich erbete-
nen oder bereits bearbeiteten Beratungspapiere 
sowie die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter erhält, 
um jederzeit steuernd eingreifen zu können. 

— Es wurde beanstandet, daß Sonderstudien, deren 
Thematik zum Forschungsbereich der Stiftung 
gehört, von festangestellten Mitarbeitern gegen 
eine vereinbarte zusätzliche Vergütung angefer-
tigt wurden. 

95.3 

Das Bundeskanzleramt hat die Hinweise des Bundes-
rechnungshofes aufgegriffen und geeignete Schritte 
zur Abhilfe eingeleitet: 

Die Stellung des Stiftungsrates wird gestärkt. Er 
entscheidet künftig über das Forschungsrahmenpro-
gramm erst, nachdem dessen Entwurf in den Resso rts 
ausreichend abgestimmt wurde. Das Forschungsrah-
menprogramm — seit März 1993 Orientierungspro-
gramm genannt — konkretisiert die Forschungs-
schwerpunkte soweit wie möglich. 

Die Allgemeine Verfahrensordnung und die Regelun-
gen für den Arbeitsplan werden bis spätestens zum 
Jahre 1994 so überarbeitet, daß eine frühzeitige und 
intensive Beteiligung der Ressorts, die Zuordnung der 
Arbeiten und Vorhaben zu den Forschungsschwer-
punkten sowie zu den Finanz- und Personalansätzen 
gewährleistet ist. 

Die Beurteilungsverfahren und -kriterien für die 
interne inhaltliche Begleitung der Arbeitsergebnisse 
werden vereinheitlicht. Für die äußere Erfolgskon-
trolle wird die Stiftung einen Fragenkatalog ent-
wickeln, der die erforderliche Rückkoppelung mit den 
Empfängern der Arbeitsergebnisse sicherstellt. Eine 
Dokumentation der Arbeitsergebnisse soll deren Nut- 
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zung vielfältig verbessern. Durch koordinierende 
Abfrageregelungen soll der Gefahr von Doppelfor-
schung begegnet werden. 

Das Verfahren zur Bearbeitung von Beratungswün-
schen aus dem Politikbereich wird gleichfalls geregelt 
werden. Die Vereinbarung einer zusätzlichen Vergü-
tung an festangestellte Mitarbeiter der Stiftung für 
Sonderforschungsvorhaben, deren Thematik zur For-
schungstätigkeit der Stiftung gehört, wird künftig 
ausgeschlossen. Der Bundesrechnungshof wird beob-
achten, ob die eingeleiteten oder vorgesehenen Maß-
nahmen zu der vorgeschlagenen Verbesserung des 
Arbeitsablaufes der Stiftung führen. 

96 Personalwirtschaftliche Auswirkungen der 
Vereinigung Deutschlands 

Im Zusammenhang mit der Vereinigung Deutsch-
lands wurden in der Bundesverwaltung zahlreiche 
Planstellen und Stellen zusätzlich genehmigt. Der 
starke Zeitdruck ließ bei der Personalbemessung 
lediglich Vergleichsberechnungen zu, die auf Plau-
sibilitätsberechnungen, z. B. den Bevölkerungszu-
wachs (rd. 25 v. H.), den Zuwachs an der Gesamtflä-
che (rd. 40 v. H.) oder die Streckenlänge der Bundes-
wasserstraßen, abstellten. Der Bundesrechnungshof 
hielt es angesichts dieses groben Maßstabes für ange-
zeigt, im Jahre 1991 in einer querschnittlichen Orien-
tierungsprüfung die personalwirtschaftlichen Auswir-
kungen der Vereinigung zu untersuchen und dabei 
zugleich Hinweise und Empfehlungen zu geben, um 
bestehende oder sich abzeichnende Probleme zu 
überwinden. 

In die Prüfung wurden die Deutsche Bundespost 
Telekom (Telekom), der Deutsche Wetterdienst sowie 
die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes 
einbezogen. Die Ergebnisse der Orientierungsprü-
fung stimmten untereinander sowie mit gleichzeitigen 
Einzelprüfungen in anderen Bereichen weitgehend 
überein (vgl. Nr. 12 — Abwicklung des Patentamtes 
der Deutschen Demokratischen Republik durch das 
Deutsche Patentamt). Die größten Schwierigkeiten für 
die Personalbemessung ergaben sich insbesondere 
aus den unterschiedlichen Organisationsstrukturen 
und aus der verschiedenartigen technischen Ausstat-
tung in den neuen und alten Bundesländern. 

Die Telekom setzte den Personalbedarf für die neuen 
Fernmeldeämter auf 42 138 Personalposten fest. 
Grundlage dieser zentralen Setzung waren Unterneh-
mensvorgaben (z. B. geplante Mittelansätze) sowie 
daraus abgeleitete Mengenermittlungen und Erfah-
rungswerte für die Erledigungsdauer. Entsprechende 
Setzungen folgten in den Jahren 1992 und 1993. Der 
Bundesrechnungshof hat die Telekom aufgefordert, 
den Personalbedarf für die neuen Bundesländer und 
den Ostteil von Berlin möglichst bald nach anerkann-
ten Methoden zu ermitteln und die globalen Unter-
nehmensvorgaben abzulösen. Die Telekom hat zuge-
sagt, nach Anpassung der Arbeitsverfahren und -met-
hoden entsprechend dem Übungsgrad der Arbeits-
kräfte und der Normalisierung des Tagesgeschäftes 

den Personalbedarf möglichst weitgehend mit den 
Methoden in den alten Bundesländern festzustellen. 

Vom Deutschen Wetterdienst wurden von den 
ursprünglich fast 1 700 Stellen für den Meteorologi-
schen Dienst in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik (alte Bundesrepublik Deutschland rd. 2 000 Stel-
len) im Mai 1990 noch rd. 1 250 Stellen für erforderlich 
gehalten. Auch der ab dem Jahre 1996 vorgesehene 
Personalbedarf von 850 Stellen ist nicht nach hinrei-
chend zuverlässigen arbeitswissenschaftlichen Ver-
fahren berechnet worden. Der Bundesrechnungshof 
hat deshalb gefordert, die Personalbemessung nach 
anerkannten Methoden durchzuführen. Das Bundes-
ministerium für Verkehr (Bundesministerium) hat 
zugesagt, im Jahre 1993 Organisationsuntersuchun-
gen vorzunehmen und darauf aufbauend den Perso-
nalbedarf neu zu ermitteln. 

Für die Aufgaben der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung des Bundes in den neuen Bundesländern und 
dem Ostteil von Berlin entstand nach den Schätzun-
gen des Bundesministeriums ein Personalbedarf von 
4 097 Stellen. Dabei wurden die in den alten Bundes-
ländern gebräuchlichen Kennzahlen zugrunde gelegt 
und um Zuschläge von 15 v. H. bis 82 v. H. erhöht. Der 
Bundesrechnungshof hat auch hier unzureichende 
Ermittlungsverfahren festgestellt und gefordert, den 
Personalbedarf alsbald auf eine verläßliche Grund-
lage zu stellen. Das Bundesministerium hat zugesagt, 
„nach Abwicklung des umfangreichen Ausbildungs-
bedarfes und des teilweise extrem hohen Nachholbe-
darfes eine exakte Grundlage für den zukünftigen 
Personalbedarf zu ermitteln" . 

Übereinstimmend hat der Bundesrechnungshof bei 
den geprüften Verwaltungen ferner festgestellt, daß 
die vorgelegten Unterlagen der Personalbuchführung 
unzureichend waren und die erforderlichen zuverläs-
sigen Nachweise zur Stellenüberwachung nicht vorla-
gen. Der Bundesrechnungshof hat dazu Hinweise 
gegeben und Vorschläge gemacht. Die Verwaltungen 
haben Maßnahmen eingeleitet, um die erforderlichen 
Unterlagen über Personaleinsatz und -bedarf zu 
schaffen. 

Die Unterschiede in der Aufgabenwahrnehmung und 
in der technischen Ausstattung ließen nach der Ver-
einigung einen erheblichen Fortbildungsbedarf ent-
stehen. Nach den Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes fehlten im Jahre 1991 Planungsunterla-
gen und Konzepte für die Fortbildung noch weitge-
hend. Der Bundesrechnungshof hat die Notwendig-
keit umfassender fachlicher und allgemeiner Kon-
zepte für die Aus- und Fortbildung unterstrichen. Im 
Jahre 1992 haben die Telekom, der Deutsche Wetter-
dienst und die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des 
Bundes Planungen dazu entwickelt und umgesetzt. 

Der Bundesrechnungshof hat bei seiner Untersu-
chung die schwierigen allgemeinen Rahmenbedin-
gungen in den neuen Bundesländern in Rechnung 
gestellt. Er erwartet angesichts der finanziellen 
Bedeutung der Personalausgaben, daß die zugesag-
ten weiteren Anstrengungen möglichst umgehend 
unternommen werden. Nach Ablauf einer Über-
gangszeit wird der Bundesrechnungshof die durchge- 
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führten Maßnahmen auf ihre Effektivität und Effizienz 
prüfen. 

97 Hubschrauber-Transportkapazität 
beim Bundesgrenzschutz 
(Kapitel 06 25) 

Der Bundesgrenzschutz wollte seine Hubschrauber

-

Transportkapazität durch die Übernahme von zehn 
Mi-8-Hubschraubern des Grenzschutzes der Deut-
schen Demokratischen Republik erhöhen und diese 
später gegen zwölf freiwerdende Bell UH/1D-Hub-
schrauber der Bundeswehr eintauschen. 

Das Bundesministerium des Innern (Bundesministe-
rium) hielt eine Ergänzung der Hubschrauber-Flotte 
des Bundesgrenzschutzes angesichts eines erweiter-
ten Aufgabenspektrums für notwendig, konnte jedoch 
einen dauernden zusätzlichen Bedarf an Transportka-
pazität nicht durch Zahlen belegen. Der Bundesrech-
nungshof konnte bei seinen Erhebungen keinen 
zusätzlichen Bedarf erkennen. Er hat festgestellt, daß 
die technische Einsatzbereitschaft der bereits vor-
handenen Hubschrauber weit unter dem Sollwert 
von 75 v. H. bis 80 v. H., nämlich bei 40 v. H. bis 
60 v. H., liegt. 

Der Bundesrechnungshof hat daher angeregt, zu-
nächst die Gründe zu beseitigen, die einer vermehrten 
Nutzung der Hubschrauber entgegenstehen und 
deren Verfügbarkeit begrenzen, und auf die Über-
nahme der zehn Mi-8-Hubschrauber zu verzichten. 

Das Bundesministerium hat die Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes bestätigt und die aufgezeig-
ten Mängel im wesentlichen mit einem Personaldefizit 
im luftfahrttechnischen Betrieb und im zugehörigen 
Prüfdienst begründet. Der Bundesgrenzschutz hat 
zugesagt, die Einsatzbereitschaft seiner Hubschrau-
ber zu verbessern. 

Das Bundesministerium ist der Empfehlung des Bun-
desrechnungshofes gefolgt und hat die zehn Mi-
8-Hubschrauber nicht in den Bestand des Bundes-
grenzschutzes übernommen. Die Ergänzung der Aus-
stattungs-Nachweisung um zwölf leichte Transport-
hubschrauber wurde zurückgestellt; damit entfällt 
auch die Übernahme der zwölf Hubschrauber der 
Bundeswehr. 

Die dadurch erreichte Ersparnis liegt allein bei 
den Personal-, Betriebs- und Ersatzteilkosten bei rd. 
11,5 Mio. DM jährlich. 

98 Anpassungs- und Überbrückungshilfen 
in den neuen Bundesländern 
(Kapitel 10 02 Titel 652 09) 

Mit der Übernahme des EG-Marktordnungssystems 
in den neuen Bundesländern sanken die bis dahin 
festgesetzten Erzeugerpreise für die Landwirtschaft 
erheblich. Zur Vermeidung von Existenzgefährdun-
gen aufgrund von Liquiditätsengpässen wurden im 
Jahre 1991 für Anpassungs- und Überbrückungshil

-

fen Bundesmittel in Höhe von rd. 1,192 Mrd. DM 
gewährt. Im Jahre 1992 standen hierfür 690 Mio. DM 
zur Verfügung. Die Leistungen für das Jahr 1991 
wurden aufgrund der Landwirtschafts-Anpassungs-
hilfenverordnung vom 23. Juli 1991 gewährt. Die 
Durchführung oblag den Bundesländern. Sie be-
stimmten die hierfür zuständigen Bewilligungsbehör-
den. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Zahlungen ohne Überprüfung der Anträge geleistet 
wurden. Er hat das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (Bundesministerium) dar-
auf hingewiesen, daß die Bewirtschaftung der Bun-
desmittel den Bundesländern unter Hinweis auf § 34 
BHO und den hierzu ergangenen Vorläufigen Ver-
waltungsvorschriften übertragen worden ist. Die Bun-
desländer hätten darauf zu achten, daß alle Ausgaben 
nur soweit und nicht eher geleistet werden, als sie zur 
wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforder-
lich sind. Dies setze auch voraus, daß die mittelbewirt-
schaftenden Stellen die Ausgaben nach Grund und 
Höhe überprüfen. Je Antragsteller und Halbjahr wur-
den z. B. im Jahre 1991 durchschnittlich rd. 28 000 DM 
gezahlt. Das Bundesministerium ist daher gebeten 
worden, die Bundesländer aufzufordern, daß die 
Anpassungshilfen auch im nachgeordneten Bereich 
ordnungsgemäß verwaltet und zumindest stichpro-
benweise geprüft werden. 

Nachdem das Bundesministerium zunächst erklärt 
hatte, eine stichprobenweise Überprüfung der An-
träge sei insbesondere wegen der fehlenden Verwal-
tungskapazitäten in den neuen Bundesländern nicht 
durchführbar, kam es dann der Aufforderung des 
Bundesrechnungshofes mit Schreiben vom 3. Februar 
1993 an die für die Landwirtschaft zuständigen Mini-
sterien der neuen Bundesländer nach. Diese sind 
aufgefordert worden, ihre nachgeordneten Dienststel-
len auf die Beachtung des § 34 BHO und der entspre-
chenden Verwaltungsvorschriften hinzuweisen und 
sicherzustellen, daß zumindest stichprobenweise Prü-
fungen bei der Gewährung von Anpassungshilfen 
durchgeführt werden. 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung wei-
ter beobachten. 

99 Einkommensprüfung bei der Zahlung 
des Sozialzuschlages 

Sozialzuschlag in den neuen Bundesländern wurde 
seit dem 1. Juli 1990 zu einer Rente unabhängig von 
anderem Einkommen gewährt, wenn die an einen 
Berechtigten gezahlten Renten nicht den Betrag von 
495 DM im Monat erreichten. Seit dem 1. Januar 1992 
war der Sozialzuschlag aufgrund der Neuregelung im 
Rentenüberleitungsgesetz in Höhe des Betrages zu 
zahlen, um den bei Alleinstehenden das monatliche 
Einkommen den Betrag von 600 DM und bei Verhei-
rateten das monatliche Gesamteinkommen den Be-
trag von 960 DM unterschritt. 

Eine Anspruchsprüfung nach diesen Grundsätzen 
erfolgte ab dem 1. Januar 1992 überwiegend nur in 
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den Fällen, in denen beide Ehepartner bereits Rentner 
waren. Mit den seit dem 1. Januar 1992 wirksamen 
Bescheiden über die Umwertung und Anpassung der 
Renten wurden die Betroffenen auf das neu geltende 
Recht und auf ihre gesetzliche Verpflichtung, Ein-
kommen unverzüglich mitzuteilen, hingewiesen. Die-
ser Aufforderung kamen nur verhältnismäßig wenige 
Leistungsempfänger nach. 

Zu unterschiedlichen Prüfungszeitpunkten im Jahre 
1992 hatte der Bundesrechnungshof festgestellt, daß 
die Rentenversicherungsträger die Prüfung der Ein-
kommensverhältnisse noch nicht durchgängig vorge-
nommen haben. 

Auch in den Fällen, in denen Versicherte eigenes 
Einkommen oder Einkommen des Ehepartners ange-
zeigt und dadurch den Grenzbetrag für die Gewäh-
rung des Sozialzuschlages überschritten hatten, 
machten die Rentenversicherungsträger nur zum Teil 
Rückforderungen geltend. 

Aufgrund der Angaben der Rentenversicherungsträ-
ger läßt sich grob schätzen, daß die Überzahlungen für 
das Jahr 1992 eine Größenordnung von mehr als 
10 Mio. DM erreichen dürften. 

Der Bundesrechnungshof hatte die Rentenversiche-
rungsträger gebeten, Überzahlungen mit Wirkung 
vom 1. Januar 1992 zurückzufordern. 

Da der Bund die Aufwendungen der Träger der 
Rentenversicherung aus der Zahlung des Sozialzu-
schlages erstattet, stehen ihm auch die zurückzufor-
dernden Beträge zu. Im Einzelplan 11 waren im 
Haushaltsjahr 1992 für die Zahlung des Sozialzuschla-
ges 200 Mio. DM veranschlagt. 

Die Rentenversicherungsträger haben begonnen, die 
ausstehenden Überprüfungen und Rückforderungen 
durchzuführen. Damit wird dem Anliegen des Bun-
desrechnungshofes im wesentlichen Rechnung getra-
gen. Der Bundesrechnungshof wird die Abwicklung 
der Angelegenheit beobachten. 

100 Versorgung wegen Berufsunfähigkeit aus 
Zusatzversorgungssystemen 

Nach dem Recht der Deutschen Demokratischen 
Republik stand Pädagogen eine Versorgung wegen 
Berufsunfähigkeit aus einem Zusatzversorgungssy-
stem (BU-Versorgung) zu. Die volle BU-Versorgung 
wurde grundsätzlich schon dann gewährt, wenn der 
bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt werden konnte. 
Die Fähigkeit, in anderen, auch gleichwertigen Beru-
fen arbeiten zu können, schloß den Anspruch im 
Gegensatz zum Recht der Sozialversicherung dem 
Grunde nach nicht aus. Allerdings wurde bei den 
Pädagogen das durch eine andere Tätigkeit erzielte 
Einkommen angerechnet. Diese Anrechnung wurde 
seit dem 1. Juli 1990 im Zuge der Rentenangleichung 
eingestellt und die BU-Versorgung seit der Renten-
überleitung zum 1. Januar 1992 als Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeitsrente weitergezahlt. Dadurch 
sind die Leistungsempfänger gegenüber den Ren

-

tenversicherten — sowohl nach dem Recht der Deut-
schen Demokratischen Republik als auch nach 
Bundesrecht — bessergestellt. Sie erhalten Rente 
wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, auch wenn 
sie in einem zumutbaren, ggf. auch gleich- oder 
höherwertigen Beruf voll einsetzbar sind und entspre-
chendes Arbeitsentgelt erzielen können. Ein auszu-
gleichender beruflicher Nachteil ist in derartigen 
Fällen nach den Maßstäben der Rentenversicherung 
nicht gegeben. 

Der Bundesrechnungshof hatte deshalb angeregt, die 
Fälle daraufhin zu überprüfen, ob Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit auch nach den Maßstäben der 
Rentenversicherung vorliegt. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
und die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
(BfA) lehnten dies wegen der formalen Gleichstellung 
der BU-Versorgung mit den Berufs- oder Erwerbsun-
fähigkeitsrenten durch das Rentenüberleitungsgesetz 
zunächst ab. Da diese Leistungen in der Regel aber auf 
zwei bis fünf Jahre befristet wurden, hat sich die BfA 
im Hinblick auf die vom Bundesrechnungshof aufge-
zeigte Problematik schließlich bereit erklärt, bei 
Ablauf der Fristen die Weiterzahlung vom Vorliegen 
der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit im Sinne des 
Rentenrechtes abhängig zu machen. 

Das sieht inzwischen auch das Gesetz zur Ergänzung 
der Rentenüberleitung vom 30. Juli 1993 (BGBl. I 
S. 1038) ausdrücklich vor. Die BfA hat bereits die 
notwendigen Maßnahmen zur termingerechten Über-
prüfung der Renten ergriffen. Damit wird dem Anlie-
gen des Bundesrechnungshofes Rechnung getra-
gen. 

101 Personalausstattung des 
Generalsekretariats und der 
Geschäftsstellen des Verbandes der 
Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. 
(Kapitel 14 03 Titel 684 02) 

Der Verband der Reservisten der Deutschen Bundes-
wehr e. V. (Verband) hat den Auftrag, aus der Bun-
deswehr ausgeschiedene Soldaten nach Richtlinien 
des Bundesministeriums der Verteidigung (Bundes-
ministerium) zu betreuen und fortzubilden; er wird 
vom Bundesministerium institutionell gefördert. 

Der Verband unterhält für die Erledigung dieses 
Auftrages ein Generalsekretariat und Geschäftsstel-
len mit hauptamtlichem Personal. Generalsekretariat 
und Geschäftsstellen unterstützen auch die Verbands-
arbeit der gewählten Mandatsträger. Die Ausgaben 
für das hauptamtliche Personal gehen zu Lasten der 
institutionellen Förderung. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
der Personalbemessung zugrundeliegenden Bemes-
sungswerte nicht mehr zutreffen und die Personalaus-
stattungen unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Arbeitsbelastung zu hoch sind. 
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Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
aufgefordert, zur Sicherstellung eines einheitlichen 
Maßstabes für die Personalbemessung einen neuen 
Personalberechnungsschlüssel zu erarbeiten. Gleich-
zeitig hat er empfohlen, einen Teil des dann anzuneh-
menden Personalüberhangs für neu zu errichtende 
Geschäftsstellen in den neuen Bundesländern vorzu-
sehen. 

Die vom Verband zu erwartenden Personalmehrfor-
derungen für den Aufbau neuer Geschäftsstellen 
würden sich dadurch auf absehbare Zeit erledigen. 

Das Bundesministerium hat die Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes anerkannt und mitgeteilt, 
aufgrund seiner Auslastungsuntersuchungen hätten 
sich Ansätze für eine Verdichtung der Organisation 
der Geschäftsstellen sowie Personaleinsparungen 
ergeben. Von dem bislang zugebilligten Stellensoll 
(1991 = 298 Stellen) seien 32,5 Stellen entbehrlich. 
Diese Stellen könnten für den weiteren Aufbau von 
Geschäftsstellen in den neuen Bundesländern genutzt 
werden, soweit sie nach Zahl und Dotierung als 
notwendig anerkannt werden können. 

102 Nutzung von Gästehäusern und ähnlichen 
Einrichtungen der ehemaligen Nationalen 
Volksarmee für Unterbringungszwecke 
der Bundeswehr 
(Kapitel 14 12 verschiedene Titel) 

Das Bundesministerium der Verteidigung (Bundesmi-
nisterium) stellte und stellt den in die neuen Bundes-
länder abgeordneten oder versetzten sowie dienstrei-
senden Angehörigen der Bundeswehr aufgrund der 
schlechten Unterbringungssituation in größerem Um-
fang amtliche Unterkünfte zur Verfügung. Hierzu 
gehören auch 18 Einzelliegenschaften, die der ehe-
maligen Nationalen Volksarmee als Gästehäuser oder 
Erholungsheime gedient hatten. Diese Einrichtungen 
liegen überwiegend abgesetzt von militärischen An-
lagen in landschaftlich reizvoller Lage auf park-
ähnlichen Grundstücken. 

Der Bundesrechnungshof stellte im Jahre 1992 fest, 
daß die hausverwaltenden Dienststellen für Aus- oder 
Umbau der Einrichtungen zum Teil erhebliche Bau-
unterhaltungsmittel verausgabten. Pro Unterkunfts-
platz wurden hierfür zwischen 25 000 DM und 
100 000 DM, in einem Fall sogar 266 000 DM aufge-
wendet. Die monatlichen Betriebskosten (einschließ-
lich Personalkosten) liegen pro Platz zwischen 200 DM 
und 2 885 DM. Hier handelt es sich u. a. um folgende 
Liegenschaften: 

— Das nahe bei Strausberg am Rande eines Sees auf 
einem etwa 17 ha großen Grundstück gelegene 
Schloß Wilkendorf mit einer Unterkunftskapazität 
für maximal 10 Gäste wurde überwiegend für 
hochrangige Besucher des Bundesministeriums 
genutzt. Bei rd. 400 Übernachtungen im Jahr 
verursachte allein die Bewirtschaftung Kosten von 
etwa 500 DM für eine Übernachtung (ohne Berück

-

sichtigung von Grundstücks-, Gebäude- und Bau-
unterhaltungskosten) . 

— Im Gästehauskomplex in Nedlitz am Weißen See 
wurde in einem separat gelegenen Bootshaus die 
70 m2  große Dreizimmerwohnung für die absehbar 
nur vorübergehende Unterbringung des Komman-
dierenden Generals des Korpskommandos Ost aus 
Bauunterhaltungsmitteln für 266 000 DM herge-
richtet. Die monatlichen Betriebskosten betragen 
2 885 DM. 

— Im nahe bei Rostock gelegenen Ostseebad Graal-
Müritz wurde in Strandnähe ein villenähnliches 
Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von etwa 
2 000 m2  für 2,3 Mio. DM so hergerichtet, daß es 
selbst hohen Ansprüchen an die Wohnqualität 
gerecht wird. Pro untergebrachte Person betrugen 
die Baukosten rd. 100 000 DM, die monatlichen 
Betriebskosten rd. 1 000 DM. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß das 
Bundesministerium für seine Angehörigen, die zum 
Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften nicht ver-
pflichtet sind, besondere Liegenschaften als amtliche 
Unterkünfte vorhält. Selbst wenn im Einzelfall ange-
sichts der damaligen besonderen Umstände in den 
neuen Bundesländern aus Fürsorgegründen oder 
dienstlichem Interesse heraus eine Unterbringung der 
Angehörigen des Bundesministeriums erforderlich 
gewesen sein sollte, hätte das nicht dazu führen 
dürfen, Kosten für Gebäudeumbau und Betriebs-
kosten in Kauf zu nehmen, die in Einzelfällen den 
Rahmen des wirtschaftlichen Handelns sprengten. 
Das Bundesministerium hätte statt dessen — wie an 
anderer Stelle geschehen — die Mittel vorrangig für 
den Kasernenausbau verwenden oder auch kosten-
günstige Alternativen bedenken müssen. 

Das Bundesministerium hat den den Beanstandungen 
des Bundesrechnungshofes zugrundeliegenden Sach-
verhalt anerkannt. Es hat mitgeteilt, daß es das Schloß 
Wilkendorf und zwei andere Liegenschaften bereits 
ins Allgemeine Grundvermögen abgegeben hat. Wei-
terhin werden das Gästehaus in Nedlitz noch im Jahre 
1993, die Villa in Graal-Müritz spätestens im Jahre 
1996 abgegeben. Es hat im übrigen zugesagt, auch die 
restlichen Liegenschaften so bald wie möglich ins 
Allgemeine Grundvermögen zu übertragen und Con-
tainerunterkünfte dort einzurichten, wo sie jetzt noch 
wirtschaftlich sind. 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung wei-
ter beobachten. 

103 Wärmeversorgung der Liegenschaften 
der Bundeswehr 
(Unterkunfts- und Verwaltungsgebäude) 
(Kapitel 14 12 Titel 517 01 und 519 01) 

Im Jahre 1990 gab das Bundesministerium der Vertei-
digung (Bundesministerium) für die Beheizung von 
Gebäuden etwa 310 Mio. DM aus. Im Jahre 1991 stieg 
die Ausgabe aufgrund der Wiedervereinigung und 
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wegen Kostenerhöhungen bei den Energieträgern auf 
rd. 500 Mio. DM, im Jahre 1992 sank sie aufgrund 
vorübergehend geringerer Vorratshaltung auf 
439 Mio. DM. Für das Jahr 1993 sind wieder 
510 Mio. DM als Ausgabe geplant. 

Der Bundesrechnungshof untersuchte in den Jahren 
1990 und 1991 in drei Wehrbereichen, ob Wärmeener-
gie in Unterkunfts- und Verwaltungsgebäuden, die 
den weitaus größten Anteil des Liegenschaftsbestan-
des ausmachen, sparsam verwendet wird. Er hatte 
ebenfalls geprüft, ob das Bundesministerium die 
Bestimmungen des Energieeinsparungsgesetzes und 
der Heizungsanlagen-Verordnung beachtet hat und 
ob Energieeinsparungen möglich sind. 

Der Bundesrechnungshof stellte bei seiner Prüfung 
fest, daß sämtliche untersuchten Gebäude während 
der Nutzungszeiten um durchschnittlich zwei bis drei 
Grad zu hoch beheizt wurden und häufig eine wirk-
same Nacht- und Wochenendabsenkung der Raum-
temperaturen fehlte oder dafür vorhandene Regelein-
richtungen nicht genutzt wurden. Daneben wurde 
zusätzliche Wärmeenergie durch unsachgemäße Lüf-
tung von Räumen verbraucht. Bei mittleren Heiztem-
peraturen führt schon eine Verringerung der Tempe-
ratur um ein Grad zu einer Energiekosteneinsparung 
von 6 v. H. Weitere Einsparungen lassen sich insbe-
sondere durch verbrauchssenkende Regeleinrichtun-
gen erzielen, die zum Teil fehlen. Insgesamt lassen 
sich Ausgaben von etwa 20 v. H. einsparen. 

Die festgestellten Mängel beruhten auf 

— zum Teil veralteter Steuerungstechnik für den 
Wärmeeinsatz, 

— unzureichender Betriebsführung und -überwa-
chung der Heizungsanlagen, 

— unzureichender Abstimmung zwischen Betreiber 
und Nutzer, 

— fehlenden oder unvollständigen Handlungsanwei-
sungen für den Nutzer beim Umgang mit Energie 
und 

— mangelnder Dienst- und Fachaufsicht. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministerium 
aufgefordert, diese Mängel abzustellen und für die 
Durchsetzung bereits ergangener Weisungen zu sor-
gen. 

Das Bundesministerium hat die Beanstandung aner-
kannt und darauf hingewiesen, daß es Maßnahmen 
eingeleitet habe, die zu einem Rückgang des Brenn-
stoffverbrauches führen würden. Bei der Auswahl der 
Maßnahmen seien die Erkenntnisse aus den Untersu-
chungen des Bundesrechnungshofes hilfreich gewe-
sen. 

Das Bundesministerium hat im einzelnen die Prü-
fungsergebnisse des Bundesrechnungshofes seinem 
nachgeordneten Bereich zur Auswertung übersandt 
und Weisung erteilt, veraltete Heizungssteuerungs-
anlagen zu sanieren, Anlagen effektiver zu überwa-
chen, die Abstimmung zwischen Betreiber der Anla-
gen und Gebäudenutzer zu verbessern, bestehende 

Vorschriften besser durchzusetzen und die Dienst- 
und Fachaufsicht zu verstärken. 

Der Bundesrechnungshof wird die Umsetzung der 
eingeleiteten Maßnahmen beobachten. 

104 Beschaffung einer Vorserie von 
Funkgeräten für das Waffensystem 
PATRIOT 
(Kapitel 14 14) 

Das Bundesministerium der Verteidigung (Bundesmi-
nisterium) plante, im Jahre 1992, bereits vor dem Ab-
schluß der Entwicklung des Funkgerätes SEM 93/P, 
347 Stück einer Vorserie dieses Gerätes zu beschaf-
fen, um das Waffensystem PATRIOT möglichst schnell 
damit auszurüsten. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes war die 
geplante Beschaffung unwirtschaftlich, weil die Vor-
seriengeräte mit dem Entwicklungsstand von Erpro-
bungsmustern kurze Zeit nach ihrem Einbau auf den 
endgültigen Konstruktionsstand der Seriengeräte hät-
ten hochgerüstet werden müssen. Diese Hochrüstung 
wäre nur mit zusätzlichem finanziellen und techni-
schen Aufwand möglich gewesen und hätte zu Mehr-
kosten geführt. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministe-
rium empfohlen, auf die geplante Beschaffung zu 
verzichten und bis zum Zulauf der Seriengeräte als 
Zwischenlösung die bereits praktizierte Datenüber-
tragung per Glasfaserkabel weiter zu nutzen. 

Das Bundesministerium ist der Empfehlung gefolgt 
und hat entschieden, von der vorgezogenen Beschaf-
fung einer Vorserie von Funkgeräten SEM 93/P 
Abstand zu nehmen und den Zulauf der Seriengeräte 
abzuwarten. Dadurch wurden Ausgaben in Höhe von 
rd. 8 Mio. DM vermieden. 

105 Bewirtschaftung von gebrauchten 
Munitionspackmitteln und Munitionsteilen 
(Kapitel 14 15) 

In den Munitionsdepots der Bundeswehr lagern 
erhebliche Mengen an gebrauchten Munitionspack-
mitteln und Munitionsteilen, die teilweise für den 
ursprünglichen Zweck nicht mehr nutzbar sind und 
auch anderweitig im Bereich der Bundeswehr nicht 
mehr verwendet werden können. Sie binden Depot-
raum, der für anderes Mate rial dringend benötigt 
wird, und erfordern darüber hinaus einen beträchtli-
chen Verwaltungsaufwand für die Erfassung und die 
laufende Überwachung der Bestände. 

Der Bundesrechnungshof hatte sich mit der Bewirt-
schaftung dieser Gegenstände befaßt und gegenüber 
dem Bundesministerium der Verteidigung (Bundes-
ministerium) angeregt, eingelagerte Bestände an 
Munitionspackmitteln oder Munitionsteilen, die un-
brauchbar sind oder für die ein Bedarf bei der Bun-
deswehr nicht mehr gegeben ist, im Wege der Aus-
sonderung und Verwertung abzubauen. 
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Das Bundesministerium ist der Anregung gefolgt und 
hat das Materialamt des Heeres (Materialamt) aufge-
fordert, die vorhandenen Bestimmungen über das 
Aussondern und Verwerten zielstrebig umzusetzen. 
Ferner hat es eine Reihe ergänzender Bestimmungen 
erlassen. 

Das Materialamt hat aufgrund der Weisung des Bun-
desministeriums seit November 1992 erhebliche Men-
gen an Munitionspackmitteln und Munitionsteilen 
ausgesondert und — soweit möglich — der Verwer-
tung zugeführt. Das Bundesministerium hat darüber 
hinaus weitere Aussonderungen und Verwertungen 
angekündigt. 

Der Bundesrechnungshof wird beobachten, ob die 
Maßnahmen zur Entlastung der Lagereinrichtungen 
sowie zur Verminderung des Verwaltungsaufwandes 
für die Erfassung und Überwachung der nicht mehr 
erforderlichen Artikel zügig fortgesetzt werden. 

106 Außerdienststellung nicht modernisierter 
Schnellboote 
(Kapitel 14 18) 

Das Bundesministerium der Verteidigung (Bundesmi-
nisterium) beschaffte im Jahre 1989 Anlagen für 
Elektronische Unterstützungs- und Gegenmaßnah-
men (Octopus) als Mittel zur elektronischen Kampf-
führung für die 20 Schnellboote der Klasse 148. 
Schlagkraft, Durchsetzungsvermögen und Überle-
bensfähigkeit der Boote sollten damit wesentlich ver-
bessert werden. 

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden nur 
10 der 20 Schnellboote der Klasse 148 mit den 
beschafften Anlagen ausgerüstet. Die übrigen Anla-
gen sollten für ein anderes Waffensystem verwendet 
werden. Die nicht mit einer Octopus-Anlage ausgerü-
steten Schnellboote der Klasse 148 sind in ihrer 
Einsatzfähigkeit eingeschränkt. Das Bundesministe-
rium beabsichtigte dennoch, alle Boote in Dienst zu 
halten. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministe-
rium empfohlen, seine Planung wegen des geringeren 
Kampfwertes der Boote zu überprüfen. 

Das Bundesministerium hat die Empfehlung aufge-
griffen. Es hat zwei Schnellboote aus der Instandset-
zungsplanung gestrichen und noch im Jahre 1992 
außer Dienst gestellt. Die übrigen acht Boote ohne 
Octopus-Anlage sollen nach Auffassung des Bundes-
ministeriums aus militärischen Gründen zunächst 
noch weiter genutzt werden. Sie sollen im Jahre 1997 
bzw. 1998 ausgesondert werden. Durch die vorzeitige 
Außerdienststellung der beiden Schnellboote werden 
vorgesehene Ausgaben für ursprünglich Beplante 
Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen sowie Be

-triebskosten in Höhe von rd. 30 Mio. DM vermie

-

den. 

Der Bundesrechnungshof wird sich mit der Frage de: 
Notwendigkeit der Indiensthaltung der übrigen acht 

nicht mit einer Octopus-Anlage ausgestatteten 
Schnellboote befassen. 

107 Entwicklung 
des Führungsinformationssystems RUBIN 
des Führungsstabes der Streitkräfte 
(Kapitel 14 20) 

107.1 

Der Generalinspekteur der Bundeswehr — unterstützt 
durch den Führungsstab der Streitkräfte — ist in seiner 
Funktion als militärischer Berater des Inhabers der 
Befehls- und Kommandogewalt und der Bundesregie-
rung auf eine umfassende, bedarfs- und zeitgerechte 
Informationsversorgung angewiesen. Daher entwik-
kelte das Bundesministerium der Verteidigung (Bun-
desministerium) seit dem Jahre 1981 unter der 
Bezeichnung RUBIN ein rechnergestütztes Führungs-
informationssystem, mit dem die Lagefeststellung, 
Lagedarstellung sowie die Entscheidungsvorberei-
tung und -umsetzung durch den Führungsstab der 
Streitkräfte beschleunigt und verbessert werden soll-
ten. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist RUBIN 
wesentlich auf die Daten der Führungs- und Fachin-
formationssysteme der Teilstreitkräfte und der Bun-
deswehrverwaltung angewiesen. Vorläufige Kosten-
schätzungen auf der Grundlage einer Ende des Jahres 
1988 begonnenen Konzeptstudie hatten einen Mittel-
bedarf von rd. 552 Mio. DM für das Gesamtsystem 
ergeben. Ein Systemanteil, der die Bearbeitung und 
Verteilung von Fernschreiben unterstützt, wird seit 
dem Jahre 1989 genutzt. An der Verwirklichung der 
übrigen Systemanteile wird noch gearbeitet. 

107.2 

Der Bundesrechnungshof hat bei seiner Prüfung im 
Jahre 1991 im wesentlichen festgestellt, daß an einer 
Planung festgehalten wurde, die in absehbarer Zeit im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nicht 
finanzierbar gewesen wäre. Das für die Bestimmung 
des militärischen Bedarfes maßgebliche Informations-
konzept war teilweise neuen Erfordernissen nicht 
angepaßt worden. Für die Realisierung des Vorhabens 
wurde die bestehende Organisation als bindend vor-
ausgesetzt. Dadurch wären vorhandene Schwächen 
in der Organisation festgeschrieben und die sich aus 
der gegenseitigen Wechselwirkung von Organisation 
einerseits und Informationstechnik andererseits erge-
benden Rationalisierungsmöglichkeiten nicht voll 
ausgeschöpft worden. 

Auch war unklar, in welchem Umfang der Führungs-
stab der Streitkräfte über RUBIN mit Daten anderer 
Führungs- und Fachinformationssysteme versorgt 
werden sollte. Außerdem fehlte eine übergreifende 
fortgeschriebene Nutzen-Kosten-Untersuchung, auf-
grund derer der Stellenwert von RUBIN gegenüber 
anderen Rüstungsvorhaben hätte festgestellt werden 
können. 
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107.3 

Da der Mittelbedarf von 552 Mio. DM nicht finanzier-
bar war, wurde im Jahre 1991 ein neues Konzept für 
das Gesamtsystem RUBIN erstellt. Es sieht einen 
stufenweisen Ausbau bis zum Jahre 1997, bei mög-
lichst weitgehender Nutzung handelsüblicher Pro-
dukte, vor. Dadurch sollen die Gesamtkosten auf 
115 Mio. DM gesenkt werden. Bei der Erarbeitung des 
neuen Konzeptes hat das Bundesministerium die vom 
Bundesrechnungshof im Rahmen des Prüfungsverfah-
rens unterbreiteten Vorschläge aufgegriffen. So ist mit 
der Erstellung eines Informationskonzeptes für den 
Führungsstab der Streitkräfte gemäß dem IT-Rah-
menkonzept zur Ausstattung des Bundesministeriums 
mit Informationstechnik die Grundlage für RUBIN den 
derzeitigen Erfordernissen angepaßt worden. Das 
neue Konzept ist nicht auf die bestehende Organisa-
tion festgelegt, sondern auch darauf ausgerichtet, 
RUBIN an organisatorische Änderungen, wie sie sich 
z. B. aus der Verkleinerung der Bundeswehr und der 
Verlegung des Regierungssitzes nach Berlin ergeben, 
anzupassen. 

Darüber hinaus hat das Bundesministerium zugesagt, 
die Gestaltungsmöglichkeiten des Datenaustausches 
mit anderen Führungs- und Fachinformationssyste-
men gesondert untersuchen zu lassen. Das Bundes-
ministerium hat auch den Vorschlag des Bundes-
rechnungshofes aufgegriffen, in Nutzen-Kosten-
Untersuchungen künftig genauere Aussagen zu 
machen. 

107.4 

Der Bundesrechnungshof hält das neue Konzept und 
die nunmehr gewählte Vorgehensweise für einen 
Schritt in die richtige Richtung. Er wird die Klärung 
des Datenaustausches und die Arbeiten an den Nut-
zen-Kosten-Untersuchungen verfolgen und darauf 
drängen, daß deren Ergebnisse bei der Steuerung des 
Vorhabens berücksichtigt werden. 

108 Entwicklung der endphasengelenkten 
Munition für das Mittlere 
Artillerie-Raketensystem 
(Kapitel 14 20) 

Das Bundesministerium der Verteidigung (Bundesmi-
nisterium) plante und entwickelte seit dem Jahre 1981 
zusammen mit drei Partnerstaaten eine endphasenge-
lenkte Munition für das Mittlere Artillerie-Raketensy-
stem (MLRS-TGW). Das Waffensystem sollte aus einer 
Rakete bestehen, deren Gefechtskopf selbstsuchende 
Flugkörper enthält, um gepanzerte Fahrzeuge in den 
Bereitstellungsräumen hinter der Frontlinie zu be-
kämpfen. Das Bundesministerium gab dafür in der 
Konzept- und Definitionsphase rd. 168 Mio. DM und 
im ersten Abschnitt der Entwicklung rd. 195 Mio. DM 
aus. Für den zweiten Entwicklungsabschnitt waren 
rd. 168 Mio. DM und für die Beschaffung des Systems 

6,552 Mrd. DM (Anteil der Bundesrepublik Deutsch-
land) vorgesehen. 

Der Bundesrechnungshof prüfte das erwähnte Waf-
fensystem MLRS-TGW in Abstimmung mit dem ame-
rikanischen Rechnungshof und stellte dabei fest, daß 
für den gleichen Zweck eine Vielfalt von Waffensyste-
men sowohl des Heeres als auch der Luftwaffe vorge-
sehen ist. Einsatzkonzept, Zielgruppe und geforderte 
Wirkung von MLRS-TGW überlappten im besonderen 
Maße mit einer ebenfalls in Entwicklung befindlichen 
Suchzündermunition, deren Kosteneffizienz bei ver-
schiedenen Vergleichen des Bundesministeriums 
deutlich günstiger ausfiel. 

Der Bundesrechnungshof empfahl deswegen — und 
in Anbetracht der zwischenzeitlich im Vertrag über 
die konventionellen Streitkräfte in Europa erreichten 
Rüstungsbeschränkungen —, vor einer vertraglichen 
Bindung für den bevorstehenden zweiten Entwick-
lungsabschnitt grundsätzlich neu über das Waffensy-
stem MLRS-TGW zu entscheiden. Er berichtete dar-
über mehrfach der Berichterstattergruppe für den 
Einzelplan 14 des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages. 

Das Bundesministerium hatte unter Hinweis auf die 
unterschiedliche Optimierung der verschiedenen 
Waffensysteme zunächst zwar keinen Entscheidungs-
bedarf gesehen, sagte jedoch zu, Alternativen zu 
erarbeiten. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika, die den größ-
ten Entwicklungskostenanteil übernommen hatten, 
schieden entsprechend der Empfehlung des amerika-
nischen Rechnungshofes aus dem Programm aus. 
Demgemäß hat nunmehr das Bundesministerium den 
übrigen Partnerstaaten mitgeteilt, daß auch die Bun-
desrepublik Deutschland sich nicht mehr an der 
weiteren Entwicklung des Waffensystems MLRS-
TGW beteiligen werde. 

Dadurch entfielen weitere Entwicklungs- und Be-
schaffungskosten für dieses Waffensystem in Milliar-
denhöhe. 

109 Arbeitnehmer-Sparzulage auf 
vermögenswirksame Leistungen für 
Wertpapierverträge mit Kreditinstituten 
(Kapitel 60 01 Titel 011 01) 

Das Steuerreformgesetz 1990 hat die staatliche Förde-
rung der Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand in 
wesentlichen Bereichen aufgehoben oder einge-
schränkt. 

Entfallen ist grundsätzlich die Förderung von Sparver-
trägen über Gewinnschuldverschreibungen (Wertpa-
piere, in denen die Leistung einer bestimmten Geld-
summe versprochen wird) oder Genußscheinen (Wert-
papiere, die keine Kontroll- oder Verwaltungsrechte 
gewähren) inländischer Kreditinstitute. Soweit derar-
tige Sparverträge bis Ende des Jahres 1988 abge-
schlossen wurden (Altverträge), ist die Arbeitnehmer-
Sparzulage für die vermögenswirksamen Leistungen 
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auf 10 v. H. (vorher: 23 v. H.) abgesenkt worden. 
Liegen dagegen echte Vermögensbeteiligungen vor 
(Beteiligungen an einem Produktivvermögen mit 
Unternehmerrisiko), beträgt die Sparzulage 20 v. H. 
der vermögenswirksamen Leistungen. Solche Beteili-
gungen liegen bei den Altverträgen nur in wenigen 
Ausnahmefällen vor. 

Der Bundesrechnungshof hat bei stichprobenweisen 
Erhebungen festgestellt, daß fast alle Arbeitgeber 
eine Arbeitnehmer-Sparzulage von 20 v. H. für Wert-
papiersparverträge mit Kreditinstituten bei den Alt-
verträgen auf der Lohnsteuerkarte oder besonderen 
Lohnsteuerbescheinigung eingetragen haben. Zu die-
sen Arbeitgebern gehören auch große, überregionale 
Banken, die Lohn- und Gehaltsabrechnungsstellen 
öffentlicher Arbeitgeber und große DV-Organisatio-
nen. 

Der bis zum Jahre 1992 geltende Erklärungsvordruck 
Anlage N zur Einkommensteuererklärung für Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit forderte in dem 
Abschnitt „Vom Arbeitgeber bescheinigte vermö-
genswirksame Leistungen" die Angabe des Datums 
des Vertragsabschlusses zwar für die mit 10 v. H. 
zulagenbegünstigten Wertpapiersparverträge, nicht 
aber für die mit dem Zulagensatz von 20 v. H. 
ausgewiesenen Vermögensbeteiligungen. Hier wa-
ren nur die Vertragsart, das Unternehmen und die 
Vertragsnummer anzugeben. Aber selbst diese 
Angabe fehlt in der Mehrzahl der Fälle. Anfragen des 
Finanzamtes unterblieben in der Regel aus Gründen 
der Arbeitsbelastung in den Arbeitnehmerstellen und 
unter dem Gesichtspunkt der geringen steuerlichen 
Auswirkung im Einzelfall (94 DM). Die Finanzämter 
übernahmen grundsätzlich die Angaben des Arbeit-
gebers in der Lohnsteuerkarte oder besonderen Lohn-
steuerbescheinigung. 

Der Bundesrechnungshof schätzt aufgrund seiner 
Ermittlungen die Höhe der zum Nachteil des Lohn-
steueraufkommens zu Unrecht ausbezahlten Arbeit-
nehmer-Sparzulagen bei diesen Wertpapiersparver-
trägen mit Kreditinstituten für das Gebiet der alten 
Bundesländer auf einen zweistelligen Millionenbe-
trag pro Jahr mit abnehmender Tendenz aufgrund des 
Auslaufens der Zulagenbegünstigung für Altverträge 
bis zum Jahre 1995. 

Er hat angeregt, daß das Bundesministerium der 
Finanzen (Bundesministerium) zumindest die Finanz-
behörden der Länder — nochmals — auffordert, Alt-
sparverträge über Wertpapiere oder andere Vermö-
gensbeteiligungen von Kreditinstituten mit einer aus-
gewiesenen Arbeitnehmer-Sparzulage von 20 v. H. 
nur dann anzuerkennen, wenn die gesetzlichen Vor-
aussetzungen nachgewiesen sind. 

Das Bundesministerium hat mit Schreiben vom 
12. Mai 1992 mitgeteilt, es habe die Finanzbehörden 
der Länder gebeten, die Finanzämter darauf hinzu-
weisen, daß die Zulagenbegünstigung zu prüfen ist, 
wenn vom Arbeitgeber mit einer Zulagenbegünsti-
gung von 20 v. H. bescheinigte vermögenswirksame 
Leistungen bei Kreditinstituten angelegt worden sind. 
Außerdem hat es zwischenzeitlich die Prüfung durch 

die Finanzämter mittels einer Änderung der Anlage N 
zur Einkommensteuererklärung erleichtert. 

110 Verfahren der Landesfinanzbehörden in 
den neuen Bundesländern bei 
Investitionszulage-Sonderprüfungen 
(Kapitel 60 01 Titel 012 01 und 014 01) 

Der Bundesrechnungshof hat im Jahre 1992 in den 
neuen Bundesländern und im Ostteil von Berlin unter-
sucht, ob und wann die Landesfinanzbehörden bei 
Anträgen auf Investitionszulage für die Anschaffung 
und Herstellung von neuen abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens Sonderprü-
fungen durchführten. Er hat festgestellt, daß Vorga-
ben und Aufgriffsgrenzen für derartige Prüfungen in 
den neuen Bundesländern und Berlin unterschiedlich 
waren: 

— Ein Bundesland wies die Finanzämter an, Investi-
tionszulageanträge, bei denen die Bemessungs-
grundlage 75 000 DM oder mehr beträgt, grund-
sätzlich dem Außendienst zur Prüfung zu melden. 
Ferner sollte eine Außenprüfung stattfinden, wenn 
das Finanzamt eine Sachverhaltsaufklärung für 
nötig erachtete. 

— In einem anderen Bundesland sollten die Finanz-
ämter Investitionen „in Fällen von erheblicher 
Bedeutung (ab 500 000 DM) " prüfen. 

— In einem dritten Bundesland waren Anträge auf 
Investitionszulagen im Rahmen einer Sonderprü-
fung oder im Wege der Nachschau zu überprüfen, 
wenn besondere Umstände darauf hinwiesen, daß 
die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt waren 
und/oder wenn es sich um Fälle von erheblicher 
Bedeutung handelte. Bei Investitionen von weni-
ger als 300 000 DM wurde eine besondere Prüfung 
für nicht erforderlich gehalten. 

— Drei Bundesländer gaben ihren Finanzämtern 
keine betragsmäßigen Grenzen für Investitionszu-
lage-Sonderprüfungen vor. Bei zwei dieser Länder 
konnte das zuständige Finanzamt eigenständig 
über die Prüfungswürdigkeit entscheiden. Im drit-
ten Bundesland fanden nach den Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes nur bei einzelnen 
Finanzämtern und nur in Einzelfällen Investitions-
zulage-Sonderprüfungen statt. 

Der Bundesrechnungshof hat weiter festgestellt, daß 
Sonderprüfungen regelmäßig zu einer erheblichen 
Herabsetzung der beantragten Investitionszulage 
führten. Die Minderung in den Finanzämtern betrug 
zwischen 20 v. H. und 43 v. H. der Zulagen. 

Der Bundesrechnungshof hat die unterschiedlichen 
Prüfungsvorgaben und Aufgriffsgrenzen für Investi-
tionszulage-Sonderprüfungen und die damit verbun-
dene unterschiedliche Prüfungshäufigkeit beanstan-
det. Sie verstößt gegen den Grundsatz der Gleichmä-
ßigkeit der Besteuerung und kann Wettbewerbsver-
zerrungen zur Folge haben. Der zumindest teilweise 
Verzicht auf die Sonderprüfungen hat zu Minderein- 
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nahmen des Bundes und der Länder in möglicher-
weise dreistelliger Millionenhöhe geführt. 

Das Bundesministerium der Finanzen (Bundesmini-
sterium) hat aufgrund der Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder im Januar 1993 einheitliche Aufgriffskriterien 
für die Durchführung von Investitionszulage-Sonder-
prüfungen vereinbart und damit die Forderungen des 
Bundesrechnungshofes im wesentlichen erfüllt. Der 
Bundesrechnungshof hält es darüber hinaus im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für erf order-
lich, daß die Länder ihre Personalausstattung an dem 
— erhöhten — Prüfungsbedarf ausrichten, um Min-
dereinnahmen zu vermeiden. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter beobachten. 

111 Eröffnungsbilanz der Verwaltung 
des ehemaligen Reichsbahnvermögens 
in Berlin (West) 

Nach Artikel I (1) Militärregierungsgesetz Nr. 52 
(MRG Nr. 52) unterlag das gesamte in Berlin (West) 
gelegene Reichsbahnvermögen der „Beschlag-
nahme, Weisung, Verwaltung, Aufsicht oder sonsti-
gen Kontrolle" der Militärverwaltung. Soweit dieses 
Vermögen nicht dem unmittelbaren Eisenbahnbe-
trieb diente (sogenanntes Vorratsvermögen), wurde 
es von der Deutschen Bundesbahn unter Aufsicht und 
Kontrolle der Militärverwaltung verwaltet. Die Deut-
sche Bundesbahn richtete hierfür die „Verwaltungs-
stelle des ehemaligen Reichsbahnvermögens in Ber-
lin" (Verwaltungsstelle) ein. Mit der Wiedervereini-
gung endete am 3. Oktober 1990 die Beschlagnahme 
des Bahnvermögens in Berlin (West). Nach den 
Bestimmungen des Einigungsvertrages vom 31. 
August 1990 wird das Vorratsvermögen längstens bis 
zur Zusammenführung beider Bahnen im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr (Bundesministe-
rium) von der Verwaltungsstelle verwaltet. 

Die Deutsche Reichsbahn war gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 
DM-Bilanzgesetz verpflichtet, zum 1. Juli 1990 eine 
Eröffnungsbilanz aufzustellen. Für das Vorratsvermö-
gen als abgespaltenes Vermögen der Deutschen 
Reichsbahn wurde die Eröffnungsbilanz aus prakti-
schen Gründen mit dem Bilanzstichtag 1. Januar 1991 
erstellt. Grund und Boden waren dabei mit ihrem 
Verkehrswert am 1. Januar 1991 anzusetzen. 

Die Eröffnungsbilanz, die vom Wirtschaftsprüfer 
uneingeschränkt bestätigt und vom Bundesministe-
rium festgestellt wurde, weist eine Bilanzsumme von 
rd. 1 776 Mio. DM aus. Größter Aktivposten ist ent-
sprechend der Zweckbestimmung des Vorratsvermö-
gens das Sachanlagevermögen. Innerhalb dieses 
Postens dominiert die Position „Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte" mit 1 274 Mio. DM. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß aus der 
in die Eröffnungsbilanz aufzunehmenden Gesamtflä

-

che (mehr als 9,4 Mio. m 2 ) rd. 12 000 m 2  nicht erfaßt, 

überholte Bodenwerte der Bewertung zugrunde 
gelegt und die Bodenflächen hinsichtlich ihrer Nut-
zungsart teilweise fehlerhaft eingruppiert waren. So 
war beispielsweise eine Teilfläche in City-Lage, auf 
der nach Zukauf eines angrenzenden Grundstücks 
zum Preis von 5 600 DM/m 2  ein Hotel errichtet werden 
soll, als Verkehrsfläche mit 25 DM/m 2  bewertet. Eine 
von den Alliierten als Truppenübungsplatz genutzte 
Fläche, die spätestens Ende 1994 freigegeben und 
vom Land Berlin als Baulandreserve angesehen wird, 
war mit 0 DM bewertet. Außerdem lag der Bewertung 
nicht der vom Berliner Senat herausgegebene Boden-
richtwerte-Atlas Berlin mit den am 31. Dezember 1990 
geltenden Werten zugrunde, sondern die überholten 
Bodenrichtwerte aus dem Jahre 1988. Das Bewer-
tungsverfahren führte zur Bildung hoher stiller Reser-
ven bei Grundstücken. Die Überprüfung der Wertan-
sätze in der Eröffnungsbilanz durch den Bundesrech-
nungshof hat ergeben, daß die Bilanzposition „Grund-
stücke und grundstücksgleiche Rechte" um 
952 Mio. DM (54 v. H. der Bilanzsumme) auf 
2 226 Mio. DM zu erhöhen war. Dies führte auf der 
Passivseite zu einer entsprechenden Erhöhung des 
Eigenkapitals. 

Die Verwaltungsstelle und das Bundesministerium 
haben die Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
anerkannt. Die erforderliche Berichtigung der Bilanz-
ansätze ist im Entwurf der Schlußbilanz zum 31. De-
zember 1991 erfolgsneutral als Wertanpassung ausge-
wiesen. 

112 Notwendigkeit der Eisenbahnfährhäfen 
Saßnitz und Mukran 

Auf der Insel Rügen bestehen die in 5 km Küsten-
linienabstand auseinanderliegenden Eisenbahnfähr-
häfen Saßnitz-Hafen (Träger Deutsche Reichsbahn) 
und Mukran (Träger zur Zeit Deutsche Seereederei 
DSR Rostock GmbH). Von Saßnitz-Hafen verkehren 
kombinierte Eisenbahn/Kfz-Fähren für Eisenbahn-
fahrzeuge mit Normalspur nach Trelleborg (Schwe-
den). Im Saisonbetrieb wird außerdem Fahrgast- und 
Autofährverkehr nach Ronne auf Bornholm (Däne-
mark) durchgeführt. Von Mukran verkehren Eisen-
bahngüterfähren mit russischer Breitspur nach Klai-
peda (Litauen). Wegen des Breitspurverkehrs ist der 
Bahnhof Mukran in einen Normalspur- und einen 
Breitspurbahnhof geteilt. Die Güterwagen werden in 
Mukran entweder umgeachst oder umgeladen. Der 
Bahnhof Saßnitz-Hafen ist von Stralsund nur über den 
auf den Klippen liegenden Bahnhof Saßnitz mit Rich-
tungswechsel erreichbar. Sowohl zwischen Borchtitz 
und Saßnitz als auch zwischen Saßnitz und Saßnitz-
Hafen ist der Einsatz von Schiebe-/Bremsloks erfor-
derlich. Züge nach Mukran müssen nicht über den 
Höhenzug fahren. Die in Saßnitz vorhandenen Stau-
flächen für Kraftfahrzeuge sind unzureichend. Ein 
leistungsgerechter Ausbau der Fähranlage in Saßnitz-
Hafen mit Standflächen und Zufahrten würde einen 
zweistelligen Mio.-DM-Betrag erfordern, da erhebli-
che Umbauten auch im Stadtgebiet notwendig 
wären. 
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Der Bundesrechnungshof hat geprüft, ob es erf order-
lich ist, auf Rügen weiterhin beide Fährhäfen vorzu-
halten. Die Anlagen in Mukran sind für den zu 
erwartenden Verkehr weit überdimensioniert. In Saß-
nitz-Hafen wären wegen der beengten Lage Erweite-
rungen erforderlich; die Betriebsführung auf dem 
Wege über diesen Hafen ist sehr kostenaufwendig. 

Der Bundesrechnungshof ist zu dem Schluß gekom-
men, daß der Gesamtverkehr nach Mukran verlagert 
werden sollte. Erweiterungsmöglichkeiten bestehen 
dort sowohl seeseitig als auch für den Personenver-
kehr im Normalspurbereich des Bahnhofes. Die feh-
lenden Anlagen für den Kfz-Fährverkehr lassen sich 
in Mukran verhältnismäßig einfach ergänzen. Nach-
teilig wirkt sich lediglich aus, daß die Fährzeit von 
Mukran nach Trelleborg acht Minuten länger würde 
als von Saßnitz aus. Dem stünde jedoch — insbeson-
dere durch Wegfall des umständlichen Rangierens in 
den Bahnhöfen Saßnitz und Saßnitz-Hafen — eine 
Reisezeitverkürzung zwischen Stralsund und Trelle-
borg um insgesamt eine Stunde gegenüber. Auch das 
heute erforderliche aufwendige Nachschieben der 
Züge könnte entfallen. Außerdem würde die Stadt 
Saßnitz von dem starken Verkehr der überzusetzen-
den Kraftfahrzeuge entlastet. 

Die Deutsche Reichsbahn will den Anregungen des 
Bundesrechnungshofes folgen und hat zusammen mit 
dem Bundesministerium für Verkehr Untersuchungen 
zur Optimierung der für den Fährverkehr erforderli-
chen Anlagen begonnen. Sie hat zugesagt, die Anre-
gungen des Bundesrechnungshofes dabei zu berück-
sichtigen. 

113 Ausbaustrecke Berlin — Hamburg 

Die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichs-
bahn planen, zwischen Berlin und Hamburg die 
Strecke über Spandau, Falkensee und Wittenberge 
auszubauen. Ferner soll die Verbindung über Sten

-

dal— Salzwedel —Uelzen wiederhergestellt und aus-
gebaut werden. Als dritte Schnellverbindung ist eine 
Transrapidstrecke zwischen Berlin und Hamburg im 
Gespräch. Für die Strecke über Wittenberge ist vorerst 
eine Streckengeschwindigkeit von 160 km/h vorge-
sehen. Zu erneuernde Streckenausrüstungen, z. B. 
Brücken, werden jedoch so gewählt, daß ohne erheb-
lichen zusätzlichen Aufwand eine Streckengeschwin-
digkeit von 200 km/h erreichbar ist (Option). Der 
Streckenabschnitt Stendal—Uelzen sollte dagegen 
von Anfang an für eine Streckengeschwindigkeit von 
200 km/h für IC-Züge von Berlin nach Hamburg 
hergerichtet werden. 

Der Bundesrechnungshof hat im Bereich der Deut-
schen Reichsbahn das Vorhaben „Ausbaustrecke Ber-
lin—Hamburg" geprüft und der Deutschen Reichs-
bahn empfohlen, die IC-Züge nicht über Stendal-
Uelzen, sondern wegen der dadurch erreichbaren 
günstigeren Fahrzeiten über Spandau—Falkensee-
Wittenberge und die Güterzüge nicht über Witten-
berge, sondern wegen der besseren Anbindung an 
den Rangierbahnhof Maschen über Stendal—Uelzen 
zu fahren. 

Die Deutsche Reichsbahn hat sich in Abstimmung mit 
der Deutschen Bundesbahn den Vorschlägen des 
Bundesrechnungshofes angeschlossen und plant nun-
mehr die Strecke über Wittenberge für eine Strecken-
geschwindigkeit von 160 km/h mit der baulichen 
Erweiterungsmöglichkeit (Option) für eine Strecken-
geschwindigkeit von 200 km/h und die Güterzug-
strecke über Stendal—Uelzen für eine Streckenge-
schwindigkeit von höchstens 160 km/h. Dies erspart 
Streckenausrüstungskosten, insbesondere bei der 
Sicherungstechnik, von über 25 Mio. DM und verrin-
gert die Fahrzeit der IC-Züge zwischen Berlin und 
Hamburg um zehn Minuten. 

Über den Einsatz des Transrapid sind die Untersu-
chungen noch nicht abgeschlossen. Wird die Transra-
pidstrecke nicht gebaut, soll die Option genutzt und 
die Strecke über Wittenberge für eine Streckenge-
schwindigkeit von 200 km/h ausgebaut werden. 

114 Planung und Veranschlagung einer 
Lückenschlußmaßnahme im Schienennetz 

Die Eisenbahnverbindung Plauen (Vogtland) — Hof 
ist Bestandteil des von der Regierungskommission 
Verkehrswege am 6. Juli 1990 beschlossenen Lücken-
schlußprogrammes. Dazu gehört auf dem Gebiet der 
Deutschen Reichsbahn die Wiederherstellung des 
zweiten Gleises der rd. 35 km langen Strecke zwi-
schen Plauen und Reuth. Die Deutsche Reichsbahn 
veranschlagte hierfür rd. 92 Mio. DM. Davon waren 
rd. 18 Mio. DM für den bereits zweigleisigen rd. 3 km 
langen Streckenabschnitt Gutenfürst — Grenze Deut-
sche Reichsbahn/Deutsche Bundesbahn vorgesehen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Planung dieses 
Streckenabschnittes und die Veranschlagung der für 
die Wiederherstellung erforderlichen Mittel im Jahre 



Drucksache 12/5650 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

1992 geprüft und im wesentlichen folgendes bean-
standet: 

— Die Erneuerung von mehreren Bahnsteigen wurde 
geplant, ohne daß Notwendigkeit und Umfang der 
Maßnahmen nachgewiesen werden konnten. 

— Nebengleise wurden ohne Entbehrlichkeitsprü

-

fung und ohne Bestellung der Nutzer geplant. 

— Oberbauarbeiten wurden doppelt veranschlagt. 

— Die Notwendigkeit von geplanten Weichenverbin

-

dungen war nicht nachvollziehbar begründet. 

— Eine Linienverbesserung mit aufwendigen ergän-
zenden Baumaßnahmen wurde geplant, ohne 
Kosten und Nutzen gegenüberzustellen. 

— Für den Gleisplan und die Signaltechnik des Bahn-
hofes Gutenfürst fehlten Untersuchungen über 
mögliche Varianten, so daß nicht erkennbar war, 
ob die wirtschaftlichste Lösung gefunden wurde. 

Das Bundesministerium für Verkehr (Bundesministe-
rium) hat daraufhin zu Beginn des Jahres 1993 die 
Deutsche Reichsbahn beauftragt, noch nicht begon-
nene Maßnahmen im Bahnhof Gutenfürst zurückzu-
stellen und mögliche Alternativen zu prüfen. 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, strengere 
wirtschaftliche Maßstäbe anzulegen, einige Teilmaß-
nahmen zu ändern und auf bestimmte Bahnanlagen 
ganz zu verzichten. 

Das Bundesministerium und der Vorstand der Deut-
schen Reichsbahn haben die Beanstandungen und 
Hinweise zum großen Teil als berechtigt anerkannt 
und sind den Empfehlungen des Bundesrechnungs-
hofes soweit gefolgt, daß von den veranschlagten 
18 Mio. DM für den Streckenabschnitt Gutenfürst 
— Grenze Deutsche Reichsbahn/Deutsche Bundes-
bahn rd. 4 Mio. DM eingespart werden. 

Die Bemerkungen sind vom Großen Senat des Bundesrechnungshofes beschlossen worden. 

Frankfurt am Main, 17. September 1993 

Bundesrechnungshof 

Dr. Zavelberg 


